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Vorwort

Es gibt eine Reihe von Vorschriften, die dem Schutz des Arbeitnehmers dienen. Einige
dieser Arbeitnehmerschutzvorschriften sind vom Arbeitgeber in ihrer aktuellen Fassung
auszuhängen und so dem Arbeitnehmer zugängig zu machen. Die Aushangpflicht ist
Bestandteil der Corporate Compliance. Ziel der Aushangpflicht ist es, den Arbeitneh-
mern Gelegenheit zu geben, sich selbst über die zu ihrem Schutz erlassenen Gesetze,
Verordnungen sowie sonstigen Regelungen informieren und deren Einhaltung überprü-
fen zu können. 
Bei den aushangpflichtigen Vorschriften handelt es sich zum Teil um allgemeine Vor-
schriften, die alle Arbeitsverhältnisse betreffen. Daneben gibt es aber auch spezielle
Regelungen, die nur besondere Arbeitnehmergruppen oder Arbeitsplatzsituationen
betreffen (bedingt aushangpflichtig). Sowohl zu den allgemeinen als auch zu den spezi-
ellen Vorschriften hat der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern die Kenntnisnahme zu
ermöglichen. 
In der Regel kommt der Arbeitgeber seiner Informationspflicht durch Auslegung an
geeigneter Stelle im Betrieb nach oder durch Aushang an einer zentralen Wandtafel,
dem „schwarzen Brett“. Aufgrund der Entwicklungen in der Kommunikations- und
Informationstechnik werden Informationen zunehmend auf elektronischen Plattformen,
dem Intranet, veröffentlicht und ausgetauscht. „Die Bekanntmachung ausschließlich in
elektronischer Form ist jedoch nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass alle Arbeitneh-
mer entweder am eigenen Arbeitsplatz oder einem für alle Arbeitnehmer allgemein
zugänglichen Computer von den bekannt zu gebenden Vorschriften Kenntnis erlangen
können.“ (BT-Dr. 15/3277)

Die vorliegende Ausgabe stellt zunächst die aushangpflichtigen allgemeinen Vor-
schriften zusammen und ergänzt diese durch speziellere Regelungen, die nur in
bestimmten Fällen oder Unternehmen aushangpflichtig sind. Im Folgenden wird eine
Auswahl weiterer arbeitsrechtsrelevanter Vorschriften aufgelistet, deren Aushang nicht
gesetzlich vorgeschrieben, jedoch empfehlenswert ist. 
Im Anhang finden Sie zusätzlich besondere bedingt aushangpflichtige Normen, die
nicht für alle Unternehmen oder nicht zu allen Zeiten relevant sind:
Die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) beispielsweise ist nur in den betroffenen
Betrieben auszulegen. Spezielle Auslegungspflichten im Zusammenhang mit Wahlen
ergeben sich aus der Wahlordnung zum Betriebsverfassungsgesetz (BetrVGDV1WO),
der Wahlordnung Schwerbehindertenvertretung (SchwbVWO) sowie der Wahlordnung
zum Sprecherausschussgesetz (WOSprAuG).

HINWEIS

Mit dem vorliegenden E-Book genügen Sie also unter diesen Voraussetzungen
Ihrer gesetzlichen Aushangpflicht. Wir bieten Ihnen jedoch auch die Möglichkeit
zu einem Sonderdruck im Corporate Design Ihres Unternehmens. Unsere Ver-
triebsabteilung macht Ihnen gerne ein Angebot.
Rufen Sie einfach an unter 0221/97668-291 oder schicken Sie eine Mail an
wiebke.schmidt@bundesanzeiger.de.
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Gegebenenfalls ist der Arbeitgeber durch gesetzliche Vorschriften zum Aushang wei-
terer Dokumente verpflichtet. So sind zum Beispiel laut § 8 Tarifvertragsgesetz die im
Betrieb maßgeblichen Tarifverträge und gem. § 77 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz die
im Betrieb geltenden Betriebsvereinbarungen auszuhängen.
Es gibt zudem in bestimmten Branchen spezielle Unfallverhütungsvorschriften. Die
Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG, vor 2000 „Unfallverhütungs-
vorschriften“ (UVV)) beinhalten für jedes Unternehmen und jeden Versicherten der
gesetzlichen Unfallversicherung verbindliche Pflichten bezüglich Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. In Deutschland erlassen nach § 15 des Siebten
Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB VII) die Berufsgenossenschaften als Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV),
die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales genehmigt werden müssen. Diese
Vorschriften stellen sogenanntes autonomes Recht der Berufsgenossenschaften dar und
sind für die Mitglieder der Berufsgenossenschaften verbindlich. Diese Regelungen sind
nicht Gegenstand dieser Ausgabe. 
Alle abgedruckten gesetzlichen Regelungen entsprechen dem aktuellen Stand zum
01.12.2013.
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)*

vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897) – zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610)

Inhaltsübersicht
Abschnitt 1
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§ 1 Ziel des Gesetzes
§ 2 Anwendungsbereich
§ 3 Begriffsbestimmungen 
§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer 

Gründe 
§ 5 Positive Maßnahmen

Abschnitt 2
Schutz der Beschäftigten 

vor Benachteiligung
Unterabschnitt 1

Verbot der Benachteiligung
§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich
§ 7 Benachteiligungsverbot
§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen 

beruflicher Anforderungen
§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen 

der Religion oder Weltanschauung
§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen 

des Alters
Unterabschnitt 2

Organisationspflichten 
des Arbeitgebers

§ 11 Ausschreibung
§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers

Unterabschnitt 3
Rechte der Beschäftigten

§ 13 Beschwerderecht
§ 14 Leistungsverweigerungsrecht
§ 15 Entschädigung und Schadensersatz
§ 16 Maßregelungsverbot

Unterabschnitt 4
Ergänzende Vorschriften

§ 17 Soziale Verantwortung der Beteiligten
§ 18 Mitgliedschaft in Vereinigungen

Abschnitt 3
Schutz vor Benachteiligung im 

Zivilrechtsverkehr
§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot
§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung
§ 21 Ansprüche

Abschnitt 4
Rechtsschutz

§ 22 Beweislast
§ 23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsver-

bände

Abschnitt 5
Sonderregelungen für öffentlich-

rechtliche Dienstverhältnisse
§ 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienst-

verhältnisse

Abschnitt 6
Antidiskriminierungsstelle

§ 25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes
§ 26 Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes
§ 27 Aufgaben
§ 28 Befugnisse
§ 29 Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisa-

tionen und anderen Einrichtungen
§ 30 Beirat

Abschnitt 7 
Schlussvorschriften

§ 31 Unabdingbarkeit
§ 32 Schlussbestimmung
§ 33 Übergangsbestimmungen

* aushangpflichtig gem. § 12 AGG
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1  Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz §§ 1 bis 3

1

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

§ 1 Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Her-

kunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

§ 2 Anwendungsbereich
(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes

unzulässig in Bezug auf:
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den

Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeits-
feld und beruflicher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg,

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassungs-
bedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maß-
nahmen bei der Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim
beruflichen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung ein-
schließlich der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung sowie
der praktischen Berufserfahrung,

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung oder
einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich
der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen,

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste,
6. die sozialen Vergünstigungen,
7. die Bildung,
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur

Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum.
(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten Buches Sozialgesetz-

buch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das
Betriebsrentengesetz.

(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung 
wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die
dem Schutz bestimmter Personengruppen dienen. 

(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und besonde-
ren Kündigungsschutz. 

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 genann-

ten Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleich-
baren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteiligung
wegen des Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle einer ungünstigeren
Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor.

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften,
Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Per-
sonen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kri-
terien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind
zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.

(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit
einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Wür-
de der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedri-
gungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag
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§§ 4 bis 7 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz  1
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(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn
ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen
und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexu-
ellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Dar-
stellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird,
insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen
oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 genannten Grund gilt als
Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere
vor, wenn jemand eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten oder eine
Beschäftigte wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann. 

§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe 
Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 genannten Gründe, so kann

diese unterschiedliche Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn
sich die Rechtfertigung auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unterschiedliche Behand-
lung erfolgt.

§ 5 Positive Maßnahmen
Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist eine unterschiedliche

Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehende
Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.

Abschnitt 2
Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung

Unterabschnitt 1
Verbot der Benachteiligung

§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Per-

sonen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen
Gleichgestellten.

Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis
sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind natürliche
und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1
beschäftigen. Werden Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch die-
ser als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen
Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister.

(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den beruflichen Auf-
stieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts für Selbstständige und Organmitglieder,
insbesondere Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen und Vorstände, entsprechend.

§ 7 Benachteiligungsverbot
(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt werden; dies

gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten
Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt.

(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot des Absatzes 1
verstoßen, sind unwirksam.
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag
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1  Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz §§ 8 bis 10
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(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verlet-
zung vertraglicher Pflichten.

§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen beruflicher Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig, wenn
dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung
eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmä-
ßig und die Anforderung angemessen ist. (2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für
gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch
gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere Schutzvorschriften gelten.

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen der Religion oder Weltanschauung

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der Welt-
anschauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Ein-
richtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemein-
schaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn
eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der
jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht
oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt.

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung
berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeord-
neten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die
gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren
Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnis-
ses verlangen zu können. 

§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters 
Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zulässig, wenn

sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Errei-
chung dieses Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. Derartige unterschiedliche Behand-
lungen können insbesondere Folgendes einschließen:
1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur beruf-

lichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der
Bedingungen für Entlohnung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, um die beruf-
liche Eingliederung von Jugendlichen, älteren Beschäftigten und Personen mit Fürsorge-
pflichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das Dienst-
alter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung verbundene
Vorteile,

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezifischen Ausbil-
dungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit einer
angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand,

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit als
Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei
Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser
Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen von Beschäftigten und die Verwendung
von Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für versicherungsmathematische Berech-
nungen,

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündigung zu
einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantra-
gen kann; § 41 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt,
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6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes,
wenn die Parteien eine nach Alter oder Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung
geschaffen haben, in der die wesentlich vom Alter abhängenden Chancen auf dem Arbeits-
markt durch eine verhältnismäßig starke Betonung des Lebensalters erkennbar berücksichtigt
worden sind, oder Beschäftigte von den Leistungen des Sozialplans ausgeschlossen haben, die
wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, gegebenenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld,
rentenberechtigt sind.

Unterabschnitt 2
Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11 Ausschreibung
Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden.

§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachtei-

ligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeu-
gende Maßnahmen.

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen der beruflichen
Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen und darauf
hinwirken, dass diese unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeigneter Weise
zum Zwecke der Verhinderung von Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfüllung seiner Pflich-
ten nach Absatz 1.

(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der Arbeit-
geber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Unterbin-
dung der Benachteiligung wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen.

(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1 benach-
teiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu ergreifen.

(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informationen über die für die
Behandlung von Beschwerden nach § 13 zuständigen Stellen sind im Betrieb oder in der Dienst-
stelle bekannt zu machen. Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an geeig-
neter Stelle oder den Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle üblichen Informations- und
Kommunikationstechnik erfolgen.

Unterabschnitt 3
Rechte der Beschäftigten

§ 13 Beschwerderecht
(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs, des

Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem
Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten
wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt fühlen. Die Beschwerde ist zu prüfen und das
Ergebnis der oder dem beschwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen.

(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt. 

§ 14 Leistungsverweigerungsrecht
Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung

einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftigten
berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem
Schutz erforderlich ist. § 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.
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§ 15 Entschädigung und Schadensersatz
(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, den

hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die Beschäftigte
eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Die Entschädigung darf bei einer Nichtein-
stellung drei Monatsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch bei benach-
teiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre.

(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann zur
Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt.

(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich
geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart.
Die Frist beginnt im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der
Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder
die Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt.

(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechtsvor-
schriften ergeben, unberührt.

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begründet
keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhält-
nisses oder einen beruflichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem anderen
Rechtsgrund.

§ 16 Maßregelungsverbot
(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten nach die-

sem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine gegen diesen Abschnitt verstoßende Anweisung
auszuführen, benachteiligen. Gleiches gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei unterstüt-
zen oder als Zeuginnen oder Zeugen aussagen.

(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltensweisen durch betroffene
Beschäftigte darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden, die diese
Beschäftigten berührt. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) § 22 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 4
Ergänzende Vorschriften

§ 17 Soziale Verantwortung der Beteiligten
(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren Vertretungen sind aufgefordert,

im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten an der Verwirklichung des in § 1
genannten Ziels mitzuwirken.

(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfassungs-
gesetzes vorliegen, können bei einem groben Verstoß des Arbeitgebers gegen Vorschriften aus
diesem Abschnitt der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter der Voraus-
setzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes die dort genannten Rechte gericht-
lich geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt entsprechend.
Mit dem Antrag dürfen nicht Ansprüche des Benachteiligten geltend gemacht werden.

§ 18 Mitgliedschaft in Vereinigungen
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mitgliedschaft oder die Mit-

wirkung in einer 
1. Tarifvertragspartei,
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören oder die eine über-

ragende Machtstellung im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich innehat, wenn ein grundle-
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gendes Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft besteht, sowie deren jeweiligen Zusammen-
schlüssen.

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 dar-
stellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten Ver-
einigungen.

Abschnitt 3
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr

§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot
(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen

des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der
Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die
1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von

Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person nach der
Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedin-
gungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen oder

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, ist unzulässig.
(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft ist darü-

ber hinaus auch bei der Begründung, Durchführung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher
Schuldverhältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig.

(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf
die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungs-
strukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig.

(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf familien- und erbrecht-
liche Schuldverhältnisse.

(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivilrechtliche Schuldver-
hältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis der Parteien oder ihrer Ange-
hörigen begründet wird. Bei Mietverhältnissen kann dies insbesondere der Fall sein, wenn die Par-
teien oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen. Die Vermietung von
Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden Gebrauch ist in der Regel kein Geschäft im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 1, wenn der Vermieter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet.

§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung
(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn für eine unterschied-

liche Behandlung wegen der Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder
des Geschlechts ein sachlicher Grund vorliegt. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die
unterschiedliche Behandlung
1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen Zwecken vergleich-

barer Art dient,
2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit Rechnung trägt,
3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung der Gleichbehandlung fehlt,
4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Ausübung der Religions-

freiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, der ihnen zuge-
ordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich
die gemeinschaftliche Pflege einer Religion zur Aufgabe machen, unter Beachtung des jewei-
ligen Selbstverständnisses gerechtfertigt ist.

(2) Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen Fall zu
unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen. Eine unterschiedliche Behandlung wegen der
Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ist im Falle des § 19 Abs. 1
Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruht, ins-
besondere auf einer versicherungsmathematisch ermittelten Risikobewertung unter Heranziehung
statistischer Erhebungen.
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§ 21 Ansprüche
(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot unbeschadet

weiterer Ansprüche die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchti-
gungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

(2) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteiligende verpflichtet, den
hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist,
kann der Benachteiligte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt.
(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht, kann sich der

Benachteiligende nicht berufen.
(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten gel-

tend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch nur geltend gemacht werden,
wenn der Benachteiligte ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.

Abschnitt 4
Rechtsschutz

§ 22 Beweislast
Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1

genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Ver-
stoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat.

§ 23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände
(1) Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig

und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von benach-
teiligten Personen oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die Befugnisse
nach den Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder haben oder einen
Zusammenschluss aus mindestens sieben Verbänden bilden.

(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Satzungszwecks in gericht-
lichen Verfahren als Beistände Benachteiligter in der Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen blei-
ben die Vorschriften der Verfahrensordnungen, insbesondere diejenigen, nach denen Beiständen
weiterer Vortrag untersagt werden kann, unberührt.

(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks die Besorgung von
Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet.

(4) Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden zu Gunsten von behin-
derten Menschen bleiben unberührt.

Abschnitt 5
Sonderregelungen für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

§ 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstel-

lung entsprechend für
1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände

sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes oder eines Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,

2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder,
3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre Heranziehung

zum Zivildienst betroffen ist.
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Abschnitt 6
Antidiskriminierungsstelle

§ 25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes
(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird unbeschadet der

Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung die Stelle
des Bundes zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes (Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes) errichtet.

(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwen-
dige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Sie ist im Einzelplan des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen.

§ 26 Rechtsstellung der Leitung 
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
ernennt auf Vorschlag der Bundesregierung eine Person zur Leitung der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes. Sie steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amts-
verhältnis zum Bund. Sie ist in Ausübung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterwor-
fen.

(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde über die Ernennung durch
die Bundesministerin oder den Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod
1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages,
2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des Bundes-

beamtengesetzes,
3. mit der Entlassung.

Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ent-
lässt die Leiterin oder den Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf deren Verlangen
oder wenn Gründe vorliegen, die bei einer Richterin oder einem Richter auf Lebenszeit die Ent-
lassung aus dem Dienst rechtfertigen. Im Falle der Beendigung des Amtsverhältnisses erhält die
Leiterin oder der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine von der Bundesministerin
oder dem Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vollzogene Urkunde. Die Ent-
lassung wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam.

(4) Das Rechtsverhältnis der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gegenüber
dem Bund wird durch Vertrag mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend geregelt. Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Bundesregierung.

(5) Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter zur Leitung der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes bestellt, scheidet er oder sie mit Beginn des Amtsverhältnisses aus dem bishe-
rigen Amt aus. Für die Dauer des Amtsverhältnisses ruhen die aus dem Beamtenverhältnis begrün-
deten Rechte und Pflichten mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots
der Annahme von Belohnungen oder Geschenken. Bei unfallverletzten Beamtinnen oder Beamten
bleiben die gesetzlichen Ansprüche auf das Heilverfahren und einen Unfallausgleich unberührt.

§ 27 Aufgaben
(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt worden zu sein,

kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden.
(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhängige Weise Personen,

die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Benach-
teiligungen. Hierbei kann sie insbesondere
1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens im Rahmen gesetzlicher

Regelungen zum Schutz vor Benachteiligungen informieren,
2. Beratung durch andere Stellen vermitteln,
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3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben. Soweit Beauftragte des Deut-
schen Bundestages oder der Bundesregierung zuständig sind, leitet die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes die Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit deren Einverständnis
unverzüglich an diese weiter.

(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige Weise folgende Aufga-
ben wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der Beauftragten der Bundesregierung oder des Deut-
schen Bundestages berührt ist:
1. Öffentlichkeitsarbeit,
2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen,
3. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benachteiligungen.

(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betrof-
fenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages legen gemeinsam dem
Deutschen Bundestag alle vier Jahre Berichte über Benachteiligungen aus den in § 1 genannten
Gründen vor und geben Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser Benachteili-
gungen. Sie können gemeinsam wissenschaftliche Untersuchungen zu Benachteiligungen durch-
führen.

(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betrof-
fenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages sollen bei Benachteili-
gungen aus mehreren der in § 1 genannten Gründe zusammenarbeiten.

§ 28 Befugnisse
(1) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in Fällen des § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3

Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die sich nach § 27 Abs. 1 an sie
gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis erklärt.

(2) Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes sind ver-
pflichtet, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Bestimmungen zum Schutz
personenbezogener Daten bleiben unberührt.

§ 29 Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen 
und anderen Einrichtungen

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsorganisati-
onen sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig sind, in geeigneter
Form einbeziehen.

§ 30 Beirat
(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen, die sich den

Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat berät die Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes bei der Vorlage von Berichten und Empfehlungen an den Deutschen
Bundestag nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie zu wissenschaftlichen Untersuchungen nach
§ 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschläge unterbreiten.

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft im Einvernehmen
mit der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie den entsprechend zuständigen
Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages die Mitglieder dieses Beirats
und für jedes Mitglied eine Stellvertretung. In den Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter
gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen sowie Expertinnen und Experten in Benachteili-
gungsfragen berufen werden. Die Gesamtzahl der Mitglieder des Beirats soll 16 Personen nicht
überschreiten. Der Beirat soll zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sein.

(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf.
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(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz ehrenamtlich aus. Sie
haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und Über-
nachtungsgelder. Näheres regelt die Geschäftsordnung.

Abschnitt 7 
Schlussvorschriften

§ 31 Unabdingbarkeit
Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der geschützten Personen abge-

wichen werden. 

§ 32 Schlussbestimmung
Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die allgemeinen Bestimmun-

gen.

§ 33 Übergangsbestimmungen
(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs oder sexuellen Belästigungen nach dem Beschäftigtenschutzgesetz ist das vor dem
18. August 2006 maßgebliche Recht anzuwenden.

(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft sind die
§§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 18. August 2006 begründet
worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnissen.

(3) Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Identität sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die
vor dem 1. Dezember 2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von
Dauerschuldverhältnissen.

(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, ist
§ 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese vor dem 22. Dezember 2007 begründet worden sind.
Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen solcher Schuldverhältnisse.

(5) Bei Versicherungsverhältnissen, die vor dem 21. Dezember 2012 begründet werden, ist eine
unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts im Falle des § 19 Absatz 1 Nummer 2 bei
den Prämien oder Leistungen nur zulässig, wenn dessen Berücksichtigung bei einer auf relevanten
und genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten beruhenden Risikobewertung
ein bestimmender Faktor ist. Kosten in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft
dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen.
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Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)*

In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036) – zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786)

– Auszug –

§ 61b Klage wegen Benachteiligung
(1) Eine Klage auf Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes

muss innerhalb von drei Monaten, nachdem der Anspruch schriftlich geltend gemacht worden ist,
erhoben werden.

(2) Machen mehrere Bewerber wegen Benachteiligung bei der Begründung eines Arbeitsver-
hältnisses oder beim beruflichen Aufstieg eine Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes gerichtlich geltend, so wird auf Antrag des Arbeitgebers das Arbeitsgericht,
bei dem die erste Klage erhoben ist, auch für die übrigen Klagen ausschließlich zuständig. Die
Rechtsstreitigkeiten sind von Amts wegen an dieses Arbeitsgericht zu verweisen; die Prozesse
sind zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden.

(3) Auf Antrag des Arbeitgebers findet die mündliche Verhandlung nicht vor Ablauf von sechs
Monaten seit Erhebung der ersten Klage statt.

* aushangpflichtig gem. § 12 AGG
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

16 © Bundesanzeiger Verlag 2011



Arbeitszeitgesetz (ArbZG)  3

3

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
Arbeitszeitgesetz (ArbZG)*

vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) – zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes
vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck des Gesetzes 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

Zweiter Abschnitt
Werktägliche Arbeitszeit und 

arbeitsfreie Zeiten 
§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer 
§ 4 Ruhepausen 
§ 5 Ruhezeit 
§ 6 Nacht- und Schichtarbeit 
§ 7 Abweichende Regelungen 
§ 8 Gefährliche Arbeiten 

Dritter Abschnitt 
Sonn- und Feiertagsruhe 19

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe 
§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung 
§ 11 Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung 
§ 12 Abweichende Regelungen 
§ 13 Ermächtigung, Anordnung, Bewilligung 

Vierter Abschnitt 
Ausnahmen in besonderen Fällen 

§ 14 Außergewöhnliche Fälle 
§ 15 Bewilligung, Ermächtigung 

Fünfter Abschnitt 
Durchführung des Gesetzes 

§ 16 Aushang und Arbeitszeitnachweise 
§ 17 Aufsichtsbehörde 

Sechster Abschnitt 
Sonderregelungen 

§ 18 Nichtanwendung des Gesetzes 
§ 19 Beschäftigung im öffentlichen Dienst 
§ 20 Beschäftigung in der Luftfahrt 
§ 21 Beschäftigung in der Binnenschiffahrt 
§ 21a Beschäftigung im Straßentransport 

Siebter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 22 Bußgeldvorschriften 
§ 23 Strafvorschriften 

Achter Abschnitt 
Schlussvorschriften 

§ 24 Umsetzung von zwischenstaatlichen Vereinba-
rungen und Rechtsakten der EG 

§ 25 Übergangsregelung für Tarifverträge  
§ 26 (weggefallen)

* aushangpflichtig gem. § 16 ArbZG
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Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Gesetzes
Zweck des Gesetzes ist es,

1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in der ausschließlichen Wirtschaftszone bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleis-
ten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie

2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seeli-
schen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen. 

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne

die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zusammenzurechnen. Im Bergbau
unter Tage zählen die Ruhepausen zur Arbeitszeit.

(2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer
Berufsbildung Beschäftigten.

(3) Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr, in Bäckereien und Kondi-
toreien die Zeit von 22 bis 5 Uhr.

(4) Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Arbeit, die mehr als zwei Stunden der Nacht-
zeit umfaßt.

(5) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmer, die
1. auf Grund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in Wechselschicht zu leisten

haben oder
2. Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten.

Zweiter Abschnitt
Werktägliche Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer
Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann

auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder
innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden. 

§ 4 Ruhepausen
Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer

Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr
als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitab-
schnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hinter-
einander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.

§ 5 Ruhezeit
(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene

Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben.
(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen

zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen, in Gaststätten und anderen Einrichtungen
zur Bewirtung und Beherbergung, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk sowie in der Landwirt-
schaft und in der Tierhaltung um bis zu eine Stunde verkürzt werden, wenn jede Verkürzung der
Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung
einer anderen Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden ausgeglichen wird.

(3) Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur
Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen Kürzungen der Ruhezeit durch Inanspruchnah-
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men während der Rufbereitschaft, die nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit betragen, zu anderen
Zeiten ausgeglichen werden.

(4) (weggefallen) 

§ 6 Nacht- und Schichtarbeit
(1) Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer ist nach den gesicherten arbeitswissen-

schaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit festzulegen.
(2) Die werktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten.

Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn abweichend von § 3 innerhalb von
einem Kalendermonat oder innerhalb von vier Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich
nicht überschritten werden. Für Zeiträume, in denen Nachtarbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 5
Nr. 2 nicht zur Nachtarbeit herangezogen werden, findet § 3 Satz 2 Anwendung.

(3) Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in regel-
mäßigen Zeitabständen von nicht weniger als drei Jahren arbeitsmedizinisch untersuchen zu las-
sen. Nach Vollendung des 50. Lebensjahres steht Nachtarbeitnehmern dieses Recht in Zeitabstän-
den von einem Jahr zu. Die Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er
die Untersuchungen den Nachtarbeitnehmern nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt oder einen
überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet.

(4) Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen auf einen für ihn geeig-
neten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn
a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von Nachtarbeit den Arbeit-

nehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder
b) im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, das nicht von einer anderen

im Haushalt lebenden Person betreut werden kann, oder
c) der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen Angehörigen zu versorgen hat, der nicht von

einem anderen im Haushalt lebenden Angehörigen versorgt werden kann, sofern dem nicht
dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. 

Stehen der Umsetzung des Nachtarbeitnehmers auf einen für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz
nach Auffassung des Arbeitgebers dringende betriebliche Erfordernisse entgegen, so ist der
Betriebs- oder Personalrat zu hören. Der Betriebs- oder Personalrat kann dem Arbeitgeber Vor-
schläge für eine Umsetzung unterbreiten.

(5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, hat der Arbeitgeber dem
Nachtarbeitnehmer für die während der Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden eine angemessene
Zahl bezahlter freier Tage oder einen angemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür zustehende
Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren.

(6) Es ist sicherzustellen, daß Nachtarbeitnehmer den gleichen Zugang zur betrieblichen Wei-
terbildung und zu aufstiegsfördernden Maßnahmen haben wie die übrigen Arbeitnehmer.

§ 7 Abweichende Regelungen
(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstver-

einbarung kann zugelassen werden,
1. abweichend von § 3

a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit regel-
mäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt,

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,
c) (weggefallen)

2. abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der Ruhepausen in Schichtbetrieben und Ver-
kehrsbetrieben auf Kurzpausen von angemessener Dauer aufzuteilen,

3. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu kürzen, wenn die Art der
Arbeit dies erfordert und die Kürzung der Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden Aus-
gleichszeitraums ausgeglichen wird,

4. abweichend von § 6 Abs. 2
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a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich hinaus zu verlängern, wenn in die Arbeits-
zeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst
fällt,

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,
5. den Beginn des siebenstündigen Nachtzeitraums des § 2 Abs. 3 auf die Zeit zwischen 22 und

24 Uhr festzulegen.
(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen entsprechenden Zeitausgleich

gewährleistet wird, kann in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer
Betriebs- oder Dienstvereinbarung ferner zugelassen werden,
1. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten bei Rufbereitschaft den Besonderheiten dieses

Dienstes anzupassen, insbesondere Kürzungen der Ruhezeit infolge von Inanspruchnahmen
während dieses Dienstes zu anderen Zeiten auszugleichen,

2. die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 in der Landwirtschaft der Bestellungs- und
Erntezeit sowie den Witterungseinflüssen anzupassen,

3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei der Behandlung, Pflege und Betreuung
von Personen der Eigenart dieser Tätigkeit und dem Wohl dieser Personen entsprechend anzu-
passen,

4. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei Verwaltungen und Betrieben des
Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts sowie bei anderen Arbeitgebern, die der Tarifbindung eines für den
öffentlichen Dienst geltenden oder eines im wesentlichen inhaltsgleichen Tarifvertrags unter-
liegen, der Eigenart der Tätigkeit bei diesen Stellen anzupassen.

(2a) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienst-
vereinbarung kann abweichend von den §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 zugelassen werden, die
werktägliche Arbeitszeit auch ohne Ausgleich über acht Stunden zu verlängern, wenn in die
Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst
fällt und durch besondere Regelungen sichergestellt wird, dass die Gesundheit der Arbeitnehmer
nicht gefährdet wird.

(3) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Absatz 1, 2 oder 2a können abweichende tarif-
vertragliche Regelungen im Betrieb eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers durch Betriebs-
oder Dienstvereinbarung oder, wenn ein Betriebs- oder Personalrat nicht besteht, durch schrift-
liche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer übernommen werden.
Können auf Grund eines solchen Tarifvertrags abweichende Regelungen in einer Betriebs- oder
Dienstvereinbarung getroffen werden, kann auch in Betrieben eines nicht tarifgebundenen Arbeit-
gebers davon Gebrauch gemacht werden. Eine nach Absatz 2 Nr. 4 getroffene abweichende tarif-
vertragliche Regelung hat zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Gel-
tung, wenn zwischen ihnen die Anwendung der für den öffentlichen Dienst geltenden
tarifvertraglichen Bestimmungen vereinbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des Betriebs über-
wiegend mit Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts decken. 

(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die in Absatz 1,
2 oder 2a genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen.

(5) In einem Bereich, in dem Regelungen durch Tarifvertrag üblicherweise nicht getroffen wer-
den, können Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1, 2 oder 2a durch die Aufsichtsbehörde bewil-
ligt werden, wenn dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist und die Gesundheit der Arbeit-
nehmer nicht gefährdet wird.

(6) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Aus-
nahmen im Rahmen des Absatzes 1 oder 2 zulassen, sofern dies aus betrieblichen Gründen erfor-
derlich ist und die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird.

(7) Auf Grund einer Regelung nach Absatz 2a oder den Absätzen 3 bis 5 jeweils in Verbindung
mit Absatz 2a darf die Arbeitszeit nur verlängert werden, wenn der Arbeitnehmer schriftlich ein-
gewilligt hat. Der Arbeitnehmer kann die Einwilligung mit einer Frist von sechs Monaten schrift-
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lich widerrufen. Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht benachteiligen, weil dieser die
Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat.

(8) Werden Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 4, Absatz 2 Nr. 2 bis 4 oder solche Regelungen
auf Grund der Absätze 3 und 4 zugelassen, darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durch-
schnitt von zwölf Kalendermonaten nicht überschreiten. Erfolgt die Zulassung auf Grund des
Absatzes 5, darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermo-
naten oder 24 Wochen nicht überschreiten.

(9) Wird die werktägliche Arbeitszeit über zwölf Stunden hinaus verlängert, muss im unmittel-
baren Anschluss an die Beendigung der Arbeitszeit eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden
gewährt werden. 

§ 8 Gefährliche Arbeiten
Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für ein-

zelne Beschäftigungsbereiche, für bestimmte Arbeiten oder für bestimmte Arbeitnehmergruppen,
bei denen besondere Gefahren für die Gesundheit der Arbeitnehmer zu erwarten sind, die Arbeits-
zeit über § 3 hinaus beschränken, die Ruhepausen und Ruhezeiten über die §§ 4 und 5 hinaus aus-
dehnen, die Regelungen zum Schutz der Nacht und Schichtarbeitnehmer in § 6 erweitern und die
Abweichungsmöglichkeiten nach § 7 beschränken, soweit dies zum Schutz der Gesundheit der
Arbeitnehmer erforderlich ist. Satz 1 gilt nicht für Beschäftigungsbereiche und Arbeiten in Betrie-
ben, die der Bergaufsicht unterliegen.

Dritter Abschnitt 
Sonn- und Feiertagsruhe

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe
(1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäf-

tigt werden.
(2) In mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht kann Beginn oder

Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu sechs Stunden vor- oder zurückverlegt werden, wenn
für die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Betrieb ruht.

(3) Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24stündigen Sonn- und Feiertagsruhe
um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden. 

§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung
(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeitneh-

mer an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 beschäftigt werden
1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr,
2. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Funktionsfähigkeit

von Gerichten und Behörden und für Zwecke der Verteidigung,
3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von

Personen,
4. in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung sowie im Haus-

halt,
5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, Schaustellungen, Darbie-

tungen und anderen ähnlichen Veranstaltungen,
6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religionsgesellschaften,

Verbände, Vereine, Parteien und anderer ähnlicher Vereinigungen,
7. beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen, beim Fremdenver-

kehr sowie in Museen und wissenschaftlichen Präsenzbibliotheken,
8. beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichtenagenturen sowie bei den der

Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten für andere Presseerzeugnisse einschließlich des Austra-
gens, bei der Herstellung von Satz, Filmen und Druckformen für tagesaktuelle Nachrichten
und Bilder, bei tagesaktuellen Aufnahmen auf Ton- und Bildträger sowie beim Transport und
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Kommissionieren von Presseerzeugnissen, deren Ersterscheinungstag am Montag oder am
Tag nach einem Feiertag liegt,

9. bei Messen, Ausstellungen und Märkten im Sinne des Titels IV der Gewerbeordnung sowie
bei Volksfesten,

10. in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren von leichtverderblichen
Waren im Sinne des § 30 Abs. 3 Nr. 2 der Straßenverkehrsordnung,

11. in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und Abwasserentsorgungs-
betrieben,

12. in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen zur Behandlung und
Pflege von Tieren,

13. im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen,
14. bei der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, soweit hierdurch der regel-

mäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, bei der Vorbereitung der
Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebs sowie bei der Aufrechterhaltung der Funk-
tionsfähigkeit von Datennetzen und Rechnersystemen,

15. zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstoffen oder des Mißlingens
von Arbeitsergebnissen sowie bei kontinuierlich durchzuführenden Forschungsarbeiten,

16. zur Vermeidung einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung der Produktionseinrich-
tungen. 

(2) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen mit den Produktionsar-
beiten beschäftigt werden, wenn die infolge der Unterbrechung der Produktion nach Absatz 1 Nr.
14 zulässigen Arbeiten den Einsatz von mehr Arbeitnehmern als bei durchgehender Produktion
erfordern.

(3) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in Bäckereien und Kon-
ditoreien für bis zu drei Stunden mit der Herstellung und dem Austragen oder Ausfahren von Kon-
ditorwaren und an diesem Tag zum Verkauf kommenden Bäckerwaren beschäftigt werden.

(4) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeitneh-
mer zur Durchführung des Eil- und Großbetragszahlungsverkehrs und des Geld, Devisen-, Wert-
papier- und Derivatehandels abweichend von § 9 Abs. 1 an den auf einen Werktag fallenden Fei-
ertagen beschäftigt werden, die nicht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Feiertage
sind.

§ 11 Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung
(1) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben.
(2) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8 entsprechend, jedoch

dürfen durch die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen die in den §§ 3, 6 Abs. 2, §§ 7 und 21a Abs.
4 bestimmten Höchstarbeitszeiten und Ausgleichszeiträume nicht überschritten werden.

(3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag
haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von zwei Wochen
zu gewähren ist. Werden Arbeitnehmer an einem auf einen Werktag fallenden Feiertag beschäf-
tigt, müssen sie einen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschlie-
ßenden Zeitraums von acht Wochen zu gewähren ist.  

(4) Die Sonn- oder Feiertagsruhe des § 9 oder der Ersatzruhetag des Absatzes 3 ist den Arbeit-
nehmern unmittelbar in Verbindung mit einer Ruhezeit nach § 5 zu gewähren, soweit dem tech-
nische oder arbeitsorganisatorische Gründe nicht entgegenstehen. 

§ 12 Abweichende Regelungen
In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstverein-

barung kann zugelassen werden,
1. abweichend von § 11 Abs. 1 die Anzahl der beschäftigungsfreien Sonntage in den Einrich-

tungen des § 10 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 10 auf mindestens zehn Sonntage, im Rundfunk, in The-
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

22 © Bundesanzeiger Verlag 2011



§ 13 Arbeitszeitgesetz  3

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
aterbetrieben, Orchestern sowie bei Schaustellungen auf mindestens acht Sonntage, in Film-
theatern und in der Tierhaltung auf mindestens sechs Sonntage im Jahr zu verringern,

2. abweichend von § 11 Abs. 3 den Wegfall von Ersatzruhetagen für auf Werktage fallende Fei-
ertage zu vereinbaren oder Arbeitnehmer innerhalb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums
beschäftigungsfrei zu stellen,

3. abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 in der Seeschiffahrt die den Arbeitnehmern nach diesen Vor-
schriften zustehenden freien Tage zusammenhängend zu geben,

4. abweichend von § 11 Abs. 2 die Arbeitszeit in vollkontinuierlichen Schichtbetrieben an Sonn-
und Feiertagen auf bis zu zwölf Stunden zu verlängern, wenn dadurch zusätzliche freie Schich-
ten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden. § 7 Abs. 3 bis 6 findet Anwendung.

§ 13 Ermächtigung, Anordnung, Bewilligung
(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur

Vermeidung erheblicher Schäden unter Berücksichtigung des Schutzes der Arbeitnehmer und der
Sonn- und Feiertagsruhe
1. die Bereiche mit Sonn- und Feiertagsbeschäftigung nach § 10 sowie die dort zugelassenen

Arbeiten näher bestimmen,
2. über die Ausnahmen nach § 10 hinaus weitere Ausnahmen abweichend von § 9

a) für Betriebe, in denen die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- oder Feiertagen zur
Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der
Bevölkerung erforderlich ist,

b) für Betriebe, in denen Arbeiten vorkommen, deren Unterbrechung oder Aufschub
aa) nach dem Stand der Technik ihrer Art nach nicht oder nur mit erheblichen Schwierig-

keiten möglich ist,
bb) besondere Gefahren für Leben oder Gesundheit der Arbeitnehmer zur Folge hätte,
cc) zu erheblichen Belastungen der Umwelt oder der Energie- oder Wasserversorgung

führen würde,
c) aus Gründen des Gemeinwohls, insbesondere auch zur Sicherung der Beschäftigung, zulas-

sen und die zum Schutz der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feiertagsruhe notwendigen
Bedingungen bestimmen.

(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a keinen
Gebrauch gemacht hat, können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung entsprechende
Bestimmungen erlassen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf oberste Landesbehörden übertragen.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann
1. feststellen, ob eine Beschäftigung nach § 10 zulässig ist,
2. abweichend von § 9 bewilligen, Arbeitnehmer zu beschäftigen 

a) im Handelsgewerbe an bis zu zehn Sonn- und Feiertagen im Jahr, an denen besondere Ver-
hältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen,

b) an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen im Jahr, wenn besondere Verhältnisse zur Verhütung
eines unverhältnismäßigen Schadens dies erfordern,

c) an einem Sonntag im Jahr zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Inventur,
und Anordnungen über die Beschäftigungszeit unter Berücksichtigung der für den öffent-
lichen Gottesdienst bestimmten Zeit treffen.

(4) Die Aufsichtsbehörde soll abweichend von § 9 bewilligen, daß Arbeitnehmer an Sonn- und
Feiertagen mit Arbeiten beschäftigt werden, die aus chemischen, biologischen, technischen oder
physikalischen Gründen einen ununterbrochenen Fortgang auch an Sonn- und Feiertagen erfor-
dern.

(5) Die Aufsichtsbehörde hat abweichend von § 9 die Beschäftigung von Arbeitnehmern an
Sonn- und Feiertagen zu bewilligen, wenn bei einer weitgehenden Ausnutzung der gesetzlich
zulässigen wöchentlichen Betriebszeiten und bei längeren Betriebszeiten im Ausland die Konkur-
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renzfähigkeit unzumutbar beeinträchtigt ist und durch die Genehmigung von Sonn- und Feiertags-
arbeit die Beschäftigung gesichert werden kann.

Vierter Abschnitt 
Ausnahmen in besonderen Fällen

§ 14 Außergewöhnliche Fälle
(1) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf abgewichen werden bei vorübergehenden

Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen Fällen, die unabhängig vom Willen der Betrof-
fenen eintreten und deren Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Roh-
stoffe oder Lebensmittel zu verderben oder Arbeitsergebnisse zu mißlingen drohen.

(2) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11 Abs. 1 bis 3 und § 12 darf ferner abgewichen werden,
1. wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern vorübergehend mit Arbeiten

beschäftigt wird, deren Nichterledigung das Ergebnis der Arbeiten gefährden oder einen
unverhältnismäßigen Schaden zur Folge haben würden,

2. bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren Vor- und Abschlußarbeiten sowie bei unauf-
schiebbaren Arbeiten zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen oder zur Behand-
lung und Pflege von Tieren an einzelnen Tagen, wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen
nicht zugemutet werden können.

(3) Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht, darf die Arbeitszeit 48
Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht über-
schreiten. 

§ 15 Bewilligung, Ermächtigung
(1) Die Aufsichtsbehörde kann

1. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere tägliche Arbeitszeit bewil-
ligen
a) für kontinuierliche Schichtbetriebe zur Erreichung zusätzlicher Freischichten,
b) für Bau- und Montagestellen,

2. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere tägliche Arbeitszeit für Sai-
son- und Kampagnebetriebe für die Zeit der Saison oder Kampagne bewilligen, wenn die Ver-
längerung der Arbeitszeit über acht Stunden werktäglich durch eine entsprechende Verkür-
zung der Arbeitszeit zu anderen Zeiten ausgeglichen wird,

3. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Dauer und Lage der Ruhezeit bei Arbeitsbereit-
schaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft den Besonderheiten dieser Inanspruchnahmen
im öffentlichen Dienst entsprechend bewilligen,

4. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Ruhezeit zur Herbeiführung eines regelmäßigen
wöchentlichen Schichtwechsels zweimal innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen bewilli-
gen.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann über die in diesem Gesetz vorgesehenen Ausnahmen hinaus
weitergehende Ausnahmen zulassen, soweit sie im öffentlichen Interesse dringend nötig werden.

(2a)Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. Ausnahmen von den §§ 3, 4, 5 und 6 Abs. 2 sowie von den §§ 9 und 11 für Arbeitneh-

mer, die besondere Tätigkeiten zur Errichtung, zur Änderung oder zum Betrieb von
Bauwerken, künstlichen Inseln oder sonstigen Anlagen auf See (Offshore-Tätigkeiten)
durchführen, zulassen und

2. die zum Schutz der in Nummer 1 genannten Arbeitnehmer sowie der Sonn- und Feier-
tagsruhe notwendigen Bestimmungen bestimmen.

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäftsbereich durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus zwingenden
Gründen der Verteidigung Arbeitnehmer verpflichten, über die in diesem Gesetz und in den auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und Tarifverträgen festgelegten Arbeits-
zeitgrenzen und -beschränkungen hinaus Arbeit zu leisten.
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(3a)Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäftsbereich durch Rechts-
verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales für besondere
Tätigkeiten der Arbeitnehmer bei den Streitkräften Abweichungen von in diesem Gesetz sowie
von in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen bestimmten Arbeitszeit-
grenzen und -beschränkungen zulassen, soweit die Abweichungen aus zwingenden Gründen
erforderlich sind und die größtmögliche Sicherheit und der bestmögliche Gesundheitsschutz der
Arbeitnehmer gewährleistet werden.

(4) Werden Ausnahmen nach Absatz 1 oder 2 zugelassen, darf die Arbeitszeit 48 Stunden
wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten.

Fünfter Abschnitt 
Durchführung des Gesetzes

§ 16 Aushang und Arbeitszeitnachweise
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Abdruck dieses Gesetzes, der auf Grund dieses

Gesetzes erlassenen, für den Betrieb geltenden Rechtsverordnungen und der für den Betrieb gel-
tenden Tarifverträge und Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3, §§ 12
und 21a Abs. 6 an geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme auszulegen oder auszuhängen.

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit des § 3 Satz 1 hinaus-
gehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und ein Verzeichnis der Arbeitnehmer zu
führen, die in eine Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 7 eingewilligt haben. Die Nach-
weise sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 

§ 17 Aufsichtsbehörde
(1) Die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-

ordnungen wird von den nach Landesrecht zuständigen Behörden (Aufsichtsbehörden) über-
wacht.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die erforderlichen Maßnahmen anordnen, die der Arbeitgeber
zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen ergebenden Pflichten zu treffen hat.

(3) Für den öffentlichen Dienst des Bundes sowie für die bundesunmittelbaren Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden die Aufgaben und Befugnisse der Auf-
sichtsbehörde vom zuständigen Bundesministerium oder den von ihm bestimmten Stellen wahr-
genommen; das gleiche gilt für die Befugnisse nach § 15 Abs. 1 und 2.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann vom Arbeitgeber die für die Durchführung dieses Gesetzes und
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erforderlichen Auskünfte verlan-
gen. Sie kann ferner vom Arbeitgeber verlangen, die Arbeitszeitnachweise und Tarifverträge oder
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3, §§ 12 und 21a Abs. 6 vorzu-
legen oder zur Einsicht einzusenden.

(5) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten während der
Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die
Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden, dürfen sie ohne Einverständnis des Inhabers nur zur
Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und
besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das Betreten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestat-
ten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird
insoweit eingeschränkt.

(6) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.
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Sechster Abschnitt 
Sonderregelungen

§ 18 Nichtanwendung des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf

1. leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes sowie Chefärzte,
2. Leiter von öffentlichen Dienststellen und deren Vertreter sowie Arbeitnehmer im öffentlichen

Dienst, die zu selbstständigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten befugt sind,
3. Arbeitnehmer, die in häuslicher Gemeinschaft mit den ihnen anvertrauten Personen zusam-

menleben und sie eigenverantwortlich erziehen, pflegen oder betreuen,
4. den liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaften. 

(2) Für die Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren gilt anstelle dieses Gesetzes das
Jugendarbeitsschutzgesetz.

(3) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischif-
fen im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt anstelle dieses Gesetzes das Seearbeitsgesetz.

(4) (weggefallen)

§ 19 Beschäftigung im öffentlichen Dienst
Bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im öffentlichen Dienst können, soweit keine

tarifvertragliche Regelung besteht, durch die zuständige Dienstbehörde die für Beamte geltenden
Bestimmungen über die Arbeitszeit auf die Arbeitnehmer übertragen werden; insoweit finden die
§§ 3 bis 13 keine Anwendung. 

§ 20 Beschäftigung in der Luftfahrt
Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder von Luftfahrzeugen gelten

anstelle der Vorschriften dieses Gesetzes über Arbeits- und Ruhezeiten die Vorschriften über
Flug-, Flugdienst- und Ruhezeiten der Zweiten Durchführungsverordnung zur Betriebsordnung
für Luftfahrtgerät in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 21 Beschäftigung in der Binnenschiffahrt
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die Beschäftigung von Fahrpersonal in der Binnen-

schiffahrt, soweit die Vorschriften über Ruhezeiten der Binnenschiffsuntersuchungsordnung in
der jeweils geltenden Fassung dem nicht entgegenstehen. Sie können durch Tarifvertrag der
Eigenart der Binnenschiffahrt angepaßt werden.

§ 21a Beschäftigung im Straßentransport
(1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Fahrer oder Beifahrer bei Straßenverkehrstä-

tigkeiten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und
zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. EG Nr. L 102 S. 1) oder des
Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäf-
tigten Fahrpersonals (AETR) vom 1. Juli 1970 (BGBl. II 1974 S. 1473) in ihren jeweiligen Fas-
sungen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit nicht die folgenden Absätze abweichende
Regelungen enthalten. Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und des AETR blei-
ben unberührt.

(2) Eine Woche im Sinne dieser Vorschriften ist der Zeitraum von Montag 0 Uhr bis Sonntag
24 Uhr.

(3) Abweichend von § 2 Abs. 1 ist keine Arbeitszeit:
1. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz bereithalten muss, um seine

Tätigkeit aufzunehmen,
2. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer bereithalten muss, um seine Tätigkeit auf

Anweisung aufnehmen zu können, ohne sich an seinem Arbeitsplatz aufhalten zu müssen;
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3. für Arbeitnehmer, die sich beim Fahren abwechseln, die während der Fahrt neben dem Fahrer
oder in einer Schlafkabine verbrachte Zeit. 

Für die Zeiten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt dies nur, wenn der Zeitraum und dessen voraussicht-
liche Dauer im Voraus, spätestens unmittelbar vor Beginn des betreffenden Zeitraums bekannt ist.
Die in Satz 1 genannten Zeiten sind keine Ruhezeiten. Die in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Zeiten
sind keine Ruhepausen.

(4) Die Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 60
Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von vier Kalendermonaten oder 16 Wochen im
Durchschnitt 48 Stunden wöchentlich nicht überschritten werden.

(5) Die Ruhezeiten bestimmen sich nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften
für Kraftfahrer und Beifahrer sowie nach dem AETR. Dies gilt auch für Auszubildende und Prak-
tikanten.

(6) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstver-
einbarung kann zugelassen werden, 
1. nähere Einzelheiten zu den in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1, 2 und Satz 2 genannten Voraussetzungen

zu regeln,
2. abweichend von Absatz 4 sowie den §§ 3 und 6 Abs. 2 die Arbeitszeit festzulegen, wenn objek-

tive, technische oder arbeitszeitorganisatorische Gründe vorliegen. Dabei darf die Arbeitszeit
48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten nicht überschreiten. § 7
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2a gilt nicht. § 7 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(7) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer
auf Verlangen eine Kopie der Aufzeichnungen seiner Arbeitszeit auszuhändigen. 

(8) Zur Berechnung der Arbeitszeit fordert der Arbeitgeber den Arbeitnehmer schriftlich auf,
ihm eine Aufstellung der bei einem anderen Arbeitgeber geleisteten Arbeitszeit vorzulegen. Der
Arbeitnehmer legt diese Angaben schriftlich vor.

Siebter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 22 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen §§ 3, 6 Abs. 2 oder § 21a Abs. 4, jeweils auch in Verbindung mit § 11 Abs. 2, einen
Arbeitnehmer über die Grenzen der Arbeitszeit hinaus beschäftigt,

2. entgegen § 4 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindestdauer oder nicht recht-
zeitig gewährt,

3. entgegen § 5 Abs. 1 die Mindestruhezeit nicht gewährt oder entgegen § 5 Abs. 2 die Verkür-
zung der Ruhezeit durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit nicht oder nicht rechtzeitig aus-
gleicht,

4. einer Rechtsverordnung nach § 8 Satz 1, § 13 Abs. 1 oder 2, § 15 Abs. 2a Nr. 2 oder § 24 zuwi-
derhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

5. entgegen § 9 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an Sonn- oder Feiertagen beschäftigt,
6. entgegen § 11 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an allen Sonntagen beschäftigt oder entgegen § 11

Abs. 3 einen Ersatzruhetag nicht oder nicht rechtzeitig gewährt,
7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 zuwiderhandelt,
8. entgegen § 16 Abs. 1 die dort bezeichnete Auslage oder den dort bezeichneten Aushang nicht

vornimmt,
9. entgegen § 16 Abs. 2 oder § 21a Abs. 7 Aufzeichnungen nicht oder nicht richtig erstellt oder

nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder
10. entgegen § 17 Abs. 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt, Unterla-

gen nicht oder nicht vollständig vorlegt oder nicht einsendet oder entgegen § 17 Abs. 5 Satz 2
eine Maßnahme nicht gestattet.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 7, 9 und 10 mit einer
Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 mit einer Geldbuße bis
zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden. 

§ 23 Strafvorschriften
(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Handlungen

1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Arbeitnehmers gefährdet
oder

2. beharrlich wiederholt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheits-

strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

Achter Abschnitt 
Schlussvorschriften

§ 24 Umsetzung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
und Rechtsakten der EG

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates zur Erfüllung von Verpflich-
tungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder zur Umsetzung von Rechtsakten des Rates
oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die Sachbereiche dieses Gesetzes betref-
fen, Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz erlassen.

§ 25 Übergangsregelung für Tarifverträge
Enthält ein am 1. Januar 2004 bestehender oder nachwirkender Tarifvertrag abweichende Rege-

lungen nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder § 12 Satz 1, die den in diesen Vorschriften festgelegten Höchst-
rahmen überschreiten, bleiben diese tarifvertraglichen Bestimmungen bis zum 31. Dezember 2006
unberührt. Tarifverträgen nach Satz 1 stehen durch Tarifvertrag zugelassene Betriebsvereinba-
rungen sowie Regelungen nach § 7 Abs. 4 gleich.

§ 26
(weggefallen)
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Bergverordnung zum gesundheitlichen Schutz 
der Beschäftigten 

(Gesundheitsschutz-Bergverordnung – GesBergV)*

vom 31. Juli 1991 (BGBl. I S. 1751) – zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 6 der Verordnung 
vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643)

Inhaltsübersicht

1. Abschnitt
Anwendungsbereich 

§ 1 Räumliche und sachliche Anwendung 

2. Abschnitt
Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-

suchungen 
§ 2 Voraussetzung für die Beschäftigung 
§ 3 Durchführung 

3. Abschnitt
Besondere Vorschriften für Gefahr-

stoffe einschließlich fibrogener 
Grubenstäube 

1. Unterabschnitt
Bestimmungen für alle Arten 

untertägiger Betriebe 
§ 4 Verbot oder Einschränkung für Gefahrstoffe und 

vergleichbare Stoffe 

2. Unterabschnitt
Besondere Bestimmungen für den un-

tertägigen Steinkohlenbergbau 
§ 5 Ermittlung der persönlichen Belastung durch 

fibrogene Grubenstäube 
§ 6 Zulässige persönliche Staubbelastungswerte 
§ 7 Einstufung der Betriebspunkte 
§ 8 Staubmessungen 
§ 9 Überwachung der staubexponierten Personen 

3. Unterabschnitt
Besondere Bestimmungen für den un-
tertägigen Nichtsteinkohlenbergbau

§ 10 Begrenzung der Belastung durch fibrogene 
Grubenstäube 

4. Abschnitt
Schutz vor anderen gesundheitlichen 

Schäden 
§ 11 Lärm 
§ 12 Mechanische Schwingungen 
§ 13 Bildschirmgeräte 
§ 14 Manuelle Handhabung von Lasten 

5. Abschnitt
Schlussvorschriften 

§ 15 Bekanntmachung 
§ 16 Übertragung der Verantwortlichkeit 
§ 17 Ordnungswidrigkeiten 
§ 18 Übergangsvorschriften 
§ 19 Inkrafttreten, abgelöste Vorschriften 

Schlussformel 

Anlage 1 (zu § 2) 
Einteilung der Eignungsgruppen 

Anlage 2 (zu § 2)
Nachuntersuchungen 

Anlage 3 (zu § 3)
Rahmen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 

Anlage 4 (zu § 3)
Ärztliche Bescheinigung über arbeitsmedizinische Erst- 
und Nachuntersuchungen 

Anlage 5 (zu § 4)
Allgemein zulassungspflichtige Stoffe nach § 4 Abs. 1 
Nr. 2 Buchstabe b 

Anlage 6 (zu § 5)
Ermittlung der persönlichen Staubbelastungswerte nach 
§ 5 Abs. 1 

Anlage 7 (zu § 7)
Zuordnung der Betriebspunkte zu Staubbelastungsstufen 
nach § 7 Abs. 1 

Anlage 8 (zu § 8)
Höchstzulässige zeitliche Abstände für Wiederholungs-
messungen 
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* aushangpflichtig gem. § 15 GesBergV: soweit Beschäftigte hiervon betroffen sind 
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1. Abschnitt
Anwendungsbereich

§ 1 Räumliche und sachliche Anwendung
Diese Verordnung gilt für gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen bei der Aufsuchung, Gewin-

nung und Aufbereitung von Bodenschätzen sowie der Untergrundspeicherung auf dem Festland
und in den Küstengewässern, bei der Aufsuchung und Gewinnung mineralischer Rohstoffe in Hal-
den sowie in bergbaulichen Versuchsgruben und Ausbildungsstätten.

2. Abschnitt
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

§ 2 Voraussetzung für die Beschäftigung
(1) Der Unternehmer darf mit Tätigkeiten nach § 1 Personen, für die arbeitsmedizinische Vor-

sorgeuntersuchungen vorgeschrieben sind, nur beschäftigen, soweit nach dem Ergebnis dieser
Untersuchungen gesundheitliche Bedenken gegen die Art der vorgesehenen Tätigkeiten nicht
bestehen und hierüber eine ärztliche Bescheinigung mit Angabe einer Eignungsgruppe nach
Anlage 1 vorliegt. Zu den arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen zählen Erstuntersu-
chungen, Nachuntersuchungen und nachgehende Untersuchungen. Personen mit körperlichen
oder geistigen Mängeln dürfen nur beschäftigt werden, soweit sie weder sich selbst noch andere
Personen infolge dieser Mängel gefährden können.

(2) Die Erstuntersuchungen müssen vor Beginn der Beschäftigung vorgenommen werden. Sie
dürfen nicht länger als drei Monate, vom Beginn der Beschäftigung an gerechnet, zurückliegen.
Erstmals zu untersuchen sind Personen, die bei Tätigkeiten nach § 1 im oder durch den tech-
nischen Betrieb gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgesetzt sind. Personen, die nach voraus-
gegangenen Tätigkeiten nach § 1 derartige Tätigkeiten wieder aufnehmen, dürfen ohne erneute
Erstuntersuchung beschäftigt werden, wenn die Unterbrechung nicht länger als drei Monate
gedauert hat und die frühere Tätigkeit mit der vorgesehenen vergleichbar ist. Die Sätze 1 bis 4 gel-
ten nicht für Personen, die innerhalb eines Kalenderjahres nicht länger als drei Monate beschäftigt
werden.

(3) Nachzuuntersuchen sind die in Anlage 2 aufgeführten Personengruppen jeweils innerhalb
von sechs Wochen vor Ablauf der in dieser Anlage festgelegten Fristen. Hält der die arbeitsmedi-
zinischen Vorsorgeuntersuchungen durchführende Arzt kürzere Fristen für geboten, treten diese
an die Stelle der Fristen nach Anlage 2. Ist der Beschäftigte innerhalb von sechs Monaten nach
dieser Verordnung oder nach anderen Rechtsvorschriften mehr als einmal einer Nachuntersu-
chung zu unterziehen und beträgt die jeweilige Nachuntersuchungsfrist ein Jahr oder mehr, kön-
nen die Nachuntersuchungen an einem Termin vorgenommen werden.

(4) Der Unternehmer hat Personen, die nach vorausgegangenen Tätigkeiten nach § 1 mit ande-
ren Tätigkeiten innerhalb des Unternehmens beschäftigt werden oder aus dem Beschäftigungsver-
hältnis ausscheiden, nachgehende Untersuchungen in Zeitabständen von längstens fünf Jahren
dann zu ermöglichen, wenn
1. sie bei Tätigkeiten nach § 1

a) mit krebserzeugenden Gefahrstoffen umgegangen sind und hierbei der Arbeitsplatzgrenz-
wert nach § 2 Abs. 7 der Gefahrstoffverordnung überschritten worden ist oder

b) fibrogenen Grubenstäuben ausgesetzt gewesen sind und
2. während einer Beschäftigung im Sinne der Nummer 1 mindestens eine Nachuntersuchung

stattgefunden hat und
3. eine Beschäftigung im Sinne der Nummer 1 nach dem 31. Dezember 1991 beendet wird.

Die Verpflichtung des Unternehmers nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn die nachgehenden Unter-
suchungen von einem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung durchgeführt werden.

(5) Tritt im Zusammenhang mit Tätigkeiten nach § 1 bei einem Beschäftigten eine Gesund-
heitsstörung auf, so hat der Unternehmer zu ermöglichen, daß der Beschäftigte sich unverzüglich
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einem zur Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen ermächtigten Arzt, in
Notfällen auch einem anderen Arzt, vorstellt. 

§ 3 Durchführung
(1) Die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen hat der Unternehmer zu veranlassen

und die dadurch verursachten Aufwendungen zu tragen, soweit diese nicht von den Trägern der
Sozialversicherung übernommen werden. Mit ihrer Durchführung darf er nur Personen beauftra-
gen, die hierzu von der zuständigen Behörde ermächtigt sind. Die Ermächtigung kann erteilt wer-
den, wenn die sie beantragenden Personen
1. zur Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt sind,
2. die erforderlichen besonderen Fachkenntnisse besitzen und mit den Arbeitsbedingungen im

Bergbau vertraut sind,
3. über die notwendige Einrichtung und Ausstattung verfügen.

(2) Die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sind nach einem Plan durchzuführen,
den der Unternehmer aufzustellen und der zuständigen Behörde anzuzeigen hat. In dem Plan sind
insbesondere festzulegen:
1. Art und Umfang der Untersuchungen,
2. Kriterien für die Beurteilung,
3. Dokumentation der Ergebnisse.

Für Art und Umfang der arbeitsmedizinischen Untersuchungen sind die vorgesehenen Tätig-
keiten maßgebend. Der in Anlage 3 vorgegebene Rahmen ist einzuhalten. Ergibt sich im Einzel-
fall, daß ein ärztliches Urteil über die Beschäftigung einer Person nur auf Grund von Untersu-
chungen möglich ist, die über die im Plan nach Satz 1 festgelegten hinausgehen, hat der
Unternehmer diese auf Vorschlag des untersuchenden Arztes zu veranlassen. Die ärztliche
Bescheinigung über arbeitsmedizinische Erst- und Nachuntersuchungen ist auf der Grundlage von
Anlage 4 auszustellen.

(3) Der Unternehmer hat die Ärzte, die die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
durchführen, zu verpflichten,
1. das Ergebnis dieser Untersuchungen den Untersuchten mitzuteilen,
2. Aufzeichnungen zu führen über

a) die durchgeführten arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen,
b) Art und Anzahl der Gesundheitsstörungen nach § 2 Abs. 5, die nach ärztlichem Urteil im

Zusammenhang mit Tätigkeiten nach § 1 stehen.
Die Aufzeichnungen dürfen mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung vorgenommen wer-

den, wenn jede Veränderung nach Aufnahme in die Datenverarbeitung schriftlich dokumentiert
wird.

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß die Ärzte, die die arbeitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchungen durchführen, die Aufzeichnungen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 zum Zweck der
gesundheitlichen Überwachung und der Verbesserung des Gesundheitsschutzes mindestens 15
Jahre nach der letzten ärztlichen Untersuchung aufbewahren. In den Fällen, in denen Beschäf-
tigten nachgehende Untersuchungen zu ermöglichen sind, hat er sicherzustellen, daß die Auf-
zeichnungen bis zum Ablauf des Jahres aufbewahrt werden, in dem der ehemalige Beschäftigte 75
Jahre alt wird oder würde. Die Aufzeichnungen sind so aufzubewahren, daß Unbefugte keinen
Zugang zu ihnen haben. Unbefugten Dritten dürfen sie nicht offenbart werden. Die Verpflichtung
des Unternehmers nach Satz 2 gilt als erfüllt, wenn die Aufzeichnungen von einem Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung zu dem in Satz 1 festgelegten Zweck aufbewahrt werden. Nach
Ablauf der in Satz 1 oder 2 bestimmten Frist sind die Aufzeichnungen zu löschen. 

(5) Arbeitsmedizinische Untersuchungen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften durchge-
führt werden und nach Art, Umfang, Häufigkeit und Aufzeichnungen die Anforderungen der
Absätze 2 und 3 und des § 2 Abs. 2 bis 4 erfüllen, gelten als arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen im Sinne des § 2 Abs. 1.
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

© Bundesanzeiger Verlag 2011 31



1  Gesundheitsschutz-Bergverordnung § 4

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
3. Abschnitt
Besondere Vorschriften für Gefahrstoffe einschließlich 

fibrogener Grubenstäube

1. Unterabschnitt
Bestimmungen für alle Arten untertägiger Betriebe

§ 4 Verbot oder Einschränkung für Gefahrstoffe und vergleichbare Stoffe
(1) Der Unternehmer darf Personen nur so beschäftigen, daß sie

1. mit nach der Gefahrstoffverordnung kennzeichnungspflichtigen krebserzeugenden, erbgutver-
ändernden, fruchtbarkeitsgefährdenden, sehr giftigen und giftigen Gefahrstoffen – ausgenom-
men Schädlingsbekämpfungsmitteln – nicht umgehen,

2. mit
a) anderen kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffen als den nach Nummer 1 verbotenen
oder
b) den in Anlage 5 aufgeführten Stoffen, soweit ihr Umgang zum Einatmen von versprühter

oder verstäubter Substanz oder von Rauchen, zu dem Entstehen oder Freisetzen von
ätzenden Stoffen oder Zubereitungen, zu einem andauernden oder regelmäßigen Hautkon-
takt oder zu einer wesentlichen Erhöhung der Explosions- oder Brandgefahr führt, nur
umgehen, wenn sie von der zuständigen Behörde auf Grund einer jeweils auf die Stoffei-
genschaften und den beabsichtigten Umgang abgestellten Prüfung allgemein zugelassen
worden sind.

(2) Die Prüfung der Gefahrstoffe nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a und der Stoffe nach Absatz
1 Nr. 2 Buchstabe b hat durch
1. das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen, hinsichtlich bergbauhygienischer

Belange,
2. das Institut für Gefahrstoff-Forschung der Bergbau-Berufsgenossenschaft, Bochum, oder die

Deutsche Montan Technologie GmbH, Essen, hinsichtlich besonderer gefährlicher Eigen-
schaften von Stoffen,

3. die Deutsche Montan Technologie GmbH, Essen, oder die EXAM BBG Prüf- und Zertifizier
GmbH, Bochum, hinsichtlich brand- oder explosionstechnischer Eigenschaften,

4. andere sachverständige Stellen, soweit diese die erforderlichen sachlichen und fachlichen Vor-
aussetzungen erfüllen, zu erfolgen. 

(3) Die allgemeine Zulassung nach Absatz 1 Nr. 2 ist schriftlich vom Hersteller oder Unterneh-
mer zu beantragen. Der Antrag muß die für die Beurteilung der Stoffe nach Absatz 1 Nr. 2 erfor-
derlichen Angaben und eine Beschreibung des beabsichtigten Umgangs enthalten. Der Antragstel-
ler hat Stoffproben in einer zur Prüfung notwendigen Menge zur Verfügung zu stellen.

(4) Die allgemeine Zulassung nach Absatz 1 Nr. 2 ist zu versagen, wenn wegen bergbauspezi-
fischer Gegebenheiten unter Tage, insbesondere wegen Explosions- oder Brandgefahr, Zwangs-
belüftung, Enge der Räume, miteinander verbundener ortsveränderlicher Betriebspunkte, langer
Flucht- oder Rettungswege oder klimatischer Erschwernisse, der Schutz von Leben oder Gesund-
heit Beschäftigter oder Dritter trotz bestimmungsgemäßen Umgangs mit den Gefahrstoffen oder
Stoffen nach Anlage 5 nicht gewährleistet ist oder weniger gefährliche Stoffe für den vorgese-
henen Verwendungszweck verfügbar sind. Sie kann zum Zweck der Erprobung auch widerruflich
erteilt werden, wenn dies zur abschließenden Beurteilung der Eigenschaften der Stoffe erforder-
lich ist. Sie kann auch widerrufen werden, wenn Gefahrstoffe oder Stoffe nach Anlage 5 abwei-
chend von der in der Zulassung festgelegten Zusammensetzung oder Beschaffenheit vertrieben
oder verwendet werden, im Nachhinein Stoffe mit einem nachweislich geringeren gesundheit-
lichen Risiko verfügbar sind oder sich nachträglich herausstellt, daß der Umgang mit erheblichen
gesundheitlichen Gefahren verbunden ist. Die nachträgliche Beifügung, Änderung und Ergänzung
von Auflagen ist zulässig, soweit sie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfüllbar
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sowie für den Unternehmer und für Einrichtungen der von ihm betriebenen Art wirtschaftlich ver-
tretbar sind.

(5) Allgemeine Zulassungen, die auf Grund von Vorschriften anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaften oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum für den Umgang mit Gefahrstoffen oder vergleichbaren Stoffen unter Tage erteilt
werden, gelten als allgemeine Zulassungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, wenn sie nachweislich
ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleisten. 

(6) Der Umgang mit Gefahrstoffen nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a und mit Stoffen nach
Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b setzt voraus, daß er entsprechend einer Betriebsanweisung erfolgt und
ein Sicherheits-Datenblatt des Herstellers im Betrieb vorliegt.

(7) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des Unternehmers Ausnahmen von
den Vorschriften des Absatzes 1 zulassen, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu
einer unverhältnismäßigen Härte führen würde und die Abweichung mit dem Schutz der Beschäf-
tigten vereinbar ist.

2. Unterabschnitt
Besondere Bestimmungen für den untertägigen Steinkohlenbergbau

§ 5 Ermittlung der persönlichen Belastung durch fibrogene Grubenstäube
(1) Für jede Person, die in untertägigen Betrieben beschäftigt wird, hat der Unternehmer auf

Grund von Staubmessungen die persönliche Belastung durch fibrogene Grubenstäube für einen
Beurteilungszeitraum von zwei Jahren nach Anlage 6 Nr. 1 und 2 zu ermitteln. Wird eine Person
in einer Arbeitsschicht in mehreren Betriebspunkten beschäftigt und die Staubbelastung nicht per-
sonenbezogen über die gesamte Zeit der Arbeitsschicht gemessen, ist der persönliche Staubbelas-
tungswert als Summe der anteiligen Belastungswerte nach Anlage 6 Nr. 3 zu ermitteln. 

(2) Staubgemische, die neben fibrogenen Grubenstäuben Anteile an anhydrit- oder zementhal-
tigen Baustoffen enthalten, sind wie fibrogene Grubenstäube zu bewerten, sofern nicht die MAK-
Werte einzelner Bestandteile kleiner als 4 mg/cbm sind.

§ 6 Zulässige persönliche Staubbelastungswerte
(1) Der Unternehmer hat sicherzustellen, daß innerhalb eines Beurteilungszeitraumes von zwei

Jahren für Personen
1. der Eignungsgruppen 1.1 bis 1.3 (Anlage 1) ein persönlicher Staubbelastungswert von 440,
2. der Eignungsgruppen 2.11 und 2.12 sowie unter 21 Jahren ein persönlicher Staubbelastungs-

wert von 330
auf der Grundlage von 220 Arbeitsschichten im Jahr nicht überschritten wird. Die Verpflichtung
des Unternehmers, durch technische und organisatorische Maßnahmen die Staubbelastung so
gering wie möglich zu halten, bleibt unberührt.

(2) Personen der Eignungsgruppen 2.21 bis 2.25 sowie 4 dürfen unter Tage nicht und über Tage
nur mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie keinen fibrogenen Stäuben ausgesetzt sind.
Personen der Eignungsgruppen 2.11 und 2.12 sowie unter 21 Jahren, die nach über Tage verlegt
werden, dürfen dort nur mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen die Feinstaubkonzentration
nicht größer als 2 mg/cbm ist. Die auf Grund der Ergebnisse der arbeitsmedizinischen Vorsorge-
untersuchungen festgelegten Beschäftigungsbeschränkungen für Personen der Eignungsgruppe 3
sind einzuhalten. Für Personen über 21 Jahren, die nach über Tage verlegt werden, gelten die zum
Zeitpunkt der Verlegung maßgeblichen Nachuntersuchungsfristen weiter.

(3) Für Personen, die innerhalb eines Beurteilungszeitraumes aus arbeitsmedizinischen Grün-
den einer anderen Eignungsgruppe zugeordnet oder 21 Jahre alt werden, verliert die bisherige
Zuordnung mit dem Tag der Bekanntgabe der neuen Zuordnung durch den Unternehmer oder am
Tag vor demjenigen, an dem sie 21 Jahre alt werden, ihre Gültigkeit.
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§ 7 Einstufung der Betriebspunkte
(1) Der Unternehmer hat die Betriebspunkte den in Anlage 7 festgelegten Staubbelastungsstu-

fen zuzuordnen.
(2) Oberhalb der für die Staubbelastungsstufe 3 geltenden Konzentrationswerte dürfen, vorbe-

haltlich der Übergangsregelung (§ 18 Abs. 3), Personen nicht beschäftigt werden. 

§ 8 Staubmessungen
(1) Der Unternehmer hat in den Betriebspunkten regelmäßig arbeitsschichtbezogene Staubmes-

sungen auf der Grundlage eines von ihm aufzustellenden Planes durchzuführen. In dem Plan sind
insbesondere festzulegen:
1. Ort, Zeitpunkt und Dauer für repräsentative Erstmessungen sowie repräsentative Wiederho-

lungsmessungen und deren zeitliche Abstände, 
2. zu verwendende Probenahme- und Meßgeräte,
3. Form und Inhalt der Meßberichte,
4. Auswertung von Proben und Messungen.

(2) Die Erstmessungen zur Einstufung von Betriebspunkten sind innerhalb der ersten Betriebs-
woche durchzuführen. Die zeitlichen Abstände der Wiederholungsmessungen dürfen die in
Anlage 8 festgelegten Fristen nicht überschreiten.

(3) Die Staubmessungen darf der Unternehmer nur von Personen vornehmen lassen, die nach
einem von ihm aufzustellenden Plan theoretisch und praktisch unterwiesen worden sind.
In dem Plan sind mindestens festzulegen:
1. Sachgebiete und Dauer der theoretischen und praktischen Unterweisung, insbesondere

a) Funktionsweise und Handhabung von Probenahme- und Meßgeräten,
b) Durchführung und Dokumentation von Probenahmen und Messungen,
c) Auswertung von Proben und Messungen,
d) Einstufung von Betriebspunkten, deren Überwachung und Maßnahmen der Arbeitseinsatz-

lenkung,
2. Nachweis der Fachkunde.

Die Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 2 sowie Absatz 4 entfällt, wenn Staubmessungen oder
Probenahmen von einer von der zuständigen Behörde anerkannten sachverständigen Stelle durch-
geführt und ausgewertet werden.

(4) Die Pläne nach den Absätzen 1 und 3 sind der zuständigen Behörde anzuzeigen.
(5) Für die Staubmessungen dürfen nur Geräte verwendet werden, die hierfür geeignet sind und

deren Bauart auf Grund von Verordnungen, die nach § 176 Abs. 3 Satz 1 des Bundesberggesetzes
weitergelten, oder auf Grund von Vorschriften anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,
die nachweislich ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleisten, allgemein zugelassen sind. 

§ 9 Überwachung der staubexponierten Personen
(1) Für jede beschäftigte Person hat der Unternehmer

1. im Schichtennachweis die vom Arzt festgelegte Eignungsgruppe, die Höhe der in dem jewei-
ligen Beurteilungszeitraum entstandenen persönlichen Staubbelastung und die Staubbelas-
tungsstufe des Betriebspunktes zu vermerken sowie diese Angaben monatlich auf den neues-
ten Stand zu bringen,

2. Aufzeichnungen zu führen, die mindestens die in Anlage 9 aufgeführten Angaben enthalten
müssen. 

§ 3 Abs. 3 Satz 2 gilt für die Aufzeichnungen nach Nummer 2 entsprechend. Diese sind bis zum
Ablauf des Jahres aufzubewahren, in dem der ehemalige Beschäftigte 75 Jahre alt wird oder wür-
de. Danach sind sie zu löschen.

(2) Der Unternehmer hat durch technische und organisatorische Maßnahmen darauf hinzuwir-
ken, daß Überschreitungen der auf den Monat bezogenen zulässigen persönlichen Staubbelas-
tungswerte so gering wie möglich gehalten werden. Überschreitungen der zulässigen persönlichen
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Staubbelastungswerte nach Ablauf eines Kontrollzeitraumes von einem Jahr sind möglichst kurz-
fristig auszugleichen. Ein Ausgleich außerhalb des Beurteilungszeitraumes nach § 6 Abs. 1 Satz
1 von zwei Jahren ist unzulässig.

3. Unterabschnitt
Besondere Bestimmungen für den untertägigen Nichtsteinkohlenbergbau

§ 10 Begrenzung der Belastung durch fibrogene Grubenstäube
(1) Der Unternehmer hat in untertägigen Betriebspunkten, in denen fibrogene Grubenstäube

auftreten können, durch Staubmessungen oder Probenahmen Art und Ausmaß der Belastung der
beschäftigten Personen durch fibrogene Grubenstäube zu ermitteln. Für die Bewertung von Staub-
gemischen mit Anteilen an anhydrit- oder zementhaltigen Baustoffen gilt § 5 Abs. 2 entsprechend.

(2) Unbeschadet seiner Verpflichtung, durch technische und organisatorische Maßnahmen die
Staubbelastung so gering wie möglich zu halten, darf der Unternehmer in Betriebspunkten, in
denen die Staubgrenzwerte nach Anlage 10, gemessen oder berechnet für eine Arbeitsschicht von
acht Stunden, überschritten werden, Personen nicht beschäftigen. Die Beschäftigungsbeschrän-
kungen nach § 6 Abs. 2 für Personen der Eignungsgruppen 2 bis 4 und für Personen unter 21 Jah-
ren gelten entsprechend.

(3) Der Unternehmer hat die Staubbelastung in den Betriebspunkten durch Staubmessungen
oder Probenahmen zu überwachen. Die Staubmessungen oder Probenahmen sind mindestens
durchzuführen
1. viermal jährlich, wenn die Staubbelastung zwischen den Grenzwerten nach Anlage 10 und

50% dieser Werte liegt,
2. einmal jährlich, wenn die Ergebnisse der beiden vorangegangenen Messungen oder Probenah-

men die Hälfte der Grenzwerte nach Anlage 10 nicht überschreiten. Ergeben mindestens drei
Messungen oder Probenahmen, daß die Staubbelastung weniger als 25% der Grenzwerte nach
Anlage 10 beträgt, und ist eine Änderung des technischen Betriebsablaufs, der Arbeitsorgani-
sation oder der Eigenschaften des hereinzugewinnenden Gesteins nicht zu erwarten, kann der
Unternehmer auf weitere Messungen oder Probenahmen verzichten. Sobald sich eine wesent-
liche Änderung der in Satz 3 aufgeführten Einflußgrößen ergibt, sind wieder Staubmessungen
oder Probenahmen vorzunehmen. Der Unternehmer hat die Einstellung und Wiederaufnahme
von Staubmessungen oder Probenahmen der zuständigen Behörde anzuzeigen.

(4) Weitere Einzelheiten über Staubmessungen und Probenahmen hat der Unternehmer in
einem Plan festzulegen. Diese Tätigkeiten darf er nur von Personen durchführen lassen, die nach
einem von ihm aufzustellenden Plan theoretisch und praktisch unterwiesen worden sind. Für den
Inhalt der Pläne nach den Sätzen 1 und 2 gilt § 8 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 entsprechend;
für die Meßgeräte gilt § 8 Abs. 5 entsprechend. Die Pläne nach den Sätzen 1 und 2 sind der zustän-
digen Behörde anzuzeigen. Die Verpflichtung nach den Sätzen 1, 2 und 4 entfällt, wenn Staub-
messungen oder Probenahmen von einer von der zuständigen Behörde anerkannten sachverstän-
digen Stelle durchgeführt und ausgewertet werden.

(5) Für jede Person, die fibrogenen Grubenstäuben ausgesetzt ist, hat der Unternehmer
1. im Schichtennachweis die vom Arzt festgelegte Eignungsgruppe und die Staubbelastung des

Betriebspunktes zu vermerken sowie monatlich auf den neuesten Stand zu bringen,
2. Aufzeichnungen zu führen, die mindestens die Angaben nach Anlage 9 Nr. 1 bis 3, 5 und 6

sowie die Staubbelastung des Betriebspunktes enthalten müssen. § 3 Abs. 3 Satz 2 und § 9 Abs.
1 Satz 3 und 4 gelten für die Aufzeichnungen nach Nummer 2 entsprechend.

4. Abschnitt
Schutz vor anderen gesundheitlichen Schäden

§ 11 Lärm
(1) Der Unternehmer darf Personen mit Tätigkeiten, bei denen diese einer Gefährdung ihrer

Sicherheit und Gesundheit, insbesondere des Gehörs, durch Einwirkung von Lärm ausgesetzt sind
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oder ausgesetzt sein können, nur beschäftigen, wenn er die Lärmbelastung ermittelt und die
Gefährdung einer Beurteilung unterzogen hat.

(2) Expositionsgrenzwerte für Lärm sind ein A-bewerteter Tages-Lärmexpositionspegel von 85
Dezibel in untertägigen Arbeitsstätten und von 87 Dezibel in anderen Arbeitsstätten sowie ein C-
bewerteter Spitzenschalldruckpegel von 137 Dezibel bezogen auf 20 Mikropascal in untertägigen
Arbeitsstätten und von 140 Dezibel bezogen auf 20 Mikropascal in anderen Arbeitsstätten, jeweils
ermittelt unter Berücksichtigung der dämmenden Wirkung des verwendeten Gehörschutzes.
Obere Auslösewerte für Lärm sind ein A-bewerteter Tages-Lärmexpositionspegel von 85 Dezibel
und ein C-bewerteter Spitzenschalldruckpegel von 137 Dezibel bezogen auf 20 Mikropascal,
beide ermittelt ohne Berücksichtigung der dämmenden Wirkung des Gehörschutzes. Untere Aus-
lösewerte für Lärm sind ein A-bewerteter Tages-Lärmexpositionspegel von 80 Dezibel und ein C-
bewerteter Spitzenschalldruckpegel von 135 Dezibel bezogen auf 20 Mikropascal, beide ermittelt
ohne Berücksichtigung der dämmenden Wirkung des Gehörschutzes. Wenn die Einwirkungen
durch Lärm von einem Arbeitstag zum anderen erheblich schwanken, darf an die Stelle des Tages-
Lärmexpositionswertes in den Sätzen 1 bis 3 der Wochen-Lärmexpositionswert treten.

(3) Der Unternehmer hat bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 der All-
gemeinen Bundesbergverordnung zusätzlich insbesondere folgende Gesichtspunkte zu beachten:
1. Ausmaß, Art und Dauer der Exposition, einschließlich der Exposition gegenüber impulsför-

migem Schall,
2. die Wechselwirkung mit anderen belastenden Faktoren,
3. einschlägige Angaben der Hersteller und Inverkehrbringer von Arbeitsmitteln,
4. die indirekten Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der beschäftigten Personen

durch Wechselwirkungen zwischen Lärm und Warnsignalen oder anderen Geräuschen, die
beachtet werden müssen, um die Unfallgefahr zu verringern. Wenn die verfügbaren Informa-
tionen zur Beurteilung der Gefährdung, insbesondere solche, die auf Grund anderer Rechtsvor-
schriften beschafft wurden oder aus einschlägigen Angaben der Hersteller und Inverkehrbrin-
ger von Arbeitsmitteln entnehmbar sind, nicht ausreichen, so hat der Unternehmer Messungen
nach dem Stand der Messtechnik durchzuführen. Die verwendeten Beurteilungsmethoden und
Messverfahren müssen geeignet sein, das Überschreiten von Auslösewerten und Expositions-
grenzwerten festzustellen; das gilt insbesondere hinsichtlich des Umfangs von Stichproben.

(4) Der Unternehmer ist verpflichtet, durch technische und organisatorische Maßnahmen die
Gefährdung durch Lärm so gering wie möglich zu halten. Er hat bei Überschreiten eines der
unteren Auslösewerte nach Absatz 2 Satz 3 den beschäftigten Personen Gehörschutzmittel zur
Verfügung zu stellen, die für sie geeignet und den betrieblichen Gegebenheiten angepasst sind und
die sie bei Erreichen und Überschreiten eines der oberen Auslösewerte nach Absatz 2 Satz 2 zu
verwenden haben. Er hat bei Überschreiten eines der oberen Auslösewerte nach Absatz 2 Satz 2
Maßnahmen nach § 2 der Allgemeinen Bundesbergverordnung zur Verringerung der Exposition
zu treffen und dabei zusätzlich insbesondere folgende Gesichtspunkte zu beachten:
1. alternative Arbeitsverfahren, welche die Notwendigkeit einer Exposition gegenüber Lärm ver-

ringern,
2. technische Maßnahmen,
3. raumakustische Maßnahmen zur Verminderung der Schallausbreitung in Arbeitsräumen,
4. organisatorische Maßnahmen,
5. Verfügbarkeit und Verwendung von Gehörschutz unter Berücksichtigung der Nachrangigkeit

individueller Schutzmaßnahmen nach § 2 Abs. 4 Nr. 6 der Allgemeinen Bundesbergverord-
nung,

6. Kennzeichnung der Lärmbereiche, soweit es die betrieblichen Gegebenheiten ermöglichen
und es zum Schutz der beschäftigten Personen erforderlich ist. Die Expositionsgrenzwerte
nach Absatz 2 Satz 1 dürfen nicht überschritten werden. Wird trotz der nach Satz 3 getroffenen
Maßnahmen eine Überschreitung festgestellt, so hat der Unternehmer unverzüglich Maßnah-
men zu ergreifen, um die Einwirkungen auf ein Maß unterhalb der Expositionsgrenzwerte zu
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verringern. Er hat die Ursachen der Überschreitung zu ermitteln und die Maßnahmen nach Satz
3 anzupassen, um ein erneutes Überschreiten der Expositionsgrenzwerte zu verhindern.

(5) Ergeben sich aus der Gesundheitsüberwachung Hinweise dafür, dass eine bestimmbare
Gehörschädigung unter Berücksichtigung des Standes der medizinischen Wissenschaft das Ergeb-
nis der Einwirkung von Lärm bei der Arbeit ist, so hat der Unternehmer allen anderen beschäf-
tigten Personen, die in ähnlicher Weise exponiert waren, eine Überprüfung des Gesundheitszu-
standes anzubieten sowie die Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 3 und die Maßnahmen nach
Absatz 4 zu überprüfen.

(6) Über die Ermittlung der Lärmbelastung nach Absatz 1 und deren Messung nach Absatz 3
Satz 2 hat der Unternehmer Aufzeichnungen zu führen. § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Die
Aufzeichnungen hat er mindestens 15 Jahre aufzubewahren. 

§ 12 Mechanische Schwingungen
(1) Der Unternehmer darf Personen mit Tätigkeiten, bei denen diese einer Gefährdung ihrer

Sicherheit und Gesundheit durch Einwirkung von mechanischen Schwingungen ausgesetzt sind
oder ausgesetzt sein können, nur beschäftigen, wenn er die mechanische Schwingungsbelastung
ermittelt und die Gefährdung einer Beurteilung unterzogen hat.

(2) Expositionsgrenzwert für mechanische Hand-Arm-Schwingungen ist eine Tages-
Beurteilungsbeschleunigung von 5,0 Meter je Quadratsekunde. Auslösewert für mechanische
Hand-Arm-Schwingungen ist eine Tages-Beurteilungsbeschleunigung von 2,5 Meter je Quadrat-
sekunde. Expositionsgrenzwert für mechanische Ganzkörper-Schwingungen ist eine Tages-Beur-
teilungsbeschleunigung in X- und Y-Richtung von 1,15 Meter je Quadratsekunde und in Z-Rich-
tung von 0,8 Meter je Quadratsekunde. Auslösewert für mechanische Ganzkörper-Schwingungen
ist eine Tages-Beurteilungsbeschleunigung von 0,5 Meter je Quadratsekunde.

(3) Der Unternehmer hat bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 der All-
gemeinen Bundesbergverordnung zusätzlich insbesondere folgende Gesichtspunkte zu beachten:
1. Ausmaß, Art und Dauer der Exposition, einschließlich der Exposition gegenüber intermittie-

renden mechanischen Schwingungen und wiederholten Erschütterungen,
2. die Wechselwirkung mit anderen belastenden Faktoren,
3. einschlägige Angaben der Hersteller und Inverkehrbringer von Arbeitsmitteln,
4. die indirekten Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der beschäftigten Personen

durch Wechselwirkungen zwischen mechanischen Schwingungen und dem Arbeitsplatz oder
anderen Arbeitsmitteln. § 11 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Der Unternehmer ist verpflichtet, durch technische und organisatorische Maßnahmen die
Gefährdung durch mechanische Schwingungen so gering wie möglich zu halten. Er hat bei Über-
schreiten eines der Auslösewerte nach Absatz 2 Satz 2 und 4 Maßnahmen nach § 2 der Allgemei-
nen Bundesbergverordnung zur Verringerung der Gefährdung zu treffen und dabei zusätzlich ins-
besondere folgende Gesichtspunkte zu beachten:
1. alternative Arbeitsverfahren, welche die Notwendigkeit einer Exposition gegenüber mecha-

nischen Schwingungen verringern,
2. technische Maßnahmen der Schwingungsminderung, insbesondere zur Verringerung von

Ganzkörper-Schwingungen durch geeignete Sitze und von Hand-Arm-Schwingungen durch
geeignete Handgriffe,

3. Auswahl und Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel und gefährdungsmindernder Zusatzaus-
rüstungen, 

4. erforderlichenfalls die Verfügbarkeit von Schutzkleidung gegen Nässe und Kälte.
Die Expositionsgrenzwerte nach Absatz 2 Satz 1 und 3 dürfen nicht überschritten werden. Wird
trotz der nach Satz 2 getroffenen Maßnahmen eine Überschreitung festgestellt, so hat der Unter-
nehmer unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Einwirkungen auf ein Maß unterhalb der
Expositionsgrenzwerte zu verringern. Er hat die Ursachen der Überschreitung zu ermitteln und die
Maßnahmen nach Satz 2 anzupassen, um ein erneutes Überschreiten der Expositionsgrenzwerte
zu verhindern. 
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(5) Ergeben sich aus der Gesundheitsüberwachung Hinweise dafür, dass eine Gesundheitsschä-
digung unter Berücksichtigung des Standes der medizinischen Wissenschaft das Ergebnis der Ein-
wirkung von mechanischen Schwingungen bei der Arbeit ist, so hat der Unternehmer allen ande-
ren beschäftigten Personen, die in ähnlicher Weise exponiert waren, eine Überprüfung des
Gesundheitszustandes anzubieten sowie die Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 3 und die Maß-
nahmen nach Absatz 4 zu überprüfen.

(6) Über die Ermittlung der mechanischen Schwingungsbelastung nach Absatz 1 hat der Unter-
nehmer Aufzeichnungen zu führen. § 3 Abs. 3 Satz 2 und § 11 Abs. 6 Satz 3 gelten entsprechend.

(7) Sind Personen mechanischen Schwingungen ausgesetzt, die in der Regel unterhalb der Aus-
lösewerte liegen, auf Grund von erheblichen Schwankungen aber gelegentlich die Expositions-
grenzwerte überschreiten, kann die zuständige Behörde Ausnahmen von Absatz 4 Satz 3 erteilen.
Voraussetzung ist, dass über einen Zeitraum von 40 Stunden der Expositionsgrenzwert unter-
schritten wird und die Risiken bei derartigen Belastungen geringer sind als die bei einer Exposition
in Höhe des Expositionsgrenzwertes. Arbeitsmittel, die den Beschäftigten vor dem 6. Juli 2007 zur
Verfügung gestellt wurden und die Expositionsgrenzwerte überschreiten, können noch bis 6. Juli
2011 verwendet werden.

§ 13 Bildschirmgeräte
Der Unternehmer darf Personen an stationären Bildschirmgeräten regelmäßig nur beschäftigen,

wenn er
1. ihre Augen und ihr Sehvermögen vor Aufnahme der Tätigkeit, in regelmäßigen Zeitabständen

nach Anlage 2 Nr. 3.3 und bei Sehbeschwerden im Zusammenhang mit einer derartigen Tätig-
keit untersuchen läßt,

2. sie im Umgang mit Bildschirmgeräten vor Aufnahme der Tätigkeit und bei wesentlichen tech-
nischen und organisatorischen Änderungen belehrt sowie auf Grund einer Analyse, die sich
auf die gesamte Umgebung des Arbeitsplatzes und alle dort in Betracht kommenden Gefahren-
momente zu erstrecken hat, umfassend über gesundheitliche und sicherheitlich bedeutsame
Gesichtspunkte unterrichtet,

3. ihnen spezielle Sehhilfen zur Verfügung stellt, sofern Untersuchungen nach Nummer 1 erge-
ben, daß diese notwendig sind und normale Sehhilfen nicht verwendet werden können,

4. dafür sorgt, daß
a) Beschaffenheit und Aufstellung der Bildschirmgeräte sowie die Umgebung und die Soft-

ware mindestens dem Anhang zu der Richtlinie 90/270/EWG vom 29. Mai 1990 (ABl. EG
Nr. L 156 S. 14) entsprechen,

b) die tägliche Arbeit an Bildschirmgeräten regelmäßig durch Pausen oder andere Tätigkeiten
unterbrochen wird, die die Belastung durch die Arbeit an Bildschirmgeräten verringern. 

§ 14 Manuelle Handhabung von Lasten
Der Unternehmer darf Personen mit der manuellen Handhabung von Lasten, die insbesondere

eine Gefährdung der Lendenwirbelsäule mit sich bringt, nur beschäftigen, wenn er 
1. sie über die sachgemäße Handhabung von Lasten und die Gefahren, denen sie vor allem bei

einer unsachgemäßen Ausführung derartiger Tätigkeiten ausgesetzt sind, belehrt hat,
2. alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen hat, um die manuelle Handha-

bung von Lasten zu vermeiden,
3. die mit der manuellen Handhabung von Lasten verbundenen Gefahren, falls derartige Tätig-

keiten unvermeidbar sind, durch technische und organisatorische Maßnahmen unter Berück-
sichtigung der Eigenschaften und Lage der Last, des körperlichen Kraftaufwands und der
betrieblichen Gegebenheiten auf ein Mindestmaß beschränkt.
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5. Abschnitt
Schlußvorschriften

§ 15 Bekanntmachung
Der Unternehmer hat den Beschäftigten die Vorschriften dieser Verordnung, soweit sie davon

betroffen sind, zur Kenntnis zu bringen. Personen, die in untertägigen Betrieben mit Gefahrstoffen
oder den in Anlage 5 aufgeführten Stoffen umgehen oder umgehen sollen, hat er eine auf den
Umgang mit den jeweils in Betracht kommenden Stoffen ausgerichtete und von ihm aufgestellte
Betriebsanweisung auszuhändigen. 

§ 16 Übertragung der Verantwortlichkeit
Der Unternehmer kann die Pflichten, die sich für ihn aus dieser Verordnung ergeben, ganz oder

teilweise auf zur Leitung des Betriebes bestellte verantwortliche Personen übertragen.

§ 17 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 145 Abs. 3 Nr. 2 des Bundesberggesetzes handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig
1. einer Vorschrift des § 2 Abs. 1 Satz 1 über arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen,
2. einer Vorschrift des § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 über den Umgang mit Gefahrstoffen oder den in

Anlage 5 aufgeführten Stoffen,
3. einer Vorschrift des § 6 Abs. 1 Satz 1 über die persönlichen Staubbelastungswerte oder des § 6

Abs. 2 Satz 1 oder 2, auch in Verbindung mit § 10 Abs. 2 Satz 2, des § 7 Abs. 2, des § 10 Abs.
2 Satz 1 oder des § 18 Abs. 3 Satz 2 oder 3 über Beschäftigungsverbote oder -beschränkungen
wegen Staubbelastung,

4. einer Vorschrift des § 8 Abs. 2 Satz 1 über die Frist für Erstmessungen, des § 8 Abs. 2 Satz 2
über die höchstzulässigen Fristen für Wiederholungsmessungen oder des § 10 Abs. 3 Satz 2
über die Häufigkeit der Staubmessungen,

5. einer Vorschrift des § 11 Abs. 1 über Beschäftigungsbeschränkungen wegen Lärmbelastung
oder des § 11 Abs. 3 Satz 2 über Lärmmessungen oder

6. einer Vorschrift des § 13 Nr. 4 Buchstabe a über Beschäftigungsbeschränkungen an Bild-
schirmgeräten zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 145 Abs. 3 Nr. 1 des Bundesberggesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. einer Vorschrift über die Führung von Aufzeichnungen

a) des § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 betreffend arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen oder
Gesundheitsstörungen,

b) des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder des § 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 betreffend staubexponierte
Personen,

c) des § 11 Abs. 6 Satz 1 betreffend Lärmbelastung oder
d) § 12 Abs. 6 Satz 1 betreffend mechanische Schwingungsbelastung oder 

2. einer Vorschrift über die Aufbewahrung von Aufzeichnungen
a) des § 3 Abs. 4 Satz 1 oder 2 betreffend arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen oder

Gesundheitsstörungen,
b) des § 9 Abs. 1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 10 Abs. 5 Satz 2, betreffend staubexponierte

Personen oder
c) des § 11 Abs. 6 Satz 3, auch in Verbindung mit § 12 Abs. 6 Satz 2, betreffend Lärmbelas-

tung oder mechanische Schwingungsbelastung zuwiderhandelt.

§ 18 Übergangsvorschriften
(1) Bescheinigungen über arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, die vor Inkrafttreten

dieser Verordnung auf Grund von Verordnungen ausgestellt worden sind, die nach § 176 Abs. 3
Satz 1 des Bundesberggesetzes bisher aufrechterhalten worden sind, gelten im bisherigen Umfang
weiter.
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(2) Allgemeine Zulassungen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung für den Umgang mit
Gefahrstoffen oder vergleichbaren Stoffen unter Tage auf Grund von Verordnungen erteilt worden
sind, die nach § 176 Abs. 3 Satz 1 des Bundesberggesetzes bisher aufrechterhalten worden sind,
gelten als allgemeine Zulassungen im Sinne des § 4 Abs.1 Nr. 2. Auf sie ist § 4 Abs. 1 Nr. 1 nicht
anzuwenden. Für allgemeine Zulassungen, die auf Grund von Vorschriften anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Gemeinschaften oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum für den Umgang mit Gefahrstoffen oder vergleichbaren Stoffen
unter Tage erteilt worden sind, gilt § 4 Abs. 5 entsprechend.

(3) Über die Staubbelastungsstufe 3 nach Anlage 7 hinaus ist bis zum 31. Dezember 1994 die
Staubbelastungsstufe 4 mit folgenden Konzentrationswerten zulässig: c1 > 8,0–10,0 mg/cbm, cq1
> 0,40–0,50 mg/cbm (k = 1,0). In der Staubbelastungsstufe 4 dürfen innerhalb eines Kalender-
jahres Personen
1. der Eignungsgruppen 1.1 bis 1.3 höchstens 30 Arbeitsschichten,
2. der Eignungsgruppen 2.11 und 2.12 sowie unter 21 Jahren höchstens 10 Arbeitsschichten

beschäftigt werden; die Beschäftigung von Personen anderer Eignungsgruppen ist verboten.
Oberhalb der für die Staubbelastungsstufe 4 geltenden Konzentrationswerte dürfen Personen
nicht beschäftigt werden. Werden Staubkonzentrationen oberhalb der für die Staubbelastungs-
stufe 3 zulässigen Werte gemessen, hat der Unternehmer der zuständigen Behörde unverzüg-
lich die Meßergebnisse sowie die vorgesehenen technischen und organisatorischen Maßnah-
men zur Verringerung der Staubbelastung anzuzeigen. 

§ 19 Inkrafttreten, abgelöste Vorschriften
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1992 in Kraft. Abweichend hiervon treten 
1. § 4 Abs. 1 Nr. 2 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet am 1. Januar

1994,
2. § 12 für den untertägigen Steinkohlenbergbau am 1. Januar 1993 und
3. § 13 Nr. 4 Buchstabe a für Bildschirmgeräte, die

a) nach dem 31. Dezember 1992 erstmals in Betrieb genommen werden, am 1. Januar 1993,
b) bis zum 31. Dezember 1992 in Betrieb genommen worden sind, am 1. Januar 1997 in Kraft.

(2) Zum 1. Januar 1992 treten folgende landesrechtliche Vorschriften außer Kraft:

B a d e n -W ü r t t e m b e r g
1. die §§ 20 bis 24, 26, § 29 Abs. 2, soweit er untertägige Betriebe betrifft, § 58, § 59, soweit er

flüssige Kunststoffe unter Tage betrifft, § 110 Abs. 5 und § 160 Abs. 1 der Allgemeinen Berg-
polizeiverordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr vom 14. Juli
1978 (Gesetzblatt von Baden-Württemberg S. 417), zuletzt geändert durch § 18 der Mark-
scheider-Bergverordnung vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2631),

2. § 3 und § 31 Abs. 5 der Tiefbohr- und Gasspeicher-Bergpolizeiverordnung vom 27. Oktober
1981 (Gesetzblatt für Baden-Württemberg S. 534), zuletzt geändert durch die Verordnung zur
Änderung der Tiefbohr- und Gasspeicher-Bergpolizeiverordnung vom 22. August 1989
(Gesetzblatt für Baden-Württemberg S. 446),

3. § 55 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5 und, soweit er die ärztliche Untersuchung betrifft, Abs. 6 und 8 der
Bergpolizeiverordnung für Schacht- und Schrägförderanlagen vom 7. Oktober 1977 (Gesetz-
blatt für Baden-Württemberg S. 441),

B a y e r n
4. die §§ 20 bis 24, 26, § 29 Abs. 2 und § 55 Abs. 3 soweit die zuletzt aufgeführten zwei Vor-

schriften untertägige Betriebe betreffen, § 63, § 64, soweit er flüssige Kunststoffe unter Tage
betrifft, und § 115 Abs. 5 der Allgemeinen Bergbauverordnung vom 7. Dezember 1978 (Bay-
erisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 895), zuletzt geändert durch § 18 der Markscheider-
Bergverordnung vom 19.Dezember 1986 (BGBl. I S. 2631), 

5. § 3 und § 33 Abs. 5 der Bergbau-Tiefbohr-Verordnung vom 14. Mai 1981 (Bayerisches
Gesetz- und Verordnungsblatt S. 159), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung
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der Bergbau-Tiefbohr-Verordnung vom 18. Mai 1988 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt S. 130),

6. § 55 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5, und, soweit er die ärztliche Untersuchung betrifft, Abs. 6 und 8 der
Bergbau-Schachtförderanlagen-Verordnung vom 15. September 1977 (Bayerisches Gesetz-
und Verordnungsblatt S. 561),

B e r l i n
7. die §§ 21, 23 und 64 Abs. 5 der Tiefbohrverordnung vom 1. Dezember 1981 (Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt für Berlin S. 1498), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der
Tiefbohrverordnung vom 6. Juli 1988 (Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin S. 1153),

B r e m e n
8. die §§ 21, 23 und 65 Abs. 5 der Tiefbohrverordnung vom 15. September 1981 (Gesetzblatt der

Freien Hansestadt Bremen S. 181), zuletzt geändert durch die Bergverordnung zur Änderung
der Tiefbohrverordnung vom 19. Oktober 1988 (Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen
S. 301), 

H a m b u r g
9. die §§ 21, 23 und 65 Abs. 5 der Tiefbohrverordnung vom 15. September 1981 (Hamburgisches

Gesetz- und Verordnungsblatt S. 263), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung
der Tiefbohrverordnung vom 22. November 1988 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt S. 233), 

H e s s e n
10. die §§ 19 bis 21, 23, 24 Abs. 2 und 4, § 27 und § 154, letzterer auch in Verbindung mit § 156

Satz 2 und § 189 Abs. 2, der Allgemeinen Bergverordnung für das Land Hessen vom 6. Juni
1969 (Staatsanzeiger für das Land Hessen S. 1075), zuletzt geändert durch § 18 der Markschei-
der-Bergverordnung vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2631),

11. die §§ 21, 23 und 65 Abs. 5 der Tiefbohrverordnung vom 3. August 1981 (Staatsanzeiger für
das Land Hessen S. 1696), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Tiefbohr-
verordnung vom 25. April 1988 (Staatsanzeiger für das Land Hessen S. 1059),

12. § 55 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5, und, soweit er die ärztliche Untersuchung betrifft, Abs. 6 und 8 der
Bergverordnung für Schacht- und Schrägförderanlagen vom 1. August 1977 (Staatsanzeiger
für das Land Hessen S. 1696, 1852, 2197), 

N i e d e r s a c h s e n
13. § 19 Abs. 1, die §§ 21, 31, 32 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2, die §§ 33 bis 35 und 220 der Allgemeinen

Bergverordnung über Untertagebetriebe, Tagebaue und Salinen vom 2. Februar 1966 (Nieder-
sächsisches Ministerialblatt S. 337), zuletzt geändert durch § 18 der Markscheider-Bergver-
ordnung vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2631), 

14. die §§ 21, 23 und 65 Abs. 5 der Tiefbohrverordnung vom 15. Dezember 1981 (Niedersäch-
sisches Ministerialblatt S. 1385), zuletzt geändert durch die Bergverordnung zur Änderung der
Tiefbohrverordnung vom 7. März 1988 (Niedersächsisches Ministerialblatt S. 302),

15. § 55 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5, und, soweit er die ärztliche Untersuchung betrifft, Abs. 6 und 8 der
Bergverordnung für Schacht- und Schrägförderanlagen vom 1. September 1977 (Niedersäch-
sisches Ministerialblatt S. 1239), geändert durch die Bergverordnung zur Änderung der Berg-
verordnung für Schacht- und Schrägförderanlagen vom 10. Dezember 1979 (Niedersäch-
sisches Ministerialblatt S. 2036),

16. die Bergverordnung über ärztliche Untersuchungen im Bergbau für den Oberbergamtsbezirk
Clausthal-Zellerfeld vom 5. Mai 1963 (Niedersächsisches Ministerialblatt S. 493), geändert
durch die Verordnung zur Änderung der Bergverordnung über ärztliche Anlegeuntersu-
chungen im Bergbau für den Oberbergamtsbezirk Clausthal-Zellerfeld vom 20. Januar 1971
(Niedersächsisches Ministerialblatt S. 188),
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N o r d r h e i n -W e s t f a l e n
17. § 12 Abs. 3, die §§ 13 bis 16, 18 Abs. 1, 3 bis 5, die §§ 20 bis 23, 27, § 37, soweit er untertägige

Betriebe betrifft, die §§ 38 und 41 Abs. 1 Satz 3, die §§ 45 und 66 Abs. 1, § 73, soweit er flüs-
sige Kunststoffe unter Tage betrifft, § 79 Abs. 6, soweit er untertägige Betriebe betrifft, die
§§ 100 und 102 Abs. 2, § 110 Abs. 1, soweit er untertägige Betriebe betrifft, § 216 Abs. 3,
§ 230 Abs. 1, auch in Verbindung mit den §§ 342 und 343 Abs. 1, § 316 Abs. 6 und § 320 der
Bergverordnung des Landesoberbergamts Nordrhein-Westfalen für die Steinkohlenbergwerke
vom 20. Februar 1970 (Sonderbeilage zu den Amtsblättern Nr. 17 für die Regierungsbezirke
Aachen, Arnsberg, Detmold, Düsseldorf und Köln sowie Sonderbeilage zu dem Amtsblatt Nr.
16 für den Regierungsbezirk Münster), zuletzt geändert durch § 18 der Markscheider-Bergver-
ordnung vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2631),

18. § 13 Abs. 1 bis 5, die §§ 14, 69 Abs. 4, § 110 Abs. 2 und 3 Satz 2 und § 113 Abs. 2 der Berg-
verordnung des Landesoberbergamts Nordrhein-Westfalen für die Braunkohlenbergwerke
vom 20. Februar 1970 (Sonderbeilage zu den Amtsblättern Nr. 17 für die Regierungsbezirke
Aachen, Arnsberg, Detmold, Düsseldorf und Köln sowie Sonderbeilage zu dem Amtsblatt Nr.
16 für den Regierungsbezirk Münster), zuletzt geändert durch § 18 der Markscheider-Bergver-
ordnung vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2631),

19. § 13 Abs. 3, die §§ 14 bis 17, 19 Abs. 1, 3 und 4, die §§ 20 bis 23, 27, 37, 61 Abs. 2, § 63 Abs.
2, § 70, soweit er flüssige Kunststoffe unter Tage betrifft, § 75 Abs. 5, soweit er untertägige
Betriebe betrifft, und § 98 der Bergverordnung des Landesoberbergamts Nordrhein-Westfalen
für die Erzbergwerke, Steinsalzbergwerke und für die Steine- und Erden-Betriebe vom
20. Februar 1970 (Sonderbeilage zu den Amtsblättern Nr. 17 für die Regierungsbezirke
Aachen, Arnsberg, Detmold, Düsseldorf und Köln sowie Sonderbeilage zu dem Amtsblatt
Nr. 16 für den Regierungsbezirk Münster), zuletzt geändert durch § 18 der Markscheider-
Bergverordnung vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2631),

20. die §§ 21, 23 und 65 Abs. 5 der Bergverordnung des Landesoberbergamts Nordrhein-Westfa-
len für Tiefbohrungen, Tiefspeicher und für die Gewinnung von Bodenschätzen durch Boh-
rungen vom 15. Dezember 1980 (Sonderbeilage zu den Amtsblättern 1981 Nr. 6 für die Regie-
rungsbezirke Arnsberg und Detmold, Sonderbeilage zu den Amtsblättern 1981 Nr. 5 für die
Regierungsbezirke Köln und Münster sowie Sonderbeilage zu dem Amtsblatt 1981 Nr. 7 für
den Regierungsbezirk Düsseldorf), zuletzt geändert durch die Bergverordnung zur Änderung
der Tiefbohrverordnung vom 18. April 1988 (Sonderbeilage zu den Amtsblättern Nr. 21 für
die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster),

21. §§ 55 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5, und, soweit er die ärztliche Untersuchung betrifft, Abs. 6 und 8 der
Bergverordnung für Schacht- und Schrägförderanlagen vom 20. Juli 1977 (Sonderbeilage zu
den Amtsblättern Nr. 35 für die Regierungsbezirke Arnsberg, Düsseldorf, Köln und Münster
sowie Sonderbeilage zu dem Amtsblatt Nr. 36 für den Regierungsbezirk Detmold), 

R h e i n l a n d -P f a l z
22. die §§ 20 bis 22, § 23 Abs. 5, die §§ 24, 27, § 28, soweit er untertägige Betriebe betrifft, die

§§ 30, 31 und 73 Abs. 7 der Allgemeinen Bergpolizeiverordnung des Oberbergamts für das
Saarland und das Land Rheinland-Pfalz für den das Land Rheinland-Pfalz umfassenden Teil
des Oberbergamtsbezirks vom 10. März 1981 (Staatsanzeiger S. 240), zuletzt geändert durch
§ 18 der Markscheider-Bergverordnung vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2631),

23. die §§ 21, 23 und 65 Abs. 5 der Tiefbohrverordnung vom 1. Juli 1981 (Staatsanzeiger S. 619),
zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Tiefbohrverordnung vom 1. Juni
1988 (Staatsanzeiger S. 609),

24. § 55 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5, und, soweit er die ärztliche Untersuchung betrifft, Abs. 6 und 8 der
Bergpolizeiverordnung für Schacht- und Schrägförderanlagen vom 1. September 1977 (Staats-
anzeiger S. 690),
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S a a r l a n d
25. § 14 Abs. 3, die §§ 15, 20 bis 23, 33 bis 35, § 36, soweit er untertägige Betriebe betrifft, § 70

Abs. 1 und § 83 Abs. 1 und 2, soweit er flüssige Kunststoffe unter Tage und untertägige
Betriebe betrifft, der Bergpolizeiverordnung des Oberbergamts für das Saarland und das Land
Rheinland-Pfalz für die Steinkohlenbergwerke vom 1. Juni 1976 (Amtsblatt des Saarlandes S.
600), zuletzt geändert durch § 18 der Markscheider-Bergverordnung vom 19. Dezember 1986
(BGBl. I S. 2631),

26. die §§ 20 bis 22, § 23 Abs. 5, die §§ 24, 27, § 28, soweit er untertägige Betriebe betrifft, die
§§ 30, 31 und 73 Abs. 7 der Bergpolizeiverordnung des Oberbergamts für das Saarland und
das Land Rheinland-Pfalz für den Nichtsteinkohlenbergbau in dem das Saarland umfassenden
Teil des Oberbergamtsbezirks vom 10. März 1981 (Amtsblatt des Saarlandes S. 198), zuletzt
geändert durch § 18 der Markscheider-Bergverordnung vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S.
2631),

27. die §§ 21, 23 und 65 Abs. 5 der Tiefbohrverordnung vom 1. Juli 1981 (Amtsblatt des Saar-
landes S. 479), zuletzt geändert durch die Bergverordnung zur Änderung der Tiefbohrverord-
nung vom 1. Juni 1988 (Amtsblatt des Saarlandes S. 481), 28. § 55 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5, und,
soweit er die ärztliche Untersuchung betrifft, Abs. 6 und 8 der Bergpolizeiverordnung für
Schacht- und Schrägförderanlagen vom 1. September 1977 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822), 

S c h l e s w i g -H o l s t e i n
29. die §§ 21, 23 und 65 Abs. 5 der Tiefbohrverordnung vom 15. Oktober 1981 (Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt für Schleswig-Holstein S. 264), zuletzt geändert durch die Verordnung zur
Änderung der Tiefbohrverordnung vom 11. April 1988 (Gesetz- und Verordnungsblatt für
Schleswig-Holstein S. 148).

(3) Zum 1. Januar 1992 treten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet die
Vorschriften, die nach § 176 Abs. 3 Satz 1 des Bundesberggesetzes in Verbindung mit Anlage
II Kapitel V Sachgebiet D Abschnitt III Nr. 1 des Einigungsvertrages aufrechterhalten worden
sind, soweit außer Kraft, wie deren Gegenstände in dieser Verordnung geregelt sind oder ihr
widersprechen. 

Schlussformel
Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Anlage 1 (zu § 2) 
Einteilung der Eignungsgruppen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 1760

In der Bescheinigung über arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen ist grundsätzlich die Eig-
nungsgruppe 1, 2, 3 oder 4 anzugeben; die Untergruppen (1.1 bis 1.3, 2.11 bis 2.25) sind zu ver-
wenden, soweit dies zur Kennzeichnung von Staublungenveränderungen erforderlich ist.

Eignungsgruppen Streuung nach ILO-
Klassifikation

1 keine gesundheitlichen Bedenken –
1.1 Personen ohne Staublungenveränderungen oder andere ihre 

Beschäftigung in pneumokoniosegefährdeten Betriebspunk-
ten beeinträchtigende Körperschäden

0/0

1.2 Personen mit sogenannter unspezifischer Lungenzeichnungs-
vermehrung

0/1

1.3 Personen mit fraglichen Staublungenveränderungen 1/0
2 keine gesundheitlichen Bedenken unter bestimmten Voraus-

setzungen
–

2.11 Personen mit röntgenologisch sicheren, aber noch nicht mit-
telgradigen Staublungenveränderungen ohne wesentliche 
Funktionsstörungen

1/1-1/2

2.12 Personen mit anderen ihre Beschäftigung in pneumokoniose-
gefährdeten Betriebspunkten entsprechend Nummer 2.11 
beeinträchtigenden Körperschäden

–

2.21 Frühsilikotiker –
2.22 Personen mit Staublungenveränderungen, die ein rasches 

Fortschreiten zeigen
–

2.23 Personen mit röntgenologisch sicheren, aber noch nicht mit-
telgradigen Staublungenveränderungen und mit wesentlichen 
Funktionsstörungen

1/1-2/2

2.24 Personen mit mittelgradigen bis fortgeschrittenen Staublun-
genveränderungen ohne wesentliche Funktionsstörungen

2/3-C

2.25 Personen mit mittelgradigen bis fortgeschrittenen Staublun-
genveränderungen und mit wesentlichen Funktionsstörungen

2/3-C

3 befristete gesundheitliche Bedenken (für eineBeschäftigung 
in Betriebspunkten) pneumokoniosegefährdeten Betriebs-
punkten

–

4 dauernde gesundheitliche Bedenken –
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Anlage 2 (zu § 2)
Nachuntersuchungen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 1761 

Nachuntersuchungen und deren Fristen nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

Personengruppen Frist 
(Jahr(e))

1 Nachuntersuchungen für Beschäftige, die im oder durch den technischen 
Betrieb gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgesetzt sind

1.1 im untertägigen Steinkohlenbergbau 2
1.2 auf meerestechnischen Anlagen in Küstengewässern 2
1.3 im untertägigen Nichtsteinkohlenbergbau 3
1.4 in Tagesanlagen und Tagebauen des Steinkohlenbergbaus 3
1.5 in Tagesanlagen und Tagebauen des Nichtsteinkohlenbergbaus 5
2 Nachuntersuchungen für besondere Beschäftigte im technischen Betrieb
2.1 Personen
2.1.1 der Eignungsgruppen 2.11 und 2.12 im Nichtsteinkohlenbergbau 2
2.1.2 der Eignungsgruppen 2.21 bis 2.25 sowie 4 1
2.1.3 jünger als 21 Jahre 1
2.2 Träger von Atemschutzgeräten in
2.2.1 Grubenwehren
2.2.1.1 18 bis 20 Jahre alt 1
2.2.1.2 21 bis 39 Jahre alt 2
2.2.1.3 40 Jahre und älter 1
2.2.2 Gasschutz- und Feuerwehren
2.2.2.1 18 bis 20 Jahre alt 1
2.2.2.2 bis 49 Jahre alt 3
2.2.2.3 50 Jahre und älter 1
2.3 Gerätewarte von Gruben-, Gasschutz- und Feuerwehren 2
2.4 Taucher 1
2.5 Personen der Gruppen 2.2 und 2.4 nach Krankheiten und Unfällen, die eine 

wesentliche gesundheitliche Beeinträchtigung zur Folge haben können
unver-
züglich

3 Spezielle Nachuntersuchungen unabhängig von den Nachuntersuchungen 
nach den Nummern 1 und 2

3.1 Beschäftigte, die Fahr-, Steuer- oder Überwachungstätigkeiten ausführen
3.1.1  jünger als 50 Jahre 5
3.1.2 50 Jahre und älter 2
3.2 Beschäftigte in lärmexponierten Betriebspunkten 3
3.3 Beschäftigte an stationären Bildschirmgeräten 5
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Anlage 3 (zu § 3)
Rahmen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 1762
1 
Für Erstuntersuchungen gilt folgender Mindestrahmen:
1.1
Vorgeschichte
1.1.1
Arbeits-/Sozialanamnese
1.1.2
Familienanamnese
1.1.3
Eigenanamnese
1.1.4
Pharmakologische Anamnese (z.B. Medikamente, Rauchgewohnheiten, Alkohol)
1.2
Körperliche Befunde
1.3
Technische Untersuchungsbefunde
1.3.1
Labortechnische Daten nach Maßgabe der vorgesehenen Beschäftigung
1.3.2
Röntgenuntersuchung der Thoraxorgane (Im Einzelfall Abweichung nach ärztlichem Urteil mög-
lich.)
1.3.3
Lungenfunktionsprüfung
1.3.4
EKG
1.3.5
Visusbestimmung
1.3.6
Hörprüfung
2
Für Nachuntersuchungen gilt grundsätzlich der Mindestrahmen wie für Erstuntersuchungen. In
Abhängigkeit von der Beschäftigung kann nach ärztlichem Urteil von einzelnen Untersuchungs-
inhalten abgewichen werden. 
3
Für nachgehende Untersuchungen gilt grundsätzlich der Mindestrahmen wie für Erstuntersu-
chungen. In Abhängigkeit von der Vorbelastung kann nach ärztlichem Urteil von einzelnen Unter-
suchungsinhalten abgewichen werden; maßgebend hierfür ist die spezifische Organbelastung.
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 Anlage 4 (zu § 3)
Ärztliche Bescheinigung über arbeitsmedizinische Erst- und Nachuntersu-

chungen
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 1762
1 
Angaben zu der untersuchten Person
1.1 
Name und Vorname
1.2 
Geburtstag
1.3 
Anschrift
1.4 
Betrieb
1.5 
Tätigkeit
2 
Weitere Angaben
2.1 
Erst-/Nachuntersuchung
2.2 
Untersuchungsdatum
2.3
Name und Anschrift des untersuchenden Arztes
3 
Allgemeine Beurteilung (Eignungsgruppe nach Anlage 1)
4 
Einsatzbeschränkungen
(z.B. bei Absturzgefahr, Lärmbelastung, Hautbelastung, unzureichender Seh- und Farbtüchtigkeit,
Nacht-/Schichtarbeit, Arbeit mit Druckluftwerkzeugen, vorwiegend knieend auszuführenden
Arbeiten/niedrigen Grubenbauen, manueller Handhabung von Lasten)
5 
Beurteilung nach anderen Rechtsvorschriften
6 
Bemerkungen 
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Anlage 5 (zu § 4)
Allgemein zulassungspflichtige Stoffe nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 1763; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote

1 
Hydraulikflüssigkeiten, soweit sie nicht auf Mineralölbasis beruhen;
2 
Öle, Fette, Pasten und artverwandte Flüssigkeiten, die
2.1 
einen organischen Lösemittelanteil von mehr als 1% haben,
2.2 
auf synthetischer Basis hergestellt sind,
2.3 
als Zusätze krebserzeugende, erbgutverändernde, fruchtbarkeitsgefährdende, sehr giftige oder gif-
tige Gefahrstoffe enthalten oder
2.4 
einen Flammpunkt zwischen 55 und 100 Grad C haben;
3 
technische Reinigungsmittel, die
3.1 
einen organischen Lösemittelanteil von mehr als 1% haben oder
3.2 
für eine wässerige Anwendung bestimmt sind;
4 
chemische Mittel zur Staubbekämpfung;
5 
abbindende Baustoffe und Baustoffzusätze mit
5.1 
mehr als 1% Quarz,
5.2 
synthetischem Anhydrit,
5.3 
Zement für eine staubförmige Verwendung oder
5.4 
Abfälle zur Verwertung aus Feuerungsanlagen oder anderen technischen Einrichtungen;
6.
flüssige Kunststoffe und Anstrichstoffe. 
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Anlage 6 (zu § 5)
Ermittlung der persönlichen Staubbelastungswerte nach § 5 Abs. 1

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 1764)

1
Bei der Ermittlung der persönlichen Belastung durch fibrogene Grubenstäube nach § 5 Abs. 1 Satz
1 ist nach folgenden Formeln zu verfahren:

Massenanteil des Quarzes in dem Feinstaubgemisch 

5 5
<- – Massen-% > – Massen-%

k k
Ec = fc x 5 Ecq = k x fcq x S
In den Formeln bedeuten:
Ec1,
Ecq
fc
C1

persönliche Staubbelastungswerte für einen bestimmten
Betriebspunkt c1 
dividiert durch cG 
Mittelwert der Konzentration des quarzhaltigen Feinstaubes für
eine Arbeitsschicht = 0,8 x Cm; bei personenbezogenen Mes-
sungen über die gesamte Zeit der Arbeitsschicht ist C1 = Cm.

Cm Konzentration des quarzhaltigen Feinstaubes während der Meß-
dauer

0,8 pauschaliertes Verhältnis zwischen Arbeitszeit vor Ort und
achtstündiger Arbeitsschicht

CG oberer Grenzwert der Konzentration des quarzhaltigen
Feinstaubes der Staubbelastungsstufe 1

S Anzahl der verfahrenen Arbeitsschichten
fcq Cq1 dividiert durch CqG
Cq1 Mittelwert der Konzentration des Quarzfeinstaubes für eine

Arbeitsschicht = 0,8 x Cqm;
bei personenbezogenen Messungen über die gesamte Zeit der
Arbeitsschicht ist Cq1 = Cqm.

Cqm Konzentration des Quarzfeinstaubes während der Meßdauer
CqG oberer Grenzwert der Konzentration des Quarzfeinstaubes der

Staubbelastungsstufe 1
k Faktor für die spezifische Schädlichkeit des Quarzes auf Grund

wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Wirkung der Gruben-
stäube aus unterschiedlichen geologischen Schichten

2 Der Faktor k beträgt für Grubenstäube
2.1 Der Sprockhöveler, Wittener, Bochumer, unteren und mittleren Essener Schich-

ten bis einschließlich Flöz Zollverein 1 sowie der Kohlscheider und Ibbenbü-
rener Schichten 1,0,
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Anlage 7 (zu § 7)
Zuordnung der Betriebspunkte zu Staubbelastungsstufen nach § 7 Abs. 1

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 1765 

Für die Zuordnung ist die Konzentration des quarzhaltigen Feinstaubes bei einem Quarzanteil in
dem Feinstaubgemisch von kleiner oder gleich 5/k Massen-%, die Konzentration des Quarz-
feinstaubes bei einem Quarzanteil in dem Feinstaubgemisch von größer 5/k Massen-% maßge-
bend. In den Fällen der Anlage 6 Nr. 2.2 oder 2.3 sind die Konzentrationswerte für den Quarz-
feinstaub mit dem Faktor 0,7 oder 0,3 umzurechnen.

Anlage 8 (zu § 8)
Höchstzulässige zeitliche Abstände für Wiederholungsmessungen

nach § 8 Abs. 2 Satz 2
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 1765;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
Die Wiederholungsmessungen sind längstens durchzuführen:
1 
monatlich
1.1
in Gewinnungsbetrieben sowie in den zugehörenden Abwetterstrecken während der Kohlenge-
winnung,
1.2 
bei maschinellem Vortrieb in Strecken, Auf- und Abhauen,

2.2 der oberen Essener Schichten ab Flöz A, der Horster und Dorstener Schichten 0,7,
2.3 der Saarbrücker und Ottweiler Schichten 0,3,
2.4 aller Flözschichten an Bergebrechanlagen und in Gesteinsbetriebspunkten 1,0.
3 Bei der Ermittlung persönlicher Staubbelastungswerte nach § 5 Abs. 1 Satz 2 ist von

den Belastungsfaktoren fc oder fcq aus allen Einstufungen der in Betracht kommenden
Betriebspunkte auszugehen.
Für den Fall, daß die Zeitanteile der Aufenthaltsdauer in den einzelnen Einstufungsberei-
chen in etwa gleich sind, ist der arithmetische Mittelwert zu bilden; für den Fall, daß die
Zeitanteile der Aufenthaltsdauer in den einzelnen Einstufungsbereichen mehr als +- 10
Minuten voneinander abweichen, ist eine Wichtung nach Zeitanteilen vorzunehmen. 

Konzentration – bezogen auf eine Arbeitsschicht von 8 Stunden – des
Staubbelastungsstufe quarzhaltigen Feinstaubes 

– C1 – mg/cbm
Quarzfeinstaubes 

– Cq1 – (k = 1,0) mg/cbm
0 ≤ 2,0 ≤ 0,10
1 > 2,0-4,0 > 0,10-0,20
2 > 4,0-6,0 > 0,20-0,30
3 > 6,0-8,0 > 0,30-0,40
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1.3 
in Raubbetrieben,
1.4 
in allen anderen Betriebspunkten, die oberhalb der Staubbelastungsstufe 1 eingestuft sind;
2 
vierteljährlich
2.1 
in Wetterzuführungsstrecken von Gewinnungsbetrieben mit gegenlaufender Wetterführung wäh-
rend der Kohlengewinnung,
2.2
in Gewinnungsbetrieben und den zugehörenden Abbaustrecken außerhalb der Kohlengewinnung,
2.3 
in sonderbewetterten Vortrieben und Abteufbetrieben,
2.4 
in allen Betriebspunkten, die in der Staubbelastungsstufe 1 eingestuft sind; dies gilt nicht für die
Betriebspunkte nach den Nummern 1.1 bis 1.3; 
3
halbjährlich
in allen Betriebspunkten, die in der Staubbelastungsstufe 0 eingestuft sind; hiervon ausgenommen
sind die Betriebspunkte nach den Nummern 1 und 2;
4
unverzüglich, längstens innerhalb von sieben Arbeitstagen, 
4.1
in allen Betriebspunkten, die in der höchstzulässigen Staubbelastungsstufe eingestuft sind, nach
Bekanntwerden des Meßergebnisses, sofern keine kontinuierlich den Staub messenden Einrich-
tungen verwendet werden,
4.2
bei wesentlichen Änderungen der betrieblichen oder geologischen Verhältnisse oder der Staubbe-
kämpfungsmaßnahmen; 
5
in den doppelten zeitlichen Abständen nach den Nummern 1 bis 3
bei Verwendung von kontinuierlich den Staub messenden Einrichtungen; dies gilt nicht für
Betriebspunkte mit einem Anteil des Quarzes in dem Feinstaubgemisch von mehr als 5/k Mas-
sen-%; 
6
in zeitlichen Abständen von drei Jahren in Betriebspunkten nach Nummer 3, wenn der Unterneh-
mer jeweils halbjährlich ermittelt und dokumentiert, dass aufgrund der betrieblichen Rahmenbe-
dingungen die Staubsituation unverändert geblieben ist.

Anlage 9 (zu § 9)
Mindestangaben in den Aufzeichnungen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 1766
1 
Namen, Vornamen und Kennziffern der beschäftigten Person,
2 
die vom Arzt festgestellte Eignungsgruppe,
3 
die Fristen der ärztlichen Nachuntersuchungen,
4 
den Beginn des jeweiligen Beurteilungszeitraumes,
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5 
Ort, Art und Zeitdauer der jeweiligen Beschäftigung,
6 
die Art der Betriebspunkte sowie die dort angewandten Maßnahmen der Staubbekämpfung und
des Staubschutzes,
7 
die in den Betriebspunkten ermittelten Werte der Konzentration des quarzhaltigen Feinstaubes c
in mg/cbm, der Quarzfeinstaubkonzentration Cq in mg/cbm und des Quarzgehaltes qc in Mas-
sen-%,
8 
die mit der jeweiligen Beschäftigung verbundenen Staubbelastungswerte Ec oder Ecq und 
9 
die persönlichen Staubbelastungswerte für die Beschäftigung in den jeweiligen Betriebspunkten
sowie als Summe bis zum Ermittlungsmonat während des jeweiligen Beurteilungszeitraumes;
wird die Staubbelastung personenbezogen gemessen, gelten die auf diese Weise ermittelten
Werte. 

Anlage 10 (zu § 10)
Staubgrenzwerte für fibrogene Grubenstäube nach § 10 Abs. 2 Satz 1

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 1766)
Es gelten folgende Staubgrenzwerte 
Massenanteil des Quarzes in dem Feinstaubgemisch

 Hierin bedeuten:
k = 1 Massen-% 
Q = Quarzanteil in Massen-%

Anlage 11
(weggefallen)

≤ 4 Massen-% > 4 Massen-%
16

4 mg/cbm k x -- mg/cbm 
Q
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Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend 
(Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG)*

vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965) – zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 7 des Gesetzes 
vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868)
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Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik Deutschland und in der ausschließlichen Wirt-

schaftszone für die Beschäftigung von Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind,
1. in der Berufsausbildung,
2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter,
3. mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von Arbeitnehmern oder Heimarbei-

tern ähnlich sind,
4. in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht
1. für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich

a) aus Gefälligkeit,
b) auf Grund familienrechtlicher Vorschriften,
c) in Einrichtungen der Jugendhilfe,
d) in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter erbracht werden,

2. für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im Familienhaushalt.
§ 2 Kind, Jugendlicher

(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.
(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.
(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, finden die für Kinder geltenden

Vorschriften Anwendung.
§ 3 Arbeitgeber

Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Kind oder einen Jugendlichen gemäß § 1
beschäftigt.

§ 4 Arbeitszeit
(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der täglichen Beschäftigung

ohne die Ruhepausen (§ 11).
(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhepausen (§ 11).
(3) Im Bergbau unter Tage gilt die Schichtzeit als Arbeitszeit. Sie wird gerechnet vom Betreten

des Förderkorbs bei der Einfahrt bis zum Verlassen des Förderkorbs bei der Ausfahrt oder vom
Eintritt des einzelnen Beschäftigten in das Stollenmundloch bis zu seinem Wiederaustritt.

(4) Für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit ist als Woche die Zeit von Montag bis
einschließlich Sonntag zugrunde zu legen. Die Arbeitszeit, die an einem Werktag infolge eines
gesetzlichen Feiertags ausfällt, wird auf die wöchentliche Arbeitszeit angerechnet.
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(5) Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von mehreren Arbeitgebern beschäftigt, so werden die
Arbeits- und Schichtzeiten sowie die Arbeitstage zusammengerechnet.

Zweiter Abschnitt
Beschäftigung von Kindern

§ 5 Verbot der Beschäftigung von Kindern
(1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist verboten.
(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die Beschäftigung von Kindern

1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie,
2. im Rahmen des Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht,
3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung.
Auf die Beschäftigung finden § 7 Satz 1 Nr. 2 und die §§ 9 bis 46 entsprechende Anwendung.

(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von Kindern über 13 Jahre
mit Einwilligung des Personensorgeberechtigten, soweit die Beschäftigung leicht und für Kinder
geeignet ist. Die Beschäftigung ist leicht, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit und der beson-
deren Bedingungen, unter denen sie ausgeführt wird,
1. die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder,
2. ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung oder Berufs-

ausbildung, die von der zuständigen Stelle anerkannt sind, und
3. ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen, nicht nachteilig beeinflußt. Die Kinder

dürfen nicht mehr als zwei Stunden täglich, in landwirtschaftlichen Familienbetrieben nicht
mehr als drei Stunden täglich, nicht zwischen 18 und 8 Uhr, nicht vor dem Schulunterricht und
nicht während des Schulunterrichts beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung finden die
§§ 15 bis 31 entsprechende Anwendung.

(4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von Jugendlichen (§ 2
Abs. 3) während der Schulferien für höchstens vier Wochen im Kalenderjahr. Auf die Beschäfti-
gung finden die §§ 8 bis 31 entsprechende Anwendung. 

(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die
Beschäftigung nach Absatz 3 näher zu bestimmen.

(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Personensorgeberechtigten der von ihm beschäftigten
Kinder über mögliche Gefahren sowie über alle zu ihrer Sicherheit und ihrem Gesundheitsschutz
getroffenen Maßnahmen.

(5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen gemäß § 6 bewilligen.

§ 6 Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen
(1) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, daß

1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden täglich in der Zeit von 
10 bis 23 Uhr,

2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveranstaltungen sowie bei Auf-
nahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und 
Fotoaufnahmen
a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 17 Uhr,
b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 22 Uhr gestaltend 

mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. Eine Ausnahme darf nicht bewil-
ligt werden für die Mitwirkung in Kabaretts, Tanzlokalen und ähnlichen Betrieben sowie 
auf Vergnügungsparks, Kirmessen, Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, 
Schaustellungen oder Darbietungen.

(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die Beschäftigung
nur bewilligen, wenn 
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt haben,
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2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche Bescheini-
gung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken gegen die Beschäftigung nicht beste-
hen,

3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes gegen Gefahren für
Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder
seelisch-geistigen Entwicklung getroffen sind,

4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung sichergestellt sind,
5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von mindestens 14 Stunden

eingehalten wird,
6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.

(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt,
1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäftigt werden darf,
2. Dauer und Lage der Ruhepausen,
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungsstätte.

(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schriftlich bekanntzugeben. Er
darf das Kind erst nach Empfang des Bewilligungsbescheids beschäftigen.

§ 7 Beschäftigung von nicht vollzeitschulpflichtigen Kindern
Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, dürfen

1. im Berufsausbildungsverhältnis,
2. außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses nur mit leichten und für sie geeigneten Tätig-

keiten bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. Auf die
Beschäftigung finden die §§ 8 bis 46 entsprechende Anwendung.

Dritter Abschnitt
Beschäftigung Jugendlicher 

Erster Titel
Arbeitszeit und Freizeit

§ 8 Dauer der Arbeitszeit
(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden

wöchentlich beschäftigt werden.
(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet wird, damit die Beschäf-

tigten eine längere zusammenhängende Freizeit haben, so darf die ausfallende Arbeitszeit auf die
Werktage von fünf zusammenhängenden, die Ausfalltage einschließenden Wochen nur dergestalt
verteilt werden, daß die Wochenarbeitszeit im Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht
überschreitet. Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei achteinhalb Stunden nicht überschreiten.

(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht Stunden verkürzt ist,
können Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche achteinhalb Stunden beschäftigt
werden.

(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der Erntezeit nicht mehr
als neun Stunden täglich und nicht mehr als 85 Stunden in der Doppelwoche beschäftigt werden.

§ 9 Berufsschule
(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teilnahme am Berufsschulunterricht freizu-

stellen. Er darf den Jugendlichen nicht beschäftigen
1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt auch für Personen, die über 18 Jahre alt

und noch berufsschulpflichtig sind,
2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minuten,

einmal in der Woche,
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3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindestens 25 Stunden an
mindestens fünf Tagen; zusätzliche betriebliche Ausbildungsveranstaltungen bis zu zwei Stun-
den wöchentlich sind zulässig.

(2) Auf die Arbeitszeit werden angerechnet
1. Berufsschultage nach Absatz 1 Nr. 2 mit acht Stunden,
2. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Nr. 3 mit 40 Stunden,
3. im Übrigen die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen.

(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der Berufsschule nicht eintreten.
(4) (weggefallen)

§ 10 Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen
(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen

1. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die auf Grund öffentlich-recht-
licher oder vertraglicher Bestimmungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen sind,

2. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlußprüfung unmittelbar vorangeht, freizustellen.
(2) Auf die Arbeitszeit werden angerechnet

1. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der Zeit der Teilnahme einschließlich der Pausen,
2. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit acht Stunden. Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten.

§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume
(1) Jugendlichen müssen im Voraus feststehende Ruhepausen von angemessener Dauer

gewährt werden. Die Ruhepausen müssen mindestens betragen
1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs Stunden,
2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden. Als Ruhepause gilt nur eine

Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten.
(2) Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens eine

Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Länger als viereinhalb
Stunden hintereinander dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.

(3) Der Aufenthalt während der Ruhepausen in Arbeitsräumen darf den Jugendlichen nur
gestattet werden, wenn die Arbeit in diesen Räumen während dieser Zeit eingestellt ist und auch
sonst die notwendige Erholung nicht beeinträchtigt wird.

(4) Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau unter Tage.

§ 12 Schichtzeit
Bei der Beschäftigung Jugendlicher darf die Schichtzeit (§ 4 Abs. 2) 10 Stunden, im Bergbau

unter Tage 8 Stunden, im Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung, auf Bau-
und Montagestellen 11 Stunden nicht überschreiten. 

§ 13 Tägliche Freizeit
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununter-

brochenen Freizeit von mindestens 12 Stunden beschäftigt werden.

§ 14 Nachtruhe
(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden.
(2) Jugendliche über 16 Jahre dürfen

1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr,
2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr,
3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr,
4. in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr beschäftigt werden.

(3) Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 4 Uhr beschäftigt werden.
(4) An dem einem Berufsschultag unmittelbar vorangehenden Tag dürfen Jugendliche auch

nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 nicht nach 20 Uhr beschäftigt werden, wenn der Berufsschulunterricht
am Berufsschultag vor 9 Uhr beginnt.
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(5) Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen in Betrieben, in denen die übliche
Arbeitszeit aus verkehrstechnischen Gründen nach 20 Uhr endet, Jugendliche bis 21 Uhr beschäf-
tigt werden, soweit sie hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden können. Nach vorheriger
Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen ferner in mehrschichtigen Betrieben Jugendliche über 16
Jahre ab 5.30 Uhr oder bis 23.30 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hierdurch unnötige Warte-
zeiten vermeiden können.

(6) Jugendliche dürfen in Betrieben, in denen die Beschäftigten in außergewöhnlichem Grade
der Einwirkung von Hitze ausgesetzt sind, in der warmen Jahreszeit ab 5 Uhr beschäftigt werden.
Die Jugendlichen sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in regelmäßigen
Zeitabständen arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Die Kosten der Untersuchungen hat der
Arbeitgeber zu tragen, sofern er diese nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt oder einen überbe-
trieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet.

(7) Jugendliche dürfen bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Auffüh-
rungen, bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton-und Bildträger sowie bei
Film- und Fotoaufnahmen bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. Eine Mitwirkung ist nicht zulässig bei
Veranstaltungen, Schaustellungen oder Darbietungen, bei denen die Anwesenheit Jugendlicher
nach den Vorschriften des Jugendschutzgesetzes verboten ist. Nach Beendigung der Tätigkeit dür-
fen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens 14 Stunden
beschäftigt werden. 

§ 15 Fünf-Tage-Woche
Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. Die beiden wöchent-

lichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinander folgen.

§ 16 Samstagsruhe
(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.
((2)Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen nur

1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen,
2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit offenen Verkaufsstellen, in Bäckereien und Kon-

ditoreien, im Friseurhandwerk und im Marktverkehr,
3. im Verkehrswesen,
4. in der Landwirtschaft und Tierhaltung,
5. im Familienhaushalt,
6. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe,
7. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen, bei Aufnahmen im

Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnah-
men,

8. bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen,
9. beim Sport,
10. im ärztlichen Notdienst,
11. in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge.

Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben.
(3) Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch

Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In
Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag
erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben.

(4) Können Jugendliche in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 am Samstag nicht acht Stunden
beschäftigt werden, kann der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der nach § 8 Abs. 1
höchstzulässigen Arbeitszeit an dem Tag bis 13 Uhr ausgeglichen werden, an dem die Jugend-
lichen nach Absatz 3 Satz 1 freizustellen sind.

§ 17 Sonntagsruhe
(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.
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(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen,
2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen natur-

notwendig vorgenommen werden müssen,
3. im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen ist,
4. im Schaustellergewerbe,
5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen sowie bei Direkt-

sendungen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen),
6. beim Sport,
7. im ärztlichen Notdienst,
8. im Gaststättengewerbe.

Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen beschäftigungsfrei blei-
ben.

(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch
Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In
Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag
erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben.

§ 18 Feiertagsruhe
(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen dürfen Jugendliche

nicht beschäftigt werden.
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an gesetzlichen Feiertagen in den Fällen des

§ 17 Abs. 2, ausgenommen am 25. Dezember, am 1. Januar, am ersten Osterfeiertag und am
1. Mai.

(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist der
Jugendliche an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche
freizustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an
diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben.

§ 19 Urlaub
(1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub

zu gewähren.
(2) Der Urlaub beträgt jährlich

1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 16
Jahre alt ist,

2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 17
Jahre alt ist,

3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 18
Jahre alt ist.

Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt werden, erhalten in jeder Altersgruppe
einen zusätzlichen Urlaub von drei Werktagen.

(3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben werden. Soweit
er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, ist für jeden Berufsschultag, an dem die Berufs-
schule während des Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren.

(4) Im Übrigen gelten für den Urlaub der Jugendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 bis 12 und § 13 Abs. 3
des Bundesurlaubsgesetzes. Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat jedoch abweichend von
§ 12 Nr. 1 des Bundesurlaubsgesetzes den jugendlichen Heimarbeitern für jedes Kalenderjahr
einen bezahlten Erholungsurlaub entsprechend Absatz 2 zu gewähren; das Urlaubsentgelt der
jugendlichen Heimarbeiter beträgt bei einem Urlaub von 30 Werktagen 11,6 vom Hundert, bei
einem Urlaub von 27 Werktagen 10,3 vom Hundert und bei einem Urlaub von 25 Werktagen 9,5
vom Hundert.
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§ 20 Binnenschiffahrt
In der Binnenschiffahrt gelten folgende Abweichungen:

1. Abweichend von § 12 darf die Schichtzeit Jugendlicher über 16 Jahre während der Fahrt bis
auf 14 Stunden täglich ausgedehnt werden, wenn ihre Arbeitszeit sechs Stunden täglich nicht
überschreitet. Ihre tägliche Freizeit kann abweichend von § 13 der Ausdehnung der Schichtzeit
entsprechend bis auf 10 Stunden verkürzt werden.

2. Abweichend von § 14 Abs. 1 dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der Fahrt bis 22 Uhr
beschäftigt werden.

3. Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 dürfen Jugendliche an jedem
Tag der Woche beschäftigt werden, jedoch nicht am 24. Dezember, an den Weihnachtsfeier-
tagen, am 31. Dezember, am 1. Januar, an den Osterfeiertagen und am 1. Mai. Für die Beschäf-
tigung an einem Samstag, Sonntag und an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag
fällt, ist ihnen je ein freier Tag zu gewähren. Diese freien Tage sind den Jugendlichen in Ver-
bindung mit anderen freien Tagen zu gewähren, spätestens, wenn ihnen 10 freie Tage zuste-
hen.

§ 21 Ausnahmen in besonderen Fällen
(1) Die §§ 8 und 11 bis 18 finden keine Anwendung auf die Beschäftigung Jugendlicher mit

vorübergehenden und unaufschiebbaren Arbeiten in Notfällen, soweit erwachsene Beschäftigte
nicht zur Verfügung stehen.

(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 über die Arbeitszeit des § 8 hinaus Mehrarbeit geleistet,
so ist sie durch entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit innerhalb der folgenden drei Wochen
auszugleichen.

(3)

§ 21a Abweichende Regelungen
(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung

kann zugelassen werden
1. abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 die Arbeitszeit bis

zu neun Stunden täglich, 44 Stunden wöchentlich und bis zu fünfeinhalb Tagen in der Woche
anders zu verteilen, jedoch nur unter Einhaltung einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit
von 40 Stunden in einem Ausgleichszeitraum von zwei Monaten,

2. abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 die Ruhepausen bis zu 15 Minuten zu
kürzen und die Lage der Pausen anders zu bestimmen,

3. abweichend von § 12 die Schichtzeit mit Ausnahme des Bergbaus unter Tage bis zu einer
Stunde täglich zu verlängern,

4. abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugendliche an 26 Samstagen im Jahr oder an jedem Sams-
tag zu beschäftigen, wenn statt dessen der Jugendliche an einem anderen Werktag derselben
Woche von der Beschäftigung freigestellt wird,

5. abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 Jugendliche bei einer
Beschäftigung an einem Samstag oder an einem Sonn- oder Feiertag unter vier Stunden an
einem anderen Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche vor- oder nachmittags von der
Beschäftigung freizustellen,

6. abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugendliche im Gaststätten- und Schaustellergewerbe
sowie in der Landwirtschaft während der Saison oder der Erntezeit an drei Sonntagen im
Monat zu beschäftigen.

(2) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Absatz 1 kann die abweichende tarifvertrag-
liche Regelung im Betrieb eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers durch Betriebsvereinbarung
oder, wenn ein Betriebsrat nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitge-
ber und dem Jugendlichen übernommen werden.

(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die in Absatz 1
genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen.
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§ 21b
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Interesse der Berufsausbildung oder

der Zusammenarbeit von Jugendlichen und Erwachsenen durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Ausnahmen von den Vorschriften
1. des § 8, der §§ 11 und 12, der §§ 15 und 16, des § 17 Abs. 2 und 3 sowie des § 18 Abs. 3 im

Rahmen des § 21a Abs. 1,
2. des § 14, jedoch nicht vor 5 Uhr und nicht nach 23 Uhr, sowie
3. des § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 an höchstens 26 Sonn- und Feiertagen im Jahr zulassen, soweit

eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwick-
lung der Jugendlichen nicht zu befürchten ist.

Zweiter Titel
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen

§ 22 Gefährliche Arbeiten
(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden

1. mit Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen,
2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind,
3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugend-

liche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewußtseins oder mangelnder Erfahrung nicht erken-
nen oder nicht abwenden können,

4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte oder starke
Nässe gefährdet wird,

5. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, Erschütterungen oder Strah-
len ausgesetzt sind,

6. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne des Che-
mikaliengesetzes ausgesetzt sind,

7. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen Arbeitsstoffen im
Sinne der Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990 zum Schutze der Arbeit-
nehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit ausgesetzt sind.

(2) Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, soweit
1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist,
2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist und
3. der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen (Absatz 1 Nr. 6) unterschritten wird.

Satz 1 findet keine Anwendung auf den absichtlichen Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen
der Gruppen 3 und 4 im Sinne der Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990 zum
Schutze der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit.

(3) Werden Jugendliche in einem Betrieb beschäftigt, für den ein Betriebsarzt oder eine Fach-
kraft für Arbeitssicherheit verpflichtet ist, muß ihre betriebsärztliche oder sicherheitstechnische
Betreuung sichergestellt sein. 

§ 23 Akkordarbeit, tempoabhängige Arbeiten
(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden

1. mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein
höheres Entgelt erzielt werden kann,

2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen Arbeitnehmern, die mit Arbeiten nach Nummer 1
beschäftigt werden,

3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo nicht nur gelegentlich vorgeschrieben, vorgegeben
oder auf andere Weise erzwungen wird.

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher,
1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist oder
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2. wenn sie eine Berufsausbildung für diese Beschäftigung abgeschlossen haben und ihr Schutz
durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist.

§ 24 Arbeiten unter Tage
(1) Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten unter Tage beschäftigt werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher über 16 Jahre,

1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist,
2. wenn sie eine Berufsausbildung für die Beschäftigung unter Tage abgeschlossen haben oder
3. wenn sie an einer von der Bergbehörde genehmigten Ausbildungsmaßnahme für Bergjungar-

beiter teilnehmen oder teilgenommen haben und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkun-
digen gewährleistet ist.

§ 25 Verbot der Beschäftigung durch bestimmte Personen
(1) Personen, die

1. wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren,
2. wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie unter Verletzung der ihnen als Arbeitgeber, Ausbil-

dender oder Ausbilder obliegenden Pflichten zum Nachteil von Kindern oder Jugendlichen
begangen haben, zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten,

3. wegen einer Straftat nach den §§ 109h, 171, 174 bis 184g, 225, 232 bis 233a des Strafgesetz-
buches,

4. wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz oder 
5. wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz oder nach dem Gesetz über die Verbreitung

jugendgefährdender Schriften wenigstens zweimal rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen
Jugendliche nicht beschäftigen sowie im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1
nicht beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht ausbilden und nicht mit der Beaufsichtigung,
Anweisung oder Ausbildung von Jugendlichen beauftragt werden. Eine Verurteilung bleibt
außer Betracht, wenn seit dem Tag ihrer Rechtskraft fünf Jahre verstrichen sind. Die Zeit, in
welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist, wird nicht
eingerechnet.

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch für Personen, gegen die wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach § 58 Abs. 1 bis 4 wenigstens dreimal eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt wor-
den ist. Eine Geldbuße bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tag ihrer rechtskräftigen Festsetzung
fünf Jahre verstrichen sind.

(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung durch die Personensorge-
berechtigten.

§ 26 Ermächtigungen
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Schutz der Jugendlichen gegen

Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der körper-
lichen oder seelisch-geistigen Entwicklung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates
1. die für Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, geeigneten und leichten

Tätigkeiten nach § 7 Satz 1 Nr. 2 und die Arbeiten nach § 22 Abs. 1 und den §§ 23 und 24 näher
bestimmen,

2. über die Beschäftigungsverbote in den §§ 22 bis 25 hinaus die Beschäftigung Jugendlicher in
bestimmten Betriebsarten oder mit bestimmten Arbeiten verbieten oder beschränken, wenn sie
bei diesen Arbeiten infolge ihres Entwicklungsstands in besonderem Maß Gefahren ausgesetzt
sind oder wenn das Verbot oder die Beschränkung der Beschäftigung infolge der technischen
Entwicklung oder neuer arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer Erkenntnisse not-
wendig ist.
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§ 27 Behördliche Anordnungen und Ausnahmen
(1) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen feststellen, ob eine Arbeit unter die Beschäfti-

gungsverbote oder -beschränkungen der §§ 22 bis 24 oder einer Rechtsverordnung nach § 26 fällt.
Sie kann in Einzelfällen die Beschäftigung Jugendlicher mit bestimmten Arbeiten über die
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen der §§ 22 bis 24 und einer Rechtsverordnung nach
§ 26 hinaus verbieten oder beschränken, wenn diese Arbeiten mit Gefahren für Leben, Gesundheit
oder für die körperliche oder seelischgeistige Entwicklung der Jugendlichen verbunden sind.

(2) Die zuständige Behörde kann
1. den Personen, die die Pflichten, die ihnen kraft Gesetzes zugunsten der von ihnen beschäf-

tigten, beaufsichtigten, angewiesenen oder auszubildenden Kinder und Jugendlichen obliegen,
wiederholt oder gröblich verletzt haben,

2. den Personen, gegen die Tatsachen vorliegen, die sie in sittlicher Beziehung zur Beschäfti-
gung, Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ungeeig-
net erscheinen lassen, verbieten, Kinder und Jugendliche zu beschäftigen oder im Rahmen
eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 zu beaufsichtigen, anzuweisen oder auszubilden.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von § 23 Abs. 1 Nr. 2 und 3 für Jugend-
liche über 16 Jahre bewilligen,
1. wenn die Art der Arbeit oder das Arbeitstempo eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der

körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung des Jugendlichen nicht befürchten lassen
und

2. wenn eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche Bescheinigung vorgelegt
wird, nach der gesundheitliche Bedenken gegen die Beschäftigung nicht bestehen.

Dritter Titel
Sonstige Pflichten des Arbeitgebers

§ 28 Menschengerechte Gestaltung der Arbeit
(1) Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung und der Unterhaltung der Arbeitsstätte einschließ-

lich der Maschinen, Werkzeuge und Geräte und bei der Regelung der Beschäftigung die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen zu treffen, die zum Schutz der Jugendlichen gegen Gefahren für Leben
und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-
geistigen Entwicklung der Jugendlichen erforderlich sind. Hierbei sind das mangelnde Sicher-
heitsbewußtsein, die mangelnde Erfahrung und der Entwicklungsstand der Jugendlichen zu
berücksichtigen und die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Regeln sowie die sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zu beachten.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bestimmen, welche Vorkehrungen und Maßnahmen der Arbeitgeber zur
Erfüllung der sich aus Absatz 1 ergebenden Pflichten zu treffen hat.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen anordnen, welche Vorkehrungen und Maßnah-
men zur Durchführung des Absatzes 1 oder einer vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
gemäß Absatz 2 erlassenen Verordnung zu treffen sind.

§ 28a Beurteilung der Arbeitsbedingungen
Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher und bei wesentlicher Änderung der Arbeitsbedin-

gungen hat der Arbeitgeber die mit der Beschäftigung verbundenen Gefährdungen Jugendlicher
zu beurteilen. Im Übrigen gelten die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes.

§ 29 Unterweisung über Gefahren
(1) Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der Beschäftigung und bei wesentlicher

Änderung der Arbeitsbedingungen über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der
Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung
dieser Gefahren zu unterweisen. Er hat die Jugendlichen vor der erstmaligen Beschäftigung an
Maschinen oder gefährlichen Arbeitsstellen oder mit Arbeiten, bei denen sie mit gesundheitsge-
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fährdenden Stoffen in Berührung kommen, über die besonderen Gefahren dieser Arbeiten sowie
über das bei ihrer Verrichtung erforderliche Verhalten zu unterweisen. 

(2) Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber halbjährlich, zu
wiederholen.

(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit an der
Planung, Durchführung und Überwachung der für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei
der Beschäftigung Jugendlicher geltenden Vorschriften.

§ 30 Häusliche Gemeinschaft
(1) Hat der Arbeitgeber einen Jugendlichen in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so

muß er
1. ihm eine Unterkunft zur Verfügung stellen und dafür sorgen, daß sie so beschaffen, ausgestat-

tet und belegt ist und so benutzt wird, daß die Gesundheit des Jugendlichen nicht beeinträchtigt
wird, und

2. ihm bei einer Erkrankung, jedoch nicht über die Beendigung der Beschäftigung hinaus, die
erforderliche Pflege und ärztliche Behandlung zuteil werden lassen, soweit diese nicht von
einem Sozialversicherungsträger geleistet wird.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall anordnen, welchen Anforderungen die Unterkunft
(Absatz 1 Nr. 1) und die Pflege bei Erkrankungen (Absatz 1 Nr. 2) genügen müssen.

§ 31 Züchtigungsverbot,
Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabak

(1) Wer Jugendliche beschäftigt oder im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1
beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, darf sie nicht körperlich züchtigen.

(2) Wer Jugendliche beschäftigt, muß sie vor körperlicher Züchtigung und Misshandlung und
vor sittlicher Gefährdung durch andere bei ihm Beschäftigte und durch Mitglieder seines Haus-
halts an der Arbeitsstätte und in seinem Haus schützen. Er darf Jugendlichen keine Tabakwaren,
Jugendlichen unter 16 Jahren keine alkoholischen Getränke und Jugendlichen über 16 Jahre kei-
nen Branntwein geben.

Vierter Titel 
Gesundheitliche Betreuung

§ 32 Erstuntersuchung
(1) Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf nur beschäftigt werden, wenn

1. er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt untersucht worden ist (Erstuntersu-
chung) und

2. dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt.
(2) Absatz 1 gilt nicht für eine nur geringfügige oder eine nicht länger als zwei Monate dau-

ernde Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von denen keine gesundheitlichen Nachteile für den
Jugendlichen zu befürchten sind.

§ 33 Erste Nachuntersuchung
(1) Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung hat sich der Arbeitgeber die Bescheini-

gung eines Arztes darüber vorlegen zu lassen, daß der Jugendliche nachuntersucht worden ist
(erste Nachuntersuchung). Die Nachuntersuchung darf nicht länger als drei Monate zurückliegen.
Der Arbeitgeber soll den Jugendlichen neun Monate nach Aufnahme der ersten Beschäftigung
nachdrücklich auf den Zeitpunkt, bis zu dem der Jugendliche ihm die ärztliche Bescheinigung
nach Satz 1 vorzulegen hat, hinweisen und ihn auffordern, die Nachuntersuchung bis dahin durch-
führen zu lassen.

(2) Legt der Jugendliche die Bescheinigung nicht nach Ablauf eines Jahres vor, hat ihn der
Arbeitgeber innerhalb eines Monats unter Hinweis auf das Beschäftigungsverbot nach Absatz 3
schriftlich aufzufordern, ihm die Bescheinigung vorzulegen. Je eine Durchschrift des Aufforde-
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rungsschreibens hat der Arbeitgeber dem Personensorgeberechtigten und dem Betriebs- oder Per-
sonalrat zuzusenden.

(3) Der Jugendliche darf nach Ablauf von 14 Monaten nach Aufnahme der ersten Beschäfti-
gung nicht weiterbeschäftigt werden, solange er die Bescheinigung nicht vorgelegt hat.

§ 34 Weitere Nachuntersuchungen
Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten Nachuntersuchung kann sich der Jugendliche

erneut nachuntersuchen lassen (weitere Nachuntersuchungen). Der Arbeitgeber soll ihn auf diese
Möglichkeit rechtzeitig hinweisen und darauf hinwirken, daß der Jugendliche ihm die Bescheini-
gung über die weitere Nachuntersuchung vorlegt.

§ 35 Außerordentliche Nachuntersuchung
(1) Der Arzt soll eine außerordentliche Nachuntersuchung anordnen, wenn eine Untersuchung

ergibt, daß
1. ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter entsprechenden Entwicklungsstand zurückgeblieben

ist,
2. gesundheitliche Schwächen oder Schäden vorhanden sind,
3. die Auswirkungen der Beschäftigung auf die Gesundheit oder Entwicklung des Jugendlichen

noch nicht zu übersehen sind.
(2) Die in § 33 Abs. 1 festgelegten Fristen werden durch die Anordnung einer außerordent-

lichen Nachuntersuchung nicht berührt.

§ 36 Ärztliche Untersuchungen und Wechsel des Arbeitgebers
Wechselt der Jugendliche den Arbeitgeber, so darf ihn der neue Arbeitgeber erst beschäftigen,

wenn ihm die Bescheinigung über die Erstuntersuchung (§ 32 Abs. 1) und, falls seit der Aufnahme
der Beschäftigung ein Jahr vergangen ist, die Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung
(§ 33) vorliegen.

§ 37 Inhalt und Durchführung der ärztlichen Untersuchungen
(1) Die ärztlichen Untersuchungen haben sich auf den Gesundheits- und Entwicklungsstand

und die körperliche Beschaffenheit, die Nachuntersuchungen außerdem auf die Auswirkungen der
Beschäftigung auf Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen zu erstrecken.

(2) Der Arzt hat unter Berücksichtigung der Krankheitsvorgeschichte des Jugendlichen auf
Grund der Untersuchungen zu beurteilen,
1. ob die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen durch die Ausführung bestimmter

Arbeiten oder durch die Beschäftigung während bestimmter Zeiten gefährdet wird,
2. ob besondere der Gesundheit dienende Maßnahmen erforderlich sind,
3. ob eine außerordentliche Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1) erforderlich ist.

(3) Der Arzt hat schriftlich festzuhalten:
1. den Untersuchungsbefund,
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugend-

lichen für gefährdet hält,
3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen,
4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1).

§ 38 Ergänzungsuntersuchung
Kann der Arzt den Gesundheits- und Entwicklungsstand des Jugendlichen nur beurteilen, wenn

das Ergebnis einer Ergänzungsuntersuchung durch einen anderen Arzt oder einen Zahnarzt vor-
liegt, so hat er die Ergänzungsuntersuchung zu veranlassen und ihre Notwendigkeit schriftlich zu
begründen.

§ 39 Mitteilung, Bescheinigung
(1) Der Arzt hat dem Personensorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen:

1. das wesentliche Ergebnis der Untersuchung,
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2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugend-
lichen für gefährdet hält,

3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen,
4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1).

(2) Der Arzt hat eine für den Arbeitgeber bestimmte Bescheinigung darüber auszustellen, daß
die Untersuchung stattgefunden hat und darin die Arbeiten zu vermerken, durch deren Ausführung
er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält.

§ 40 Bescheinigung mit Gefährdungsvermerk
(1) Enthält die Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) einen Vermerk über Arbeiten, durch

deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält, so
darf der Jugendliche mit solchen Arbeiten nicht beschäftigt werden.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung des Jugendlichen mit den in der Bescheini-
gung des Arztes (§ 39 Abs. 2) vermerkten Arbeiten im Einvernehmen mit einem Arzt zulassen
und die Zulassung mit Auflagen verbinden.

§ 41 Aufbewahren der ärztlichen Bescheinigungen
(1) Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Bescheinigungen bis zur Beendigung der Beschäftigung,

längstens jedoch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs des Jugendlichen aufzubewahren und
der Aufsichtsbehörde sowie der Berufsgenossenschaft auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen oder
einzusenden.

(2) Scheidet der Jugendliche aus dem Beschäftigungsverhältnis aus, so hat ihm der Arbeitgeber
die Bescheinigungen auszuhändigen.

§ 42 Eingreifen der Aufsichtsbehörde
Die Aufsichtsbehörde hat, wenn die dem Jugendlichen übertragenen Arbeiten Gefahren für

seine Gesundheit befürchten lassen, dies dem Personensorgeberechtigten und dem Arbeitgeber
mitzuteilen und den Jugendlichen aufzufordern, sich durch einen von ihr ermächtigten Arzt unter-
suchen zu lassen.

§ 43 Freistellung für Untersuchungen
Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen

nach diesem Abschnitt freizustellen. Ein Entgeltausfall darf hierdurch nicht eintreten.

§ 44 Kosten der Untersuchungen
Die Kosten der Untersuchungen trägt das Land.

§ 45 Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte
(1) Die Ärzte, die Untersuchungen nach diesem Abschnitt vorgenommen haben, müssen, wenn

der Personensorgeberechtigte und der Jugendliche damit einverstanden sind,
1. dem staatlichen Gewerbearzt,
2. dem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt nachuntersucht, auf Verlangen die

Aufzeichnungen über die Untersuchungsbefunde zur Einsicht aushändigen.
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann der Amtsarzt des Gesundheitsamts einem

Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt untersucht, Einsicht in andere in seiner
Dienststelle vorhandene Unterlagen über Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen gewäh-
ren.

§ 46 Ermächtigungen
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Zweck einer gleichmäßigen und

wirksamen gesundheitlichen Betreuung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates Vorschriften über die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen und über die für die Auf-
zeichnungen der Untersuchungsbefunde, die Bescheinigungen und Mitteilungen zu verwen-
denden Vordrucke erlassen.
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(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung
1. zur Vermeidung von mehreren Untersuchungen innerhalb eines kurzen Zeitraums aus ver-

schiedenen Anlässen bestimmen, daß die Untersuchungen nach den §§ 32 bis 34 zusammen
mit Untersuchungen nach anderen Vorschriften durchzuführen sind, und hierbei von der Frist
des § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis zu drei Monaten abweichen,

2. zur Vereinfachung der Abrechnung
a) Pauschbeträge für die Kosten der ärztlichen Untersuchungen im Rahmen der geltenden

Gebührenordnungen festsetzen,
b) Vorschriften über die Erstattung der Kosten beim Zusammentreffen mehrerer Untersu-

chungen nach Nummer 1 erlassen.

Vierter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes 

Erster Titel
Aushänge und Verzeichnisse

§ 47 Bekanntgabe des Gesetzes und der Aufsichtsbehörde
Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens einen Jugendlichen beschäftigen, haben einen Abdruck

dieses Gesetzes und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde an geeigneter Stelle im
Betrieb zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen. 

§ 48 Aushang über Arbeitszeit und Pausen
Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigen, haben einen Aushang

über Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der Pausen der Jugendlichen an
geeigneter Stelle im Betrieb anzubringen.

§ 49 Verzeichnisse der Jugendlichen
Arbeitgeber haben Verzeichnisse der bei ihnen beschäftigten Jugendlichen unter Angabe des

Vor- und Familiennamens, des Geburtsdatums und der Wohnanschrift zu führen, in denen das
Datum des Beginns der Beschäftigung bei ihnen, bei einer Beschäftigung unter Tage auch das
Datum des Beginns dieser Beschäftigung, enthalten ist. 

§ 50 Auskunft, Vorlage der Verzeichnisse
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen

1. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu
machen,

2. die Verzeichnisse gemäß § 49, die Unterlagen, aus denen Name, Beschäftigungsart und -zeiten
der Jugendlichen sowie Lohn- und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und alle sonstigen
Unterlagen, die sich auf die nach Nummer 1 zu machenden Angaben beziehen, zur Einsicht
vorzulegen oder einzusenden.

(2) Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf von zwei Jahren nach
der letzten Eintragung aufzubewahren.

Zweiter Titel
Aufsicht

§ 51 Aufsichtsbehörde, Besichtigungsrechte und Berichtspflicht
(1) Die Aufsicht über die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlas-

senen Rechtsverordnungen obliegt der nach Landesrecht zuständigen Behörde (Aufsichtsbehör-
de). Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die Aufsicht über die Ausführung dieser
Vorschriften in Familienhaushalten auf gelegentliche Prüfungen beschränken.

(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten während der
üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn
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sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden, dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und besichtigt werden. Der Arbeit-
geber hat das Betreten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. Das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(3) Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen der Jahresberichte nach § 139b Abs. 3 der Gewer-
beordnung über ihre Aufsichtstätigkeit gemäß Absatz 1 zu berichten.

§ 52 
(weggefallen)

§ 53 Mitteilung über Verstöße
Die Aufsichtsbehörde teilt schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes

oder gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen der nach dem Berufs-
bildungsgesetz oder der Handwerksordnung zuständigen Stelle mit. Die zuständige Agentur für
Arbeit erhält eine Durchschrift dieser Mitteilung.

§ 54 Ausnahmebewilligungen
(1) Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz oder den auf Grund dieses

Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen bewilligen kann, sind zu befristen. Die Ausnahmebewil-
ligungen können
1. mit einer Bedingung erlassen werden,
2. mit einer Auflage oder mit einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder

Ergänzung einer Auflage verbunden werden und
3. jederzeit widerrufen werden.

(2) Ausnahmen können nur für einzelne Beschäftigte, einzelne Betriebe oder einzelne Teile des
Betriebs bewilligt werden.

(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder einen Teil des Betriebs bewilligt worden, so hat
der Arbeitgeber hierüber an geeigneter Stelle im Betrieb einen Aushang anzubringen.

Dritter Titel
Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz

§ 55 Bildung des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz
(1) Bei der von der Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde wird ein Landesaus-

schuß für Jugendarbeitsschutz gebildet.
(2) Dem Landesausschuß gehören als Mitglieder an:

1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer,
2. ein Vertreter des Landesjugendrings,
3. ein von der Bundesagentur für Arbeit benannter Vertreter und je ein Vertreter des Landesju-

gendamts, der für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landesbehörde und der für die
berufsbildenden Schulen zuständigen obersten Landesbehörde und

4. ein Arzt.
(3) Die Mitglieder des Landesausschusses werden von der von der Landesregierung bestimm-

ten obersten Landesbehörde berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vor-
schlag der auf Landesebene bestehenden Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, der Arzt auf
Vorschlag der Landesärztekammer, die übrigen Vertreter auf Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und
3 genannten Stellen.

(4) Die Tätigkeit im Landesausschuß ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Entgeltausfall
ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschä-
digung zu zahlen, deren Höhe nach Landesrecht oder von der von der Landesregierung bestimm-
ten obersten Landesbehörde festgesetzt wird.
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(5) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung beteiligten Stellen aus wich-
tigem Grund abberufen werden.

(6) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Absätze 2 bis 5 gelten für die Stellvertreter entspre-
chend.

(7) Der Landesausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören.

(8) Der Landesausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung kann die Bil-
dung von Unterausschüssen vorsehen und bestimmen, daß ihnen ausnahmsweise nicht nur Mit-
glieder des Landesausschusses angehören. Absatz 4 Satz 2 gilt für die Unterausschüsse hinsicht-
lich der Entschädigung entsprechend. An den Sitzungen des Landesausschusses und der
Unterausschüsse können Vertreter der beteiligten obersten Landesbehörden teilnehmen. 

§ 56 Bildung des Ausschusses für Jugendarbeitsschutz 
bei der Aufsichtsbehörde

(1) Bei der Aufsichtsbehörde wird ein Ausschuß für Jugendarbeitsschutz gebildet. In Städten,
in denen mehrere Aufsichtsbehörden ihren Sitz haben, wird ein gemeinsamer Ausschuß für
Jugendarbeitsschutz gebildet. In Ländern, in denen nicht mehr als zwei Aufsichtsbehörden einge-
richtet sind, übernimmt der Landesausschuß für Jugendarbeitsschutz die Aufgaben dieses Aus-
schusses.

(2) Dem Ausschuß gehören als Mitglieder an:
1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer,
2. ein Vertreter des im Bezirk der Aufsichtsbehörde wirkenden Jugendrings,
3. je ein Vertreter eines Arbeits-, Jugend- und Gesundheitsamts,
4. ein Arzt und ein Lehrer an einer berufsbildenden Schule.

(3) Die Mitglieder des Jugendarbeitsschutzausschusses werden von der Aufsichtsbehörde beru-
fen, die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vorschlag der im Aufsichtsbezirk beste-
henden Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, der Arzt auf Vorschlag der Ärztekammer, der
Lehrer auf Vorschlag der nach Landesrecht zuständigen Behörde, die übrigen Vertreter auf Vor-
schlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen. § 55 Abs. 4 bis 8 gilt mit der Maßgabe ent-
sprechend, daß die Entschädigung von der Aufsichtsbehörde mit Genehmigung der von der Lan-
desregierung bestimmten obersten Landesbehörde festgesetzt wird.

§ 57 Aufgaben der Ausschüsse
(1) Der Landesausschuß berät die oberste Landesbehörde in allen allgemeinen Angelegen-

heiten des Jugendarbeitsschutzes und macht Vorschläge für die Durchführung dieses Gesetzes. Er
klärt über Inhalt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes auf.

(2) Die oberste Landesbehörde beteiligt den Landesausschuß in Angelegenheiten von besonde-
rer Bedeutung, insbesondere vor Erlaß von Rechtsvorschriften zur Durchführung dieses Gesetzes.

(3) Der Landesausschuß hat über seine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Bericht der Auf-
sichtsbehörden nach § 51 Abs. 3 zu berichten.

(4) Der Ausschuß für Jugendarbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde berät diese in allen allge-
meinen Angelegenheiten des Jugendarbeitsschutzes und macht dem Landesausschuß Vorschläge
für die Durchführung dieses Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes auf.

Fünfter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 58 Bußgeld- und Strafvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein Kind oder einen Jugendlichen, der
der Vollzeitschulpflicht unterliegt, beschäftigt,
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2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3. ein Kind
über 13 Jahre oder einen Jugendlichen, der der Vollzeitschulpflicht unterliegt, in anderer als
der zugelassenen Weise beschäftigt,

3. (weggefallen)
4. entgegen § 7 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1,

ein Kind, das der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegt, in anderer als der zugelassenen
Weise beschäftigt,

5. entgegen § 8 einen Jugendlichen über die zulässige Dauer der Arbeitszeit hinaus beschäftigt,
6. entgegen § 9 Abs. 1 oder 4 in Verbindung mit Absatz 1 eine dort bezeichnete Person an Berufs-

schultagen oder in Berufsschulwochen nicht freistellt,
7. entgegen § 10 Abs. 1 einen Jugendlichen für die Teilnahme an Prüfungen oder Ausbildungs-

maßnahmen oder an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vor-
angeht, nicht freistellt,

8. entgegen § 11 Abs. 1 oder 2 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindestdauer
oder nicht in der vorgeschriebenen zeitlichen Lage gewährt,

9. entgegen § 12 einen Jugendlichen über die zulässige Schichtzeit hinaus beschäftigt,
10. entgegen § 13 die Mindestfreizeit nicht gewährt,
11. entgegen § 14 Abs. 1 einen Jugendlichen außerhalb der Zeit von 6 bis 20 Uhr oder entgegen

§ 14 Abs. 7 Satz 3 vor Ablauf der Mindestfreizeit beschäftigt,
12. entgegen § 15 einen Jugendlichen an mehr als fünf Tagen in der Woche beschäftigt,
13. entgegen § 16 Abs. 1 einen Jugendlichen an Samstagen beschäftigt oder entgegen § 16 Abs. 3

Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt,
14. entgegen § 17 Abs. 1 einen Jugendlichen an Sonntagen beschäftigt oder entgegen § 17 Abs. 2

Satz 2 Halbsatz 2 oder Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt,
15. entgegen § 18 Abs. 1 einen Jugendlichen am 24. oder 31. Dezember nach 14 Uhr oder an

gesetzlichen Feiertagen beschäftigt oder entgegen § 18 Abs. 3 nicht freistellt,
16. entgegen § 19 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 oder 2, oder entgegen § 19 Abs.

3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2 Urlaub nicht oder nicht mit der vorgeschriebenen Dauer gewährt,
17. entgegen § 21 Abs. 2 die geleistete Mehrarbeit durch Verkürzung der Arbeitszeit nicht aus-

gleicht,
18. entgegen § 22 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, einen

Jugendlichen mit den dort genannten Arbeiten beschäftigt,
19. entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, einen

Jugendlichen mit Arbeiten mit Lohnanreiz, in einer Arbeitsgruppe mit Erwachsenen, deren
Entgelt vom Ergebnis ihrer Arbeit abhängt, oder mit tempoabhängigen Arbeiten beschäftigt,

20. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, einen
Jugendlichen mit Arbeiten unter Tage beschäftigt,

21. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 einem Jugendlichen für seine Altersstufe nicht zulässige Getränke
oder Tabakwaren gibt,

22. entgegen § 32 Abs. 1 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheinigung über die Erstuntersu-
chung beschäftigt,

23. entgegen § 33 Abs. 3 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheinigung über die erste Nach-
untersuchung weiterbeschäftigt,

24. entgegen § 36 einen Jugendlichen ohne Vorlage der erforderlichen ärztlichen Bescheini-
gungen beschäftigt,

25. entgegen § 40 Abs. 1 einen Jugendlichen mit Arbeiten beschäftigt, durch deren Ausführung
der Arzt nach der von ihm erteilten Bescheinigung die Gesundheit oder die Entwicklung des
Jugendlichen für gefährdet hält,

26. einer Rechtsverordnung nach
a) § 26 Nr. 2 oder
b) § 28 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-

vorschrift verweist,
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

70 © Bundesanzeiger Verlag 2011



§ 59 Jugendarbeitsschutzgesetz  2

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
27. einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 3, § 27 Abs. 1 Satz 2 oder
Abs. 2, § 28 Abs. 3 oder § 30 Abs. 2 zuwiderhandelt,

28. einer vollziehbaren Auflage der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 1, § 14 Abs. 7, § 27 Abs. 3
oder § 40 Abs. 2, jeweils in Verbindung mit § 54 Abs. 1, zuwiderhandelt,

29. einer vollziehbaren Anordnung oder Auflage der Aufsichtsbehörde auf Grund einer Rechts-
verordnung nach § 26 Nr. 2 oder § 28 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für
einen bestimmten Tatbestand auf die Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 25 Abs. 1 Satz 1 oder
Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen beschäftigt, beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, obwohl ihm
dies verboten ist, oder einen anderen, dem dies verboten ist, mit der Beaufsichtigung, Anweisung
oder Ausbildung eines Jugendlichen beauftragt.

(3) Absatz 1 Nr. 4, 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von Kindern (§ 2
Abs. 1) oder Jugendlichen, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen (§ 2 Abs. 3), nach § 5 Abs. 2
Absatz 1 Nr. 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von Kindern, die der Voll-
zeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, nach § 7.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro geahndet
werden.

(5) Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung begeht und dadurch ein
Kind, einen Jugendlichen oder im Fall des Absatzes 1 Nr. 6 eine Person, die noch nicht 21 Jahre
alt ist, in ihrer Gesundheit oder Arbeitskraft gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete
Handlung beharrlich wiederholt.

(6) Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.

§ 59 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind vor Erhalt des Bewilligungsbescheids beschäftigt,
2. entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in Arbeitsräumen gestattet,
3. entgegen § 29 einen Jugendlichen über Gefahren nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig

unterweist,
4. entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen nicht oder nicht rechtzeitig zur Vorlage einer

ärztlichen Bescheinigung auffordert,
5. entgegen § 41 die ärztliche Bescheinigung nicht aufbewahrt, vorlegt, einsendet oder aushän-

digt,
6. entgegen § 43 Satz 1 einen Jugendlichen für ärztliche Untersuchungen nicht freistellt,
7. entgegen § 47 einen Abdruck des Gesetzes oder die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehör-

de nicht auslegt oder aushängt,
8. entgegen § 48 Arbeitszeit und Pausen nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise aus-

hängt,
9. entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise führt,
10. entgegen § 50 Abs. 1 Angaben nicht, nicht richtig oder nicht vollständig macht oder Verzeich-

nisse oder Unterlagen nicht vorlegt oder einsendet oder entgegen § 50 Abs. 2 Verzeichnisse
oder Unterlagen nicht oder nicht vorschriftsmäßig aufbewahrt,

11. entgegen § 51 Abs. 2 Satz 2 das Betreten oder Besichtigen der Arbeitsstätten nicht gestattet,
12. entgegen § 54 Abs. 3 einen Aushang nicht anbringt.

(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1 und 3) nach
§ 5 Abs. 2 Satz 1.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro
geahndet werden.
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§ 60 Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann mit Zustimmung des Bundesrates all-
gemeine Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach §§ 58 und 59 durch die Verwaltungsbehörde (§ 35 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten)
und über die Erteilung einer Verwarnung (§§ 56, 58 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten) wegen einer Ordnungswidrigkeit nach §§ 58 und 59 erlassen.

Sechster Abschnitt
Schlußvorschriften

§ 61 Beschäftigung von Jugendlichen auf Kauffahrteischiffen
Für die Beschäftigung von Jugendlichen als Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischiffen im

Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt anstelle dieses Gesetzes das Seearbeitsgesetz.

§ 62 Beschäftigung im Vollzug einer Freiheitsentziehung
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die Beschäftigung Jugendlicher (§ 2 Abs. 2) im

Vollzug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung entsprechend, soweit es sich nicht nur
um gelegentliche, geringfügige Hilfeleistungen handelt und soweit in den Absätzen 2 bis 4 nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung finden § 19, §§ 47 bis 50
keine Anwendung.

(3) Die §§ 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Abs. 1 und 2 gelten im Vollzug einer gerichtlich angeord-
neten Freiheitsentziehung nicht für die Beschäftigung jugendlicher Anstaltsinsassen mit der Zube-
reitung und Ausgabe der Anstaltsverpflegung.

(4) § 18 Abs. 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung jugendlicher Anstaltsinsassen in landwirt-
schaftlichen Betrieben der Vollzugsanstalten mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen
naturnotwendig vorgenommen werden müssen.

§§ 63 bis 70 

§ 71 Berlin-Klausel
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom

4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund
dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsge-
setzes.

§ 72 Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1976 in Kraft.
(2)
(3) Die auf Grund des § 37 Abs. 2 und des § 53 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 9. August

1960, des § 20 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes vom 30. April 1938 und des § 120e der Gewer-
beordnung erlassenen Vorschriften bleiben unberührt. Sie können, soweit sie den Geltungsbereich
dieses Gesetzes betreffen, durch Rechtsverordnungen auf Grund des § 26 oder des § 46 geändert
oder aufgehoben werden.

(4) Vorschriften in Rechtsverordnungen, die durch § 69 dieses Gesetzes geändert werden, kön-
nen vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der bestehenden Ermächti-
gungen geändert oder aufgehoben werden.

(5) Verweisungen auf Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 9. August 1960 gelten
als Verweisungen auf die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.
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Gesetz über den Ladenschluss*

Vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 875) in der Neufassung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744) 
– zuletzt geändert durch Artikel 228 des Gesetzes Neunte Zuständigkeitsanpassungsverordnung 

vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)
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§ 28 Bestimmung der zuständigen Behörden 
§§ 29 und 30  (weggefallen)

Erster Abschnitt
Begriffsbestimmungen

§ 1 Verkaufsstellen
(1) Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Ladengeschäfte aller Art, Apotheken, Tankstellen und Bahnhofsverkaufsstellen,
2. sonstige Verkaufsstände und -buden, Kioske, Basare und ähnliche Einrichtungen, falls in

ihnen ebenfalls von einer festen Stelle aus ständig Waren zum Verkauf an jedermann feilge-
halten werden. Dem Feilhalten steht das Zeigen von Mustern, Proben und ähnlichem gleich,
wenn Warenbestellungen in der Einrichtung entgegengenommen werden,

3. Verkaufsstellen von Genossenschaften.
(2) Zur Herbeiführung einer einheitlichen Handhabung des Gesetzes kann das Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und

* aushangpflichtig gem. § 21 LadSchlG: innerhalb von Verkaufsstellen und ab einem Beschäftigten mit Aus-
nahme von Vorschriften, die andere Arten von Verkaufsstellen betreffen; weitere Pflicht: Führung eines
Verzeichnisses über Namen, Tag, Beschäftigungsart und -dauer der an Sonn- und Feiertagen beschäftigten
Arbeitnehmer und über die diesen gemäß § 17 Abs. 3 als Ersatz für die Beschäftigung an diesen Tagen ge-
währte Freizeit
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

© Bundesanzeiger Verlag 2011 73



3  Gesetz über den Ladenschluss §§ 2 bis 8

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
Technologie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, welche Ein-
richtungen Verkaufsstellen gemäß Absatz 1 sind.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage.
(2) Reisebedarf im Sinne dieses Gesetzes sind Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten, Stadtplä-

ne, Reiselektüre, Schreibmaterialien, Tabakwaren, Schnittblumen, Reisetoilettenartikel,
Filme, Tonträger, Bedarf für Reiseapotheken, Reiseandenken und Spielzeug geringeren Wer-
tes, Lebens- und Genussmittel in kleineren Mengen sowie ausländische Geldsorten.

Zweiter Abschnitt
Ladenschlusszeiten

§ 3 Allgemeine Ladenschlusszeiten
Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit den Kunden

geschlossen sein:
1. an Sonn- und Feiertagen,
2. montags bis samstags bis 6 Uhr und ab 20 Uhr,
3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr und ab 14 Uhr. Verkaufs-

stellen für Bäckerwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Beginn der Ladenöffnungszeit an
Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen. Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen
noch bedient werden.

§ 4 Apotheken
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Apotheken an allen Tagen während des

ganzen Tages geöffnet sein. An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3)
und an Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege-
und Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet.

(2) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde hat für eine Gemeinde oder für
benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken anzuordnen, dass während der allgemeinen
Ladenschlusszeiten (§ 3) abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den
geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein Aushang anzubringen, der die zur Zeit
offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft der Apotheken steht der Offenhaltung gleich.

§ 5 Zeitungen und Zeitschriften
Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Kioske für den Verkauf von Zeitungen und

Zeitschriften an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 13 Uhr geöffnet sein.

§ 6 Tankstellen
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Tankstellen an allen Tagen während des

ganzen Tages geöffnet sein.
(2) An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feier-

tagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und
von Reisebedarf gestattet.

§ 7
(weggefallen)

§ 8 Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen

von Eisenbahnen und Magnetschwebebahnen, soweit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu
dienen bestimmt sind, an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember
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jedoch nur bis 17 Uhr. Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten ist der Verkauf von Reise-
bedarf zulässig.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und Technologie und für Arbeit und Sozi-
ales durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Ladenschlusszeiten für die Ver-
kaufsstellen auf Personenbahnhöfen vorzuschreiben, die sicherstellen, dass die Dauer der
Offenhaltung nicht über das von den Bedürfnissen des Reiseverkehrs geforderte Maß hinausgeht;
es kann ferner die Abgabe von Waren in den genannten Verkaufsstellen während der allgemeinen
Ladenschlusszeiten (§ 3) auf bestimmte Waren beschränken.
(2a) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass in

Städten mit über 200.000 Einwohnern zur Versorgung der Berufspendler und der anderen Rei-
senden mit Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie mit Geschenkartikeln

1. Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen des Schienenfernverkehrs und
2. Verkaufsstellen innerhalb einer baulichen Anlage, die einen Personenbahnhof des Schienen-

fernverkehrs mit einem Verkehrsknotenpunkt des Nah- und Stadtverkehrs verbindet, an Werk-
tagen von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein dürfen; sie haben dabei die Größe der Verkaufsfläche auf
das für diesen Zweck erforderliche Maß zu begrenzen.

(3) Für Apotheken bleibt es bei den Vorschriften des § 4.

§ 9 Verkaufsstellen auf Flughäfen und in Fährhäfen
(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf Flughäfen an allen

Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. An
Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen ist
nur die Abgabe von Reisebedarf an Reisende gestattet.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und Technologie und für Arbeit und Sozi-
ales durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Ladenschlusszeiten für die in
Absatz 1 genannten Verkaufsstellen vorzuschreiben und die Abgabe von Waren näher zu
regeln.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung abweichend von Absatz
1 Satz 2 zu bestimmen, dass auf internationalen Verkehrsflughäfen und in internationalen
Fährhäfen Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel an Werktagen
während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen auch an
andere Personen als an Reisende abgegeben werden dürfen; sie haben dabei die Größe der Ver-
kaufsfläche auf das für diesen Zweck erforderliche Maß zu begrenzen.

§ 10 Kur- und Erholungsorte
(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter wel-

chen Voraussetzungen und Bedingungen in Kurorten und in einzeln aufzuführenden Ausflugs-,
Erholungs- und Wallfahrtsorten mit besonders starkem Fremdenverkehr Badegegenstände, Devo-
tionalien, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und Milcherzeugnisse im Sinne des § 4
Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
7842-1, veröffentlichen bereinigten Fassung, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen
sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, abweichend von den Vorschriften des § 3
Abs. 1 Nr. 1 an jährlich höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden ver-
kauft werden dürfen. Sie können durch Rechtsverordnung die Festsetzung der zugelassenen Öff-
nungszeiten auf andere Stellen übertragen. Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist auf die Zeit
des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. 

(2)  In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die Offenhaltung auf bestimmte
Ortsteile beschränkt werden. 
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§ 11 Verkauf in ländlichen Gebieten an Sonntagen 
Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen können durch Rechtsverordnung

bestimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen in ländlichen Gebieten
während der Zeit der Feldbestellung und der Ernte abweichend von den Vorschriften des § 3 alle
oder bestimmte Arten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von zwei Stun-
den geöffnet sein dürfen, falls dies zur Befriedigung dringender Kaufbedürfnisse der Landbevöl-
kerung erforderlich ist. 

§ 12 Verkauf bestimmter Waren an Sonntagen
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt im Einvernehmen mit den Bun-

desministerien für Wirtschaft und Technologie und für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, dass und wie lange an
Sonn- und Feiertagen abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verkaufsstellen für die
Abgabe von Milch und Milcherzeugnissen im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, Bäcker- und Konditorwaren, frischen Früchten, Blumen und Zeitungen geöffnet sein dürfen.

(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die Offenhaltung auf bestimmte
Sonn- und Feiertage oder Jahreszeiten sowie auf bestimmte Arten von Verkaufsstellen beschränkt
werden. Eine Offenhaltung am 2. Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag soll nicht zugelassen
werden. Die Lage der zugelassenen Öffnungszeiten wird unter Berücksichtigung der Zeit des
Hauptgottesdienstes von den Landesregierungen oder den von ihnen bestimmten Stellen durch
Rechtsverordnung festgesetzt.

§ 13
(weggefallen)

§ 14 Weitere Verkaufssonntage
(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von

Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen
geöffnet sein. Diese Tage werden von den Landesregierungen oder den von ihnen bestimmten
Stellen durch Rechtsverordnung freigegeben.

(2) Bei der Freigabe kann die Offenhaltung auf bestimmte Bezirke und Handelszweige
beschränkt werden. Der Zeitraum, während dessen die Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, ist
anzugeben. Er darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 18
Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen.

(3) Sonn- und Feiertage im Dezember dürfen nicht freigegeben werden. In Orten, für die eine
Regelung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 getroffen ist, dürfen Sonn- und Feiertage nach Absatz 1 nur frei-
gegeben werden, soweit die Zahl dieser Tage zusammen mit den nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 freigege-
benen Sonn- und Feiertagen 40 nicht übersteigt. 

§ 15 Sonntagsverkauf am 24. Dezember
Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen, wenn der 24. Dezember auf einen

Sonntag fällt,
1. Verkaufsstellen, die gemäß § 12 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und Feier-

tagen geöffnet sein dürfen,
2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten,
3. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen während höchstens drei Stunden

bis längstens 14 Uhr geöffnet sein. 

§ 16
(weggefallen)
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Dritter Abschnitt
Besonderer Schutz der Arbeitnehmer

§ 17
(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur während der aus-

nahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 4 bis 15 und die hierauf gestützten Vorschriften)
und, falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während
insgesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt werden.

(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit des einzelnen Arbeitnehmers an Sonn- und Feiertagen
darf acht Stunden nicht überschreiten.

(2a) In Verkaufsstellen, die gemäß § 10 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und
Feiertagen geöffnet sein dürfen, dürfen Arbeitnehmer an jährlich höchstens 22 Sonn- und Feierta-
gen beschäftigt werden. Ihre Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen darf vier Stunden nicht über-
schreiten.

(3) Arbeitnehmer, die an Sonn- und Feiertagen in Verkaufsstellen gemäß §§ 4 bis 6, 8 bis 12,
14 und 15 und den hierauf gestützten Vorschriften beschäftigt werden, sind, wenn die Beschäfti-
gung länger als drei Stunden dauert, an einem Werktag derselben Woche ab 13 Uhr, wenn sie län-
ger als sechs Stunden dauert, an einem ganzen Werktag derselben Woche von der Arbeit freizu-
stellen; mindestens jeder dritte Sonntag muss beschäftigungsfrei bleiben. Werden sie bis zu drei
Stunden beschäftigt, so muß jeder zweite Sonntag oder in jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab
13 Uhr beschäftigungsfrei bleiben. Statt an einem Nachmittag darf die Freizeit am Sonnabend-
oder Montagvormittag bis 14 Uhr gewährt werden. Während der Zeiten, zu denen die Verkaufs-
stelle geschlossen sein muss, darf die Freizeit nicht gegeben werden.

(4) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Verkaufsstellen können verlangen, in jedem
Kalendermonat an einem Samstag von der Beschäftigung freigestellt zu werden.

(5) Mit dem Beschicken von Warenautomaten dürfen Arbeitnehmer außerhalb der Öffnungs-
zeiten, die für die mit dem Warenautomaten in räumlichem Zusammenhang stehende Verkaufs-
stelle gelten, nicht beschäftigt werden.

(6) (weggefallen)
(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, zum Schutze der Arbeit-

nehmer in Verkaufsstellen vor übermäßiger Inanspruchnahme ihrer Arbeitskraft oder sonstiger
Gefährdung ihrer Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu
bestimmen,
1. dass während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 4 bis 16 und die hierauf

gestützten Vorschriften) bestimmte Arbeitnehmer nicht oder die Arbeitnehmer nicht mit
bestimmten Arbeiten beschäftigt werden dürfen,

2. dass den Arbeitnehmern für Sonn- und Feiertagsarbeit über die Vorschriften des Absatzes 3
hinaus ein Ausgleich zu gewähren ist,

3. dass die Arbeitnehmer während der Ladenschlusszeiten an Werktagen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2, §§ 5,
6, 8 bis 10 und die hierauf gestützten Vorschriften) nicht oder nicht mit bestimmten Arbeiten
beschäftigt werden dürfen.

(8) Das Gewerbeaufsichtsamt kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Vor-
schriften der Absätze 1 bis 5 bewilligen. Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden.

(9) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 8 finden auf pharmazeutisch vorgebildete Arbeitnehmer
in Apotheken keine Anwendung.

Vierter Abschnitt
Bestimmungen für einzelne Gewerbezweige und für den Marktverkehr

§§ 18 und 18a
(weggefallen)
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§ 19 Marktverkehr
(1) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) dürfen auf behördlich genehmigten

Groß- und Wochenmärkten Waren zum Verkauf an den letzten Verbraucher nicht feilgehalten
werden; jedoch kann die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde in den Grenzen einer
gemäß §§ 10 bis 15 oder den hierauf gestützten Vorschriften zulässigen Offenhaltung der Ver-
kaufsstellen einen geschäftlichen Verkehr auf Groß- und Wochenmärkten zulassen.

(2) Am 24. Dezember dürfen nach 14 Uhr Waren auch im sonstigen Marktverkehr nicht feilge-
halten werden.

(3) Im Übrigen bleibt es bei den Vorschriften der §§ 64 bis 71a der Gewerbeordnung, insbeson-
dere bei den auf Grund des § 69 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung festgesetzten Öffnungszeiten
für Messen, Ausstellungen und Märkte.

§ 20 Sonstiges gewerbliches Feilhalten
(1) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) ist auch das gewerbliche Feilhalten von

Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten; dies gilt nicht für
Volksbelustigungen, die den Vorschriften des Titels III der Gewerbeordnung unterliegen und von
der nach Landesrecht zuständigen Behörde genehmigt worden sind, sowie für das Feilhalten von
Tageszeitungen an Werktagen. Dem Feilhalten steht das Zeigen von Mustern, Proben und ähn-
lichem gleich, wenn dazu Räume benutzt werden, die für diesen Zweck besonders bereitgestellt
sind, und dabei Warenbestellungen entgegengenommen werden.

(2) Soweit für Verkaufsstellen gemäß §§ 10 bis 15 oder den hierauf gestützten Vorschriften
Abweichungen von den Ladenschlusszeiten des § 3 zugelassen sind, gelten diese Abweichungen
unter denselben Voraussetzungen und Bedingungen auch für das Feilhalten gemäß Absatz 1.

(2a) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde kann abweichend von den Vor-
schriften der Absätze 1 und 2 Ausnahmen für das Feilhalten von leichtverderblichen Waren und
Waren zum sofortigen Verzehr, Gebrauch oder Verbrauch zulassen, sofern dies zur Befriedigung
örtlich auftretender Bedürfnisse notwendig ist und diese Ausnahmen im Hinblick auf den Arbeits-
schutz unbedenklich sind.

(3) Die Vorschriften des § 17 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend.
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates zum Schutze der Arbeitnehmer vor übermäßiger Inanspruchnahme ihrer
Arbeitskraft oder sonstiger Gefährdung ihrer Gesundheit Vorschriften, wie in § 17 Abs. 7 genannt,
erlassen.

Fünfter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes

§ 21 Auslage des Gesetzes, Verzeichnisse
(1) Der Inhaber einer Verkaufsstelle, in der regelmäßig mindestens ein Arbeitnehmer beschäf-

tigt wird, ist verpflichtet,
1. einen Abdruck dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-

nungen mit Ausnahme der Vorschriften, die Verkaufsstellen anderer Art betreffen, an geeig-
neter Stelle in der Verkaufsstelle auszulegen oder auszuhängen,

2. ein Verzeichnis über Namen, Tag, Beschäftigungsart und -dauer der an Sonn- und Feiertagen
beschäftigten Arbeitnehmer und über die diesen gemäß § 17 Abs. 3 als Ersatz für die Beschäf-
tigung an diesen Tagen gewährte Freizeit zu führen; dies gilt nicht für die pharmazeutisch vor-
gebildeten Arbeitnehmer in Apotheken. Die Landesregierungen können durch Rechtsverord-
nung eine einheitliche Form für das Verzeichnis vorschreiben.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Nr. 2 obliegt auch den in § 20 genannten Gewerbetrei-
benden.
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§ 22 Aufsicht und Auskunft
(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund

dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften üben, soweit es sich nicht um Wochenmärkte (§ 19) han-
delt, die nach Landesrecht für den Arbeitsschutz zuständigen Verwaltungsbehörden aus; ob und
inwieweit andere Dienststellen an der Aufsicht beteiligt werden, bestimmen die obersten Landes-
behörden.

(2) Auf die Befugnisse und Obliegenheiten der in Absatz 1 genannten Behörden finden die Vor-
schriften des § 139b der Gewerbeordnung entsprechend Anwendung.

(3) Die Inhaber von Verkaufsstellen und die in § 20 genannten Gewerbetreibenden sind ver-
pflichtet, den Behörden, denen auf Grund des Absatzes 1 die Aufsicht obliegt, auf Verlangen
1. die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörden erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und

vollständig zu machen,
2. das Verzeichnis gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2, die Unterlagen, aus denen Namen, Beschäftigungsart

und -zeiten der Arbeitnehmer sowie Lohn- und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und alle
sonstigen Unterlagen, die sich auf die nach Nummer 1 zu machenden Angaben beziehen, vor-
zulegen oder zur Einsicht einzusenden. Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindestens bis
zum Ablauf eines Jahres nach der letzten Eintragung aufzubewahren.

(4) Die Auskunftspflicht nach Absatz 3 Nr. 1 obliegt auch den in Verkaufsstellen oder beim
Feilhalten gemäß § 20 beschäftigten Arbeitnehmern. 

§ 23 Ausnahmen im öffentlichen Interesse
(1) Die obersten Landesbehörden können in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vor-

schriften der §§ 3 bis 15 und 19 bis 21 dieses Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffent-
lichen Interesse dringend nötig werden. Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die
Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zuständigen Behörden
abweichend von Satz 1 zu bestimmen. Sie können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehör-
den übertragen.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Vorschriften über die Voraussetzungen und Bedingungen für die Bewilligung von Aus-
nahmen im Sinne des Absatzes 1 erlassen.

Sechster Abschnitt
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 24 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender im Sinne des § 20
a) einer Vorschrift des § 17 Abs. 1 bis 3 über die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen, die

Freizeit oder den Ausgleich,
b) einer Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 7 oder § 20 Abs. 4, soweit sie für

einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
c) einer Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 2 über Verzeichnisse oder des § 22 Abs. 3 Nr. 2 über

die Einsicht, Vorlage oder Aufbewahrung der Verzeichnisse,
2. als Inhaber einer Verkaufsstelle

a) einer Vorschrift der §§ 3, 4 Abs. 1 Satz 2, des § 6 Abs. 2, des § 9 Abs. 1 Satz 2, des § 17
Abs. 5 oder einer nach § 4 Abs. 2 Satz 1, § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 oder nach § 10 oder § 11
erlassenen Rechtsvorschrift über die Ladenschlusszeiten,

b) einer sonstigen Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 10 oder § 11, soweit sie für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

c) der Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 1 über Auslagen und Aushänge,
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3. als Gewerbetreibender im Sinne des § 19 oder des § 20 einer Vorschrift des § 19 Abs. 1, 2 oder
des § 20 Abs. 1, 2 über das Feilhalten von Waren im Marktverkehr oder außerhalb einer Ver-
kaufsstelle oder

4. einer Vorschrift des § 22 Abs. 3 Nr. 1 oder Abs. 4 über die Auskunft zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b kann mit einer Geldbuße

bis zu zweitausendfünfhundert Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c und
Nr. 2 bis 4 mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 25 Straftaten
Wer vorsätzlich als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender im Sinne des § 20

eine der in § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben a und b bezeichneten Handlungen begeht und dadurch
vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

§ 26
(weggefallen)

Siebenter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 27 Vorbehalt für die Landesgesetzgebung
Unberührt bleiben die landesrechtlichen Vorschriften, durch die der Gewerbebetrieb und die

Beschäftigung von Arbeitnehmern in Verkaufsstellen an anderen Festtagen als an Sonn- und Fei-
ertagen beschränkt werden. 

§ 28 Bestimmung der zuständigen Behörden
Soweit in diesem Gesetz auf die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde verwiesen

wird, bestimmt die Landesregierung durch Verordnung, welche Behörden zuständig sind.

§§ 29 und 30
(weggefallen)
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Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter 
(Mutterschutzgesetz – MuSchG)*

Vom 24. Januar 1952 (BGBI. I S. 69) in der Neufassung vom 20. Juni 2002 BGBI. I S. 2318 – 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 

vom 23. Oktober 2012 (BGBl.1 S. 2246)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Gestaltung des Arbeitsplatzes 

Zweiter Abschnitt 
Beschäftigungsverbote 78

§ 3 Beschäftigungsverbote für werdende Mütter 
§ 4 Weitere Beschäftigungsverbote 
§ 5 Mitteilungspflicht, ärztliches Zeugnis 
§ 6 Beschäftigungsverbote nach der Entbindung 
§ 7 Stillzeit 
§ 8 Mehrarbeit, Nacht- und Sonntagsarbeit 

Abschnitt 2a
Mutterschaftsurlaub 

§§ 8a bis 8d  (weggefallen)

Dritter Abschnitt 
Kündigung 

§ 9 Kündigungsverbot 
§ 10 Erhaltung von Rechten 

Vierter Abschnitt 
Leistungen 

§ 11 Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverboten 
§ 13 Mutterschaftsgeld 
§ 14 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
§ 15 Sonstige Leistungen bei Schwangerschaft und 

Mutterschaft 
§ 16 Freistellung für Untersuchungen 
§ 17 Erholungsurlaub 

Fünfter Abschnitt 
Durchführung des Gesetzes 

§ 18 Auslage des Gesetzes 
§ 19 Auskunft 
§ 20 Aufsichtsbehörden 

Sechster Abschnitt
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
§ 21 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
§§ 22 und 23  (weggefallen)

Siebenter Abschnitt 
Schlussvorschriften 

§ 24 In Heimarbeit Beschäftigte 
§ 25 (weggefallen)

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich
Dieses Gesetz gilt

1. für Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen,
2. für weibliche in Heimarbeit Beschäftigte und ihnen Gleichgestellte (§ 1 Abs. 1 und 2 des

Heimarbeitsgesetzes vom 14. März 1951 BGBl. I S. 191), soweit sie am Stück mitarbeiten.

§ 2 Gestaltung des Arbeitsplatzes
(1) Wer eine werdende oder stillende Mutter beschäftigt, hat bei der Einrichtung und der Unter-

haltung des Arbeitsplatzes einschließlich der Maschinen, Werkzeuge und Geräte und bei der
Regelung der Beschäftigung die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutze von
Leben und Gesundheit der werdenden oder stillenden Mutter zu treffen.

* aushangpflichtig gem. § 18 MuSchG: wenn mehr als drei Frauen beschäftigt sind
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(2) Wer eine werdende oder stillende Mutter mit Arbeiten beschäftigt, bei denen sie ständig ste-
hen oder gehen muss, hat für sie eine Sitzgelegenheit zum kurzen Ausruhen bereitzustellen.

(3) Wer eine werdende oder stillende Mutter mit Arbeiten beschäftigt, bei denen sie ständig sit-
zen muss, hat ihr Gelegenheit zu kurzen Unterbrechungen ihrer Arbeit zu geben.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates
1. den Arbeitgeber zu verpflichten, zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen der wer-

denden oder stillenden Mütter oder ihrer Kinder Liegeräume für diese Frauen einzurichten und
sonstige Maßnahmen zur Durchführung des in Absatz 1 enthaltenen Grundsatzes zu treffen,

2. nähere Einzelheiten zu regeln wegen der Verpflichtung des Arbeitgebers zur Beurteilung einer
Gefährdung für die werdenden oder stillenden Mütter, zur Durchführung der notwendigen
Schutzmaßnahmen und zur Unterrichtung der betroffenen Arbeitnehmerinnen nach Maßgabe
der insoweit umzusetzenden Artikel 4 bis 6 der Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom
19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stil-
lenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (ABl. EG Nr. L 348 S. 1).

(5) Unabhängig von den auf Grund des Absatzes 4 erlassenen Vorschriften kann die Aufsichts-
behörde in Einzelfällen anordnen, welche Vorkehrungen und Maßnahmen zur Durchführung des
Absatzes 1 zu treffen sind.

Zweiter Abschnitt 
Beschäftigungsverbote

§ 3 Beschäftigungsverbote für werdende Mütter
(1) Werdende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden, soweit nach ärztlichem Zeugnis Leben

oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist.
(2) Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung nicht beschäftigt

werden, es sei denn, dass sie sich zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklären; die Erklärung
kann jederzeit widerrufen werden.

§ 4 Weitere Beschäftigungsverbote
(1) Werdende Mütter dürfen nicht mit schweren körperlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten

beschäftigt werden, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden Stof-
fen oder Strahlen von Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, von Erschütte-
rungen oder Lärm ausgesetzt sind.

(2) Werdende Mütter dürfen insbesondere nicht beschäftigt werden
1. mit Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als fünf kg Gewicht oder gelegentlich

Lasten von mehr als zehn kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel von Hand gehoben,
bewegt oder befördert werden. Sollen größere Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln von Hand
gehoben, bewegt oder befördert werden, so darf die körperliche Beanspruchung der wer-
denden Mutter nicht größer sein als bei Arbeiten nach Satz 1,

2. nach Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft mit Arbeiten, bei denen sie ständig ste-
hen müssen, soweit diese Beschäftigung täglich vier Stunden überschreitet,

3. mit Arbeiten, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder beugen oder bei denen sie dau-
ernd hocken oder sich gebückt halten müssen,

4. mit der Bedienung von Geräten und Maschinen aller Art mit hoher Fußbeanspruchung, insbe-
sondere von solchen mit Fußantrieb,

5. mit dem Schälen von Holz,
6. mit Arbeiten, bei denen sie infolge ihrer Schwangerschaft in besonderem Maße der Gefahr, an

einer Berufskrankheit zu erkranken, ausgesetzt sind oder bei denen durch das Risiko der Ent-
stehung einer Berufskrankheit eine erhöhte Gefährdung für die werdende Mutter oder eine
Gefahr für die Leibesfrucht besteht,
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7. nach Ablauf des dritten Monats der Schwangerschaft auf Beförderungsmitteln,
8. mit Arbeiten, bei denen sie erhöhten Unfallgefahren, insbesondere der Gefahr, auszugleiten,

zu fallen oder abzustürzen, ausgesetzt sind.
(3) Die Beschäftigung von werdenden Müttern mit

1. Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein
höheres Entgelt erzielt werden kann,

2. Fließarbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo ist verboten. Die Aufsichtsbehörde kann Aus-
nahmen bewilligen, wenn die Art der Arbeit und das Arbeitstempo eine Beeinträchtigung der
Gesundheit von Mutter oder Kind nicht befürchten lassen. Die Aufsichtsbehörde kann die
Beschäftigung für alle werdenden Mütter eines Betriebes oder einer Betriebsabteilung bewil-
ligen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 2 für alle im Betrieb oder in der Betriebsabteilung
beschäftigten Frauen gegeben sind.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen der
werdenden oder stillenden Mütter und ihrer Kinder durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates
1. Arbeiten zu bestimmen, die unter die Beschäftigungsverbote der Absätze 1 und 2 fallen,
2. weitere Beschäftigungsverbote für werdende und stillende Mütter vor und nach der Entbin-

dung zu erlassen.
(5) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen bestimmen, ob eine Arbeit unter die Beschäfti-

gungsverbote der Absätze 1 bis 3 oder einer von der Bundesregierung gemäß Absatz 4 erlassenen
Verordnung fällt. Sie kann in Einzelfällen die Beschäftigung mit bestimmten anderen Arbeiten
verbieten.

 § 5 Mitteilungspflicht, ärztliches Zeugnis
(1) Werdende Mütter sollen dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den mutmaßlichen Tag

der Entbindung mitteilen, sobald ihnen ihr Zustand bekannt ist. Auf Verlangen des Arbeitgebers
sollen sie das Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme vorlegen. Der Arbeitgeber hat die Auf-
sichtsbehörde unverzüglich von der Mitteilung der werdenden Mutter zu benachrichtigen. Er darf
die Mitteilung der werdenden Mutter Dritten nicht unbefugt bekannt geben.

(2) Für die Berechnung der in § 3 Abs. 2 bezeichneten Zeiträume vor der Entbindung ist das
Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme maßgebend; das Zeugnis soll den mutmaßlichen Tag
der Entbindung angeben. Irrt sich der Arzt oder die Hebamme über den Zeitpunkt der Entbindung,
so verkürzt oder verlängert sich diese Frist entsprechend.

(3) Die Kosten für die Zeugnisse nach den Absätzen 1 und 2 trägt der Arbeitgeber.

§ 6 Beschäftigungsverbote nach der Entbindung
(1) Mütter dürfen bis zum Ablauf von acht Wochen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten bis zum

Ablauf von zwölf Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt werden. Bei Frühgeburten und
sonstigen vorzeitigen Entbindungen verlängern sich die Fristen nach Satz 1 zusätzlich um den
Zeitraum der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2, der nicht in Anspruch genommen werden konnte. Beim
Tod ihres Kindes kann die Mutter auf ihr ausdrückliches Verlangen ausnahmsweise schon vor
Ablauf dieser Fristen, aber noch nicht in den ersten zwei Wochen nach der Entbindung, wieder
beschäftigt werden, wenn nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht. Sie kann ihre Erklä-
rung jederzeit widerrufen.

(2) Frauen, die in den ersten Monaten nach der Entbindung nach ärztlichem Zeugnis nicht voll
leistungsfähig sind, dürfen nicht zu einer ihre Leistungsfähigkeit übersteigenden Arbeit herange-
zogen werden.

(3) Stillende Mütter dürfen mit den in § 4 Abs. 1, 2 Nr. 1, 3, 4, 5, 6 und 8 sowie Abs.3 Satz 1
genannten Arbeiten nicht beschäftigt werden. Die Vorschriften des § 4 Abs. 3Satz 2 und 3 sowie
Abs. 5 gelten entsprechend.
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§ 7 Stillzeit
(1) Stillenden Müttern ist auf ihr Verlangen die zum Stillen erforderliche Zeit, mindestens aber

zweimal täglich eine halbe Stunde oder einmal täglich eine Stunde freizugeben. Bei einer zusam-
menhängenden Arbeitszeit von mehr als acht Stunden soll auf Verlangen zweimal eine Stillzeit
von mindestens 45 Minuten oder, wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vor-
handen ist, einmal eine Stillzeit von mindestens 90 Minuten gewährt werden. Die Arbeitszeit gilt
als zusammenhängend, soweit sie nicht durch eine Ruhepause von mindestens zwei Stunden
unterbrochen wird.

(2) Durch die Gewährung der Stillzeit darf ein Verdienstausfall nicht eintreten. Die Stillzeit
darf von stillenden Müttern nicht vor- oder nachgearbeitet und nicht auf die in dem Arbeitszeitge-
setz oder in anderen Vorschriften festgesetzten Ruhepausen angerechnet werden.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen nähere Bestimmungen über Zahl, Lage und
Dauer der Stillzeiten treffen; sie kann die Einrichtung von Stillräumen vorschreiben.

(4) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat den in Heimarbeit Beschäftigten und den ihnen
Gleichgestellten für die Stillzeit ein Entgelt von 75 vom Hundert eines durchschnittlichen Stun-
denverdienstes, mindestens aber 0,38 Euro für jeden Werktag zuzahlen. Ist die Frau für mehrere
Auftraggeber oder Zwischenmeister tätig, so haben diese das Entgelt für die Stillzeit zu gleichen
Teilen zu gewähren. Auf das Entgelt finden die Vorschriften der §§ 23 bis 25 des Heimarbeitsge-
setzes vom 14.März 1951(BGBl. I S. 191) über den Entgeltschutz Anwendung.

§ 8 Mehrarbeit, Nacht- und Sonntagsarbeit
(1) Werdende und stillende Mütter dürfen nicht mit Mehrarbeit, nicht in der Nacht zwischen 20

und 6 Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden.
(2) Mehrarbeit im Sinne des Absatzes 1 ist jede Arbeit, die

1. von Frauen unter 18 Jahren über 8 Stunden täglich oder 80 Stunden in der Doppelwoche,
2. von sonstigen Frauen über 8 1/2 Stunden täglich oder 90 Stunden in der Doppelwoche hinaus

geleistet wird. In die Doppelwoche werden die Sonntage eingerechnet.
(3) Abweichend vom Nachtarbeitsverbot des Absatzes 1 dürfen werdende Mütter in den ersten

vier Monaten der Schwangerschaft und stillende Mütter beschäftigt werden
1. in Gast- und Schankwirtschaften und im Übrigen Beherbergungswesen bis 22 Uhr,
2. in der Landwirtschaft mit dem Melken von Vieh ab 5 Uhr,
3. als Künstlerinnen bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und ähnlichen Aufführungen

bis 23 Uhr.
(4) Im Verkehrswesen, in Gast- und Schankwirtschaften und im Übrigen Beherbergungswesen,

im Familienhaushalt, in Krankenpflege- und in Badeanstalten, bei Musikaufführungen, Theater-
vorstellungen, anderen Schaustellungen, Darbietungen oder Lustbarkeiten dürfen werdende oder
stillende Mütter, abweichend von Absatz 1, an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden, wenn
ihnen in jeder Woche einmal eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 24 Stunden im
Anschluss an eine Nachtruhe gewährt wird.

(5) An in Heimarbeit Beschäftigte und ihnen Gleichgestellte, wie werdende oder stillende Müt-
ter sind, darf Heimarbeit nur in solchem Umfang und mit solchen Fertigungsfristen ausgegeben
werden, dass sie von der werdenden Mutter voraussichtlich während einer 8-stündigen Tagesar-
beitszeit, von der stillenden Mutter voraussichtlich während einer 7 1/4-stündigen Tagesarbeits-
zeit an Werktagen ausgeführt werden kann. Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen nähere
Bestimmungen über die Arbeitsmenge treffen; falls ein Heimarbeitsausschuss besteht, hat sie die-
sen vorher zu hören.

(6) Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den vorstehenden
Vorschriften zulassen.
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

84 © Bundesanzeiger Verlag 2011



§§ 8a bis 11 Mutterschutzgesetz  4

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
Abschnitt 2a
Mutterschaftsurlaub

§§ 8a bis 8d
(weggefallen)

Dritter Abschnitt 
Kündigung

§ 9 Kündigungsverbot
(1) Die Kündigung gegenüber einer Frau während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf

von vier Monaten nach der Entbindung ist unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündi-
gung die Schwangerschaft oder Entbindung bekannt war oder innerhalb zweier Wochen nach
Zugang der Kündigung mitgeteilt wird; das Überschreiten dieser Frist ist unschädlich, wenn es auf
einem von der Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und die Mitteilung unverzüglich nachge-
holt wird. Die Vorschrift des Satzes 1 gilt für Frauen, die den in Heimarbeit Beschäftigten gleich-
gestellt sind, nur, wenn sich die Gleichstellung auch auf den Neunten Abschnitt - Kündigung - des
Heimarbeitsgesetzes vom14. März 1951 (BGBl. I S. 191) erstreckt.

(2) Kündigt eine schwangere Frau, gilt § 5 Abs. 1 Satz 3 entsprechend.
(3) Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte

Stelle kann in besonderen Fällen, die nicht mit dem Zustand einer Frau während der Schwanger-
schaft oder ihrer Lage bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung in Zusammenhang
stehen, ausnahmsweise die Kündigung für zulässig erklären. Die Kündigung bedarf der schrift-
lichen Form und sie muss den zulässigen Kündigungsgrund angeben.

(4) In Heimarbeit Beschäftigte und ihnen Gleichgestellte dürfen während der Schwangerschaft
und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung nicht gegen ihren Willen bei der Aus-
gabe von Heimarbeit ausgeschlossen werden; die Vorschriften der §§ 3, 4, 6 und 8 Abs. 5 bleiben
unberührt.

§ 9a
(weggefallen)

§ 10 Erhaltung von Rechten
(1) Eine Frau kann während der Schwangerschaft und während der Schutzfrist nach der Entbin-

dung (§ 6 Abs. 1) das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist zum Ende der Schutzfrist nach
der Entbindung kündigen.

(2) Wird das Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 aufgelöst und wird die Frau innerhalb eines Jahres
nach der Entbindung in ihrem bisherigen Betrieb wieder eingestellt, so gilt, soweit Rechte aus dem
Arbeitsverhältnis von der Dauer der Betriebs- oder Berufszugehörigkeit oder von der Dauer der
Beschäftigungs- oder Dienstzeit abhängen, das Arbeitsverhältnis als nicht unterbrochen. Dies gilt
nicht, wenn die Frau in der Zeit von der Auflösung des Arbeitsverhältnisses bis zur Wiedereinstel-
lung bei einem anderen Arbeitgeber beschäftigt war.

Vierter Abschnitt 
Leistungen

§ 11 Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverboten
(1) Den unter den Geltungsbereich des § 1 fallenden Frauen ist, soweit sie nicht Mutterschafts-

geld nach den Vorschriften der Reichsversicherungsordnung beziehen können, vom Arbeitgeber
mindestens der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen oder der letzten drei Monate vor
Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist, weiter zu gewähren, wenn sie
wegen eines Beschäftigungsverbots nach § 3 Abs. 1, §§ 4, 6 Abs. 2 oder 3 oder wegen des Mehr-,
Nacht- oder Sonntagsarbeitsverbots nach § 8 Abs. 1, 3 oder 5 teilweise oder völlig mit der Arbeit
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aussetzen. Dies gilt auch, wenn wegen dieser Verbote die Beschäftigung oder die Entlohnungsart
wechselt. Wird das Arbeitsverhältnis erst nach Eintritt der Schwangerschaft begonnen, so ist der
Durchschnittsverdienst aus dem Arbeitsentgelt der ersten 13 Wochen oder drei Monate der
Beschäftigung zu berechnen. Hat das Arbeitsverhältnis nach Satz 1 oder 3 kürzer gedauert, so ist
der kürzere Zeitraum der Berechnung zugrunde zu legen. Zeiten, in denen kein Arbeitsentgelt
erzielt wurde, bleiben außer Betracht.

(2) Bei Verdiensterhöhungen nicht nur vorübergehender Natur, die während oder nach Ablauf
des Berechnungszeitraums eintreten, ist von dem erhöhten Verdienst auszugehen. Verdienstkür-
zungen, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschul-
deter Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben für die Berechnung des Durchschnittsverdienstes außer
Betracht. Zu berücksichtigen sind dauerhafte Verdienstkürzungen, die während oder nach Ablauf
des Berechnungszeitraums eintreten und nicht auf einem mutterschutzrechtlichen Beschäftigungs-
verbot beruhen.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Vorschriften über die Berechnung des Durchschnittsverdienstes im Sinne der Absätze 1
und 2 zu erlassen.

§ 12
(weggefallen)

§ 13 Mutterschaftsgeld
(1) Frauen, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind, erhalten für die Zeit der Schutz-

fristen des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 sowie für den Entbindungstag Mutterschaftsgeld nach
den Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder des Zweiten Gesetzes über die Kran-
kenversicherung der Landwirte über das Mutterschaftsgeld.

(2) Frauen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind, erhalten, wenn sie bei
Beginn der Schutzfrist nach nach § 3 Abs. 2 in einem Arbeitsverhältnis stehen oder in Heimarbeit
beschäftigt sind, für die Zeit der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 sowie für den
Entbindungstag Mutterschaftsgeld zu Lasten des Bundes in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch über das Mutterschaftsgeld, höchstens jedoch ins-
gesamt 210 Euro. Das Mutterschaftsgeld wird diesen Frauen auf Antrag vom Bundesversiche-
rungsamt gezahlt. Die Sätze 1 und 2 gelten für Frauen entsprechend, deren Arbeitsverhältnis
während ihrer Schwangerschaft oder der Schutzfrist des § 6 Abs. 1 nach Maßgabe von § 9 Abs. 3
aufgelöst worden ist.

(3) Frauen, die während der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 oder des § 6 Abs.1 von einem Beam-
ten- in ein Arbeitsverhältnis wechseln, erhalten von diesem Zeitpunkt an Mutterschaftsgeld ent-
sprechend den Absätzen 1 und 2. 

§ 14 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
(1) Frauen, die Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach § 24i Absatz 1, 2 Satz 1 bis 4 und Absatz

3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder § 13 Abs. 2, 3 haben, erhalten während ihres beste-
henden Arbeitsverhältnisses für die Zeit der Schutzfristen des § 3 Abs.2 und § 6 Abs. 1 sowie für
den Entbindungstag von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages
zwischen 13 Euro und dem um die gesetzlichen Abzüge verminderten durchschnittlichen kalen-
dertäglichen Arbeitsentgelt. Das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt ist aus den letz-
ten drei abgerechneten Kalendermonaten, bei wöchentlicher Abrechnung aus den letzten 13 abge-
rechneten Wochen vor Beginn der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2 zu berechnen. Nicht nur
vorübergehende Erhöhungen des Arbeitsentgeltes, die während der Schutzfristen des § 3 Abs. 2
und § 6 Abs. 1wirksam werden, sind ab diesem Zeitpunkt in die Berechnung einzubeziehen. Ein-
malig gezahltes Arbeitsentgelt (§ 23a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) sowie Tage, an denen
infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis kein oder ein
vermindertes Arbeitsentgelt erzielt wurde, bleiben außer Betracht. Zu berücksichtigen sind dauer-
hafte Verdienstkürzungen, die während oder nach Ablauf des Berechnungszeitraums eintreten und
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nicht auf einem mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbot beruhen. Ist danach eine Berech-
nung nicht möglich, so ist das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt einer gleichartig
Beschäftigten zugrunde zu legen.

(2) Frauen, deren Arbeitsverhältnis während ihrer Schwangerschaft oder während der Schutz-
frist des § 6 Abs. 1 nach Maßgabe von § 9 Abs. 3 aufgelöst worden ist, erhalten bis zum Ende die-
ser Schutzfrist den Zuschuss nach Absatz 1 von der für die Zahlung des Mutterschaftsgeldes
zuständigen Stelle.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn der Arbeitgeber wegen eines Insolvenzereignisses im
Sinne des § 165 Absatz 1 Satz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch* seinen Zuschuss nach
Absatz 1 nicht zahlen kann.

(4) Der Zuschuss nach den Absätzen 1 bis 3 entfällt für die Zeit, in der Frauen die Elternzeit
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in Anspruch nehmen oder in Anspruch genom-
men hätten, wenn deren Arbeitsverhältnis nicht während ihrer Schwangerschaft oder während der
Schutzfrist des § 6 Abs. 1 vom Arbeitgeber zulässig aufgelöst worden wäre. Dies gilt nicht, soweit
sie eine zulässige Teilzeitarbeit leisten.**

§ 15 Sonstige Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
Frauen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, erhalten auch die fol-

genden Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach den Vorschriften des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch oder des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Land-
wirte:
1. ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe,
2. Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln,
3. stationäre Entbindung,
4. häusliche Pflege,
5. Haushaltshilfe.

§ 16 Freistellung für Untersuchungen
Der Arbeitgeber hat die Frau für die Zeit freizustellen, die zur Durchführung der Untersu-

chungen im Rahmen der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bei Schwangerschaft
und Mutterschaft erforderlich ist. Entsprechendes gilt zugunsten der Frau, die nicht in der gesetz-
lichen Krankenversicherung versichert ist. Ein Entgeltausfall darf hierdurch nicht eintreten. 

§ 17 Erholungsurlaub
Für den Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub und dessen Dauer gelten die Ausfallzeiten

wegen mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsverbote als Beschäftigungszeiten. Hat die Frau
ihren Urlaub vor Beginn der Beschäftigungsverbote nicht oder nicht vollständig erhalten, so kann
sie nach Ablauf der Fristen den Resturlaub im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr beanspru-
chen.

Fünfter Abschnitt 
Durchführung des Gesetzes

§ 18 Auslage des Gesetzes
(1) In Betrieben und Verwaltungen, in denen regelmäßig mehr als drei Frauen beschäftigt wer-

den, ist ein Abdruck dieses Gesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhän-
gen.

(2) Wer Heimarbeit ausgibt oder abnimmt, hat in den Räumen der Ausgabe und Abnahme einen
Abdruck dieses Gesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen. 

* Anm. d. Red.: i.d.F. vom 01. April 2012 (BGBl. I 2011 S. 2854).
** § 14 Abs. 1 Satz 1: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit GG unvereinbar gem. BVerfGE v.

18.11.2003; 2004 I 69 - 1 BvR 302/96 -
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§ 19 Auskunft
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen

1. die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörde erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und
vollständig zu machen,

2. die Unterlagen, aus denen Namen, Beschäftigungsart und -zeiten der werdenden und stillenden
Mütter sowie Lohn- und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und alle sonstigen Unterlagen, die
sich auf die zu Nummer 1 zu machenden Angaben beziehen, zur Einsicht vorzulegen oder ein-
zusenden.

(2) Die Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der letzten Eintra-
gung aufzubewahren. 

§ 20 Aufsichtsbehörden
(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund

dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften obliegt den nach Landesrecht zuständigen Behörden
(Aufsichtsbehörden).

(2) Die Aufsichtsbehörden haben dieselben Befugnisse und Obliegenheiten wie nach § 139b
der Gewerbeordnung die dort genannten besonderen Beamten. Das Grundrecht der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

Sechster Abschnitt
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 21 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt der Arbeitgeber, der vorsätzlich oder fahrlässig

1. den Vorschriften der §§ 3, 4 Abs. 1 bis 3 Satz 1 oder § 6 Abs. 1 bis 3 Satz 1 über die Beschäf-
tigungsverbote vor und nach der Entbindung,

2. den Vorschriften des § 7 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2 über die Stillzeit,
3. den Vorschriften des § 8 Abs. 1 oder 3 bis 5 Satz 1 über Mehr-, Nacht oder Sonntagsarbeit,
4. den auf Grund des § 4 Abs. 4 erlassenen Vorschriften, soweit sie für einen bestimmten Tatbe-

stand auf diese Bußgeldvorschrift verweisen,
5. einer vollziehbaren Verfügung der Aufsichtsbehörde nach § 2 Abs. 5, § 4 Abs. 5, § 6 Abs. 3

Satz 2, § 7 Abs. 3 oder § 8 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 1,
6. den Vorschriften des § 5 Abs. 1 Satz 3 über die Benachrichtigung,
7. der Vorschrift des § 16 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, über die Freistellung für Unter-

suchungen oder
8. den Vorschriften des § 18 über die Auslage des Gesetzes oder des § 19 über die Einsicht, Auf-

bewahrung und Vorlage der Unterlagen und über die Auskunft zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5 kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehn-

tausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 6 bis 8 mit einer Geldbuße bis zu
zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.

(3) Wer vorsätzlich eine der in Absatz 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Handlungen begeht und
dadurch die Frau in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 3 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft. 

§§ 22 und 23
(weggefallen)
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Siebenter Abschnitt 
Schlussvorschriften

§ 24 In Heimarbeit Beschäftigte
Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten gelten 

1. die §§ 3, 4 und 6 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Beschäftigungsverbote das Verbot
der Ausgabe von Heimarbeit tritt, 

2. § 2 Abs. 4, § 5 Abs. 1 und 3, § 9 Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2, die §§ 14, 16,19 Abs. 1 und
§ 21 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwi-
schenmeister tritt. 

§ 25

(weggefallen)
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

© Bundesanzeiger Verlag 2011 89



5  Mutterschutz- und Elternzeitverordnung §§ 1, 2

5

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
Verordnung über den Mutterschutz 
für Beamtinnen des Bundes und die Elternzeit 

für Beamtinnen und Beamte des Bundes
(Mutterschutz- und Elternzeitverordnung – MuSchEltZV)*

vom 12.Februar 2009 (BGBI. I S. 320) – zuletzt geändert durch Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes
vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1514)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Mutterschutz und Stillzeit 

§ 1 Anwendung des Mutterschutzgesetzes 
§ 2 Besoldung bei Beschäftigungsverbot und Stillzeit 
§ 3 Zuschuss bei Beschäftigungsverbot während 

einer Elternzeit 
§ 4 Entlassung während der Schwangerschaft und 

nach der Entbindung 
§ 5 Auslage des Mutterschutzgesetzes und dieser 

Verordnung 

Abschnitt 2
Elternzeit

§ 6 Anwendung des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes 

§ 7 Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit 
§ 8 Entlassung während der Elternzeit 
§ 9 Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen 
§ 10 Sonderregelung für Richterinnen und Richter im 

Bundesdienst 

Abschnitt 3 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 11 Übergangsvorschrift 88

Abschnitt 1 
Mutterschutz und Stillzeit

§ 1 Anwendung des Mutterschutzgesetzes
(1) Auf die Beschäftigung schwangerer oder stillender Beamtinnen sind die Vorschriften des

Mutterschutzgesetzes
1. zur Gestaltung des Arbeitsplatzes (§ 2 Absatz 1 bis 3 des Mutterschutzgesetzes),
2. zu Beschäftigungsverboten (§§ 3 und 4 Absatz 1 bis 3, §§ 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes),
3. zur Mitteilung der Schwangerschaft und zu ärztlichen Zeugnissen (§ 5 des Mutterschutzge-

setzes) und
4. zu Stillzeiten (§ 7 Absatz 1 bis 3 des Mutterschutzgesetzes) entsprechend anzuwenden. An die

Stelle der Aufsichtsbehörde tritt die oberste Dienstbehörde. Diese kann die Befugnis entspre-
chend § 8 Absatz 6 des Mutterschutzgesetzes auf die unmittelbar nachgeordnete Behörde über-
tragen.

(2) Die §§ 1 bis 5 der Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz vom 15. April 1997
(BGBl. I S. 782), die zuletzt durch Artikel 440 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2407) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden.

§ 2 Besoldung bei Beschäftigungsverbot und Stillzeit
Durch die mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbote nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2

mit Ausnahme des Verbots der Mehrarbeit wird die Zahlung der Dienst- und Anwärterbezüge
nicht berührt. Das Gleiche gilt für das Dienstversäumnis während der Stillzeit (§ 7 des Mutter-
schutzgesetzes). Bemessungsgrundlage für die Zahlung von Erschwerniszulagen nach der
Erschwerniszulagenverordnung sowie für die Vergütung nach der Vollstreckungsvergütungsver-

* aushangpflichtig gem. § 5 MuSchEltZV: in jeder Dienststelle, bei der regelmäßig mehr als drei Beamtinnen
tätig sind
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ordnung ist der Durchschnitt der Zulagen und der Vergütungen der letzten drei Monate vor Beginn
des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist.

§ 3 Zuschuss bei Beschäftigungsverbot während einer Elternzeit
Beamtinnen erhalten einen Zuschuss von 13 Euro für jeden Kalendertag eines Beschäftigungs-

verbots in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung und eines Beschäftigungsverbots nach
der Entbindung – einschließlich des Entbindungstages –, der in eine Elternzeit fällt. Dies gilt nicht,
wenn sie während der Elternzeit teilzeitbeschäftigt sind. Der Zuschuss ist auf 210 Euro begrenzt,
wenn die Dienst- oder Anwärterbezüge ohne die mit Rücksicht auf den Familienstand gewährten
Zuschläge und ohne Leistungen nach Abschnitt 5 des Bundesbesoldungsgesetzes die Versiche-
rungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung überschreiten oder überschreiten
würden.

§ 4 Entlassung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung
(1) Während der Schwangerschaft und innerhalb von vier Monaten nach der Entbindung darf

die Entlassung von Beamtinnen auf Probe und von Beamtinnen auf Widerruf gegen ihren Willen
nicht ausgesprochen werden, wenn der oder dem Dienstvorgesetzten die Schwangerschaft oder
die Entbindung bekannt ist. Eine ohne diese Kenntnis ergangene Entlassungsverfügung ist zurück-
zunehmen, wenn innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Zustellung der oder dem Dienstvorge-
setzten die Schwangerschaft oder die Entbindung mitgeteilt wird. Das Überschreiten dieser Frist
ist unbeachtlich, wenn es auf einem von der Beamtin nicht zu vertretenden Grund beruht und die
Mitteilung unverzüglich nachgeholt wird.

(2) Die oberste Dienstbehörde kann abweichend von Absatz 1 die Entlassung aussprechen,
wenn ein Sachverhalt vorliegt, bei dem eine Beamtin auf Lebenszeit im Wege eines Disziplinar-
verfahrens aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen wäre.

(3) Die §§ 31 und 32 des Bundesbeamtengesetzes bleiben unberührt.

§ 5 Auslage des Mutterschutzgesetzes und dieser Verordnung
In jeder Dienststelle, bei der regelmäßig mehr als drei Beamtinnen tätig sind, sind ein Abdruck

des Mutterschutzgesetzes sowie ein Abdruck dieser Verordnung an geeigneter Stelle zur Einsicht
auszulegen.

Abschnitt 2
Elternzeit

§ 6 Anwendung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
(1) Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf Elternzeit ohne Dienst- oder Anwärterbezüge

in entsprechender Anwendung des § 15 Absatz 1 bis 3 und § 16 des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748), das durch Artikel 6 Absatz 8 des Gesetzes
vom 19. August 2007 (BGBl. I S. 1970) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Übertragung eines Anteils der Elternzeit von bis zu zwölf Monaten nach § 15 Absatz 2
Satz 4 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes muss rechtzeitig vor Beginn des zu übertra-
genden Zeitraumes angezeigt werden. Die Zustimmung zur Übertragung darf nur versagt werden,
wenn zwingende dienstliche Belange entgegenstehen. 

§ 7 Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit
(1) Während der Elternzeit ist Beamtinnen und Beamten, die Anspruch auf Dienst- oder

Anwärterbezüge haben, auf Antrag eine Teilzeitbeschäftigung bei ihrem Dienstherrn bis zu 30
Stunden wöchentlich zu bewilligen, wenn zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

(2) Mit Genehmigung der zuständigen Dienstbehörde darf während der Elternzeit auch eine
Teilzeitbeschäftigung außerhalb des Beamtenverhältnisses in dem in Absatz 1 genannten Umfang
ausgeübt werden. Die Genehmigung kann nur innerhalb von vier Wochen ab Antragstellung ver-
sagt werden, wenn dringende dienstliche Belange entgegenstehen. Sie ist zu versagen, wenn einer
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der in § 99 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 bis 6 des Bundesbeamtengesetzes genannten Gründe vor-
liegt. 

§ 8 Entlassung während der Elternzeit
(1) Während der Elternzeit darf die Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf Probe und

von Beamtinnen und Beamten auf Widerruf gegen ihren Willen nicht ausgesprochen werden. Dies
gilt nicht für Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung nach § 7 Absatz 1.

(2) Die oberste Dienstbehörde kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 die Entlassung ausspre-
chen, wenn ein Sachverhalt vorliegt, bei dem eine Beamtin oder ein Beamter auf Lebenszeit im
Wege eines Disziplinarverfahrens aus dem Dienst zu entfernen wäre.

(3) Die §§ 31 und 32 des Bundesbeamtengesetzes bleiben unberührt.

§ 9 Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen
(1) Beamtinnen und Beamten werden für die Dauer der Elternzeit die Beiträge für ihre Kran-

ken- und Pflegeversicherung bis zu monatlich 31 Euro erstattet, wenn ihre Dienst- oder Anwärter-
bezüge vor Beginn der Elternzeit die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung nicht überschritten haben oder überschritten hätten. Hierbei werden die mit Rücksicht
auf den Familienstand gewährten Zuschläge sowie Leistungen nach Abschnitt 5 des Bundesbesol-
dungsgesetzes nicht berücksichtigt. Nehmen die Eltern gemeinsam Elternzeit, steht die Beitrags-
erstattung nur dem Elternteil zu, bei dem das Kind im Familienzuschlag berücksichtigt wird oder
berücksichtigt werden soll.

(2) Für die Zeit, für die sie Elterngeld nach § 4 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
beziehen, werden Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen bis einschließlich der Besoldungs-
gruppe A 8 sowie Beamtinnen und Beamten mit Anwärterbezügen auf Antrag die Beiträge für die
Kranken- und Pflegeversicherung über die Erstattung nach Absatz 1 hinaus in voller Höhe erstat-
tet, soweit sie auf einen auf den Beihilfebemessungssatz abgestimmten Prozenttarif oder einen die
jeweilige Beihilfe ergänzenden Tarif einschließlich etwaiger darin enthaltener Altersrückstellun-
gen entfallen. Für andere Monate einer Elternzeit wird die Beitragserstattung nach Satz 1 weiter-
gezahlt, solange keine Beschäftigung mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit aus-
geübt wird.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für auf die Beamtin oder den Beamten entfallende
Beiträge für die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung.

§ 10 Sonderregelung für Richterinnen und Richter im Bundesdienst
Während der Elternzeit ist eine Teilzeitbeschäftigung als Richterin oder Richter von mindestens

der Hälfte bis zu drei Vierteln des regelmäßigen Dienstes zulässig.

Abschnitt 3 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 11 Übergangsvorschrift
(1) Auf die vor dem 1. Januar 2007 geborenen Kinder oder für die vor diesem Zeitpunkt mit

dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kinder ist § 5 Absatz 3 der Elternzeitverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 11. November 2004 (BGBl. I S. 2841) in der bis zum 31.
Dezember 2006 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Auf die vor dem 14. Februar 2009 geborenen Kinder oder auf die vor diesem Zeitpunkt mit
dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kinder ist § 1 Absatz 2 Satz 2 und 3 der Elternzeitverord-
nung in der bis zum 13. Februar 2009 geltenden Fassung anzuwenden.
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Verordnung über den Schutz vor Schäden durch 
Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung – RöV)*

„Röntgenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604), 
die durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000) geändert worden ist“

Die Verordnung zur Änderung der Röntgenverordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 96/29/
EURATOM des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen
für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch
ionisierende Strahlungen (ABl. EG Nr. L 159 S. 1) und der Richtlinie 97/43/EURATOM des Rates
vom 30. Juni 1997 über den Gesundheitsschutz von Personen gegen die Gefahren ionisierender
Strahlung bei medizinischer Exposition und zur Aufhebung der Richtlinie 84/466/EURATOM
(ABl. EG Nr. L 180 S. 22).

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

Abschnitt 1a
Strahlenschutzgrundsätze 

§ 2a Rechtfertigung 
§ 2b Dosisbegrenzung 
§ 2c Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und 

Dosisreduzierung 

Abschnitt 2
Überwachungsvorschriften 

Unterabschnitt 1
Betrieb von Röntgeneinrichtungen 

und Störstrahlern 
§ 3 Genehmigungsbedürftiger Betrieb von Röntgen-

einrichtungen 
§ 4 Anzeigebedürftiger Betrieb von Röntgeneinrich-

tungen
§ 4a Sachverständige 
§ 5 Betrieb von Störstrahlern 

Unterabschnitt 2
Sonstige Tätigkeiten
 im Zusammenhang 

mit Röntgeneinrichtungen und 
Störstrahlern 

§ 6 Prüfung, Erprobung, Wartung, Instandsetzung 
und Beschäftigung 

§ 7 Untersagung 

Unterabschnitt 3 
Bauartzulassung 

§ 8 Verfahren der Bauartzulassung 
§ 9 Pflichten des Inhabers einer Bauartzulassung 

§ 10 Zulassungsschein 
§ 11 Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
§ 12 Pflichten des Inhabers einer bauartzugelassenen 

Vorrichtung 

Abschnitt 3
Vorschriften für den Betrieb 

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 13 Strahlenschutzverantwortliche und Strahlen-
schutzbeauftragte 

§ 14 Stellung des Strahlenschutzverantwortlichen 
und des Strahlenschutzbeauftragten 

§ 15 Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen 
und des Strahlenschutzbeauftragten 

§ 15a Strahlenschutzanweisung 
§ 16 Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen 

zur Untersuchung von Menschen 
§ 17 Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen 

zur Behandlung von Menschen 
§ 17a Qualitätssicherung durch ärztliche und zahn-

ärztliche Stellen 
§ 18 Sonstige Pflichten beim Betrieb einer Röntgen-

einrichtung oder eines Störstrahlers nach § 5 
Abs. 1 

§ 18a Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im 
Strahlenschutz 

§ 19 Strahlenschutzbereiche 
§ 20 Röntgenräume 
§ 21 Schutzvorkehrungen 
§ 22 Zutritt zu Strahlenschutzbereichen 

Unterabschnitt 2
Anwendung von Röntgenstrahlen am 

Menschen 
§ 23 Rechtfertigende Indikation 
§ 24 Berechtigte Personen 
§ 25 Anwendungsgrundsätze 
§ 26 Röntgendurchleuchtung 

* aushangpflichtig gem. § 18 Abs. 1 Nr. 4 RöV: bei Betrieb einer Röntgeneinrichtung
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§ 27 Röntgenbehandlung 
§ 28 Aufzeichnungspflichten, Röntgenpass 

Unterabschnitt 2a 
Medizinische Forschung 

§ 28a Genehmigung zur Anwendung von Röntgen-
strahlung am Menschen in der medizinischen 
Forschung 

§ 28b Genehmigungsvoraussetzungen für die Anwen-
dung von Röntgenstrahlung am Menschen in 
der medizinischen Forschung 

§ 28c Besondere Schutz-, Aufklärungs- und Aufzeich-
nungspflichten 

§ 28d Anwendungsverbote und Anwendungsbe-
schränkungen für einzelne Personengruppen 

§ 28e Mitteilungs- und Berichtspflichten 
§ 28f Schutzanordnung 
§ 28g Ethikkommission 

Unterabschnitt 3
Anwendung von Röntgenstrahlung in 

der Tierheilkunde 
oder in sonstigen Fällen 

§ 29 Berechtigte Personen in der Tierheilkunde 
§ 30 Berechtigte Personen in sonstigen Fällen 

Unterabschnitt 4
Vorschriften über die 
Strahlenexposition 

§ 31 Kategorien beruflich strahlenexponierter Per-
sonen

§ 31a Dosisgrenzwerte bei beruflicher Strahlenexposi-
tion 

§ 31b Berufslebensdosis 
§ 31c Dosisbegrenzung bei Überschreitung 
§ 32 Begrenzung der Strahlenexposition der Bevöl-

kerung 
§ 33 Anordnung von Maßnahmen und behördliche 

Ausnahmen 
§ 34 Messung von Ortsdosis, Ortsdosisleistung und 

Personendosis 

§ 35 Zu überwachende Personen und Ermittlung der 
Körperdosis 

§ 35a Strahlenschutzregister 
§ 36 Unterweisung 

Abschnitt 4
Arbeitsmedizinische Vorsorge 

§ 37 Erfordernis der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
§ 38 Ärztliche Bescheinigung 
§ 39 Behördliche Entscheidung 
§ 40 Besondere arbeitsmedizinische Vorsorge 
§ 41 Ermächtigte Ärzte 

Abschnitt 5
Außergewöhnliche Ereignisabläufe 

oder Betriebszustände 
§ 42 Meldepflicht 

Abschnitt 6 
Formvorschriften 

§ 43 Elektronische Kommunikation 

Abschnitt 7 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 44 Ordnungswidrigkeiten 

Abschnitt 8 
Schlussvorschriften 

§ 45 Übergangsvorschriften 
§ 46 (weggefallen)
§ 47 Berlin-Klausel (gegenstandslos)
§ 48 (Inkrafttreten, abgelöste Vorschriften)
Anlage 2 (zu § 8 Abs. 1 Satz 1) 
Anlage 3 (zu § 31a) 
Anlage 4 (zu § 38 Abs. 1 Satz 3) 

Ärztliche Bescheinigung nach § 38 
der Röntgenverordnung 

Anlage 5 (zu § 2a Absatz 3) 
Liste der nicht gerechtfertigten Tätigkeitsarten 

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt für Röntgeneinrichtungen und Störstrahler, in denen Röntgenstrahlung

mit einer Grenzenergie von mindestens fünf Kiloelektronvolt durch beschleunigte Elektronen
erzeugt werden kann und bei denen die Beschleunigung der Elektronen auf eine Energie von
einem Megaelektronvolt begrenzt ist.

§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung sind:

1. Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen: Technische Durchführung und
a) Befundung einer Röntgenuntersuchung oder
b) Überprüfung und Beurteilung des Ergebnisses einer Röntgenbehandlung, nachdem eine

Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 eine rechtfertigende Indikation gestellt hat.
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2. Basisbild:
Analoges oder digitales Ausgangsbild, welches Grundlage für eine Bearbeitung, Übertra-
gung, Speicherung oder Darstellung ist.

2a. Basisschutzgerät:
Röntgeneinrichtung, die den Vorschriften der Anlage 2 Nummer 6 entspricht.

3. Betrieb einer Röntgeneinrichtung:
Eigenverantwortliches Verwenden oder Bereithalten einer Röntgeneinrichtung zur Erzeu-
gung von Röntgenstrahlung. Zum Betrieb gehört nicht die Erzeugung von Röntgenstrahlung
im Zusammenhang mit der geschäftsmäßigen Prüfung, Erprobung, Wartung oder Instandset-
zung der Röntgeneinrichtung. Röntgeneinrichtungen werden ferner nicht betrieben, soweit
sie im Bereich der Bundeswehr oder des Zivilschutzes ausschließlich für den Einsatzfall
geprüft, erprobt, gewartet, instand gesetzt oder bereitgehalten werden. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten für Störstrahler entsprechend.

4. Betriebsbedingungen, maximale:
Kombination der technischen Einstellparameter, die unter normalen Betriebsbedingungen bei
Röntgenstrahlern nach Anlage 2 Nr. 1.1, Röntgeneinrichtungen nach Anlage 2 Nummer 2 bis
4 und 6 und Störstrahlern nach Anlage 2 Nr. 5 zur höchsten Ortsdosisleistung und bei Rönt-
genstrahlern nach Anlage 1 und Anlage 2 Nr. 1.2 zur höchsten mittleren Ortsdosisleistung
führen. Hierzu gehören die Spannung für die Beschleunigung von Elektronen, der Röntgen-
röhrenstrom und gegebenenfalls weitere Parameter wie Einschaltzeit oder Elektrodenab-
stand.

5. Bildqualität,
a) diagnostische:

Darstellung der diagnostisch wichtigen Bildmerkmale, Details und kritischen Strukturen
nach dem Stand der Technik und der Heilkunde oder Zahnheilkunde,

b) physikalische:
Verhältnis zwischen den Strukturen eines Prüfkörpers und den Kenngrößen ihrer Abbil-
dung.

6. Dosis:
a) Äquivalentdosis:

Produkt aus Energiedosis (absorbierte Dosis) im ICRU-Weichteilgewebe und dem Quali-
tätsfaktor Q des Berichts Nr. 51 der International Commission on Radiation Units and
Measurements (ICRU report 51, ICRU Publications, 7910 Woodmont Avenue, Suite 800,
Bethesda, Maryland 20814, U.S.A.). Beim Vorliegen mehrerer Strahlungsarten und -ener-
gien ist die gesamte Äquivalentdosis die Summe ihrer ermittelten Einzelbeiträge. Die Ein-
heit der Äquivalentdosis ist das Sievert (Sv).

b) Effektive Dosis:
Summe der gewichteten Organdosen in den in Anlage 3 angegebenen Geweben oder
Organen des Körpers durch äußere Strahlenexposition. Die Einheit der effektiven Dosis
ist das Sievert (Sv).

c) Körperdosis:
Sammelbegriff für Organdosis und effektive Dosis.

d) Organdosis:
Produkt aus der mittleren Energiedosis in einem Organ, Gewebe oder Körperteil und dem
Strahlungs-Wichtungsfaktor WR. Für Röntgen- und Elektronenstrahlung hat der Strah-
lungs-Wichtungsfaktor den Wert 1. Die Einheit der Organdosis ist das Sievert (Sv).
Soweit in den §§ 31, 31a, 31c, 32 und 35 Werte oder Grenzwerte für die Organdosis der
Haut festgelegt sind, beziehen sie sich auf die lokale Hautdosis. Die lokale Hautdosis ist
das Produkt der gemittelten Energiedosis der Haut in 0,07 Millimeter Gewebetiefe und
dem Strahlungs-Wichtungsfaktor. Die Mittelungsfläche beträgt 1 Quadratzentimeter,
unabhängig von der exponierten Hautfläche.
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e) Ortsdosis:
Äquivalentdosis, gemessen an einem bestimmten Ort. Messgrößen für die Ortsdosimetrie
sind die Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10) und die Richtungs-Äquivalentdosis H'(0,07,
Omega). Die Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10) am interessierenden Punkt im tatsäch-
lichen Strahlungsfeld ist die Äquivalentdosis, die im zugehörigen ausgerichteten und auf-
geweiteten Strahlungsfeld in 10 Millimeter Tiefe in der ICRU-Kugel auf dem der Einfalls-
richtung der Strahlung entgegengesetzt orientierten Radius erzeugt würde. Die Richtungs-
Äquivalentdosis H'(0,07, Omega) am interessierenden Punkt im tatsächlichen Strahlungs-
feld ist die Äquivalentdosis, die im zugehörigen aufgeweiteten Strahlungsfeld in 0,07 Mil-
limeter Tiefe auf einem in festgelegter Richtung Omega orientierten Radius der ICRU-
Kugel erzeugt würde. Dabei ist
aa) ein aufgeweitetes Strahlungsfeld ein idealisiertes Strahlungsfeld, in dem die Teilchen-

flussdichte und die Energie- und Richtungsverteilung der Strahlung an allen Punkten
eines ausreichend großen Volumens die gleichen Werte aufweist wie das tatsächliche
Strahlungsfeld am interessierenden Punkt,

bb) ein aufgeweitetes und ausgerichtetes Feld ein idealisiertes Strahlungsfeld, das aufge-
weitet und in dem die Strahlung zusätzlich in eine Richtung ausgerichtet ist,

cc) die ICRU-Kugel ein kugelförmiges Phantom von 30 Zentimeter Durchmesser aus
ICRU-Weichteilgewebe (gewebeäquivalentes Material der Dichte 1 g/cm3, Zusam-
mensetzung: 76,2% Sauerstoff, 11,1% Kohlenstoff, 10,1% Wasserstoff, 2,6% Stick-
stoff). Die Einheit der Ortsdosis ist das Sievert (Sv).

f) Ortsdosisleistung:
In einem bestimmten Zeitintervall erzeugte Ortsdosis, dividiert durch die Länge des Zei-
tintervalls.

g) Personendosis:
Äquivalentdosis, gemessen an der für die Strahlenexposition repräsentativen Stelle der
Körperoberfläche. Messgrößen für die Personendosimetrie sind die Tiefen-Personendosis
Hp(10) und die Oberflächen-Personendosis Hp(0,07). Die Tiefen-Personendosis Hp(10) ist
die Äquivalentdosis in 10 Millimeter Tiefe im Körper an der Tragestelle des Personendo-
simeters. Die Oberflächen-Personendosis Hp(0,07) ist die Äquivalentdosis in 0,07 Milli-
meter Tiefe im Körper an der Tragestelle des Personendosimeters. Die Einheit der Perso-
nendosis ist das Sievert (Sv).

7. Durchführung, technische:
Einstellen der technischen Parameter an der Röntgeneinrichtung, Lagern des Patienten oder
des Tieres unter Beachtung der Einstelltechnik, Zentrieren und Begrenzen des Nutzstrahls,
Durchführen von Strahlenschutzmaßnahmen und Auslösen der Strahlung.

8. Forschung, medizinische:
Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen, soweit sie der Fortentwicklung der Heil-
kunde, Zahnheilkunde oder der medizinischen Wissenschaft und nicht in erster Linie der
Untersuchung oder Behandlung des einzelnen Patienten dient.

9. Hochschutzgerät:
Röntgeneinrichtung, die den Vorschriften der Anlage 2 Nr. 2 entspricht.

10. Indikation, rechtfertigende:
Entscheidung eines Arztes oder Zahnarztes mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlen-
schutz, dass und in welcher Weise Röntgenstrahlung am Menschen in der Heilkunde oder
Zahnheilkunde angewendet wird.

11. Medizinphysik-Experte:
In medizinischer Physik besonders ausgebildeter Diplom-Physiker mit der erforderlichen
Fachkunde im Strahlenschutz oder eine inhaltlich gleichwertig ausgebildete sonstige Person
mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und mit der erforderlichen Fachkunde im
Strahlenschutz.
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

96 © Bundesanzeiger Verlag 2011



§ 2 Röntgenverordnung  6

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
12. Person, helfende:
Eine einwilligungsfähige oder mit Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters handelnde Per-
son, die außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit freiwillig Personen unterstützt oder betreut, an
denen in Ausübung der Heilkunde oder der Zahnheilkunde oder im Rahmen der medizi-
nischen Forschung oder zugelassener Röntgenreihenuntersuchungen Röntgenstrahlung ange-
wendet wird.

12a. Proband, gesunder:
Person, an der zum Zweck der medizinischen Forschung Röntgenstrahlung angewendet wird
und bei der in Bezug auf ein Forschungsvorhaben, das nach § 28a genehmigungsbedürftig ist,
keine Krankheit, deren Erforschung Gegenstand des Vorhabens ist, oder kein entsprechender
Krankheitsverdacht vorliegt.

13. Referenzwerte, diagnostische:
Dosiswerte für typische Untersuchungen mit Röntgenstrahlung, bezogen auf Standardphan-
tome oder auf Patientengruppen mit Standardmaßen, mit für die jeweilige Untersuchungsart
geeigneten Röntgeneinrichtungen und Untersuchungsverfahren.

14. Röntgeneinrichtung:
Einrichtung, die zum Zweck der Erzeugung von Röntgenstrahlung betrieben wird einschließ-
lich Anwendungsgeräte, Zusatzgeräte und Zubehör, der erforderlichen Software sowie Vor-
richtungen zur medizinischen Befundung.

15. Röntgenpass:
Von der untersuchten Person freiwillig geführtes Dokument, das Angaben über den Zeitpunkt
einer Röntgenuntersuchung, die untersuchte Körperregion, die Art der Untersuchung und den
untersuchenden Arzt enthält.

16. Röntgenstrahler:
Bestandteil einer Röntgeneinrichtung, bestehend aus Röntgenröhre und Röhrenschutzgehäu-
se, bei einem Einkesselgerät auch dem Hochspannungserzeuger.

17. Schulröntgeneinrichtung:
Röntgeneinrichtung zum Betrieb im Zusammenhang mit dem Unterricht in Schulen, die den
Vorschriften der Anlage 2 Nr. 4 entspricht.

18. Störstrahler:
Geräte oder Vorrichtungen, in denen ausschließlich Elektronen beschleunigt werden und die
Röntgenstrahlung erzeugen, ohne dass sie zu diesem Zweck betrieben werden. Als Störstrah-
ler gelten auch Elektronenmikroskope, bei denen die erzeugte Röntgenstrahlung durch
Detektoren ausgewertet wird.

19. Strahlenexposition:
Einwirkung ionisierender Strahlung auf den menschlichen Körper. Ganzkörperexposition ist
die Einwirkung ionisierender Strahlung auf den ganzen Körper, Teilkörperexposition ist die
Einwirkung ionisierender Strahlung auf einzelne Organe, Gewebe oder Körperteile.

20. Strahlenexposition, berufliche:
Die Strahlenexposition einer Person, die
a) zum Ausübenden einer Tätigkeit nach dieser Verordnung in einem Beschäftigungs- oder

Ausbildungsverhältnis steht oder diese Tätigkeit selbst ausübt,
b) eine Aufgabe nach § 19 oder § 20 des Atomgesetzes wahrnimmt,
c) im Rahmen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 dieser Verordnung Röntgeneinrichtungen oder

Störstrahler prüft, erprobt, wartet oder instand setzt oder
d) im Rahmen des § 6 Abs. 1 Nr. 3 dieser Verordnung im Zusammenhang mit dem Betrieb

einer fremden Röntgeneinrichtung oder eines fremden Störstrahlers beschäftigt ist oder
Aufgaben selbst wahrnimmt. Eine nicht mit der Berufsausübung zusammenhängende
Strahlenexposition bleibt dabei unberücksichtigt.

21. Strahlenexposition, medizinische:
a) Exposition einer Person im Rahmen ihrer Untersuchung oder Behandlung mit Röntgen-

strahlung in der Heilkunde oder Zahnheilkunde (Patient),
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b) Exposition einer Person, an der mit ihrer Einwilligung oder mit Einwilligung ihres gesetz-
lichen Vertreters Röntgenstrahlung in der medizinischen Forschung angewendet wird
(Proband),

c) Exposition einer Person im Rahmen ihrer Untersuchung mit Röntgenstrahlung nach Vor-
schriften des allgemeinen Arbeitsschutzes,

d) Exposition einer Person im Rahmen einer Reihenuntersuchung mit Röntgenstrahlung zur
Früherkennung von Krankheiten.

22. Strahlenschutzbereiche: Überwachungsbereich oder Kontrollbereich.
23. Tätigkeiten:

Der Betrieb, die Prüfung, Erprobung, Wartung oder Instandsetzung von Röntgeneinrich-
tungen oder Störstrahlern.

24. Teleradiologie:
Untersuchung eines Menschen mit Röntgenstrahlung unter der Verantwortung eines Arztes
nach § 24 Abs. 1 Nr. 1, der sich nicht am Ort der technischen Durchführung befindet und der
mit Hilfe elektronischer Datenübertragung und Telekommunikation insbesondere zur recht-
fertigenden Indikation und Befundung unmittelbar mit den Personen am Ort der technischen
Durchführung in Verbindung steht.

24a. Tierbegleitperson:
Eine einwilligungsfähige Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und die außerhalb ihrer
beruflichen Tätigkeit freiwillig ein Tier begleitet, an dem in Ausübung der Tierheilkunde
Röntgenstrahlung angewendet wird.

25. Vollschutzgerät:
Röntgeneinrichtung, die den Vorschriften der Anlage 2 Nr. 3 entspricht.

26. Vorsorge, arbeitsmedizinische:
Ärztliche Untersuchung, gesundheitliche Beurteilung und Beratung beruflich strahlenexpo-
nierter Personen durch einen Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1.

Abschnitt 1a
Strahlenschutzgrundsätze

§ 2a Rechtfertigung
(1) Neue Arten von Tätigkeiten, mit denen Strahlenexpositionen von Mensch und Umwelt ver-

bunden sein können, müssen unter Abwägung ihres wirtschaftlichen, sozialen oder sonstigen Nut-
zens gegenüber der möglicherweise von ihnen ausgehenden gesundheitlichen Beeinträchtigung
gerechtfertigt sein. Die Rechtfertigung bestehender Arten von Tätigkeiten kann überprüft werden,
sobald wesentliche neue Erkenntnisse über den Nutzen oder die Auswirkungen der Tätigkeit vor-
liegen.

(2) Medizinische Strahlenexpositionen im Rahmen der Heilkunde, Zahnheilkunde oder der
medizinischen Forschung müssen einen hinreichenden Nutzen erbringen, wobei ihr Gesamtpoten-
zial an diagnostischem oder therapeutischem Nutzen einschließlich des unmittelbaren gesundheit-
lichen Nutzens für den Einzelnen und des Nutzens für die Gesellschaft abzuwägen ist gegenüber
der von der Strahlenexposition möglicherweise verursachten Schädigung des Einzelnen.

(3) Die in Anlage 5 genannten Tätigkeitsarten sind nicht gerechtfertigt. 

§ 2b Dosisbegrenzung
Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet,

dafür zu sorgen, dass die Dosisgrenzwerte dieser Verordnung nicht überschritten werden.

§ 2c Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung
(1) Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet,

jede unnötige Strahlenexposition von Mensch und Umwelt zu vermeiden.
(2) Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet,

jede Strahlenexposition von Mensch und Umwelt unter Beachtung des Standes der Technik und
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unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles auch unterhalb der Grenzwerte so gering
wie möglich zu halten.

Abschnitt 2
Überwachungsvorschriften 

Unterabschnitt 1
Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern

§ 3 Genehmigungsbedürftiger Betrieb von Röntgeneinrichtungen
(1) Wer eine Röntgeneinrichtung betreibt oder deren Betrieb wesentlich verändert, bedarf der

Genehmigung.
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit
a) des Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht

rechtsfähigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten oder

b) eines Strahlenschutzbeauftragten ergeben,
2. die für den sicheren Betrieb der Röntgeneinrichtung notwendige Anzahl von Strahlenschutz-

beauftragten vorhanden ist und ihnen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Befugnisse eingeräumt sind,

3. jeder Strahlenschutzbeauftragte oder, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist,
eine der in Nummer 1 Buchstabe a genannten Personen die erforderliche Fachkunde im Strah-
lenschutz besitzt,

4. gewährleistet ist, dass die beim Betrieb der Röntgeneinrichtung sonst tätigen Personen die not-
wendigen Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutz-
maßnahmen besitzen,

5. gewährleistet ist, dass beim Betrieb der Röntgeneinrichtung die Ausrüstungen vorhanden und
die Maßnahmen getroffen sind, die nach dem Stand der Technik erforderlich sind, damit die
Schutzvorschriften eingehalten werden,

6. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben, dass das für die sichere Ausfüh-
rung des Betriebes notwendige Personal nicht vorhanden ist,

7. § 2a Abs. 3 dem beabsichtigten Betrieb nicht entgegensteht und
8. dem Betrieb sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

(3) Für eine Genehmigung zum Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Rönt-
genstrahlung am Menschen müssen zusätzlich zu Absatz 2 folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Der Antragsteller oder der von ihm bestellte Strahlenschutzbeauftragte ist als Arzt oder Zahn-

arzt approbiert oder ihm ist die vorübergehende Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen
Berufs erlaubt;

2. es ist gewährleistet, dass
a) bei der vorgesehenen Art der Untersuchung die erforderliche Bildqualität mit einer mög-

lichst geringen Strahlenexposition erreicht wird; dabei sind für die Prüfung, ob dieses Pro-
dukt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist, die Angaben zur Zweckbestimmung des
Medizinproduktes oder des Zubehörs im Sinne des Medizinproduktegesetzes zu beachten,

b) soweit es sich nicht um eine Röntgeneinrichtung handelt, die vor dem 1. Juli 2002 erstmalig
in Betrieb genommen worden ist, Vorrichtungen zur Anzeige der Strahlenexposition des
Patienten vorhanden sind oder, falls dies nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, die
Strahlenexposition des Patienten auf andere Weise unmittelbar ermittelt werden kann,

c) soweit es die Art der Behandlung von Menschen erfordert, ein Medizinphysik-Experte bei
der Bestrahlungsplanung mitwirkt und während der Durchführung der Behandlung verfüg-
bar ist und

d) soweit es die Art der Untersuchung erfordert, bei der Untersuchung von Menschen ein
Medizinphysik-Experte zur Beratung in Fragen der Optimierung, insbesondere Patienten-
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dosimetrie und Qualitätssicherung einschließlich Qualitätskontrolle, und erforderlichen-
falls zur Beratung in weiteren Fragen des Strahlenschutzes bei medizinischen Expositionen
hinzugezogen werden kann.

(4) Für eine Genehmigung zum Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Teleradiologie müssen
zusätzlich zu den Absätzen 2 und 3 folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Es ist gewährleistet, dass
1. eine Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1, die sich nicht am Ort der technischen Durchführung der

Untersuchung befindet, nach eingehender Beratung mit dem Arzt nach Nummer 3 die recht-
fertigende Indikation nach § 23 Abs. 1 für die Anwendung von Röntgenstrahlung am Men-
schen stellt, die Untersuchungsergebnisse befundet und die ärztliche Verantwortung für die
Anwendung der Röntgenstrahlung trägt,

2. die technische Durchführung durch eine Person nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 erfolgt,
3. am Ort der technischen Durchführung ein Arzt mit den erforderlichen Kenntnissen im Strah-

lenschutz vorhanden ist, der insbesondere die zur Feststellung der rechtfertigenden Indikation
erforderlichen Angaben ermittelt und an die Person nach Nummer 1 weiterleitet sowie den
Patienten aufklärt,

4. die Person nach Nummer 1 mittels Telekommunikation unmittelbar mit den Personen nach den
Nummern 2 und 3 in Verbindung steht,

5. die elektronische Datenübertragung und die Bildwiedergabeeinrichtung am Ort der Befundung
dem Stand der Technik entsprechen und eine Beeinträchtigung der diagnostischen Aussage-
kraft der übermittelten Daten und Bilder nicht eintritt und

6. die Person nach Nummer 1 oder in begründeten Fällen eine andere Person nach § 24 Abs. 1
Nr. 1 innerhalb eines für eine Notfallversorgung erforderlichen Zeitraumes am Ort der tech-
nischen Durchführung eintreffen kann. Die Genehmigung zum Betrieb einer Röntgeneinrich-
tung zur Teleradiologie ist auf den Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst zu beschränken.
Sie kann über den Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst hinaus erteilt werden, wenn
zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Satz 1 ein Bedürfnis im Hinblick auf die Patienten-
versorgung besteht. Eine Genehmigung nach Satz 3 ist auf längstens drei Jahre zu befristen.

(4a) Für eine Genehmigung zum Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Untersuchung von
Menschen im Rahmen freiwilliger Röntgenreihenuntersuchungen nach § 25 Absatz 1 Satz 2 muss
zusätzlich zu den Absätzen 2 und 3
1. der Antragsteller oder der von ihm bestellte Strahlenschutzbeauftragte die für den Betrieb einer

Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen im Rahmen freiwil-
liger Röntgenreihenuntersuchungen nach § 25 Absatz 1 Satz 2 erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

2. jede Person nach § 24 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, die Röntgenstrahlung im Rahmen
freiwilliger Röntgenreihenuntersuchungen anwendet, die hierfür erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

3. jede Person nach § 24 Absatz 2, die eine Untersuchung im Rahmen freiwilliger Röntgenrei-
henuntersuchungen technisch durchführt, die hierfür erforderliche Fachkunde oder die hierfür
erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen und

4. gewährleistet sein, dass
a) eine Person nach § 24 Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 die Untersuchung technisch

durchführt, sofern am Untersuchungsort keine Person nach § 24 Absatz 1 Nummer 1 oder
Nummer 2 mit der für die Untersuchung erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz
anwesend ist,

b) abweichend von Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b die Röntgeneinrichtung in jedem Fall
eine Vorrichtung zur Anzeige der Strahlenexposition aufweist,

c) die Ausrüstungen vorhanden und die Maßnahmen getroffen sind, die nach dem Stand der
Technik erforderlich sind, damit die Anforderungen an den Betrieb der Röntgeneinrichtung
im Rahmen freiwilliger Röntgenreihenuntersuchungen erfüllt sind, und
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d) bei Röntgeneinrichtungen mit digitalem Bildempfänger alle Befundungseinrichtungen den
besonderen Anforderungen der vorgesehenen Untersuchungsart genügen und die von der
jeweiligen Röntgeneinrichtung ausgegebenen Befundbilder mit denen der anderen Rönt-
geneinrichtungen übereinstimmen.

Eine Genehmigung nach Satz 1 ist auf längstens fünf Jahre zu befristen.
(5) Für eine Genehmigung zum Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Rönt-

genstrahlung in der Tierheilkunde muss zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Absatz 2 der
Antragsteller oder der von ihm bestellte Strahlenschutzbeauftragte als Tierarzt, Arzt oder Zahnarzt
oder approbiert oder zur vorübergehenden Ausübung des tierärztlichen, ärztlichen oder zahnärzt-
lichen Berufs berechtigt sein.

(6) Die Anforderungen an die Beschaffenheit von Röntgeneinrichtungen, die Medizinprodukte
oder Zubehör im Sinne des Medizinproduktegesetzes sind, richten sich nach den jeweils geltenden
Anforderungen des Medizinproduktegesetzes.

(7) Dem Genehmigungsantrag sind die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen, ins-
besondere
1. erläuternde Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen,
2. die Bescheinigung nach § 18a Abs. 1 Satz 3,
3. Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob Absatz 2 Nr. 5 eingehalten wird und
4. im Zusammenhang mit

a) der Anwendung am Menschen Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen des Absatzes 3,

b) dem teleradiologischen Einsatz Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen des Absatzes 4 oder

c) der Anwendung am Tier Angaben, die es ermöglichen zu prüfen, ob die Voraussetzungen
des Absatzes 5 erfüllt sind.

(8) Wer den Betrieb einer Röntgeneinrichtung beendet, hat dies den zuständigen Stellen unver-
züglich mitzuteilen.

§ 4 Anzeigebedürftiger Betrieb von Röntgeneinrichtungen
(1) Einer Genehmigung nach § 3 Abs. 1 bedarf nicht, wer eine Röntgeneinrichtung betreibt,

1. deren Röntgenstrahler nach § 8 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 1 oder Anlage 2 Nr. 1 bau-
artzugelassen ist,

2. deren Herstellung und erstmaliges In-Verkehr-Bringen unter den Anwendungsbereich des
Medizinproduktegesetzes fällt oder

3. die nach Nummer 2 in Verkehr gebracht worden ist und außerhalb der Heilkunde oder Zahn-
heilkunde eingesetzt wird, wenn er die Inbetriebnahme der zuständigen Behörde spätestens
zwei Wochen vorher anzeigt.

(2) Der Anzeige nach Absatz 1 Nr. 1, 2 oder 3 sind beizufügen:
1. ein Abdruck der Bescheinigung einschließlich des Prüfberichtes eines Sachverständigen nach

§ 4a, in der
a) die Röntgeneinrichtung und der vorgesehene Betrieb beschrieben sind,
b) festgestellt ist, dass der Röntgenstrahler bauartzugelassen oder die Röntgeneinrichtung

nach den Vorschriften des Medizinproduktegesetzes erstmalig in Verkehr gebracht worden
ist,

c) festgestellt ist, dass für den vorgesehenen Betrieb die Anforderungen nach § 3 Abs. 2 Nr. 5
erfüllt sind,

d) festgestellt ist, dass bei einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung
am Menschen die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a und b sowie § 16
Abs. 2 Satz 1 erfüllt sind,

2. bei einer Röntgeneinrichtung nach Absatz 1 Nr. 1 ein Abdruck des Zulassungsscheins,
3. Nachweise nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 bis 4,
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4. bei einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen die Nach-
weise der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 und 2 Buchstabe c oder d genannten Voraussetzungen und

5. bei einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung am Tier in der Tierheilkunde der Nachweis der
in § 3 Abs. 5 genannten Voraussetzungen. § 3 Abs. 6 gilt entsprechend. Verweigert der Sach-
verständige die Erteilung der Bescheinigung nach Satz 1 Nr. 1, entscheidet auf Antrag die
zuständige Behörde.

(3) Einer Genehmigung nach § 3 Abs. 1 bedarf auch nicht, wer ein Basis-, Hoch- oder Voll-
schutzgerät oder eine Schulröntgeneinrichtung betreibt, wenn er die Inbetriebnahme der zuständi-
gen Behörde spätestens zwei Wochen vorher anzeigt und der Anzeige einen Abdruck des Zulas-
sungsscheins beifügt. Im Falle der Anzeige des Betriebes eines Basis- oder Hochschutzgerätes
oder einer Schulröntgeneinrichtung sind darüber hinaus Nachweise nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 bei-
zufügen. Röntgeneinrichtungen, die nicht als Schulröntgeneinrichtungen bauartzugelassen sind,
dürfen im Zusammenhang mit dem Unterricht in allgemein bildenden Schulen nicht betrieben
werden.

(4) Von dem Erfordernis einer Genehmigung nach § 3 Abs. 1 ist nicht befreit, wer eine Rönt-
geneinrichtung
1. in der technischen Radiographie zur Grobstrukturanalyse in der Werkstoffprüfung, ausgenom-

men Basis-, Hoch- und Vollschutzgeräte sowie Schulröntgeneinrichtungen,
2. zur Behandlung von Menschen,
3. zur Teleradiologie,
4. außerhalb eines Röntgenraumes, außer in den Fällen des § 20 Absatz 2 und 3 Nummer 1, 2 und

4, oder
5. zur Untersuchung im Rahmen freiwilliger Röntgenreihenuntersuchungen nach § 25 Absatz 1

Satz 2 betreibt.
(5) Bei einer wesentlichen Änderung des Betriebes einer nach Absatz 1 oder Absatz 3 ange-

zeigten Röntgeneinrichtung sind die Absätze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. Satz 1 gilt ent-
sprechend für die wesentliche Änderung des Betriebes einer Röntgeneinrichtung, die auf Grund
einer Anzeige nach § 4 Absatz 1 dieser Verordnung in der vor dem 1. Juli 2002 geltenden Fassung
betrieben wird.

(6) Die zuständige Behörde kann den nach Absatz 1 oder 5 angezeigten Betrieb einer Röntgen-
einrichtung binnen zwei Wochen nach Eingang der Anzeige untersagen, wenn eine Genehmigung
nach § 3 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3 oder 5, nicht erteilt werden könnte; danach kann
der Betrieb nur noch untersagt werden, wenn eine erteilte Genehmigung zurückgenommen oder
widerrufen werden könnte. Für den nach Absatz 3 Satz 1 angezeigten Betrieb eines Hochschutz-
gerätes oder einer Schulröntgeneinrichtung gilt Satz 1 entsprechend. Die Behörde kann den nach
Absatz 3 Satz 1 angezeigten Betrieb eines Vollschutzgerätes untersagen, wenn Tatsachen vorlie-
gen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Strahlenschutzverantwortlichen erge-
ben.

(7) § 3 Abs. 8 gilt entsprechend. 

§ 4a Sachverständige
(1) Die zuständige Behörde bestimmt Sachverständige für die technische Prüfung von Rönt-

geneinrichtungen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 einschließlich der Erteilung der Bescheinigung und
für die Prüfung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5. Sie
kann Anforderungen an einen Sachverständigen nach Satz 1 hinsichtlich seiner Ausbildung,
Berufserfahrung, Eignung, Einweisung in die Sachverständigentätigkeit, seines Umfangs an Prüf-
tätigkeit und seiner sonstigen Voraussetzungen und Pflichten, insbesondere seiner messtech-
nischen Ausstattung, sowie seiner Zuverlässigkeit und Unparteilichkeit festlegen. Als Sachver-
ständiger darf nur bestimmt werden, wer unabhängig ist von Personen, die an der Herstellung, am
Vertrieb oder an der Instandhaltung von Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern beteiligt sind.

(2) Für Sachverständige nach Absatz 1 gelten § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4,
§§ 21, 31 bis 31c, 35 Abs. 1 und 4 bis 11 sowie §§ 35a bis 43 entsprechend.
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§ 5 Betrieb von Störstrahlern
(1) Wer einen Störstrahler betreibt oder dessen Betrieb wesentlich verändert, bedarf der Geneh-

migung. § 3 Abs. 2, 7 Nr. 1 bis 3 und Abs. 8 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedarf nicht, wer einen Störstrahler betreibt, bei dem die

Spannung zur Beschleunigung der Elektronen 30 Kilovolt nicht überschreitet, wenn
1. die Ortsdosisleistung bei normalen Betriebsbedingungen im Abstand von 0,1 Metern von der

berührbaren Oberfläche 1 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet und
2. auf dem Störstrahler ausreichend darauf hingewiesen ist, dass

a) Röntgenstrahlung erzeugt wird und
b) die Spannung zur Beschleunigung der Elektronen den vom Hersteller oder Einführer

bezeichneten Höchstwert nicht überschreiten darf.
(3) Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedarf auch nicht, wer einen Störstrahler betreibt, bei

dem die Spannung zur Beschleunigung der Elektronen 30 Kilovolt überschreitet, wenn der Stör-
strahler bauartzugelassen ist.

(4) Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedarf auch nicht, wer eine Kathodenstrahlröhre für die
Darstellung von Bildern betreibt, bei der die Spannung zur Beschleunigung von Elektronen 40
Kilovolt nicht überschreitet, wenn die Ortsdosisleistung bei normalen Betriebsbedingungen im
Abstand von 0,1 Metern von der berührbaren Oberfläche 1 Mikrosievert durch Stunde nicht über-
schreitet.

(5) Der Hersteller oder Einführer darf einen Störstrahler einem anderen zum genehmigungs-
freien Betrieb nur überlassen, wenn er den in den Absätzen 2 bis 4 genannten Voraussetzungen
entsprechend beschaffen ist. Einen genehmigungsbedürftigen Störstrahler darf der Hersteller oder
Einführer einem anderen nur überlassen, wenn er einen deutlich sichtbaren Hinweis auf die
Genehmigungsbedürftigkeit enthält.

(6) Auf einen Störstrahler, der als Bildverstärker im Zusammenhang mit einer genehmigungs-
oder anzeigebedürftigen Röntgeneinrichtung betrieben wird, sind die Absätze 1 bis 5 nicht anzu-
wenden.

(7) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass der Hersteller oder Einführer die für den
Strahlenschutz wesentlichen Merkmale eines Störstrahlers, dessen Betrieb nicht der Genehmi-
gung nach Absatz 1 bedarf und der nicht bauartzugelassen ist, prüfen lässt, bevor er den Störstrah-
ler einem anderen überlässt.

Unterabschnitt 2
Sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang 

mit Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern

§ 6 Prüfung, Erprobung, Wartung, Instandsetzung und Beschäftigung
(1) Wer

1. geschäftsmäßig Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler prüft, erprobt, wartet oder instand
setzt,

2. Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler im Zusammenhang mit der Herstellung prüft oder
erprobt oder

3. im Zusammenhang mit dem Betrieb einer fremden Röntgeneinrichtung oder eines fremden
Störstrahlers nach § 5 Abs. 1 unter seiner Aufsicht stehende Personen beschäftigt oder Aufga-
ben selbst wahrnimmt und dies bei diesen Personen oder bei sich selbst im Kalenderjahr zu
einer effektiven Dosis von mehr als 1 Millisievert führen kann, hat dies der zuständigen Behör-
de unverzüglich vor Beginn der Tätigkeit schriftlich anzuzeigen. Satz 1 gilt nicht für Sachver-
ständige nach § 4a und für denjenigen, der geschäftsmäßig Störstrahler nach § 5 Abs.

4. ausgenommen Projektionseinrichtungen, prüft, erprobt, wartet oder instand setzt. Satz 1 gilt
ebenfalls nicht für denjenigen, der, ohne Röntgenstrahlung einzuschalten, Tätigkeiten nach
den Nummern 1 und 2 an Anwendungsgeräten, Zusatzgeräten und Zubehör, der erforderlichen
Software sowie an Vorrichtungen zur medizinischen Befundung durchführt, die keine Strah-
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lenschutzmaßnahmen erfordern. Die Anforderungen der Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung bleiben unberührt.

(2) Einer Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 sind Nachweise entsprechend § 3 Abs. 2
Nr. 3 bis 5 beizufügen. Für eine Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 gelten die §§ 13 bis
15 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4 und Satz 2, §§ 18a, 19, 21, 22 Abs. 1 Nr. 1
Buchstabe a, c und d, Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a und c und Abs. 1 Satz 2 und 3, §§ 30 bis 35 Abs.
1 und 4 bis 11 sowie §§ 35a bis 43 entsprechend. Der nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Num-
mer 2 Verpflichtete hat dafür zu sorgen, dass die in Satz 2 genannten Schutzvorschriften und die
von der zuständigen Behörde erlassenen Anordnungen eingehalten werden. Das Gleiche gilt für
den Strahlenschutzbeauftragten, soweit ihm diese Aufgaben und Pflichten nach § 13 Absatz 2 Satz
2 übertragen worden sind.

(3) Einer Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 sind Nachweise entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 3
und 4 beizufügen. Bei einer Beschäftigung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 ist den Anordnungen des
Strahlenschutzverantwortlichen der Röntgeneinrichtung oder des Störstrahlers und den Anord-
nungen des für diesen Betrieb zuständigen Strahlenschutzbeauftragten, die diese in Erfüllung ihrer
Pflichten nach § 15 treffen, Folge zu leisten. Der zur Anzeige Verpflichtete nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 3 hat dafür zu sorgen, dass die unter seiner Aufsicht beschäftigten Personen die Anordnungen
des Strahlenschutzverantwortlichen der fremden Röntgeneinrichtung oder des fremden Störstrah-
lers und den Anordnungen des für diesen Betrieb zuständigen Strahlenschutzbeauftragten befol-
gen. Die §§ 13 bis 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, §§ 18a, 21, 31 bis 31c, 33 Abs.
2 Nr. 1 und Abs. 3, § 35 Abs. 1 und 4 bis 11, §§ 35a bis 41 und 43 gelten entsprechend. Der nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Verpflichtete hat dafür zu sorgen, dass die in Satz 4 genannten Schutz-
vorschriften und die von der zuständigen Behörde erlassenen Anordnungen befolgt werden. Das
Gleiche gilt für den Strahlenschutzbeauftragten, soweit ihm diese Aufgaben und Pflichten nach §
13 Absatz 2 Satz 2 übertragen worden sind.

§ 7 Untersagung
(1) Die zuständige Behörde kann Tätigkeiten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 untersagen,

wenn
1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Anzeigepflichti-

gen oder einer Person, die diese Tätigkeit leitet oder beaufsichtigt, ergeben,
2. eine Voraussetzung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 nicht nachgewiesen wird oder später wegfällt oder
3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben, dass das für die sichere Ausführung

der Tätigkeit notwendige Personal nicht vorhanden ist.
(2) Die zuständige Behörde kann Tätigkeiten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 untersagen, wenn

eine Voraussetzung nach § 6 Abs. 3 Satz 1 nicht nachgewiesen wird oder später wegfällt. Absatz
1 Nr. 1 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 3 
Bauartzulassung

§ 8 Verfahren der Bauartzulassung
(1) Die Bauart von Röntgenstrahlern, Schulröntgeneinrichtungen, Basisschutzgeräten, Hoch-

schutzgeräten, Vollschutzgeräten und Störstrahlern (bauartzugelassene Vorrichtungen) kann auf
Antrag des Herstellers oder Einführers zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen nach
Anlage 1 oder 2 erfüllt sind. Dem Zulassungsantrag sind alle zur Prüfung erforderlichen Unterla-
gen beizufügen. Satz 1 gilt nicht für Vorrichtungen, die Medizinprodukte oder Zubehör im Sinne
des Medizinproduktegesetzes sind.

(2) Die Zulassungsbehörde hat vor ihrer Entscheidung auf Kosten des Antragstellers eine Bau-
artprüfung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt zu veranlassen. Der Antragsteller hat
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt auf Verlangen die zur Prüfung erforderlichen Bau-
muster zu überlassen.
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(3) Die Bauartzulassung ist zu versagen, wenn
1. die Vorrichtung nicht den in Anlage 1 oder 2 genannten Voraussetzungen entspricht,
2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen

a) die Zuverlässigkeit des Herstellers, Einführers oder des für die Leitung der Herstellung
Verantwortlichen oder

b) die erforderliche technische Erfahrung des für die Herstellung Verantwortlichen ergeben,
3. überwiegende öffentliche Interessen der Zulassung entgegenstehen oder
4. § 2a Abs. 3 der Bauartzulassung entgegensteht.

(4) Die Bauartzulassung ist auf höchstens zehn Jahre zu befristen. Die Frist kann auf Antrag
verlängert werden.

(5) Eine bauartzugelassene Vorrichtung, die vor Ablauf der Zulassungsfrist in den Verkehr
gebracht worden ist, darf nach Maßgabe der §§ 4 und 5 weiter betrieben werden, es sei denn, die
Zulassungsbehörde hat nach § 11 bekannt gemacht, dass ein ausreichender Schutz vor Strahlen-
schäden nicht gewährleistet ist und diese Vorrichtung nicht weiter betrieben werden darf.

(6) Für die Erteilung der Bauartzulassung ist das Bundesamt für Strahlenschutz zuständig. 

§ 9 Pflichten des Inhabers einer Bauartzulassung
Der Zulassungsinhaber hat

1. vor einer Abgabe der gefertigten bauartzugelassenen Vorrichtung eine Qualitätskontrolle
durchzuführen, um sicherzustellen, dass die gefertigte bauartzugelassene Vorrichtung den für
den Strahlenschutz wesentlichen Merkmalen der Bauartzulassung entspricht,

2. die Qualitätskontrolle durch einen von der Zulassungsbehörde zu bestimmenden Sachverstän-
digen überwachen zu lassen,

3. vor einer Abgabe der gefertigten bauartzugelassenen Vorrichtungen das Bauartzeichen und
weitere von der Zulassungsbehörde zu bestimmende Angaben anzubringen,

4. dem Erwerber einer bauartzugelassenen Vorrichtung mit dieser einen Abdruck des Zulas-
sungsscheins auszuhändigen, auf dem das Ergebnis und das Datum der Qualitätskontrolle nach
Nummer 1 bestätigt ist, und

5. dem Erwerber einer bauartzugelassenen Vorrichtung mit dieser eine Betriebsanleitung in deut-
scher Sprache auszuhändigen, in der auf die dem Strahlenschutz dienenden Maßnahmen hin-
gewiesen ist. Die Zulassungsbehörde kann auf Antrag des Zulassungsinhabers Ausnahmen
von Satz 1 zulassen, wenn ein ausreichender Schutz vor Strahlenschäden gewährleistet ist.

§ 10 Zulassungsschein
Wird die Bauart nach § 8 Abs. 1 zugelassen, so hat die Zulassungsbehörde einen Zulassungs-

schein zu erteilen. In diesen sind aufzunehmen
1. die für den Strahlenschutz wesentlichen Merkmale der Vorrichtung,
2. der zugelassene Gebrauch der Vorrichtung,
3. bei Basis-, Hoch- und Vollschutzgeräten, Schulröntgeneinrichtungen und Störstrahlern die

Bezeichnung der dem Strahlenschutz dienenden Ausrüstungen,
4. inhaltliche Beschränkungen, Auflagen und Befristungen,
5. das Bauartzeichen und die Angaben, mit denen die Vorrichtung zu versehen ist, und
6. ein Hinweis auf die Pflichten des Inhabers einer bauartzugelassenen Vorrichtung nach § 12.

§ 11 Bekanntmachung im Bundesanzeiger
Der wesentliche Inhalt der Bauartzulassung und ihrer Änderungen, ihre Rücknahme, ihr Wider-

ruf, die Verlängerung der Zulassungsfrist und die Erklärung, dass eine bauartzugelassene Vorrich-
tung nicht weiter betrieben werden darf, sind durch die Zulassungsbehörde im Bundesanzeiger
bekannt zu machen.
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§ 12 Pflichten des Inhabers einer bauartzugelassenen Vorrichtung
(1) Der Inhaber einer bauartzugelassenen Vorrichtung hat einen Abdruck des Zulassungs-

scheins nach § 10 bei der Vorrichtung bereitzuhalten. Im Falle der Weitergabe der bauartzugelas-
senen Vorrichtung gilt § 9 Satz 1 Nr. 4 und 5 entsprechend.

(2) An der bauartzugelassenen Vorrichtung dürfen keine Änderungen vorgenommen werden,
die für den Strahlenschutz wesentliche Merkmale betreffen.

(3) Wer eine bauartzugelassene Vorrichtung betreibt, hat den Betrieb unverzüglich einzustel-
len, wenn
1. die Rücknahme, der Widerruf einer Bauartzulassung oder die Erklärung, dass eine bauartzu-

gelassene Vorrichtung nicht weiter betrieben werden darf, bekannt gemacht wurde oder
2. die bauartzugelassene Vorrichtung nicht mehr den im Zulassungsschein bezeichneten Merk-

malen entspricht.

Abschnitt 3
Vorschriften für den Betrieb

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 13 Strahlenschutzverantwortliche und Strahlenschutzbeauftragte
(1) Strahlenschutzverantwortlicher ist, wer einer Genehmigung nach § 3 oder § 5 bedarf oder

wer eine Anzeige nach § 4 zu erstatten hat. Handelt es sich bei dem Strahlenschutzverantwort-
lichen um eine juristische Person oder um eine rechtsfähige Personengesellschaft, werden die Auf-
gaben des Strahlenschutzverantwortlichen von der durch Gesetz, Satzung oder Vertrag zur Ver-
tretung berechtigten Person wahrgenommen. Besteht das vertretungsberechtigte Organ aus
mehreren Mitgliedern oder sind bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen mehrere vertre-
tungsberechtigte Personen vorhanden, so ist der zuständigen Behörde mitzuteilen, welche dieser
Personen die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen wahrnimmt. Die Gesamtverantwor-
tung aller Organmitglieder oder Mitglieder der Personenvereinigung bleibt hiervon unberührt.

(2) Soweit dies für den sicheren Betrieb notwendig ist, hat der Strahlenschutzverantwortliche
für die Leitung oder Beaufsichtigung dieses Betriebes die erforderliche Anzahl von Strahlen-
schutzbeauftragten schriftlich zu bestellen. Bei der Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten
sind dessen Aufgaben, innerbetrieblicher Entscheidungsbereich und die zur Wahrnehmung seiner
Aufgaben erforderlichen Befugnisse schriftlich festzulegen. Der Strahlenschutzverantwortliche
bleibt auch dann für die Einhaltung der Schutzvorschriften verantwortlich, wenn er Strahlen-
schutzbeauftragte bestellt hat.

(3) Es dürfen nur Personen zu Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden, bei denen keine Tat-
sachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen ihre Zuverlässigkeit ergeben, und die die erfor-
derliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen.

(4) Es ist dafür zu sorgen, dass Schüler und Auszubildende beim Betrieb einer Schulröntgen-
einrichtung oder eines Störstrahlers nach § 5 Abs. 1 nur in Anwesenheit und unter der Aufsicht
des zuständigen Strahlenschutzbeauftragten mitwirken.

(5) Die Bestellung des Strahlenschutzbeauftragten mit Angabe der Aufgaben und Befugnisse,
ihrer Änderungen sowie das Ausscheiden des Strahlenschutzbeauftragten aus seiner Funktion sind
der zuständigen Behörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Mitteilung der Bestellung ist
die Bescheinigung über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach § 18a Abs. 1 beizu-
fügen. Dem Strahlenschutzbeauftragten und dem Betriebsrat oder dem Personalrat ist eine
Abschrift der Mitteilung zu übermitteln.
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§ 14 Stellung des Strahlenschutzverantwortlichen 
und des Strahlenschutzbeauftragten

(1) Dem Strahlenschutzbeauftragten obliegen die ihm durch diese Verordnung auferlegten
Pflichten nur im Rahmen seiner Befugnisse. Ergibt sich, dass der Strahlenschutzbeauftragte
infolge unzureichender Befugnisse, unzureichender Fachkunde oder fehlender Zuverlässigkeit
oder aus anderen Gründen seine Pflichten nur unzureichend erfüllen kann, kann die zuständige
Behörde gegenüber dem Strahlenschutzverantwortlichen die Feststellung treffen, dass diese Per-
son nicht als Strahlenschutzbeauftragter im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dem Strahlenschutzverantwortlichen unverzüglich alle
Mängel mitzuteilen, die den Strahlenschutz beeinträchtigen. Kann sich der Strahlenschutzbeauf-
tragte über eine von ihm vorgeschlagene Maßnahme zur Behebung von aufgetretenen Mängeln
mit dem Strahlenschutzverantwortlichen nicht einigen, so hat dieser dem Strahlenschutzbeauf-
tragten die Ablehnung des Vorschlages schriftlich mitzuteilen und zu begründen und dem
Betriebsrat oder dem Personalrat und der zuständigen Behörde je eine Abschrift zu übersenden.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat den Strahlenschutzbeauftragten über alle Verwal-
tungsakte und Maßnahmen, die Aufgaben oder Befugnisse des Strahlenschutzbeauftragten betref-
fen, unverzüglich zu unterrichten.

(4) Der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte haben bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat oder dem Personalrat, den Fachkräften für Arbeits-
sicherheit und dem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 zusammenzuarbeiten und sie über wichtige Ange-
legenheiten des Strahlenschutzes zu unterrichten. Der Strahlenschutzbeauftragte hat den
Betriebsrat oder Personalrat auf dessen Verlangen in Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu
beraten.

(5) Der Strahlenschutzbeauftragte darf bei Erfüllung seiner Pflichten nicht behindert und
wegen deren Erfüllung nicht benachteiligt werden.

§ 15 Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen 
und des Strahlenschutzbeauftragten

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat unter Beachtung des Standes der Technik zum
Schutz des Menschen und der Umwelt vor den schädlichen Wirkungen von Röntgenstrahlung
durch geeignete Schutzmaßnahmen,- insbesondere durch Bereitstellung geeigneter Räume,
Schutzvorrichtungen, Geräte und Schutzausrüstungen für Personen, durch geeignete Regelung des
Betriebsablaufs und durch Bereitstellung ausreichenden und geeigneten Personals, erforderlichen-
falls durch Außerbetriebsetzung, dafür zu sorgen, dass
1. jede unnötige Strahlenexposition von Menschen vermieden wird,
2. jede Strahlenexposition von Menschen unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-

falles auch unterhalb der in § 31a Abs. 1 bis 4 Satz 1 und 2, § 31b Satz 1, § 31c Satz 1 und § 32
festgesetzten Grenzwerte so gering wie möglich gehalten wird,

3. die Vorschriften des § 3 Abs. 8, § 13 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 bis 5, § 15a Satz 1, § 16 Abs. 4
Satz 1, § 17 Abs. 3 Satz 1, § 17a Abs. 4 Satz 1 und § 18 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 4 eingehalten
werden und

4. die Vorschriften des § 16 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 bis 3 und 5, Abs. 3 Satz 1 bis 5 und Abs. 4
Satz 2 und 3, § 17 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und 5, Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs. 3 Satz 2 und 3, § 17a
Abs. 4 Satz 2 und 3, § 18 Abs. 1 Satz 1, 2 und 4, Abs. 2 und 3 Satz 1, § 19 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2,
3 und 6 Satz 1, § 20 Abs. 1, 2 und 5, § 21 Abs. 1 und 2 Satz 1, § 22 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2,
§ 23 Abs. 1 Satz 1, 4 und 5, Abs. 2 und 3, §§ 24, 25 Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 1a bis 3 und
5, §§ 26, 27 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3, § 28 Absatz 1 bis 3 Satz 3, Abs. 4 bis 6 und 8, § 28c
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 5, § 28d Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 und 4, §§ 28e, 29 Absatz 1 Satz 1,
2 und 4, §§ 30, 31a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 und 2 und Abs. 5, § 31b
Satz 1, § 31c Satz 1, §§ 32, 34 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4, § 35 Absatz 1 Satz 1, Absatz
2 Satz 1 und 2, Absatz 3 und 4 Satz 1, 3 und 5, Absatz 5, 6 und 7 Satz 1, Absatz 9, 11 und 12,
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§ 36 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und Absatz 2 bis 4, § 37 Absatz 1, 2 und 5a, § 40 Absatz 1 und § 42
eingehalten werden.

(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass
1. die in Absatz 1 Nr. 4 genannten Vorschriften und
2. die Bestimmungen des Bescheides über die Genehmigung oder Bauartzulassung und die von

der zuständigen Behörde erlassenen Anordnungen und Auflagen, deren Durchführung und
Erfüllung ihm nach § 13 Abs. 2 übertragen worden ist, eingehalten werden. Soweit ihm Auf-
gaben übertragen worden sind, hat der Strahlenschutzbeauftragte die Strahlenschutzgrundsät-
ze des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 zu beachten.

§ 15a Strahlenschutzanweisung
Die zuständige Behörde kann den Strahlenschutzverantwortlichen verpflichten, eine Strahlen-

schutzanweisung zu erlassen, in der die in dem Betrieb zu beachtenden Strahlenschutzmaßnahmen
aufzuführen sind. Zu diesen Maßnahmen gehören in der Regel
1. das Aufstellen eines Planes für die Organisation des Strahlenschutzes, erforderlichenfalls mit

der Bestimmung, dass ein oder mehrere Strahlenschutzbeauftragte bei der genehmigten Tätig-
keit ständig anwesend oder sofort erreichbar sein müssen,

2. die Regelung des für den Strahlenschutz wesentlichen Betriebsablaufs,
3. die für die Ermittlung der Körperdosis vorgesehenen Messungen und Maßnahmen entspre-

chend den Expositionsbedingungen,
4. die Führung eines Betriebsbuches, in das die für den Strahlenschutz wesentlichen Betriebsvor-

gänge einzutragen sind,
5. die regelmäßige Funktionsprüfung und Wartung von Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern

einschließlich der Ausrüstungen und Vorrichtungen, die für den Strahlenschutz wesentlich
sind, sowie die Führung von Aufzeichnungen über die Funktionsprüfungen und über die War-
tungen und

6. die Regelung des Schutzes gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter oder
gegen das unerlaubte Inbetriebsetzen einer Röntgeneinrichtung oder eines Störstrahlers. Die
Strahlenschutzanweisung kann Bestandteil sonstiger erforderlicher Betriebsanweisungen nach
immissionsschutz- oder arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sein.

§ 16 Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen 
zur Untersuchung von Menschen

(1) Als eine Grundlage für die Qualitätssicherung bei der Durchführung von Röntgenuntersu-
chungen in der Heilkunde oder Zahnheilkunde erstellt und veröffentlicht das Bundesamt für Strah-
lenschutz diagnostische Referenzwerte. Die veröffentlichten diagnostischen Referenzwerte sind
bei der Untersuchung von Menschen zu Grunde zu legen. Die den Prüfungen der ärztlichen Stelle
nach § 17a Absatz 1 zugrunde liegenden Daten zur Strahlenexposition können als Grundlage für
die Erstellung der diagnostischen Referenzwerte dienen.

(2) Es ist dafür zu sorgen, dass bei Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen vor
der Inbetriebnahme eine Abnahmeprüfung durch den Hersteller oder Lieferanten durchgeführt
wird, durch die festgestellt wird, dass die erforderliche Bildqualität mit möglichst geringer Strah-
lenexposition erreicht wird. Nach jeder Änderung der Einrichtung oder ihres Betriebes, welche die
Bildqualität oder die Höhe der Strahlenexposition beeinflussen kann, ist dafür zu sorgen, dass eine
Abnahmeprüfung durch den Hersteller oder Lieferanten durchgeführt wird, die sich auf die Ände-
rung und deren Auswirkungen beschränkt. Sofern die Prüfung nach Satz 2 durch den Hersteller
oder Lieferanten nicht mehr möglich ist, ist dafür zu sorgen, dass sie durch ein Unternehmen nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 durchgeführt wird. Bei der Abnahmeprüfung sind ferner die Bezugswerte für die
Konstanzprüfung nach Absatz 3 mit denselben Prüfmitteln zu bestimmen, die bei der Konstanz-
prüfung verwendet werden. Das Ergebnis der Abnahmeprüfung ist unverzüglich aufzuzeichnen;
zu den Aufzeichnungen gehören auch die Röntgenaufnahmen der Prüfkörper. Die Abnahmeprü-
fung ersetzt nicht eine Genehmigung nach § 3 Abs. 1 oder eine Anzeige nach § 4 Abs. 1 oder 5.
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(3) In regelmäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch monatlich, ist eine Konstanzprüfung
durchzuführen, durch die ohne mechanische oder elektrische Eingriffe festzustellen ist, ob die
Bildqualität und die Höhe der Strahlenexposition den Angaben in der letzten Aufzeichnung nach
Absatz 2 Satz 5 noch entsprechen. Bei einer Röntgeneinrichtung nach § 3 Abs. 4 ist zusätzlich
regelmäßig, mindestens jedoch jährlich, der Übertragungsweg auf Stabilität sowie auf Konstanz
der Qualität und der Übertragungsgeschwindigkeit der übermittelten Daten und Bilder zu prüfen.
Bei der Filmverarbeitung in der Heilkunde ist die Konstanzprüfung arbeitstäglich und in der Zahn-
heilkunde mindestens arbeitswöchentlich durchzuführen. Das Ergebnis der Konstanzprüfungen
ist unverzüglich aufzuzeichnen; zu den Aufzeichnungen gehören auch die Aufnahmen der Prüf-
körper und die Prüffilme. Ist die erforderliche Bildqualität nicht mehr gegeben oder nur mit einer
höheren Strahlenexposition des Patienten zu erreichen, ist unverzüglich die Ursache zu ermitteln
und zu beseitigen. Die zuständige Behörde kann Abweichungen von den Fristen nach den Sätzen
1 bis 3 festlegen.

(4) Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 Satz 5 sind für die Dauer des Betriebes, mindestens
jedoch bis zwei Jahre nach dem Abschluss der nächsten vollständigen Abnahmeprüfung aufzube-
wahren. Die Aufzeichnungen nach Absatz 3 Satz 4 sind nach Abschluss der Aufzeichnung zwei
Jahre lang aufzubewahren. Die Aufzeichnungen nach den Sätzen 1 und 2 sind den zuständigen
Stellen auf Verlangen vorzulegen. Die zuständige Behörde kann Abweichungen von den Fristen
nach Satz 1 oder 2 festlegen.

§ 17 Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen 
zur Behandlung von Menschen

(1) Es ist dafür zu sorgen, dass bei Röntgeneinrichtungen zur Behandlung von Menschen vor
der Inbetriebnahme eine Abnahmeprüfung durch den Hersteller oder Lieferanten durchgeführt
wird, durch die festgestellt wird, dass die Dosisleistung im Nutzstrahlenbündel des Strahlers und
die Röntgenröhrenspannung den Qualitätsmerkmalen des Herstellers entspricht. Nach jeder Ände-
rung der Einrichtung oder ihres Betriebes, welche die Dosisleistung im Nutzstrahlenbündel des
Strahlers beeinflussen kann, ist dafür zu sorgen, dass eine Abnahmeprüfung durch den Hersteller
oder Lieferanten durchgeführt wird, welche sich auf die Änderung und deren Auswirkung
beschränkt. Sofern die Prüfung nach Satz 2 durch den Hersteller oder Lieferanten nicht mehr mög-
lich ist, ist dafür zu sorgen, dass sie durch ein Unternehmen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 durchgeführt
wird. Bei der Abnahmeprüfung sind ferner die Bezugswerte für die Konstanzprüfung nach Absatz
2 zu bestimmen. Das Ergebnis der Abnahmeprüfung ist unverzüglich aufzuzeichnen. Die Abnah-
meprüfung ersetzt nicht eine Genehmigung nach § 3 Abs. 1.

(2) In regelmäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch halbjährlich, ist eine Konstanzprüfung
durchzuführen, durch die ohne mechanische oder elektrische Eingriffe festzustellen ist, ob die
Dosisleistung im Nutzstrahlenbündel den Angaben der letzten Aufzeichnungen nach Absatz 1
Satz 5 noch entspricht. Das Ergebnis der Konstanzprüfung ist unverzüglich aufzuzeichnen. Bei
einer wesentlichen Abweichung der Dosisleistung ist unverzüglich die Ursache zu ermitteln und
zu beseitigen. Die zuständige Behörde kann Abweichungen von der Frist nach Satz 1 festlegen.

(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 5 sind für die Dauer des Betriebes, mindestens
jedoch bis zwei Jahre nach Abschluss der nächsten vollständigen Abnahmeprüfung aufzubewah-
ren. Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 Satz 2 sind nach Abschluss der Aufzeichnung zwei Jahre
lang aufzubewahren. Die Aufzeichnungen nach den Sätzen 1 und 2 sind den zuständigen Stellen
auf Verlangen vorzulegen. Die zuständige Behörde kann Abweichungen von den Fristen nach
Satz 1 oder 2 festlegen.

§ 17a Qualitätssicherung durch ärztliche und zahnärztliche Stellen
(1) Zur Qualitätssicherung der Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen bestimmt die

zuständige Behörde ärztliche und zahnärztliche Stellen. Die zuständige Behörde legt fest, in wel-
cher Weise die ärztlichen und zahnärztlichen Stellen die Prüfungen durchführen, mit denen sicher-
gestellt wird, dass bei der Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen die Erfordernisse der
medizinischen Wissenschaft beachtet werden und die angewendeten Verfahren und eingesetzten
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Röntgeneinrichtungen den nach dem Stand der Technik jeweils notwendigen Qualitätsstandards
entsprechen, um dessen Strahlenexposition so gering wie möglich zu halten. Die ärztliche und
zahnärztliche Stelle hat der zuständigen Behörde
1. die Ergebnisse der Prüfungen nach Satz 2,
2. die beständige, ungerechtfertigte Überschreitung der bei der Untersuchung zu Grunde zu

legenden diagnostischen Referenzwerte nach § 16 Abs. 1 und
3. eine Nichtbeachtung der Optimierungsvorschläge nach Absatz 2 mitzuteilen. Die ärztliche und

die zahnärztliche Stelle dürfen die Ergebnisse der Prüfungen nach Satz 2, ausgenommen die
personenbezogenen Daten der untersuchten oder behandelten Personen, an die Stelle weiter-
geben, die für die Qualitätsprüfung nach dem Neunten Abschnitt des Vierten Kapitels des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch zuständig ist.

(2) Die ärztliche oder zahnärztliche Stelle hat im Rahmen ihrer Befugnisse nach Absatz 1 die
Aufgabe, dem Strahlenschutzverantwortlichen Maßnahmen zur Optimierung der medizinischen
Strahlenanwendung vorzuschlagen, insbesondere zur Verbesserung der Bildqualität, zur Herab-
setzung der Strahlenexposition oder zu sonstigen qualitätsverbessernden Maßnahmen, und nach-
zuprüfen, ob und wie weit die Vorschläge umgesetzt werden.

(3) Die ärztliche oder zahnärztliche Stelle unterliegt im Hinblick auf patientenbezogene Daten
der ärztlichen Schweigepflicht.

(4) Der Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen
ist bei einer von der zuständigen Behörde bestimmten ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle unver-
züglich anzumelden. Ein Abdruck der Anmeldung ist der zuständigen Behörde zu übersenden.
Der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle sind die Unterlagen auf Verlangen vorzulegen, die diese
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 benötigt, insbesondere Röntgenbilder,
Angaben zur Höhe der Strahlenexposition, zur Röntgeneinrichtung, zu den sonstigen verwendeten
Geräten und Ausrüstungen und zur Anwendung des § 23. Der Strahlenschutzverantwortliche
unterliegt den von der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle durchzuführenden Prüfungen.

(5) Andere Stellen dürfen der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle auf deren Ersuchen Infor-
mationen einschließlich personenbezogener Daten, die sie auf Grund eines Gesetzes zur Qualitäts-
sicherung in der Heilkunde und Zahnheilkunde oder zum Schutz von Patienten erhoben haben,
übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle nach
dieser Verordnung erforderlich ist. Gesundheitsdaten von Patienten dürfen nur mit Einwilligung
des Betroffenen übermittelt werden. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen zum Schutz personen-
bezogener Daten unberührt.

§ 18 Sonstige Pflichten beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung 
oder eines Störstrahlers nach § 5 Abs. 1

(1) Es ist dafür zu sorgen, dass
1. die beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung beschäftigten Personen anhand einer deutschspra-

chigen Gebrauchsanweisung durch eine entsprechend qualifizierte Person in die sachgerechte
Handhabung eingewiesen werden und über die Einweisung unverzüglich Aufzeichnungen
angefertigt werden,

2. eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides oder, sofern eine Bauartzulassung erteilt ist,
ein Abdruck des Zulassungsscheins und der Betriebsanleitung nach § 9 Satz 1 Nr. 5 aufbewahrt
wird,

3. die Gebrauchsanweisung nach Nummer 1 und die Bescheinigung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1, der
letzte Prüfbericht nach Nummer 5 und gegebenenfalls die Bescheinigungen über Sachverstän-
digenprüfungen nach wesentlichen Änderungen des Betriebes der Röntgeneinrichtung bereit-
gehalten werden,

4. der Text dieser Verordnung zur Einsicht ständig verfügbar gehalten wird,
5. eine Röntgeneinrichtung in Zeitabständen von längstens fünf Jahren durch einen Sachverstän-

digen nach § 4a nach dem Stand der Technik insbesondere auf sicherheitstechnische Funktion,
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Sicherheit und Strahlenschutz überprüft und eine Durchschrift des dabei anzufertigenden Prüf-
berichts den zuständigen Stellen unverzüglich übersandt wird und

6. bei einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen ein aktu-
elles Bestandsverzeichnis geführt und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt wird;
das Bestandsverzeichnis nach § 8 der Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwen-
den von Medizinprodukten kann herangezogen werden. Es ist dafür zu sorgen, dass die Ein-
weisung nach Satz 1 Nr. 1 bei der ersten Inbetriebnahme durch eine entsprechend qualifizierte
Person des Herstellers oder Lieferanten vorgenommen wird. Die Aufzeichnungen nach Satz 1
Nr. 1 sind für die Dauer des Betriebes aufzubewahren. Satz 1 Nr. 1 bis 4, Satz 2 und 3 gelten
beim Betrieb eines Störstrahlers nach § 5 Abs. 1 entsprechend.

(2) Für jede Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen sind
schriftliche Arbeitsanweisungen für die an dieser Einrichtung häufig vorgenommenen Untersu-
chungen oder Behandlungen zu erstellen. Die Arbeitsanweisungen sind für die dort tätigen Per-
sonen zur jederzeitigen Einsicht bereitzuhalten und auf Anforderung den zuständigen Stellen zu
übersenden.

(3) Bei Röntgeneinrichtungen nach § 3 Abs. 4 müssen an den jeweils anderen Einrichtungen
zusätzlich Abdrucke oder Ablichtungen der Aufzeichnungen über die Abnahmeprüfungen nach §
16 Abs. 2, die Konstanzprüfungen nach § 16 Abs. 3 und die Sachverständigenprüfungen nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 aller zum System gehörenden Röntgeneinrichtungen zur Einsicht vorliegen.
Die Pflicht nach Satz 1 kann auch durch das Bereithalten der Aufzeichnungen zur Einsicht in elek-
tronischer Form erfüllt werden.

(4) Der Betrieb einer Röntgeneinrichtung, die Medizinprodukt oder Zubehör im Sinne des
Medizinproduktegesetzes ist, ist unverzüglich einzustellen, wenn
1. der begründete Verdacht besteht, dass die Einrichtung die Sicherheit und die Gesundheit der

Patienten, der Anwender oder Dritter bei sachgemäßer Anwendung, Instandhaltung und ihrer
Zweckbestimmung entsprechender Verwendung über ein nach den Erkenntnissen der medizi-
nischen Wissenschaften vertretbares Maß hinausgehend gefährden oder

2. die zuständige Behörde festgestellt hat, dass ein ausreichender Schutz vor Strahlenschäden
nicht gewährleistet ist.

§ 18a Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz
(1) Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wird in der Regel durch eine für den jewei-

ligen Anwendungsbereich geeignete Ausbildung, praktische Erfahrung und die erfolgreiche Teil-
nahme an von der zuständigen Stelle anerkannten Kursen erworben. Die Ausbildung ist durch
Zeugnisse, die praktische Erfahrung durch Nachweise und die erfolgreiche Kursteilnahme durch
eine Bescheinigung zu belegen. Der Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz wird von der
zuständigen Stelle geprüft und bescheinigt. Die Kursteilnahme darf nicht länger als fünf Jahre
zurückliegen. Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wird mit Bestehen der Abschluss-
prüfung einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsausbildung erworben, wenn die zustän-
dige Behörde zuvor festgestellt hat, dass in dieser Ausbildung die für den jeweiligen Anwendungs-
bereich geeignete Ausbildung und praktische Erfahrung im Strahlenschutz sowie den nach Satz 1
in Verbindung mit Absatz 4 anerkannten Kursen entsprechendes theoretisches Wissen vermittelt
wird. Für „Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen“ und „Medizinisch-technische Radi-
ologieassistenten“ gilt der Nachweis nach Satz 1 mit der Erlaubnis nach § 1 Nr. 2 des MTA-
Gesetzes vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 1402), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom
27. April 2002 (BGBl. I S. 1467) geändert worden ist, für die nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 dieses Gesetzes
vorbehaltenen Tätigkeiten als erbracht.

(2) Die Fachkunde im Strahlenschutz muss mindestens alle fünf Jahre durch eine erfolgreiche
Teilnahme an einem von der zuständigen Stelle anerkannten Kurs oder anderen von der zuständi-
gen Stelle als geeignet anerkannten Fortbildungsmaßnahmen aktualisiert werden. Abweichend
hiervon kann die Fachkunde im Strahlenschutz im Einzelfall auf andere geeignete Weise aktuali-
siert und die Aktualisierung der zuständigen Behörde nachgewiesen werden. Der Nachweis über
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die Aktualisierung der Fachkunde nach Satz 1 ist der zuständigen Stelle auf Anforderung vorzu-
legen. Die zuständige Stelle kann eine Bescheinigung über die Fachkunde oder über die Kennt-
nisse entziehen oder deren Fortgeltung mit Auflagen versehen, wenn der Nachweis über Fortbil-
dungsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig vorgelegt wird oder eine Überprüfung nach Satz 5
ergibt, dass die Fachkunde oder die Kenntnisse im Strahlenschutz nicht oder nicht im erforder-
lichen Umfang vorhanden sind. Bestehen begründete Zweifel an der erforderlichen Fachkunde,
kann die zuständige Behörde eine Überprüfung der Fachkunde veranlassen.

(3) Die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz werden in der Regel durch eine für das
jeweilige Anwendungsgebiet geeignete Einweisung und praktische Erfahrung erworben. Für Per-
sonen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3, § 24 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 4 und § 29 Absatz 1 Nummer
2 und Abs. 2 Nr. 3 gilt Absatz 1 Satz 2 bis 5 und Absatz 2 entsprechend. Für die in Satz 2 genann-
ten Personen gelten abweichend von Absatz 1 Satz 3 die Kenntnisse mit dem erfolgreichen
Abschluss eines anerkannten Kurses als geprüft und bescheinigt, wenn die zuständige Behörde auf
Antrag eines Kursveranstalters zuvor festgestellt hat, dass die erforderlichen Kenntnisse im Strah-
lenschutz mit dem Bestehen der Abschlussprüfung dieses Kurses erworben werden. Absatz 4 gilt
entsprechend.

(4) Kurse nach Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 Satz 2 können von der für die Kursstätte zustän-
digen Stelle nur anerkannt werden, wenn die Kursinhalte geeignet sind, das für den jeweiligen
Anwendungsbereich erforderliche Wissen im Strahlenschutz zu vermitteln und die Qualifikation
des Lehrpersonals und die Ausstattung der Kursstätte eine ordnungsgemäße Wissensvermittlung
gewährleisten.

§ 19 Strahlenschutzbereiche
(1) Bei genehmigungs- und anzeigebedürftigen Tätigkeiten nach dieser Verordnung sind Strah-

lenschutzbereiche nach Maßgabe des Satzes 2 einzurichten. Je nach Höhe der Strahlenexposition
wird zwischen Überwachungsbereichen und Kontrollbereichen unterschieden:
1. Überwachungsbereiche sind nicht zum Kontrollbereich gehörende betriebliche Bereiche, in

denen Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 1 Millisievert oder höhere
Organdosen als 15 Millisievert für die Augenlinse oder 50 Millisievert für die Haut, die Hände,
die Unterarme, die Füße und Knöchel erhalten können.

2. Kontrollbereiche sind Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von
mehr als 6 Millisievert oder höhere Organdosen als 45 Millisievert für die Augenlinse oder 150
Millisievert für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel erhalten können.

(2) Kontrollbereiche sind abzugrenzen und während der Einschaltzeit zu kennzeichnen. Die
Kennzeichnung muss deutlich sichtbar mindestens die Worte "Kein Zutritt - Röntgen" enthalten;
sie muss auch während der Betriebsbereitschaft vorhanden sein.

(3) Aus anderen Strahlenquellen herrührende Ortsdosen sind bei der Festlegung der Grenzen
des Kontrollbereichs und des Überwachungsbereichs einzubeziehen.

(4) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass weitere Bereiche als Kontrollbereiche oder als
Überwachungsbereiche zu behandeln sind, wenn dies zum Schutz Einzelner oder der Allgemein-
heit erforderlich ist.

(5) Die Bereiche nach den Absätzen 1 und 4 gelten als Strahlenschutzbereiche nur während der
Einschaltzeit des Strahlers.

(6) Beim Betrieb ortsveränderlicher Röntgeneinrichtungen oder Störstrahler nach § 5 Abs. 1 ist
ein nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 einzurichtender Kontrollbereich zu kennzeichnen und so abzugren-
zen, dass unbeteiligte Personen diesen nicht unbeabsichtigt betreten können. Kann ausgeschlossen
werden, dass unbeteiligte Personen den Kontrollbereich unbeabsichtigt betreten können, ist die
Abgrenzung nicht erforderlich.
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§ 20 Röntgenräume
(1) Eine Röntgeneinrichtung darf nur in einem allseitig umschlossenen Raum (Röntgenraum)

betrieben werden, der in der Genehmigung oder in der Bescheinigung des Sachverständigen nach
§ 4a bezeichnet ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf eine Röntgeneinrichtung zur Untersuchung außerhalb des
Röntgenraumes betrieben werden, wenn der Zustand der zu untersuchenden Person oder des zu
untersuchenden Tieres oder dessen Größe dies zwingend erfordert. Dabei sind besondere Vorkeh-
rungen zum Schutz Dritter vor Röntgenstrahlung zu treffen.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf den Betrieb von Röntgeneinrichtungen
1. für technische Zwecke, wenn sie den Vorschriften der Anlage 2 Nummer 2, 3 oder Nummer 6

entsprechen,
2. für den Unterricht an Schulen, wenn sie den Vorschriften der Anlage 2 Nr. 4 entsprechen,
3. bei denen in der Genehmigung ausdrücklich festgestellt ist, dass sie zum Betrieb außerhalb

eines Röntgenraumes bestimmt sind, und
4. in sonstigen Fällen, wenn es im Einzelfall zwingend erforderlich ist, die Röntgeneinrichtung

außerhalb eines Röntgenraumes zu betreiben, und die für die Genehmigung nach § 3 oder für
die Entgegennahme der Anzeige nach § 4 zuständige Behörde den Betrieb außerhalb eines
Röntgenraumes gestattet.

(4) Die Behörde kann für Störstrahler nach § 5 Abs. 1 festlegen, dass sie nur in allseitig
umschlossenen Räumen betrieben werden dürfen.

(5) Röntgeneinrichtungen zur Behandlung dürfen nur in allseitig umschlossenen Räumen
(Bestrahlungsräumen) betrieben werden. Diese müssen so bemessen sein, dass die erforderlichen
Verrichtungen ohne Behinderung vorgenommen werden können. Bestrahlungsräume, in denen
die Ortsdosisleistung höher als 3 Millisievert durch Stunde sein kann, sind darüber hinaus so abzu-
sichern, dass Personen, auch mit einzelnen Körperteilen, nicht unkontrolliert hineingelangen kön-
nen. Es muss eine geeignete Ausstattung zur Überwachung des Patienten im Bestrahlungsraum
vorhanden sein.

§ 21 Schutzvorkehrungen
(1) Der Schutz beruflich strahlenexponierter Personen vor Strahlung ist vorrangig durch bau-

liche und technische Vorrichtungen oder durch geeignete Arbeitsverfahren sicherzustellen. Bei
Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten, ist sicherzustellen, dass sie die erforderliche
Schutzkleidung tragen und die erforderlichen Schutzausrüstungen verwenden.

(2) Im Kontrollbereich von Röntgeneinrichtungen, die in Röntgenräumen betrieben werden,
dürfen Arbeitsplätze, Verkehrswege oder Umkleidekabinen nur liegen, wenn sichergestellt ist,
dass sich dort während der Einschaltzeit Personen nicht aufhalten. Dies gilt nicht für Arbeitsplät-
ze, die aus Gründen einer ordnungsgemäßen Anwendung der Röntgenstrahlen nicht außerhalb des
Kontrollbereichs liegen können.

§ 22 Zutritt zu Strahlenschutzbereichen
(1) Personen darf der Zutritt

1. zu Überwachungsbereichen nur erlaubt werden, wenn
a) sie darin eine dem Betrieb der Röntgeneinrichtung dienende Aufgabe wahrnehmen,
b) an ihnen nach § 25 Abs. 1 Röntgenstrahlung angewendet werden soll oder ihr Aufenthalt

in diesem Bereich als Proband, helfende Person oder Tierbegleitperson erforderlich ist,
c) bei Auszubildenden oder Studierenden dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erfor-

derlich ist oder
d) sie Besucher sind,

2. zu Kontrollbereichen nur erlaubt werden, wenn
a) sie zur Durchführung oder Aufrechterhaltung der darin vorgesehenen Betriebsvorgänge

tätig werden müssen,
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b) an ihnen nach § 25 Abs. 1 Röntgenstrahlung angewendet werden soll oder ihr Aufenthalt
in diesem Bereich als Proband, helfende Person oder Tierbegleitperson erforderlich ist und
eine zur Ausübung des ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Berufs berechtigte
Person, die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, zugestimmt hat,

c) bei Auszubildenden oder Studierenden dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erfor-
derlich ist oder

d) bei schwangeren Frauen, die nach Buchstabe a oder c den Kontrollbereich betreten dürfen,
der fachkundige Strahlenschutzverantwortliche oder der Strahlenschutzbeauftragte dies
ausdrücklich gestattet und durch geeignete Überwachungsmaßnahmen sicherstellt, dass der
besondere Dosisgrenzwert nach § 31a Abs. 4 Satz 2 eingehalten und dies dokumentiert
wird.

Die zuständige Behörde kann gestatten, dass der fachkundige Strahlenschutzverantwortliche
oder der zuständige Strahlenschutzbeauftragte auch anderen Personen den Zutritt zu Strahlen-
schutzbereichen erlaubt. Betretungsrechte auf Grund anderer gesetzlicher Regelungen bleiben
unberührt.

(2) Schwangeren Frauen darf der Zutritt zu Kontrollbereichen als helfende Person abweichend
von Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b nur gestattet werden, wenn zwingende Gründe dies erfor-
dern. Schwangeren Frauen darf der Zutritt zu Kontrollbereichen als Tierbegleitperson abweichend
von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b nicht gestattet werden.

Unterabschnitt 2
Anwendung von Röntgenstrahlen am Menschen

§ 23 Rechtfertigende Indikation
(1) Röntgenstrahlung darf unmittelbar am Menschen in Ausübung der Heilkunde oder Zahn-

heilkunde nur angewendet werden, wenn eine Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 hierfür die
rechtfertigende Indikation gestellt hat. Die rechtfertigende Indikation erfordert die Feststellung,
dass der gesundheitliche Nutzen der Anwendung am Menschen gegenüber dem Strahlenrisiko
überwiegt. Andere Verfahren mit vergleichbarem gesundheitlichen Nutzen, die mit keiner oder
einer geringeren Strahlenexposition verbunden sind, sind bei der Abwägung zu berücksichtigen.
Eine rechtfertigende Indikation nach Satz 1 ist auch dann zu stellen, wenn die Anforderung eines
überweisenden Arztes vorliegt. Die rechtfertigende Indikation darf nur gestellt werden, wenn der
die rechtfertigende Indikation stellende Arzt den Patienten vor Ort persönlich untersuchen kann,
es sei denn, es liegt ein Anwendungsfall des § 3 Abs. 4 vor. § 28a bleibt unberührt.

(2) Der die rechtfertigende Indikation stellende Arzt hat vor der Anwendung, erforderlichen-
falls in Zusammenarbeit mit dem überweisenden Arzt, die verfügbaren Informationen über bishe-
rige medizinische Erkenntnisse heranzuziehen, um jede unnötige Strahlenexposition zu vermei-
den. Patienten sind über frühere medizinische Anwendungen von ionisierender Strahlung und
weiteren bildgebenden Verfahren, die für die vorgesehene Anwendung von Bedeutung sind, zu
befragen.

(3) Vor einer Anwendung von Röntgenstrahlung in der Heilkunde oder Zahnheilkunde hat der
anwendende Arzt gebärfähige Frauen, erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit dem überwei-
senden Arzt, zu befragen, ob eine Schwangerschaft besteht oder bestehen könnte. Bei bestehender
oder nicht auszuschließender Schwangerschaft ist die Dringlichkeit der Anwendung besonders zu
prüfen.

§ 24 Berechtigte Personen
(1) In der Heilkunde oder Zahnheilkunde darf Röntgenstrahlung am Menschen nur angewendet

werden von
1. Personen, die als Ärzte approbiert sind oder denen die Ausübung des ärztlichen Berufs erlaubt

ist und die für das Gesamtgebiet der Röntgenuntersuchung oder Röntgenbehandlung die erfor-
derliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,
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2. Personen, die als Ärzte oder Zahnärzte approbiert sind oder denen die Ausübung des ärztlichen
oder zahnärztlichen Berufs erlaubt ist und die für das Teilgebiet der Anwendung von Röntgen-
strahlung, in dem sie tätig sind, die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,

3. Personen, die als Ärzte oder Zahnärzte approbiert sind oder zur Ausübung des ärztlichen oder
zahnärztlichen Berufs berechtigt sind und nicht über die erforderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz verfügen, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach
Nummer 1 oder 2 tätig sind und über die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfü-
gen.

(2) Die technische Durchführung ist neben den in Absatz 1 genannten Personen ausschließlich
1. Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des MTA-Gesetzes vom 2. August

1993 (BGBl. I S. 1402), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007
(BGBl. I S. 2686) geändert worden ist,

2. Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich überwachten
erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung, wenn die technische Durchführung Gegenstand ihrer
Ausbildung und Prüfung war und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,

3. Personen, die sich in einer die erforderlichen Voraussetzungen zur technischen Durchführung
vermittelnden beruflichen Ausbildung befinden, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Ver-
antwortung einer Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 Arbeiten ausführen, die ihnen im Rah-
men ihrer Ausbildung übertragen sind, und sie die erforderlichen Kenntnisse im Strahlen-
schutz besitzen und

4. Personen mit einer erfolgreich abgeschlossenen sonstigen medizinischen Ausbildung, wenn
sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 tätig
sind und die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen,

5. Medizinphysik-Experten, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person
nach Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 tätig sind, erlaubt.

§ 25 Anwendungsgrundsätze
(1) Röntgenstrahlung darf am Menschen nur in Ausübung der Heilkunde oder Zahnheilkunde,

in der medizinischen Forschung, in sonstigen durch Gesetz vorgesehenen oder zugelassenen Fäl-
len, zur Untersuchung nach Vorschriften des allgemeinen Arbeitsschutzes oder in den Fällen, in
denen die Aufenthalts- oder Einwanderungsbestimmungen eines anderen Staates eine Röntgen-
aufnahme fordern, angewendet werden. Freiwillige Röntgenreihenuntersuchungen zur Ermittlung
übertragbarer Krankheiten in Landesteilen oder für Bevölkerungsgruppen mit überdurchschnitt-
licher Erkrankungshäufigkeit oder zur Früherkennung von Krankheiten bei besonders betroffenen
Personengruppen bedürfen der Zulassung durch die zuständigen obersten Landesgesundheitsbe-
hörden. Für die Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen in den nach dem Infektions-
schutzgesetz vorgesehenen Fällen gelten § 23 Abs. 3 und § 24, für die übrigen Anwendungen von
Röntgenstrahlung am Menschen außerhalb der Heilkunde oder Zahnheilkunde gelten die §§ 23
und 24 entsprechend.

(1a) Bei jeder Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen muss die ordnungsgemäße
Funktion der Röntgeneinrichtung sichergestellt sein.

(2) Die durch eine Röntgenuntersuchung bedingte Strahlenexposition ist so weit einzuschrän-
ken, wie dies mit den Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft zu vereinbaren ist. Bei der
Röntgenbehandlung müssen Dosis und Dosisverteilung bei jeder zu behandelnden Person nach
den Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft individuell festgelegt werden; die Dosis
außerhalb des Zielvolumens ist so niedrig zu halten, wie dies unter Berücksichtigung des Behand-
lungszwecks möglich ist. Ist bei Frauen trotz bestehender oder nicht auszuschließender Schwan-
gerschaft die Anwendung von Röntgenstrahlung geboten, sind alle Möglichkeiten zur Herabset-
zung der Strahlenexposition der Schwangeren und insbesondere des ungeborenen Kindes
auszuschöpfen.
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(3) Körperbereiche, die bei der vorgesehenen Anwendung von Röntgenstrahlung nicht von der
Nutzstrahlung getroffen werden müssen, sind vor einer Strahlenexposition so weit wie möglich zu
schützen.

(4) Die Vorschriften über die Dosisgrenzwerte und über die physikalische Strahlenschutzkont-
rolle nach § 35 gelten nicht für Personen, an denen nach Absatz 1 Röntgenstrahlung angewendet
wird.

(5) Helfende Personen sind über die möglichen Gefahren der Strahlenexposition vor dem
Betreten des Kontrollbereichs zu unterrichten. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Strahle-
nexposition zu beschränken. Absatz 4, § 35 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 9 Satz 1 gelten entsprechend
für helfende Personen.

(6) Es ist dafür zu sorgen, dass die ausschließlich für die Anwendung von Röntgenstrahlung am
Menschen bestimmten Einrichtungen nur in dem Umfang vorhanden sind, wie es für die ord-
nungsgemäße Durchführung der radiologischen Diagnostik erforderlich ist.

§ 26 Röntgendurchleuchtung
Bei der Röntgendurchleuchtung von Menschen ist zur Gewährleistung des Standes der Technik
zumindest eine Einrichtung zur elektronischen Bildverstärkung mit Fernsehkette und automa-
tischer Dosisleistungsregelung oder eine andere, mindestens gleichwertige Einrichtung zu ver-
wenden. Der Röntgenstrahler darf nur während der Durchleuchtung oder zum Anfertigen einer
Aufnahme eingeschaltet sein.

§ 27 Röntgenbehandlung
(1) Vor der Röntgenbehandlung muss von einer Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 und,

soweit es die Art der Behandlung erfordert, einem Medizinphysik-Experten ein auf den Patienten
bezogener Bestrahlungsplan einschließlich der Bestrahlungsbedingungen nach Maßgabe des
Satzes 2 schriftlich festgelegt werden. Aus dem Bestrahlungsplan müssen alle erforderlichen
Daten der Röntgenbehandlung zu ersehen sein, insbesondere die Dauer und Zeitfolge der Bestrah-
lungen, die Oberflächendosis und die Dosis im Zielvolumen, die Lokalisation und die Abgrenzung
des Bestrahlungsfeldes, die Einstrahlrichtung, die Filterung, der Röntgenröhrenstrom, die Rönt-
genröhrenspannung und der Brennfleck-Haut-Abstand sowie die Festlegung des Schutzes gegen
Streustrahlung.

(2) Die Einhaltung aller im Bestrahlungsplan festgelegten Bedingungen sind vor Beginn
1. der ersten Bestrahlung von einer Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 und, soweit es die Art

der Behandlung erfordert, von einem Medizinphysik-Experten,
2. jeder weiteren Bestrahlung von einer Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 zu überprüfen.

(3) Über die Röntgenbehandlung ist ein Bestrahlungsprotokoll zu erstellen. Hierzu gehören
auch Aufzeichnungen über die Überprüfung der Filterung.

§ 28 Aufzeichnungspflichten, Röntgenpass
(1) Es ist dafür zu sorgen, dass über jede Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen Auf-

zeichnungen nach Maßgabe des Satzes 2 angefertigt werden. Die Aufzeichnungen müssen enthal-
ten:
1. die Ergebnisse der Befragung des Patienten nach § 23 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1,
2. den Zeitpunkt und die Art der Anwendung,
3. die untersuchte Körperregion,
4. Angaben zur rechtfertigenden Indikation nach § 23 Abs. 1 Satz 1,
5. bei einer Untersuchung zusätzlich den erhobenen Befund,
6. die Strahlenexposition des Patienten, soweit sie erfasst worden ist, oder die zu deren Ermitt-

lung erforderlichen Daten und Angaben und
7. bei einer Behandlung zusätzlich den Bestrahlungsplan nach § 27 Abs. 1 Satz 1 und das

Bestrahlungsprotokoll nach § 27 Abs. 3.
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Die Aufzeichnungen sind gegen unbefugten Zugriff und unbefugte Änderung zu sichern. Sie sind
auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen; dies gilt nicht für die medizinischen Befunde.

(2) Der untersuchten oder behandelten Person ist auf deren Wunsch eine Abschrift oder Ablich-
tung der Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2, 3, 6 und 7 zu überlassen. Bei Röntgenunter-
suchungen sind Röntgenpässe bereitzuhalten und der untersuchten Person anzubieten. Wird ein
Röntgenpass ausgestellt oder legt die untersuchte Person einen Röntgenpass vor, so sind die Anga-
ben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Angaben zum untersuchenden Arzt einzutragen.

(3) Aufzeichnungen über Röntgenbehandlungen sind 30 Jahre lang nach der letzten Behand-
lung aufzubewahren. Röntgenbilder und die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 über Röntgen-
untersuchungen sind zehn Jahre lang nach der letzten Untersuchung aufzubewahren. Röntgen-
bilder und die Aufzeichnungen von Röntgenuntersuchungen einer Person, die das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, sind bis zur Vollendung des 28. Lebensjahres dieser Person aufzubewah-
ren. Die zuständige Behörde kann verlangen, dass im Falle der Praxisaufgabe oder sonstiger Ein-
stellung des Betriebes die Aufzeichnungen und Röntgenbilder unverzüglich bei einer von ihr
bestimmten Stelle zu hinterlegen sind; dabei ist die ärztliche Schweigepflicht zu wahren. Diese
Stelle hat auch die sich aus Absatz 6 Satz 1 ergebenden Pflichten zu erfüllen.

(4) Röntgenbilder und die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 können als Wiedergabe auf
einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden, wenn sichergestellt ist, dass
die Wiedergaben oder die Daten
1. mit den Bildern oder Aufzeichnungen bildlich oder inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar

gemacht werden und
2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemes-

sener Zeit lesbar gemacht werden können, und sichergestellt ist, dass während der Aufbewah-
rungszeit keine Informationsänderungen oder -verluste eintreten können.

(5) Werden personenbezogene Patientendaten (Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und
-ort, Geschlecht), Befunde, Röntgenbilder oder sonstige Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 auf
elektronischem Datenträger aufbewahrt, ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass
1. der Urheber, der Entstehungsort und -zeitpunkt eindeutig erkennbar sind,
2. das Basisbild mit den bei der Nachverarbeitung verwendeten Bildbearbeitungsparametern

unverändert aufbewahrt wird; werden Serien von Einzelbildern angefertigt, muss erkennbar
sein, wie viele Röntgenbilder insgesamt gefertigt wurden und ob alle bei der Untersuchung
erzeugten Röntgenbilder oder nur eine Auswahl aufbewahrt wurden; wird nur eine Auswahl
an Röntgenbildern aufbewahrt, müssen die laufenden Nummern der Röntgenbilder einer Serie
mit aufbewahrt werden,

3. nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen als solche erkennbar sind und mit Angaben zu
Urheber und Zeitpunkt der nachträglichen Änderungen oder Ergänzungen aufbewahrt werden
und

4. während der Dauer der Aufbewahrung die Verknüpfung der personenbezogenen Patienten-
daten mit dem erhobenen Befund, den Daten, die den Bilderzeugungsprozess beschreiben, den
Bilddaten und den sonstigen Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 jederzeit hergestellt wer-
den kann. 

Röntgenbilder können bei der Aufbewahrung auf elektronischem Datenträger komprimiert wer-
den, wenn sichergestellt ist, dass die diagnostische Aussagekraft erhalten bleibt.

(6) Auf elektronischem Datenträger aufbewahrte Röntgenbilder und Aufzeichnungen müssen
einem mit- oder weiterbehandelnden Arzt oder Zahnarzt oder der ärztlichen oder zahnärztlichen
Stelle in einer für diese geeigneten Form zugänglich gemacht werden können. Dabei muss sicher-
gestellt sein, dass diese Daten mit den Ursprungsdaten übereinstimmen und die daraus erstellten
Bilder zur Befundung geeignet sind. Sofern die Übermittlung durch Datenübertragung erfolgen
soll, müssen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von
Datenschutz und Datensicherheit getroffen werden, die insbesondere die Vertraulichkeit und
Unversehrtheit der Daten gewährleistet; bei der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind Ver-
schlüsselungsverfahren anzuwenden.
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(7) Soweit das Medizinproduktegesetz Anforderungen an die Beschaffenheit von Geräten und
Einrichtungen zur Aufzeichnung, Speicherung, Auswertung, Wiedergabe und Übertragung von
Röntgenbildern enthält, bleiben diese unberührt.

(8) Wer eine Person mit Röntgenstrahlung untersucht oder behandelt, hat einem diese Person
später untersuchenden oder behandelnden Arzt oder Zahnarzt auf dessen Verlangen Auskünfte
über die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 zu erteilen und ihm die Aufzeichnungen und Rönt-
genbilder vorübergehend zu überlassen. Auch ohne dieses Verlangen sind die Aufzeichnungen
und Röntgenbilder der untersuchten oder behandelten Person zur Weiterleitung an einen später
untersuchenden oder behandelnden Arzt oder Zahnarzt vorübergehend zu überlassen, wenn zu
erwarten ist, dass dadurch eine weitere Untersuchung mit Röntgenstrahlung vermieden werden
kann. Sofern die Aufzeichnungen und Röntgenbilder einem beauftragten Dritten zur Weiterlei-
tung an einen später untersuchenden oder behandelnden Arzt oder Zahnarzt überlassen werden,
sind geeignete Maßnahmen zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht zu treffen. Auf die Pflicht
zur Rückgabe der Aufzeichnungen und Röntgenbilder an den Aufbewahrungspflichtigen ist in
geeigneter Weise hinzuweisen.

(9) Das Bundesamt für Strahlenschutz ermittelt regelmäßig die medizinische Strahlenexposi-
tion der Bevölkerung und ausgewählter Bevölkerungsgruppen.

Unterabschnitt 2a 
Medizinische Forschung

§ 28a Genehmigung zur Anwendung von Röntgenstrahlung 
am Menschen in der medizinischen Forschung

(1) Wer zum Zweck der medizinischen Forschung Röntgenstrahlung am Menschen anwendet,
bedarf der Genehmigung.

(2) Für die Erteilung der Genehmigung ist das Bundesamt für Strahlenschutz zuständig.

§ 28b Genehmigungsvoraussetzungen für die Anwendung 
von Röntgenstrahlung am Menschen in der medizinischen Forschung

(1) Die Genehmigung nach § 28a Absatz 1 darf nur erteilt werden, wenn
1. für das beantragte Forschungsvorhaben ein zwingendes Bedürfnis besteht, weil die bisherigen

Forschungsergebnisse und die medizinischen Erkenntnisse nicht ausreichen,
2. die Anwendung von Röntgenstrahlung nicht durch eine Untersuchungs- oder Behandlungsart

ersetzt werden kann, die keine Strahlenexposition verursacht,
3. die strahlenbedingten Risiken, die mit der Anwendung für den Probanden verbunden sind,

gemessen an der voraussichtlichen Bedeutung der Ergebnisse für die Fortentwicklung der
Heilkunde oder Zahnheilkunde oder der medizinischen Wissenschaft, ärztlich gerechtfertigt
sind,

4. die für die medizinische Forschung vorgesehenen Anwendungsarten von Röntgenstrahlung
dem Zweck der Forschung entsprechen und nicht durch andere Anwendungsarten von Rönt-
genstrahlung ersetzt werden können, die zu einer geringeren Strahlenexposition für den Pro-
banden führen,

5. die bei der Anwendung von Röntgenstrahlung auftretende Strahlenexposition nach dem Stand
von Wissenschaft und Technik nicht weiter herabgesetzt werden kann, ohne den Zweck des
Forschungsvorhabens zu gefährden,

6. die Körperdosis des Probanden abgeschätzt worden ist,
7. die Anzahl der Probanden auf das notwendige Maß beschränkt wird,
8. die Stellungnahme einer Ethikkommission nach § 28g zu dem beantragten Forschungsvorha-

ben vorliegt,
9. sichergestellt ist, dass

a) die Anwendung von einem Arzt geleitet wird, der eine mindestens zweijährige Erfahrung
in der Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen nachweisen kann, die erforderliche
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Fachkunde im Strahlenschutz besitzt und während der Anwendung ständig erreichbar ist,
und

b) bei der Planung und bei der Anwendung ein Medizinphysik-Experte hinzugezogen werden
kann, soweit es die Art der Anwendung erfordert,

10. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen
getroffen ist und

11. der Betrieb der Röntgeneinrichtung nach § 3 oder § 4 dieser Verordnung zulässig ist.
(2) Bei einem Forschungsvorhaben, das die Prüfung von Sicherheit oder Wirksamkeit eines

Verfahrens zur Behandlung kranker Menschen zum Gegenstand hat, kann die zuständige Behörde
abweichend von Absatz 1 eine Genehmigung nach § 28a Absatz 1 auch dann erteilen, wenn der
Antragsteller
1. nachvollziehbar darlegt, dass

a) die Anwendung von Röntgenstrahlung selbst nicht Gegenstand des Forschungsvorhabens
ist,

b) die Art der Anwendung von Röntgenstrahlung anerkannten Standardverfahren der Heil-
kunde am Menschen entspricht,

c) Art und Häufigkeit der Anwendung von Röntgenstrahlung dem Zweck des Forschungsvor-
habens entsprechen und

d) gewährleistet ist, dass ausschließlich einwilligungsfähige Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, in das Forschungsvorhaben eingeschlossen werden, bei denen eine Krank-
heit vorliegt, deren Behandlung im Rahmen des Forschungsvorhabens geprüft wird, sowie

2. die zustimmende Stellungnahme einer Ethikkommission nach § 28g vorlegt.
(3) Die durch das Forschungsvorhaben bedingte effektive Dosis darf für gesunde Probanden

den Grenzwert von 20 Millisievert nicht überschreiten.
(4) Sieht der Antrag die Anwendung von Röntgenstrahlung an mehreren Einrichtungen vor

(Multi-Center-Studie), kann die Genehmigungsbehörde eine alle Einrichtungen umfassende
Genehmigung erteilen, wenn dies der sachgerechten Durchführung der Studie dient. Im Fall einer
Genehmigung nach Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 ist für jede beteiligte Einrichtung nachzu-
weisen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 9 und 11 vorliegen.

(5) Die Vorsorge zur Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen ist für einen Zeit-
raum von zehn Jahren nach Beendigung des Forschungsvorhabens zu treffen. Die Regelungen des
Absatzes 1 Nummer 10 gelten nicht, soweit die Vorgaben der Atomrechtlichen Deckungsvor-
sorge-Verordnung durch die Vorsorge zur Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen
nach den entsprechenden Vorschriften des Arzneimittelgesetzes oder des Medizinproduktege-
setzes dem Grund und der Höhe nach erfüllt sind. Im Fall einer Genehmigung nach Absatz 2
bedarf es keiner Deckungsvorsorge, die über die Probandenversicherung nach dem Arzneimittel-
gesetz oder nach dem Medizinproduktegesetz hinausgeht.

§ 28c Besondere Schutz-, Aufklärungs- und Aufzeichnungspflichten
(1) Die Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen in der medizinischen Forschung ist

nur mit der persönlichen Einwilligung des Probanden zulässig. Der Inhaber der Genehmigung
nach § 28a Abs. 1 hat eine schriftliche Erklärung des Probanden darüber einzuholen, dass er mit
1. der Anwendung von Röntgenstrahlung an seiner Person und
2. den Untersuchungen, die vor, während und nach der Anwendung zur Kontrolle und zur Erhal-

tung seiner Gesundheit erforderlich sind, einverstanden ist. Die Erklärung ist nur wirksam,
wenn der Proband geschäftsfähig und in der Lage ist, das Risiko der Anwendung der Röntgen-
strahlung für sich einzusehen und seinen Willen hiernach zu bestimmen. Diese Erklärung und
alle im Zusammenhang mit der Anwendung stehenden Einwilligungen können jederzeit form-
los widerrufen werden.

(2) Die Anwendung ist ferner nur zulässig, wenn der Proband zuvor eine weitere schriftliche
Erklärung darüber abgegeben hat, dass er mit der
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1. Mitteilung seiner Teilnahme an dem Forschungsvorhaben und
2. der unwiderruflichen Mitteilung der durch die Anwendung erhaltenen Strahlenexpositionen an

die zuständige Behörde einverstanden ist.
(3) Vor Abgabe der Einwilligungen ist der Proband durch den das Forschungsvorhaben lei-

tenden oder einen von diesem beauftragten Arzt oder Zahnarzt über Art, Bedeutung, Tragweite
und Risiken der Anwendung der Röntgenstrahlung und über die Möglichkeit des Widerrufs auf-
zuklären. Der Proband ist zu befragen, ob an ihm bereits ionisierende Strahlung zum Zweck der
Untersuchung, Behandlung oder außerhalb der Heilkunde oder Zahnheilkunde angewendet wor-
den ist. Über die Aufklärung und die Befragung des Probanden sind Aufzeichnungen anzufer-
tigen.

(4) Der Proband ist vor Beginn der Anwendung von Röntgenstrahlung ärztlich oder zahnärzt-
lich zu untersuchen. Die Körperdosis ist durch geeignete Verfahren zu überwachen. Der Zeitpunkt
der Anwendung, die Ergebnisse der Überwachungsmaßnahmen und die Befunde sind aufzuzeich-
nen.

(5) Die Erklärungen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 und die Aufzeichnungen nach Absatz
3 Satz 3 und Absatz 4 Satz 3 sind 30 Jahre lang nach deren Abgabe oder dem Zeitpunkt der
Anwendung aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. Für die Auf-
zeichnungen gilt § 28 Abs. 2, 3 Satz 4 und 5 und Abs. 4 bis 7 entsprechend.

§ 28d Anwendungsverbote und Anwendungsbeschränkungen 
für einzelne Personengruppen

(1) An schwangeren Frauen darf Röntgenstrahlung in der medizinischen Forschung nicht ange-
wendet werden. Das Gleiche gilt für Personen, die auf gerichtliche oder behördliche Anordnung
verwahrt werden.

(2) Von der Anwendung ausgeschlossen sind gesunde Probanden, bei denen in den vergan-
genen zehn Jahren Röntgenstrahlung zu Forschungs- oder Behandlungszwecken angewendet wor-
den ist, wenn durch die erneute Anwendung in der medizinischen Forschung eine effektive Dosis
von mehr als 10 Millisievert zu erwarten ist. § 28b Absatz 3 bleibt unberührt.

(3) Die Anwendung von Röntgenstrahlung an gesunden Probanden, die das 50. Lebensjahr
nicht vollendet haben, ist nur zulässig, wenn dies ärztlich gerechtfertigt und zur Erreichung des
Forschungszieles besonders notwendig ist.

(4) An geschäftsunfähigen und beschränkt geschäftsfähigen Probanden ist die Anwendung von
Röntgenstrahlung nur zulässig, wenn
1. das Forschungsziel anders nicht erreicht werden kann,
2. die Anwendung an Probanden erfolgt, bei denen in Bezug auf das genehmigungsbedürftige

Forschungsvorhaben eine Krankheit oder ein entsprechender Krankheitsverdacht vorliegt, und
die Anwendung geeignet ist, diese Krankheit zu erkennen, das Leben der betroffenen Person
zu retten, ihre Gesundheit wiederherzustellen oder ihr Leiden zu lindern, und

3. der gesetzliche Vertreter oder der Betreuer seine Einwilligung abgegeben hat, nachdem er von
dem das Forschungsvorhaben leitenden Arzt oder Zahnarzt über Wesen, Bedeutung, Trag-
weite und Risiken aufgeklärt worden ist; ist der geschäftsunfähige oder beschränkt geschäfts-
fähige Proband in der Lage, Wesen, Bedeutung und Tragweite der Anwendung einzusehen und
seinen Willen hiernach zu bestimmen, ist zusätzlich dessen persönliche Einwilligung erforder-
lich. Für die Erklärungen nach Satz 1 Nr. 3 gilt § 28c Abs. 1 bis 3 entsprechend.

§ 28e Mitteilungs- und Berichtspflichten
(1) Der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Genehmigungsbehörde sind unverzüglich mit-

zuteilen:
1. jede Überschreitung der Dosisgrenzwerte nach § 28b Absatz 3 und § 28d Absatz 2 Satz 1 unter

Angabe der näheren Umstände und
2. die Beendigung der Anwendung von Röntgenstrahlung für die Durchführung des Forschungs-

vorhabens.
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(2) Der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Genehmigungsbehörde sind nach Beendigung
der Anwendung je ein Abschlussbericht vorzulegen, aus dem die im Einzelfall ermittelte Körper-
dosis oder die zur Berechnung der Körperdosen relevanten Daten hervorgehen.

§ 28f Schutzanordnung
Ist zu besorgen, dass ein Proband auf Grund einer Überschreitung der genehmigten Dosiswerte

für die Anwendung von Röntgenstrahlung in der medizinischen Forschung an der Gesundheit
geschädigt wird, so ordnet die zuständige Aufsichtsbehörde an, dass er durch einen Arzt nach § 41
Abs. 1 Satz 1 untersucht wird.

§ 28g Ethikkommission
Eine im Geltungsbereich dieser Verordnung tätige Ethikkommission muss unabhängig, inter-

disziplinär besetzt und bei der zuständigen Bundesoberbehörde registriert sein. Ihre Aufgabe ist
es, das beantragte Forschungsvorhaben nach ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten mit min-
destens fünf Mitgliedern mündlich zu beraten und innerhalb von längstens 60 Tagen nach Eingang
der erforderlichen Unterlagen eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, insbesondere dazu, ob
für das beantragte Vorhaben ein zwingendes Bedürfnis im Sinne des § 28b Absatz 1 Nummer 1
besteht. Bei multizentrischen Studien genügt die Stellungnahme einer Ethikkommission. Eine
Registrierung erfolgt nur, wenn in einer veröffentlichten Verfahrensordnung die Mitglieder, die
aus medizinischen oder zahnmedizinischen Sachverständigen und nichtmedizinischen Mitglie-
dern bestehen und die erforderliche Fachkompetenz aufweisen, das Verfahren und die Anschrift
aufgeführt sind. Veränderungen der Zusammensetzung der Kommission, des Verfahrens oder der
übrigen Festlegungen der Verfahrensordnung sind der Behörde unverzüglich mitzuteilen.

Unterabschnitt 3
Anwendung von Röntgenstrahlung in der Tierheilkunde 

oder in sonstigen Fällen

§ 29 Berechtigte Personen in der Tierheilkunde
(1) Röntgenstrahlung darf in der Tierheilkunde nur angewendet werden von

1. Personen, die zur Ausübung des tierärztlichen, ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs berech-
tigt sind und die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,

2. Personen, die zur Ausübung des tierärztlichen, ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs berech-
tigt sind und die nicht die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, wenn sie auf
ihrem speziellen Arbeitsgebiet über die für die Anwendung erforderlichen Kenntnisse im
Strahlenschutz verfügen und unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer der unter
Nummer 1 genannten Personen tätig sind.

(2) Die technische Durchführung ist neben den in Absatz 1 genannten Personen ausschließlich
1. Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des MTA-Gesetzes vom 2. August

1993 (BGBl. I S. 1402), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007
(BGBl. I S. 2686) geändert worden ist,

2. Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich überwachten
erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung, wenn die technische Durchführung Gegenstand ihrer
Ausbildung und Prüfung war und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,

3. Personen, die über die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfügen, wenn sie unter
ständiger Aufsicht und Verantwortung einer der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Personen tätig
sind,

4. Medizinphysik-Experten, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Person
nach Absatz 1 Nummer 1 tätig sind, erlaubt.

(3) Bei der Anwendung von Röntgenstrahlung am Tier bleiben tierschutzrechtliche Vor-
schriften unberührt.

(4) Tierbegleitpersonen sind vor dem Betreten des Kontrollbereichs über die möglichen
Gefahren der Strahlenexposition zu unterrichten. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Strah-
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lenexposition zu beschränken. § 25 Absatz 4, § 35 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 9 Satz 1 gelten für
Tierbegleitpersonen entsprechend.

§ 30 Berechtigte Personen in sonstigen Fällen
In anderen Fällen als zur Anwendung am Menschen oder in der Tierheilkunde dürfen nur solche

Personen Röntgenstrahlung anwenden oder die Anwendung technisch durchführen, die
1. die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen oder
2. auf ihrem Arbeitsgebiet über die für den Anwendungsfall erforderlichen Kenntnisse im Strah-

lenschutz verfügen, wenn sie unter Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Nummer 1
tätig werden.

Satz 1 gilt nicht für den Betrieb eines Vollschutzgerätes nach § 2 Nummer 25.

Unterabschnitt 4
Vorschriften über die Strahlenexposition

§ 31 Kategorien beruflich strahlenexponierter Personen
Personen, die einer beruflichen Strahlenexposition durch Tätigkeiten nach dieser Verordnung

ausgesetzt sind, sind zum Zweck der Kontrolle und arbeitsmedizinischen Vorsorge folgenden
Kategorien zugeordnet:
1. Beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie A: 

Personen, die einer beruflichen Strahlenexposition ausgesetzt sind, die im Kalenderjahr zu
einer effektiven Dosis von mehr als 6 Millisievert oder einer höheren Organdosis als 45 Mil-
lisievert für die Augenlinse oder 150 Millisievert für die Haut, die Hände, die Unterarme, die
Füße und Knöchel führen kann.

2. Beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie B:
Personen, die einer beruflichen Strahlenexposition ausgesetzt sind, die im Kalenderjahr zu
einer effektiven Dosis von mehr als 1 Millisievert oder einer höheren Organdosis als 15 Mil-
lisievert für die Augenlinse oder 50 Millisievert für die Haut, die Hände, die Unterarme, die
Füße und Knöchel führen kann, ohne in die Kategorie A zu fallen.

§ 31a Dosisgrenzwerte bei beruflicher Strahlenexposition
(1) Für beruflich strahlenexponierte Personen darf die effektive Dosis den Grenzwert von 20

Millisievert im Kalenderjahr nicht überschreiten. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall für
ein einzelnes Jahr eine effektive Dosis von 50 Millisievert zulassen, wobei für fünf aufeinander
folgende Jahre 100 Millisievert nicht überschritten werden dürfen.

(2) Für beruflich strahlenexponierte Personen darf die Organdosis
1. für die Augenlinse den Grenzwert von 150 Millisievert,
2. für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel jeweils den Grenzwert von 500

Millisievert,
3. für die Keimdrüsen, die Gebärmutter und das Knochenmark (rot) jeweils den Grenzwert von

50 Millisievert,
4. für die Schilddrüse und die Knochenoberfläche jeweils den Grenzwert von 300 Millisievert,
5. für den Dickdarm, die Lunge, den Magen, die Blase, die Brust, die Leber, die Speiseröhre,

andere Organe oder Gewebe gemäß Anlage 3 Fußnote 1, soweit nicht unter Nummer 3
genannt, jeweils den Grenzwert von 150 Millisievert im Kalenderjahr nicht überschreiten.

(3) Für Personen unter 18 Jahren darf die effektive Dosis den Grenzwert von 1 Millisievert im
Kalenderjahr nicht überschreiten. Die Organdosis für die Augenlinse darf den Grenzwert von 15
Millisievert, für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel jeweils den Grenzwert
von 50 Millisievert im Kalenderjahr nicht überschreiten. Abweichend von den Sätzen 1 und 2
kann die zuständige Behörde für Auszubildende und Studierende im Alter zwischen 16 und 18
Jahren festlegen, dass die effektive Dosis den Grenzwert von 6 Millisievert, die Organdosis der
Augenlinse den Grenzwert von 45 Millisievert und die Organdosis der Haut, der Hände, der Unter-
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arme, der Füße und Knöchel jeweils den Grenzwert von 150 Millisievert im Kalenderjahr nicht
überschreiten darf, wenn dies zur Erreichung des Ausbildungszieles notwendig ist.

(4) Bei gebärfähigen Frauen darf die über einen Monat kumulierte Dosis der Gebärmutter den
Grenzwert von 2 Millisievert nicht überschreiten. Für ein ungeborenes Kind, das auf Grund der
Beschäftigung der Mutter einer Strahlenexposition ausgesetzt ist, darf die Äquivalentdosis vom
Zeitpunkt der Mitteilung der Schwangerschaft bis zu deren Ende den Grenzwert von 1 Millisievert
nicht überschreiten. Als Äquivalentdosis des ungeborenen Kindes gilt die Organdosis der Gebär-
mutter der schwangeren Frau.

(5) Bei der Ermittlung der Körperdosis ist die berufliche Strahlenexposition aus dem Anwen-
dungsbereich der Strahlenschutzverordnung sowie die berufliche Strahlenexposition, die außer-
halb des räumlichen Geltungsbereiches dieser Verordnung erfolgt, einzubeziehen. Die natürliche
Strahlenexposition, die medizinische Strahlenexposition und die Exposition als helfende Person
oder Tierbegleitperson sind nicht zu berücksichtigen.

§ 31b Berufslebensdosis
Die Summe der in allen Kalenderjahren ermittelten effektiven Dosen beruflich strahlenexpo-

nierter Personen darf den Grenzwert von 400 Millisievert nicht überschreiten. Die zuständige
Behörde kann im Benehmen mit dem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 eine weitere berufliche Strah-
lenexposition zulassen, wenn diese 10 Millisievert effektive Dosis im Kalenderjahr nicht über-
schreitet und die beruflich strahlenexponierte Person schriftlich einwilligt.

§ 31c Dosisbegrenzung bei Überschreitung
Wurde unter Verstoß gegen § 31a Abs. 1 oder 2 ein Grenzwert im Kalenderjahr überschritten,

so ist eine Weiterbeschäftigung als beruflich strahlenexponierte Person nur zulässig, wenn die
Expositionen in den folgenden vier Kalenderjahren unter Berücksichtigung der erfolgten Grenz-
wertüberschreitung so begrenzt werden, dass die Summe der Dosen das Fünffache des jeweiligen
Grenzwertes nicht überschreitet. Ist die Überschreitung eines Grenzwertes so hoch, dass bei
Anwendung von Satz 1 die bisherige Beschäftigung nicht fortgesetzt werden kann, kann die
zuständige Behörde im Benehmen mit einem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Ausnahmen von Satz 1
zulassen.

§ 32 Begrenzung der Strahlenexposition der Bevölkerung
(1) Für Einzelpersonen der Bevölkerung darf die effektive Dosis den Grenzwert von 1 Millisie-

vert im Kalenderjahr nicht überschreiten.
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 darf die Organdosis für die Augenlinse den Grenzwert von

15 Millisievert im Kalenderjahr und die Organdosis für die Haut den Grenzwert von 50 Millisie-
vert im Kalenderjahr nicht überschreiten.

§ 33 Anordnung von Maßnahmen und behördliche Ausnahmen
(1) Die zuständige Behörde kann auch nachträglich anordnen, dass

1. die Wirksamkeit der dem Strahlenschutz dienenden Ausrüstungen einer Röntgeneinrichtung
oder eines Störstrahlers nach § 5 Abs. 1 sowie

2. die Konstanz der Messgrößen zur Beschreibung der Bildqualität und Höhe der Strahlenexpo-
sition einer Röntgeneinrichtung zur Untersuchung von Menschen durch eine von ihr
bestimmte Stelle geprüft und dass die Prüfung in bestimmten Abständen wiederholt wird.

(2) Die zuständige Behörde kann nachträglich diejenigen Schutzmaßnahmen anordnen, die
1.  nach dem Stand der Technik oder dem Stand der Heilkunde oder Zahnheilkunde zum Schutz

von Leben, Gesundheit oder Sachgütern einzelner oder der Allgemeinheit vor Gefahren durch
den Betrieb einer Röntgeneinrichtung oder eines Störstrahlers nach § 5 Abs. 1 oder

2.  zur Durchführung der §§ 13 bis 32 und 34 bis 42 erforderlich sind.
(3) Soweit eine Anordnung nach Absatz 1 oder 2 nicht die Beseitigung einer dringenden Gefahr

für Leben, Gesundheit oder bedeutende Sachgüter bezweckt, ist für die Ausführung eine angemes-
sene Frist zu setzen.
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(4) Die Anordnung ist an den Strahlenschutzverantwortlichen zu richten. Sie kann in drin-
genden Fällen auch an einen Strahlenschutzbeauftragten gerichtet werden. Dieser hat den Strah-
lenschutzverantwortlichen von der Anordnung unverzüglich zu unterrichten.

(5) Beim Betrieb einer ortsveränderlichen Röntgeneinrichtung oder eines ortsveränderlichen
Störstrahlers nach § 5 Abs. 1 kann die Anordnung auch an denjenigen gerichtet werden, in dessen
Verfügungsbereich der Betrieb stattfindet. Dieser hat die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu
treffen und den von ihm beauftragten Strahlenschutzverantwortlichen auf die Einhaltung der
Schutzmaßnahmen hinzuweisen.

(6) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall gestatten, dass von den Vorschriften der §§ 15a
bis 18, 19 bis 32 und 34 bis 41 mit Ausnahme der Dosisgrenzwertregelungen abgewichen wird,
wenn
1. eine Röntgeneinrichtung, ein Störstrahler oder eine Tätigkeit erprobt werden soll oder die Ein-

haltung der Anforderungen einen unverhältnismäßig großen Aufwand erfordern würde, sofern
in beiden Fällen die Sicherheit der Röntgeneinrichtung, des Störstrahlers oder der Tätigkeit
sowie der Strahlenschutz auf andere Weise gewährleistet sind, oder

2. die Sicherheit der Röntgeneinrichtung, des Störstrahlers oder der Tätigkeit durch die Abwei-
chung nicht beeinträchtigt werden und der Strahlenschutz gewährleistet ist.

§ 34 Messung von Ortsdosis, Ortsdosisleistung und Personendosis
(1) Soweit es aus Gründen des Strahlenschutzes erforderlich ist, ist die Ortsdosis oder Ortsdo-

sisleistung im Kontrollbereich und im Überwachungsbereich einer Röntgeneinrichtung oder eines
Störstrahlers nach § 5 Abs. 1 zu messen. In begründeten Ausnahmefällen kann die zuständige
Behörde eine Stelle bestimmen, die die Messung vorzunehmen hat.

(2) Zeitpunkt und Ergebnis der Messungen nach Absatz 1 sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen sind nach Abschluss der Aufzeichnung 30 Jahre lang aufzubewahren und der zuständigen
Behörde auf Verlangen vorzulegen. Bei Beendigung des Betriebes der Röntgeneinrichtung oder
des Störstrahlers nach § 5 Abs. 1 sind sie bei der von der zuständigen Behörde bestimmten Stelle
zu hinterlegen.

(3) Zur Messung der Personendosis, der Ortsdosis und der Ortsdosisleistung sind, sofern
geeichte Strahlungsmessgeräte nicht vorgeschrieben sind, andere geeignete Strahlungsmessgeräte
zu verwenden. Die Strahlungsmessgeräte müssen
1. den Anforderungen des Messzwecks genügen,
2. in ausreichender Zahl vorhanden sein und
3. regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft und gewartet werden.

(4) Der Zeitpunkt und das Ergebnis der Funktionsprüfung und Wartung nach Absatz 3 Satz 2
Nummer 3 sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der Funk-
tionsprüfung oder Wartung aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzule-
gen oder bei einer von ihr zu bestimmenden Stelle zu hinterlegen.

§ 35 Zu überwachende Personen und Ermittlung der Körperdosis
(1) An Personen, die sich aus anderen Gründen als zu ihrer ärztlichen oder zahnärztlichen

Untersuchung oder Behandlung im Kontrollbereich aufhalten, ist unverzüglich die Körperdosis zu
ermitteln. Ist beim Aufenthalt von Personen im Kontrollbereich sichergestellt, dass im Kalender-
jahr eine effektive Dosis von 1 Millisievert oder höhere Organdosen als ein Zehntel der Orgando-
sisgrenzwerte des § 31a Abs. 2 nicht erreicht werden können, so kann die zuständige Behörde
Ausnahmen von Satz 1 zulassen. Die in Satz 1 genannten Personen haben die erforderlichen Mes-
sungen zu dulden.

(2) Wer eine Anzeige nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 zu erstatten hat, hat dafür zu sorgen, dass die unter
seiner Aufsicht stehenden Personen in Kontrollbereichen nur beschäftigt werden, wenn jede ein-
zelne beruflich strahlenexponierte Person im Besitz eines vollständig geführten, bei der zuständi-
gen Behörde registrierten Strahlenpasses ist. Wenn er selbst in Kontrollbereichen tätig wird, gilt
Satz 1 entsprechend. Die zuständige Behörde kann Aufzeichnungen über die Strahlenexposition,
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die außerhalb des Geltungsbereiches dieser Verordnung ausgestellt worden sind, als ausreichend
im Sinne von Satz 1 anerkennen, wenn diese dem Strahlenpass entsprechen. Die Bundesregierung
erlässt mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften über Inhalt, Form,
Führung und Registrierung des Strahlenpasses.

(3) Beruflich strahlenexponierten Personen nach Absatz 2 darf eine Beschäftigung im Kontroll-
bereich nur erlaubt werden, wenn diese den Strahlenpass nach Absatz 2 Satz 1 vorlegen und ein
Dosimeter nach Absatz 4 Satz 3 tragen.

(4) Die Körperdosis ist durch Messung der Personendosis zu ermitteln. Die zuständige Behörde
bestimmt Messstellen für Messungen nach Satz 1. Die Personendosis ist zu messen mit
1. einem Dosimeter, das bei einer nach Absatz 4 Satz 2 bestimmten Messstelle anzufordern ist,

oder
2. einem Dosimeter, dessen Messwert in der Einrichtung der zu überwachenden Person ausge-

wertet wird und dessen Verwendung nach Zustimmung einer nach Absatz 4 Satz 2 bestimmten
Messstelle von der zuständigen Behörde gestattet wurde.

Die Anzeige dieses Dosimeters gilt als Maß für die effektive Dosis, sofern die Körperdosis für ein-
zelne Körperteile, Organe oder Gewebe nicht genauer ermittelt worden ist. Wenn auf Grund der
Messung der Personendosis oder sonstiger Tatsachen der Verdacht besteht, dass die Dosisgrenz-
werte des § 31a überschritten werden, so ist die Körperdosis unter Berücksichtigung der Exposi-
tionsbedingungen zu ermitteln.

(5) Die Dosimeter sind an einer für die Strahlenexposition als repräsentativ geltenden Stelle der
Körperoberfläche, in der Regel an der Vorderseite des Rumpfes, zu tragen. Ist vorauszusehen, dass
im Kalenderjahr die Organdosis für die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel oder die
Haut größer ist als 150 Millisievert oder die Organdosis der Augenlinse größer ist als 45 Millisie-
vert, so ist die Personendosis durch weitere Dosimeter auch an diesen Körperteilen festzustellen.

(6) Der zu überwachenden Person ist auf ihr Verlangen ein Dosimeter zur Verfügung zu stellen,
mit dem die Personendosis jederzeit festgestellt werden kann. Sobald eine Frau ihren Arbeitgeber
darüber informiert hat, dass sie schwanger ist, ist ihre berufliche Strahlenexposition arbeitswö-
chentlich zu ermitteln und ihr mitzuteilen.

(7) Die Dosimeter nach Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5 Satz 2 sind der Messstelle jeweils nach
Ablauf eines Monats unverzüglich einzureichen oder es sind im Fall des Absatzes 4 Satz 3 Num-
mer 2 deren Messwerte der Messstelle zur Prüfung und Feststellung bereitzustellen; hierbei sind
die jeweiligen Personendaten (Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht), bei
Strahlenpassinhabern nach Absatz 2 Satz 1 und 2 die Registriernummer des Strahlenpasses sowie
die Beschäftigungsmerkmale und die Expositionsverhältnisse mitzuteilen. Die zuständige Behör-
de kann
1. gestatten, dass Dosimeter in Zeitabständen bis zu drei Monaten der Messstelle einzureichen

sind, oder
2. anordnen, dass die Dosimeter der Messstelle in Zeitabständen von weniger als einem Monat

einzureichen sind, wenn nach der Art des Betriebes der Röntgeneinrichtung oder des Störstrah-
lers nach § 5 Absatz 1 eine besondere Gefährdung möglich erscheint.

Die Messstelle nach Absatz 4 Satz 2 hat Personendosimeter bereitzustellen oder im Fall des
Absatzes 4 Satz 3 Nummer 2 der Verwendung zuzustimmen, die Personendosis festzustellen, die
Messergebnisse aufzuzeichnen und demjenigen, der die Messung veranlasst hat, schriftlich mit-
zuteilen. Sie hat ihre Aufzeichnungen fünf Jahre lang nach der jeweiligen Feststellung aufzube-
wahren. Die Messstelle hat der zuständigen Behörde auf Verlangen die Ergebnisse ihrer Feststel-
lungen einschließlich der Angaben nach Satz 1 mitzuteilen.

(8) Die zuständige Behörde kann
1. anordnen, dass abweichend von Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 2 zur Ermittlung der Kör-

perdosis zusätzlich oder allein die Ortsdosis oder die Ortsdosisleistung gemessen wird, wenn
dies nach den Expositionsbedingungen erforderlich erscheint,

2. bei unterbliebener oder fehlerhafter Messung eine Ersatzdosis festlegen,
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3. anordnen, dass die Personendosis nach einem anderen oder nach zwei voneinander unabhän-
gigen Verfahren gemessen wird und

4. anordnen, dass bei Personen, die sich im Überwachungsbereich aufhalten, die Körperdosis
ermittelt wird.

(9) Die Ergebnisse der Ermittlungen und Messungen nach den Absätzen 1 bis 6 und 8 sind
unverzüglich aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind so lange aufzubewahren, bis die über-
wachte Person das 75. Lebensjahr vollendet hat oder vollendet hätte, mindestens jedoch 30 Jahre
nach Beendigung der jeweiligen Beschäftigung. Sie sind spätestens 100 Jahre nach der Geburt der
betroffenen Person zu löschen. Sie sind auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen oder
bei einer von dieser bestimmten Stelle zu hinterlegen. § 28 Abs. 4 gilt entsprechend. Bei einem
Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses sind die Ermittlungsergebnisse dem neuen Arbeitgeber
auf Verlangen mitzuteilen, falls weiterhin eine Beschäftigung als beruflich strahlenexponierte Per-
son ausgeübt wird. Aufzeichnungen, die infolge Beendigung der Beschäftigung als beruflich
strahlenexponierte Person nicht mehr benötigt werden, sind der nach Landesrecht zuständigen
Stelle zu übergeben. Einer beruflich strahlenexponierten Person ist auf Verlangen die im Beschäf-
tigungsverhältnis erhaltene berufliche Strahlenexposition schriftlich mitzuteilen, sofern nicht
bereits ein Strahlenpass nach Absatz 2 Satz 1 geführt wird.

(10) Die Messstellen nach Absatz 4 Satz 2 nehmen an Maßnahmen zur Qualitätssicherung teil,
die von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt durchgeführt werden.

(11) Überschreitungen der Grenzwerte nach § 31a Abs. 1 bis 4 sind der zuständigen Behörde
unter Angabe der Gründe, der betroffenen Person und der ermittelten Körperdosen unverzüglich
mitzuteilen. Der betroffenen Person ist unverzüglich die Körperdosis mitzuteilen.

(12) Die Qualität der Messungen nach Absatz 4 Satz 3 Nummer 2 ist durch regelmäßige interne
Prüfungen sicherzustellen. Die Ergebnisse der Prüfungen sind der zuständigen Behörde auf Ver-
langen mitzuteilen.

§ 35a Strahlenschutzregister
(1) In das Strahlenschutzregister nach § 12c des Atomgesetzes werden eingetragen:

1. die infolge einer beruflichen Strahlenexposition nach § 35 Abs. 7 Satz 4 ermittelten Dosiswerte
sowie dazugehörige Feststellungen der zuständigen Behörde,

2. Angaben über registrierte Strahlenpässe nach § 35 Abs. 2 Satz 1 oder 2,
3. die jeweiligen Personendaten (Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und -ort,

Geschlecht), Beschäftigungsmerkmale und Expositionsverhältnisse sowie die Anschrift des
Strahlenschutzverantwortlichen.

(2) Zur Eintragung in das Strahlenschutzregister übermitteln jeweils die Daten nach Absatz 1
1. die Messstellen nach § 35 Abs. 4 Satz 2 binnen Monatsfrist,
2. die zuständige Behörde ihre Feststellungen sowie Angaben über registrierte Strahlenpässe

unverzüglich, soweit neue oder geänderte Daten vorliegen. Die zuständige Behörde kann
anordnen, dass eine Messstelle bei ihr aufgezeichnete Feststellungen zu einer früher erhaltenen
Körperdosis zur Eintragung in das Strahlenschutzregister übermittelt; sie kann von ihr ange-
forderte Aufzeichnungen des Strahlenschutzverantwortlichen oder des Strahlenschutzbeauf-
tragten über Ergebnisse von Messungen und Ermittlungen zur Körperdosis zur Eintragung in
das Strahlenschutzregister weiterleiten.

(3) Das Bundesamt für Strahlenschutz fasst die übermittelten Daten im Strahlenschutzregister
personenbezogen zusammen, wertet sie aus und unterrichtet die zuständige Behörde, wenn es dies
im Hinblick auf die Ergebnisse der Auswertung für erforderlich hält.

(4) Auskünfte aus dem Strahlenschutzregister werden erteilt, soweit dies für die Wahrnehmung
der Aufgaben des Empfängers erforderlich ist:
1. einer zuständigen Behörde oder einer Messstelle auf Anfrage; die zuständige Behörde kann

Auskünfte aus dem Strahlenschutzregister an den Strahlenschutzverantwortlichen über bei
ihm tätige Personen betreffende Daten, an dessen Strahlenschutzbeauftragten sowie an den
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zuständigen Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 weitergeben, soweit dies zu deren Aufgabenwahr-
nehmung erforderlich ist,

2. einem Strahlenschutzverantwortlichen über bei ihm tätige Personen betreffende Daten auf
Antrag,

3. einem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung über bei ihm versicherte Personen betref-
fende Daten auf Antrag.

Dem Betroffenen werden Auskünfte aus dem Strahlenschutzregister über die zu seiner Person
gespeicherten Daten auf Antrag erteilt.

(5) Hochschulen, anderen Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, und
öffentlichen Stellen dürfen auf Antrag Auskünfte erteilt werden, soweit dies für die Durchführung
bestimmter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten im Bereich des Strahlenschutzes erforderlich
ist und § 12c Abs. 3 des Atomgesetzes nicht entgegensteht. Wird eine Auskunft über personenbe-
zogene Daten beantragt, so ist eine schriftliche Einwilligung des Betroffenen beizufügen. Soll die
Auskunft ohne Einwilligung des Betroffenen erfolgen, sind die für die Prüfung der Vorausset-
zungen nach § 12c Abs. 3 Satz 2 des Atomgesetzes erforderlichen Angaben zu machen; zu § 12c
Abs. 3 Satz 3 des Atomgesetzes ist glaubhaft zu machen, dass der Zweck der wissenschaftlichen
Forschung bei Verwendung anonymisierter Daten nicht mit vertretbarem Aufwand erreicht wer-
den kann. Personenbezogene Daten dürfen nur für die Forschungsarbeit verwendet werden, für die
sie übermittelt worden sind; die Verwendung für andere Forschungsarbeiten oder die Weitergabe
richtet sich nach den Sätzen 2 und 3 und bedarf der Zustimmung des Bundesamtes für Strahlen-
schutz.

(6) Die im Strahlenschutzregister gespeicherten personenbezogenen Daten sind 100 Jahre nach
der Geburt der betroffenen Person zu löschen.

(7) Die Messstellen oder die zuständigen Behörden beginnen mit der Übermittlung zu dem
Zeitpunkt, den das Bundesamt für Strahlenschutz bestimmt. Das Bundesamt für Strahlenschutz
bestimmt das Datenformat und das Verfahren der Übermittlung.

§ 36 Unterweisung
(1) Personen, denen nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a und c der Zutritt zum Kontrollbereich

gestattet wird, sind vor dem erstmaligen Zutritt über die Arbeitsmethoden, die möglichen
Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und den für ihre Beschäfti-
gung oder ihre Anwesenheit wesentlichen Inhalt dieser Verordnung, der Genehmigung oder
Anzeige und der Strahlenschutzanweisung zu unterweisen. Satz 1 gilt entsprechend auch für Per-
sonen, die außerhalb des Kontrollbereichs Röntgenstrahlung anwenden, soweit diese Tätigkeit der
Genehmigung oder der Anzeige bedarf. Die Unterweisung ist mindestens einmal im Jahr

zu wiederholen. Sie kann Bestandteil sonstiger erforderlicher Unterweisungen nach immissi-
onsschutz- oder arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sein.

(2) Andere Personen, denen der Zutritt zu Kontrollbereichen gestattet wird, sind vorher über die
möglichen Gefahren und ihre Vermeidung zu unterweisen.

(3) Frauen sind im Rahmen der Unterweisungen nach Absatz 1 oder 2 darauf hinzuweisen, dass
eine Schwangerschaft im Hinblick auf die Risiken einer Strahlenexposition für das ungeborene
Kind so früh wie möglich mitzuteilen ist.

(4) Über den Inhalt und den Zeitpunkt der Unterweisung nach Absatz 1 oder 2 sind Aufzeich-
nungen zu führen, die von der unterwiesenen Person zu unterzeichnen sind. Die Aufzeichnungen
sind in den Fällen des Absatzes 1 fünf Jahre, in denen des Absatzes 2 ein Jahr lang nach der Unter-
weisung aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.
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Abschnitt 4
Arbeitsmedizinische Vorsorge

§ 37 Erfordernis der arbeitsmedizinischen Vorsorge
(1) Eine beruflich strahlenexponierte Person der Kategorie A darf im Kontrollbereich Aufga-

ben nur wahrnehmen, wenn sie innerhalb eines Jahres vor Beginn der Aufgabenwahrnehmung von
einem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 untersucht worden ist und dem Strahlenschutzverantwort-
lichen eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt, nach der der Aufgabenwahrneh-
mung keine gesundheitlichen Bedenken entgegenstehen.

(2) Eine beruflich strahlenexponierte Person der Kategorie A darf nach Ablauf eines Jahres seit
der letzten Beurteilung oder Untersuchung im Kontrollbereich Aufgaben nur weiter wahrnehmen,
wenn sie von einem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 erneut untersucht oder beurteilt worden ist und
dem Strahlenschutzverantwortlichen eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt,
dass gegen die weitere Aufgabenwahrnehmung keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.
Wurde in einem Jahr eine Beurteilung ohne Untersuchung durchgeführt, so ist die Person im fol-
genden Jahr zu untersuchen.

(3) Die zuständige Behörde kann auf Vorschlag des Arztes nach § 41 Abs. 1 Satz 1 die in
Absatz 2 genannte Frist abkürzen, wenn die Arbeitsbedingungen oder der Gesundheitszustand der
beruflich strahlenexponierten Person dies erfordern.

(4) Die zuständige Behörde kann unter entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 für
eine beruflich strahlenexponierte Person der Kategorie B Maßnahmen der arbeitsmedizinischen
Vorsorge anordnen.

(5) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass die in § 31a Abs. 3 genannten nicht beruflich
strahlenexponierten Personen sich von einem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 untersuchen lassen.

(5a) Nach Beendigung der Aufgabenwahrnehmung ist dafür zu sorgen, dass die arbeitsmedizi-
nische Vorsorge mit Einwilligung der betroffenen Person so lange fortgesetzt wird, wie es der Arzt
nach § 41 Absatz 1 Satz 1 zum Schutz der beruflich strahlenexponierten Person für erforderlich
erachtet (nachgehende Untersuchung). Satz 1 gilt auch im Fall der besonderen arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge nach § 40 Absatz 1. Die Verpflichtung zum Angebot nachgehender Untersu-
chungen besteht nicht mehr, wenn der zuständige gesetzliche Unfallversicherungsträger die nach-
gehende Untersuchung mit Einwilligung der betroffenen Person nach Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses veranlasst. Voraussetzung hierfür ist, dass dem Unfallversicherungs-
träger die erforderlichen Unterlagen in Kopie überlassen werden; hierauf ist der Betroffene vor
Abgabe der Einwilligung schriftlich hinzuweisen.

(6) Personen, die nach den Absätzen 1 bis 5 der arbeitsmedizinischen Vorsorge unterliegen,
haben die erforderlichen ärztlichen Untersuchungen zu dulden.

§ 38 Ärztliche Bescheinigung
(1) Der Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 muss zur Erteilung der ärztlichen Bescheinigung die bei

der arbeitsmedizinischen Vorsorge von anderen Ärzten nach § 41 Abs. 1 Satz 1 angelegten
Gesundheitsakten anfordern, soweit diese für die Beurteilung erforderlich sind, sowie die bisher
erteilten ärztlichen Bescheinigungen, die behördlichen Entscheidungen nach § 39 und die diesen
zu Grunde liegenden Gutachten. Die angeforderten Unterlagen sind dem Arzt nach § 41 Abs. 1
Satz 1 unverzüglich zu übergeben. Die ärztliche Bescheinigung ist auf dem Formblatt nach Anlage
4 zu erteilen.

(2) Der Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 kann die Erteilung der ärztlichen Bescheinigung davon
abhängig machen, dass ihm
1. die Art der Aufgaben der beruflich strahlenexponierten Person und die mit diesen Aufgaben

verbundenen Arbeitsbedingungen,
2. jeder Wechsel der Art der Aufgaben und der mit diesen verbundenen Arbeitsbedingungen,
3. die Ergebnisse der Körperdosisermittlungen und
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4. der Inhalt der letzten ärztlichen Bescheinigung, soweit sie nicht von ihm ausgestellt wurde,
schriftlich mitgeteilt werden. Die der arbeitsmedizinischen Vorsorge unterliegende Person
kann eine Abschrift der Mitteilungen nach Satz 1 verlangen.

(3) Der Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 hat die ärztliche Bescheinigung dem Strahlenschutzver-
antwortlichen, der beruflich strahlenexponierten Person und, soweit gesundheitliche Bedenken
bestehen, auch der zuständigen Behörde unverzüglich zu übersenden. Während der Dauer der
Wahrnehmung von Aufgaben als beruflich strahlenexponierte Person ist die ärztliche Bescheini-
gung aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die Übersendung
an die beruflich strahlenexponierte Person kann durch Eintragung des Inhalts der Bescheinigung
in den Strahlenpass ersetzt werden.

(4) Die ärztliche Bescheinigung kann durch die Entscheidung der zuständigen Behörde nach
§ 39 ersetzt werden. 

§ 39 Behördliche Entscheidung
(1) Hält der Strahlenschutzverantwortliche oder die beruflich strahlenexponierte Person die

vom Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 in der Bescheinigung nach § 38 getroffene Beurteilung für unzu-
treffend, so kann die Entscheidung der zuständigen Behörde beantragt werden.

(2) Die zuständige Behörde kann vor ihrer Entscheidung das Gutachten eines Arztes einholen,
der über die für arbeitsmedizinische Vorsorge strahlenexponierter Personen erforderliche Fach-
kunde im Strahlenschutz verfügt. Die Kosten des ärztlichen Gutachtens sind vom Strahlenschutz-
verantwortlichen zu tragen.

§ 40 Besondere arbeitsmedizinische Vorsorge
(1) Ist nicht auszuschließen, dass eine Person auf Grund außergewöhnlicher Umstände eine

Strahlenexposition erhalten hat, die im Kalenderjahr die effektive Dosis von 50 Millisievert oder
die Organdosis von 150 Millisievert für die Augenlinse oder von 500 Millisievert für die Haut, die
Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel überschreitet, so ist dafür zu sorgen, dass sie unver-
züglich einem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 vorgestellt und der zuständigen Behörde der Sachver-
halt unverzüglich mitgeteilt wird.

(2) Ist nach dem Ergebnis der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach Absatz 1 zu
besorgen, dass die Gesundheit der beruflich strahlenexponierten Person gefährdet wird, wenn sie
erneut eine Aufgabe als beruflich strahlenexponierte Person wahrnimmt oder die Wahrnehmung
der bisherigen Aufgabe fortsetzt, so kann die zuständige Behörde anordnen, dass sie diese Auf-
gabe nicht, nicht mehr oder nur unter Beschränkungen ausüben
darf.

(3) (weggefallen)
(4) Personen, die der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach Absatz 1 unterliegen,

haben die erforderlichen ärztlichen Untersuchungen zu dulden.
(5) Für die Ergebnisse der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach Absatz 1 gilt § 39

entsprechend.

§ 41 Ermächtigte Ärzte
(1) Die zuständige Behörde ermächtigt Ärzte zur Durchführung der arbeitsmedizinischen Vor-

sorge nach den §§ 37, 38 und 40. Die Ermächtigung darf nur einem Arzt erteilt werden, der die für
die arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen erforderliche Fachkunde
im Strahlenschutz nachweist.

(2) Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 hat die Aufgabe, die arbeitsmedizinische Vorsorge nach den
§§ 37, 38 und 40 durchzuführen sowie die Maßnahmen vorzuschlagen, die bei erhöhter Strahlen-
exposition zur Vorbeugung vor gesundheitlichen Schäden und zu ihrer Abwehr erforderlich sind.
Personen, die an Arbeitsplätzen beschäftigt sind, an denen die Augenlinse besonders belastet wird,
sind daraufhin zu untersuchen, ob sich eine Katarakt gebildet hat.
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(3) Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 ist verpflichtet, für jede beruflich strahlenexponierte Person,
die der arbeitsmedizinischen Vorsorge unterliegt, eine Gesundheitsakte nach Maßgabe des Satzes
2 zu führen. Diese Gesundheitsakte hat Angaben über die Arbeitsbedingungen, die Ergebnisse der
arbeitsmedizinischen Vorsorge nach § 37 Abs. 1, 2 oder 4, die ärztliche Bescheinigung nach § 38
Abs. 1 Satz 3, die Ergebnisse der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach § 40 Abs. 2, die
Maßnahmen nach § 37 Abs. 3 oder § 39 Abs. 1, das Gutachten nach § 39 Abs. 2 sowie die durch
die Wahrnehmung von Aufgaben als beruflich strahlenexponierte Person erhaltene Körperdosis
zu enthalten. Die Gesundheitsakte ist so lange aufzubewahren, bis die Person das 75. Lebensjahr
vollendet hat oder vollendet hätte, mindestens jedoch 30 Jahre nach Beendigung der Wahrneh-
mung von Aufgaben als beruflich strahlenexponierte Person. Sie ist spätestens 100 Jahre nach der
Geburt der betroffenen Person zu vernichten.

(4) Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 ist verpflichtet, die Gesundheitsakte auf Verlangen der
zuständigen Behörde einer von dieser benannten Stelle zur Einsicht vorzulegen und bei Beendi-
gung der Ermächtigung zu übergeben. Dabei ist die ärztliche Schweigepflicht zu wahren.

(5) Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 hat der untersuchten Person auf ihr Verlangen Einsicht in ihre
Gesundheitsakte zu gewähren.

Abschnitt 5
Außergewöhnliche Ereignisabläufe oder Betriebszustände

§ 42 Meldepflicht
(1) Außergewöhnliche Ereignisabläufe oder Betriebszustände beim Betrieb einer Röntgenein-

richtung oder eines Störstrahlers nach § 5 Abs. 1 sind der zuständigen Behörde unverzüglich zu
melden, wenn
1. zu besorgen ist, dass eine Person eine Strahlenexposition erhalten haben kann, die die Grenz-

werte der Körperdosis nach § 31a Abs. 1 oder 2 übersteigt oder
2. sie von erheblicher sicherheitstechnischer Bedeutung sind.

(2) Nach Absatz 1 meldepflichtige außergewöhnliche Ereignisabläufe oder Betriebszustände
beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung, die ein Medizinprodukt oder Zubehör im Sinne des Medi-
zinproduktegesetzes ist, sind zusätzlich unverzüglich dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte zu melden.

Abschnitt 6 
Formvorschriften

§ 43 Elektronische Kommunikation
(1) Aufzeichnungs-, Buchführungs- und Aufbewahrungspflichten nach dieser Verordnung

können elektronisch erfüllt werden. § 28 Absatz 4 bis 6 bleibt unberührt.
(2) Mitteilungs-, Melde- oder Anzeigepflichten können in elektronischer Form erfüllt werden,

wenn der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet und das Verfahren und die für die Datenüber-
tragung notwendigen Anforderungen bestimmt. Dabei müssen dem jeweiligen Stand der Technik
entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit getroffen
werden, die insbesondere die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten gewährleisten; bei der
Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind Verschlüsselungsverfahren anzuwenden. Ist ein über-
mitteltes elektronisches Dokument für den Empfänger nicht zur Bearbeitung geeignet, teilt er dies
dem Absender unter Angabe der für den Empfang geltenden technischen Rahmenbedingungen
unverzüglich mit.

(3) Abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz des Atomgesetzes kann eine Geneh-
migung oder allgemeine Zulassung nach dieser Verordnung auch in elektronischer Form erteilt
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer dauerhaft überprüfbaren Signatur
nach § 37 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu versehen.
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Abschnitt 7 
Ordnungswidrigkeiten

§ 44 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 46 Abs. 1 Nr. 4 des Atomgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder

fahrlässig
1. ohne Genehmigung nach

a) § 3 Abs. 1 eine Röntgeneinrichtung betreibt oder deren Betrieb verändert,
b) § 5 Abs. 1 Satz 1 einen Störstrahler betreibt oder dessen Betrieb verändert oder
c) § 28a Abs. 1 Röntgenstrahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung

anwendet,
2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 4 Abs. 6, § 5 Abs. 7, §§ 7, 20 Abs. 4 oder § 33 Abs. 1

oder 2 zuwiderhandelt,
3. entgegen § 5 Abs. 5 einen Störstrahler einem anderen überlässt,
4. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,
5. entgegen § 9 Satz 1 Nr. 1 oder 2 eine Qualitätskontrolle nicht oder nicht rechtzeitig durchführt

oder nicht überwachen lässt,
6. entgegen § 9 Satz 1 Nr. 3 ein Bauartzeichen oder eine weitere Angabe nicht oder nicht recht-

zeitig anbringt,
7. entgegen § 9 Satz 1 Nr. 4 oder 5, jeweils auch in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Satz 2, einen

Abdruck des Zulassungsscheins oder eine Betriebsanleitung nicht oder nicht rechtzeitig aus-
händigt,

8. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 einen Abdruck des Zulassungsscheins nicht bereithält,
9. entgegen § 12 Abs. 3 den Betrieb nicht oder nicht rechtzeitig einstellt,
10. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 die erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten nicht

oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bestellt,
11. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 3 als Strahlenschutzverantwortlicher nicht dafür sorgt, dass eine der

Vorschriften der § 3 Abs. 8, § 13 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 bis 5, § 15a Satz 1, § 16 Abs. 4 Satz
1, § 17 Abs. 3 Satz 1, § 17a Abs. 4 Satz 1 oder § 18 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 4 eingehalten wird,

12. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 Nr. 1 als Strahlenschutzverantwortlicher oder Strah-
lenschutzbeauftragter nicht dafür sorgt, dass eine der Vorschriften der § 16 Abs. 1 Satz 2, Abs.
2 Satz 1 bis 3 oder 5, Abs. 3 Satz 1 bis 5 oder Abs. 4 Satz 2 oder 3, § 17 Abs. 1 Satz 1 bis 3
oder 5, Abs. 2 Satz 1, 3 oder 4, Abs. 3 Satz 2 oder 3, § 17a Abs. 4 Satz 2 oder 3, § 18 Abs. 1
Satz 1, 2 oder 4, Abs. 2 oder 3 Satz 1, § 19 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 oder Abs. 6 Satz 1, § 20
Abs. 1 oder 2 Satz 2, § 21 Abs. 1 oder 2 Satz 1, § 22 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2, § 23
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 oder 3, §§ 24, 25 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 oder 5 Satz 2 oder 3, §§ 26, 27
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 oder 3, § 28 Abs. 1 bis 3 Satz 1 oder 2, Abs. 4, 5 Satz 1, Abs. 6 oder 8,
§ 28c Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 bis 5, § 28d Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4, §§ 28e, 29 Absatz
1, 2 oder Absatz 4 Satz 1 oder Satz 2, § 30 Satz 1, § 31a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 Satz 1 oder
2, Abs. 4 Satz 1 oder 2 oder Abs. 5 Satz 1, § 31b Satz 1, § 31c Satz 1, §§ 32, 34 Absatz 1 Satz
1, Absatz 2 oder Absatz 4, § 35 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4 Satz 1, 3 oder 5,
Abs. 5, 6 oder 7 Satz 1, Abs. 9 oder 11, § 36 Abs. 1 Satz 1 oder 2, § 37 Abs. 1 oder 2, § 40
Absatz 1 oder § 42 eingehalten wird,

13. entgegen § 33 Abs. 4 Satz 3 den Strahlenschutzverantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig
unterrichtet,

14. entgegen § 35 Abs. 1 Satz 3, § 37 Abs. 6 oder § 40 Abs. 4 eine Messung oder eine ärztliche
Untersuchung nicht duldet,

15. entgegen § 38 Abs. 1 Satz 2 eine angeforderte Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig übergibt,
16. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 eine ärztliche Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig übersen-

det,
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17. entgegen § 41 Abs. 3 Satz 1, 3 oder 4 eine Gesundheitsakte nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig führt, nicht oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder nicht oder nicht
rechtzeitig vernichtet,

18. entgegen § 41 Abs. 4 Satz 1 eine Gesundheitsakte nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder
nicht oder nicht rechtzeitig übergibt oder

19. entgegen § 41 Abs. 5 Einsicht in die Gesundheitsakte nicht oder nicht rechtzeitig gewährt.

Abschnitt 8 
Schlussvorschriften

§ 45 Übergangsvorschriften
(1) Wer am 1. Juli 2002 eine Röntgeneinrichtung oder einen Störstrahler befugt betreibt, darf

die Röntgeneinrichtung oder den Störstrahler mit der Maßgabe weiter betreiben, dass die Grenz-
werte des § 31a Abs. 1 bis 4 und § 32 nicht überschritten werden. Für den Betrieb von Röntgen-
einrichtungen gilt die Genehmigung nach § 16 der Strahlenschutzverordnung vom 13. Oktober
1976 als Genehmigung nach § 3 und die Anzeige nach § 17 der Strahlenschutzverordnung vom
13. Oktober 1976 als Anzeige nach § 4 fort. § 33 bleibt unberührt.

(2) Wer am 31. Oktober 2011 eine Röntgeneinrichtung im Sinne des § 4 Absatz 4 Nummer 5
auf Grund einer Anzeige nach § 4 Absatz 1 befugt betreibt, darf diesen Betrieb bis zum 1. Novem-
ber 2012 fortsetzen; wenn er vor diesem Tag den Antrag auf Genehmigung gestellt hat, verlängert
sich die Frist, bis die Behörde die Entscheidung über den Antrag bekannt gegeben hat. Eine
Genehmigung für den Betrieb einer Röntgeneinrichtung im Sinne des § 4 Absatz 4 Nummer 5, die
vor dem 1. November 2011 erteilt worden ist, erlischt am 1. November 2016, soweit der Geneh-
migungsbescheid keine kürzere Befristung vorsieht.

(3) Für eine vor dem 1. Juli 2002 nach § 6 angezeigte Tätigkeit gilt Absatz 1 Satz 1 entspre-
chend. Der zur Anzeige nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 Verpflichtete darf seine Tätigkeit fortsetzen, wenn
er spätestens bis zum 1. Oktober 2002 die Anzeige sowie spätestens bis zum 1. Juli 2003 die Nach-
weise entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 3 und 4 der zuständigen Behörde vorlegt.

(4) Ein Verfahren der Bauartzulassung eines Röntgenstrahlers, Hoch- oder Vollschutzgerätes,
das vor dem 1. November 2011 begonnen und bei dem die Bauartprüfung veranlasst worden ist,
ist nach Maßgabe der bis dahin geltenden Vorschriften abzuschließen.

(5) Messergebnisse nach § 35 Absatz 7 Satz 3, die vor dem 1. November 2011 aufgezeichnet
worden sind, sind nach der jeweiligen Feststellung 30 Jahre lang aufzubewahren.

(6) Bei vor dem 1. Juli 2002 bestellten Strahlenschutzbeauftragten gilt die erforderliche Fach-
kunde im Strahlenschutz im Sinne des § 18a Abs. 1 als erworben und bescheinigt. Eine vor dem
1. Juli 2002 erfolgte Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten gilt fort, sofern die Aktualisie-
rung der Fachkunde entsprechend § 18a Abs. 2 bei Bestellung vor 1973 bis zum 1. Juli 2004, zwi-
schen 1973 bis 1987 bis zum 1. Juli 2005, nach 1987 bis zum 1. Juli 2007 nachgewiesen wird. Eine
vor dem 1. Juli 2002 erworbene Fachkunde gilt fort, sofern die Aktualisierung der Fachkunde bei
Erwerb der Fachkunde vor 1973 bis zum 1. Juli 2004, bei Erwerb zwischen 1973 bis 1987 bis zum
1. Juli 2005, bei Erwerb nach 1987 bis zum 1. Juli 2007 nachgewiesen wird. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten entsprechend für die Ärzte nach § 41 Abs. 1 Satz 1, für Strahlenschutzverantwortliche, die die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen und die keine Strahlenschutzbeauftragten
bestellt haben, und für Personen, die die Fachkunde vor dem 1. Juli 2002 erworben haben, aber
nicht als Strahlenschutzbeauftragte bestellt sind.

(7) Bei vor dem 1. Juli 2002 tätigen Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3, § 24 Abs.
1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 4 und § 29 Abs. 2 Nr. 3 gilt Absatz 6 Satz 3 für die erforderlichen Kenntnisse
im Strahlenschutz im Sinne des § 18a Abs. 3 entsprechend.

(8) Personen, die als Hilfskräfte nach § 23 Nr. 4 dieser Verordnung in der vor dem 1. Juli 2002
geltenden Fassung Röntgenstrahlung am Menschen anwenden durften, sind weiterhin zur tech-
nischen Durchführung berechtigt, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer Per-
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son nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 tätig sind und die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz
besitzen. § 18a Abs. 3 gilt entsprechend.

(9) Die vor dem 1. Juli 2002 für Messstellen nach Landesrecht festgelegte Zuständigkeit gilt als
Bestimmung im Sinne des § 35 Abs. 4 Satz 2 fort.

(10) Die vor dem 1. Juli 2002 für die Prüfung von Röntgeneinrichtungen nach § 4 von der
zuständigen Behörde erfolgte Bestimmung eines Sachverständigen gilt als Bestimmung nach § 4a
fort.

(11) Die vor dem 1. Juli 2002 von der zuständigen Behörde erfolgte Bestimmung einer ärzt-
lichen oder zahnärztlichen Stelle gilt als Bestimmung nach § 17a Abs. 1 fort.

(12) Die in § 2 Nr. 6 Buchstabe e bis g aufgeführten Messgrößen sind spätestens bis zum
1. August 2011 bei Messungen der Personendosis nach § 35 und spätestens bis zum 1. August
2016 bei Messungen der Ortsdosis und Ortsdosisleistung nach § 34 zu verwenden. Unberührt hier-
von ist bei Messungen der Ortsdosis oder Ortsdosisleistung unter Verwendung anderer als der in
§ 2 Nr. 6 Buchstabe e bis g genannten Messgrößen eine Umrechnung auf die Messgröße nach § 2
Nr. 6 Buchstabe e bis g durchzuführen, wenn diese Messungen dem Nachweis dienen, dass die
Grenzwerte der Körperdosis nach den §§ 31a und 32 nicht überschritten werden.

(13) Bis zum 1. Juli 2002 ermittelte Werte der Körperdosis oder der Personendosis gelten als
Werte der Körperdosis nach § 2 Nr. 6 Buchstabe c oder der Personendosis nach § 2 Nr. 6 Buch-
stabe g fort.

(14) Ein Röntgenstrahler für eine Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlung
am Menschen darf, soweit er nicht nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 in Verkehr gebracht wird, nur in Betrieb
genommen werden, wenn die geltenden Sicherheits- und Strahlenschutzbestimmungen eingehal-
ten werden und wenn er als Ersatz für einen baugleichen Röntgenstrahler für eine Röntgeneinrich-
tung zur Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen vorgesehen ist, der nach den geltenden
Vorschriften dieser Verordnung in der zum Zeitpunkt der Herstellung des Röntgenstrahlers gel-
tenden Fassung in Betrieb genommen wurde und wenn dies durch eine Bescheinigung des Her-
stellers bestätigt wird.

§ 46
(weggefallen)

§ 47 Berlin-Klausel
(gegenstandslos)

§ 48
(Inkrafttreten, abgelöste Vorschrift) 
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Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1 Satz 1)
Vorschriften über die Bauart von Röntgenstrahlern, die zur Anwendung von Röntgenstrahlung am
Tier bestimmt sind (Röntgenstrahler in Röntgeneinrichtungen für tiermedizinische Zwecke,
soweit sie nicht nach den Vorschriften des Medizinproduktegesetzes erstmalig in Verkehr
gebracht sind)
(Fundstelle: BGBl. I 2003, 63; bzgl. einzelner Änderungen vgl. Fußnote)
Bei Röntgenstrahlern für tiermedizinische Zwecke darf die über einen je nach Anwendung geeig-
neten Zeitraum gemittelte Ortsdosisleistung bei geschlossenem Strahlenaustrittsfenster und bei
den vom Hersteller oder Einführer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen
1. in 1 Meter Abstand vom Brennfleck nicht höher sein als 1 Millisievert durch Stunde und
2. in 0,1 Meter Abstand von der berührbaren Oberfläche des Röntgenstrahlers, ausgenommen

dem Bereich der Oberfläche, in dem sich das Strahlenaustrittsfenster befindet, 100 Mikrosie-
vert durch Stunde nicht überschreiten, sofern die Röntgenstrahler für eine Anwendung aus der
Hand geeignet sind.

Anlage 2 (zu § 8 Abs. 1 Satz 1)
Vorschriften über die Bauart von Röntgenstrahlern und Röntgeneinrichtungen, die zur Anwen-
dung in den in § 30 bezeichneten Fällen bestimmt sind (Röntgeneinrichtungen für nichtmedizi-
nische Zwecke), und von Störstrahlern (§ 5 Abs. 3)
1. Röntgenstrahler

Bei Röntgenstrahlern, bei denen der Untersuchungsgegenstand vom Schutzgehäuse
nicht mit umschlossen wird, muss sichergestellt sein, dass die in Nummer 1.1 und 1.2
angegebenen Werte eingehalten werden.

1.1 Bei Röntgenstrahlern für Röntgenfeinstrukturuntersuchungen wie Röntgenbeugung,
Röntgenmikroradiografie sowie Röntgenspektralanalyse darf die Ortsdosisleistung bei
geschlossenen Strahlenaustrittsfenstern und den vom Hersteller oder Einführer angege-
benen maximalen Betriebsbedingungen in 1 Meter Abstand vom Brennfleck 3 Mikrosie-
vert durch Stunde nicht überschreiten.

1.2 Bei den übrigen Röntgenstrahlern darf die über einen je nach Anwendung geeigneten
Zeitraum gemittelte Ortsdosisleistung bei geschlossenen Strahlenaustrittsfenstern und
den vom Hersteller oder Einführer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen in 1
Meter Abstand vom Brennfleck folgende Werte nicht überschreiten:

1.2.1 bei Nennspannungen bis 200 Kilovolt 2,5 Millisievert durch Stunde,
1.2.2 bei Nennspannungen über 200 Kilovolt und bis 500 Kilovolt 10 Millisievert durch

Stunde,
1.2.3 bei Nennspannungen über 200 Kilovolt und bis 500 Kilovolt nach Herunterregeln auf

eine Röntgenspannung von 200 Kilovolt 2,5 Millisievert durch Stunde.
2. Hochschutzgeräte

Bei Hochschutzgeräten muss sichergestellt sein, dass
2.1 das Schutzgehäuse außer der Röntgenröhre oder dem Röntgenstrahler auch den zu

behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstand vollständig umschließt,
2.2 die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche des

Schutzgehäuses -ausgenommen Innenräume nach Nummer 2.3.1 - bei den vom Herstel-
ler oder Einführer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen 10 Mikrosievert durch
Stunde nicht überschreitet,

2.3 die Röntgenröhre oder der Röntgenstrahler nur bei vollständig geschlossenem Schutzge-
häuse betrieben werden kann. Dies gilt nicht für

2.3.1 Schutzgehäuse, in die ausschließlich hineingefasst werden kann, wenn die Ortsdosisleis-
tung im erreichbaren Teil des Innenraumes bei den vom Hersteller oder Einführer ange-
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gebenen maximalen Betriebsbedingungen 0,25 Millisievert durch Stunde nicht über-
schreitet, oder

2.3.2 Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des Röntgenstrahlers erfor-
dern, wenn die Ortsdosisleistung im Innern des geöffneten Schutzgehäuses 10 Mikrosie-
vert durch Stunde nicht überschreitet.

3. Vollschutzgeräte
Bei Vollschutzgeräten muss

3.1 sichergestellt sein, dass
3.1.1 das Schutzgehäuse außer der Röntgenröhre oder dem Röntgenstrahler auch den zu

behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstand vollständig umschließt,
3.1.2 die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche des

Schutzgehäuses 3 Mikrosievert durch Stunde bei den vom Hersteller oder Einführer
angegebenen maximalen Betriebsbedingungen nicht überschreitet,

3.2 durch zwei voneinander unabhängige Vorrichtungen sichergestellt sein, dass
3.2.1 die Röntgenröhre oder der Röntgenstrahler nur bei vollständig geschlossenem Schutzge-

häuse betrieben werden kann oder
3.2.2 bei Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des Röntgenstrahlers

erfordern, das Schutzgehäuse während des Betriebes des Röntgenstrahlers nur bei
geschlossenem Strahlenaustrittsfenster geöffnet werden kann und hierbei im Inneren des
Schutzgehäuses die Ortsdosisleistung 3 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet.

4. Schulröntgeneinrichtungen
Bei Schulröntgeneinrichtungen muss sichergestellt sein, dass

4.1 die Vorschriften der Nummer 3 erfüllt sind und
4.2 die vom Hersteller oder Einführer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen nicht

überschritten werden können.
5. Störstrahler

Bei einem Störstrahler, der bauartzugelassen werden soll, muss sichergestellt sein, dass
5.1 die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche des

Störstrahlers 1 Mikrosievert durch Stunde bei den vom Hersteller oder Einführer ange-
gebenen maximalen Betriebsbedingungen nicht überschreitet,

5.2 der Störstrahler auf Grund technischer Maßnahmen nur dann betrieben werden kann,
wenn die dem Strahlenschutz dienenden Vorrichtungen vorhanden und wirksam sind.

6. Basisschutzgeräte
Bei Basisschutzgeräten muss sichergestellt sein, dass

6.1 das Schutzgehäuse außer der Röntgenröhre oder dem Röntgenstrahler auch den zu
behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstand so umschließt, dass ausschließlich
Öffnungen zum Ein- und Ausbringen des Gegenstandes vorhanden sind,

6.2 die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Metern von der berührbaren Oberfläche des
Schutzgehäuses und im Abstand von 0,1 Metern vor den Öffnungen 10 Mikrosievert
durch Stunde bei den vom Hersteller oder Einführer angegebenen maximalen Betriebs-
bedingungen nicht überschreitet,

6.3 die Röntgenröhre oder der Röntgenstrahler nur bei vollständig geschlossenem Schutzge-
häuse betrieben werden kann. Dies gilt nicht für

6.3.1 Öffnungen im Schutzgehäuse gemäß Nummer 6.1, wenn das Ein- und Ausbringen des
zu behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstandes ausschließlich mittels Proben-
wechsler oder Fördereinrichtung geschieht und die Abmessungen der Öffnungen diesem
Zweck angepasst sind, oder
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6.3.2 Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des Röntgenstrahlers erfor-
dern, wenn die Ortsdosisleistung im Innern des geöffneten Schutzgehäuses 10 Mikrosie-
vert durch Stunde nicht überschreitet.

Anlage 3 (zu § 31a)
Gewebe-Wichtungsfaktoren
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2003, 634

Gewebe oder Organe Gewebe-Wichtungsfaktoren WT

Keimdrüsen 0,20
Knochenmark (rot) 0,12 
Dickdarm 0,12
Lunge 0,12
Magen 0,12
Blase 0,05
Brust 0,05
Leber 0,05
Speiseröhre 0,05
Schilddrüse 0,05
Haut 0,01
Knochenoberfläche 0,01
Andere Organe oder Gewebe 1), 2) 0,05

1) Für Berechnungszwecke setzen sich andere Organe oder Gewebe wie folgt zusammen: Nebennieren, Ge-
hirn, Dünndarm, Niere, Muskel, Bauchspeicheldrüse, Milz, Thymusdrüse und Gebärmutter.

2) In den außergewöhnlichen Fällen, in denen ein einziges der anderen Organe oder Gewebe eine Äquivalent-
dosis erhält, die über der höchsten Dosis in einem der zwölf Organe liegt, für die ein Wichtungsfaktor an-
gegeben ist, sollte ein Wichtungsfaktor von 0,025 für dieses Organ oder Gewebe und ein Wichtungsfaktor
von 0,025 für die mittlere Organdosis der restlichen anderen Organe oder Gewebe gesetzt werden.
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Anlage 4 (zu § 38 Abs. 1 Satz 3) 
Ärztliche Bescheinigung nach § 38 der Röntgenverordnung 

Fundstelle: BGBl. I 2003, 635

Beurteilung 

Strahlenschutzverantwortlicher Personalnummer

(Unternehmen, Dienststelle usw.) gegebenenfalls Registrier-Nr.

des Strahlenpasses

Herr/Frau

Name _____________________________

Vorname __________________________

geb. am ___________________________

Straße _____________________________

Wohnort ___________________________

wurde von mir 

am ___________________ untersucht.

Es bestehen derzeit gegen eine Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Röntgenstrahlung 
I keine gesundheitlichen Bedenken ( )
II gesundheitliche Bedenken gegen Tätigkeit im Kontrollbereich ( )
Hinweis: Die Beurteilung umfasst nicht sonstige arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-

suchungen nach anderen Rechtsvorschriften. Hält der Strahlenschutzverant-
wortliche oder die beruflich strahlenexponierte Person die vom Arzt nach § 41
Abs. 1 Satz 1 in der Bescheinigung nach § 38 getroffene Beurteilung für unzu-
treffend, so kann die Entscheidung der zuständigen Behörde beantragt werden.

Bemerkungen: ___________________________________________________________

Nächste Beurteilung oder Untersuchung:

_______________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift, Stempel mit Anschrift des Arztes nach § 41 Abs. 1 Satz 1 RöV
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Anlage 5 (zu § 2a Absatz 3)
(Fundstelle: BGBl. I 2011, 2054-2055)

Liste der nicht gerechtfertigten Tätigkeitsarten

Teil A
Anwendung von 

Röntgenstrahlung zur Untersuchung 
oder Behandlung von Menschen (Medizin)

1. Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen zur Darstellung des Zahnstatus mit intra-
oraler Anode,

2. Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen zur Pneumenzephalographie.

Teil B
Anwendung von Röntgenstrahlung außerhalb der Medizin

1. Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen zur Zutrittskontrolle oder Suche von Gegen-
ständen, die eine Person an oder in ihrem Körper verbirgt, soweit die Anwendung nicht
a) auf Grund eines Gesetzes erfolgt und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-

falls zur Erledigung hoheitlicher Aufgaben notwendig ist oder
b) im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung zum Zweck der Verteidi-

gung oder der Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen zwingend erforderlich ist.
2. Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen zur Überprüfung der Passfähigkeit von Klei-

dungsstücken.
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Verordnung über den Verkauf bestimmter Waren an 
Sonn- und Feiertagen*

Vom 21. Dezember 1957 (BGBl. I S. 1881) – zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur 
Änderung des Gesetz über den Ladenschluss und zur Neuregelung der Arbeitszeit in Bäckereien 

und Konditoreien vom 30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1186) 

Eingangsformel

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. November 1956 (Bun-
desgesetzbl. I S. 875) in der Fassung des Gesetzes vom 17. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 722)
wird im Einvernehmen mit den Bundesministern für Wirtschaft und für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten mit Zustimmung des Bundesrates verordnet: 

§ 1

(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss
dürfen an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein für die Abgabe
1. von frischer Milch: Verkaufsstellen, für die Dauer von zwei Stunden,
2. von Bäcker- oder Konditorwaren: Verkaufsstellen von Betrieben, die Bäcker- oder Konditor-

waren herstellen, für die Dauer von drei Stunden,
3. von Blumen: Verkaufsstellen, in denen in erheblichem Umfang Blumen feilgehalten werden,

für die Dauer von zwei Stunden, jedoch am 1. November (Allerheiligen), am Volkstrauertag,
am Buß- und Bettag, am Totensonntag und am 1. Adventssonntag für die Dauer von sechs
Stunden,

4. von Zeitungen: Verkaufsstellen für Zeitungen für die Dauer von fünf Stunden.
(2) Absatz 1 Nr. 1 bis 3 gilt nicht für die Abgabe am 2. Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag.
(3) Die Vorschriften der §§ 5, 10, 11, 13 bis 15 des Gesetzes über den Ladenschluss bleiben

unberührt. 

§ 2 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1958 in Kraft. 

Schlussformel 
Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung

* aushangpflichtig gem. § 21 LadSchlG: innerhalb von Verkaufsstellen und ab einem Beschäftigten mit Aus-
nahme von Vorschriften, die andere Arten von Verkaufsstellen betreffen
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Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen 
Arbeitnehmerüberlassung 

(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG)*

In der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158) – zuletzt geändert 
durch Artikel 4 Absatz 46 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154)

- Auszug -

§11 Sonstige Vorschriften über das Leiharbeitsverhältnis
(2) Der Verleiher ist ferner verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer bei Vertragsschluß ein Merk-

blatt der Erlaubnisbehörde über den wesentlichen Inhalt dieses Gesetzes auszuhändigen. Nicht-
deutsche Leiharbeitnehmer erhalten das Merkblatt und den Nachweis nach Absatz 1 auf Verlan-
gen in ihrer Muttersprache. Die Kosten des Merkblatts trägt der Verleiher.

* Besondere Arbeitgeberpflicht gem. § 11 Abs. 2 AÜG: Aushändigung des Merkblattes
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Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit 

(Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG) 
vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) – zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 

vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3836) 

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

Zweiter Abschnitt 
Pflichten des Arbeitgebers 

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers 
§ 4 Allgemeine Grundsätze 
§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
§ 6 Dokumentation 
§ 7 Übertragung von Aufgaben 
§ 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber 
§ 9 Besondere Gefahren 
§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen 
§ 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge 
§ 12 Unterweisung 
§ 13 Verantwortliche Personen 
§ 14 Unterrichtung und Anhörung der Beschäftigten 

des öffentlichen Dienstes 

Dritter Abschnitt 
Pflichten und Rechte der Beschäftigten 
§ 15 Pflichten der Beschäftigten 
§ 16 Besondere Unterstützungspflichten 
§ 17 Rechte der Beschäftigten 

Vierter Abschnitt 
Verordnungsermächtigungen 

§ 18 Verordnungsermächtigungen 
§ 19 Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften 

und zwischenstaatliche Vereinbarungen 
§ 20 Regelungen für den öffentlichen Dienst 

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame deutsche 
Arbeitsschutzstrategie 

§ 20a Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie 
§ 20b Nationale Arbeitsschutzkonferenz 

Sechster Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§ 21 Zuständige Behörden, Zusammenwirken mit 
den Trägern der gesetzlichen Unfallversiche-
rung 

§ 22 Befugnisse der zuständigen Behörden 
§ 23 Betriebliche Daten, Zusammenarbeit mit ande-

ren Behörden, Jahresbericht 
§ 24 Ermächtigung zum Erlaß von allgemeinen Ver-

waltungsvorschriften 
§ 25 Bußgeldvorschriften 
§ 26 Strafvorschriften 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der

Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern. Es gilt in allen Tätig-
keitsbereichen und findet im Rahmen der Vorgaben des Seerechtsübereinkommens der Vereinten
Nationen vom 10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) auch in der ausschließlichen Wirt-
schaftszone Anwendung.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für den Arbeitsschutz von Hausangestellten in privaten Haushalten.
Es gilt nicht für den Arbeitsschutz von Beschäftigten auf Seeschiffen und in Betrieben, die dem
Bundesberggesetz unterliegen, soweit dafür entsprechende Rechtsvorschriften bestehen.

(3) Pflichten, die die Arbeitgeber zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz
der Beschäftigten bei der Arbeit nach sonstigen Rechtsvorschriften haben, bleiben unberührt.
Satz 1 gilt entsprechend für Pflichten und Rechte der Beschäftigten. Unberührt bleiben Gesetze,
die andere Personen als Arbeitgeber zu Maßnahmen des Arbeitsschutzes verpflichten.
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(4) Bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften treten an die Stelle der Betriebs- oder
Personalräte die Mitarbeitervertretungen entsprechend dem kirchlichen Recht.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne dieses Gesetzes sind Maßnahmen zur Verhütung

von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnah-
men der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind: 
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes, ausge-

nommen die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,
4. Beamtinnen und Beamte,
5. Richterinnen und Richter,
6. Soldatinnen und Soldaten,
7. die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten. 

(3) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Personen und rechts-
fähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 2 beschäftigen.

(4) Sonstige Rechtsvorschriften im Sinne dieses Gesetzes sind Regelungen über Maßnahmen
des Arbeitsschutzes in anderen Gesetzen, in Rechtsverordnungen und Unfallverhütungsvor-
schriften.

(5) Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes gelten für den Bereich des öffentlichen Dienstes die
Dienststellen. Dienststellen sind die einzelnen Behörden, Verwaltungsstellen und Betriebe der
Verwaltungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der sonstigen Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die Gerichte des Bundes und der Länder sowie die ent-
sprechenden Einrichtungen der Streitkräfte. 

Zweiter Abschnitt 
Pflichten des Arbeitgebers

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter

Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei
der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforder-
lichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicher-
heit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben.

(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter
Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten
1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen sowie
2. Vorkehrungen zu treffen, daß die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten und

eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und die Beschäftigten
ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können.

(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Beschäftigten
auferlegen. 

§ 4 Allgemeine Grundsätze
 Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen Grund-

sätzen auszugehen:
1. Die Arbeit ist so zu gestalten, daß eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und psy-

chische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering
gehalten wird;

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen;
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3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige
gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen;

4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Arbeitsbe-
dingungen, soziale Beziehungen und Einfluß der Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu
verknüpfen; 

5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen;
6. spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen sind zu berücksich-

tigen;
7. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen;
8. mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind nur zulässig,

wenn dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist. 

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit ver-

bundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.
(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleich-

artigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausrei-
chend.

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeits-

stoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,
4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und

deren Zusammenwirken,
5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,
6. psychische Belastungen bei der Arbeit.

 § 6 Dokumentation
(1) Der Arbeitgeber muß über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten

erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von
ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich
sind. Bei gleichartiger Gefährdungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammen-
gefaßte Angaben enthalten. 

(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein Beschäftigter getötet oder so verletzt wird, daß er
stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeits- oder dienstunfähig wird, hat der
Arbeitgeber zu erfassen.

 § 7 Übertragung von Aufgaben 
Bei der Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte hat der Arbeitgeber je nach Art der Tätig-

keiten zu berücksichtigen, ob die Beschäftigten befähigt sind, die für die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen
einzuhalten.

§ 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber
(1) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig, sind die Arbeitge-

ber verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen
zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten
bei der Arbeit erforderlich ist, haben die Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten insbesondere sich
gegenseitig und ihre Beschäftigten über die mit den Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftigten zu unterrichten und Maßnahmen zur Verhütung dieser
Gefahren abzustimmen.
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(2) Der Arbeitgeber muß sich je nach Art der Tätigkeit vergewissern, daß die Beschäftigten
anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig werden, hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicher-
heit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit in seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhal-
ten haben. 

§ 9 Besondere Gefahren
(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, damit nur Beschäftigte Zugang zu besonders

gefährlichen Arbeitsbereichen haben, die zuvor geeignete Anweisungen erhalten haben.
(2) Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, daß alle Beschäftigten, die einer unmittel-

baren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein können, möglichst frühzeitig über diese Gefahr
und die getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet sind. Bei unmittelbarer
erheblicher Gefahr für die eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer Personen müssen die
Beschäftigten die geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung selbst
treffen können, wenn der zuständige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse
der Beschäftigten und die vorhandenen technischen Mittel zu berücksichtigen. Den Beschäftigten
dürfen aus ihrem Handeln keine Nachteile entstehen, es sei denn, sie haben vorsätzlich oder grob
fahrlässig ungeeignete Maßnahmen getroffen.

(3) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, die es den Beschäftigten bei unmittelbarer
erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch sofortiges Verlassen der Arbeitsplätze in Sicherheit
zu bringen. Den Beschäftigten dürfen hierdurch keine Nachteile entstehen. Hält die unmittelbare
erhebliche Gefahr an, darf der Arbeitgeber die Beschäftigten nur in besonders begründeten Aus-
nahmefällen auffordern, ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. Gesetzliche Pflichten der Beschäf-
tigten zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit sowie die §§ 7 und 11 des Solda-
tengesetzes bleiben unberührt.

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen
(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der

Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und
Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat er der Anwesenheit anderer Personen
Rechnung zu tragen. Er hat auch dafür zu sorgen, daß im Notfall die erforderlichen Verbindungen
zu außerbetrieblichen Stellen, insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizinischen
Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung eingerichtet sind.

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der Ersten Hilfe,
Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. Anzahl, Ausbildung und
Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten müssen in einem angemessenen Verhältnis
zur Zahl der Beschäftigten und zu den bestehenden besonderen Gefahren stehen. Vor der Benen-
nung hat der Arbeitgeber den Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weitergehende Beteiligungs-
rechte bleiben unberührt. Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten Aufgaben auch selbst
wahrnehmen, wenn er über die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung und Ausrüstung verfügt.

 § 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge 
Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf ihren Wunsch unbeschadet der Pflichten aus anderen

Rechtsvorschriften zu ermöglichen, sich je nach den Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit regelmäßig arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen, es sei denn, auf Grund der
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem
Gesundheitsschaden zu rechnen.

§ 12 Unterweisung
(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfaßt
Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der
Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muß bei der Einstellung, bei Veränderungen
im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Auf-
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nahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muß an die Gefährdungsent-
wicklung angepaßt sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden.

(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur Unterweisung nach Absatz 1 den
Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der Qualifikation und der Erfahrung
der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung überlassen werden, vorzunehmen. Die sonstigen
Arbeitsschutzpflichten des Verleihers bleiben unberührt. 

§ 13 Verantwortliche Personen
(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergebenden Pflichten sind

neben dem Arbeitgeber
1. sein gesetzlicher Vertreter,
2. das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person,
3. der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft,
4. Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes beauftragt sind, im

Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse,
5. sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-

nung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift verpflichtete Personen im Rahmen ihrer Auf-
gaben und Befugnisse.

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen,
ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen. 

§ 14 Unterrichtung und Anhörung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
(1) Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind vor Beginn der Beschäftigung und bei

Veränderungen in ihren Arbeitsbereichen über Gefahren für Sicherheit und Gesundheit, denen sie
bei der Arbeit ausgesetzt sein können, sowie über die Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhü-
tung dieser Gefahren und die nach § 10 Abs. 2 getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

(2) Soweit in Betrieben des öffentlichen Dienstes keine Vertretung der Beschäftigten besteht,
hat der Arbeitgeber die Beschäftigten zu allen Maßnahmen zu hören, die Auswirkungen auf
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten haben können. 

Dritter Abschnitt 
Pflichten und Rechte der Beschäftigten

§ 15 Pflichten der Beschäftigten
(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterwei-

sung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu
tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten auch für die Sicherheit und Gesundheit der
Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschäftigten insbesondere Maschinen, Geräte,
Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtungen
und die ihnen zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß zu ver-
wenden.

§ 16 Besondere Unterstützungspflichten
(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von

ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit sowie jeden
an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu melden.

(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit den Arbeitgeber darin zu unterstützen, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der
Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten und seine Pflichten entsprechend den behördlichen
Auflagen zu erfüllen. Unbeschadet ihrer Pflicht nach Absatz 1 sollen die Beschäftigten von ihnen
festgestellte Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den Schutzsystemen auch der
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Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des
Siebten Buches Sozialgesetzbuch mitteilen.

§ 17 Rechte der Beschäftigten
(1) Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fragen der Sicher-

heit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen. Für Beamtinnen und Beamte des
Bundes ist § 125 des Bundesbeamtengesetzes anzuwenden. Entsprechendes Landesrecht bleibt
unberührt.

(2) Sind Beschäftigte auf Grund konkreter Anhaltspunkte der Auffassung, daß die vom Arbeit-
geber getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu gewährleisten, und hilft der Arbeitgeber darauf gerichte-
ten Beschwerden von Beschäftigten nicht ab, können sich diese an die zuständige Behörde wen-
den. Hierdurch dürfen den Beschäftigten keine Nachteile entstehen. Die in Absatz 1 Satz 2 und 3
genannten Vorschriften sowie die Vorschriften der Wehrbeschwerdeordnung und des Gesetzes
über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages bleiben unberührt. 

Vierter Abschnitt 
Verordnungsermächtigungen

§ 18 Verordnungsermächtigungen
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-

desrates vorzuschreiben, welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die sonstigen verantwortlichen
Personen zu treffen haben und wie sich die Beschäftigten zu verhalten haben, um ihre jeweiligen
Pflichten, die sich aus diesem Gesetz ergeben, zu erfüllen. In diesen Rechtsverordnungen kann
auch bestimmt werden, daß bestimmte Vorschriften des Gesetzes zum Schutz anderer als in § 2
Abs. 2 genannter Personen anzuwenden sind.

(2) Durch Rechtsverordnungen nach Absatz 1 kann insbesondere bestimmt werden,
1. daß und wie zur Abwehr bestimmter Gefahren Dauer oder Lage der Beschäftigung oder die

Zahl der Beschäftigten begrenzt werden muß,
2. daß der Einsatz bestimmter Arbeitsmittel oder -verfahren mit besonderen Gefahren für die

Beschäftigten verboten ist oder der zuständigen Behörde angezeigt oder von ihr erlaubt sein
muß oder besonders gefährdete Personen dabei nicht beschäftigt werden dürfen,

3. daß bestimmte, besonders gefährliche Betriebsanlagen einschließlich der Arbeits- und Ferti-
gungsverfahren vor Inbetriebnahme, in regelmäßigen Abständen oder auf behördliche Anord-
nung fachkundig geprüft werden müssen,

4. daß Beschäftigte, bevor sie eine bestimmte gefährdende Tätigkeit aufnehmen oder fortsetzen
oder nachdem sie sie beendet haben, arbeitsmedizinisch zu untersuchen sind und welche
besonderen Pflichten der Arzt dabei zu beachten hat,

5. dass Ausschüsse zu bilden sind, denen die Aufgabe übertragen wird, die Bundesregierung oder
das zuständige Bundesministerium zur Anwendung der Rechtsverordnungen zu beraten, dem
Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesi-
cherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu ermitteln sowie Regeln zu ermitteln, wie die
in den Rechtsverordnungen gestellten Anforderungen erfüllt werden können. Das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales kann die Regeln und Erkenntnisse amtlich bekannt machen. 

§ 19 Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften und 
zwischenstaatliche Vereinbarungen

 Rechtsverordnungen nach § 18 können auch erlassen werden, soweit dies zur Durchführung
von Rechtsakten des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften oder von
Beschlüssen internationaler Organisationen oder von zwischenstaatlichen Vereinbarungen, die
Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen, erforderlich ist, insbesondere um Arbeitsschutzpflichten
für andere als in § 2 Abs. 3 genannte Personen zu regeln. 
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§ 20 Regelungen für den öffentlichen Dienst
(1) Für die Beamten der Länder, Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stif-

tungen des öffentlichen Rechts regelt das Landesrecht, ob und inwieweit die nach § 18 erlassenen
Rechtsverordnungen gelten.

(2) Für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Dienst des Bundes, insbesondere bei der Bun-
deswehr, der Polizei, den Zivil- und Katastrophenschutzdiensten, dem Zoll oder den Nachrichten-
diensten, können das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium des Innern, das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, das Bundesministerium der Verteidigung oder das
Bundesministerium der Finanzen, soweit sie hierfür jeweils zuständig sind, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß Vorschriften dieses Gesetzes ganz oder
zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit öffentliche Belange dies zwingend erfordern, insbeson-
dere zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit. Rechtsverord-
nungen nach Satz 1 werden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales
und, soweit nicht das Bundesministerium des Innern selbst ermächtigt ist, im Einvernehmen mit
diesem Ministerium erlassen. In den Rechtsverordnungen ist gleichzeitig festzulegen, wie die
Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei der Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele dieses
Gesetzes auf andere Weise gewährleistet werden. Für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst der Län-
der, Gemeinden und sonstigen landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts können den Sätzen 1 und 3 entsprechende Regelungen durch Landesrecht
getroffen werden. 

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie

§ 20a Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie
(1) Nach den Bestimmungen dieses Abschnitts entwickeln Bund, Länder und Unfallversiche-

rungsträger im Interesse eines wirksamen Arbeitsschutzes eine gemeinsame deutsche Arbeits-
schutzstrategie und gewährleisten ihre Umsetzung und Fortschreibung. Mit der Wahrnehmung der
ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit
tragen Bund, Länder und Unfallversicherungsträger dazu bei, die Ziele der gemeinsamen deut-
schen Arbeitsschutzstrategie zu erreichen.

(2) Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie umfasst
1. die Entwicklung gemeinsamer Arbeitsschutzziele,
2. die Festlegung vorrangiger Handlungsfelder und von Eckpunkten für Arbeitsprogramme

sowie deren Ausführung nach einheitlichen Grundsätzen,
3. die Evaluierung der Arbeitsschutzziele, Handlungsfelder und Arbeitsprogramme mit geeig-

neten Kennziffern,
4. die Festlegung eines abgestimmten Vorgehens der für den Arbeitsschutz zuständigen Landes-

behörden und der Unfallversicherungsträger bei der Beratung und Überwachung der Betriebe,
5. die Herstellung eines verständlichen, überschaubaren und abgestimmten Vorschriften- und

Regelwerks.

§ 20b Nationale Arbeitsschutzkonferenz
(1) Die Aufgabe der Entwicklung, Steuerung und Fortschreibung der gemeinsamen deutschen

Arbeitsschutzstrategie nach § 20a Abs. 1 Satz 1 wird von der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz
wahrgenommen. Sie setzt sich aus jeweils drei stimmberechtigten Vertretern von Bund, Ländern
und den Unfallversicherungsträgern zusammen und bestimmt für jede Gruppe drei Stellvertreter.
Außerdem entsenden die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die
Behandlung von Angelegenheiten nach § 20a Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 jeweils bis zu drei Vertreter
in die Nationale Arbeitsschutzkonferenz; sie nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.
Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung; darin werden insbeson-
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

© Bundesanzeiger Verlag 2011 147



2  Arbeitsschutzgesetz § 21

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
dere die Arbeitsweise und das Beschlussverfahren festgelegt. Die Geschäftsordnung muss ein-
stimmig angenommen werden.

(2) Alle Einrichtungen, die mit Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit befasst sind, können
der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz Vorschläge für Arbeitsschutzziele, Handlungsfelder und
Arbeitsprogramme unterbreiten.

(3) Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz wird durch ein Arbeitsschutzforum unterstützt, das
in der Regel einmal jährlich stattfindet. Am Arbeitsschutzforum sollen sachverständige Vertreter
der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der Berufs- und Wirtschaftsverbän-
de, der Wissenschaft, der Kranken- und Rentenversicherungsträger, von Einrichtungen im Bereich
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie von Einrichtungen, die der Förderung der
Beschäftigungsfähigkeit dienen, teilnehmen. Das Arbeitsschutzforum hat die Aufgabe, eine früh-
zeitige und aktive Teilhabe der sachverständigen Fachöffentlichkeit an der Entwicklung und Fort-
schreibung der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie sicherzustellen und die Nationale
Arbeitsschutzkonferenz entsprechend zu beraten.

(4) Einzelheiten zum Verfahren der Einreichung von Vorschlägen nach Absatz 2 und zur
Durchführung des Arbeitsschutzforums nach Absatz 3 werden in der Geschäftsordnung der Nati-
onalen Arbeitsschutzkonferenz geregelt.

(5) Die Geschäfte der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz und des Arbeitsschutzforums führt
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Einzelheiten zu Arbeitsweise und Ver-
fahren werden in der Geschäftsordnung der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz festgelegt. 

Sechster Abschnitt 
Schlußvorschriften

§ 21 Zuständige Behörden, Zusammenwirken mit den Trägern der gesetzlichen 
Unfallversicherung

(1) Die Überwachung des Arbeitsschutzes nach diesem Gesetz ist staatliche Aufgabe. Die
zuständigen Behörden haben die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen zu überwachen und die Arbeitgeber bei der Erfüllung ihrer Pflich-
ten zu beraten.

(2) Die Aufgaben und Befugnisse der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung richten sich,
soweit nichts anderes bestimmt ist, nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs. Soweit die Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem Sozialgesetzbuch im Rahmen ihres Präventi-
onsauftrags auch Aufgaben zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der
Beschäftigten wahrnehmen, werden sie ausschließlich im Rahmen ihrer autonomen Befugnisse
tätig.

(3) Die zuständigen Landesbehörden und die Unfallversicherungsträger wirken auf der Grund-
lage einer gemeinsamen Beratungs- und Überwachungsstrategie nach § 20a Abs. 2 Nr. 4 eng
zusammen und stellen den Erfahrungsaustausch sicher. Diese Strategie umfasst die Abstimmung
allgemeiner Grundsätze zur methodischen Vorgehensweise bei
1. der Beratung und Überwachung der Betriebe,
2. der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und Überwachungsschwerpunkte, aufeinander abge-

stimmter oder gemeinsamer Schwerpunktaktionen und Arbeitsprogramme und
3. der Förderung eines Daten- und sonstigen Informationsaustausches, insbesondere über

Betriebsbesichtigungen und deren wesentliche Ergebnisse. Die zuständigen Landesbehörden
vereinbaren mit den Unfallversicherungsträgern nach § 20 Abs. 2 Satz 3 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch die Maßnahmen, die zur Umsetzung der gemeinsamen Arbeitsprogramme
nach § 20a Abs. 2 Nr. 2 und der gemeinsamen Beratungs- und Überwachungsstrategie notwen-
dig sind; sie evaluieren deren Zielerreichung mit den von der Nationalen Arbeitsschutzkonfe-
renz nach § 20a Abs. 2 Nr. 3 bestimmten Kennziffern.

(4) Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde kann mit Trägern der gesetz-
lichen Unfallversicherung vereinbaren, daß diese in näher zu bestimmenden Tätigkeitsbereichen
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die Einhaltung dieses Gesetzes, bestimmter Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen überwachen. In der Vereinbarung sind Art und
Umfang der Überwachung sowie die Zusammenarbeit mit den staatlichen Arbeitsschutzbehörden
festzulegen.

(5) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, ist zuständige Behörde für die Durchfüh-
rung dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen in den Betrieben
und Verwaltungen des Bundes die Zentralstelle für Arbeitsschutz beim Bundesministerium des
Innern. Im Auftrag der Zentralstelle handelt, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Unfallversi-
cherung Bund und Bahn, die insoweit der Aufsicht des Bundesministeriums des Innern unterliegt;
Aufwendungen werden nicht erstattet. Im öffentlichen Dienst im Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung führt die Unfallversicherung Bund und Bahn,
soweit die Eisenbahn-Unfallkasse bis zum 31. Dezember 2014 Träger der Unfallversicherung war,
dieses Gesetz durch. Für Betriebe und Verwaltungen in den Geschäftsbereichen des Bundesminis-
teriums der Verteidigung und des Auswärtigen Amtes hinsichtlich seiner Auslandsvertretungen
führt das jeweilige Bundesministerium, soweit es jeweils zuständig ist, oder die von ihm jeweils
bestimmte Stelle dieses Gesetz durch. Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen
führt die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation dieses
Gesetz durch, soweit der Geschäftsbereich des ehemaligen Bundesministeriums für Post und Tele-
kommunikation betroffen ist. Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für Betriebe und Verwaltungen, die zur
Bundesverwaltung gehören, für die aber eine Berufsgenossenschaft Träger der Unfallversiche-
rung ist. Die zuständigen Bundesministerien können mit den Berufsgenossenschaften für diese
Betriebe und Verwaltungen vereinbaren, daß das Gesetz von den Berufsgenossenschaften durch-
geführt wird; Aufwendungen werden nicht erstattet. 

§ 22 Befugnisse der zuständigen Behörden
(1) Die zuständige Behörde kann vom Arbeitgeber oder von den verantwortlichen Personen die

zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte und die Überlassung von
entsprechenden Unterlagen verlangen. Die auskunftspflichtige Person kann die Auskunft auf sol-
che Fragen oder die Vorlage derjenigen Unterlagen verweigern, deren Beantwortung oder Vorlage
sie selbst oder einen ihrer in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Ange-
hörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen wür-
de. Die auskunftspflichtige Person ist darauf hinzuweisen.

(2) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt, zu den Betriebs- und Arbeits-
zeiten Betriebsstätten, Geschäfts- und Betriebsräume zu betreten, zu besichtigen und zu prüfen
sowie in die geschäftlichen Unterlagen der auskunftspflichtigen Person Einsicht zu nehmen,
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Außerdem sind sie befugt, Betriebsan-
lagen, Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstungen zu prüfen, Arbeitsverfahren und
Arbeitsabläufe zu untersuchen, Messungen vorzunehmen und insbesondere arbeitsbedingte
Gesundheitsgefahren festzustellen und zu untersuchen, auf welche Ursachen ein Arbeitsunfall,
eine arbeitsbedingte Erkrankung oder ein Schadensfall zurückzuführen ist. Sie sind berechtigt, die
Begleitung durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person zu verlangen. Der Arbeit-
geber oder die verantwortlichen Personen haben die mit der Überwachung beauftragten Personen
bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse nach den Sätzen 1 und 2 zu unterstützen. Außerhalb der
in Satz 1 genannten Zeiten, oder wenn die Arbeitsstätte sich in einer Wohnung befindet, dürfen
die mit der Überwachung beauftragten Personen ohne Einverständnis des Arbeitgebers die Maß-
nahmen nach den Sätzen 1 und 2 nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung treffen. Die auskunftspflichtige Person hat die Maßnahmen nach den Sät-
zen 1, 2 und 5 zu dulden. Die Sätze 1 und 5 gelten entsprechend, wenn nicht feststeht, ob in der
Arbeitsstätte Personen beschäftigt werden, jedoch Tatsachen gegeben sind, die diese Annahme
rechtfertigen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
wird insoweit eingeschränkt.
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(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, 
1. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen oder die Beschäf-

tigten zur Erfüllung der Pflichten zu treffen haben, die sich aus diesem Gesetz und den auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergeben,

2. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen zur Abwendung einer
besonderen Gefahr für Leben und Gesundheit der Beschäftigten zu treffen haben. Die zustän-
dige Behörde hat, wenn nicht Gefahr im Verzug ist, zur Ausführung der Anordnung eine ange-
messene Frist zu setzen. Wird eine Anordnung nach Satz 1 nicht innerhalb einer gesetzten Frist
oder eine für sofort vollziehbar erklärte Anordnung nicht sofort ausgeführt, kann die zuständi-
ge Behörde die von der Anordnung betroffene Arbeit oder die Verwendung oder den Betrieb
der von der Anordnung betroffenen Arbeitsmittel untersagen. Maßnahmen der zuständigen
Behörde im Bereich des öffentlichen Dienstes, die den Dienstbetrieb wesentlich beeinträchti-
gen, sollen im Einvernehmen mit der obersten Bundes- oder Landesbehörde oder dem Haupt-
verwaltungsbeamten der Gemeinde getroffen werden.

§ 23 Betriebliche Daten, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Jahresbericht
(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt Mit-

teilungen über
1. die Zahl der Beschäftigten und derer, an die er Heimarbeit vergibt, aufgegliedert nach

Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit,
2. den Namen oder die Bezeichnung und Anschrift des Betriebs, in dem er sie beschäftigt,
3. seinen Namen, seine Firma und seine Anschrift sowie
4. den Wirtschaftszweig, dem sein Betrieb angehört, zu machen. Das Bundesministerium für

Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates zu bestimmen, daß die Stellen der Bundesverwaltung, denen der Arbeitgeber die in Satz
1 genannten Mitteilungen bereits auf Grund einer Rechtsvorschrift mitgeteilt hat, diese Anga-
ben an die für die Behörden nach Satz 1 zuständigen obersten Landesbehörden als Schreiben
oder auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung weiterzuleiten
haben. In der Rechtsverordnung können das Nähere über die Form der weiterzuleitenden
Angaben sowie die Frist für die Weiterleitung bestimmt werden. Die weitergeleiteten Angaben
dürfen nur zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Behörden nach § 21 Abs. 1 liegenden
Arbeitsschutzaufgaben verwendet sowie in Datenverarbeitungssystemen gespeichert oder ver-
arbeitet werden.

(2) Die mit der Überwachung beauftragten Personen dürfen die ihnen bei ihrer Überwachungs-
tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nur in den gesetzlich
geregelten Fällen oder zur Verfolgung von Gesetzwidrigkeiten oder zur Erfüllung von gesetzlich
geregelten Aufgaben zum Schutz der Versicherten dem Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung oder zum Schutz der Umwelt den dafür zuständigen Behörden offenbaren. Soweit es sich bei
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen um Informationen über die Umwelt im Sinne des Umwelt-
informationsgesetzes handelt, richtet sich die Befugnis zu ihrer Offenbarung nach dem Umwelt-
informationsgesetz.

(3) Ergeben sich im Einzelfall für die zuständigen Behörden konkrete Anhaltspunkte für
1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel

nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung, die
zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch,

2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozi-
algesetzbuch gegenüber einer Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit, einem Träger der
gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- oder Rentenversicherung oder einem Träger der Sozi-
alhilfe oder gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbewerberleistungsgesetzes,

3. Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit,
4. Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,
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5. Verstöße gegen die Vorschriften des Vierten und Siebten Buches Sozialgesetzbuch über die
Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen,

6. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz,
7. Verstöße gegen die Steuergesetze, unterrichten sie die für die Verfolgung und Ahndung der

Verstöße nach den Nummern 1 bis 7 zuständigen Behörden, die Träger der Sozialhilfe sowie
die Behörden nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes. In den Fällen des Satzes 1 arbeiten die
zuständigen Behörden insbesondere mit den Agenturen für Arbeit, den Hauptzollämtern, den
Rentenversicherungsträgern, den Krankenkassen als Einzugsstellen für die Sozialversiche-
rungsbeiträge, den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung, den nach Landesrecht für die
Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzar-
beit zuständigen Behörden, den Trägern der Sozialhilfe, den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes
genannten Behörden und den Finanzbehörden zusammen.

(4) Die zuständigen obersten Landesbehörden haben über die Überwachungstätigkeit der ihnen
unterstellten Behörden einen Jahresbericht zu veröffentlichen. Der Jahresbericht umfaßt auch
Angaben zur Erfüllung von Unterrichtungspflichten aus internationalen Übereinkommen oder
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften, soweit sie den Arbeitsschutz betreffen.

§ 24 Ermächtigung zum Erlaß von allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung des Bundesrates allge-

meine Verwaltungsvorschriften erlassen
1. zur Durchführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-

ordnungen, soweit die Bundesregierung zu ihrem Erlaß ermächtigt ist,
2. über die Gestaltung der Jahresberichte nach § 23 Abs. 4 und
3. über die Angaben, die die zuständigen obersten Landesbehörden dem Bundesministerium für

Arbeit und Soziales für den Unfallverhütungsbericht nach § 25 Abs. 2 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mitzuteilen haben. Verwaltungsvor-
schriften, die Bereiche des öffentlichen Dienstes einbeziehen, werden im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium des Innern erlassen. 

§ 25 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder § 19 zuwiderhandelt, soweit sie für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder

2. a) als Arbeitgeber oder als verantwortliche Person einer vollziehbaren Anordnung nach § 22
Abs. 3 oder

b) als Beschäftigter einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 zuwiderhan-
delt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe b mit
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a mit einer
Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

§ 26 Strafvorschriften
 Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt oder
2. durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche Handlung

Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet.
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Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und 
andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit

vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) – zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 5
 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) 
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Erster Abschnitt

§ 1 Grundsatz 
Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssi-

cherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung unterstüt-
zen. Damit soll erreicht werden, daß
1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften den besonderen

Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt werden,
2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erkenntnisse zur Verbesserung des

Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung verwirklicht werden können,
3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen einen möglichst hohen

Wirkungsgrad erreichen. 

Zweiter Abschnitt 
Betriebsärzte

§ 2 Bestellung von Betriebsärzten
(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 3 genannten

Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf
1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und Gesundheitsge-

fahren,
2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der Arbeitnehmerschaft

und
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3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und die Art der für den
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die von ihm bestellten Betriebsärzte ihre Aufgaben
erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere ist er verpflich-
tet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume,
Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Per-
sonen zu unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeits-
leistung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fort-
bildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist der Betriebsarzt als
Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeits-
vergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist der
Betriebsarzt nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung von der Erfül-
lung der ihm übertragenen Aufgaben freizustellen. 

§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte
(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der

Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Sie haben insbesondere
1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen

Personen zu beraten, insbesondere bei
a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sani-

tären Einrichtungen,
b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Arbeitsverfahren

und Arbeitsstoffen,
c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,
d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen ergonomischen sowie

arbeitshygienischen Fragen, insbesondere des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit und der
Pausenregelung, der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeitsum-
gebung,

e) der Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb,
f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliederung Behin-

derter in den Arbeitsprozeß,
g) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und zu beraten sowie die
Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im Zusam-
menhang damit
a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel dem

Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen
Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf
deren Durchführung hinzuwirken,

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,
c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die Untersuchungsergeb-

nisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser
Erkrankungen vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, daß sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des Arbeits-
schutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über die Unfall-
und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrich-
tungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei der Einsatzpla-
nung und Schulung der Helfer in „Erster Hilfe“ und des medizinischen Hilfspersonals mitzu-
wirken.
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(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers diesem das Ergebnis arbeitsmedi-
zinischer Untersuchungen mitzuteilen; § 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.

(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krankmeldungen der Arbeitnehmer auf
ihre Berechtigung zu überprüfen. 

§ 4 Anforderungen an Betriebsärzte 
Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur Personen bestellen, die berechtigt sind, den ärzt-

lichen Beruf auszuüben, und die über die zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben erfor-
derliche arbeitsmedizinische Fachkunde verfügen.

 Dritter Abschnitt 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

 § 5 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit
(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieure, -techniker,

-meister) schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 6 genannten Aufgaben zu übertragen, soweit
dies erforderlich ist im Hinblick auf
1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und Gesundheitsge-

fahren,
2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der Arbeitnehmerschaft,
3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und Art der für den Arbeits-

schutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen,
4. die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3

des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen in Fragen des Arbeitsschutzes.
(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die von ihm bestellten Fachkräfte für Arbeitssi-

cherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; ins-
besondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist,
Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie
über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäf-
tigt oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist
die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbil-
dung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der
Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Arbeitnehmer
eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben
freizustellen.

§ 6 Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz

und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschenge-
rechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. Sie haben insbesondere
1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen

Personen zu beraten, insbesondere bei
a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sani-

tären Einrichtungen,
b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Arbeitsverfahren

und Arbeitsstoffen, 
c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,
d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und in sonsti-

gen Fragen der Ergonomie,
e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,
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2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der Inbetriebnahme
und Arbeitsverfahren insbesondere vor ihrer Einführung sicherheitstechnisch zu überprüfen, 

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im Zusam-
menhang damit
a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel dem

Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen
Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf
deren Durchführung hinzuwirken,

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,
c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse zu erfassen

und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle
vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, daß sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des Arbeits-
schutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über die Unfall-
und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrich-
tungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei der Schulung
der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken. 

§ 7 Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit
(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für Arbeitssicherheit nur Personen bestellen, die den

nachstehenden Anforderungen genügen: Der Sicherheitsingenieur muß berechtigt sein, die
Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen und über die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufga-
ben erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde verfügen. Der Sicherheitstechniker oder -meis-
ter muß über die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische
Fachkunde verfügen.

(2) Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen, daß an Stelle eines Sicherheitsinge-
nieurs, der berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen, jemand bestellt werden darf,
der zur Erfüllung der sich aus § 6 ergebenden Aufgaben über entsprechende Fachkenntnisse ver-
fügt. 

Vierter Abschnitt
 Gemeinsame Vorschriften

§ 8 Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde
(1) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei der Anwendung ihrer arbeitsme-

dizinischen und sicherheitstechnischen Fachkunde weisungsfrei. Sie dürfen wegen der Erfüllung
der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. Betriebsärzte sind nur ihrem ärzt-
lichen Gewissen unterworfen und haben die Regeln der ärztlichen Schweigepflicht zu beachten.

(2) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder, wenn für einen Betrieb mehrere
Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellt sind, der leitende Betriebsarzt und die
leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit, unterstehen unmittelbar dem Leiter des Betriebs.

(3) Können sich Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit über eine von ihnen vorge-
schlagene arbeitsmedizinische oder sicherheitstechnische Maßnahme mit dem Leiter des Betriebs
nicht verständigen, so können sie ihren Vorschlag unmittelbar dem Arbeitgeber und, wenn dieser
eine juristische Person ist, dem zuständigen Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen
Organs unterbreiten. Ist für einen Betrieb oder ein Unternehmen ein leitender Betriebsarzt oder
eine leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt, steht diesen das Vorschlagsrecht nach Satz 1
zu. Lehnt der Arbeitgeber oder das zuständige Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen
Organs den Vorschlag ab, so ist dies den Vorschlagenden schriftlich mitzuteilen und zu begrün-
den; der Betriebsrat erhält eine Abschrift. 
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§ 9 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
(1) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der Erfüllung ihrer

Aufgaben mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten.
(2) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben den Betriebsrat über wich-

tige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu unterrichten; sie haben ihm
den Inhalt eines Vorschlags mitzuteilen, den sie nach § 8 Abs. 3 dem Arbeitgeber machen. Sie
haben den Betriebsrat auf sein Verlangen in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfall-
verhütung zu beraten.

(3) Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind mit Zustimmung des Betriebs-
rats zu bestellen und abzuberufen. Das gleiche gilt, wenn deren Aufgaben erweitert oder einge-
schränkt werden sollen; im Übrigen gilt § 87 in Verbindung mit § 76 des Betriebsverfassungsge-
setzes. Vor der Verpflichtung oder Entpflichtung eines freiberuflich tätigen Arztes, einer
freiberuflich tätigen Fachkraft für Arbeitssicherheit oder eines überbetrieblichen Dienstes ist der
Betriebsrat zu hören.

§ 10 Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit

 Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben zusammenzuarbeiten. Dazu gehört es insbesondere, gemeinsame Betriebsbegehungen vor-
zunehmen. Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit arbeiten bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben mit den anderen im Betrieb für Angelegenheiten der technischen Sicherheit, des
Gesundheits- und des Umweltschutzes beauftragten Personen zusammen. 

§ 11 Arbeitsschutzausschuß 
Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, hat der Arbeitgeber in

Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten einen Arbeitsschutzausschuß zu bilden; bei der
Feststellung der Zahl der Beschäftigen sind Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75
zu berücksichtigen. Dieser Ausschuß setzt sich zusammen aus: dem Arbeitgeber oder einem von
ihm Beauftragten, zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern, Betriebsärzten,
Fachkräften für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozi-
algesetzbuch. Der Arbeitsschutzausschuß hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes und der
Unfallverhütung zu beraten. Der Arbeitsschutzausschuß tritt mindestens einmal vierteljährlich
zusammen. 

§ 12 Behördliche Anordnungen 
(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, welche Maßnahmen der Arbeitgeber

zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den die gesetzlichen Pflichten näher bestimmenden
Rechtsverordnungen und Unfallverhütungsvorschriften ergebenden Pflichten, insbesondere hin-
sichtlich der Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit, zu treffen hat.

(2) Die zuständige Behörde hat, bevor sie eine Anordnung trifft,
1. den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu hören und mit ihnen zu erörtern, welche Maßnahmen

angebracht erscheinen und
2. dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung Gelegenheit zu geben, an der

Erörterung mit dem Arbeitgeber teilzunehmen und zu der von der Behörde in Aussicht genom-
menen Anordnung Stellung zu nehmen.

(3) Die zuständige Behörde hat dem Arbeitgeber zur Ausführung der Anordnung eine ange-
messene Frist zu setzen.

(4) Die zuständige Behörde hat den Betriebsrat über eine gegenüber dem Arbeitgeber getrof-
fene Anordnung schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
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§ 13 Auskunfts- und Besichtigungsrechte
(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf deren Verlangen die zur Durchführung

des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Er kann die Auskunft auf solche Fragen ver-
weigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilpro-
zeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Ver-
fahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten während der
üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn
sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden, dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und besichtigt werden. Das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt.

§ 14 Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung des Bundesrates

durch Rechtsverordnung bestimmen, welche Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich
aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten zu treffen hat. Soweit die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung ermächtigt sind, die gesetzlichen Pflichten durch Unfallverhütungsvorschriften
näher zu bestimmen, macht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales von der Ermächtigung
erst Gebrauch, nachdem innerhalb einer von ihm gesetzten angemessenen Frist der Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung eine entsprechende Unfallverhütungsvorschrift nicht erlassen hat
oder eine unzureichend gewordene Unfallverhütungsvorschrift nicht ändert. 

(2)  (weggefallen)

§ 15 Ermächtigung zum Erlaß von allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erläßt mit Zustimmung des Bundesrates allge-

meine Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz und den auf Grund des Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen. 

§ 16 Öffentliche Verwaltung 
In Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der sonstigen Kör-

perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ist ein den Grundsätzen dieses
Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu
gewährleisten. 

§ 17 Nichtanwendung des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, soweit Arbeitnehmer im Haushalt beschäftigt werden.
(2) Soweit im Seearbeitsgesetz und in anderen Vorschriften im Bereich der Seeschifffahrt

gleichwertige Regelungen enthalten sind, gelten diese Regelungen für die Besatzungsmitglieder
auf Kauffahrteischiffen unter deutscher Flagge. Soweit dieses Gesetz auf die Seeschiffahrt nicht
anwendbar ist, wird das Nähere durch Rechtsverordnung geregelt.

(3) Soweit das Bergrecht diesem Gesetz gleichwertige Regelungen enthält, gelten diese Rege-
lungen. Im Übrigen gilt dieses Gesetz. 

§ 18 Ausnahmen 
Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber gestatten, auch solche Betriebsärzte und Fach-

kräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, die noch nicht über die erforderliche Fachkunde im Sinne
des § 4 oder § 7 verfügen, wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, in einer festzulegenden Frist
den Betriebsarzt oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit entsprechend fortbilden zu lassen. 

§ 19 Überbetriebliche Dienste 
Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu

bestellen, kann auch dadurch erfüllt werden, daß der Arbeitgeber einen überbetrieblichen Dienst
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von Betriebsärzten oder Fachkräften für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der Aufgaben nach
§ 3 oder § 6 verpflichtet. 

§ 20 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt,
2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt oder
3. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besichtigung nicht duldet.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwan-
zigtausend Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 mit einer Geldbuße bis zu
fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 21

§ 22 Berlin-Klausel 
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom

4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund
dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsge-
setzes. 

§ 23 Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz, ausgenommen § 14 und § 21, tritt am ersten Tag des auf die Verkündung

folgenden zwölften Kalendermonats in Kraft. § 14 und § 21 treten am Tag nach der Verkündung
des Gesetzes in Kraft. 

(2)  

Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel VIII 
Sachgebiet B Abschnitt III (BGBl. II 1990, 889, 1029) 

- Maßgaben für das beigetretene Gebiet (Art. 3 EinigVtr) -
Abschnitt III 
Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgenden Maßgaben in
Kraft:
12. Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), geändert durch § 70 des Gesetzes vom 12. April 1976
(BGBl. I S. 965), mit folgenden Maßgaben:
a) Die Verpflichtung der Arbeitgeber nach § 2 gilt als erfüllt, wenn die betriebsärztlichen Aufga-

ben durch eine Einrichtung des betrieblichen Gesundheitswesens wahrgenommen werden. Die
Buchstaben b) und d) sind anzuwenden.

b) Der Arbeitgeber kann die Fachkunde als Betriebsarzt nach § 4 als nachgewiesen ansehen bei
Fachärzten für Arbeitsmedizin oder Arbeitshygiene und Fachärzten mit staatlicher Anerken-
nung als Betriebsarzt.

c) Der Arbeitgeber kann die Fachkunde als Fachkraft für Arbeitssicherheit nach § 7 als nachge-
wiesen ansehen bei Fachkräften, die eine Hochschul-, Fachschul- oder Meisterqualifikation
besitzen und eine der Ausbildung entsprechende praktische Tätigkeit mindestens zwei Jahre
lang ausgeübt haben und eine Ausbildung als Fachingenieur oder Fachökonom für Arbeits-
schutz oder Arbeitsschutzinspektor oder Sicherheitsingenieur oder Fachingenieur für Brand-
schutz oder den Erwerb der anerkannten Zusatzqualifikation im Gesundheits- und Arbeits-
schutz für Sicherheitsinspektoren oder eine entsprechende Ausbildung auf dem Gebiet der
Arbeitshygiene nachweisen können. Fachkräfte für Arbeitssicherheit erfüllen die Anforde-
rungen auch, wenn sie vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes mindestens zwei Jahre lang auf
dem Gebiet der Arbeitssicherheit tätig waren.

d) Für die Ermittlung der Einsatzzeit der Betriebsärzte sind folgende Mindestwerte zugrunde zu
legen: 
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aa) 0,25 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit geringfügigen Gefährdungen, 
bb) 0,6 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe, in denen eine arbeitsmedizinische Betreu-

ung durchzuführen ist, weil besondere Arbeitserschwernisse vorliegen oder besonderen
Berufskrankheiten vorzubeugen ist oder besondere arbeitsbedingte Gefährdungen für die
Arbeitnehmer oder Dritte vorliegen, 

cc) 1,2 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe, in denen diese arbeitsmedizinischen Unter-
suchungen in jährlichen oder kürzeren Zeitabständen durchzuführen sind. Die auf der
Grundlage der Mindestwerte ermittelte Einsatzzeit ist zu erhöhen, wenn der Umfang der
vom Betriebsarzt durchzuführenden arbeitsmedizinischen Untersuchungen überdurch-
schnittlich hoch ist oder in Durchsetzung von Rechtsvorschriften zusätzliche Aufgaben im
Betrieb zu lösen sind. 

e) Für die Ermittlung der Einsatzzeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind folgende Mindest-
werte zugrunde zu legen:
aa) 0,2 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit geringfügigen Gefährdungen, 
bb) 1,5 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit mittleren Gefährdungen, 
cc) 3,0 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit hohen Gefährdungen, 
dd) 4,0 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit sehr hohen Gefährdungen. Die auf der

Grundlage der Mindestwerte ermittelte Einsatzzeit ist zu erhöhen, wenn der Schwierig-
keitsgrad der arbeitssicherheitlichen Aufgabe oder der Umfang der Aufgaben der tech-
nischen Arbeitshygiene überdurchschnittlich hoch ist oder zusätzliche Aufgaben, z.B. für
die Bereiche des Brand- oder Strahlenschutzes, zu lösen sind.

f) Wird der Arbeitgeber Mitglied eines Unfallversicherungsträgers und hat dieser Unfallverhü-
tungsvorschriften gemäß § 14 Abs. 1 erlassen, so treten an die Stelle der Bestimmungen in den
Buchstaben b) bis e) die entsprechenden Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften.
Die erforderliche Fachkunde kann auch weiterhin als nachgewiesen angesehen werden, wenn
die Voraussetzungen der Buchstaben b) und c) erfüllt sind.

g) Für den öffentlichen Dienst der in Artikel 1 des Vertrages genannten Länder und des Landes
Berlin für den Teil, in dem das Grundgesetz bisher nicht galt, ist bis zum Erlaß entsprechender
Vorschriften durch die für den öffentlichen Dienst zuständigen Minister der Länder die Richt-
linie des Bundesministers des Innern für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen
Dienst in den Verwaltungen und Betrieben des Bundes vom 28. Januar 1978 (GMBl. S. 114
ff.) anzuwenden.
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Verordnung über Arbeitsstätten 
(Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)

Vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 
19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960)

- Auszug -

§ 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeitsstätten
(4) Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge müssen ständig freigehalten werden, damit

sie jederzeit benutzt werden können. Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, dass die
Beschäftigten bei Gefahr sich unverzüglich in Sicherheit bringen und schnell gerettet werden kön-
nen. Der Arbeitgeber hat einen Flucht- und Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage, Ausdehnung
und Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. Der Plan ist an geeigneten Stellen in der
Arbeitsstätte auszulegen oder auszuhängen. In angemessenen Zeitabständen ist entsprechend
dieses Planes zu üben.
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Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf 
Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV)*

 vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283) – zuletzt geändert durch § 15 der Verordnung zur 
Anpassung der Gefahrstoffverordnung an die EG-Richtlinie 98/24/EG und andere EG-Richtlinien 

vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3758) 

Inhaltsübersicht

Eingangsformel 
§ 1 Ziele, Begriffe 
§ 2 Planung der Ausführung des Bauvorhabens 
§ 3 Koordinierung 
§ 4 Beauftragung 
§ 5 Pflichten der Arbeitgeber 
§ 6 Pflichten sonstiger Personen 

§ 7 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften 
§ 8 Inkrafttreten 

Schlussformel 
Anhang I 
Anhang II 

Eingangsformel 

Auf Grund des § 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) verordnet
die Bundesregierung: 

§ 1 Ziele, Begriffe
(1) Diese Verordnung dient der wesentlichen Verbesserung von Sicherheit und Gesundheits-

schutz der Beschäftigten auf Baustellen.
(2) Die Verordnung gilt nicht für Tätigkeiten und Einrichtungen im Sinne des § 2 des Bundes-

berggesetzes.
(3) Baustelle im Sinne dieser Verordnung ist der Ort, an dem ein Bauvorhaben ausgeführt wird.

Ein Bauvorhaben ist das Vorhaben, eine oder mehrere bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern
oder abzubrechen.

 § 2 Planung der Ausführung des Bauvorhabens
(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens, insbesondere bei der Einteilung der

Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden, und bei der Bemessung der
Ausführungszeiten für diese Arbeiten, sind die allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeits-
schutzgesetzes zu berücksichtigen.

(2) Für jede Baustelle, bei der
1. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage beträgt und auf der mehr als

20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden, oder
2. der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet, ist der zuständigen

Behörde spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankündigung zu über-
mitteln, die mindestens die Angaben nach Anhang I enthält. Die Vorankündigung ist sichtbar
auf der Baustelle auszuhängen und bei erheblichen Änderungen anzupassen.

(3) Ist für eine Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, eine Voran-
kündigung zu übermitteln, oder werden auf einer Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeit-
geber tätig werden, besonders gefährliche Arbeiten nach Anhang II ausgeführt, so ist dafür zu sor-
gen, daß vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird.
Der Plan muß die für die betreffende Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen
erkennen lassen und besondere Maßnahmen für die besonders gefährlichen Arbeiten nach Anhang

* Besondere Arbeitgeberpflicht gem. § 5 Abs. 2 BaustellV: Unterrichtung der Beschäftigten über die sie be-
treffenden Schutzmaßnahmen in verständlicher Form und Sprache
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II enthalten. Erforderlichenfalls sind bei Erstellung des Planes betriebliche Tätigkeiten auf dem
Gelände zu berücksichtigen. 

§ 3 Koordinierung
(1) Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, sind ein oder

mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen. Der Bauherr oder der von ihm nach § 4 beauftragte
Dritte kann die Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen. 

(1a) Der Bauherr oder der von ihm beauftragte Dritte wird durch die Beauftragung geeigneter
Koordinatoren nicht von seiner Verantwortung entbunden. 

(2) Während der Planung der Ausführung des Bauvorhabens hat der Koordinator
1. die in § 2 Abs. 1 vorgesehenen Maßnahmen zu koordinieren,
2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen und
3. eine Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen späteren Arbeiten an der baulichen

Anlage zu berücksichtigenden Angaben zur Sicherheit und Gesundheitsschutz zusammenzu-
stellen.

(3) Während der Ausführung des Bauvorhabens hat der Koordinator
1. die Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu koordinie-

ren,
2. darauf zu achten, daß die Arbeitgeber und die Unternehmer ohne Beschäftigte ihre Pflichten

nach dieser Verordnung erfüllen,
3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan bei erheblichen Änderungen in der Ausführung

des Bauvorhabens anzupassen oder anpassen zu lassen,
4. die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu organisieren und
5. die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren durch die Arbeit-

geber zu koordinieren. 

§ 4 Beauftragung
Die Maßnahmen nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 hat der Bauherr zu treffen, es sei denn, er beauf-

tragt einen Dritten, diese Maßnahmen in eigener Verantwortung zu treffen.

§ 5 Pflichten der Arbeitgeber
(1) Die Arbeitgeber haben bei der Ausführung der Arbeiten die erforderlichen Maßnahmen des

Arbeitsschutzes insbesondere in Bezug auf die
1. Instandhaltung der Arbeitsmittel,
2. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbesondere der

Gefahrstoffe,
3. Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter Berücksichtigung der Gegebenheiten

auf der Baustelle,
4. Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Unternehmern ohne Beschäftigte,
5. Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätig-

keiten auf dem Gelände, auf dem oder in dessen Nähe die erstgenannten Arbeiten ausgeführt
werden, zu treffen sowie die Hinweise des Koordinators und den Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan zu berücksichtigen.

(2) Die Arbeitgeber haben die Beschäftigten in verständlicher Form und Sprache über die sie
betreffenden Schutzmaßnahmen zu informieren.

(3) Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflichten wird
durch die Maßnahmen nach den §§ 2 und 3 nicht berührt.

§ 6 Pflichten sonstiger Personen
 Zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten haben auch die

auf einer Baustelle tätigen Unternehmer ohne Beschäftigte die bei den Arbeiten anzuwendenden
Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten. Sie haben die Hinweise des Koordinators sowie den
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Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für
Arbeitgeber, die selbst auf der Baustelle tätig sind.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 4 der zuständigen Behörde eine Vorankündi-

gung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, oder
2. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 4 nicht dafür sorgt, daß vor Einrichtung der

Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird.
(2) Wer durch eine im Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit

eines Beschäftigten gefährdet, ist nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar. 

§ 8 Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats

in Kraft.
(2) Für Bauvorhaben, mit deren Ausführung bereits vor dem 1. Juli 1998 begonnen worden ist,

bleiben die bisherigen Vorschriften maßgebend. 

Schlussformel
 Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Anhang I 
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 1285
1. Ort der Baustelle,
2. Name und Anschrift des Bauherrn,
3. Art des Bauvorhabens,
4. Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten,
5. Name und Anschrift des Koordinators,
6. voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten,
7. voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle,
8. Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte, die voraussichtlich auf der Bau-

stelle tätig werden,
9. Angabe der bereits ausgewählten Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte. 

Anhang II 
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 1285
Besonders gefährliche Arbeiten im Sinne des § 2 Abs. 3 sind:
1. Arbeiten, bei denen die Beschäftigten der Gefahr des Versinkens, des Verschüttetwerdens in

Baugruben oder in Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder des Absturzes aus einer Höhe
von mehr als 7 m ausgesetzt sind,

2. Arbeiten, bei denen die Beschäftigten explosionsgefährlichen, hochentzündlichen, krebser-
zeugenden (Kategorie 1 oder 2), erbgutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden oder sehr
giftigen Stoffen und Zubereitungen im Sinne der Gefahrstoffverordnung oder biologischen
Arbeitsstoffen der Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom
26. November 1990 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl. EG Nr. L 374 S. 1) ausgesetzt sind,

3. Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen, die die Festlegung von Kontroll- oder Überwachungs-
bereichen im Sinne der Strahlenschutz- sowie im Sinne der Röntgenverordnung erfordern,

4. Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungsleitungen,
5. Arbeiten, bei denen die unmittelbare Gefahr des Ertrinkens besteht,
6. Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau,
7. Arbeiten mit Tauchgeräten,
8. Arbeiten in Druckluft,
9. Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder Sprengschnüre eingesetzt werden, 
10. Aufbau oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Einzelgewicht.
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Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren 

Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb 
überwachungsbedürftiger Anlagen und über die 
Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes 

(Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV)*

Vom 27. September 2002 (BGBl. I S. 3777), zuletzt geändert durch Artikel 5
des Gesetzes vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

Abschnitt 2 
Gemeinsame Vorschriften 

für Arbeitsmittel 
§ 3 Gefährdungsbeurteilung 

§ 4 Anforderungen an die Bereitstellung und Benut-
zung der Arbeitsmittel 

§ 5 Explosionsgefährdete Bereiche 
§ 6 Explosionsschutzdokument 
§ 7 Anforderungen an die Beschaffenheit der 

Arbeitsmittel 
§ 8 Sonstige Schutzmaßnahmen 
§ 9 Unterrichtung und Unterweisung 
§ 10 Prüfung der Arbeitsmittel 
§ 11 Aufzeichnungen 

– Auszug –

 Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für die Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch Arbeitgeber sowie

für die Benutzung von Arbeitsmitteln durch Beschäftigte bei der Arbeit.
(2) Diese Verordnung gilt auch für überwachungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 2

Nummer 30 des Produktsicherheitsgesetzes, soweit es sich handelt um 
1. a) Dampfkesselanlagen, 

b) Druckbehälteranlagen außer Dampfkesseln,
c) Füllanlagen, 
d) Rohrleitungen unter innerem Überdruck für entzündliche, leichtentzündliche, hochent-

zündliche, ätzende, giftige oder sehr giftige Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten, die 
aa) Druckgeräte im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Druckgeräte (ABl. EG Nr. L 181 S. 1) mit Ausnahme der Druck-
geräte im Sinne des Artikels 3 Abs. 3 dieser Richtlinie, 

bb innerbetrieblich eingesetzte ortsbewegliche Druckgeräte im Sinne des Artikels 1 Abs.
3 Nr. 3.19 der Richtlinie 97/23/EG oder 

cc) einfache Druckbehälter im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 87/404/EWG des Rates
vom 25. Juni 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für

* Besondere Arbeitgeberpflicht gem. § 9 BetrSichV: Unterrichtungs- und Unterweisungspflicht betreffend
Arbeitsmittel
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einfache Druckbehälter (ABl. EG Nr. L 220 S. 48), geändert durch Richtlinie 90/488/
EWG des Rates vom 17. September 1990 (ABl. EG Nr. L 270 S. 25) und Richtlinie
93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1), mit Ausnahme von
einfachen Druckbehältern mit einem Druckinhaltsprodukt von nicht mehr als 50
bar.Liter 

sind oder beinhalten,
2. Aufzugsanlagen, die 

a) Aufzüge im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Aufzüge (ABl. EG Nr. L 213 S. 1), 

b) Maschinen im Sinne des Anhangs IV Nr. 17 der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richt-
linie 95/16/EG (ABl. EU Nr. L 157 S. 24), soweit es sich um Baustellenaufzüge handelt
oder die Anlagen ortsfest und dauerhaft montiert, installiert und betrieben werden, mit Aus-
nahme folgender Anlagen
aa) Schiffshebewerke, 
bb) Geräte und Anlagen zur Regalbedienung,
cc) Fahrtreppen und Fahrsteige, 
dd) Schrägbahnen, ausgenommen Schrägaufzüge, 
ee) handbetriebene Aufzugsanlagen, 
ff) Fördereinrichtungen, die mit Kranen fest verbunden und zur Beförderung der Kran-

führer bestimmt sind, 
gg) versenkbare Steuerhäuser auf Binnenschiffen, 

c) Personen-Umlaufaufzüge oder 
d) Mühlen-Bremsfahrstühle sind, 

3. Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, die Geräte, Schutzsysteme oder Sicherheits-,
Kontroll- oder Regelvorrichtungen im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 94/9/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Ver-
wendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ABl. EG Nr. L 100 S. 1) sind oder beinhalten,
und 

4. a) Lageranlagen mit einem Gesamtrauminhalt von mehr als 10.000 Litern, 
b) Füllstellen mit einer Umschlagkapazität von mehr als 1.000 Litern je Stunde, 
c) Tankstellen und Flugfeldbetankungsanlagen sowie 
d) Entleerstellen mit einer Umschlagkapazität von mehr als 1.000 Litern je Stunde, soweit ent-

zündliche, leichtentzündliche oder hochentzündliche Flüssigkeiten gelagert oder abgefüllt
werden. 

Diese Verordnung gilt ferner für Einrichtungen, die für den sicheren Betrieb der in Satz 1
genannten Anlagen erforderlich sind. Die Vorschriften des Abschnitts 2 finden auf die in den Sät-
zen 1 und 2 genannten Anlagen und Einrichtungen nur Anwendung, soweit diese von einem
Arbeitgeber bereitgestellt und von Beschäftigten bei der Arbeit benutzt werden.

(3) Die Vorschriften des Abschnitts 3 dieser Verordnung gelten nicht für Füllanlagen, die Ener-
gieanlagen im Sinne des § 3 Nr. 15 des Energiewirtschaftsgesetzes sind und auf dem Betriebsge-
lände von Unternehmen der öffentlichen Gasversorgung von diesen errichtet und betrieben wer-
den.

(4) Diese Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, auf See-
schiffen unter fremder Flagge und auf Seeschiffen, für die das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung nach § 10 des Flaggenrechtsgesetzes die Befugnis zur Führung der
Bundesflagge lediglich für die erste Überführungsreise in einen anderen Hafen verliehen hat. Mit
Ausnahme von Rohrleitungen gelten abweichend von Satz 1 die Vorschriften des Abschnitts 3
dieser Verordnung für überwachungsbedürftige Anlagen in Tagesanlagen der Unternehmen des
Bergwesens.
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(5) Immissionsschutzrechtliche Vorschriften des Bundes und der Länder sowie verkehrsrecht-
liche Vorschriften des Bundes bleiben unberührt, soweit sie Anforderungen enthalten, die über die
Vorschriften dieser Verordnung hinausgehen. Atomrechtliche Vorschriften des Bundes und der
Länder bleiben unberührt, soweit in ihnen weitergehende oder andere Anforderungen gestellt oder
zugelassen werden.

(6) Das Bundesministerium der Verteidigung kann für Arbeitsmittel und überwachungsbedürf-
tige Anlagen, die dieser Verordnung unterliegen, Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verord-
nung zulassen, wenn zwingende Gründe der Verteidigung oder die Erfüllung zwischenstaatlicher
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland dies erfordern und die Sicherheit auf andere
Weise gewährleistet ist.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitsmittel im Sinne dieser Verordnung sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anla-

gen. Anlagen im Sinne von Satz 1 setzen sich aus mehreren Funktionseinheiten zusammen, die
zueinander in Wechselwirkung stehen und deren sicherer Betrieb wesentlich von diesen Wechsel-
wirkungen bestimmt wird; hierzu gehören insbesondere überwachungsbedürftige Anlagen im
Sinne des § 2 Nummer 30 des Produktsicherheitsgesetzes.

(2) Bereitstellung im Sinne dieser Verordnung umfasst alle Maßnahmen, die der Arbeitgeber
zu treffen hat, damit den Beschäftigten nur der Verordnung entsprechende Arbeitsmittel zur Ver-
fügung gestellt werden können. Bereitstellung im Sinne von Satz 1 umfasst auch Montagearbeiten
wie den Zusammenbau eines Arbeitsmittels einschließlich der für die sichere Benutzung erforder-
lichen Installationsarbeiten.

(3) Benutzung im Sinne dieser Verordnung umfasst alle ein Arbeitsmittel betreffenden Maß-
nahmen wie Erprobung, Ingangsetzen, Stillsetzen, Gebrauch, Instandsetzung und Wartung, Prü-
fung, Sicherheitsmaßnahmen bei Betriebsstörung, Um- und Abbau und Transport.

(4) Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 umfasst die Prü-
fung durch zugelassene Überwachungsstellen oder befähigte Personen und die Benutzung nach
Absatz 3 ohne Erprobung vor erstmaliger Inbetriebnahme, Abbau und Transport.

(5) Änderung einer überwachungsbedürftigen Anlage im Sinne dieser Verordnung ist jede
Maßnahme, bei der die Sicherheit der Anlage beeinflusst wird. Als Änderung gilt auch jede
Instandsetzung, welche die Sicherheit der Anlage beeinflusst. 

(6) Wesentliche Veränderung einer überwachungsbedürftigen Anlage im Sinne dieser Verord-
nung ist jede Änderung, welche die überwachungsbedürftige Anlage soweit verändert, dass sie in
den Sicherheitsmerkmalen einer neuen Anlage entspricht.

(7) Befähigte Person im Sinne dieser Verordnung ist eine Person, die durch ihre Berufsausbil-
dung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Fach-
kenntnisse zur Prüfung der Arbeitsmittel verfügt. Sie unterliegt bei ihrer Prüftätigkeit keinen fach-
lichen Weisungen und darf wegen dieser Tätigkeit nicht benachteiligt werden.

(8) Explosionsfähige Atmosphäre im Sinne dieser Verordnung ist ein Gemisch aus Luft und
brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben unter atmosphärischen Bedingungen, in dem
sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf das gesamte unverbrannte Gemisch
überträgt.

(9) Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre ist eine explosionsfähige Atmosphäre, die in
einer solchen Menge (gefahrdrohende Menge) auftritt, dass besondere Schutzmaßnahmen für die
Aufrechterhaltung des Schutzes von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer oder Anderer
erforderlich werden.

(10) Explosionsgefährdeter Bereich im Sinne dieser Verordnung ist ein Bereich, in dem gefähr-
liche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann. Ein Bereich, in dem explosionsfähige Atmo-
sphäre nicht in einer solchen Menge zu erwarten ist, dass besondere Schutzmaßnahmen erforder-
lich werden, gilt nicht als explosionsgefährdeter Bereich. 

(11) Lageranlagen im Sinne dieser Verordnung sind Räume oder Bereiche, ausgenommen
Tankstellen, in Gebäuden oder im Freien, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen entzündliche,
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leichtentzündliche oder hochentzündliche Flüssigkeiten in ortsfesten oder ortsbeweglichen Behäl-
tern gelagert werden. 

(12) Füllanlagen im Sinne dieser Verordnung sind 
1. Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen Druckbehälter zum Lagern von Gasen mit

Druckgasen aus ortsbeweglichen Druckgeräten befüllt werden, 
2. Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen ortsbewegliche Druckgeräte mit Druckgasen

befüllt werden, und 
3. Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge mit Druck-

gasen befüllt werden. 
(13) Füllstellen im Sinne dieser Verordnung sind ortsfeste Anlagen, die dazu bestimmt sind,

dass in ihnen Transportbehälter mit entzündlichen, leichtentzündlichen oder hochentzündlichen
Flüssigkeiten befüllt werden. 

(14) Tankstellen im Sinne dieser Verordnung sind ortsfeste Anlagen, die der Versorgung von
Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen mit entzündlichen, leichtentzündlichen oder hochentzünd-
lichen Flüssigkeiten dienen, einschließlich der Lager- und Vorratsbehälter. 

(15) Flugfeldbetankungsanlagen im Sinne dieser Verordnung sind Anlagen oder Bereiche auf
Flugfeldern, in denen Kraftstoffbehälter von Luftfahrzeugen aus Hydrantenanlagen oder Flugfeld-
tankwagen befüllt werden. 

(16) Entleerstellen im Sinne dieser Verordnung sind Anlagen oder Bereiche, die dazu bestimmt
sind, dass in ihnen mit entzündlichen, leichtentzündlichen oder hochentzündlichen Flüssigkeiten
gefüllte Transportbehälter entleert werden. 

(17) Personen-Umlaufaufzüge im Sinne dieser Verordnung sind Aufzugsanlagen, die aus-
schließlich dazu bestimmt sind, Personen zu befördern, und die so eingerichtet sind, dass Fahrkör-
be an zwei endlosen Ketten aufgehängt sind und während des Betriebs ununterbrochen umlaufend
bewegt werden. 

(18) Mühlen-Bremsfahrstühle im Sinne dieser Verordnung sind Aufzugsanlagen, die dazu
bestimmt sind, Güter oder Personen zu befördern, die von demjenigen beschäftigt werden, der die
Anlage betreibt; bei Mühlen-Bremsfahrstühlen erfolgt der Antrieb über eine Aufwickeltrommel,
die über ein vom Lastaufnahmemittel zu betätigendes Steuerseil für die Aufwärtsfahrt an eine lau-
fende Friktionsscheibe gedrückt und für die Abwärtsfahrt von einem Bremsklotz abgehoben wird. 

Abschnitt 2 
Gemeinsame Vorschriften für Arbeitsmittel

§ 3 Gefährdungsbeurteilung
(1) Der Arbeitgeber hat bei der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes

unter Berücksichtigung der Anhänge 1 bis 5, des § 6 der Gefahrstoffverordnung und der allgemei-
nen Grundsätze des § 4 des Arbeitsschutzgesetzes die notwendigen Maßnahmen für die sichere
Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel zu ermitteln. Dabei hat er insbesondere die
Gefährdungen zu berücksichtigen, die mit der Benutzung des Arbeitsmittels selbst verbunden sind
und die am Arbeitsplatz durch Wechselwirkungen der Arbeitsmittel untereinander oder mit
Arbeitsstoffen oder der Arbeitsumgebung hervorgerufen werden.

(2) Kann nach den Bestimmungen der §§ 6 und 11 der Gefahrstoffverordnung die Bildung
gefährlicher explosionsfähiger Atmosphären nicht sicher verhindert werden, hat der Arbeitgeber
zu beurteilen 
1. die Wahrscheinlichkeit und die Dauer des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmo-

sphären, 
2. die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Aktivierung und des Wirksamwerdens von

Zündquellen einschließlich elektrostatischer Entladungen und 
3. das Ausmaß der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen.

(3) Für Arbeitsmittel sind insbesondere Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen zu
ermitteln. Ferner hat der Arbeitgeber die notwendigen Voraussetzungen zu ermitteln und festzu-
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legen, welche die Personen erfüllen müssen, die von ihm mit der Prüfung oder Erprobung von
Arbeitsmitteln zu beauftragen sind.

§ 4 Anforderungen an die Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel
(1) Der Arbeitgeber hat die nach den allgemeinen Grundsätzen des § 4 des Arbeitsschutzge-

setzes erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit den Beschäftigten nur Arbeitsmittel bereitge-
stellt werden, die für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet sind und bei deren
bestimmungsgemäßer Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Ist es
nicht möglich, demgemäß Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten in vollem Umfang
zu gewährleisten, hat der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine Gefährdung so
gering wie möglich zu halten. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Montage von Arbeits-
mitteln, deren Sicherheit vom Zusammenbau abhängt.

(2) Bei den Maßnahmen nach Absatz 1 sind die vom Ausschuss für Betriebssicherheit ermit-
telten und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Bundesarbeitsblatt oder im
Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlichten Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Die
Maßnahmen müssen dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 und dem Stand der Tech-
nik entsprechen.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nur benutzt werden, wenn sie gemäß
den Bestimmungen dieser Verordnung für die vorgesehene Verwendung geeignet sind.

(4) Bei der Festlegung der Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 sind für die Bereitstellung
und Benutzung von Arbeitsmitteln auch die ergonomischen Zusammenhänge zwischen Arbeits-
platz, Arbeitsmittel, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf und Arbeitsaufgabe zu berücksichtigen;
dies gilt insbesondere für die Körperhaltung, die Beschäftigte bei der Benutzung der Arbeitsmittel
einnehmen müssen.

§ 5 Explosionsgefährdete Bereiche
(1) Der Arbeitgeber hat explosionsgefährdete Bereiche im Sinne von § 2 Abs. 10 entsprechend

Anhang 3 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung gemäß § 3 in Zonen
einzuteilen.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Mindestvorschriften des Anhangs 4 angewen-
det werden. 

§ 6 Explosionsschutzdokument
(1) Der Arbeitgeber hat unabhängig von der Zahl der Beschäftigten im Rahmen seiner Pflichten

nach § 3 sicherzustellen, dass ein Dokument (Explosionsschutzdokument) erstellt und auf dem
letzten Stand gehalten wird.

(2) Aus dem Explosionsschutzdokument muss insbesondere hervorgehen, 
1. dass die Explosionsgefährdungen ermittelt und einer Bewertung unterzogen worden sind, 
2. dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um die Ziele des Explosionsschutzes zu

erreichen,
3. welche Bereiche entsprechend Anhang 3 in Zonen eingeteilt wurden und 
4. für welche Bereiche die Mindestvorschriften gemäß Anhang 4 gelten.

(3) Das Explosionsschutzdokument ist vor Aufnahme der Arbeit zu erstellen. Es ist zu überar-
beiten, wenn Veränderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen der Arbeitsmittel oder des
Arbeitsablaufes vorgenommen werden.

(4) Unbeschadet der Einzelverantwortung jedes Arbeitgebers nach dem Arbeitsschutzgesetz
und den §§ 6 und 15 der Gefahrstoffverordnung koordiniert der Arbeitgeber, der die Verantwor-
tung für die Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel trägt, die Durchführung aller die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten betreffenden Maßnahmen und macht in
seinem Explosionsschutzdokument genauere Angaben über das Ziel, die Maßnahmen und die
Bedingungen der Durchführung dieser Koordinierung.
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

© Bundesanzeiger Verlag 2011 169



6  Betriebssicherheitsverordnung §§ 7 bis 9

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
(5) Bei der Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz 1 können auch vorhandene Gefähr-
dungsbeurteilungen, Dokumente oder andere gleichwertige Berichte verwendet werden, die auf
Grund von Verpflichtungen nach anderen Rechtsvorschriften erstellt worden sind.

§ 7 Anforderungen an die Beschaffenheit der Arbeitsmittel
(1) Der Arbeitgeber darf den Beschäftigten erstmalig nur Arbeitsmittel bereitstellen, die 

1. solchen Rechtsvorschriften entsprechen, durch die Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches
Recht umgesetzt werden, oder,

2. wenn solche Rechtsvorschriften keine Anwendung finden, den sonstigen Rechtsvorschriften
entsprechen, mindestens jedoch den Vorschriften des Anhangs 1.

(2) Arbeitsmittel, die den Beschäftigten vor dem 3. Oktober 2002 erstmalig bereitgestellt wor-
den sind, müssen 
1. den im Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung geltenden Rechtsvorschriften entsprechen,

durch die Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches Recht umgesetzt worden sind, oder, 
2. wenn solche Rechtsvorschriften keine Anwendung finden, den im Zeitpunkt der erstmaligen

Bereitstellung geltenden sonstigen Rechtsvorschriften entsprechen, mindestens jedoch den
Anforderungen des Anhangs 1 Nr. 1 und 2. 

Unbeschadet des Satzes 1 müssen die besonderen Arbeitsmittel nach Anhang 1 Nr. 3 spätestens
am 1. Dezember 2002 mindestens den Vorschriften des Anhangs 1 Nr. 3 entsprechen.

(3) Arbeitsmittel zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen müssen den Anforde-
rungen des Anhangs 4 Abschnitt A und B entsprechen, wenn sie nach dem 30. Juni 2003 erstmalig
im Unternehmen den Beschäftigten bereitgestellt werden.

(4) Arbeitsmittel zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen müssen ab dem 30. Juni
2003 den in Anhang 4 Abschnitt A aufgeführten Mindestvorschriften entsprechen, wenn sie vor
diesem Zeitpunkt bereits verwendet oder erstmalig im Unternehmen den Beschäftigten bereitge-
stellt worden sind und 
1. keine Rechtsvorschriften anwendbar sind, durch die andere Richtlinien der Europäischen

Gemeinschaften als die Richtlinie 1999/92/EG in nationales Recht umgesetzt werden, oder
2. solche Rechtsvorschriften nur teilweise anwendbar sind.

(5) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die Arbeitsmittel wäh-
rend der gesamten Benutzungsdauer den Anforderungen der Absätze 1 bis 4 entsprechen.

§ 8 Sonstige Schutzmaßnahmen
Ist die Benutzung eines Arbeitsmittels mit einer besonderen Gefährdung für die Sicherheit oder

Gesundheit der Beschäftigten verbunden, hat der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen zu
treffen, damit die Benutzung des Arbeitsmittels den hierzu beauftragten Beschäftigten vorbehalten
bleibt. 

§ 9 Unterrichtung und Unterweisung
(1) Bei der Unterrichtung der Beschäftigten nach § 81 des Betriebsverfassungsgesetzes und

§ 14 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen,
damit den Beschäftigten 
1. angemessene Informationen, insbesondere zu den sie betreffenden Gefahren, die sich aus den

in ihrer unmittelbaren Arbeitsumgebung vorhandenen Arbeitsmitteln ergeben, auch wenn sie
diese Arbeitsmittel nicht selbst benutzen, und 

2. soweit erforderlich, Betriebsanweisungen für die bei der Arbeit benutzten Arbeitsmittel 
in für sie verständlicher Form und Sprache zur Verfügung stehen. Die Betriebsanweisungen

müssen mindestens Angaben über die Einsatzbedingungen, über absehbare Betriebsstörungen und
über die bezüglich der Benutzung des Arbeitsmittels vorliegenden Erfahrungen enthalten.

(2) Bei der Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber die erforder-
lichen Vorkehrungen zu treffen, damit 
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1. die Beschäftigten, die Arbeitsmittel benutzen, eine angemessene Unterweisung insbesondere
über die mit der Benutzung verbundenen Gefahren erhalten und 

2. die mit der Durchführung von Instandsetzungs-, Wartungs- und Umbauarbeiten beauftragten
Beschäftigten eine angemessene spezielle Unterweisung erhalten.

§ 10 Prüfung der Arbeitsmittel
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Mon-

tagebedingungen abhängt, nach der Montage und vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach jeder
Montage auf einer neuen Baustelle oder an einem neuen Standort geprüft werden. Die Prüfung hat
den Zweck, sich von der ordnungsgemäßen Montage und der sicheren Funktion dieser Arbeitsmit-
tel zu überzeugen. Die Prüfung darf nur von hierzu befähigten Personen durchgeführt werden.

(2) Unterliegen Arbeitsmittel Schäden verursachenden Einflüssen, die zu gefährlichen Situati-
onen führen können, hat der Arbeitgeber die Arbeitsmittel entsprechend den nach § 3 Abs. 3 ermit-
telten Fristen durch hierzu befähigte Personen überprüfen und erforderlichenfalls erproben zu las-
sen. Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel einer außerordentlichen Überprüfung durch hierzu
befähigte Personen unverzüglich zu unterziehen, wenn außergewöhnliche Ereignisse stattgefun-
den haben, die schädigende Auswirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmittels haben können.
Außergewöhnliche Ereignisse im Sinne des Satzes 2 können insbesondere Unfälle, Verände-
rungen an den Arbeitsmitteln, längere Zeiträume der Nichtbenutzung der Arbeitsmittel oder
Naturereignisse sein. Die Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 sind mit dem Ziel durchzuführen,
Schäden rechtzeitig zu entdecken und zu beheben sowie die Einhaltung des sicheren Betriebs zu
gewährleisten.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nach Änderungs- oder Instandset-
zungsarbeiten, welche die Sicherheit der Arbeitsmittel beeinträchtigen können, durch befähigte
Personen auf ihren sicheren Betrieb geprüft werden.

(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Prüfungen auch den Ergebnissen der Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 3 genügen.

§ 11 Aufzeichnungen 
Der Arbeitgeber hat die Ergebnisse der Prüfungen nach § 10 aufzuzeichnen. Die zuständige

Behörde kann verlangen, dass ihr diese Aufzeichnungen auch am Betriebsort zur Verfügung
gestellt werden. Die Aufzeichnungen sind über einen angemessenen Zeitraum aufzubewahren,
mindestens bis zur nächsten Prüfung. Werden Arbeitsmittel, die § 10 Abs. 1 und 2 unterliegen,
außerhalb des Unternehmens verwendet, ist ihnen ein Nachweis über die Durchführung der letzten
Prüfung beizufügen.
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Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit an Bildschirmgeräten 

(Bildschirmarbeitsverordnung – BildscharbV)*

Vom 4. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1843), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 
18. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2768) 

- Auszug -

 Anhang über an Bildschirmarbeitsplätze zu stellende Anforderungen

Bildschirmgerät und Tastatur 
1. Die auf dem Bildschirm dargestellten Zeichen müssen scharf, deutlich und ausreichend

groß sein sowie einen angemessenen Zeichen- und Zeilenabstand haben. 
2. Das auf dem Bildschirm dargestellte Bild muß stabil und frei von Flimmern sein; es darf

keine Verzerrungen aufweisen.
3. Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und der Kontrast zwischen Zeichen und Zeichenun-

tergrund auf dem Bildschirm müssen einfach einstellbar sein und den Verhältnissen der
Arbeitsumgebung angepaßt werden können. 

4. Der Bildschirm muß frei von störenden Reflexionen und Blendungen sein. 
5. Das Bildschirmgerät muß frei und leicht drehbar und neigbar sein. 
6. Die Tastatur muß vom Bildschirmgerät getrennt und neigbar sein, damit die Benutzer eine

ergonomisch günstige Arbeitshaltung einnehmen können. 
7. Die Tastatur und die sonstigen Eingabemittel müssen auf der Arbeitsfläche variabel ange-

ordnet werden können. Die Arbeitsfläche vor der Tastatur muß ein Auflegen der Hände
ermöglichen. 

8. Die Tastatur muß eine reflexionsarme Oberfläche haben. 
9. Form und Anschlag der Tasten müssen eine ergonomische Bedienung der Tastatur ermög-

lichen. Die Beschriftung der Tasten muß sich vom Untergrund deutlich abheben und bei
normaler Arbeitshaltung lesbar sein. 

Sonstige Arbeitsmittel 
10. Der Arbeitstisch beziehungsweise die Arbeitsfläche muß eine ausreichend große und refle-

xionsarme Oberfläche besitzen und eine flexible Anordnung des Bildschirmgeräts, der Tas-
tatur, des Schriftguts und der sonstigen Arbeitsmittel ermöglichen. Ausreichender Raum für
eine ergonomisch günstige Arbeitshaltung muß vorhanden sein. Ein separater Ständer für
das Bildschirmgerät kann verwendet werden. 

11. Der Arbeitsstuhl muß ergonomisch gestaltet und standsicher sein. 
12. Der Vorlagenhalter muß stabil und verstellbar sein sowie so angeordnet werden können, daß

unbequeme Kopf- und Augenbewegungen soweit wie möglich eingeschränkt werden. 
13. Eine Fußstütze ist auf Wunsch zur Verfügung zu stellen, wenn eine ergonomisch günstige

Arbeitshaltung ohne Fußstütze nicht erreicht werden kann. 

Arbeitsumgebung 
14. Am Bildschirmarbeitsplatz muß ausreichender Raum für wechselnde Arbeitshaltungen und

-bewegungen vorhanden sein. 
15. Die Beleuchtung muß der Art der Sehaufgabe entsprechen und an das Sehvermögen der

Benutzer angepaßt sein; dabei ist ein angemessener Kontrast zwischen Bildschirm und

* relevant für Arbeitnehmer: Anhang über an Bildschirmarbeitsplätze zu stellende Anforderungen
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Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Durch die Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes
sowie Auslegung und Anordnung der Beleuchtung sind störende Blendwirkungen, Reflexi-
onen oder Spiegelungen auf dem Bildschirm und den sonstigen Arbeitsmitteln zu vermei-
den. 

16. Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, daß leuchtende oder beleuchtete Flächen
keine Blendung verursachen und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie möglich ver-
mieden werden. Die Fenster müssen mit einer geeigneten verstellbaren Lichtschutzvorrich-
tung ausgestattet sein, durch die sich die Stärke des Tageslichteinfalls auf den Bildschirm-
arbeitsplatz vermindern läßt. 

17. Bei der Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes ist dem Lärm, der durch die zum Bild-
schirmarbeitsplatz gehörenden Arbeitsmittel verursacht wird, Rechnung zu tragen, insbe-
sondere um eine Beeinträchtigung der Konzentration und der Sprachverständlichkeit zu
vermeiden. 

18. Die Arbeitsmittel dürfen nicht zu einer erhöhten Wärmebelastung am Bildschirmarbeits-
platz führen, die unzuträglich ist. Es ist für eine ausreichende Luftfeuchtigkeit zu sorgen. 

19. Die Strahlung muß – mit Ausnahme des sichtbaren Teils des elektromagnetischen Spek-
trums – so niedrig gehalten werden, daß sie für Sicherheit und Gesundheit der Benutzer des
Bildschirmgerätes unerheblich ist. 

Zusammenwirken Mensch – Arbeitsmittel 
20. Die Grundsätze der Ergonomie sind insbesondere auf die Verarbeitung von Informationen

durch den Menschen anzuwenden. 
21. Bei Entwicklung, Auswahl, Erwerb und Änderung von Software sowie bei der Gestaltung

der Tätigkeit an Bildschirmgeräten hat der Arbeitgeber den folgenden Grundsätzen insbe-
sondere im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit Rechnung zu tragen: 

21.1 Die Software muß an die auszuführende Aufgabe angepaßt sein. 
21.2 Die Systeme müssen den Benutzern Angaben über die jeweiligen Dialogabläufe unmittel-

bar oder auf Verlangen machen. 
21.3 Die Systeme müssen den Benutzern die Beeinflussung der jeweiligen Dialogabläufe ermög-

lichen sowie eventuelle Fehler bei der Handhabung beschreiben und deren Beseitigung mit
begrenztem Arbeitsaufwand erlauben. 

21.4 Die Software muß entsprechend den Kenntnissen und Erfahrungen der Benutzer im Hin-
blick auf die auszuführende Aufgabe angepaßt werden können. 

22. Ohne Wissen der Benutzer darf keine Vorrichtung zur qualitativen oder quantitativen Kon-
trolle verwendet werden.
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Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen 

(Biostoffverordnung – BioStoffV)*

vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2514)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Anwendungsbereich,

 Begriffbestimmungen und 
Risikogruppen

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Einstufung von Biostoffen in Risikogruppen

Abschnitt 2 
Gefährdungsbeurteilung,
Schutzstufenzuordnung,
Dokumentations- und 

Aufzeichnungspflichten
§ 4 Gefährdungsbeurteilung
§ 5 Tätigkeiten mit Schutzstufenzuordnung 
§ 6 Tätigkeiten ohne Schutzstufenzuordnung 
§ 7 Dokumentation der Gefährdung und

Aufzeichnungspflichten 

Abschnitt 3
Grundpflichten und 
Schutzmaßnahmen

§ 8 Grundpflichten 
§ 9 Allgemeine Schutzmaßnahmen 
§ 10 Zusätzliche Schutzmaßnahmen und Anforde-

rungen bei Tätigkeiten der Schutzstufe 2, 3 oder 
4 in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung 
sowie der Biotechnologie 

§ 11 Zusätliche Schutzmaßnahmen und Anforde-
rungen bei Tätigkeiten der Schutzstufe 2, 3 oder 
4 in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes 

§ 12 Arbeitsmedizinische Vorsorge 
§ 13 Betriebsstörungen, Unfälle

§ 14 Betriebsanweisung und Unterweisung der 
Beschäftigten

Abschnitt 4
Erlaubnis- und Anzeigepflichten

§ 15 Erlaubnispflicht
§ 16 Anzeigepflicht

Abschnitt 5
Vollzugsregelungen und
Ausschuss für Biologische 

Arbeitsstoffe 
§ 17 Unterrichtung der Behörde 
§ 18 Behördliche Ausnahmen
§ 19 Ausschuss für bBiologische Arbeitsstoffe

Abschnitt 6
Ordnungswidrigkeiten,

Straftagen und 
Übergangsvorschriften 

§ 20 Ordnungswiedrigkeiten
§ 21 Straftaten
§ 22 Übergangsvorschriften
Anhang I
Symbol für Biogefährdung 
Anhang II
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in
Laboratorien und vergleichbaren Einrichtungen sowie 
der Versuchstierhaltung
Anhang III 
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in der 
Biotechnologie

Abschnitt 1
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und Risikogruppeneinstufung 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Verordnung gilt für Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffen). Sie

regelt Maßnahmen zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten vor Gefähr-
dungen durch diese Tätigkeiten. Sie regelt zugleich auch Maßnahmen zum Schutz anderer Per-

* Besondere Arbeitgeberpflicht gem. § 14 BioStoffV: Unterrichtung der Beschäftigten auf Grundlage einer
arbeitsbereichs- und stoffbezogenen Betriebsanweisung
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sonen, soweit diese aufgrund des Verwendens von Biostoffen durch Beschäftigte oder durch
Unternehmer ohne Beschäftigte gefährdet werden können.

(2) Die Verordnung gilt auch für Tätigkeiten, die dem Gentechnikrecht unterliegen, sofern dort
keine gleichwertigen oder strengeren Regelungen zum Schutz der Beschäftigten bestehen.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Biostoffe sind

1. Mikroorganismen, Zellkulturen und Endoparasiten einschließlich ihrer gentechnisch verän-
derten Formen,

2. mit Transmissibler Spongiformer Enzephalopathie (TSE) assoziierte Agenzien, die den Men-
schen durch Infektionen, übertragbare Krankheiten, Toxinbildung, sensibilisierende oder
sonstige, die Gesundheit schädigende Wirkungen gefährden können.

(2) Den Biostoffen gleichgestellt sind
1. Ektoparasiten, die beim Menschen eigenständige Erkrankungen verursachen oder sensibilisie-

rende oder toxische Wirkungen hervorrufen können,
2. technisch hergestellte biologische Einheiten mit neuen Eigenschaften, die den Menschen in

gleicher Weise gefährden können wie Biostoffe.
(3) Mikroorganismen sind alle zellulären oder nichtzellulären mikroskopisch oder submikros-

kopisch kleinen biologischen Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von gene-
tischem Material fähig sind, insbesondere Bakterien, Viren, Protozoen und Pilze.

(4) Zellkulturen sind in-vitro-vermehrte Zellen, die aus vielzelligen Organismen isoliert wor-
den sind.

(5) Toxine im Sinne von Absatz 1 sind Stoffwechselprodukte oder Zellbestandteile von Bio-
stoffen, die infolge von Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme über die Haut beim Menschen
toxische Wirkungen hervorrufen und dadurch akute oder chronische Gesundheitsschäden oder
den Tod bewirken können.

(6) Biostoffe der Risikogruppe 3, die mit (**) gekennzeichnet sind, sind solche Biostoffe, bei
denen das Infektionsrisiko für Beschäftigte begrenzt ist, weil eine Übertragung über den Luftweg
normalerweise nicht erfolgen kann. Diese Biostoffe sind in Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über den Schutz der Arbeit-
nehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl. L 262 vom
17.10.2000, S. 21) sowie in den Bekanntmachungen nach § 19 Absatz 4 Nummer 1 entsprechend
aufgeführt.

(7) Tätigkeiten sind
1. das Verwenden von Biostoffen, insbesondere das Isolieren, Erzeugen und Vermehren, das

Aufschließen, das Ge- und Verbrauchen, das Be- und Verarbeiten, das Ab- und Umfüllen, das
Mischen und Abtrennen sowie das innerbetriebliche Befördern, das Aufbewahren einschließ-
lich des Lagerns, das Inaktivieren und das Entsorgen sowie

2. die berufliche Arbeit mit Menschen, Tieren, Pflanzen, Produkten, Gegenständen oder Materi-
alien, wenn aufgrund dieser Arbeiten Biostoffe auftreten oder freigesetzt werden und Beschäf-
tigte damit in Kontakt kommen können.

(8) Gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn
1. die Tätigkeiten auf einen oder mehrere Biostoffe unmittelbar ausgerichtet sind,
2. der Biostoff oder die Biostoffe mindestens der Spezies nach bekannt sind und
3. die Exposition der Beschäftigten im Normalbetrieb hinreichend bekannt oder abschätzbar ist.
Nicht gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn mindestens eine Voraussetzung nach Satz 1 nicht vor-
liegt. Dies ist insbesondere bei Tätigkeiten nach Absatz 7 Nummer 2 gegeben.

(9) Beschäftigte sind Personen, die nach § 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes als solche
bestimmt sind. Den Beschäftigten stehen folgende Personen gleich, sofern sie Tätigkeiten mit Bio-
stoffen durchführen:
1. Schülerinnen und Schüler,
2. Studierende,
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3. sonstige Personen, insbesondere in wissenschaftlichen Einrichtungen und in Einrichtungen
des Gesundheitsdienstes Tätige,

4. in Heimarbeit Beschäftigte nach § 1 Absatz 1 des Heimarbeitsgesetzes.
Auf Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie sonstige Personen nach Nummer 3 finden die

Regelungen dieser Verordnung über die Beteiligung der Vertretungen keine Anwendung.
(10) Arbeitgeber ist, wer nach § 2 Absatz 3 des Arbeitsschutzgesetzes als solcher bestimmt ist.

Dem Arbeitgeber stehen gleich
1. der Unternehmer ohne Beschäftigte,
2. der Auftraggeber und der Zwischenmeister im Sinne des Heimarbeitsgesetzes.

(11) Fachkundig im Sinne dieser Verordnung ist, wer zur Ausübung einer in dieser Verordnung
bestimmten Aufgabe befähigt ist. Die Anforderungen an die Fachkunde sind abhängig von der
jeweiligen Art der Aufgabe und der Höhe der Gefährdung. Die für die Fachkunde erforderlichen
Kenntnisse sind durch eine geeignete Berufsausbildung und eine zeitnahe einschlägige berufliche
Tätigkeit nachzuweisen. In Abhängigkeit von der Aufgabe und der Höhe der Gefährdung kann
zusätzlich die Teilnahme an spezifischen Fortbildungsmaßnahmen erforderlich sein.

(12) Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen
oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz von Sicherheit und
Gesundheit der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Standes der
Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzu-
ziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind.

(13) Schutzstufen orientieren sich an der Risikogruppe des jeweiligen Biostoffs und sind ein
Maßstab für die Höhe der Infektionsgefährdung einer Tätigkeit. Entsprechend den Risikogruppen
nach § 3 werden vier Schutzstufen unterschieden. Die Schutzstufen umfassen die zusätzlichen
Schutzmaßnahmen, die in den Anhängen II und III festgelegt oder empfohlen sind.

(14) Einrichtungen des Gesundheitsdienstes nach dieser Verordnung sind Arbeitsstätten, in
denen Menschen stationär medizinisch untersucht, behandelt oder gepflegt werden oder ambulant
medizinisch untersucht oder behandelt werden.

(15) Biotechnologie im Sinne dieser Verordnung umfasst die biotechnologische Produktion
sowie die biotechnologische Forschung unter gezieltem Einsatz definierter Biostoffe.

§ 3 Einstufungen von Biostoffen in Risikogruppen
(1) Biostoffe werden entsprechend dem von ihnen ausgehenden Infektionsrisiko nach dem

Stand der Wissenschaft in eine der folgenden Risikogruppen eingestuft:
1. Risikogruppe 1: Biostoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine

Krankheit hervorrufen,
2. Risikogruppe 2: Biostoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können und eine

Gefahr für Beschäftigte darstellen könnten; eine Verbreitung in der Bevölkerung ist unwahr-
scheinlich; eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich,

3. Risikogruppe 3: Biostoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine
ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen können; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevöl-
kerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung
möglich,

4. Risikogruppe 4: Biostoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine
ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist
unter Umständen groß; normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht
möglich.

(2) Für die Einstufung der Biostoffe in die Risikogruppen 2 bis 4 gilt Anhang III der Richtlinie
2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über den
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl.
L 262 vom 17.10.2000, S. 21). Wird dieser Anhang im Verfahren nach Artikel 19 dieser Richtlinie
an den technischen Fortschritt angepasst, so kann die geänderte Fassung bereits ab ihrem Inkraft-
treten angewendet werden. Sie ist nach Ablauf der festgelegten Umsetzungsfrist anzuwenden.
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(3) Ist ein Biostoff nicht nach Absatz 2 eingestuft, kann das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales nach Beratung durch den Ausschuss nach § 19 die Einstufung in eine Risikogruppe nach
Absatz 1 vornehmen. Die Einstufungen werden im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gege-
ben. Der Arbeitgeber hat diese Einstufungen zu beachten.

(4) Liegt für einen Biostoff weder eine Einstufung nach Absatz 2 noch eine nach Absatz 3 vor,
hat der Arbeitgeber, der eine gezielte Tätigkeit mit diesem Biostoff beabsichtigt, diesen in eine der
Risikogruppen nach Absatz 1 einzustufen. Dabei hat der Arbeitgeber Folgendes zu beachten:
1. kommen für die Einstufung mehrere Risikogruppen in Betracht, ist der Biostoff in die höchste

infrage kommende Risikogruppe einzustufen,
2. Viren, die bereits beim Menschen isoliert wurden, sind mindestens in die Risikogruppe 2 ein-

zustufen, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass diese Viren beim Menschen eine Krankheit
verursachen,

3. Stämme, die abgeschwächt sind oder bekannte Virulenzgene verloren haben, können vorbe-
haltlich einer angemessenen Ermittlung und Bewertung in eine niedrigere Risikogruppe ein-
gestuft werden als der Elternstamm (parentaler Stamm); ist der Elternstamm in die Risiko-
gruppe 3 oder 4 eingestuft, kann eine Herabstufung nur auf der Grundlage einer
wissenschaftlichen Bewertung erfolgen, die insbesondere der Ausschuss nach § 19 vornehmen
kann.

Abschnitt 2 
Gefährdungsbeurteilung, Schutzstufenzuordnung, 

Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten

§ 4 Gefährdungsbeurteilung
(1) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeit-

geber die Gefährdung der Beschäftigten durch die Tätigkeiten mit Biostoffen vor Aufnahme der
Tätigkeit zu beurteilen. Die Gefährdungsbeurteilung ist fachkundig durchzuführen. Verfügt der
Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu
lassen.

(2) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unverzüglich zu aktualisieren, wenn
1. maßgebliche Veränderungen der Arbeitsbedingungen oder neue Informationen, zum Beispiel

Unfallberichte oder Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen, dies
erfordern oder

2. die Prüfung von Funktion und Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ergeben hat, dass die fest-
gelegten Schutzmaßnahmen nicht wirksam sind.

Ansonsten hat der Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung mindestens jedes zweite Jahr zu über-
prüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Ergibt die Überprüfung, dass eine Aktualisierung der
Gefährdungsbeurteilung nicht erforderlich ist, so hat der Arbeitgeber dies unter Angabe des
Datums der Überprüfung in der Dokumentation nach § 7 zu vermerken.

(3) Für die Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber insbesondere Folgendes zu ermitteln:
1. Identität, Risikogruppeneinstufung und Übertragungswege der Biostoffe, deren mögliche sen-

sibilisierende und toxische Wirkungen und Aufnahmepfade, soweit diese Informationen für
den Arbeitgeber zugänglich sind; dabei hat er sich auch darüber zu informieren, ob durch die
Biostoffe sonstige die Gesundheit schädigende Wirkungen hervorgerufen werden können,

2. Art der Tätigkeit unter Berücksichtigung der Betriebsabläufe, Arbeitsverfahren und verwen-
deten Arbeitsmittel einschließlich der Betriebsanlagen,

3. Art, Dauer und Häufigkeit der Exposition der Beschäftigten, soweit diese Informationen für
den Arbeitgeber zugänglich sind,

4. Möglichkeit des Einsatzes von Biostoffen, Arbeitsverfahren oder Arbeitsmitteln, die zu keiner
oder einer geringeren Gefährdung der Beschäftigten führen würden (Substitutionsprüfung),
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5. tätigkeitsbezogene Erkenntnisse
a) über Belastungs- und Expositionssituationen, einschließlich psychischer Belastungen,
b) über bekannte Erkrankungen und die zu ergreifenden Gegenmaßnahmen,
c) aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge.

(4) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der nach Absatz 3 ermittelten Informationen die
Infektionsgefährdung und die Gefährdungen durch sensibilisierende, toxische oder sonstige die
Gesundheit schädigende Wirkungen unabhängig voneinander zu beurteilen. Diese Einzelbeurtei-
lungen sind zu einer Gesamtbeurteilung zusammenzuführen, auf deren Grundlage die Schutzmaß-
nahmen festzulegen und zu ergreifen sind. Dies gilt auch, wenn bei einer Tätigkeit mehrere Bio-
stoffe gleichzeitig auftreten oder verwendet werden.

(5) Sind bei Tätigkeiten mit Produkten, die Biostoffe enthalten, die erforderlichen Informati-
onen zur Gefährdungsbeurteilung wie zum Beispiel die Risikogruppeneinstufung nicht zu ermit-
teln, so muss der Arbeitgeber diese beim Hersteller, Einführer oder Inverkehrbringer einholen.
Satz 1 gilt nicht für Lebensmittel in Form von Fertigerzeugnissen, die für den Endverbrauch
bestimmt sind.

§ 5 Tätigkeiten mit Schutzstufenzuordnung
(1) Bei Tätigkeiten in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung, in der Biotechnologie sowie in

Einrichtungen des Gesundheitsdienstes hat der Arbeitgeber ergänzend zu § 4 Absatz 3 zu ermit-
teln, ob gezielte oder nicht gezielte Tätigkeiten ausgeübt werden. Er hat diese Tätigkeiten hinsicht-
lich ihrer Infektionsgefährdung einer Schutzstufe zuzuordnen.

(2) Die Schutzstufenzuordnung richtet sich
1. bei gezielten Tätigkeiten nach der Risikogruppe des ermittelten Biostoffs; werden Tätigkeiten

mit mehreren Biostoffen ausgeübt, so richtet sich die Schutzstufenzuordnung nach dem Bio-
stoff mit der höchsten Risikogruppe,

2. bei nicht gezielten Tätigkeiten nach der Risikogruppe des Biostoffs, der aufgrund
a) der Wahrscheinlichkeit seines Auftretens,
b) der Art der Tätigkeit,
c) der Art, Dauer, Höhe und Häufigkeit der ermittelten Exposition 
den Grad der Infektionsgefährdung der Beschäftigten bestimmt.

§ 6 Tätigkeiten ohne Schutzstufenzuordnung
(1) Tätigkeiten, die nicht unter § 5 Absatz 1 fallen, müssen keiner Schutzstufe zugeordnet wer-

den. Dabei handelt es sich um Tätigkeiten im Sinne von § 2 Absatz 7 Nummer 2. Zu diesen Tätig-
keiten gehören beispielsweise Reinigungs- und Sanierungsarbeiten, Tätigkeiten in der Veterinär-
medizin, der Land-, Forst-, Abwasser- und Abfallwirtschaft sowie in Biogasanlagen und
Schlachtbetrieben.

(2) Kann bei diesen Tätigkeiten eine der in § 4 Absatz 3 Nummer 1 und 3 genannten Informa-
tionen nicht ermittelt werden, weil das Spektrum der auftretenden Biostoffe Schwankungen unter-
liegt oder Art, Dauer, Höhe oder Häufigkeit der Exposition wechseln können, so hat der Arbeit-
geber die für die Gefährdungsbeurteilung und Festlegung der Schutzmaßnahmen erforderlichen
Informationen insbesondere zu ermitteln auf der Grundlage von
1. Bekanntmachungen nach § 19 Absatz 4,
2. Erfahrungen aus vergleichbaren Tätigkeiten oder
3. sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen.

§ 7 Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung 
und Aufzeichnungspflichten

(1) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der Zahl der Beschäf-
tigten erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit sowie danach jede Aktualisierung gemäß Satz 2 zu
dokumentieren. Die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung umfasst insbesondere folgende
Angaben:
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1. die Art der Tätigkeit einschließlich der Expositionsbedingungen,
2. das Ergebnis der Substitutionsprüfung nach § 4 Absatz 3 Nummer 4,
3. die nach § 5 Absatz 2 festgelegten Schutzstufen,
4. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,
5. eine Begründung, wenn von den nach § 19 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und

Erkenntnissen abgewichen wird.
(2) Als Bestandteil der Dokumentation hat der Arbeitgeber ein Verzeichnis der verwendeten

oder auftretenden Biostoffe zu erstellen (Biostoffverzeichnis), soweit diese bekannt und für die
Gefährdungsbeurteilung nach § 4 maßgeblich sind. Das Verzeichnis muss Angaben zur Einstu-
fung der Biostoffe in eine Risikogruppe nach § 3 und zu ihren sensibilisierenden, toxischen und
sonstigen die Gesundheit schädigenden Wirkungen beinhalten. Die Angaben müssen allen betrof-
fenen Beschäftigten und ihren Vertretungen zugänglich sein.

(3) Bei Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 hat der Arbeitgeber zusätzlich ein Verzeichnis über
die Beschäftigten zu führen, die diese Tätigkeiten ausüben. In dem Verzeichnis sind die Art der
Tätigkeiten und die vorkommenden Biostoffe sowie aufgetretene Unfälle und Betriebsstörungen
anzugeben. Es ist personenbezogen für den Zeitraum von mindestens zehn Jahren nach Beendi-
gung der Tätigkeit aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat
1. den Beschäftigten die sie betreffenden Angaben in dem Verzeichnis zugänglich zu machen;

der Schutz der personenbezogenen Daten ist zu gewährleisten,
2. bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses dem Beschäftigten einen Auszug über die ihn

betreffenden Angaben des Verzeichnisses auszuhändigen; der Nachweis über die Aushändi-
gung ist vom Arbeitgeber wie Personalunterlagen aufzubewahren.

Das Verzeichnis über die Beschäftigten kann zusammen mit dem Biostoffverzeichnis nach
Absatz 2 geführt werden.

(4) Auf die Dokumentation der Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 5 sowie auf das
Verzeichnis nach Absatz 2 kann verzichtet werden, wenn ausschließlich Tätigkeiten mit Biostof-
fen der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende oder toxische Wirkungen durchgeführt werden.

Abschnitt 3 
Grundpflichten und Schutzmaßnahmen

§ 8 Grundpflichten
(1) Der Arbeitgeber hat die Belange des Arbeitsschutzes in Bezug auf Tätigkeiten mit Biostof-

fen in seine betriebliche Organisation einzubinden und hierfür die erforderlichen personellen,
finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Dabei hat er die Vertretungen
der Beschäftigten in geeigneter Form zu beteiligen. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass
1. bei der Gestaltung der Arbeitsorganisation, des Arbeitsverfahrens und des Arbeitsplatzes

sowie bei der Auswahl und Bereitstellung der Arbeitsmittel alle mit der Sicherheit und
Gesundheit der Beschäftigten zusammenhängenden Faktoren, einschließlich der psychischen,
ausreichend berücksichtigt werden,

2. die Beschäftigten oder ihre Vertretungen im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten beteiligt
werden, wenn neue Arbeitsmittel eingeführt werden sollen, die Einfluss auf die Sicherheit und
Gesundheit der Beschäftigten haben.

(2) Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um bei den Beschäftigten ein
Sicherheitsbewusstsein zu schaffen und den innerbetrieblichen Arbeitsschutz bei Tätigkeiten mit
Biostoffen fortzuentwickeln.

(3) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Biostoffen erst aufnehmen lassen, nachdem die
Gefährdungsbeurteilung nach § 4 durchgeführt und die erforderlichen Maßnahmen ergriffen wur-
den.
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(4) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme der Tätigkeit
1. gefährliche Biostoffe vorrangig durch solche zu ersetzen, die nicht oder weniger gefährlich

sind, soweit dies nach der Art der Tätigkeit oder nach dem Stand der Technik möglich ist,
2. Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel so auszuwählen oder zu gestalten, dass Biostoffe am

Arbeitsplatz nicht frei werden, wenn die Gefährdung der Beschäftigten nicht durch eine Maß-
nahme nach Nummer 1 ausgeschlossen werden kann,

3. die Exposition der Beschäftigten durch geeignete bauliche, technische und organisatorische
Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren, wenn eine Gefährdung der Beschäftigten nicht
durch eine Maßnahme nach Nummer 1 oder Nummer 2 verhindert werden kann oder die Bio-
stoffe bestimmungsgemäß freigesetzt werden,

4. zusätzlich persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, wenn die Maßnahmen nach
den Nummern 1 bis 3 nicht ausreichen, um die Gefährdung auszuschließen oder ausreichend
zu verringern; der Arbeitgeber hat den Einsatz belastender persönlicher Schutzausrüstung auf
das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken und darf sie nicht als Dauermaßnahme vor-
sehen.

(5) Der Arbeitgeber hat die Schutzmaßnahmen auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung
nach dem Stand der Technik sowie nach gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen festzule-
gen und zu ergreifen. Dazu hat er die Vorschriften dieser Verordnung einschließlich der Anhänge
zu beachten und die nach § 19 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse
zu berücksichtigen. Bei Einhaltung der Regeln und Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die
gestellten Anforderungen erfüllt sind (Vermutungswirkung). Von diesen Regeln und Erkenntnis-
sen kann abgewichen werden, wenn durch andere Maßnahmen zumindest in vergleichbarer Weise
der Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten gewährleistet wird. Haben sich der
Stand der Technik oder gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse fortentwickelt und erhöht sich
die Arbeitssicherheit durch diese Fortentwicklung erheblich, sind die Schutzmaßnahmen inner-
halb einer angemessenen Frist anzupassen.

(6) Der Arbeitgeber hat die Funktion der technischen Schutzmaßnahmen regelmäßig und deren
Wirksamkeit mindestens jedes zweite Jahr zu überprüfen. Die Ergebnisse und das Datum der
Wirksamkeitsprüfung sind in der Dokumentation nach § 7 zu vermerken. Wurde für einen Arbeits-
bereich, ein Arbeitsverfahren oder einen Anlagetyp in einer Bekanntmachung nach § 19 Absatz 4
ein Wert festgelegt, der die nach dem Stand der Technik erreichbare Konzentration der Biostoffe
in der Luft am Arbeitsplatz beschreibt (Technischer Kontrollwert), so ist dieser Wert für die Wirk-
samkeitsüberprüfung der entsprechenden Schutzmaßnahmen heranzuziehen.

(7) Der Arbeitgeber darf in Heimarbeit nur Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne
sensibilisierende oder toxische Wirkung ausüben lassen.

§ 9 Allgemeine Schutzmaßnahmen
(1) Bei allen Tätigkeiten mit Biostoffen müssen mindestens die allgemeinen Hygienemaßnah-

men eingehalten werden. Insbesondere hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass
1. Arbeitsplätze und Arbeitsmittel in einem dem Arbeitsablauf entsprechenden sauberen Zustand

gehalten und regelmäßig gereinigt werden,
2. Fußböden und Oberflächen von Arbeitsmitteln und Arbeitsflächen leicht zu reinigen sind,
3. Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen,
4. vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidemöglichkeiten vorhanden sind, sofern Arbeitskleidung

erforderlich ist; die Arbeitskleidung ist regelmäßig sowie bei Bedarf zu wechseln und zu rei-
nigen.

(2) Bei Tätigkeiten in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung, in der Biotechnologie und in
Einrichtungen des Gesundheitsdienstes hat der Arbeitgeber für die Schutzstufe 1 über die Maß-
nahmen des Absatzes 1 hinaus spezielle Hygienemaßnahmen entsprechend den nach § 19 Absatz
4 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen zu berücksichtigen.
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(3) Werden nicht ausschließlich Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sensibili-
sierende und toxische Wirkungen ausgeübt, hat der Arbeitgeber in Abhängigkeit von der Gefähr-
dungsbeurteilung weitergehende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dabei hat er insbesondere
1. Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel so zu gestalten oder auszuwählen, dass die Exposition der

Beschäftigten gegenüber Biostoffen und die Gefahr durch Stich- und Schnittverletzungen ver-
hindert oder minimiert werden, soweit dies technisch möglich ist,

2. Tätigkeiten und Arbeitsverfahren mit Staub- oder Aerosolbildung, einschließlich Reinigungs-
verfahren, durch solche ohne oder mit geringerer Staub- oder Aerosolbildung zu ersetzen,
soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist; ist dies nicht möglich, hat der Arbeitgeber
geeignete Maßnahmen zur Minimierung der Exposition zu ergreifen,

3. die Zahl der exponierten Beschäftigten auf das für die Durchführung der Tätigkeit erforder-
liche Maß zu begrenzen,

4. die erforderlichen Maßnahmen zur Desinfektion, Inaktivierung oder Dekontamination sowie
zur sachgerechten und sicheren Entsorgung von Biostoffen, kontaminierten Gegenständen,
Materialien und Arbeitsmitteln zu ergreifen,

5. zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung einschließlich Schutzkleidung zu reini-
gen, zu warten, instand zu halten und sachgerecht zu entsorgen; Beschäftigte müssen die
bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung verwenden, solange eine Gefährdung besteht,

6. die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass persönliche Schutzausrüstung einschließlich
Schutzkleidung beim Verlassen des Arbeitsplatzes sicher abgelegt und getrennt von anderen
Kleidungsstücken aufbewahrt werden kann,

7. sicherzustellen, dass die Beschäftigten in Arbeitsbereichen, in denen Biostoffe auftreten kön-
nen, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen; hierzu hat der Arbeitgeber vor Auf-
nahme der Tätigkeiten gesonderte Bereiche einzurichten, die nicht mit persönlicher Schutzaus-
rüstung einschließlich Schutzkleidung betreten werden dürfen.

(4) Der Arbeitgeber hat Biostoffe sicher zu lagern, innerbetrieblich sicher zu befördern und
Vorkehrungen zu treffen, um Missbrauch oder Fehlgebrauch zu verhindern. Dabei hat er sicher-
zustellen, dass nur Behälter verwendet werden, die
1. hinsichtlich ihrer Beschaffenheit geeignet sind, den Inhalt sicher zu umschließen,
2. so gekennzeichnet sind, dass die davon ausgehenden Gefahren in geeigneter Weise deutlich

erkennbar sind,
3. hinsichtlich Form und Kennzeichnung so gestaltet sind, dass der Inhalt nicht mit Lebensmit-

teln verwechselt werden kann.
(5) Bei der medizinischen Untersuchung, Behandlung und Pflege von Patienten außerhalb von

Einrichtungen des Gesundheitsdienstes findet § 11 Absatz 2 bis 5 Anwendung. Bei diesen Tätig-
keiten hat der Arbeitgeber in Arbeitsanweisungen den Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung
und Arbeitskleidung sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Hygiene und zur Desinfektion fest-
zulegen.

§ 10 Zusätzliche Schutzmaßnahmen und Anforderungen 
bei Tätigkeiten der Schutzstufe 2, 3 oder 4 
in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung 

sowie in der Biotechnologie
(1) Zusätzlich zu den Schutzmaßnahmen nach § 9 hat der Arbeitgeber vor Aufnahme der Tätig-

keiten der Schutzstufe 2, 3 oder 4 in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung oder in der Biotech-
nologie
1. entsprechend der Schutzstufenzuordnung

a) geeignete räumliche Schutzstufenbereiche festzulegen und mit der Schutzstufenbezeich-
nung sowie mit dem Symbol für Biogefährdung nach Anhang I zu kennzeichnen,

b) die Schutzmaßnahmen nach Anhang II oder III zu ergreifen; die als empfohlen bezeichne-
ten Schutzmaßnahmen sind zu ergreifen, wenn dadurch die Gefährdung der Beschäftigten
verringert werden kann,
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2. gebrauchte spitze und scharfe Arbeitsmittel entsprechend der Anforderung nach § 11 Absatz
4 sicher zu entsorgen,

3. den Zugang zu Biostoffen der Risikogruppe 3 oder 4 auf dazu berechtigte, fachkundige und
zuverlässige Beschäftigte zu beschränken; Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 dürfen diesen
Beschäftigten nur übertragen werden, wenn sie anhand von Arbeitsanweisungen eingewiesen
und geschult sind.

(2) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme von Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 eine Person zu
benennen, die zuverlässig ist und über eine Fachkunde verfügt, die der hohen Gefährdung ent-
spricht. Er hat diese Person mit folgenden Aufgaben zu beauftragen:
1. Beratung bei

a) der Gefährdungsbeurteilung nach § 4,
b) sonstigen sicherheitstechnisch relevanten Fragestellungen,

2. Unterstützung bei der
a) Kontrolle der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen,
b) Durchführung der Unterweisung nach § 14 Absatz 2,

3. Überprüfung der Einhaltung der Schutzmaßnahmen.
Der Arbeitgeber hat die Aufgaben und die Befugnisse dieser Person schriftlich festzulegen. Sie
darf wegen der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. Ihr ist für die
Durchführung der Aufgaben ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen. Satz 1 gilt nicht für Tätig-
keiten mit Biostoffen der Risikogruppe 3, die mit (**) gekennzeichnet sind.

§ 11 Zusätzliche Schutzmaßnahmen und Anforderungen 
bei Tätigkeiten der Schutzstufe 2, 3 oder 4 
in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes

(1) Zusätzlich zu den Schutzmaßnahmen nach § 9 hat der Arbeitgeber vor Aufnahme der Tätig-
keiten der Schutzstufe 2, 3 oder 4 in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes in Abhängigkeit von
der Gefährdungsbeurteilung
1. wirksame Desinfektions- und Inaktivierungsverfahren festzulegen,
2. Oberflächen, die desinfiziert werden müssen, so zu gestalten, dass sie leicht zu reinigen und

beständig gegen die verwendeten Desinfektionsmittel sind; für Tätigkeiten der Schutzstufe 4
gelten zusätzlich die Anforderungen des Anhangs II an Oberflächen.

(2) Der Arbeitgeber hat entsprechend § 9 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 spitze und scharfe medi-
zinische Instrumente vor Aufnahme der Tätigkeit durch solche zu ersetzen, bei denen keine oder
eine geringere Gefahr von Stich- und Schnittverletzungen besteht, soweit dies technisch möglich
und zur Vermeidung einer Infektionsgefährdung erforderlich ist.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass gebrauchte Kanülen nicht in die Schutzkappen
zurückgesteckt werden. Werden Tätigkeiten ausgeübt, die nach dem Stand der Technik eine
Mehrfachverwendung des medizinischen Instruments erforderlich machen, und muss dabei die
Kanüle in die Schutzkappe zurückgesteckt werden, ist dies zulässig, wenn ein Verfahren ange-
wendet wird, das ein sicheres Zurückstecken der Kanüle in die Schutzkappe mit einer Hand
erlaubt.

(4) Spitze und scharfe medizinische Instrumente sind nach Gebrauch sicher zu entsorgen.
Hierzu hat der Arbeitgeber vor Aufnahme der Tätigkeiten Abfallbehältnisse bereitzustellen, die
stich- und bruchfest sind und den Abfall sicher umschließen. Er hat dafür zu sorgen, dass diese
Abfallbehältnisse durch Farbe, Form und Beschriftung eindeutig als Abfallbehältnisse erkennbar
sind. Satz 1 und 2 gelten auch für gebrauchte medizinische Instrumente mit Schutzeinrichtungen
gegen Stich- und Schnittverletzungen.

(5) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten und ihre Vertretungen über Verletzungen durch
gebrauchte spitze oder scharfe medizinische Instrumente, die organisatorische oder technische
Ursachen haben, zeitnah zu unterrichten. Er hat die Vorgehensweise hierfür festzulegen.

(6) Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 dürfen nur fachkundigen Beschäftigten übertragen
werden, die anhand von Arbeitseinweisungen eingewiesen und geschult sind.
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(7) Vor Aufnahme von Tätigkeiten der Schutzstufe 4 hat der Arbeitgeber
1. geeignete räumliche Schutzstufenbereiche festzulegen und mit der Schutzstufenbezeichnung

sowie mit dem Symbol für Biogefährdung nach Anhang I zu kennzeichnen,
2. die Maßnahmen der Schutzstufe 4 aus Anhang II auszuwählen und zu ergreifen, die erforder-

lich und geeignet sind, die Gefährdung der Beschäftigten und anderer Personen zu verringern,
3. eine Person im Sinne von § 10 Absatz 2 Satz 1 zu benennen und mit den Aufgaben nach § 10

Absatz 2 Satz 2 zu beauftragen.

§ 12 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge in der jeweils geltenden Fassung gilt auch

für den in § 2 Absatz 9 Satz 2 genannten Personenkreis.

§ 13 Betriebsstörungen, Unfälle
(1) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme einer Tätigkeit der Schutzstufen 2 bis 4 die erforder-

lichen Maßnahmen festzulegen, die bei Betriebsstörungen oder Unfällen notwendig sind, um die
Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten und anderer Personen zu
minimieren und den normalen Betriebsablauf wiederherzustellen. In Abhängigkeit von der Art
möglicher Ereignisse und verwendeter oder vorkommender Biostoffe ist insbesondere Folgendes
festzulegen:
1. Maßnahmen zur Ersten Hilfe und weitergehende Hilfsmaßnahmen für Beschäftigte bei unfall-

bedingter Übertragung von Biostoffen einschließlich der Möglichkeit zur postexpositionellen
Prophylaxe,

2. Maßnahmen, um eine Verschleppung von Biostoffen zu verhindern,
3. Desinfektions-, Inaktivierungs- oder Dekontaminationsmaßnahmen,
4. dass getestet wird, ob bei Betriebsstörungen oder Unfällen die verwendeten Biostoffe in die

Arbeitsumgebung gelangt sind, soweit dies technisch möglich ist und validierte Testverfahren
bestehen. 

Die Festlegungen sind gemäß § 14 Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 ein Bestandteil der Betriebsanwei-
sung.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über die festgelegten Maßnahmen und ihre Anwen-
dung zu informieren. Tritt eine Betriebsstörung oder ein Unfall im Sinne von Absatz 1 Satz 1 ein,
so hat der Arbeitgeber unverzüglich die gemäß Absatz 1 Satz 2 festgelegten Maßnahmen zu
ergreifen. Dabei dürfen im Gefahrenbereich nur die Personen verbleiben, die erforderlich sind, um
die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen.

(3) Vor Aufnahme von Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 in Laboratorien, in der Versuchs-
tierhaltung, in der Biotechnologie sowie vor Aufnahme von Tätigkeiten der Schutzstufe 4 in Ein-
richtungen des Gesundheitsdienstes hat der Arbeitgeber ergänzend zu den Festlegungen nach
Absatz 1 einen innerbetrieblichen Plan darüber zu erstellen, wie Gefahren abzuwehren sind, die
beim Versagen einer Einschließungsmaßnahme durch eine Freisetzung von Biostoffen auftreten
können. Darin hat er die spezifischen Gefahren und die Namen der für die innerbetrieblichen Ret-
tungsmaßnahmen zuständigen Personen festzulegen. Die Festlegungen sind regelmäßig zu aktua-
lisieren. Satz 1 gilt nicht für Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 3, die mit (**) gekenn-
zeichnet sind.

(4) Bei Tätigkeiten der Schutzstufe 4 hat der Plan nach Absatz 3 Angaben über den Umfang
von Sicherheitsübungen und deren regelmäßige Durchführung zu enthalten, sofern solche Sicher-
heitsübungen aufgrund der Gefährdungsbeurteilung erforderlich sind. Die Maßnahmen nach
Absatz 3 sind mit den zuständigen Rettungs- und Sicherheitsdiensten abzustimmen. Darüber hin-
aus hat der Arbeitgeber Warnsysteme einzurichten und Kommunikationsmöglichkeiten zu schaf-
fen, durch die alle betroffenen Beschäftigten unverzüglich gewarnt und der Rettungs- und Sicher-
heitsdienst alarmiert werden können. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass diese Systeme
funktionstüchtig sind.
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(5) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme der Tätigkeiten ein Verfahren für Unfallmeldungen und
-untersuchungen sowie die Vorgehensweise zur Unterrichtung der Beschäftigten und ihrer Vertre-
tungen festzulegen. Das Verfahren ist so zu gestalten, dass bei schweren Unfällen sowie bei
Nadelstichverletzungen mögliche organisatorische und technische Unfallursachen erkannt wer-
den können und individuelle Schuldzuweisungen vermieden werden. Die Beschäftigten und ihre
Vertretungen sind über Betriebsstörungen und Unfälle mit Biostoffen, die die Sicherheit oder
Gesundheit der Beschäftigten gefährden können, unverzüglich zu unterrichten.

§ 14 Betriebsanweisung und Unterweisung der Beschäftigten
(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach § 4 vor Aufnahme

der Tätigkeit eine schriftliche Betriebsanweisung arbeitsbereichs- und biostoffbezogen zu erstel-
len. Satz 1 gilt nicht, wenn ausschließlich Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sen-
sibilisierende oder toxische Wirkungen ausgeübt werden. Die Betriebsanweisung ist den Beschäf-
tigten zur Verfügung zu stellen. Sie muss in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und
Sprache verfasst sein und insbesondere folgende Informationen enthalten:
1. die mit den vorgesehenen Tätigkeiten verbundenen Gefahren für die Beschäftigten, insbeson-

dere zu
a) der Art der Tätigkeit,
b) den am Arbeitsplatz verwendeten oder auftretenden, tätigkeitsrelevanten Biostoffen ein-

schließlich der Risikogruppe, Übertragungswege und gesundheitlichen Wirkungen,
2. Informationen über Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, die die Beschäftigten zu ihrem

eigenen Schutz und zum Schutz anderer Beschäftigter am Arbeitsplatz durchzuführen oder
einzuhalten haben; dazu gehören insbesondere
a) innerbetriebliche Hygienevorgaben,
b) Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer Exposition zu ergreifen sind, ein-

schließlich der richtigen Verwendung scharfer oder spitzer medizinischer Instrumente,
c) Informationen zum Tragen, Verwenden und Ablegen persönlicher Schutzausrüstung ein-

schließlich Schutzkleidung,
3. Anweisungen zum Verhalten und zu Maßnahmen bei Verletzungen, bei Unfällen und

Betriebsstörungen sowie zu deren innerbetrieblicher Meldung und zur Ersten Hilfe,
4. Informationen zur sachgerechten Inaktivierung oder Entsorgung von Biostoffen und kontami-

nierten Gegenständen, Materialien oder Arbeitsmitteln.
Die Betriebsanweisung muss bei jeder maßgeblichen Veränderung der Arbeitsbedingungen aktu-
alisiert werden.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten auf der Grundlage der jeweils
aktuellen Betriebsanweisung nach Absatz 1 Satz 1 über alle auftretenden Gefährdungen und erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen mündlich unterwiesen werden. Die Unterweisung ist so durchzufüh-
ren, dass bei den Beschäftigten ein Sicherheitsbewusstsein geschaffen wird. Die Beschäftigten
sind auch über die Voraussetzungen zu informieren, unter denen sie Anspruch auf arbeitsmedizi-
nische Vorsorge nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge haben. Im Rahmen der
Unterweisung ist auch eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung durchzuführen mit Hinwei-
sen zu besonderen Gefährdungen zum Beispiel bei verminderter Immunabwehr. Soweit erforder-
lich ist bei der Beratung die Ärztin oder der Arzt nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge zu beteiligen.

(3) Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens jährlich
arbeitsplatzbezogen durchgeführt werden sowie in einer für die Beschäftigten verständlichen
Form und Sprache erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung hat der Arbeitgeber schriftlich
festzuhalten und sich von den unterwiesenen Beschäftigten durch Unterschrift bestätigen zu las-
sen.

(4) Für Tätigkeiten der Schutzstufen 3 und 4 sind zusätzlich zur Betriebsanweisung Arbeitsan-
weisungen zu erstellen, die am Arbeitsplatz vorliegen müssen. Arbeitsanweisungen sind auch
erforderlich für folgende Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefährdung:
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1. Instandhaltungs-, Reinigungs-, Änderungs- oder Abbrucharbeiten in oder an kontaminierten
Arbeitsmitteln,

2. Tätigkeiten, bei denen erfahrungsgemäß eine erhöhte Unfallgefahr besteht,
3. Tätigkeiten, bei denen bei einem Unfall mit schweren Infektionen zu rechnen ist; dies kann bei

der Entnahme von Proben menschlichen oder tierischen Ursprungs der Fall sein.

Abschnitt 4 
Erlaubnis- und Anzeigepflichten

§ 15 Erlaubnispflicht
(1) Der Arbeitgeber bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde, bevor Tätigkeiten der

Schutzstufe 3 oder 4 in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung oder in der Biotechnologie erst-
mals aufgenommen werden. Die Erlaubnis umfasst die baulichen, technischen und organisato-
rischen Voraussetzungen nach dieser Verordnung zum Schutz der Beschäftigten und anderer Per-
sonen vor den Gefährdungen durch diese Tätigkeiten. Satz 1 gilt auch für Einrichtungen des
Gesundheitsdienstes, die für Tätigkeiten der Schutzstufe 4 vorgesehen sind. Tätigkeiten mit Bio-
stoffen der Risikogruppe 3, die mit (**) gekennzeichnet sind, bedürfen keiner Erlaubnis.

(2) Schließt eine andere behördliche Entscheidung, insbesondere eine öffentlich-rechtliche
Genehmigung oder Erlaubnis, die Erlaubnis nach Absatz 1 ein, so wird die Anforderung nach
Absatz 1 durch Übersendung einer Kopie dieser behördlichen Entscheidung an die zuständige
Behörde erfüllt. Bei Bedarf kann die zuständige Behörde weitere Unterlagen anfordern.

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 ist schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind folgende Unter-
lagen beizufügen:
1. Name und Anschrift des Arbeitgebers,
2. Name und Befähigung der nach § 10 Absatz 2 oder § 11 Absatz 7 Nummer 3 benannten Person,
3. Name des Erlaubnisinhabers nach § 44 des Infektionsschutzgesetzes,
4. Lageplan, Grundriss und Bezeichnung der Räumlichkeiten einschließlich Flucht- und Ret-

tungswege,
5. Beschreibung der vorgesehenen Tätigkeiten,
6. Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung unter Angabe

a) der eingesetzten oder vorkommenden Biostoffe und der Schutzstufe der Tätigkeit,
b) der baulichen, technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen ein-

schließlich der Angaben zur geplanten Wartung und Instandhaltung der baulichen und tech-
nischen Maßnahmen,

7. Plan nach § 13 Absatz 3,
8. Informationen über die Abfall- und Abwasserentsorgung.

Bei Bedarf kann die zuständige Behörde weitere Unterlagen anfordern.
(4) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden, die

erforderlich sind, um den Schutz der Beschäftigten und anderer Personen vor den Gefährdungen
durch Biostoffe sicherzustellen.

§ 16 Anzeigepflicht
(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 anzuzei-

gen:
1. die erstmalige Aufnahme

a) einer gezielten Tätigkeit mit Biostoffen der Risikogruppe 2,
b) einer Tätigkeit mit Biostoffen der Risikogruppe 3, soweit die Tätigkeiten keiner Erlaubnis-

pflicht nach § 15 unterliegen,
in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung und in der Biotechnologie,

2. jede Änderung der erlaubten oder angezeigten Tätigkeiten, wenn diese für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz bedeutsam sind, zum Beispiel Tätigkeiten, die darauf abzielen, die
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Virulenz des Biostoffs zu erhöhen oder die Aufnahme von Tätigkeiten mit weiteren Biostoffen
der Risikogruppe 3 oder 4,

3. die Aufnahme eines infizierten Patienten in eine Patientenstation der Schutzstufe 4,
4. das Einstellen einer nach § 15 erlaubnispflichtigen Tätigkeit.

(2) Die Anzeige hat folgende Angaben zu umfassen:
1. Name und Anschrift des Arbeitgebers,
2. Beschreibung der vorgesehenen Tätigkeiten,
3. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 4,
4. die Art des Biostoffs,
5. die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten.

(3) Die Anzeige nach Absatz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 4 hat spätestens 30 Tage vor Auf-
nahme oder Einstellung der Tätigkeiten, die Anzeige nach Absatz 1 Nummer 3 unverzüglich zu
erfolgen.

(4) Die Anzeigepflicht kann auch dadurch erfüllt werden, dass der zuständigen Behörde inner-
halb der in Absatz 3 bestimmten Frist die Kopie einer Anzeige, Genehmigung oder Erlaubnis nach
einer anderen Rechtsvorschrift übermittelt wird, wenn diese gleichwertige Angaben beinhaltet.

Abschnitt 5 
Vollzugsregelungen und Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe

§ 17 Unterrichtung der Behörde
(1) Der Arbeitgeber hat die zuständige Behörde unverzüglich zu unterrichten über

1. jeden Unfall und jede Betriebsstörung bei Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 3 oder
4, die zu einer Gesundheitsgefahr der Beschäftigten führen können,

2. Krankheits- und Todesfälle Beschäftigter, die auf Tätigkeiten mit Biostoffen zurückzuführen
sind, unter genauer Angabe der Tätigkeit.

(2) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber der zuständigen
Behörde auf ihr Verlangen Folgendes zu übermitteln:
1. die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung,
2. das Verzeichnis nach § 7 Absatz 3 Satz 1 sowie den Nachweis nach § 7 Absatz 3 Satz 4 Num-

mer 2,
3. die Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte tatsächlich oder möglicherweise gegenüber Biostoffen

exponiert worden sind, und die Anzahl dieser Beschäftigten,
4. die ergriffenen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen einschließlich der Betriebs- und Arbeitsan-

weisungen,
5. die nach § 13 Absatz 1 und 2 festgelegten oder ergriffenen Maßnahmen und den nach § 13

Absatz 3 erstellten Plan.

§ 18 Behördliche Ausnahmen
Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag des Arbeitgebers

Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 9, 10, 11 und 13 einschließlich der Anhänge II und III
erteilen, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte
führen würde und die beantragte Abweichung mit dem Schutz der betroffenen Beschäftigten ver-
einbar ist.

§ 19 Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Ausschuss für Biologische

Arbeitsstoffe (ABAS) gebildet, in dem fachlich geeignete Personen vonseiten der Arbeitgeber, der
Gewerkschaften, der Länderbehörden, der gesetzlichen Unfallversicherung und weitere fachlich
geeignete Personen, insbesondere der Wissenschaft, vertreten sein sollen. Die Gesamtzahl der
Mitglieder soll 16 Personen nicht überschreiten. Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mit-
glied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss ist ehrenamtlich.
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(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft die Mitglieder des Ausschusses und
die stellvertretenden Mitglieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und die Wahl des oder
der Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es,
1. den Stand der Wissenschaft, Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesi-

cherte Erkenntnisse für Tätigkeiten mit Biostoffen zu ermitteln und entsprechende Empfeh-
lungen auszusprechen einschließlich solcher Beiträge, die in öffentlich nutzbaren Informati-
onssystemen über Biostoffe genutzt werden können,

2. zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen erfüllt werden können
und dazu die dem jeweiligen Stand von Technik und Medizin entsprechenden Regeln und
Erkenntnisse zu erarbeiten,

3. wissenschaftliche Bewertungen von Biostoffen vorzunehmen und deren Einstufung in Risiko-
gruppen vorzuschlagen,

4. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Fragen der biologischen Sicherheit zu bera-
ten.

Das Arbeitsprogramm des Ausschusses wird mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales
abgestimmt. Der Ausschuss arbeitet eng mit den anderen Ausschüssen beim Bundesministerium
für Arbeit und Soziales zusammen.

(4) Nach Prüfung kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
1. die vom Ausschuss ermittelten Regeln und Erkenntnisse nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2

sowie die Einstufungen nach § 3 Absatz 3 im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt geben,
2. die Empfehlungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 sowie die Beratungsergebnisse nach

Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 in geeigneter Weise veröffentlichen.
(5) Die Bundesministerien sowie die zuständigen obersten Landesbehörden können zu den Sit-

zungen des Ausschusses Vertreter entsenden. Diesen ist auf Verlangen in der Sitzung das Wort zu
erteilen.

(6)  Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin führt die Geschäfte des Aus-
schusses.

Abschnitt 6
Ordnungswidrigkeiten, Straftaten und Übergangsvorschriften

§ 20 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt,

wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 die Gefährdung der Beschäftigten nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig beurteilt,
2. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 eine Gefährdungsbeurteilung nicht oder nicht rechtzeitig aktua-

lisiert,
3. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 2 eine Gefährdungsbeurteilung nicht oder nicht rechtzeitig über-

prüft,
4. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 eine Gefährdungsbeurteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-

dig oder nicht rechtzeitig dokumentiert,
5. entgegen § 7 Absatz 3 Satz 1 ein dort genanntes Verzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht voll-

ständig führt,
6. entgegen § 7 Absatz 3 Satz 3 ein dort genanntes Verzeichnis nicht oder nicht mindestens zehn

Jahre aufbewahrt,
7. entgegen § 8 Absatz 4 Nummer 4 erster Halbsatz persönliche Schutzausrüstung nicht oder

nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,
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8. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass eine Waschgelegenheit zur Ver-
fügung steht,

9. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 erster Halbsatz nicht dafür sorgt, dass eine Umklei-
demöglichkeit vorhanden ist,

10. entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 erster Halbsatz zur Verfügung gestellte persönliche
Schutzausrüstung nicht instand hält,

11. entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 Nummer 7 zweiter Halbsatz dort genannte Bereiche nicht oder
nicht rechtzeitig einrichtet,

12. entgegen § 9 Absatz 4 Satz 2 nicht sicherstellt, dass nur dort genannte Behälter verwendet wer-
den,

13. entgegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder § 11 Absatz 7 Nummer 1 einen Schutz-
stufenbereich nicht oder nicht rechtzeitig festlegt oder nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
kennzeichnet,

14. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 oder § 11 Absatz 7 Nummer 3 eine Person nicht oder nicht recht-
zeitig benennt,

15. entgegen § 11 Absatz 1 Nummer 1 ein dort genanntes Verfahren nicht oder nicht rechtzeitig
festlegt,

16. entgegen § 11 Absatz 2 ein dort genanntes Instrument nicht oder nicht rechtzeitig ersetzt,
17. entgegen § 11 Absatz 3 Satz 1 nicht sicherstellt, dass eine gebrauchte Kanüle nicht in die

Schutzkappe zurückgesteckt wird,
18. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 4, ein dort genanntes Instrument

nicht oder nicht rechtzeitig entsorgt,
19. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eine dort genannte Maßnahme nicht oder

nicht rechtzeitig festlegt,
20. entgegen § 13 Absatz 3 Satz 1 einen innerbetrieblichen Plan nicht, nicht richtig, nicht vollstän-

dig oder nicht rechtzeitig erstellt,
21. entgegen § 13 Absatz 5 Satz 1 ein Verfahren für Unfallmeldungen und -untersuchungen nicht

oder nicht rechtzeitig festlegt,
22. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 eine schriftliche Betriebsanweisung nicht, nicht richtig, nicht

vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt,
23. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass ein Beschäftigter unterwiesen wird,
24. ohne Erlaubnis nach § 15 Absatz 1 Satz 1 eine dort genannte Tätigkeit aufnimmt,
25. entgegen § 16 Absatz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-

tig erstattet oder
26. entgegen § 17 Absatz 1 die zuständige Behörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht

rechtzeitig unterrichtet.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 32 Absatz 1 Nummer 1 des Heimarbeitsgesetzes handelt,

wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 8 Absatz 7 eine dort genannte Tätigkeit ausüben lässt.

§ 21 Straftaten
(1) Wer durch eine in § 20 Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit

eines Beschäftigten gefährdet, ist nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar.
(2) Wer durch eine in § 20 Absatz 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung in Heimarbeit Beschäf-

tigte in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, ist nach § 32 Absatz 3 oder Absatz 4 des
Heimarbeitsgesetzes strafbar.

§ 22 Übergangsvorschriften
Bei Tätigkeiten, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung aufgenommen worden sind,

1. ist entsprechend § 10 Absatz 2 oder § 11 Absatz 7 Nummer 3 eine fachkundige Person bis zum
30. Juni 2014 zu benennen,

2. besteht keine Erlaubnispflicht gemäß § 15 Absatz 1, sofern diese Tätigkeiten der zuständigen
Behörde angezeigt wurden.
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Anhang I
Symbol für Biogefährdung

(Inhalt: nicht darstellbares Symbol; Fundstelle: BGBl. I 2013, 2525)

Anhang II 
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in Laboratorien und 

vergleichbaren Einrichtungen sowie in der Versuchstierhaltung

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2526 – 2527)

A
Schutzmaßnahmen

B
Schutzstufen

2 3 4
1. Der Schutzstufenbereich ist von anderen 

Schutzstufen- oder Arbeitsbereichen in 
demselben Gebäude abzugrenzen.

empfohlen verbindlich verbindlich

2. Der Schutzstufenbereich muss als Zugang 
eine Schleuse mit gegeneinander verriegel-
baren Türen haben.

nein verbindlich, 
wenn die 
Übertragung 
über die Luft 
erfolgen kann

verbindlich 

3. Der Zugang zum Schutzstufenbereich ist auf 
benannte Beschäftigte zu beschränken.

verbindlich 
bei gelisteten 
humanpatho-
genen Bio-
stoffen* mit 
Zugangs-
kontrolle

verbindlich 
mit Zugangs-
kontrolle

verbindlich 
mit Zugangs-
kontrolle

4. Im Schutzstufenbereich muss ein ständiger 
Unterdruck aufrechterhalten werden.

nein verbindlich 
alarmüber-
wacht, wenn 
die Übertra-
gung über die 
Luft erfolgen 
kann

verbindlich 
alarmüber-
wacht

5. Zu- und Abluft müssen durch Hochleis-
tungsschwebstoff- Filter oder eine ver-
gleichbare Vorrichtung geführt werden.

nein verbindlich 
für Abluft, 
wenn die 
Übertragung 
über die Luft 
erfolgen kann

verbindlich 
für Zu- und 
Abluft

6. Der Schutzstufenbereich muss zum Zweck 
der Begasung abdichtbar sein.

nein verbindlich, 
wenn die 
Übertragung 
über die Luft 
erfolgen kann

verbindlich
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7. Eine mikrobiologische Sicherheitswerkbank 
oder eine technische Einrichtung mit gleich-
wertigem Schutzniveau muss verwendet 
werden.

verbindlich 
für Tätig-
keiten mit 
Aerosolbil-
dung

verbindlich verbindlich

8. Jeder Schutzstufenbereich muss über eine 
eigene Ausrüstung verfügen.

empfohlen verbindlich verbindlich 

9. Jeder Schutzstufenbereich muss über einen 
Autoklaven oder eine gleichwertige Sterili-
sationseinheit verfügen.

empfohlen verbindlich, 
wenn die 
Übertragung 
über die Luft 
erfolgen kann

verbindlich

10. Kontaminierte Prozessabluft darf nicht in 
den Arbeitsbereich abgegeben werden.

verbindlich verbindlich verbindlich 

11. Wirksame Desinfektions- und Inaktivie-
rungsverfahren sind festzulegen.

verbindlich verbindlich verbindlich

12. Die jeweils genannten Flächen müssen was-
serundurchlässig und leicht zu reinigen sein.

Werkbänke Werkbänke 
und Fußbö-
den

Werkbänke, 
Wände, Fuß-
böden und 
Decken

13. Oberflächen müssen beständig gegendie 
verwendeten Chemikalien und Desinfek-
tionsmittel sein.

verbindlich verbindlich verbindlich 

14. Dekontaminations- und Wascheinrich-
tungen für die Beschäftigten müssen vorhan-
den sein.

verbindlich verbindlich verbindlich 

15. Beschäftigte müssen vor dem Verlassen des 
Schutzstufenbereichs duschen.

nein empfohlen verbindlich

A
Schutzmaßnahmen

B
Schutzstufen

2 3 4
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16. Kontaminierte feste und flüssige Abfälle 
sind vor der endgültigen Entsorgung mittels 
erprobter physikalischer oder chemischer 
Verfahren zu inaktivieren.

verbindlich, 
wenn keine 
sachgerechte 
Auftrags-
entsorgung 
erfolgt

verbindlich, 
wenn die 
Übertragung 
über die Luft 
erfolgen 
kann; ansons-
ten grund-
sätzlich ver-
bindlich,nur 
in ausrei-
chend 
begründeten 
Einzelfällen 
ist eine sach-
gerechte Auf-
tragsentsor-
gung möglich

verbindlich

17. Abwässer sind mittels erprobter physika-
lischer oder chemischer Verfahren vor der 
endgültigen Entsorgung zu inaktivieren.

nein für 
Handwasch- 
und Dusch-
wasser oder 
vergleich-
bare Abwäs-
ser

empfohlen 
für Hand-
wasch- und 
Duschwasser

verbindlich

18. Ein Sichtfenster oder eine vergleichbare 
Vorrichtung zur Einsicht in den Arbeitsbe-
reich ist vorzusehen.

verbindlich verbindlich verbindlich 

19. Bei Alleinarbeit ist eine Notrufmöglichkeit 
vorzusehen.

empfohlen verbindlich verbindlich 

20. Fenster dürfen nicht zu öffnen sein. nein; Fenster 
müssen wäh-
rend der 
Tätigkeit 
geschlossen 
sein

verbindlich verbindlich 

21. Für sicherheitsrelevante Einrichtungen ist 
eine Notstromversorgung vorzusehen.

empfohlen verbindlich verbindlich 

22. Biostoffe sind unter Verschluss aufzube-
wahren.

Verbindlich 
bei gelisteten 
humanpatho-
genen Bio-
stoffen*

Verbindlich 
bei gelisteten 
humanpatho-
genen Bio-
stoffen*

verbindlich

23. Eine wirksame Kontrolle von Vektoren 
(zum Beispiel von Nagetieren und Insekten) 
ist durchzuführen.

empfohlen verbindlich verbindlich 

A
Schutzmaßnahmen

B
Schutzstufen

2 3 4
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Anmerkung: Gemäß § 10 Absatz 1 sind die als empfohlen bezeichneten Schutzmaßnahmen
dann zu ergreifen, wenn dadurch die Gefährdung der Beschäftigten verringert
werden kann.

* Im Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 388/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 19. April 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates über eine
Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung und
der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 129 vom 16.5.2012, S.
12) unter 1C351 gelistete humanpathogene Erreger sowie unter 1C353 aufgeführte genetisch
modifizierte Organismen.

24. Sichere Entsorgung von infizierten Tierkör-
pern, zum Beispiel durch thermische Inakti-
vierung, Verbrennungsanlagen für Tierkör-
per oder andere geeignete Einrichtungen zur 
Sterilisation/Inaktivierung.

verbindlich verbindlich verbindlich 
vor Ort

A
Schutzmaßnahmen

B
Schutzstufen

2 3 4
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Anhang III 
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in der Biotechnologie

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2528)

Es gelten die Anforderungen nach Anhang II. Für Tätigkeiten mit Biostoffen in bioverfahrenstech-
nischen Apparaturen, zum Beispiel Bioreaktoren und Separatoren, gilt darüber hinaus:

Anmerkung: Gemäß § 10 Absatz 1 sind die als empfohlen bezeichneten Schutzmaßnahmen
dann zu ergreifen, wenn dadurch die Gefährdung der Beschäftigten verringert
werden kann.

A
Schutzmaßnahmen

B
Schutzstufen

2 3 4
1. Die Apparatur muss den Prozess physisch 

von der Umwelt trennen.
verbindlich verbindlich verbindlich

2. Die Apparatur oder eine vergleichbare 
Anlage muss innerhalb eines entspre-
chenden Schutzstufenbereichs liegen.

verbindlich verbindlich verbindlich

3. Die Prozessabluft der Apparatur muss so 
behandelt werden, dass ein Freisetzen von 
Biostoffen

minimiert 
wird.

verhindert 
wird.

zuverlässig 
verhindert 
wird.

4. Das Öffnen der Apparatur zum Beispiel zur 
Probenahme, zum Hinzufügen von Substan-
zen oder zur Übertragung von Biostoffen 
muss so durchgeführt werden, dass ein Frei-
setzen von Biostoffen

minimiert 
wird.

verhindert 
wird.

zuverlässig 
verhindert 
wird.

5. Kulturflüssigkeiten dürfen zur Weiterverar-
beitung nur aus der Apparatur entnommen 
werden, wenn die Entnahme in einem 
geschlossenen System erfolgt oder die Bio-
stoffe durch wirksame physikalische oder 
chemische Verfahren inaktiviert worden 
sind.

empfohlen verbindlich verbindlich

6. Dichtungen an der Apparatur müssen so 
beschaffen sein, dass ein unbeabsichtigtes 
Freisetzen von Biostoffen

minimiert 
wird.

verhindert 
wird.

zuverlässig 
verhindert 
wird.

7. Der gesamte Inhalt der Apparatur muss 
aufgefangen werden können.

verbindlich verbindlich verbindlich
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Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
 (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG)

vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748) – zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. Februar 2013 (BGBl. I S. 254)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Elterngeld

§ 1 Berechtigte 
§ 2 Höhe des Elterngeldes 
§ 2a Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag 
§ 2b Bemessungszeitraum 
§ 2c Einkommen aus nichtselbstständiger 

Erwerbstätigkeit 
§ 2d Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
§ 2e Abzüge für Steuern 
§ 2f Abzüge für Sozialabgaben 
§ 3 Anrechnung von anderen Einnahmen 
§ 4 Bezugszeitraum 

Abschnitt 2 
Betreuungsgeld

§ 4a Berechtigte
§ 4b Höhe des Betreuungsgeldes
§ 4c Anrechnung von anderen Leistungen
§ 4d Bezugszeitraum 

Abschnitt 3 
Verfahren und Organisation

§ 5 Zusammentreffen von Ansprüchen 
§ 6 Auszahlung und Verlängerungsmöglichkeit 
§ 7 Antragstellung 
§ 8 Auskunftspflicht, Nebenbestimmungen 
§ 9 Einkommens- und Arbeitszeitnachweis, 

Auskunftspflicht des Arbeitgebers 
§ 10 Verhältnis zu anderen Sozialleistungen 

§ 11 Unterhaltspflichten 
§ 12 Zuständigkeit; Aufbringung der Mittel 
§ 13 Rechtsweg 
§ 14 Bußgeldvorschriften 

Abschnitt 4
Elternzeit für Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer 
§ 15 Anspruch auf Elternzeit 
§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit 
§ 17 Urlaub 
§ 18 Kündigungsschutz 
§ 19 Kündigung zum Ende der Elternzeit 
§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte, 

in Heimarbeit Beschäftigte 
§ 21 Befristete Arbeitsverträge 

Abschnitt 5 
Statistik und Schlussvorschriften 

§ 22 Bundesstatistik 
§ 23 Auskunftspflicht; Datenübermittlung an das 

Statistische Bundesamt 
§ 24 Übermittlung von Tabellen mit statistischen 

Ergebnissen durch das Statistische Bundesamt 
§ 24a Übermittlung von Einzelangaben durch 

das Statistische Bundesamt 
§ 25 Bericht 
§ 26 Anwendung der Bücher des Sozialgesetzbuches 
§ 27 Übergangsvorschrift 

Abschnitt 1 
Elterngeld

§ 1 Berechtigte
(1) Anspruch auf Elterngeld hat, wer

1. einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat,
2. mit seinem Kind in einem Haushalt lebt,
3. dieses Kind selbst betreut und erzieht und
4. keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt.

(2) Anspruch auf Elterngeld hat auch, wer, ohne eine der Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1
zu erfüllen,
1. nach § 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch dem deutschen Sozialversicherungsrecht unter-

liegt oder im Rahmen seines in Deutschland bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienst- oder 
Amtsverhältnisses vorübergehend ins Ausland abgeordnet, versetzt oder kommandiert ist,
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2. Entwicklungshelfer oder Entwicklungshelferin im Sinne des § 1 des Entwicklungshelfer-
Gesetzes ist oder als Missionar oder Missionarin der Missionswerke und -gesellschaften, die 
Mitglieder oder Vereinbarungspartner des Evangelischen Missionswerkes Hamburg, der 
Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen e. V., des Deutschen katholischen Missions-
rates oder der Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-charismatischer Missionen sind, tätig ist oder

3. die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und nur vorübergehend bei einer zwischen- oder über-
staatlichen Einrichtung tätig ist, insbesondere nach den Entsenderichtlinien des Bundes beur-
laubte Beamte und Beamtinnen, oder wer vorübergehend eine nach § 123a des Beamtenrechts-
rahmengesetzes oder § 29 des Bundesbeamtengesetzes zugewiesene Tätigkeit im Ausland 
wahrnimmt.

Dies gilt auch für mit der nach Satz 1 berechtigten Person in einem Haushalt lebende Ehegatten,
Ehegattinnen, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen.

(3) Anspruch auf Elterngeld hat abweichend von Absatz 1 Nr. 2 auch, wer
1. mit einem Kind in einem Haushalt lebt, das er mit dem Ziel der Annahme als Kind aufgenom-

men hat,
2. ein Kind des Ehegatten, der Ehegattin, des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin in seinen 

Haushalt aufgenommen hat oder
3. mit einem Kind in einem Haushalt lebt und die von ihm erklärte Anerkennung der Vaterschaft 

nach § 1594 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht wirksam oder über die von ihm 
beantragte Vaterschaftsfeststellung nach § 1600d des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht 
entschieden ist.

Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 sind die Vorschriften dieses
Gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des Zeitpunktes der Geburt der Zeitpunkt der
Aufnahme des Kindes bei der berechtigten Person maßgeblich ist.

(4) Können die Eltern wegen einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod der
Eltern ihr Kind nicht betreuen, haben Verwandte bis zum dritten Grad und ihre Ehegatten, Ehe-
gattinnen, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie die übrigen
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen und von anderen Berechtigten Elterngeld nicht in
Anspruch genommen wird.

(5) Der Anspruch auf Elterngeld bleibt unberührt, wenn die Betreuung und Erziehung des Kin-
des aus einem wichtigen Grund nicht sofort aufgenommen werden kann oder wenn sie unterbro-
chen werden muss.

(6) Eine Person ist nicht voll erwerbstätig, wenn ihre Arbeitszeit 30 Wochenstunden im Durch-
schnitt des Monats nicht übersteigt, sie eine Beschäftigung zur Berufsbildung ausübt oder sie eine
geeignete Tagespflegeperson im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist und nicht
mehr als fünf Kinder in Tagespflege betreut.

(7) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine nicht freizügigkeitsberechtigte
Ausländerin ist nur anspruchsberechtigt, wenn diese Person
1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt,
2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt oder 

berechtigt hat, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde
a) nach § 16 oder § 17 des Aufenthaltsgesetzes erteilt,
b) nach § 18 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt und die Zustimmung der Bundesagentur 

für Arbeit darf nach der Beschäftigungsverordnung nur für einen bestimmten Höchstzeit-
raum erteilt werden,

c) nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in ihrem Heimatland oder 
nach den §§ 23a, 24, 25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt,

d) nach § 104a des Aufenthaltsgesetzes erteilt oder
3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und

a) sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet auf-
hält und
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

© Bundesanzeiger Verlag 2011 195



9  Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz §§ 2, 2a

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
b) im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, laufende Geldleistungen nach dem Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder Elternzeit in Anspruch nimmt.

(8) Ein Anspruch entfällt, wenn die berechtigte Person im letzten abgeschlossenen Veranla-
gungszeitraum vor der Geburt des Kindes ein zu versteuerndes Einkommen nach § 2 Absatz 5 des
Einkommensteuergesetzes in Höhe von mehr als 250 000 Euro erzielt hat. Erfüllt auch eine andere
Person die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 2 oder der Absätze 3 oder 4, entfällt abwei-
chend von Satz 1 der Anspruch, wenn die Summe des zu versteuernden Einkommens beider
berechtigter Personen mehr als 500 000 Euro beträgt.

§ 2 Höhe des Elterngeldes
(1) Elterngeld wird in Höhe von 67 Prozent des Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der

Geburt des Kindes gewährt. Es wird bis zu einem Höchstbetrag von 1 800 Euro monatlich für volle
Monate gezahlt, in denen die berechtigte Person kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat. Das
Einkommen aus Erwerbstätigkeit errechnet sich nach Maßgabe der §§ 2c bis 2f aus der um die
Abzüge für Steuern und Sozialabgaben verminderten Summe der positiven Einkünfte aus
1. nichtselbständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Einkommensteuergesetzes 

sowie
2. Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes,
die im Inland zu versteuern sind und die die berechtigte Person durchschnittlich monatlich im
Bemessungszeitraum nach § 2b oder in Monaten der Bezugszeit nach § 2 Absatz 3 hat.

(2) In den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt geringer als
1 000 Euro war, erhöht sich der Prozentsatz von 67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro,
um die dieses Einkommen den Betrag von 1 000 Euro unterschreitet, auf bis zu 100 Prozent. In
den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt höher als 1 200 Euro
war, sinkt der Prozentsatz von 67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die dieses Ein-
kommen den Betrag von 1 200 Euro überschreitet, auf bis zu 65 Prozent.

(3) Für Monate nach der Geburt des Kindes, in denen die berechtigte Person ein Einkommen
aus Erwerbstätigkeit hat, das durchschnittlich geringer ist als das Einkommen aus Erwerbstätig-
keit vor der Geburt, wird Elterngeld in Höhe des nach Absatz 1 oder 2 maßgeblichen Prozentsatzes
des Unterschiedsbetrages dieser Einkommen aus Erwerbstätigkeit gezahlt. Als Einkommen aus
Erwerbstätigkeit vor der Geburt ist dabei höchstens der Betrag von 2 770 Euro anzusetzen.

(4) Elterngeld wird mindestens in Höhe von 300 Euro gezahlt. Dies gilt auch, wenn die berech-
tigte Person vor der Geburt des Kindes kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat.

§ 2a Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag
(1) Lebt die berechtigte Person in einem Haushalt mit
1. zwei Kindern, die noch nicht drei Jahre alt sind, oder
2. drei oder mehr Kindern, die noch nicht sechs Jahre alt sind,

wird das Elterngeld um 10 Prozent, mindestens jedoch um 75 Euro erhöht (Geschwisterbonus). Zu
berücksichtigen sind alle Kinder, für die die berechtigte Person die Voraussetzungen des § 1
Absatz 1 und 3 erfüllt und für die sich das Elterngeld nicht nach Absatz 4 erhöht.

(2) Für angenommene Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, gilt als Alter des Kindes der
Zeitraum seit der Aufnahme des Kindes in den Haushalt der berechtigten Person. Dies gilt auch
für Kinder, die die berechtigte Person entsprechend § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 mit dem Ziel
der Annahme als Kind in ihren Haushalt aufgenommen hat. Für Kinder mit Behinderung im Sinne
von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch liegt die Altersgrenze nach Absatz
1 Satz 1 bei 14 Jahren.

(3) Der Anspruch auf den Geschwisterbonus endet mit Ablauf des Monats, in dem eine der in
Absatz 1 genannten Anspruchsvoraussetzungen entfällt.
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(4) Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um je 300 Euro für das zweite und jedes
weitere Kind (Mehrlingszuschlag). Dies gilt auch, wenn ein Geschwisterbonus nach Absatz 1
gezahlt wird.

§ 2b Bemessungszeitraum
(1) Für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit im Sinne von

§ 2c vor der Geburt sind die zwölf Kalendermonate vor dem Monat der Geburt des Kindes maß-
geblich. Bei der Bestimmung des Bemessungszeitraums nach Satz 1 bleiben Kalendermonate
unberücksichtigt, in denen die berechtigte Person
1. ohne Berücksichtigung einer Verlängerung des Auszahlungszeitraums nach § 6 Satz 2 Eltern-

geld für ein älteres Kind bezogenhat,
2. während der Schutzfristen nach § 3 Absatz 2 oder § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes nicht 

beschäftigt werden durfte oder Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch 
oder nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte bezogen hat,

3. eine Krankheit hatte, die maßgeblich durch eine Schwangerschaft bedingt war, oder
4. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz in der bis zum 31. Mai 2011 geltenden Fassung oder 

nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes oder Zivildienst nach dem Zivildienstgesetz 
geleistet hat

und in den Fällen der Nummern 3 und 4 dadurch ein geringeres Einkommen aus Erwerbstätigkeit
hatte.

(2) Für die Ermittlung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit im Sinne von § 2d
vor der Geburt sind die jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträume maßgeblich, die dem
letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes zugrunde
liegen. Haben in einem Gewinnermittlungszeitraum die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2
vorgelegen, sind auf Antrag die Gewinnermittlungszeiträume maßgeblich, die dem diesen Ereig-
nissen vorangegangenen abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum zugrunde liegen.

(3) Abweichend von Absatz 1 ist für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger
Erwerbstätigkeit vor der Geburt der steuerliche Veranlagungszeitraum maßgeblich, der den
Gewinnermittlungszeiträumen nach Absatz 2 zugrunde liegt, wenn die berechtigte Person in den
Zeiträumen nach Absatz 1 oder Absatz 2 Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit hatte.
Haben im Bemessungszeitraum nach Satz 1 die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 vorgele-
gen, ist Absatz 2 Satz 2 mit der zusätzlichen Maßgabe anzuwenden, dass für die Ermittlung des
Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit vor der Geburt der vorangegangene steu-
erliche Veranlagungszeitraum maßgeblich ist.

§ 2c Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit
(1) Der monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Überschuss der Einnahmen aus nicht-

selbstständiger Arbeit in Geld oder Geldeswert über ein Zwölftel des Arbeitnehmer-Pauschbe-
trags, vermindert um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben nach den §§ 2e und 2f, ergibt das
Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit. Nicht berücksichtigt werden Einnahmen,
die im Lohnsteuerabzugsverfahren als sonstige Bezüge behandelt werden. Maßgeblich ist der
Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Einkommensteuerge-
setzes in der am 1. Januar des Kalenderjahres vor der Geburt des Kindes für dieses Jahr geltenden
Fassung.

(2) Grundlage der Ermittlung der Einnahmen sind die Angaben in den für die maßgeblichen
Monate erstellten Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Arbeitgebers.

(3) Grundlage der Ermittlung der nach den §§ 2e und 2f erforderlichen Abzugsmerkmale für
Steuern und Sozialabgaben sind die Angaben in der Lohn- und Gehaltsbescheinigung, die für den
letzten Monat im Bemessungszeitraum mit Einnahmen nach Absatz 1 erstellt wurde. Soweit sich
in den Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Bemessungszeitraums eine Angabe zu einem
Abzugsmerkmal geändert hat, ist die von der Angabe nach Satz 1 abweichende Angabe maßgeb-
lich, wenn sie in der überwiegenden Zahl der Monate des Bemessungszeitraums gegolten hat.
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§ 2d Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit
(1) Die monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der positiven Einkünfte aus

Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit (Gewinneinkünfte), ver-
mindert um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben nach den §§ 2e und 2f, ergibt das Einkom-
men aus selbstständiger Erwerbstätigkeit.

(2) Bei der Ermittlung der im Bemessungszeitraum zu berücksichtigenden Gewinneinkünfte
sind die entsprechenden im Einkommensteuerbescheid ausgewiesenen Gewinne anzusetzen. Ist
kein Einkommensteuerbescheid zu erstellen, werden die Gewinneinkünfte in entsprechender
Anwendung des Absatzes 3 ermittelt.

(3) Grundlage der Ermittlung der in den Bezugsmonaten zu berücksichtigenden Gewinnein-
künfte ist eine Gewinnermittlung, die mindestens den Anforderungen des § 4 Absatz 3 des Ein-
kommensteuergesetzes entspricht. Als Betriebsausgaben sind 25 Prozent der zugrunde gelegten
Einnahmen oder auf Antrag die damit zusammenhängenden tatsächlichen Betriebsausgaben anzu-
setzen.

(4) Soweit nicht in § 2c Absatz 3 etwas anderes bestimmt ist, sind bei der Ermittlung der nach
§ 2e erforderlichen Abzugsmerkmale für Steuern die Angaben im Einkommensteuerbescheid
maßgeblich. § 2c Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 2e Abzüge für Steuern
(1) Als Abzüge für Steuern sind Beträge für die Einkommensteuer, den Solidaritätszuschlag

und, wenn die berechtigte Person kirchensteuerpflichtig ist, die Kirchensteuer zu berücksichtigen.
Die Abzüge für Steuern werden einheitlich für Einkommen aus nichtselbstständiger und selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit auf Grundlage einer Berechnung anhand des am 1. Januar des Kalen-
derjahres vor der Geburt des Kindes für dieses Jahr geltenden Programmablaufplans für die
maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszu-
schlags und der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer im Sinne von § 39b Absatz 6 des Ein-
kommensteuergesetzes nach den Maßgaben der Absätze 2 bis 5 ermittelt.

(2) Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abzüge für Steuern ist die monatlich durch-
schnittlich zu berücksichtigende Summe der Einnahmen nach § 2c, soweit sie von der berechtigten
Person zu versteuern sind, und der Gewinneinkünfte nach § 2d. Bei der Ermittlung der Abzüge für
Steuern nach Absatz 1 werden folgende Pauschalen berücksichtigt:
1. der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Einkommensteu-

ergesetzes, wenn die berechtigte Person von ihr zu versteuernde Einnahmen hat, die unter § 2c 
fallen, und

2. eine Vorsorgepauschale
a) mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b und c des Ein-

kommensteuergesetzes, falls die berechtigte Person von ihr zu versteuernde Einnahmen 
nach § 2c hat, ohne in der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer vergleichbaren Ein-
richtung versicherungspflichtig gewesen zu sein, oder

b) mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c des Einkom-
mensteuergesetzes in allen übrigen Fällen,

wobei die Höhe der Teilbeträge ohne Berücksichtigung der besonderen Regelungen zur Berech-
nung der Beiträge nach § 55 Absatz 3 und § 58 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
bestimmt wird.

(3) Als Abzug für die Einkommensteuer ist der Betrag anzusetzen, der sich unter Berücksich-
tigung der Steuerklasse und des Faktors nach § 39f des Einkommensteuergesetzes nach § 2c
Absatz 3 ergibt; die Steuerklasse VI bleibt unberücksichtigt. War die berechtigte Person im
Bemessungszeitraum nach § 2b in keine Steuerklasse eingereiht oder ist ihr nach § 2d zu berück-
sichtigender Gewinn höher als ihr nach § 2c zu berücksichtigender Überschuss der Einnahmen
über ein Zwölftel des Arbeitnehmer-Pauschbetrags, ist als Abzug für die Einkommensteuer der
Betrag anzusetzen, der sich unter Berücksichtigung der Steuerklasse IV ohne Berücksichtigung
eines Faktors nach § 39f des Einkommensteuergesetzes ergibt.
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(4) Als Abzug für den Solidaritätszuschlag ist der Betrag anzusetzen, der sich nach den Maß-
gaben des Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995 für die Einkommensteuer nach Absatz 3 ergibt.
Freibeträge für Kinder werden nach den Maßgaben des § 3 Absatz 2a des Solidaritätszuschlags-
gesetzes 1995 berücksichtigt.

(5) Als Abzug für die Kirchensteuer ist der Betrag anzusetzen, der sich unter Anwendung eines
Kirchensteuersatzes von 8 Prozent für die Einkommensteuer nach Absatz 3 ergibt. Freibeträge für
Kinder werden nach den Maßgaben des § 51a Absatz 2a des Einkommensteuergesetzes berück-
sichtigt.

(6) Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 werden Freibeträge und Pauschalen nur berücksichtigt,
wenn sie ohne weitere Voraussetzung jeder berechtigten Person zustehen.

§ 2f Abzüge für Sozialabgaben
(1) Als Abzüge für Sozialabgaben sind Beträge für die gesetzliche Sozialversicherung oder für

eine vergleichbare Einrichtung sowie für die Arbeitsförderung zu berücksichtigen. Die Abzüge für
Sozialabgaben werden einheitlich für Einkommen aus nichtselbstständiger und selbstständiger
Erwerbstätigkeit anhand folgender Beitragssatzpauschalen ermittelt:
1. 9 Prozent für die Kranken- und Pflegeversicherung, falls die berechtigte Person in der gesetz-

lichen Krankenversicherung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 bis 12 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch versicherungspflichtig gewesen ist,

2. 10 Prozent für die Rentenversicherung, falls die berechtigte Person in der gesetzlichen Renten-
versicherung oder einer vergleichbaren Einrichtung versicherungspflichtig gewesen ist, und

3. 2 Prozent für die Arbeitsförderung, falls die berechtigte Person nach dem Dritten Buch Sozi-
algesetzbuch versicherungspflichtig gewesen ist.

(2) Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abzüge für Sozialabgaben ist die monatlich
durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der Einnahmen nach § 2c und der Gewinneinkünfte
nach § 2d. Einnahmen aus Beschäftigungen im Sinne des § 8, des § 8a oder des § 20 Absatz 3 Satz
1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch werden nicht berücksichtigt. Für Einnahmen aus Beschäf-
tigungsverhältnissen im Sinne des § 20 Absatz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ist der
Betrag anzusetzen, der sich nach § 344 Absatz 4 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für diese
Einnahmen ergibt, wobei der Faktor im Sinne des § 163 Absatz 10 Satz 2 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch unter Zugrundelegung der Beitragssatzpauschalen nach Absatz 1 bestimmt
wird.

(3) Andere Maßgaben zur Bestimmung der sozialversicherungsrechtlichen Beitragsbemes-
sungsgrundlagen werden nicht berücksichtigt.

§ 3 Anrechnung von anderen Einnahmen
(1) Auf das der berechtigten Person nach § 2 oder nach § 2 in Verbindung mit § 2a zustehende

Elterngeld werden folgende Einnahmen angerechnet:
1. Mutterschaftsleistungen in Form des Mutterschaftsgeldes nach dem Fünften Buch Sozialge-

setzbuch oder nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte mit 
Ausnahme des Mutterschaftsgeldes nach § 13 Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes oder des 
Zuschusses zum Mutterschaftsgeld nach § 14 des Mutterschutzgesetzes, die der berechtigten 
Person für die Zeit ab dem Tag der Geburt des Kindes zustehen,

2. Dienst- und Anwärterbezüge sowie Zuschüsse, die der berechtigten Person nach beamten- 
oder soldatenrechtlichen Vorschriften für die Zeit eines Beschäftigungsverbots ab dem Tag der 
Geburt des Kindes zustehen,

3. dem Elterngeld oder dem Betreuungsgeld vergleichbare Leistungen, auf die eine nach § 1 
berechtigte Person außerhalb Deutschlands oder gegenüber einer über- oder zwischenstaatli-
chen Einrichtung Anspruch hat,

4. Elterngeld, das der berechtigten Person für ein älteres Kind zusteht, sowie
5. Einnahmen, die der berechtigten Person als Ersatz für Erwerbseinkommen zustehen und

a) die nicht bereits für die Berechnung des Elterngeldes nach § 2 berücksichtigt werden oder
b) bei deren Berechnung das Elterngeld nicht berücksichtigt wird.
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Stehen der berechtigten Person die Einnahmen nur für einen Teil des Lebensmonats des Kindes
zu, sind sie nur auf den entsprechenden Teil des Elterngeldes anzurechnen. Für jeden Kalender-
monat, in dem Einnahmen nach Satz 1 Nummer 4 oder Nummer 5 im Bemessungszeitraum bezo-
gen worden sind, wird der Anrechnungsbetrag um ein Zwölftel gemindert.

(2) Bis zu einem Betrag von 300 Euro ist das Elterngeld von der Anrechnung nach Absatz 1
frei, soweit nicht Einnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 auf das Elterngeld anzurechnen
sind. Dieser Betrag erhöht sich bei Mehrlingsgeburten um je 300 Euro für das zweite und jedes
weitere Kind.

(3) Solange kein Antrag auf die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten vergleichbaren Leis-
tungen gestellt wird, ruht der Anspruch auf Elterngeld bis zur möglichen Höhe der vergleichbaren
Leistung.

§ 4 Bezugszeitraum
(1) Elterngeld kann in der Zeit vom Tag der Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats

des Kindes bezogen werden. Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 1
kann Elterngeld ab Aufnahme bei der berechtigten Person für die Dauer von bis zu 14 Monaten,
längstens bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes bezogen werden.

(2) Elterngeld wird in Monatsbeträgen für Lebensmonate des Kindes gezahlt. Die Eltern haben
insgesamt Anspruch auf zwölf Monatsbeträge. Sie haben Anspruch auf zwei weitere Monatsbe-
träge, wenn für zwei Monate eine Minderung des Einkommens aus Erwerbstätigkeit erfolgt. Die
Eltern können die jeweiligen Monatsbeträge abwechselnd oder gleichzeitig beziehen.

(3) Ein Elternteil kann mindestens für zwei und höchstens für zwölf Monate Elterngeld bezie-
hen. Lebensmonate des Kindes, in denen einem Elternteil nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 anzu-
rechnende Einnahmen zustehen, gelten als Monate, für die dieser Elternteil Elterngeld bezieht. Ein
Elternteil kann abweichend von Satz 1 für 14 Monate Elterngeld beziehen, wenn eine Minderung
des Einkommens aus Erwerbstätigkeit erfolgt und mit der Betreuung durch den anderen Elternteil
eine Gefährdung des Kindeswohls im Sinne von § 1666 Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs verbunden wäre oder die Betreuung durch den anderen Elternteil unmöglich ist, insbeson-
dere weil er wegen einer schweren Krankheit oder Schwerbehinderung sein Kind nicht betreuen
kann; für die Feststellung der Unmöglichkeit der Betreuung bleiben wirtschaftliche Gründe und
Gründe einer Verhinderung wegen anderweitiger Tätigkeiten außer Betracht. Elterngeld für 14
Monate steht einem Elternteil auch zu, wenn
1. ihm die elterliche Sorge oder zumindest das Aufenthaltsbestimmungsrecht allein zusteht oder 

er eine einstweilige Anordnung erwirkt hat, mit der ihm die elterliche Sorge oder zumindest 
das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind vorläufig übertragen worden ist,

2. eine Minderung des Einkommens aus Erwerbstätigkeit erfolgt und
3. der andere Elternteil weder mit ihm noch mit dem Kind in einer Wohnung lebt.

(4) Der Anspruch endet mit dem Ablauf des Monats, in dem eine Anspruchsvoraussetzung ent-
fallen ist.

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten in den Fällen des § 1 Abs. 3 und 4 entsprechend. Nicht sorgebe-
rechtigte Elternteile und Personen, die nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 und 3 Elterngeld beziehen können,
bedürfen der Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils. 

Abschnitt 2 
Betreuungsgeld

§ 4a Berechtigte
(1) Anspruch auf Betreuungsgeld hat, wer

1. die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, Absatz 2 bis 5, 7 und 8 erfüllt und
2. für das Kind keine Leistungen nach § 24 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 22 bis 23 des Ach-

ten Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nimmt.
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(2)  Können die Eltern ihr Kind wegen einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod
der Eltern nicht betreuen, haben Berechtigte im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit
§ 1 Absatz 4 einen Anspruch auf Betreuungsgeld abweichend von Absatz 1 Nummer 2, wenn für
das Kind nicht mehr als 20 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats Leistungen nach § 24
Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 22 bis 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch
genommen werden.

§ 4b Höhe des Betreuungsgeldes
Das Betreuungsgeld beträgt für jedes Kind 150 Euro pro Monat. 

§ 4c Anrechnung von anderen Leistungen
Dem Betreuungsgeld oder dem Elterngeld vergleichbare Leistungen, auf die eine nach § 4a
berechtigte Person außerhalb Deutschlands oder gegenüber einer über- oder zwischenstaatlichen
Einrichtung Anspruch hat, werden auf das Betreuungsgeld angerechnet, soweit sie den Betrag
übersteigen, der für denselben Zeitraum nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 auf das Elterngeld
anzurechnen ist. Stehen der berechtigten Person die Leistungen nur für einen Teil des Lebensmo-
nats des Kindes zu, sind sie nur auf den entsprechenden Teil des Betreuungsgeldes anzurechnen.
Solange kein Antrag auf die in Satz 1 genannten vergleichbaren Leistungen gestellt wird, ruht der
Anspruch auf Betreuungsgeld bis zur möglichen Höhe der vergleichbaren Leistung.

§ 4d Bezugszeitraum
(1) Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung

des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden. Vor dem 15. Lebensmonat wird Betreuungs-
geld nur gewährt, wenn die Eltern die Monatsbeträge des Elterngeldes, die ihnen für ihr Kind nach
§ 4 Absatz 2 und 3 zustehen, bereits bezogen haben. Für jedes Kind wird höchstens für 22 Lebens-
monate Betreuungsgeld gezahlt. 

(2)  Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 kann
Betreuungsgeld ab dem ersten Tag des 15. Monats nach Aufnahme bei der berechtigten Person
längstens bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bezogen werden. Absatz 1 Satz
2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Für einen Lebensmonat eines Kindes kann nur ein Elternteil Betreuungsgeld beziehen.
Lebensmonate des Kindes, in denen einem Elternteil nach § 4c anzurechnende Leistungen zuste-
hen, gelten als Monate, für die dieser Elternteil Betreuungsgeld bezieht.

(4) Der Anspruch endet mit dem Ablauf des Monats, in dem eine Anspruchsvoraussetzung ent-
fallen ist.

(5) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 gelten in den Fällen des § 4a Absatz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 1 Absatz 3 und 4 entsprechend. Nicht sorgeberechtigte Elternteile und Personen, die
nach § 4a Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3 Betreu-
ungsgeld beziehen können, bedürfen der Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils.

Abschnitt 3 
Verfahren und Organisation

§ 5 Zusammentreffen von Ansprüchen
(1) Erfüllen beide Elternteile die Anspruchsvoraussetzungen für Elterngeld oder Betreuungs-

geld, bestimmen sie, wer von ihnen welche Monatsbeträge der jeweiligen Leistung in Anspruch
nimmt.

(2)  Beanspruchen beide Elternteile zusammen mehr als die ihnen zustehenden zwölf oder 14
Monatsbeträge Elterngeld oder mehr als die ihnen zustehenden 22 Monatsbeträge Betreuungsgeld,
besteht der Anspruch eines Elternteils auf die jeweilige Leistung, der nicht über die Hälfte der
Monatsbeträge hinausgeht, ungekürzt; der Anspruch des anderen Elternteils wird gekürzt auf die
verbleibenden Monatsbeträge. Beanspruchen beide Elternteile Elterngeld oder Betreuungsgeld für
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mehr als die Hälfte der Monate, steht ihnen jeweils die Hälfte der Monatsbeträge der jeweiligen
Leistung zu.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten in den Fällen des § 1 Absatz 3 und 4 oder des § 4a Absatz 1 Num-
mer 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 3 und 4 entsprechend. Wird eine Einigung mit einem nicht
sorgeberechtigten Elternteil oder einer Person, die nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3
Elterngeld oder nach § 4a Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2
und 3 Betreuungsgeld beziehen kann, nicht erzielt, kommt es abweichend von Absatz 2 allein auf
die Entscheidung des sorgeberechtigten Elternteils an.

§ 6 Auszahlung und Verlängerungsmöglichkeit
Elterngeld und Betreuungsgeld werden im Laufe des Monats gezahlt, für den sie bestimmt sind.
Die einer Person zustehenden Monatsbeträge des Elterngeldes werden auf Antrag in jeweils zwei
halben Monatsbeträgen ausgezahlt, so dass sich der Auszahlungszeitraum verdoppelt. Die zweite
Hälfte der jeweiligen Monatsbeträge wird beginnend mit dem Monat gezahlt, der auf den letzten
Monat folgt, für den der berechtigten Person ein Monatsbetrag der ersten Hälfte gezahlt wurde.

§ 7 Antragstellung
(1) Elterngeld oder Betreuungsgeld ist schriftlich zu beantragen. Sie werden rückwirkend nur

für die letzten drei Monate vor Beginn des Monats geleistet, in dem der Antrag auf die jeweilige
Leistung eingegangen ist.

(2)  In dem Antrag auf Elterngeld oder Betreuungsgeld ist anzugeben, für welche Monate die
jeweilige Leistung beantragt wird. Die im Antrag getroffenen Entscheidungen können bis zum
Ende des Bezugszeitraums geändert werden. Eine Änderung kann rückwirkend nur für die letzten
drei Monate vor Beginn des Monats verlangt werden, in dem der Änderungsantrag eingegangen
ist. Sie ist außer in den Fällen besonderer Härte unzulässig, soweit Monatsbeträge bereits ausge-
zahlt sind. Im Übrigen finden die für die Antragstellung geltenden Vorschriften auch auf den
Änderungsantrag Anwendung.

(3) Der Antrag ist außer in den Fällen des § 4 Abs. 3 Satz 3 und 4 und der Antragstellung durch
eine allein sorgeberechtigte Person von der Person, die ihn stellt, und zur Bestätigung der Kennt-
nisnahme auch von der anderen berechtigten Person zu unterschreiben. Die andere berechtigte
Person kann gleichzeitig einen Antrag auf das von ihr beanspruchte Elterngeld oder Betreuungs-
geld stellen oder der Behörde anzeigen, für wie viele Monate sie die jeweilige Leistung bean-
sprucht, wenn mit ihrem Anspruch die Höchstgrenzen nach § 4 Absatz 2 Satz 2 und 3 oder § 4d
Absatz 1 Satz 3 überschritten würden. Liegt der Behörde weder ein Antrag auf Elterngeld oder
Betreuungsgeld noch eine Anzeige der anderen berechtigten Person nach Satz 2 vor, erhält der
Antragsteller oder die Antragstellerin die Monatsbeträge der jeweiligen Leistung ausgezahlt; die
andere berechtigte Person kann bei einem späteren Antrag abweichend von § 5 Absatz 2 nur für
die unter Berücksichtigung von § 4 Absatz 2 Satz 2 und 3 oder § 4d Absatz 1 Satz 3 verbleibenden
Monate die jeweilige Leistung erhalten.

§ 8 Auskunftspflicht, Nebenbestimmungen
(1) Soweit im Antrag auf Elterngeld Angaben zum voraussichtlichen Einkommen aus Erwerbs-

tätigkeit gemacht wurden, ist nach Ablauf des Bezugszeitraums für diese Zeit das tatsächliche Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit nachzuweisen.

(2)  Elterngeld wird in den Fällen, in denen die berechtigte Person nach ihren Angaben im
Antrag im Bezugszeitraum voraussichtlich kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit haben wird,
unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall gezahlt, dass sie entgegen ihren Angaben im
Antrag Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat. In den Fällen, in denen zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung der Steuerbescheid für den letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum vor der Geburt
des Kindes nicht vorliegt und nach den Angaben im Antrag auf Elterngeld oder Betreuungsgeld
die Beträge nach § 1 Absatz 8 oder nach § 4a Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 Absatz
8 voraussichtlich nicht überschritten werden, wird die jeweilige Leistung unter dem Vorbehalt des
Widerrufs für den Fall gezahlt, dass entgegen den Angaben im Antrag auf die jeweilige Leistung
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

202 © Bundesanzeiger Verlag 2011



§§ 9 bis 11 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz  9

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
die Beträge nach § 1 Absatz 8 oder nach § 4a Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 Absatz
8 überschritten werden.

(3) Kann das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt nicht ermittelt werden oder hat
die berechtigte Person nach den Angaben im Antrag auf Elterngeld im Bezugszeitraum voraus-
sichtlich Einkommen aus Erwerbstätigkeit, wird Elterngeld bis zum Nachweis des tatsächlich zu
berücksichtigenden Einkommens aus Erwerbstätigkeit vorläufig unter Berücksichtigung des
glaubhaft gemachten Einkommens aus Erwerbstätigkeit gezahlt. Das Gleiche gilt bei der Beantra-
gung von Elterngeld oder Betreuungsgeld, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung der Steuerbe-
scheid für den letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes nicht
vorliegt und noch nicht angegeben werden kann, ob die Beträge nach § 1 Absatz 8 oder nach § 4a
Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 überschritten werden. 

§ 9 Einkommens- und Arbeitszeitnachweis, 
Auskunftspflicht des Arbeitgebers

Soweit es zum Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit oder der wöchentlichen
Arbeitszeit erforderlich ist, hat der Arbeitgeber der nach § 12 zuständigen Behörde für bei ihm
Beschäftigte das Arbeitsentgelt, die für die Ermittlung der nach den §§ 2e und 2f erforderlichen
Abzugsmerkmale für Steuern und Sozialabgaben sowie die Arbeitszeit auf Verlangen zu beschei-
nigen das Gleiche gilt für ehemalige Arbeitgeber. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die
ihnen Gleichgestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes) tritt an die Stelle des Arbeit-
gebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 

§ 10 Verhältnis zu anderen Sozialleistungen
(1) Das Elterngeld, das Betreuungsgeld und jeweils vergleichbare Leistungen der Länder sowie

die nach § 3 oder § 4c auf die jeweilige Leistung angerechneten Einnahmen oder Leistungen blei-
ben bei Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, bis zu einer Höhe
von insgesamt 300 Euro im Monat als Einkommen unberücksichtigt.

(2)  Das Elterngeld, das Betreuungsgeld und jeweils vergleichbare Leistungen der Länder
sowie die nach § 3 oder § 4c auf die jeweilige Leistung angerechneten Einnahmen oder Leistungen
dürfen bis zu einer Höhe von 300 Euro nicht dafür herangezogen werden, um auf Rechtsvor-
schriften beruhende Leistungen anderer, auf die kein Anspruch besteht, zu versagen.

(3) Bei Ausübung der Verlängerungsoption nach § 6 Satz 2 bleibt das Elterngeld nur bis zur
Hälfte des Anrechnungsfreibetrags, der nach Abzug der anderen nach Absatz 1 nicht zu berück-
sichtigenden Einnahmen für das Elterngeld verbleibt, als Einkommen unberücksichtigt und darf
nur bis zu dieser Höhe nicht dafür herangezogen werden, um auf Rechtsvorschriften beruhende
Leistungen anderer, auf die kein Anspruch besteht, zu versagen.

(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zu berücksichtigenden oder nicht heranzuziehenden
Beträge vervielfachen sich bei Mehrlingsgeburten mit der Zahl der geborenen Kinder.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht bei Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch und § 6a des Bundeskindergeldgesetzes. Bei den in Satz 1
bezeichneten Leistungen bleiben das Elterngeld und vergleichbare Leistungen der Länder sowie
die nach § 3 auf das Elterngeld angerechneten Einnahmen in Höhe des nach § 2 Absatz 1 berück-
sichtigten Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt bis zu 300 Euro im Monat als Ein-
kommen unberücksichtigt. In den Fällen des § 6 Satz 2 verringern sich die Beträge nach Satz 2 um
die Hälfte.

(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, soweit für eine Sozialleistung ein Kostenbeitrag
erhoben werden kann, der einkommensabhängig ist.

§ 11 Unterhaltspflichten
Unterhaltsverpflichtungen werden durch die Zahlung des Elterngeldes, des Betreuungsgeldes

und jeweils vergleichbarer Leistungen der Länder nur insoweit berührt, als die Zahlung 300 Euro
monatlich übersteigt. In den Fällen des § 6 Satz 2 werden die Unterhaltspflichten insoweit berührt,
als die Zahlung 150 Euro übersteigt. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge vervielfachen
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sich bei Mehrlingsgeburten mit der Zahl der geborenen Kinder. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in
den Fällen des § 1361 Abs. 3, der §§ 1579, 1603 Abs. 2 und des § 1611 Abs. 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs.

§ 12 Zuständigkeit; Aufbringung der Mittel
(1) Die Landesregierungen oder die von ihnen beauftragten Stellen bestimmen die für die Aus-

führung dieses Gesetzes zuständigen Behörden. Diesen Behörden obliegt auch die Beratung zur
Elternzeit. In den Fällen des § 1 Abs. 2 oder des § 4a Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 2
ist die von den Ländern für die Durchführung dieses Gesetzes bestimmte Behörde des Bezirks
zuständig, in dem die berechtigte Person ihren letzten inländischen Wohnsitz hatte; hilfsweise ist
die Behörde des Bezirks zuständig, in dem der entsendende Dienstherr oder Arbeitgeber der
berechtigten Person oder der Arbeitgeber des Ehegatten, der Ehegattin, des Lebenspartners oder
der Lebenspartnerin der berechtigten Person den inländischen Sitz hat.

(2)  Der Bund trägt die Ausgaben für das Elterngeld und das Betreuungsgeld.

§ 13 Rechtsweg
(1) Über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der §§ 1 bis 12 entscheiden die

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit. § 85 Abs. 2 Nr. 2 des Sozialgerichtsgesetzes gilt mit der Maß-
gabe, dass die zuständige Stelle nach § 12 bestimmt wird.

(2)  Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 14 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 9 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig bescheinigt,

2. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, auch in Verbindung 
mit § 8 Abs. 1 Satz 1, eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht,

3. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch eine Mitteilung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder

4. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch eine Beweisurkunde 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu zweitausend Euro geahndet
werden.

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten sind die in § 12 Abs. 1 Satz 1 und 3 genannten Behörden.

Abschnitt 4
Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

§ 15 Anspruch auf Elternzeit
(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie

1. a) mit ihrem Kind,
b) mit einem Kind, für das sie die Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 Abs. 3 oder 4 erfüllen, 

oder
c) mit einem Kind, das sie in Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

aufgenommen haben, in einem Haushalt leben und
2. dieses Kind selbst betreuen und erziehen.
Nicht sorgeberechtigte Elternteile und Personen, die nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b und c Eltern-
zeit nehmen können, bedürfen der Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils.

(1a) Anspruch auf Elternzeit haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch, wenn sie mit
ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben und dieses Kind selbst betreuen und erziehen und
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1. ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder
2. ein Elternteil des Kindes sich im letzten oder vorletzten Jahr einer Ausbildung befindet, die vor 

Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wurde und die Arbeitskraft des Elternteils im All-
gemeinen voll in Anspruch nimmt.

Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen keiner der Elternteile des Kindes selbst Elternzeit
beansprucht.

(2)  Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kin-
des. Die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes wird auf die Begren-
zung nach Satz 1 angerechnet. Bei mehreren Kindern besteht der Anspruch auf Elternzeit für jedes
Kind, auch wenn sich die Zeiträume im Sinne von Satz 1 überschneiden. Ein Anteil der Elternzeit
von bis zu zwölf Monaten ist mit Zustimmung des Arbeitgebers auf die Zeit bis zur Vollendung
des achten Lebensjahres übertragbar; dies gilt auch, wenn sich die Zeiträume im Sinne von Satz 1
bei mehreren Kindern überschneiden. Bei einem angenommenen Kind und bei einem Kind in
Vollzeit- oder Adoptionspflege kann Elternzeit von insgesamt bis zu drei Jahren ab der Aufnahme
bei der berechtigten Person, längstens bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes
genommen werden; die Sätze 3 und 4 sind entsprechend anwendbar, soweit sie die zeitliche Auf-
teilung regeln. Der Anspruch kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden.

(3) Die Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem Elternteil allein oder von beiden Elternteilen
gemeinsam genommen werden. Satz 1 gilt in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b
und c entsprechend.

(4) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin darf während der Elternzeit nicht mehr als 30
Wochenstunden im Durchschnitt des Monats erwerbstätig sein. Eine im Sinne des § 23 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch geeignete Tagespflegeperson kann bis zu fünf Kinder in Tagespflege
betreuen, auch wenn die wöchentliche Betreuungszeit 30 Stunden übersteigt. Teilzeitarbeit bei
einem anderen Arbeitgeber oder selbstständige Tätigkeit nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung
des Arbeitgebers. Dieser kann sie nur innerhalb von vier Wochen aus dringenden betrieblichen
Gründen schriftlich ablehnen.

(5) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann eine Verringerung der Arbeitszeit und ihre
Ausgestaltung beantragen. Über den Antrag sollen sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
oder die Arbeitnehmerin innerhalb von vier Wochen einigen. Der Antrag kann mit der schrift-
lichen Mitteilung nach Absatz 7 Satz 1 Nr. 5 verbunden werden. Unberührt bleibt das Recht,
sowohl die vor der Elternzeit bestehende Teilzeitarbeit unverändert während der Elternzeit fortzu-
setzen, soweit Absatz 4 beachtet ist, als auch nach der Elternzeit zu der Arbeitszeit zurückzukeh-
ren, die vor Beginn der Elternzeit vereinbart war.

(6) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann gegenüber dem Arbeitgeber, soweit eine
Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist, unter den Voraussetzungen des Absatzes 7 während der
Gesamtdauer der Elternzeit zweimal eine Verringerung seiner oder ihrer Arbeitszeit beanspru-
chen.

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gelten folgende Voraussetzungen:
1. Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der 

Regel mehr als 15 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,
2. das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen besteht ohne Unterbrechung 

länger als sechs Monate,
3. die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit soll für mindestens zwei Monate auf einen 

Umfang zwischen 15 und 30 Wochenstunden verringert werden,
4. dem Anspruch stehen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen und
5. der Anspruch wurde dem Arbeitgeber sieben Wochen vor Beginn der Tätigkeit schriftlich mit-

geteilt.
Der Antrag muss den Beginn und den Umfang der verringerten Arbeitszeit enthalten. Die

gewünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit soll im Antrag angegeben werden. Falls der
Arbeitgeber die beanspruchte Verringerung der Arbeitszeit ablehnen will, muss er dies innerhalb
von vier Wochen mit schriftlicher Begründung tun. Soweit der Arbeitgeber der Verringerung der
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Arbeitszeit nicht oder nicht rechtzeitig zustimmt, kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin
Klage vor den Gerichten für Arbeitssachen erheben.

§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit
(1) Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie spätestens sieben Wochen vor Beginn schrift-

lich vom Arbeitgeber verlangen und gleichzeitig erklären, für welche Zeiten innerhalb von zwei
Jahren Elternzeit genommen werden soll. Bei dringenden Gründen ist ausnahmsweise eine ange-
messene kürzere Frist möglich. Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an die Mutter-
schutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes auf den
Zeitraum nach Satz 1 angerechnet. Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen auf die
Mutterschutzfrist folgenden Erholungsurlaub, werden die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 6 Abs.
1 des Mutterschutzgesetzes und die Zeit des Erholungsurlaubs auf den Zweijahreszeitraum nach
Satz 1 angerechnet. Die Elternzeit kann auf zwei Zeitabschnitte verteilt werden; eine Verteilung
auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit der Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Der Arbeitgeber
hat dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin die Elternzeit zu bescheinigen.

(2)  Können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus einem von ihnen nicht zu vertretenden
Grund eine sich unmittelbar an die Mutterschutzfrist des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes
anschließende Elternzeit nicht rechtzeitig verlangen, können sie dies innerhalb einer Woche nach
Wegfall des Grundes nachholen.

(3) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen des § 15 Absatz 2 verlängert werden,
wenn der Arbeitgeber zustimmt. Die vorzeitige Beendigung wegen der Geburt eines weiteren Kin-
des oder in Fällen besonderer Härte, insbesondere bei Eintritt einer schweren Krankheit, Schwer-
behinderung oder Tod eines Elternteils oder eines Kindes der berechtigten Person oder bei erheb-
lich gefährdeter wirtschaftlicher Existenz der Eltern nach Inanspruchnahme der Elternzeit, kann
der Arbeitgeber unbeschadet von Satz 3 nur innerhalb von vier Wochen aus dringenden betrieb-
lichen Gründen schriftlich ablehnen. Die Elternzeit kann zur Inanspruchnahme der Schutzfristen
des § 3 Absatz 2 und des § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes auch ohne Zustimmung des
Arbeitgebers vorzeitig beendet werden; in diesen Fällen soll die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber
die Beendigung der Elternzeit rechtzeitig mitteilen. Eine Verlängerung der Elternzeit kann ver-
langt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel der Anspruchsberechtigten aus einem wichtigen
Grund nicht erfolgen kann.

(4) Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet diese spätestens drei Wochen nach dem Tod
des Kindes.

(5) Eine Änderung in der Anspruchsberechtigung hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.

§ 17 Urlaub
(1) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitneh-

merin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel
kürzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin während der Elternzeit
bei seinem oder ihrem Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet.

(2)  Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zustehenden Urlaub vor
dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht vollständig erhalten, hat der Arbeitgeber den Restur-
laub nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren.

(3) Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit oder wird es im Anschluss an die Eltern-
zeit nicht fortgesetzt, so hat der Arbeitgeber den noch nicht gewährten Urlaub abzugelten.

(4) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn der Elternzeit mehr Urlaub erhal-
ten, als ihm oder ihr nach Absatz 1 zusteht, kann der Arbeitgeber den Urlaub, der dem Arbeitneh-
mer oder der Arbeitnehmerin nach dem Ende der Elternzeit zusteht, um die zu viel gewährten
Urlaubstage kürzen.
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§ 18 Kündigungsschutz
(1) Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von dem an Elternzeit ver-

langt worden ist, höchstens jedoch acht Wochen vor Beginn der Elternzeit, und während der
Elternzeit nicht kündigen. In besonderen Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung für zulässig
erklärt werden. Die Zulässigkeitserklärung erfolgt durch die für den Arbeitsschutz zuständige
oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. Die Bundesregierung kann mit Zustim-
mung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Satzes 2 erlas-
sen.

(2)  Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen
1. während der Elternzeit bei demselben Arbeitgeber Teilzeitarbeit leisten oder
2. ohne Elternzeit in Anspruch zu nehmen, Teilzeitarbeit leisten und Anspruch auf Elterngeld 

nach § 1 während des Bezugszeitraums nach § 4 Abs. 1 haben.

 § 19 Kündigung zum Ende der Elternzeit
Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann das Arbeitsverhältnis zum Ende der Elternzeit

nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen.

§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte, 
in Heimarbeit Beschäftigte

(1) Die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten gelten als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen
im Sinne dieses Gesetzes. Die Elternzeit wird auf Berufsbildungszeiten nicht angerechnet.

(2)  Anspruch auf Elternzeit haben auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleich-
gestellten (§ 1 Abs. 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes), soweit sie am Stück mitarbeiten. Für sie tritt
an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister und an die Stelle des
Arbeitsverhältnisses das Beschäftigungsverhältnis.

§ 21 Befristete Arbeitsverträge
(1) Ein sachlicher Grund, der die Befristung eines Arbeitsverhältnisses rechtfertigt, liegt vor,

wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers
oder einer anderen Arbeitnehmerin für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes nach dem Mutter-
schutzgesetz, einer Elternzeit, einer auf Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder einzelvertrag-
licher Vereinbarung beruhenden Arbeitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes oder für diese
Zeiten zusammen oder für Teile davon eingestellt wird.

(2) Über die Dauer der Vertretung nach Absatz 1 hinaus ist die Befristung für notwendige
Zeiten einer Einarbeitung zulässig.

(3) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrags muss kalendermäßig bestimmt oder bestimm-
bar oder den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwecken zu entnehmen sein.

(4) Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung einer Frist von min-
destens drei Wochen, jedoch frühestens zum Ende der Elternzeit, kündigen, wenn die Elternzeit
ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig endet und der Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin die vorzeitige Beendigung der Elternzeit mitgeteilt hat. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der
Arbeitgeber die vorzeitige Beendigung der Elternzeit in den Fällen des § 16 Abs. 3 Satz 2 nicht
ablehnen darf.

(5) Das Kündigungsschutzgesetz ist im Falle des Absatzes 4 nicht anzuwenden.
(6) Absatz 4 gilt nicht, soweit seine Anwendung vertraglich ausgeschlossen ist.
(7) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der beschäf-

tigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen abgestellt, so sind bei der Ermittlung dieser Zahl
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich in der Elternzeit befinden oder zur Betreuung
eines Kindes freigestellt sind, nicht mitzuzählen, solange für sie aufgrund von Absatz 1 ein Ver-
treter oder eine Vertreterin eingestellt ist. Dies gilt nicht, wenn der Vertreter oder die Vertreterin
nicht mitzuzählen ist. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn im Rahmen arbeitsrechtlicher
Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der Arbeitsplätze abgestellt wird.
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Abschnitt 5 
Statistik und Schlussvorschriften

§ 22 Bundesstatistik
(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Gesetzes sowie zu seiner Fortentwicklung sind

laufende Erhebungen zum Bezug von Elterngeld und Betreuungsgeld als Bundesstatistiken durch-
zuführen. Die Erhebungen erfolgen zentral beim Statistischen Bundesamt.

(2) Die Statistik zum Bezug von Elterngeld erfasst vierteljährlich zum jeweils letzten Tag des
aktuellen und der vorangegangenen zwei Kalendermonate erstmalig zum 31. März 2013 für Per-
sonen, die in einem dieser Kalendermonate Elterngeld bezogen haben, für jedes den Anspruch
auslösende Kind folgende Erhebungsmerkmale:
1. Art der Berechtigung nach § 1,
2. Grundlagen der Berechnung des zustehenden Monatsbetrags nach Art und Höhe (§ 2 Absatz 

1, 2, 3 oder 4, § 2a Absatz 1 oder 4, § 2c oder § 2d),
3. Höhe des zustehenden Monatsbetrags ohne die Berücksichtigung der Einnahmen nach § 3 und 

der Ausübung der Verlängerungsmöglichkeit (§ 6),
4. Art und Höhe der Einnahmen nach § 3,
5. Ausübung der Verlängerungsmöglichkeit (§ 6),
6. Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags,
7. Geburtstag des Kindes,
8. für die Elterngeld beziehende Person:

a) Geschlecht, Geburtsjahr und -monat,
b) Staatsangehörigkeit,
c) Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt,
d) Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen Elternteil und 
e) Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder.

Die Angaben nach den Nummern 2, 3 und 6 sind für jeden Lebensmonat des Kindes bezogen auf
den nach § 1 Absatz 1 möglichen Zeitraum des Leistungsbezugs zu melden.

(3) Die Statistik zum Bezug von Betreuungsgeld erfasst vierteljährlich zum jeweils letzten Tag
des aktuellen und der vorangegangenen zwei Kalendermonate erstmalig zum 30. September 2013
für Personen, die in einem dieser Kalendermonate Betreuungsgeld bezogen haben, für jedes den
Anspruch auslösende Kind folgende Erhebungsmerkmale:
1. Art der Berechtigung nach § 4a,
2. Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags,
3. Geburtstag des Kindes,
4. für die Betreuungsgeld beziehende Person:

a) Geschlecht, Geburtsjahr und -monat, b) Staatsangehörigkeit,
c) Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt,
d) Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen Elternteil und 
e) Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder.

Die Angaben nach Nummer 2 sind für jeden Lebensmonat des Kindes bezogen auf den nach § 4d
Absatz 1 möglichen Zeitraum des Leistungsbezugs zu melden.

(4) Hilfsmerkmale sind:
1. Name und Anschrift der zuständigen Behörde,
2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektronische Post der für eventuelle Rückfra-

gen zur Verfügung stehenden Person und
3. Kennnummer des Antragstellers oder der Antragstellerin.

§ 23 Auskunftspflicht; 
Datenübermittlung an das Statistische Bundesamt

(1) Für die Erhebung nach § 22 besteht Auskunftspflicht. Die Angaben nach § 22 Abs. 4 Nr. 2
sind freiwillig. Auskunftspflichtig sind die nach § 12 Abs. 1 zuständigen Stellen.
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(2) Der Antragsteller oder die Antragstellerin ist gegenüber den nach § 12 Absatz 1 zuständigen
Stellen zu den Erhebungsmerkmalen nach § 22 Absatz 2 und 3 auskunftspflichtig. Die zuständigen
Stellen nach § 12 Absatz 1 dürfen die Angaben nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 und Absatz
3 Satz 1 Nummer 4, soweit sie für den Vollzug dieses Gesetzes nicht erforderlich sind, nur durch
technische und organisatorische Maßnahmen getrennt von den übrigen Daten nach § 22 Absatz 2
und 3 und nur für die Übermittlung an das Statistische Bundesamt verwenden und haben diese
unverzüglich nach Übermittlung an das Statistische Bundesamt zu löschen.

(3) Die in sich schlüssigen Angaben sind als Einzeldatensätze elektronisch bis zum Ablauf von
30 Arbeitstagen nach Ablauf des Berichtszeitraums an das Statistische Bundesamt zu übermitteln.

§ 24 Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen 
durch das Statistische Bundesamt

Zur Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und zu Zwecken der Planung,
jedoch nicht zur Regelung von Einzelfällen, übermittelt das Statistische Bundesamt Tabellen mit
statistischen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, an die
fachlich zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden. Tabellen, deren Tabellenfelder nur
einen einzigen Fall ausweisen, dürfen nur dann übermittelt werden, wenn sie nicht differenzierter
als auf Regierungsbezirksebene, im Falle der Stadtstaaten auf Bezirksebene, aufbereitet sind.

§ 24a Übermittlung von Einzelangaben 
durch das Statistische Bundesamt

(1) Zur Abschätzung von Auswirkungen der Änderungen dieses Gesetzes im Rahmen der Zwe-
cke nach § 24 übermittelt das Statistische Bundesamt auf Anforderung des fachlich zuständigen
Bundesministeriums diesem oder von ihm beauftragten Forschungseinrichtungen Einzelangaben
ab dem Jahr 2007 ohne Hilfsmerkmale mit Ausnahme des Merkmals nach § 22 Absatz 4 Nummer
3 für die Entwicklung und den Betrieb von Mikrosimulationsmodellen. Die Einzelangaben dürfen
nur im hierfür erforderlichen Umfang und mittels eines sicheren Datentransfers übermittelt wer-
den.

(2) Bei der Verarbeitung und Nutzung der Daten nach Absatz 1 ist das Statistikgeheimnis nach
§ 16 des Bundesstatistikgesetzes zu wahren. Dafür ist die Trennung von statistischen und nichtsta-
tistischen Aufgaben durch Organisation und Verfahren zu gewährleisten. Die nach Absatz 1 über-
mittelten Daten dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt wurden. Die
übermittelten Einzeldaten sind nach dem Erreichen des Zweckes zu löschen, zu dem sie übermit-
telt wurden.

(3) Personen, die Empfängerinnen und Empfänger von Einzelangaben nach Absatz 1 Satz 1
sind, unterliegen der Pflicht zur Geheimhaltung nach § 16 Absatz 1 und 10 des Bundesstatistikge-
setzes. Personen, die Einzelangaben nach Absatz 1 Satz 1 erhalten sollen, müssen Amtsträger oder
für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sein. Personen, die Einzelangaben erhalten
sollen und die nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind, sind
vor der Übermittlung zur Geheimhaltung zu verpflichten. § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des
Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 Nummer 4 des
Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, gilt in der jeweils geltenden
Fassung entsprechend. Die Empfängerinnen und Empfänger von Einzelangaben dürfen aus ihrer
Tätigkeit gewonnene Erkenntnisse nur für die in Absatz 1 genannten Zwecke verwenden.

§ 25 Bericht
Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2015 einen Bericht
über die Auswirkungen des Betreuungsgeldes vor. Er darf keine personenbezogenen Daten ent-
halten.
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§ 26 Anwendung der Bücher des Sozialgesetzbuches
(1) Soweit dieses Gesetz zum Elterngeld oder Betreuungsgeld keine ausdrückliche Regelung

trifft, ist bei der Ausführung des Ersten, Zweiten und Dritten Abschnitts das Erste Kapitel des
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden.

(2) § 328 Absatz 3 und § 331 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend. 

§ 27 Übergangsvorschrift
(1) Für die vor dem 1. Januar 2013 geborenen oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen

Kinder wird Elterngeld unter Anwendung der Vorschriften des Ersten Abschnitts dieses Gesetzes
und § 9 in der bis zum 16. September 2012 geltenden Fassung gezahlt. Soweit das Gesetz in der
bis zum 16. September 2012 geltenden Fassung Mutterschaftsgeld nach der Reichsversicherungs-
ordnung oder nach dem Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte in Bezug nimmt, gel-
ten die betreffenden Regelungen für Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch
oder nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte entsprechend. Die
Statistik für das Elterngeld nach Satz 1 erfolgt nach den Vorgaben der §§ 22 und 23 in der bis zum
16. September 2012 geltenden Fassung.

(1a)Bei der Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die Werbungskosten nach § 2
Absatz 7 Satz 1 ist für die vor dem 1. Januar 2012 geborenen oder mit dem Ziel der Adoption auf-
genommenen Kinder § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes in der am
4. November 2011 geltenden Fassung anzuwenden.

(1b)Soweit dieses Gesetz Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder
nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte in Bezug nimmt, gelten
die betreffenden Regelungen für Mutterschaftsgeld nach der Reichsversicherungsordnung oder
nach dem Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte entsprechend.

(2) Für die dem Erziehungsgeld vergleichbaren Leistungen der Länder sind § 8 Absatz 1 und §
9 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung weiter
anzuwenden.

(3) Betreuungsgeld wird nicht für vor dem 1. August 2012 geborene Kinder gezahlt. Bis zum
31. Juli 2014 beträgt das Betreuungsgeld abweichend von § 4b 100 Euro pro Monat. 
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Gesetz zur Einführung eines Rauchverbotes in Einrich-
tungen des Bundes und öffentlichen Verkehrsmitteln 

(Bundesnichtraucherschutzgesetz – BNichtrSchG)
vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1595) 

Inhaltsübersicht
§ 1 Rauchverbot 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Hinweispflicht 

§ 4 Verantwortlichkeit 
§ 5 Bußgeldvorschrift 

§ 1 Rauchverbot

(1) Das Rauchen ist nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 verboten 
1. in Einrichtungen des Bundes sowie der Verfassungsorgane des Bundes,
2. in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenverkehrs,
3. in Personenbahnhöfen der öffentlichen Eisenbahnen.

(2) Das Rauchverbot nach Absatz 1 gilt in Gebäuden und sonstigen vollständig umschlossenen
Räumen; es gilt nicht für Räume, die Wohn- oder Übernachtungszwecken dienen und den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern zur alleinigen Nutzung überlassen sind.

(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 erster Halbsatz können in den dort genannten Einrich-
tungen, Verkehrsmitteln und Personenbahnhöfen gesonderte und entsprechend gekennzeichnete
Räume vorgehalten werden, in denen das Rauchen gestattet ist, wenn insgesamt eine ausreichende
Anzahl von Räumen zur Verfügung steht. Satz 1 gilt nicht für die in § 2 Nr. 2 Buchstabe b genann-
ten Verkehrsmittel.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates nähere Bestimmungen zur Einrichtung und Kennzeichnung von Raucherräumen nach
Absatz 3, insbesondere zu den baulichen Anforderungen an die Größe, Lage, Gestaltung sowie zur
Art und Weise ihrer Belüftung, zu erlassen.

§ 2 Begriffsbestimmungen
1. Einrichtungen des Bundes im Sinne dieses Gesetzes sind 

a) Behörden, Dienststellen, Gerichte und sonstige öffentliche Einrichtungen des Bundes, 
b) bundesunmittelbare Körperschaften, Anstalten und Stiftungen.

2. Verkehrsmittel des öffentlichen Personenverkehrs im Sinne dieses Gesetzes sind
a) die zur Beförderung von Personen benutzten Eisenbahnfahrzeuge der öffentlichen Eisen-

bahnen nach § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes,
b) zur Beförderung von Personen eingesetzte Straßenbahnen, Oberleitungsomnibusse und

Kraftfahrzeuge, soweit die Beförderung den Vorschriften des Personenbeförderungsge-
setzes oder § 1 Nr. 4 Buchstabe d, g oder Buchstabe i der Freistellungs-Verordnung unter-
liegt,

c) Luftfahrzeuge, die für die gewerbsmäßige oder entgeltliche Beförderung von Personen
oder für gewerbsmäßige Rundflüge eingesetzt werden,

d) Fahrgastschiffe, die Fahrgäste im Linienverkehr befördern.
3. Personenbahnhöfe der öffentlichen Eisenbahnen sind solche nach § 3 Abs. 1 in Verbindung

mit § 2 Abs. 3c Nr. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes.
4. Räume im Sinne dieses Gesetzes sind

a) baulich abgetrennte Einheiten eines Gebäudes, 
b) räumlich abgetrennte Einheiten eines Verkehrsmittels.
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§ 3 Hinweispflicht
Auf das Rauchverbot nach § 1 ist in geeigneter Weise hinzuweisen.

§ 4 Verantwortlichkeit
Die Einrichtung der Raucherbereiche und die Erfüllung der Hinweispflicht nach § 3 obliegen

dem Inhaber des Hausrechts oder dem Betreiber des Verkehrsmittels.

§ 5 Bußgeldvorschrift
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 1 Abs. 1 raucht.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten sind, soweit dieses Gesetz vom Bund ausgeführt wird, die obersten Bundesbehörden
jeweils für sich und ihren Geschäftsbereich sowie für die Verfassungsorgane des Bundes die
jeweils zur Ausübung des Hausrechts Berechtigten; § 36 Abs. 3 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten gilt entsprechend.
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Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer 
(Bundesurlaubsgesetz – BUrlG) 

Vom 8. Januar 1963 (BGBI. I S. 2) – zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 20. April 2013 (BGBI. I S. 868)

Inhaltsübersicht
§ 1 Urlaubsanspruch 
§ 2 Geltungsbereich 
§ 3 Dauer des Urlaubs 
§ 4 Wartezeit 
§ 5 Teilurlaub 
§ 6 Ausschluss von Doppelansprüchen 
§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des 

Urlaubs 
§ 8 Erwerbstätigkeit während des Urlaubs 
§ 9 Erkrankung während des Urlaubs 

§ 10 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation 

§ 11 Urlaubsentgelt 
§ 12 Urlaub im Bereich der Heimarbeit 
§ 13 Unabdingbarkeit 
§ 14 Berlin-Klausel 
§ 15 Änderung und Aufhebung von Gesetzen 
§ 15a Übergangsvorschrift 
§ 16 Inkrafttreten 

§ 1 Urlaubsanspruch 

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.

§ 2 Geltungsbereich 
Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufs-

ausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, die wegen ihrer wirtschaft-
lichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; für den Bereich der
Heimarbeit gilt § 12.

§ 3 Dauer des Urlaubs
(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage.
(2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.

§ 4 Wartezeit 
Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhält-

nisses erworben.

§ 5 Teilurlaub
(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des

Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer
a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in diesem Kalen-

derjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt;
b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet;
c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahrs aus dem Arbeitsver-

hältnis ausscheidet.
(2) Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle

Urlaubstage aufzurunden.
(3) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 Buchstabe c bereits Urlaub über den ihm

zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das dafür gezahlte Urlaubsentgelt nicht zurückge-
fordert werden.

§ 6 Ausschluss von Doppelansprüchen
(1) Der Anspruch auf Urlaub besteht nicht, soweit dem Arbeitnehmer für das laufende Kalen-

derjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist.
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(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitneh-
mer eine Bescheinigung über den im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub
auszuhändigen.

§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs
(1) Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu

berücksichtigen, es sei denn, daß ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder
Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdie-
nen, entgegenstehen. Der Urlaub ist zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer dies im Anschluß an
eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation verlangt.

(2) Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass dringende betriebliche
oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich
machen. Kann der Urlaub aus diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt werden, und hat
der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub von mehr als zwölf Werktagen, so muss einer der Urlaubs-
teile mindestens zwölf aufeinanderfolgende Werktage umfassen.

(3) Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Über-
tragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche
oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Übertragung
muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahrs gewährt und genommen
werden. Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist ein nach § 5 Abs. 1 Buchstabe a entstehender Tei-
lurlaub jedoch auf das nächste Kalenderjahr zu übertragen.

(4) Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht
mehr gewährt werden, so ist er abzugelten. 

§ 8 Erwerbstätigkeit während des Urlaubs 
Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck widersprechende

Erwerbstätigkeit leisten. 

§ 9 Erkrankung während des Urlaubs 
Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches Zeugnis nach-

gewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht angerechnet.

§ 10 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 
Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation dürfen nicht auf den Urlaub ange-

rechnet werden, soweit ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach den gesetzlichen
Vorschriften über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht.

§ 11 Urlaubsentgelt
(1) Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das der

Arbeitnehmer in den letzten dreizehn Wochen vor dem Beginn des Urlaubs erhalten hat, mit Aus-
nahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten Arbeitsverdienstes. Bei Verdiensterhöhungen
nicht nur vorübergehender Natur, die während des Berechnungszeitraums oder des Urlaubs ein-
treten, ist von dem erhöhten Verdienst auszugehen. Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeit-
raum infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis eintreten,
bleiben für die Berechnung des Urlaubsentgelts außer Betracht. Zum Arbeitsentgelt gehörende
Sachbezüge, die während des Urlaubs nicht weitergewährt werden, sind für die Dauer des Urlaubs
angemessen in bar abzugelten.

(2) Das Urlaubsentgelt ist vor Antritt des Urlaubs auszuzahlen. 

§ 12 Urlaub im Bereich der Heimarbeit
Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen nach § 1 Abs. 2 Buchstaben a bis c des Heim-

arbeitsgesetzes Gleichgestellten, für die die Urlaubsregelung nicht ausdrücklich von der Gleich-
stellung ausgenommen ist, gelten die vorstehenden Bestimmungen mit Ausnahme der §§ 4 bis 6,
7 Abs. 3 und 4 und § 11 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 
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1. Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes) und nach § 1 Abs. 2 Buchstabe
a des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellte erhalten von ihrem Auftraggeber oder, falls sie von
einem Zwischenmeister beschäftigt werden, von diesem bei einem Anspruch auf 24 Werktage
ein Urlaubsentgelt von 9,1 vom Hundert des in der Zeit vom 1. Mai bis zum 30. April des fol-
genden Jahres oder bis zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses verdienten Arbeits-
entgelts vor Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ohne Unkostenzuschlag und
ohne die für den Lohnausfall an Feiertagen, den Arbeitsausfall infolge Krankheit und den
Urlaub zu leistenden Zahlungen.

2. War der Anspruchsberechtigte im Berechnungszeitraum nicht ständig beschäftigt, so brauchen
unbeschadet des Anspruches auf Urlaubsentgelt nach Nummer 1 nur so viele Urlaubstage
gegeben zu werden, wie durchschnittliche Tagesverdienste, die er in der Regel erzielt hat, in
dem Urlaubsentgelt nach Nummer 1 enthalten sind.

3. Das Urlaubsentgelt für die in Nummer 1 bezeichneten Personen soll erst bei der letzten Ent-
geltzahlung vor Antritt des Urlaubs ausgezahlt werden.

4. Hausgewerbetreibende (§ 1 Abs. 1 Buchstabe b des Heimarbeitsgesetzes) und nach § 1 Abs. 2
Buchstaben b und c des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellte erhalten von ihrem Auftraggeber
oder, falls sie von einem Zwischenmeister beschäftigt werden, von diesem als eigenes
Urlaubsentgelt und zur Sicherung der Urlaubsansprüche der von ihnen Beschäftigten einen
Betrag von 9,1 vom Hundert des an sie ausgezahlten Arbeitsentgelts vor Abzug der Steuern
und Sozialversicherungsbeiträge ohne Unkostenzuschlag und ohne die für den Lohnausfall an
Feiertagen, den Arbeitsausfall infolge Krankheit und den Urlaub zu leistenden Zahlungen.

5. Zwischenmeister, die den in Heimarbeit Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d des Heim-
arbeitsgesetzes gleichgestellt sind, haben gegen ihren Auftraggeber Anspruch auf die von
ihnen nach den Nummern 1 und 4 nachweislich zu zahlenden Beträge.

6. Die Beträge nach den Nummern 1, 4 und 5 sind gesondert im Entgeltbeleg auszuweisen.
7. Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a des

Heimarbeitsgesetzes), die nur für einen Auftraggeber tätig sind und tariflich allgemein wie
Betriebsarbeiter behandelt werden, Urlaub nach den allgemeinen Urlaubsbestimmungen erhal-
ten.

8. Auf die in den Nummern 1, 4 und 5 vorgesehenen Beträge finden die §§ 23 bis 25, 27 und 28
und auf die in den Nummern 1 und 4 vorgesehenen Beträge außerdem § 21 Abs. 2 des Heim-
arbeitsgesetzes entsprechende Anwendung. Für die Urlaubsansprüche der fremden Hilfskräfte
der in Nummer 4 genannten Personen gilt § 26 des Heimarbeitsgesetzes entsprechend. 

§ 13 Unabdingbarkeit
(1) Von den vorstehenden Vorschriften mit Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 kann in Tarif-

verträgen abgewichen werden. Die abweichenden Bestimmungen haben zwischen nichttarifge-
bundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen diesen die Anwendung der
einschlägigen tariflichen Urlaubsregelung vereinbart ist. Im Übrigen kann, abgesehen von § 7
Abs. 2 Satz 2, von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers
abgewichen werden.

(2) Für das Baugewerbe oder sonstige Wirtschaftszweige, in denen als Folge häufigen Orts-
wechsels der von den Betrieben zu leistenden Arbeit Arbeitsverhältnisse von kürzerer Dauer als
einem Jahr in erheblichem Umfange üblich sind, kann durch Tarifvertrag von den vorstehenden
Vorschriften über die in Absatz 1 Satz 1 vorgesehene Grenze hinaus abgewichen werden, soweit
dies zur Sicherung eines zusammenhängenden Jahresurlaubs für alle Arbeitnehmer erforderlich
ist. Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

(3) Für den Bereich der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft sowie einer gemäß § 2 Abs. 1 und
§ 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378,
2386) ausgegliederten Gesellschaft und für den Bereich der Nachfolgeunternehmen der Deut-
schen Bundespost kann von der Vorschrift über das Kalenderjahr als Urlaubsjahr (§ 1) in Tarif-
verträgen abgewichen werden. 
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§ 14 Berlin-Klausel
 Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4.

Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin.

§ 15 Änderung und Aufhebung von Gesetzen
(1) Unberührt bleiben die urlaubsrechtlichen Bestimmungen des Arbeitsplatzschutzgesetzes

vom 30. März 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 293), geändert durch Gesetz vom 22. März 1962 (Bun-
desgesetzbl. I S. 169), des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, des Jugendarbeitsschutzgesetzes
vom 9. August 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 665), geändert durch Gesetz vom 20. Juli 1962 (Bun-
desgesetzbl. I S. 449), und des Seearbeitsgesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868), jedoch
wird a) und b) ...

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die landesrechtlichen Vorschriften über den
Erholungsurlaub außer Kraft. In Kraft bleiben jedoch die landesrechtlichen Bestimmungen über
den Urlaub für Opfer des Nationalsozialismus und für solche Arbeitnehmer, die geistig oder kör-
perlich in ihrer Erwerbsfähigkeit behindert sind.

§ 15a Übergangsvorschrift
Befindet sich der Arbeitnehmer von einem Tag nach dem 9. Dezember 1998 bis zum 1. Januar

1999 oder darüber hinaus in einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation,
sind für diesen Zeitraum die seit dem 1. Januar 1999 geltenden Vorschriften maßgebend, es sei
denn, daß diese für den Arbeitnehmer ungünstiger sind.

§ 16 Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1963 in Kraft.
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Verordnung über Arbeiten in Druckluft 
(Druckluftverordnung)*

vom 4. Oktober 1972 (BGBl. I S. 1909), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung
 vom 23. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3882)

Inhaltsübersicht

Eingangsformel 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Anzeige 
§ 4 Allgemeine Anforderungen 
§ 5 Weitergehende Anforderungen 314
§ 6 Ausnahmebewilligung 
§ 7 Prüfung durch Sachverständige 
§ 8 (weggefallen)
§ 9 Beschäftigungsverbot 
§ 10 Ärztliche Untersuchung 
§ 11 Weitere ärztliche Maßnahmen 
§ 12 Allgemeine Aufgaben und Erreichbarkeit des 

ermächtigten Arztes 
§ 13 Ermächtigte Ärzte 
§ 14 Veranlassung der ärztlichen Maßnahmen 
§ 15 und 16 (weggefallen)
§ 17 Krankendruckluftkammern, Erholungsräume 

und sanitäre Einrichtungen 

§ 18 Bestellung von Fachkräften 
§ 19 Nachweise 
§ 20 Belehrung der Arbeitnehmer 
§ 21 Ausschleusungs- und Wartezeiten 
§ 22 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem 

Arbeitsschutzgesetz 
§ 22a Ordnungswidrigkeit nach dem Jugendarbeits-

schutzgesetz 
§ 23 Ordnungswidrigkeiten nach dem Arbeitszeitge-

setz 
§ 24, 25 (weggefallen)
§ 26 Inkrafttreten 

Schlussformel 
Anhang 1
Anhang 2 
Anhang 3 

Eingangsformel

Auf Grund
1. des § 120e der Gewerbeordnung,
2. des § 9 Abs. 2 der Arbeitszeitordnung vom 30. April 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 447), zuletzt

geändert durch Artikel 150 des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
vom 24. Mai 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 503),

3. des § 37 Abs. 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 9. August 1960 (Bundesgesetzbl. I
S. 665), zuletzt geändert durch Artikel 75 des Ersten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom
25. Juni 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 645),

4. des § 4 Abs. 4 des Mutterschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April
1968 (Bundesgesetzbl. I S. 315), geändert durch Artikel 127 des Einführungsgesetzes zum
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 503),

in Verbindung mit Artikel 129 Abs. 1 des Grundgesetzes wird mit Zustimmung des Bundesrates
verordnet:

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für Arbeiten in Druckluft, soweit diese von einem Arbeitgeber

gewerbsmäßig ausgeführt werden.
(2) Diese Verordnung gilt nicht für Arbeiten in Taucherglocken ohne Schleusen und für Tau-

cherarbeiten.

* Besondere Arbeitgeberpflichten: Belehrung der Beschäftigten vor Beginn der Beschäftigung über die Un-
fall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtun-
gen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren (§ 20 DruckLV), zudem Aushangpflicht von Name,
Anschrift und Telefonnummer eines geeigneten Arztes (§ 12 Abs. 2 DruckLV)
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§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieser Verordnung sind

1. Arbeitskammern Räume, in denen Arbeiten in Druckluft ausgeführt werden,
2. Personenschleusen Zugänge, durch die ausschließlich Personen in die Arbeitskammern ein-

oder aus diesen ausgeschleust werden,
3. Materialschleusen Zugänge, durch die ausschließlich Material in die Arbeitskammern ein-

oder aus diesen ausgeschleust wird,
4. kombinierte Schleusen Zugänge, durch die Arbeitnehmer und Material in die Arbeitskammern

ein- oder aus diesen ausgeschleust werden,
5. Krankendruckluftkammern Räume, die unabhängig vom Arbeitsdruck einer Arbeitskammer

zur Behandlung drucklufterkrankter Personen sowie zur Probeschleusung nach ärztlicher
Anweisung dienen.

(2) Druckluft im Sinne dieser Verordnung ist Luft mit einem Überdruck von mehr als 0,1 bar.
Der Arbeitsdruck ist der über den atmosphärischen Druck hinausgehende Überdruck.

§ 3 Anzeige
(1) Will ein Arbeitgeber Arbeiten in Druckluft ausführen, so hat er dies spätestens 2 Wochen

vorher der zuständigen Behörde anzuzeigen.
(2) In der Anzeige nach Absatz 1 sind anzugeben: 

1. der Name oder die Firma und die Anschrift des Arbeitgebers und, wenn sich mehrere Arbeit-
geber zur Durchführung eines bestimmten Bauvorhabens zu einer Gesellschaft des bürger-
lichen Rechts zusammengeschlossen haben (Arbeitsgemeinschaft) und die Geschäfte nicht
gemeinschaftlich führen, der Name und die Anschrift des Arbeitgebers, dem die Geschäftsfüh-
rung übertragen ist,

2. der Name dessen, der die Arbeiten in Druckluft leitet, und seines Vertreters (§ 18 Abs. 1 Nr. 1),
3. der Name und die Anschrift des nach § 12 Abs. 1 beauftragten Arztes,
4. die Zahl der Arbeitnehmer, die voraussichtlich mit Arbeiten in Druckluft beschäftigt werden,
5. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten in Druckluft,
6. der voraussichtlich höchste Arbeitsdruck,
7. die zu erwartenden Bodenverhältnisse.
8. (weggefallen) 

Ihr sind als Unterlagen beizufügen: 
1. eine behördlich beglaubigte Abschrift der Befähigungsscheine nach § 18 Abs. 2 und des nach

§ 20 Abs. 2 vorgesehenen Merkblatts,
2. einen Lageplan der Arbeitsstelle,
3. eine Beschreibung der Arbeitsweise bei den Arbeiten in Druckluft,
4. Beschreibung und Übersichtszeichnungen der Arbeitskammer, der Schleusen und der Ver-

dichteranlagen,
5. Angaben über die Einrichtungen nach § 17 Abs. 1.

(3) Sind nach Erstattung der Anzeige Veränderungen gegenüber dem Inhalt der Anzeige oder
der Unterlagen eingetreten oder vorgesehen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich
schriftlich anzuzeigen.

§ 4 Allgemeine Anforderungen
(1) Die Arbeitskammern und die ihrem Betrieb dienenden Einrichtungen müssen den Num-

mern 1 und 2 des Anhangs 1 zu dieser Verordnung und im Übrigen den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechend beschaffen sein und betrieben werden.

(2) Soweit Arbeitskammern und die ihrem Betrieb dienenden Einrichtungen auch Rechtsvor-
schriften, die Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches Recht umsetzen, unterliegen, gelten hinsicht-
lich ihrer Beschaffenheit die Anforderungen nach diesen Rechtsvorschriften; die Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen muß gemäß den in diesen Rechtsvorschriften festgelegten
Verfahren festgestellt und bestätigt sein. Insoweit entfällt im Rahmen der Anzeige nach § 3 sowie
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der Prüfungen vor Inbetriebnahme nach § 7 eine Prüfung der Einhaltung dieser Beschaffenheits-
anforderungen.

(3) Bei Arbeitskammern und ihrem Betrieb dienende Einrichtungen, die nach den in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden Regelungen oder Anforderungen
rechtmäßig hergestellt und in den Verkehr gebracht werden und die gleiche Sicherheit gewährleis-
ten, ist davon auszugehen, dass die die sicherheitstechnische Beschaffenheit betreffenden Anfor-
derungen nach Absatz 1 erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen ist auf Verlangen der zuständigen
Behörde nachzuweisen, daß die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt sind. Normen des Deutschen
Instituts für Normung oder andere technische Regelungen gelten beispielhaft und schließen
andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die insbesondere auch in Normen oder
technischen Regelungen oder Anforderungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
ihren Niederschlag gefunden haben. Soweit in dieser Verordnung zum Nachweis dafür, dass die
die sicherheitstechnische Beschaffenheit betreffenden Anforderungen im Sinne des Absatzes 1
erfüllt sind, die Vorlage von Gutachten oder Prüfbescheinigungen deutscher Stellen vorgesehen
ist, werden auch Prüfberichte von in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuge-
lassenen Stellen berücksichtigt, wenn die den Prüfberichten dieser Stellen zugrunde liegenden
technischen Anforderungen, Prüfungen, Prüfverfahren denen der deutschen Stellen gleichwertig
sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die an sie zu stellenden
Anforderungen erfüllen, die insbesondere in den harmonisierten europäischen Normen niederge-
legt sind, deren Fundstelle der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeits-
blatt bekanntgemacht hat. Vorschriften dieser Verordnung zur Umsetzung von Rechtsakten des
Rates der Europäischen Union oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften bleiben
unberührt.

§ 5 Weitergehende Anforderungen
Die Arbeitskammern und die ihrem Betrieb dienenden Einrichtungen müssen den über die Vor-

schriften des § 4 Abs. 1 hinausgehenden Anforderungen entsprechen, die von der zuständigen
Behörde im Einzelfall zur Abwendung besonderer Gefahren für die Arbeitnehmer gestellt werden.

§ 6 Ausnahmebewilligung
Die zuständige Behörde kann von den Vorschriften des § 4 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 21 Abs. 4 und

von dem Beschäftigungsverbot für Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben (§ 9
Abs. 2), Ausnahmen zulassen, wenn hierfür besondere Gründe vorliegen und der Schutz der
Arbeitnehmer auf andere Weise gewährleistet ist. Die Ausnahmezulassung ist schriftlich zu bean-
tragen. Dem Antrag ist bei einer Abweichung von den Regelungen des § 4 Abs. 1 ein Gutachten
eines behördlich anerkannten Sachverständigen und bei einer Abweichung von den Regelungen
des § 9 Abs. 1, 2 oder § 21 Abs. 4 ein Gutachten eines ermächtigten Arztes beizufügen, das jeweils
dokumentiert, ob der Schutz der Arbeitnehmer gewährleistet ist. Über den Antrag ist innerhalb
einer Frist von vier Wochen nach Eingang bei der zuständigen Behörde zu entscheiden. Die Frist
kann in begründeten Fällen verlängert werden. Die Zulassung gilt als erteilt, wenn die zuständige
Behörde nicht innerhalb der genannten Frist die Beschäftigung der Arbeitnehmer untersagt.

§ 7 Prüfung durch Sachverständige
(1) Die Arbeitskammern dürfen nur betrieben werden, wenn

1. die Schleusen und Schachtrohre einer Kammer, in der ein höherer Arbeitsdruck als 0,5 bar
herrschen darf,

2. die elektrischen Anlagen
von einem behördlich anerkannten Sachverständigen nach Maßgabe der Absätze 2 und 3

geprüft worden sind und dieser festgestellt hat, daß sie den Anforderungen der Verordnung ent-
sprechen, und er darüber eine Prüfbescheinigung erteilt hat.
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(2) Es müssen geprüft werden 
1. Schleusen und Schachtrohre 

a) vor ihrer ersten Inbetriebnahme, 
b) wiederkehrend vor ihrer Inbetriebnahme, nachdem sie zum dritten Mal neu installiert wor-

den sind, zumindest aber vor Ablauf von 3 Jahren seit Abschluß der letzten Prüfung durch
einen behördlich anerkannten Sachverständigen,

c) nach wesentlichen Änderungen,
2. die elektrischen Anlagen vor der Inbetriebnahme der Arbeitskammer und nach wesentlichen

Änderungen.
(3) Die Prüfung der Schleusen und Schachtrohre besteht 

1. vor der ersten Inbetriebnahme aus 
a) einer Bauprüfung,
b) einer Wasserdruckprüfung mit einem Prüfdruck, der das l,5fache des höchstzulässigen

Arbeitsdrucks betragen muss,
c) einer Abnahmeprüfung,

2. bei den wiederkehrenden Prüfungen vor der Inbetriebnahme aus 
a) einer inneren Prüfung, 
b) einer Wasserdruckprüfung mit einem Prüfdruck, der das l,5fache des höchstzulässigen

Arbeitsdrucks betragen muss,
c) einer äußeren Prüfung.

Ist die Schleusenanlage Teil des Baukörpers und eine Wasserdruckprüfung nach der Nummer 1
Buchstabe b und der Nummer 2 Buchstabe b deshalb technisch nicht möglich, so ist eine andere
gleichwertige Prüfung vorzunehmen. Die Wasserdruckprüfung nach Nummer 2 Buchstabe b ent-
fällt, wenn zu besorgen ist, dass dabei fest eingebaute Geräte und Installationsteile beschädigt wer-
den und wenn eine Luftdruckprüfung mit dem l,lfachen des höchstzulässigen Arbeitsdrucks vor-
genommen wird.

(4) Die zuständige Behörde kann bei Schadensfällen oder aus besonderem Anlass im Einzelfall
außerordentliche Prüfungen anordnen. Dies gilt auch bei Arbeitskammern mit einem höchstzuläs-
sigen Arbeitsdruck von weniger als 0,5 bar.

§ 8
(weggefallen)

§ 9 Beschäftigungsverbot
(1) In Druckluft von mehr als 3,6 bar Überdruck dürfen Arbeitnehmer nicht beschäftigt werden.
(2) In Druckluft dürfen Arbeitnehmer unter 18 oder über 50 Jahren nicht beschäftigt werden.

§ 10 Ärztliche Untersuchung
(1) Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer in Druckluft nur beschäftigen, wenn der Arbeit-

nehmer
1. vor der ersten Beschäftigung,
2. vor Ablauf von einem Jahr seit der letzten Untersuchung von einem nach § 13 ermächtigten 

Arzt oder einer nach § 13 ermächtigten Ärztin untersucht worden ist und eine von diesem Arzt 
oder dieser Ärztin ausgestellte Bescheinigung darüber vorliegt, dass keine gesundheitlichen 
Bedenken gegen die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung bestehen.

(2) Die ärztliche Untersuchung muss vorgenommen worden sein
1. innerhalb von zwölf Wochen vor Beginn der Beschäftigung und
2. innerhalb von sechs Wochen vor Ablauf der Nachuntersuchungsfrist nach Absatz 1 

Nummer 2.

§ 11 Weitere ärztliche Maßnahmen
(1) Arbeitnehmer, die

1. durch Arbeiten in Druckluft erkrankt waren (Drucklufterkrankung),
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2. ihre Arbeit wegen anderer Erkrankungen länger als einen Tag unterbrochen haben oder
3. erkältet sind oder sich sonst nicht wohl fühlen,
dürfen in Druckluft erst weiterbeschäftigt werden, nachdem sie dem ermächtigten Arzt vorgestellt
worden sind und dieser festgestellt hat, dass gesundheitliche Bedenken gegen die Weiterbeschäf-
tigung nicht bestehen.

(2) Der Arzt hat auf Verlangen des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers eine Bescheinigung über
seine Feststellung nach Absatz 1 auszustellen. Halten der untersuchte Arbeitnehmer oder der
Arbeitgeber das Untersuchungsergebnis für unzutreffend, so entscheidet auf Antrag die zuständi-
ge Behörde.

§ 12 Allgemeine Aufgaben und Erreichbarkeit des ermächtigten Arztes
(1) Der Arbeitgeber hat einem nach § 13 ermächtigten Arzt, der drucklufttauglich ist, die Auf-

gabe zu übertragen, die notwendigen Maßnahmen zur Verhütung von Gesundheitsgefahren für
Arbeitnehmer, die in Druckluft beschäftigt werden, zu veranlassen, die Arbeitnehmer arbeitsme-
dizinisch zu beraten und drucklufterkrankte Arbeitnehmer zu behandeln. Der Arbeitgeber hat
dafür zu sorgen, dass dieser Arzt während der Arbeits- und Wartezeiten jederzeit erreichbar ist und
in angemessener Zeit, bei Arbeiten bei einem Arbeitsdruck von mehr als 2,0 bar ständig, an der
Arbeitsstelle zur Verfügung steht. Der Arbeitgeber hat den Arzt zu verpflichten, sich bei dem nach
§ 18 Abs. 1 Nr. 1 bestellten Fachkundigen über die arbeitsspezifischen und örtlichen Gegeben-
heiten der Arbeitsstelle zu informieren und sich mit diesen durch regelmäßige Begehungen ver-
traut zu machen. Die zuständige Behörde kann von der Verpflichtung, dass bei einem Arbeits-
druck von mehr als 2,0 bar ständig ein Arzt an der Arbeitsstelle zur Verfügung steht, in
begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. Der Antrag auf Zulassung soll Angaben darüber enthal-
ten, durch welche anderen Maßnahmen die Erstversorgung drucklufterkrankter Arbeitnehmer
gewährleistet wird. Über den Antrag ist innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Eingang bei
der zuständigen Behörde zu entscheiden. Die Frist kann in begründeten Fällen verlängert werden.
Die Zulassung gilt als erteilt, wenn die zuständige Behörde nicht innerhalb der genannten Frist die
Beschäftigung der Arbeitnehmer untersagt.

(2)  Der Arbeitgeber hat Name, Anschrift und Fernsprechnummer des ermächtigten Arztes an
der Arbeitsstelle an geeigneter, allen Arbeitnehmern zugänglicher Stelle, insbesondere in der Per-
sonenschleuse und im Erholungsraum auszuhängen und den Aushang in gut lesbarem Zustand zu
erhalten.

§ 13 Ermächtigte Ärzte
Ärzte, die nach dieser Verordnung tätig werden, müssen die erforderliche arbeitsmedizinische

Fachkunde sowie Fachkenntnisse bezüglich der Arbeiten in Druckluft besitzen und von der
zuständigen Behörde ermächtigt sein.

§ 14 Veranlassung der ärztlichen Maßnahmen
(1) Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Maßnahmen nach den §§ 11 und 12 Abs. 1 auf seine Kos-

ten zu veranlassen.
(2) Er hat dem Arzt mitzuteilen, unter welchem höchsten Arbeitsdruck der Arbeitnehmer

beschäftigt wird und welche Arbeiten er zu verrichten hat.

§§15 und 16 
(weggefallen)

§ 17 Krankendruckluftkammern, Erholungsräume und sanitäre Einrichtungen
(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass dort, wo die Arbeitskammer betrieben wird, die

nachstehenden Einrichtungen vorhanden sind:
1. bei einem Arbeitsdruck von 0,7 bar oder mehr eine Krankendruckluftkammer, die für einen

Arbeitsdruck von mindestens 5,5 bar ausgelegt sein muss,
2. ein Raum für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen,
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

© Bundesanzeiger Verlag 2011 221



12  Druckluftverordnung § 18

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
3. ein Erholungsraum,
4. ein Umkleideraum,
5. ein Trockenraum,
6. die erforderlichen sanitären Einrichtungen, insbesondere Waschräume und Aborte,
7. Rettungseinrichtungen zur Bergung Verletzter oder Kranker aus der Arbeitskammer.

Ist die Zahl der Arbeitnehmer gering, so kann die zuständige Behörde zulassen, daß ein Raum
zugleich als Erholungs- und Umkleideraum verwendet wird.

(2) Die in Absatz 1 aufgeführten Einrichtungen müssen der Nummer 3 des Anhangs 1 und im
Übrigen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend beschaffen sein. § 4 Abs. 2
und 3 sowie die §§ 5 und 6 sind entsprechend anzuwenden.

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Krankendruckluftkammer von einem behörd-
lich anerkannten Sachverständigen daraufhin geprüft wird, ob sie den Anforderungen des
Absatzes 2 entspricht, und zwar
1. bevor er sie an der Arbeitsstelle bereitstellt,
2. jeweils vor Ablauf von 3 Jahren seit der letzten Prüfung durch einen Sachverständigen und
3. nach wesentlichen Änderungen.

Er hat den Sachverständigen zu veranlassen, hierüber Prüfbescheinigungen zu erteilen. § 7 Abs.
3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 18 Bestellung von Fachkräften
(1) Der Arbeitgeber hat zu bestellen

1. einen Fachkundigen, der die Arbeiten in Druckluft leitet und den Betrieb der Arbeitskammer
ständig überwacht, sowie dessen ständigen Vertreter,

2. einen Sachkundigen, der das Druckleitungsnetz, die Personen- und Materialschleusen und die
Krankendruckluftkammern vor dem Beginn einer jeden Arbeitsschicht unter einem dem
Arbeitsdruck entsprechenden Luftdruck daraufhin prüft, ob sie dicht sind,

3. einen Sachkundigen, der die elektrischen Anlagen beim Betrieb der Arbeitskammer und der
Krankendruckluftkammer ständig überwacht,

4. einen Schleusenwärter, der den Schleusenbetrieb nach Maßgabe der Anweisung des Anhangs
3 ständig überwacht,

5. zwei Sachkundige, die sich ständig an der Arbeitsstelle aufhalten, davon einer in der Arbeits-
kammer, und die ständig in der Lage sind, einen auftretenden Brand zu bekämpfen,

6. zwei Betriebshelfer, die sich an der Arbeitsstelle ständig aufhalten, davon einer in der Arbeits-
kammer, und die ständig in der Lage sind, bei Unfällen und Drucklufterkrankungen Erste Hilfe
zu leisten.

(2) Zum Fachkundigen oder dessen ständigen Vertreter im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 darf nur
bestellt werden, wer einen behördlichen Befähigungsschein für die Ausübung dieser Tätigkeit
besitzt. Die zuständige Behörde erteilt auf Antrag demjenigen einen Befähigungsschein, der
1. eine ausreichende praktische Erfahrung bei Arbeiten in Druckluft besitzt und
2. über ausreichende Kenntnisse der bei Arbeiten in Druckluft auftretenden Gefahren und der zur

Abwendung solcher Gefahren zu treffenden Maßnahmen verfügt.
Der Befähigungsschein ist in der Regel für die Dauer von drei Jahren zu erteilen.
(3) Es ist zulässig, dass mehrere Aufgaben nach Absatz 1 von einer Person wahrgenommen

werden; jedoch dürfen der Fachkundige und sein ständiger Vertreter (Abs. 1 Nr. 1) nicht für Auf-
gaben nach Absatz 1 Nr. 4, 5 oder 6, der Schleusenwärter (Abs. 1 Nr. 4) nicht für Aufgaben nach
den Nummern 5 oder 6 bestellt werden.

(4) Zum Sachkundigen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 darf nur bestellt werden, wer die zur Prü-
fung des Druckleitungsnetzes und der Schleusen notwendige Sachkunde besitzt.

(5) Zum Sachkundigen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 darf nur bestellt werden, wer die zur
Überwachung der elektrischen Anlagen notwendige Sachkunde besitzt.
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(6) Zum Schleusenwärter im Sinne des Absatzes 1 Nr. 4 darf nur bestellt werden, wer zuverläs-
sig ist und über ausreichende praktische Erfahrungen mit der Überwachung des Schleusenbetriebs
verfügt.

(7) Zum Sachkundigen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5 darf nur bestellt werden, wer über die zur
Brandbekämpfung in Druckluft erforderlichen Kenntnisse verfügt.

(8) Zum Betriebshelfer im Sinne des Absatzes 1 Nr. 6 darf nur bestellt werden, wer eine
Bescheinigung darüber vorgelegt hat, dass er
1. erfolgreich an einem Erste-Hilfe-Lehrgang teilgenommen hat und
2. von einem ermächtigten Arzt in der Ersten Hilfe für Druckluftkranke unterwiesen worden ist.

(9) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm nach Absatz 1 bestellten Personen
die ihnen übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen.

(10) Für die in Absatz 1 genannten Personen gelten die Bestimmungen der §§ 9 bis 11 entspre-
chend.

§ 19 Nachweise
Der Arbeitgeber hat auf der Arbeitsstelle bereitzuhalten 

1. ein Verzeichnis der auf der Arbeitsstelle eingesetzten Personen-, Material- und kombinierten
Schleusen, Schachtrohre und Krankendruckluftkammern unter Angabe der bisherigen Einsät-
ze und die sich hierauf beziehenden Prüfbescheinigungen nach den §§ 7 und 17 Abs. 3,

2. die Vorsorgekartei nach § 4 Abs. 3 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge für die
auf der Arbeitsstelle in Druckluft Beschäftigten und

3. ein Verzeichnis der nach § 18 bestellten Fachkräfte unter Angabe von Name und Anschrift.

§ 20 Belehrung der Arbeitnehmer
(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß der Fachkundige, der die Arbeiten in Druckluft

leitet (§ 18 Abs. 1 Nr. 1) und der nach § 12 Abs. 1 beauftragte Arzt, die beim Betrieb der Arbeits-
kammer Beschäftigten vor Beginn der Beschäftigung über die Unfall- und Gesundheitsgefahren,
denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen
zur Abwendung dieser Gefahren belehren. Die Belehrungen sind in angemessenen Zeitabständen,
mindestens in Abständen von sechs Monaten, zu wiederholen.

(2) Der Arbeitgeber hat jedem Arbeitnehmer außerdem vor Beginn der Beschäftigung mit
Arbeiten in Druckluft ein Merkblatt auszuhändigen, in dem der Inhalt der Unterrichtung nach
Absatz 1 enthalten ist. Das Merkblatt muss in der Sprache des Beschäftigten abgefasst sein.

§ 21 Ausschleusungs- und Wartezeiten
(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Vorschriften des Anhanges 2 eingehalten wer-

den.
(2) Für Arbeitseinsätze, deren Dauer 50 Prozent der maximalen Aufenthaltszeit überschreiten,

darf während einer Schicht nur eine Einschleusung vorgenommen werden; im Übrigen muss zwi-
schen Aus- und Einschleusung eine Pause in Normalatmosphäre von mindestens einer Stunde ein-
gehalten werden. Die zulässige Gesamtaufenthaltszeit darf nicht überschritten und die Ausschleu-
sungszeit muss jeweils auf die Summe der Aufenthaltszeiten und den maximalen Arbeitsdruck
bezogen werden.

(3) Zwischen 2 Arbeitsschichten muss eine arbeitsfreie Zeit von mindestens 12 Stunden liegen.
(4) Arbeitnehmer dürfen täglich höchstens 8 und wöchentlich höchstens 40 Stunden einschließ-

lich Ein- und Ausschleusungszeiten in Druckluft beschäftigt werden.
(5) Wenn die Zeit des Aufenthalts in der Arbeitskammer 4 Stunden überschreitet, sind den

Beschäftigten Pausen in der Gesamtdauer von mindestens einer halben Stunde zu gewähren.

§ 22 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Arbeitsschutzgesetz
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig
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1. entgegen § 3 Abs. 1, 2 Satz 1 oder Abs. 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,

2. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig beifügt,

3. entgegen § 7 Abs. 1 eine Arbeitskammer betreibt,
4. entgegen § 9 Abs. 1 einen Arbeitnehmer beschäftigt,
5. entgegen § 9 Abs. 2 einen Arbeitnehmer, der das 50. Lebensjahr vollendet hat, in Druckluft

beschäftigt,
6. (weggefallen)
7. entgegen § 11 Abs. 1 einen Arbeitnehmer weiterbeschäftigt,
8. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 2 nicht dafür sorgt, daß ein ermächtigter Arzt erreichbar ist,
9. entgegen § 12 Abs. 2 Name, Anschrift und Fernsprechnummer des ermächtigten Arztes nicht

aushängt,
10. (weggefallen)
11. entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass die dort genannten Einrichtungen am

Betriebsort vorhanden sind,
12. entgegen § 17 Abs. 3 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass die Krankendruckluftkammer von einem

Sachverständigen geprüft wird,
13. entgegen § 18 Abs. 1 einen Fachkundigen oder dessen Vertreter, die dort genannten Sachkun-

digen, einen Schleusenwärter oder die dort genannten Betriebshelfer nicht oder nicht rechtzei-
tig bestellt,

14. entgegen § 19 die dort genannten Nachweise nicht bereithält,
15. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass der Fachkundige und der Arzt die Beschäf-

tigten belehren,
16. entgegen § 20 Abs. 2 ein dort genanntes Merkblatt nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt oder
17. entgegen § 21 Abs. 1 nicht dafür sorgt, dass die dort genannten Vorschriften eingehalten wer-

den.
(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit

eines Beschäftigten gefährdet, ist nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar.

§ 22a Ordnungswidrigkeit nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
Ordnungswidrig im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 26 Buchstabe a des Jugendarbeitsschutzgesetzes

handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 9 Abs. 2 einen Arbeitnehmer,
der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, in Druckluft beschäftigt.

§ 23 Ordnungswidrigkeiten nach dem Arbeitszeitgesetz
Ordnungswidrig im Sinne des § 22 Abs. 1 Nr. 4 des Arbeitszeitgesetzes handelt, wer als Arbeit-

geber vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 21 Abs. 4 einen Arbeitnehmer in Druckluft beschäftigt oder,
2. entgegen § 21 Abs. 5 Pausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindestdauer oder nicht

rechtzeitig gewährt.

§ 24
(weggefallen)

§25
(weggefallen)

§ 26 Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden 6. Kalendermo-

nats in Kraft.
(2)
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Schlussformel
Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
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Anhang 1 (§§ 4 und 17 Abs. 2 der Verordnung über Arbeiten in Druckluft)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1972, 1915 -1918; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl.
Fußnote
1. Beschaffenheit der Arbeitskammern und der ihrem Betrieb dienenden Einrichtungen
1.1 Arbeitskammern

(1) Arbeitskammern sollen so hoch sein, dass die Arbeitnehmer darin während der Arbeit auf-
recht stehen und Geräte gefahrlos bedienen können.

(2) Schächte zum Ein- und Aussteigen müssen in ihrem oberen Ende gegen das Hineingleiten
von Werkzeugen, Geräten und Material gesichert sein. Der Abstand zwischen den Leitersprossen
und der Wand des Schachtes sowie die Breite der Leitern sind so zu bemessen, dass beide Füße
nebeneinander sicheren Halt finden.
1.2 Personenschleusen, Materialschleusen, kombinierte Schleusen

(1) Personenschleusen müssen mindestens 1,60 m hoch und so bemessen sein, dass auf jede
Person ein Luftraum von mindestens 0,75 cbm entfällt. Die Höchstzahl der Personen, für die die
Schleuse bemessen ist, muss in der Schleuse an leicht sichtbarer Stelle dauerhaft und lesbar ange-
geben sein.

(2) Die Türen der Personen- und der Materialschleusen müssen so angebracht sein, dass sie
durch den Luftdruck gegen die Dichtung gepresst werden.

(3) In der Personenschleuse muss für jede Person eine Sitzgelegenheit aus wärmedämmendem
Stoff mit einer Rückenlehne und eine trockene wärmende Decke vorhanden sein.

(4) Für kombinierte Schleusen gelten die Vorschriften für Personenschleusen. Die Vorschrift
der Nr. 2.3 Abs. 2 gilt für solche Schleusen nicht.

(5) Die innere Klappe einer Förder- oder Betonhose der kombinierten Schleuse darf sich nur
öffnen lassen, wenn die äußere Klappe geschlossen ist; entsprechendes gilt für die äußere Klappe.

(6) Personenschleusen, die für das Ausschleusen mit Sauerstoff vorgesehen sind, müssen mit
einer Sauerstoffatmungsanlage einschließlich Sauerstoffatemmasken ausgerüstet sein. Aus der
Sauerstoffatmungsanlage darf kein Sauerstoff in die Schleusenluft gelangen.
1.3 Messgeräte

(1) In der Arbeitskammer, der Verdichterstation sowie in und vor Personenschleusen und kom-
binierten Schleusen ist je ein Druckmessgerät anzubringen. In Personenschleusen ist das Druck-
messgerät so anzubringen, dass der Schleusenwärter danach die Lufthähne bedienen kann. Das
Druckmessgerät in der Kompressorenstation hat den Arbeitsdruck in der Arbeitskammer anzuzei-
gen. Druckmessgeräte müssen wenigstens der Güteklasse 1 entsprechen und einen Mindestdurch-
messer von 160 mm haben; sie sind vor Beginn erstmals und während der Arbeiten in Druckluft
regelmäßig mindestens alle 4 Monate auf ihre Genauigkeit zu prüfen.

(2)  Bei einem Arbeitsdruck in der Arbeitskammer von mehr als 0,7 bar Überdruck muss der
Druckverlauf in der Personenschleuse abhängig von der Zeit durch einen Druckschreiber selbst-
tätig aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnungen sind dem ermächtigten Arzt vorzulegen und mit
der Gesundheitskartei zusammen aufzubewahren.

(3) In und vor der Personenschleuse ist außer dem Druckmessgerät eine Uhr so anzubringen,
daß der Schleusenwärter danach die Lufthähne bedienen kann.

(4) In der Arbeitskammer und im Freien ist an geeigneter Stelle je ein geeichtes Quecksilber-
Thermometer, dessen Meßbereich von + 50 Grad C bis - 30 Grad C reicht, aufzuhängen. Die Ther-
mometer müssen in ihrer Ausführung und Skaleneinteilung übereinstimmen und gegen Beschädi-
gungen geschützt sein.
1.4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

(1) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen für nasse und durchtränkte Räume geeignet
und gegen Staubablagerung und Strahlwasser geschützt sein.

(2) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen in Arbeitskammern, Personen- und Materi-
alschleusen nur betrieben werden, wenn sie durch Schutzisolierung, Schutzkleinspannung, Feh-
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lerstrom(FI)-Schutzschaltung (Auslösestromstärke maximal 30 mA) oder durch Schutztrennung
gegen zu hohe Berührungsspannung gesichert sind. Elektrische Beleuchtungsanlagen in Arbeits-
kammern sind durch Schutzkleinspannung gegen zu hohe Berührungsspannung zu sichern.

(3) Die elektrischen Anlagen in der Arbeitskammer müssen sich durch in der Arbeitskammer
befindliche, auffällig gekennzeichnete Hauptschalter allpolig abschalten lassen. Die Schaltstel-
lung muss erkennbar sein.
1.5 Beleuchtung

Arbeitskammern sowie Personen- und Materialschleusen und deren Zugänge sind elektrisch zu
beleuchten.
1.6 Belüftung

(1) Für jeden Arbeitnehmer sind in der Minute mindestens 0,5 cbm Frischluft in die Arbeits-
kammern einzublasen.

(2) Frischluft, die in Arbeitskammern und Personenschleusen eingeblasen wird, ist unter Ver-
wendung von Luftfiltern und Ölabscheidern zu reinigen und muss den Anforderungen genügen,
die an Atemluft zu stellen sind.

(3) Die Arbeitskammer muss mit einer Vorrichtung zum Abblasen der verbrauchten Luft ver-
sehen sein.
1.7 Lufttemperatur

(1) Die Lufttemperatur in Arbeitskammern soll nicht weniger als 10 Grad C und nicht mehr als
25 Grad C betragen.

(2) In Personenschleusen soll die Lufttemperatur 15 Grad C nicht unterschreiten; sie soll 28
Grad C nicht überschreiten.
1.8 Fernsprechverbindung, Verständigung

Zwischen der Arbeitskammer, der Personen- und Materialschleuse, dem Schleusenwärter,
dem Baubüro, dem Arztraum und dem Maschinenhaus muss eine jederzeitige Verständi-
gung durch Fernsprechanlage möglich sein.

1.9 Verdichter
(1) Für die Erzeugung der Luftmenge, die erforderlich ist, um den notwendigen Arbeitsdruck

zu erzeugen und zu halten und um die Arbeitskammer und die Personenschleuse mit Frischluft zu
versorgen, müssen mindestens zwei voneinander unabhängige Energiequellen zur Verfügung ste-
hen. Bei Störungen in der Energieversorgung muss die zweite Energiequelle sofort von selbst in
Tätigkeit treten.
(2) Für jede Arbeitskammer muss mindestens ein Betriebs- und ein Reserveverdichter vorhanden

sein. Ist für eine Arbeitskammer nur je ein Betriebs- und ein Reserveverdichter vorhanden,
muss jeder Betriebs- und jeder Reserveverdichter alleine die nach Absatz 1 erforderliche Luft-
menge liefern können.

(3) Wenn für eine Arbeitskammer mehr als 2 Verdichter vorhanden sind, müssen 2/3 der beliebig
ausgewählten Verdichter die nach Absatz 1 erforderliche Luftmenge liefern können. Diese
Regelung gilt nur dann, wenn alle Verdichter elektrisch angetrieben werden und als Reserve-
Energiequelle eine Notstromanlage zur Verfügung steht, oder wenn alle Verdichter unmittel-
bar durch Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Wenn die Betriebsverdichter durch
Elektromotoren angetrieben werden und die Reserveverdichter unmittelbaren Antrieb durch
Verbrennungsmotoren haben, muss die Leistung dieser Verdichter und ihres Antriebs ausrei-
chen, um die gesamte nach Absatz 1 erforderliche Luftmenge zu liefern.

1.10 Zufuhr der Druckluft, Druckbehälter, Ventile
(1) Möglichst nahe an jeden Verdichter ist ein einstellbares Sicherheitsventil einzubauen, dass

mindestens die Hälfte der geförderten Luft abblasen kann. Zwischen Verdichter und Sicherheits-
ventil darf keine Absperrvorrichtung vorhanden sein.
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(2)  Jeder Verdichter ist an einen Druckbehälter zum Ausgleich von Mengen- und Druck-
schwankungen anzuschließen; es können mehrere Verdichter an einen gemeinsamen Druckbehäl-
ter angeschlossen werden.

(3) Durch Verbindung der Druckluftleitungen und durch Einbau von Absperrvorrichtungen ist
sicherzustellen, dass den Arbeitskammern auch beim Brechen einer Leitung an beliebiger Stelle
oder beim Versagen eines Verdichters die erforderliche Luftmenge zugeführt wird.

(4) Die Druckluft muss Arbeitskammern durch mindestens zwei getrennte Leitungen zugeführt
werden können. Jede Leitung muss an ihrem Ende mit einem Rückschlagventil versehen sein.
1.11 Notstromaggregat für Beleuchtung und Kühlwasser

Der Unternehmer hat ein Notstromaggregat bereitzustellen, das bei Stromausfall sich selbsttätig
einschaltet und die für die Beleuchtung und für das Kühlwasser erforderliche Energie liefert. Auf
das Notstromaggregat kann bei ausschließlicher Verwendung von luftgekühlten Verbrennungs-
motoren und batteriebetriebener Notbeleuchtung verzichtet werden.
1.12 Brandschutz

(1) In der Arbeitskammer müssen mindestens 2 Feuerlöschgeräte vorhanden sein, die unter
dem höchstzulässigen Arbeitsdruck der Kammer funktionsfähig sind.

(2) Brennbare und brandfördernde Stoffe sowie hoch- und leichtentzündliche Flüssigkeiten
dürfen bei Arbeiten in Druckluft nur verwendet werden, wenn besondere Schutzmaßnahmen
getroffen sind. Diese Stoffe und Flüssigkeiten dürfen in der Arbeitskammer nicht über den Tages-
bedarf hinaus gelagert werden.
1.13 Anschlag am Eingang der Personenschleuse
Am Eingang der Personenschleuse ist ein Anschlag mit folgendem Wortlaut anzubringen: ACH-
TUNG!
Eingeschleust darf nur werden, wem die Tauglichkeit ärztlich bescheinigt ist!
Die Ausschleusungszeit und die Verweildauer auf den einzelnen Druckstufen sind genau einzu-
halten!
Wer krank, insbesondere erkältet ist oder sich sonst nicht wohl fühlt, darf nicht eingeschleust wer-
den!
Der Genuss alkoholischer oder kohlensäurehaltiger Getränke sowie die Einnahme größerer Mahl-
zeiten und das Rauchen sind vom Beginn des Einschleusens bis zum Ende des Ausschleusen ver-
boten!
Die Anordnungen des Schleusenwärters sind unverzüglich zu befolgen!
Schleusenwärter ist.............................
1.14 Schleusenbuch
Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass an der Schleuse ein Schleusenbuch ausliegt, in welches
der Schleusenwärter die nachfolgenden Angaben für jeden Schleusengang einträgt:
Datum,
Name der geschleusten Personen, 
Beginn und Ende der Schleusung, 
Beginn der Sauerstoffschleusung, 
Besondere Vorkommnisse.
2. Betrieb der Arbeitskammern 
2.1 Verhalten der Arbeitnehmer

(1) Die Arbeitnehmer haben in der Arbeitskammer einen vom Arbeitgeber zur Verfügung zu
stellenden Schutzhelm zu tragen.

(2) Der Genuß alkoholischer oder kohlensäurehaltiger Getränke sowie die Einnahme größerer
Mahlzeiten und das Rauchen sind vom Beginn des Einschleusens bis zum Ende des Ausschleusens
verboten.

(3) In der Arbeitskammer darf sich ein Arbeitnehmer nicht allein aufhalten.
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(4) Die Anordnungen des Schleusenwärters sind unverzüglich zu befolgen.
2.2 Allgemeine Betriebsvorschriften für Arbeitskammern

(1) Arbeitskammern sind sauber und frei von Gerüchen sowie gesundheitsschädlichen Gasen,
Dämpfen und Stäuben zu halten.

(2) Solange sich in der Arbeitskammer Personen aufhalten, sind Luftdruckschwankungen zu
vermeiden.

(3) Während Material durch den Schacht befördert wird, der zum Ein- und Aussteigen dient, ist
dieser und der Bereich unter der Schachtöffnung für Personen zu sperren.

(4) In Arbeitskammern, die abgesenkt werden, dürfen sich während des Absinkens nur die Per-
sonen aufhalten, die zur Durchführung und Überwachung des Absenkvorganges benötigt werden.

(5) Aufsichtspersonen in der Arbeitskammer haben eine elektrische Taschenlampe bei sich zu
führen.

(6) In der Arbeitskammer dürfen sich gleichzeitig nur so viele Arbeitnehmer aufhalten wie
gleichzeitig ausgeschleust werden können.
2.3 Verwendung der Schleusen

(1) Während der Zeit, in der Personenschleusen zur Rekompression Druckluftkranker benötigt
werden, dürfen sie für andere Zwecke nicht verwendet werden.

(2) Materialschleusen dürfen nicht zum Schleusen von Personen verwendet werden. Personen-
schleusen dürfen nicht zum Schleusen von Material verwendet werden.

(3) Krankendruckluftkammern dürfen nur zur Rekompression und Behandlung Druckluftkran-
ker sowie zu Probeschleusungen nach ärztlicher Anweisung benutzt werden.

(4) Beim Ausschleusen mit Sauerstoff sind die in Nr. 1.2 Abs. 6 bezeichneten Sauerstoffat-
mungsanlagen und Atemmasken zu verwenden. Mit der Sauerstoffatmung darf erst begonnen
werden, wenn der Druck in der Schleuse auf 1,0 bar abgesenkt worden ist.
2.4 Sprengungen in der Arbeitskammer

(1) Bei Sprengungen in der Arbeitskammer darf nur elektrisch gezündet werden.
(2) Sprengstoffe und Zündmittel müssen getrennt voneinander eingeschleust und in die

Arbeitskammer gebracht werden.
(3) Vor der Sprengung ist die Arbeitskammer zu räumen. Nach der Sprengung darf sie erst wie-

der betreten werden, wenn die Sprengschwaden entfernt sind.
2.5 Schweißen und Schneiden in der Arbeitskammer

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß für Schweiß- und Schneidarbeiten in Überdruck
eine Betriebsanweisung vorliegt.

(2) Schlauchleitungen für Brenngase und Sauerstoff sind mit einer Leckgassicherung auszurüs-
ten.

(3) Druckgasflaschen dürfen nur für die Dauer der Schweiß- und Schneidarbeiten in die
Arbeitskammer gebracht werden.
2.6 Heiße Getränke

Den in Druckluft Beschäftigten ist heißer Tee oder heißer Kaffee zur Verfügung zu stellen.
3. Beschaffenheit von Krankendruckluftkammern, Erholungs-, Umkleide-und Trockenräu-

men sowie sanitären Einrichtungen
3.1 Krankendruckluftkammern

(1) Krankendruckluftkammern müssen mindestens 1,85 m hoch sein und aus einer Kranken-
kammer sowie aus einer Vorkammer zum Ein- und Ausschleusen bestehen.

(2) Krankendruckluftkammern müssen ausgerüstet sein mit 
1. Vorrichtungen zur Bedienung der Krankendruckluftkammer einschließlich ihrer Heizungs-

und Beleuchtungsanlagen sowie ihrer Anlagen zur Regulierung der Zu- und Abluft von
innen und von außen,
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2. einer Gegensprechanlage, 
3. mindestens zwei Beobachtungsfenstern, 
4. einer Medikamentenschleuse, 
5. zwei gleichen Druckmessgeräten der Güteklasse 0,6 mit einem Mindestdurchmesser von

160 mm, von denen eines innen und das andere außen angebracht sein muss,
6. einem Druckschreiber, 
7. einem Öl- und Wasserabscheider in der Druckluftzuleitung, 
8. einem Schalldämpfer für die Zuluft, 
9. mehreren mit Blindflanschen verschlossenen Rohrstutzen für nachträgliche Installationen, 

10. einer Sitzgelegenheit und einer gepolsterten Liege, die keine scharfen Kanten haben darf, 
11. einem Abortkübel mit geruchsbindenden Chemikalien.

(3) Um den für die Krankenbehandlung erforderlichen Druck jederzeit gewährleisten zu kön-
nen, muss eine Luftversorgungsanlage vorhanden sein, mit der kurzfristig der maximale Behand-
lungsdruck erreicht werden kann.

(4) Die für Arbeitskammern und Personenschleusen geltenden Vorschriften der Nummer 1.2
Absatz 1 Satz 2;
Nummer 1.2 Absatz 2;
Nummer 1.2 Absatz 3;
Nummer 1.3 Absatz 1 Satz 2;
Nummer 1.3 Absatz 1 Satz 4 zweiter Halbsatz;
Nummer 1.3 Absatz 2;
Nummer 1.3 Absatz 3;
Nummer 1.3 Absatz 4;
Nummer 1.4 Absatz 2 Satz 1;
Nummer 1.5;
Nummer 1.6;
Nummer 1.7 Absatz 2;
Nummer 1.8;
Nummer 1.10 Absatz 4 und Nummer 1.11
finden auf Krankendruckluftkammern entsprechend Anwendung. 
3.2 Räume für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen
Räume für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen müssen mit einem leicht zu reinigenden
Fußboden versehen, hell und heizbar sein sowie einen Telefonanschluss, drei Steckdosen und ein
Waschbecken mit fließendem warmem und kaltem Wasser haben. Sie müssen mindestens ausge-
stattet sein mit einem verschließbaren Schrank für Instrumente und Medikamente, einer Decken-
leuchte, einer Stehlampe mit flexiblem Beleuchtungsteil, einer Liege, einem Stuhl, einem Hocker
und einem Handtuchspender und Seife.
3.3 Erholungsräume

(1) Erholungsräume müssen heizbar sein; die Temperatur hat mindestens 20 Grad C zu betra-
gen.

(2) Jeder Arbeitnehmer muss in den Erholungsräumen eine Sitzgelegenheit aus wärmedäm-
mendem Werkstoff und Platz an einem Tisch sowie die Möglichkeit zum Wärmen von Speisen
haben.
3.4 Umkleideräume

(1) Umkleideräume müssen heizbar sein; die Temperatur hat mindestens 20 Grad C zu betra-
gen.
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(2) In den Umkleideräumen ist jedem Arbeitnehmer ein verschließbarer Kleiderbehälter zur
Verfügung zu stellen.
3.5 Trockenräume

Trockenräume müssen heizbar und mit Vorrichtungen zum Trocknen nasser Arbeitskleidung
ausgestattet sein.
3.6 Waschräume und Aborte

(1) Waschräume und Aborte müssen den Anforderungen der Hygiene entsprechen und in räum-
licher Verbindung mit den Umkleideräumen stehen.

(2) In den Waschräumen muss für je 3 Arbeitnehmer einer Schicht eine Wasserzapfstelle mit
Waschbecken und eine Dusche vorhanden sein. Die Zapfstellen und Duschen müssen für kaltes
und warmes Wasser eingerichtet sein.

(3) In Waschräumen und Aborten dürfen keine Bodenbeläge aus Holz oder ähnlichen orga-
nischen Stoffen verwendet werden.

(4) Waschräume müssen heizbar sein. Die Temperatur hat mindestens 20 Grad C zu betragen.

Anhang 2 
( § 2 1  Abs. 1) Ausschleusungs- und Wartezeiten

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1997, 1387-1401
(1) Die Ausschleusung der Arbeitnehmer in Druckluft hat nach der Tabelle 1 mit Sauerstoff zu

erfolgen.
(2) Liegen zwischen den Aufenthalten in Druckluft mehr als 24 Stunden und überschreitet der

Aufenthalt der Arbeitnehmer in Druckluft 50% der Aufenthaltszeit nach Tabelle 1 nicht, so kann
die zuständige Behörde bei Arbeitsdrücken bis 1,8 bar auf Antrag Ausnahmen von der Verpflich-
tung der Ausschleusung mit Sauerstoff erteilen. Für diese Fälle gilt Notfalltabelle 1.

(3) In Notfällen, in denen eine Ausschleusung mit Sauerstoff wegen technischen Versagens der
Anlage zur Ausschleusung mit Sauerstoff (Sauerstoffanlage) nicht möglich ist, kann eine Aus-
schleusung unter Druckluft in Abstimmung mit dem ermächtigten Arzt nach der Notfalltabelle 1
vorgenommen werden.

(4) Muss in Notfallsituationen die gemäß Tabelle 1 zulässige Aufenthaltszeit überschritten wer-
den, ist die Ausschleusung mit Sauerstoff in Abstimmung mit dem ermächtigten Arzt nach der
Notfalltabelle 2 vorzunehmen. Lässt eine solche Notfallsituation die Ausschleusung mit Sauer-
stoff wegen technischen Versagens der Sauerstoffanlage nicht zu, kann die Ausschleusung mit
Druckluft nach der Notfalltabelle 3 vorgenommen werden.

(5) Nach Beendigung der Arbeiten in Druckluft sind bei einem Arbeitsdruck von mehr als 1 bar
folgende Wartezeiten einzuhalten:
– nach Ausschleusungen mit einer Druckstufe 

30 Minuten,
– nach Ausschleusungen mit mehreren Druckstufen 

60 Minuten,
– vor Entfernung von der Arbeitsstelle länger als 12 Stunden 

90 Minuten.
(6) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer von dem ermächtigten Arzt über

den Antritt von Flugreisen beraten werden.

Tabelle 1: 
Ausschleusung mit Sauerstoff im Normalbetrieb

Achtung: Mit der Sauerstoffatmung darf erst begonnen werden, wenn der Druck in der Schleuse
auf 1,0 bar abgesenkt ist.
(Inhalt: nicht darstellbare Tabelle, Fundstelle: BGBl. I 1997, 1388 -1393) *)
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Achtung: Der Arbeitsdruck entspricht dem über den atmosphärischen Druck hinausge-
henden Überdruck 

Notfalltabelle 1: Ausschleusung mit Druckluft bei technischem Versagen der Sauerstoffanlage
– nur in Abstimmung mit dem Arzt anzuwenden! –
(Inhalt: nicht darstellbare Tabelle, Fundstelle: BGBl. I 1997, 1393 -1395) 

Achtung: Der Arbeitsdruck entspricht dem über den atmosphärischen Druck hinausge-
henden Überdruck! 

Notfalltabelle 2: Ausschleusung mit Sauerstoff in Notfällen bei Überschreitung zulässiger Aufent-
haltszeit
– nur in Abstimmung mit dem Arzt anzuwenden! –
Achtung: Mit der Sauerstoffatmung darf erst begonnen werden, wenn der Druck in der Schleuse
auf 1,0 bar abgesenkt ist.
(Inhalt: nicht darstellbare Tabelle, Fundstelle: BGBl. I 1997, 1395 -1396) 

Achtung: Der Arbeitsdruck entspricht dem über den atmosphärischen Druck hinausge-
henden Überdruck!

Notfalltabelle 3: Ausschleusung mit Druckluft bei technischem Versagen der Sauerstoffanlage
und Überschreitung zulässiger Aufenthaltszeit
– nur in Abstimmung mit dem Arzt anzuwenden! –
(Inhalt: nicht darstellbare Tabelle, Fundstelle: BGBl. I 1997, 1397 -1401) 

Achtung: Der Arbeitsdruck entspricht dem über den atmosphärischen Druck hinausge-
henden Überdruck!

Anhang 3 
(Nach § 18 Abs. 1 Nr. 4 der Verordnung über Arbeiten in Druckluft)

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1972, 1927 -1928
Anweisung für Schleusenwärter
1. Der Schleusenwärter darf seinen Posten erst verlassen, nachdem er abgelöst worden ist, oder

sämtliche Personen die Arbeitskammer und die Schleuse verlassen haben.
2. Der Schleusenwärter darf nur Personen einschleusen, die nach einer schriftlichen Bescheini-

gung eines ermächtigten Arztes gesundheitlich tauglich sind. Der Schleusenwärter hat sich
über das Vorliegen der Bescheinigung zu vergewissern. Personen, die zum ersten Mal einge-
schleust werden, hat der Schleusenwärter über das beim Einschleusen erforderliche Verhalten
zu belehren.

3. Personen, die unter Alkoholeinwirkung stehen, dürfen nicht eingeschleust werden. Stellt der
Schleusenwärter eine Alkoholwirkung erst nach dem Einschleusen fest, so hat er die Betref-
fenden sofort auszuschleusen.

4. Der Schleusenwärter ist dafür verantwortlich, dass kein Unbefugter die Druckluftventile
bedient und daß nicht mehr Personen gleichzeitig ein- oder ausgeschleust werden, als auf dem
in der Schleuse befindlichen Anschlag angegeben ist.

5. Der Schleusenwärter ist für die Einhaltung der für das Ein- und Ausschleusen festgelegten
Bestimmungen verantwortlich. Er hat dabei insbesondere Folgendes zu beachten:
a) Der Zeitbedarf für das Einschleusen hat sich nach dem Schleuseninsassen zu richten, der

den Druckausgleich am langsamsten erreicht. Während des Einschleusens sind die
geschleusten Personen ständig im Auge zu behalten. Treten bei einer Person Beschwerden
auf, ist der Druck in der Schleuse umgehend wieder abzusenken und langsamer als vorher
zu steigern. Treten dabei erneut Beschwerden auf, ist die betreffende Person auszuschleu-
sen und dem nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 bestellten Fachkundigen oder seinem Stellvertreter
hierüber Mitteilung zu machen.
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b) Das Ausschleusen von Personen hat bei Arbeitsdrücken von 0,7 bar oder darüber grund-
sätzlich mit Sauerstoff zu erfolgen, dabei ist Tabelle 1 des Anhanges 2 einzuhalten. Dabei
müssen alle Personen die Sauerstoffatemmaske fest anlegen.

c) Ist wegen technischen Versagens der Sauerstoffanlage das Ausschleusen mit Sauerstoffat-
mung nicht möglich, hat die Ausschleusung mit Druckluft gemäß Notfalltabelle 1 des
Anhanges 2 zu erfolgen.

d) Wird in Notfallsituationen die zulässige Aufenthaltsdauer von Personen in der Arbeitskam-
mer überschritten, sind diese nach der Notfalltabelle 2 des Anhanges 2 mit Sauerstoffat-
mung auszuschleusen.

e) Kann in Notfallsituationen nach Buchstabe d nicht mit Sauerstoff ausgeschleust werden,
hat die Ausschleusung mit Druckluft gemäß Notfalltabelle 3 des Anhanges 2 zu erfolgen.

f) Liegen die Aufenthaltszeiten in der Arbeitskammer zwischen den in den Tabellen angege-
benen Werten, ist jeweils die für die höhere Aufenthaltszeit angegebene Ausschleusungs-
zeit einzuhalten.

g) Schwankt der Druck in der Arbeitskammer regelmäßig, z.B. durch Ebbe und Flut bedingt,
oder vorübergehend, müssen die Ausschleusungszeiten dem höchsten Druck der jeweiligen
Arbeitsschicht entsprechen.

h) Während des Ausschleusens ist die Schleuse mit Frischluft zu spülen.
6. Der Schleusenwärter darf nur bei Gefahr für Leben oder Gesundheit von Personen von den

Ausschleusungszeiten der Tabellen des Anhanges 2 abweichen. Hiervon sind der für den
Druckluftbetrieb verantwortliche Betriebsleiter oder sein Stellvertreter und der ermächtigte
Arzt sofort zu benachrichtigen. Die zu schnell ausgeschleusten Personen sind so bald wie mög-
lich in der Krankendruckluftkammer oder - soweit eine solche nicht vorhanden ist - in der Per-
sonenschleuse unter den Druck zu setzen, der in der Arbeitskammer bestanden hat und nach
den vorgeschriebenen Zeiten der Tabellen des Anhanges 2 auszuschleusen.

7. Sinkt bei geschlossenem Auslasshahn der Druck in der Schleuse infolge Undichtigkeit schnel-
ler als es die Ausschleusungszeiten der Tabellen des Anhanges 2 vorschreiben, so muss der
Schleusenwärter so viel Druckluft einlassen, dass die ordnungsgemäßen Druckstufen und Aus-
schleusungszeiten eingehalten werden.

8. Zeigt eine Person beim Ausschleusen Krankheitserscheinungen oder gibt sie Beschwerden an,
so hat der Schleusenwärter den Ausschleusungsvorgang sofort zu unterbrechen und auf der
erreichten Druckstufe stehenzubleiben, bis die Beschwerden verschwunden sind. Ist dies nach
einigen Minuten nicht der Fall, so ist der Druck in der Personenschleuse wieder auf den vor-
ausgegangenen Arbeitsdruck zu erhöhen. Der Schleusenwärter hat die sofortige Benachrichti-
gung des ermächtigten Arztes zu veranlassen und den Kranken besonders vorsichtig und lang-
sam auszuschleusen, soweit nicht der benachrichtigte Arzt andere Anweisungen erteilt.

9. Bei allen Erkrankungen oder Unfällen von Personen in Druckluft ist in jedem Fall der ermäch-
tigte Arzt vor Beginn der Ausschleusung zu verständigen. Die Ausschleusung von Erkrankten
oder Verletzten ist nach Anweisung des ermächtigten Arztes vorzunehmen.

10. Die Namen von Erkrankten und Unfallverletzten sind vom Schleusenwärter sofort dem verant-
wortlichen Betriebsleiter oder seinem Stellvertreter zu nennen.

11. Erkrankt der Schleusenwärter, so hat er das umgehend seinem nächsten Vorgesetzten anzuzei-
gen, damit ein Stellvertreter bestellt werden kann.

12. Jede Beschädigung an der Schleuse oder deren Einrichtung (Türen, Hähne, Druckmesser,
Druckschreiber, Uhr, Fernsprechanlage usw.) hat der Schleusenwärter sofort dem verantwort-
lichen Betriebsleiter oder seinem Stellvertreter anzuzeigen.
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Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts 
an Feiertagen und im Krankheitsfall 

(Entgeltfortzahlungsgesetz)
Vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1065), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 

21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1601)

Inhaltsübersicht
§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Entgeltzahlung an Feiertagen 
§ 3 Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheits-

fall 
§ 3a Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Spende 

von Organen oder Geweben
§ 4 Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts 
§ 4a Kürzung von Sondervergütungen 
§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten 
§ 6 Forderungsübergang bei Dritthaftung 

§ 7 Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers 
§ 8 Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
§ 9 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und 

Rehabilitation 
§ 10 Wirtschaftliche Sicherung für den Krankheitsfall 

im Bereich der Heimarbeit 
§ 11 Feiertagsbezahlung der in Heimarbeit Beschäf-

tigten 
§ 12 Unabdingbarkeit 
§ 13 Übergangsvorschrift 

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz regelt die Zahlung des Arbeitsentgelts an gesetzlichen Feiertagen und die

Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall an Arbeitnehmer sowie die wirtschaftliche
Sicherung im Bereich der Heimarbeit für gesetzliche Feiertage und im Krankheitsfall.

(2) Arbeitnehmer in Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer
Berufsbildung Beschäftigten.

§ 2 Entgeltzahlung an Feiertagen
(1) Für Arbeitszeit, die infolge eines gesetzlichen Feiertages ausfällt, hat der Arbeitgeber dem

Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt zu zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte.
(2) Die Arbeitszeit, die an einem gesetzlichen Feiertag gleichzeitig infolge von Kurzarbeit aus-

fällt und für die an anderen Tagen als an gesetzlichen Feiertagen Kurzarbeitergeld geleistet wird,
gilt als infolge eines gesetzlichen Feiertages nach Absatz 1 ausgefallen.

(3) Arbeitnehmer, die am letzten Arbeitstag vor oder am ersten Arbeitstag nach Feiertagen
unentschuldigt der Arbeit fernbleiben, haben keinen Anspruch auf Bezahlung für diese Feiertage.

§ 3 Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
(1) Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleis-

tung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von
sechs Wochen. Wird der Arbeitnehmer infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig, so ver-
liert er wegen der erneuten Arbeitsunfähigkeit den Anspruch nach Satz 1 für einen weiteren Zeit-
raum von höchstens sechs Wochen nicht, wenn
1. er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht infolge derselben

Krankheit arbeitsunfähig war oder
2. seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf

Monaten abgelaufen ist.
(2) Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Absatzes 1 gilt auch eine Arbeitsver-

hinderung, die infolge einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines nicht rechtswidrigen
Abbruchs der Schwangerschaft eintritt. Dasselbe gilt für einen Abbruch der Schwangerschaft,
wenn die Schwangerschaft innerhalb von zwölf Wochen nach der Empfängnis durch einen Arzt
abgebrochen wird, die schwangere Frau den Abbruch verlangt und dem Arzt durch eine Beschei-
nigung nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff von einer aner-
kannten Beratungsstelle hat beraten lassen.
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(3) Der Anspruch nach Absatz 1 entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des
Arbeitsverhältnisses.
§ 3a Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Spende von Organen oder Geweben

(1) Ist ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge der Spende von Organen oder Gewe-
ben, die nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes erfolgt, an seiner Arbeitsleistung ver-
hindert, hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsun-
fähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen. § 3 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2)  Dem Arbeitgeber sind von der gesetzlichen Krankenkasse des Empfängers von Organen
oder Geweben das an den Arbeitnehmer nach Absatz 1 fortgezahlte Arbeitsentgelt sowie die hier-
auf entfallenden vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung und zur betrieb-
lichen Alters und Hinterbliebenenversorgung auf Antrag zu erstatten. Ist der Empfänger von
Organen oder Geweben gemäß § 193 Absatz 3 des Versicherungsvertragsgesetzes bei einem pri-
vaten Krankenversicherungsunternehmen versichert, erstattet dieses dem Arbeitgeber auf Antrag
die Kosten nach Satz 1 in Höhe des tariflichen Erstattungssatzes. Ist der Empfänger von Organen
oder Geweben bei einem Beihilfeträger des Bundes beihilfeberechtigt oder berücksichtigungsfä-
higer Angehöriger, erstattet der zuständige Beihilfeträger dem Arbeitgeber auf Antrag die Kosten
nach Satz 1 zum jeweiligen Bemessungssatz des Empfängers von Organen oder Geweben; dies
gilt entsprechend für sonstige öffentlich-rechtliche Träger von Kosten in Krankheitsfällen auf
Bundesebene. Unterliegt der Empfänger von Organen oder Geweben der Heilfürsorge im Bereich
des Bundes oder der truppenärztlichen Versorgung, erstatten die zuständigen Träger auf Antrag
die Kosten nach Satz 1. Mehrere Erstattungspflichtige haben die Kosten nach Satz 1 anteilig zu
tragen. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Erstat-
tungsanspruches erforderlichen Angaben zu machen.

§ 4 Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts
(1) Für den in § 3 Abs. 1 oder in § 3a Abs. 1 bezeichneten Zeitraum ist dem Arbeitnehmer das

ihm bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt fortzuzahlen.
(la) Zum Arbeitsentgelt nach Absatz 1 gehören nicht das zusätzlich für Überstunden gezahlte

Arbeitsentgelt und Leistungen für Aufwendungen des Arbeitnehmers, soweit der Anspruch auf sie
im Falle der Arbeitsfähigkeit davon abhängig ist, dass dem Arbeitnehmer entsprechende Aufwen-
dungen tatsächlich entstanden sind, und dem Arbeitnehmer solche Aufwendungen während der
Arbeitsunfähigkeit nicht entstehen. Erhält der Arbeitnehmer eine auf das Ergebnis der Arbeit
abgestellte Vergütung, so ist der von dem Arbeitnehmer in der für ihn maßgebenden regelmäßigen
Arbeitszeit erzielbare Durchschnittsverdienst der Berechnung zugrunde zu legen.

(2) Ist der Arbeitgeber für Arbeitszeit, die gleichzeitig infolge eines gesetzlichen Feiertages
ausgefallen ist, zur Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach § 3 oder nach § 3a verpflichtet, bemisst
sich die Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts für diesen Feiertag nach § 2.

(3) Wird in dem Betrieb verkürzt gearbeitet und würde deshalb das Arbeitsentgelt des Arbeit-
nehmers im Falle seiner Arbeitsfähigkeit gemindert, so ist die verkürzte Arbeitszeit für ihre Dauer
als die für den Arbeitnehmer maßgebende regelmäßige Arbeitszeit im Sinne des Absatzes 1 anzu-
sehen. Dies gilt nicht im Falle des § 2 Abs. 2.

(4) Durch Tarifvertrag kann eine von den Absätzen 1, la und 3 abweichende Bemessungsgrund-
lage des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen
Tarifvertrages kann zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Anwen-
dung der tarifvertraglichen Regelung über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle
vereinbart werden.

§ 4a Kürzung von Sondervergütungen
Eine Vereinbarung über die Kürzung von Leistungen, die der Arbeitgeber zusätzlich zum lau-

fenden Arbeitsentgelt erbringt (Sondervergütungen), ist auch für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit
infolge Krankheit zulässig. Die Kürzung darf für jeden Tag der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit ein Viertel des Arbeitsentgelts, das im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag entfällt, nicht
überschreiten.
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§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten
(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren vor-

aussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalen-
dertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfä-
higkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauf folgenden Arbeitstag
vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu
verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der
Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Ist der Arbeitnehmer
Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, muss die ärztliche Bescheinigung einen Vermerk des
behandelnden Arztes darüber enthalten, dass der Krankenkasse unverzüglich eine Bescheinigung
über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund und die voraussichtliche Dauer der
Arbeitsunfähigkeit übersandt wird.

(2) Hält sich der Arbeitnehmer bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, so ist er ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren voraussichtliche Dauer und die Adresse
am Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mitzuteilen. Die durch die Mit-
teilung entstehenden Kosten hat der Arbeitgeber zu tragen. Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer,
wenn er Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, auch dieser die Arbeitsunfä-
higkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit
länger als angezeigt, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, der gesetzlichen Krankenkasse die vor-
aussichtliche Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen. Die gesetzlichen Krankenkassen kön-
nen festlegen, daß der Arbeitnehmer Anzeige- und Mitteilungspflichten nach den Sätzen 3 und 4
auch gegenüber einem ausländischen Sozialversicherungsträger erfüllen kann. Absatz 1 Satz 5 gilt
nicht. Kehrt ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer in das Inland zurück, so ist er verpflichtet,
dem Arbeitgeber und der Krankenkasse seine Rückkehr unverzüglich anzuzeigen.

§ 6 Forderungsübergang bei Dritthaftung
(1) Kann der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschriften von einem Dritten Schadens-

ersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der ihm durch die Arbeitsunfähigkeit entstan-
den ist, so geht dieser Anspruch insoweit auf den Arbeitgeber über, als dieser dem Arbeitnehmer
nach diesem Gesetz Arbeitsentgelt fortgezahlt und darauf entfallende vom Arbeitgeber zu tra-
gende Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit, Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur Sozialversiche-
rung und zur Pflegeversicherung sowie zu Einrichtungen der zusätzlichen Alters- und Hinterblie-
benenversorgung abgeführt hat.

(2) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Scha-
densersatzanspruchs erforderlichen Angaben zu machen.

(3) Der Forderungsübergang nach Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers gel-
tend gemacht werden.

§ 7 Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers
(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Fortzahlung des Arbeitsentgelts zu verweigern, 

1. solange der Arbeitnehmer die von ihm nach § 5 Abs. 1 vorzulegende ärztliche Bescheinigung
nicht vorlegt oder den ihm nach § 5 Abs. 2 obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt;

2. wenn der Arbeitnehmer den Übergang eines Schadensersatzanspruchs gegen einen Dritten auf
den Arbeitgeber (§ 6) verhindert.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer die Verletzung dieser ihm obliegenden Ver-
pflichtungen nicht zu vertreten hat.

§ 8 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
(1) Der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts wird nicht dadurch berührt, dass der

Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit kündigt. Das Gleiche gilt,
wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis aus einem vom Arbeitgeber zu vertretenden Grunde
kündigt, der den Arbeitnehmer zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist berechtigt.
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(2) Endet das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der in § 3 Abs. 1 oder in § 3a Abs. 1 bezeichneten
Zeit nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf, oder infolge
einer Kündigung aus anderen als den in Absatz 1 bezeichneten Gründen, so endet der Anspruch
mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses.

§ 9 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation
(1) Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 gelten entsprechend für die Arbeitsverhinderung

infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, die ein Träger der
gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Unfallversicherung, eine Verwaltungsbehörde der Kriegsop-
ferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungsträger bewilligt hat und die in einer Einrichtung
der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation durchgeführt wird. Ist der Arbeitnehmer nicht
Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
sichert, gelten die §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 entsprechend, wenn eine Maßnahme der medizinischen
Vorsorge oder Rehabilitation ärztlich verordnet worden ist und in einer Einrichtung der medizi-
nischen Vorsorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren Einrichtung durchgeführt wird.

(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den Zeitpunkt des Antritts der Maßnah-
me, die voraussichtliche Dauer und die Verlängerung der Maßnahme im Sinne des Absatzes 1
unverzüglich mitzuteilen und ihm
a) eine Bescheinigung über die Bewilligung der Maßnahme durch einen Sozialleistungsträger

nach Absatz 1 Satz 1 oder
b) eine ärztliche Bescheinigung über die Erforderlichkeit der Maßnahme im Sinne des Absatzes

1 Satz 2
unverzüglich vorzulegen.

§ 10 Wirtschaftliche Sicherung für den Krankheitsfall im Bereich der Heimarbeit
(1) In Heimarbeit Beschäftigte (§ 1 Abs. 1 des Heimarbeitsgesetzes) und ihnen nach § 1 Abs. 2

Buchstabe a bis c des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellte haben gegen ihren Auftraggeber oder,
falls sie von einem Zwischenmeister beschäftigt werden, gegen diesen Anspruch auf Zahlung
eines Zuschlags zum Arbeitsentgelt. Der Zuschlag beträgt
1. für Heimarbeiter, für Hausgewerbetreibende ohne fremde Hilfskräfte und die nach § 1 Abs. 2

Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellten 3,4 vom Hundert,
2. für Hausgewerbetreibende mit nicht mehr als zwei fremden Hilfskräften und die nach § 1 Abs.

2 Buchstabe b und c des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellten 6,4 vom Hundert des Arbeits-
entgelts vor Abzug der Steuern, des Beitrags zur Bundesagentur für Arbeit und der Sozialver-
sicherungsbeiträge ohne Unkostenzuschlag und ohne die für den Lohnausfall an gesetzlichen
Feiertagen, den Urlaub und den Arbeitsausfall infolge Krankheit zu leistenden Zahlungen. Der
Zuschlag für die unter Nummer 2 aufgeführten Personen dient zugleich zur Sicherung der
Ansprüche der von ihnen Beschäftigten.

(2) Zwischenmeister, die den in Heimarbeit Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d des
Heimarbeitsgesetzes gleichgestellt sind, haben gegen ihren Auftraggeber Anspruch auf Vergütung
der von ihnen nach Absatz 1 nachweislich zu zahlenden Zuschläge.

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 in Betracht kommenden Zuschläge sind gesondert in den
Entgeltbeleg einzutragen.

(4) Für Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes) kann durch Tarifvertrag
bestimmt werden, dass sie statt der in Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bezeichneten Leistungen die den
Arbeitnehmern im Falle ihrer Arbeitsunfähigkeit nach diesem Gesetz zustehenden Leistungen
erhalten. Bei der Bemessung des Anspruchs auf Arbeitsentgelt bleibt der Unkostenzuschlag außer
Betracht.

(5) Auf die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Zuschläge sind die §§ 23 bis 25, 27 und 28
des Heimarbeitsgesetzes, auf die in Absatz 1 dem Zwischenmeister gegenüber vorgesehenen
Zuschläge außerdem § 21 Abs. 2 des Heimarbeitsgesetzes entsprechend anzuwenden. Auf die
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Ansprüche der fremden Hilfskräfte der in Absatz 1 unter Nummer 2 genannten Personen auf Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall ist § 26 des Heimarbeitsgesetzes entsprechend anzuwenden.

§11 Feiertagsbezahlung der in Heimarbeit Beschäftigten
(1) Die in Heimarbeit Beschäftigen (§ 1 Abs. 1 des Heimarbeitsgesetzes) haben gegen den Auf-

traggeber oder Zwischenmeister Anspruch auf Feiertagsbezahlung nach Maßgabe der Absätze
2 bis 5. Den gleichen Anspruch haben die in § 1 Abs. 2 Buchstabe a bis d des Heimarbeitsge-
setzes bezeichneten Personen, wenn sie hinsichtlich der Feiertagsbezahlung gleichgestellt wer-
den; die Vorschriften des § 1 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 und 5 des Heimarbeitsgesetzes finden
Anwendung. Eine Gleichstellung, die sich auf die Entgeltregelung erstreckt, gilt auch für die
Feiertagsbezahlung, wenn diese nicht ausdrücklich von der Gleichstellung ausgenommen ist.

(2) Das Feiertagsgeld beträgt für jeden Feiertag im Sinne des § 2 Abs. 1 0,72 vom Hundert des
in einem Zeitraum von sechs Monaten ausgezahlten reinen Arbeitsentgelts ohne Unkostenzu-
schläge. Bei der Berechnung des Feiertagsgeldes ist für die Feiertage, die in den Zeitraum vom 1.
Mai bis 31. Oktober fallen, der vorhergehende Zeitraum vom 1. November bis 30. April und für
die Feiertage, die in den Zeitraum vom 1. November bis 30. April fallen, der vorhergehende Zeit-
raum vom 1. Mai bis 31. Oktober zugrunde zu legen. Der Anspruch auf Feiertagsgeld ist unabhän-
gig davon, ob im laufenden Halbjahreszeitraum noch eine Beschäftigung in Heimarbeit für den
Auftraggeber stattfindet.

(3) Das Feiertagsgeld ist jeweils bei der Entgeltzahlung vor dem Feiertag zu zahlen. Ist die
Beschäftigung vor dem Feiertag unterbrochen worden, so ist das Feiertagsgeld spätestens drei
Tage vor dem Feiertag auszuzahlen. Besteht bei der Einstellung der Ausgabe von Heimarbeit zwi-
schen den Beteiligten Einvernehmen, das Heimarbeitsverhältnis nicht wieder fortzusetzen, so ist
dem Berechtigten bei der letzten Entgeltzahlung das Feiertagsgeld für die noch uck Feiertage des
laufenden sowie für die Feiertage des folgenden Halbjahreszeitraumes zu zahlen. Das Feiertags-
geld ist jeweils bei der Auszahlung in die Entgeltbelege (§ 9 des Heimarbeitsgesetzes) einzutra-
gen.

(4) Übersteigt das Feiertagsgeld, das der nach Absatz 1 anspruchsberechtigte Hausgewerbetrei-
bende oder im Lohnauftrag arbeitende Gewerbetreibende (Anspruchsberechtigte) für einen Feier-
tag auf Grund des § 2 seinen fremden Hilfskräften (§ 2 Abs. 6 des Heimarbeitsgesetzes) gezahlt
hat, den Betrag, den er auf Grund der Absätze 2 und 3 für diesen Feiertag erhalten hat, so haben
ihm auf Verlangen seine Auftraggeber oder Zwischenmeister den Mehrbetrag anteilig zu erstatten.
Ist der Anspruchsberechtigte gleichzeitig Zwischenmeister, so bleibt hierbei das für die Heimar-
beiter oder Hausgewerbetreibenden empfangene und weiter gezahlte Feiertagsgeld außer Ansatz.
Nimmt ein Anspruchsberechtigter eine Erstattung nach Satz 1 in Anspruch, so können ihm bei
Einstellung der Ausgabe von Heimarbeit die erstatteten Beträge auf das Feiertagsgeld angerechnet
werden, das ihm auf Grund des Absatzes 2 und des Absatzes 3 Satz 3 für die dann noch übrigen
Feiertage des laufenden sowie für die Feiertage des folgenden Halbjahreszeitraumes zu zahlen ist.

(5) Das Feiertagsgeld gilt als Entgelt im Sinne der Vorschriften des Heimarbeitsgesetzes über
Mithaftung des Auftraggebers (§ 21 Abs. 2), über Entgeltschutz (§§ 23 bis 27) und über Aus-
kunftspflicht über Entgelte (§ 28); hierbei finden die §§ 24 bis 26 des Heimarbeitsgesetzes Anwen-
dung, wenn ein Feiertagsgeld gezahlt ist, das niedriger ist als das in diesem Gesetz festgesetzte.

§ 12 Unabdingbarkeit
Abgesehen von § 4 Abs. 4 kann von den Vorschriften dieses Gesetzes nicht zuungunsten des

Arbeitnehmers oder der nach § 10 berechtigten Personen abgewichen werden.

§ 13 Übergangsvorschrift
Ist der Arbeitnehmer von einem Tag nach dem 9. Dezember 1998 bis zum 1. Januar 1999 oder

darüber hinaus durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder infolge einer Maßnahme der
medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation an seiner Arbeitsleistung verhindert, sind für diesen
Zeitraum die seit dem 1. Januar 1999 geltenden Vorschriften maßgebend, es sei denn, dass diese
für den Arbeitnehmer ungünstiger sind.
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Erste Rechtsverordnung zur Durchführung 
des Heimarbeitsgesetzes (HAGDV 1)*

In der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 1976 (BGBl. I S. 221), zuletzt geändert durch 
Artikel 435 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)

- Auszug -

Inhaltsübersicht

Fünfter Abschnitt
Durchführung der allgemeinen 

Schutzvorschriften 
§ 9 Listenführung 

§ 10 Führen von Entgeltbüchern 
§ 11 Genehmigung von Entgelt- oder Arbeitszetteln 
§ 12 Form und Inhalt der Entgeltbelege 
§ 13 Aufbewahrung von Entgeltbelegen 

Fünfter Abschnitt
Durchführung der allgemeinen Schutzvorschriften 

§ 9 Listenführung
(1) Die nach § 6 HAG zu führenden Listen sind aufzugliedern nach 

1. in Heimarbeit Beschäftigten (§ 1 Abs. 1 HAG),
2. Gleichgestellten nach § 1 Abs. 2 Buchstaben a bis c HAG,
3. gleichgestellten und nicht gleichgestellten Zwischenmeistern (§ 1 Abs. 2 Buchstabe d, § 2 Abs.

3 HAG).
(2) In den Listen sind mindestens anzugeben: 

1. der Vor- und Zuname des Beschäftigten,
2. das Geburtsdatum,
3. die genaue Anschrift seiner Wohnung oder Betriebsstätte einschließlich der Postleitzahl,
4. die Art der Beschäftigung,
5. der Zeitpunkt der erstmaligen Beschäftigung,
6. der Zeitpunkt des endgültigen Ausscheidens.

(3) Die Listen müssen alle Personen (Absatz 1) ausweisen, die innerhalb eines Kalenderhalb-
jahrs beschäftigt werden. Für jedes neue Kalenderhalbjahr sind neue Listen anzulegen. In diese
sind aus den alten Listen die Namen der Personen zu übertragen, deren Heimarbeits- oder sonsti-
ges Vertragsverhältnis zu Beginn dieses Kalenderhalbjahrs nicht rechtswirksam beendet ist. Die
alten Listen sind bis zum Ablauf des Kalenderjahrs, das auf das Jahr ihrer Anlegung folgt, aufzu-
bewahren.

(4) Die Oberste Arbeitsbehörde soll Muster für Listen vorschreiben. Sie kann außerdem Ter-
mine festsetzen, zu denen ihr oder der von ihr bestimmten Stelle die Listen eingesandt werden
müssen.

(5) Das Beschaffen und Ausfüllen der Listen obliegt denjenigen, die Heimarbeit ausgeben oder
weitergeben.

* Besondere Arbeitgeberpflicht gem. § 7a HAG: Unterrichtung über die Art und Weise der zu verrichtenden
Arbeit, die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen diese bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über
die Maßnahmen und Einrichtungen zur Abwendung dieser Gefahren
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§ 10 Führen von Entgeltbüchern
(1) Entgeltbeleg im Sinne der §§ 9,11 und 28 HAG ist in der Regel ein Entgeltbuch, das die in

§ 12 vorgeschriebenen Angaben enthält. Die Oberste Arbeitsbehörde des Landes kann Muster für
Entgeltbücher vorschreiben.

(2) Die Beschaffung und Ausfüllung der Entgeltbücher obliegt, unbeschadet der Vorschrift des
§ 12 Abs. 2, den Personen, die die Heimarbeit ausgeben oder weitergeben.

(3) Jedem in Heimarbeit Beschäftigten oder Gleichgestellten (§ 1 Abs. 1 und 2 HAG) ist spä-
testens bei der ersten Abrechnung ein Entgeltbuch auszuhändigen.

(4) Ist der in Heimarbeit Beschäftigte oder Gleichgestellte für mehrere Auftraggeber tätig, so
hat jeder Auftraggeber ein besonderes Entgeltbuch auszustellen.

§11 Genehmigung von Entgelt- oder Arbeitszetteln
(1) Die Ausgabe der in § 9 Abs. 2 HAG vorgesehenen Entgelt- oder Arbeitszettel darf nur

genehmigt werden, wenn ihre Verwendung einen wesentlichen Vorteil für den Geschäftsverkehr
bietet.

(2) Entgelt- oder Arbeitszettel dürfen nur in Form von Abreißzetteln, die mit fortlaufender
Blattbezifferung in einem Durchschreibeblock mit abtrennbarer Titelseite zusammengefaßt und
mit Schreibmaschine, Tinte, Tintenstift oder Kopierstift auszufertigen sind, verwendet werden.
Die Titelseite des Blocks entspricht der ersten Seite des Entgeltbuchs; auf ihr sind daher die Anga-
ben nach § 12 Abs. 1 einzutragen. Für jede Person, die Heimarbeit entgegennimmt, ist ein beson-
derer Block zu verwenden. Das nach § 9 Abs. 2 HAG vorgeschriebene Sammelheft (Entgeltheft)
muß einen festen Umschlag haben. Es bildet mit der einzufügenden Titelseite, den nachfolgenden
Druckseiten (§ 12 Abs. 5) und den einzelnen der Nummernfolge nach einzulegenden Entgeltzet-
teln des Blocks den vorgeschriebenen Entgeltbeleg.

(3) Wer nach Absatz 2 bei der Ausgabe oder Weitergabe von Heimarbeit Entgeltzettel verwen-
det, ist verpflichtet, die Durchschläge der Entgeltzettel in den Durchschreibeblöcken oder in Sam-
melheften (Schnellheftern usw.) aufzubewahren.

(4) Leistungs-, Abrechnungs-, Liefer- oder ähnliche Zettel, die neben den Entgeltbelegen
geführt werden, unterliegen keiner Beschränkung und bedürfen nicht der Genehmigung. Die ord-
nungsgemäße Führung der Entgeltbelege darf durch solche Zettel nicht beeinträchtigt werden.
Können die Angaben über die Art der Arbeit und ihrer Teilarbeiten oder sonstige Angaben aus
Raummangel nicht vollständig in den Entgeltbeleg eingetragen werden, so kann dieser durch Zet-
tel ergänzt werden (Ergänzungszettel). Die Ergänzungszettel, für die die Vorschriften des
Absatzes 2 Satz 1, des Absatzes 3 und des § 9 Abs. 3 HAG gelten, sind im Entgeltbeleg mit Num-
mern und einem kurzen Hinweis auf den Inhalt aufzuführen.

§ 12 Form und Inhalt der Entgeltbelege
(1) Die Entgeltbücher und die von der Obersten Arbeitsbehörde des Landes oder der von ihr

bestimmten Stelle zugelassenen Entgeltzettel und Entgelthefte müssen außer den im § 9 Abs. 1
HAG geforderten Angaben Folgendes enthalten:
a) Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung und Gewerbezweig, Wohnung und

Arbeitsstätte des Entgeltbuchinhabers;
b) Vor- und Zuname, Firma, Gewerbezweig sowie Betriebsstätte oder Firmensitz dessen, der

Heimarbeit ausgibt oder weitergibt;
c) die Zahl der regelmäßigen Mitarbeiter, getrennt nach 

aa) Familienangehörigen, deren Namen und Geburtsdaten anzugeben sind, 
bb) fremden Hilfskräften, 
cc) Heimarbeitern.

(2) Die Eintragungen nach den Buchstaben a und b des Absatzes 1 obliegen dem Auftraggeber,
die nach Buchstabe c dem Heimarbeiter, Hausgewerbetreibenden oder Gleichgestellten.

(3) Zuschläge und sonstige neben dem Entgelt gezahlte und auf einem Rechtsanspruch beru-
hende Geldleistungen sind gesondert auszuweisen. Erscheinen für einzelne Gewerbezweige oder
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Beschäftigungsarten weitere Angaben im Entgeltbeleg zweckmäßig, so kann die zuständige
Arbeitsbehörde die Aufnahme solcher Angaben in den Entgeltbeleg anordnen.

(4) Die zuständige Arbeitsbehörde kann für einen oder mehrere Gewerbezweige oder Beschäf-
tigungsarten die Führung einheitlicher Entgeltbelege vorschreiben.

(5) Die zuständige Arbeitsbehörde kann anordnen, dass einzelne Vorschriften des Gesetzes
über die Heimarbeit oder stichwortartige Hinweise auf Zweck und Ziel des Gesetzes, die auf die
einzelnen Seiten verteilt werden können, in den Entgeltbeleg aufgenommen werden. Auch Hin-
weise auf Vorschriften sonstiger Gesetze und Verordnungen können einbezogen werden.

(6) Die zuständigen Arbeitsbehörden haben die nach den Absätzen 3 bis 5 erlassenen Vor-
schriften öffentlich bekanntzumachen.

§ 13 Aufbewahrung von Entgeltbelegen
(1) Abgeschlossene Entgeltbelege sind bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahrs, das auf das

Jahr der letzten Eintragung folgt, von den in Heimarbeit Beschäftigten oder Gleichgestellten auf-
zubewahren. Sie sind auf Verlangen vorzulegen (§ 9 Abs. 3 HAG).

(2) Absatz 1 gilt im Fall des § 11 Abs. 3 entsprechend für den Auftraggeber.
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Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen 
(Gefahrstoffverordnung – GefStoffV)

Vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643, 1644) – zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2514)

- Auszug -

Inhaltsübersicht

Abschnitt 4 
Schutzmaßnahmen

§ 8 Allgemeine Schutzmaßnahmen 
§ 9 Zusätzliche Schutzmaßnahmen 
§ 10 Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten 

mit krebserzeugenden, erbgutverändernden 
und fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen

§ 11 Besondere Schutzmaßnahmen gegen physika-
lisch-chemische Einwirkungen, insbesondere 
gegen Brand- und Explosionsgefährdungen

§ 12 (weggefallen)

§ 13 Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle 
§ 14 Unterrichtung und Unterweisung der 

Beschäftigten 
§ 15 Zusammenarbeit verschiedener Firmen 

Abschnitt 5
Verbote und Beschränkungen

§ 16 Herstellungs- und Verwendungsbeschrän-
kungen

§ 17 Nationale Ausnahmen von Beschränkungs-
regelungen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 9

Abschnitt 4 
Schutzmaßnahmen

§ 8 Allgemeine Schutzmaßnahmen
(1) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen die folgenden Schutzmaßnahmen zu

ergreifen:
1. geeignete Gestaltung des Arbeitsplatzes und geeignete Arbeitsorganisation,
2. Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und geeignete War-

tungsverfahren zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten bei der
Arbeit,

3. Begrenzung der Anzahl der Beschäftigten, die Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt
sein können,

4. Begrenzung der Dauer und der Höhe der Exposition,
5. angemessene Hygienemaßnahmen, insbesondere zur Vermeidung von Kontaminationen, und

die regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes,
6. Begrenzung der am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahrstoffe auf die Menge, die für den Fort-

gang der Tätigkeiten erforderlich ist,
7. geeignete Arbeitsmethoden und Verfahren, welche die Gesundheit und Sicherheit der

Beschäftigten nicht beeinträchtigen oder die Gefährdung so gering wie möglich halten, ein-
schließlich Vorkehrungen für die sichere Handhabung, Lagerung und Beförderung von
Gefahrstoffen und von Abfällen, die Gefahrstoffe enthalten, am Arbeitsplatz.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass 
1. alle verwendeten Stoffe und Zubereitungen identifizierbar sind,
2. gefährliche Stoffe und Zubereitungen innerbetrieblich mit einer Kennzeichnung versehen sind,

die ausreichende Informationen über die Einstufung, über die Gefahren bei der Handhabung
und über die zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen enthält; vorzugsweise ist eine Kennzeich-
nung zu wählen, die der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 oder nach den Übergangsvor-
schriften dieser Verordnung der Richtlinie 67/548/EWG oder der Richtlinie 1999/45/EG ent-
spricht,

3. Apparaturen und Rohrleitungen so gekennzeichnet sind, dass mindestens die enthaltenen
Gefahrstoffe sowie die davon ausgehenden Gefahren eindeutig identifizierbar sind.
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

242 © Bundesanzeiger Verlag 2011



§ 9 Gefahrstoffverordnung  15

E-Book – Aushangpflichtige Gesetze 2014
Kennzeichnungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. Solange der
Arbeitgeber den Verpflichtungen nach Satz 1 nicht nachgekommen ist, darf er Tätigkeiten mit den
dort genannten Stoffen und Zubereitungen nicht ausüben lassen. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für
Stoffe, die für Forschungs- und Entwicklungszwecke oder für wissenschaftliche Lehrzwecke neu
hergestellt worden sind und noch nicht geprüft werden konnten. Eine Exposition der Beschäftigten
bei Tätigkeiten mit diesen Stoffen ist zu vermeiden.

(3) Der Arbeitgeber hat gemäß den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 sicher-
zustellen, dass die Beschäftigten in Arbeitsbereichen, in denen sie Gefahrstoffen ausgesetzt sein
können, keine Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen. Der Arbeitgeber hat hierfür vor Auf-
nahme der Tätigkeiten geeignete Bereiche einzurichten.

(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass durch Verwendung verschließbarer Behälter eine
sichere Lagerung, Handhabung und Beförderung von Gefahrstoffen auch bei der Abfallentsor-
gung gewährleistet ist.

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe so aufbewahrt oder gelagert werden,
dass sie weder die menschliche Gesundheit noch die Umwelt gefährden. Er hat dabei wirksame
Vorkehrungen zu treffen, um Missbrauch oder Fehlgebrauch zu verhindern. Insbesondere dürfen
Gefahrstoffe nicht in solchen Behältern aufbewahrt oder gelagert werden, durch deren Form oder
Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt werden kann. Sie dürfen nur übersichtlich
geordnet und nicht in unmittelbarer Nähe von Arznei-, Lebens- oder Futtermitteln, einschließlich
deren Zusatzstoffe, aufbewahrt oder gelagert werden. Bei der Aufbewahrung zur Abgabe oder zur
sofortigen Verwendung muss eine Kennzeichnung nach Absatz 2 deutlich sichtbar und lesbar
angebracht sein.

(6) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe, die nicht mehr benötigt werden, und
entleerte Behälter, die noch Reste von Gefahrstoffen enthalten können, sicher gehandhabt, vom
Arbeitsplatz entfernt und sachgerecht gelagert oder entsorgt werden.

(7) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass als giftig, sehr giftig, krebserzeugend Kategorie 1
oder 2, erbgutverändernd Kategorie 1 oder 2 oder fortpflanzungsgefährdend Kategorie 1 oder 2
eingestufte Stoffe und Zubereitungen unter Verschluss oder so aufbewahrt oder gelagert werden,
dass nur fachkundige und zuverlässige Personen Zugang haben. Tätigkeiten mit diesen Stoffen
und Zubereitungen sowie mit atemwegssensibilisierenden Stoffen und Zubereitungen dürfen nur
von fachkundigen oder besonders unterwiesenen Personen ausgeführt werden. Die Sätze 1 und 2
gelten nicht für Kraftstoffe an Tankstellen.

(8) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen nach Anhang I Nummer 2 bis 5
sowohl die §§ 6 bis 18 als auch die betreffenden Vorschriften des Anhangs I Nummer 2 bis 5 zu
beachten.

§ 9 Zusätzliche Schutzmaßnahmen
(1) Sind die allgemeinen Schutzmaßnahmen nach § 8 nicht ausreichend, um Gefährdungen

durch Einatmen, Aufnahme über die Haut oder Verschlucken entgegenzuwirken, hat der Arbeit-
geber zusätzlich diejenigen Maßnahmen nach den Absätzen 2 bis 7 zu ergreifen, die auf Grund der
Gefährdungsbeurteilung nach § 6 erforderlich sind. Dies gilt insbesondere, wenn
1. Arbeitsplatzgrenzwerte oder biologische Grenzwerte überschritten werden,
2. bei hautresorptiven oder haut- oder augenschädigenden Gefahrstoffen eine Gefährdung durch

Haut- oder Augenkontakt besteht oder
3. bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert und ohne biologischen Grenzwert eine Gefähr-

dung auf Grund der ihnen zugeordneten Gefährlichkeitsmerkmale nach § 3 und der inhalativen
Exposition angenommen werden kann.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe in einem geschlossenen System her-
gestellt und verwendet werden, wenn
1. die Substitution der Gefahrstoffe nach § 7 Absatz 3 durch solche Stoffe, Zubereitungen,

Erzeugnisse oder Verfahren, die bei ihrer Verwendung nicht oder weniger gefährlich für die
Gesundheit und Sicherheit sind, technisch nicht möglich ist und
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2. eine erhöhte Gefährdung der Beschäftigten durch inhalative Exposition gegenüber diesen
Gefahrstoffen besteht.

Ist die Anwendung eines geschlossenen Systems technisch nicht möglich, so hat der Arbeitgeber
dafür zu sorgen, dass die Exposition der Beschäftigten nach dem Stand der Technik und unter
Beachtung von § 7 Absatz 4 so weit wie möglich verringert wird.

(3) Bei Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts muss der Arbeitgeber unverzüglich die
Gefährdungsbeurteilung nach § 6 erneut durchführen und geeignete zusätzliche Schutzmaßnah-
men ergreifen, um den Arbeitsplatzgrenzwert einzuhalten. Wird trotz Ausschöpfung aller tech-
nischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten,
hat der Arbeitgeber unverzüglich persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen. Dies gilt insbe-
sondere für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten.

(4) Besteht trotz Ausschöpfung aller technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen bei
hautresorptiven, haut- oder augenschädigenden Gefahrstoffen eine Gefährdung durch Haut- oder
Augenkontakt, hat der Arbeitgeber unverzüglich persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen.

(5) Der Arbeitgeber hat getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Arbeits- oder Schutz-
kleidung einerseits und die Straßenkleidung andererseits zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitge-
ber hat die durch Gefahrstoffe verunreinigte Arbeitskleidung zu reinigen.

(6) Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die gewährleisten, dass Arbeitsbe-
reiche, in denen eine erhöhte Gefährdung der Beschäftigten besteht, nur den Beschäftigten
zugänglich sind, die sie zur Ausübung ihrer Arbeit oder zur Durchführung bestimmter Aufgaben
betreten müssen.

(7) Wenn Tätigkeiten mit Gefahrstoffen von einer oder einem Beschäftigten allein ausgeübt
werden, hat der Arbeitgeber zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder eine angemessene
Aufsicht zu gewährleisten. Dies kann auch durch den Einsatz technischer Mittel sichergestellt
werden.

§ 10 Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten 
mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und 

fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen
(1) Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2, für die kein

Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist, hat der Arbeitgeber ein
geeignetes, risikobezogenenes Maßnahmenkonzept anzuwenden, um das Minimierungsgebot
nach § 7 Absatz 4 umzusetzen. Hierbei sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln,
Erkenntnisse und Beurteilungsmaßstäbe zu berücksichtigen. Bei Tätigkeiten mit krebserzeu-
genden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder
2 hat der Arbeitgeber, unbeschadet des Absatzes 2, zusätzlich die Bestimmungen nach den Absät-
zen 3 bis 5 zu erfüllen. Die besonderen Bestimmungen des Anhangs II Nummer 6 sind zu beach-
ten.

(2) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht, wenn 
1. ein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist, dieser eingehalten

und dies durch Arbeitsplatzmessung oder durch andere geeignete Methoden zur Ermittlung der
Exposition belegt wird oder

2. Tätigkeiten entsprechend einem nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Verfahrens- und stoff-
spezifischen Kriterium ausgeübt werden.

(3) Wenn Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsgefähr-
denden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 ausgeübt werden, hat der Arbeitgeber

1. die Exposition der Beschäftigten durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere geeig-
nete Ermittlungsmethoden zu bestimmen, auch um erhöhte Expositionen infolge eines
unvorhersehbaren Ereignisses oder eines Unfalls schnell erkennen zu können,

2. Gefahrenbereiche abzugrenzen, in denen Beschäftigte diesen Gefahrstoffen ausgesetzt sind
oder ausgesetzt sein können, und Warn- und Sicherheitszeichen anzubringen, einschließ-
lich der Verbotszeichen „Zutritt für Unbefugte verboten“ und „Rauchen verboten“ nach
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Anhang II Nummer 3.1 der Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Min-
destvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz (ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 23), die durch die Richtlinie 2007/30/EG
(ABl. L 165 vom 27.6.2007, S. 21) geändert worden ist.

(4) Bei Tätigkeiten, bei denen eine beträchtliche Erhöhung der Exposition der Beschäftigten
durch krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende Gefahrstoffe der
Kategorie 1 oder 2 zu erwarten ist und bei denen jede Möglichkeit weiterer technischer Schutz-
maßnahmen zur Begrenzung dieser Exposition bereits ausgeschöpft wurde, hat der Arbeitgeber
nach Beratung mit den Beschäftigten oder mit ihrer Vertretung Maßnahmen zu ergreifen, um die
Dauer der Exposition der Beschäftigten so weit wie möglich zu verkürzen und den Schutz der
Beschäftigten während dieser Tätigkeiten zu gewährleisten. Er hat den betreffenden Beschäftigten
persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, die sie während der gesamten Dauer der
erhöhten Exposition tragen müssen.

(5) Werden in einem Arbeitsbereich Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden
oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 ausgeübt, darf die dort
abgesaugte Luft nicht in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. Dies gilt nicht, wenn die Luft
unter Anwendung von behördlich oder von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung aner-
kannten Verfahren oder Geräte ausreichend von solchen Stoffen gereinigt ist. Die Luft muss dann
so geführt oder gereinigt werden, dass krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeits-
gefährdende Stoffe nicht in die Atemluft anderer Beschäftigter gelangen.

§ 11 Besondere Schutzmaßnahmen gegen 
physikalisch-chemische Einwirkungen, 

insbesondere gegen Brand- und Explosionsgefährdungen
(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Maßnahmen

zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen vor physikalisch-chemischen Einwirkungen
zu ergreifen. Insbesondere hat er Maßnahmen zu ergreifen, um bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
Brand- und Explosionsgefährdungen zu vermeiden oder diese so weit wie möglich zu verringern.
Dies gilt vor allem für Tätigkeiten mit explosionsgefährlichen, brandfördernden, hochentzünd-
lichen, leichtentzündlichen und entzündlichen Stoffen oder Zubereitungen, einschließlich ihrer
Lagerung. Ferner gilt dies für Tätigkeiten mit anderen Gefahrstoffen, insbesondere mit explosi-
onsfähigen Gefahrstoffen und Gefahrstoffen, die chemisch miteinander reagieren können oder
chemisch instabil sind, soweit daraus Brand- oder Explosionsgefährdungen entstehen können.

(2) Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefährdungen muss der Arbeitgeber Maßnah-
men in der nachstehenden Rangfolge ergreifen:
1. gefährliche Mengen oder Konzentrationen von Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosions-

gefährdungen führen können, sind zu vermeiden,
2. Zündquellen, die Brände oder Explosionen auslösen können, sind zu vermeiden,
3. schädliche Auswirkungen von Bränden oder Explosionen auf die Gesundheit und Sicherheit

der Beschäftigten und anderer Personen sind zu verringern.
(3) Über die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 hinaus hat der Arbeitgeber Anhang I

Nummer 1 zu beachten.
(4) Bei Tätigkeiten mit organischen Peroxiden hat der Arbeitgeber über die Bestimmungen der

Abs. 1 und 2 sowie des Anhangs I Nummer 1 hinaus insbesondere Maßnahmen zu treffen, die die 
1. Gefahr einer unbeabsichtigten Explosion minimieren und
2. Auswirkungen von Bränden und Explosionen beschränken.
Dabei hat der Arbeitgeber Anhang III zu beachten.

§ 12 
(weggefallen)
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§ 13 Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle
(1) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten bei Betriebsstörungen, Unfällen

oder Notfällen zu schützen, hat der Arbeitgeber rechtzeitig die Notfallmaßnahmen festzulegen, die
beim Eintreten eines derartigen Ereignisses zu ergreifen sind. Dies schließt die Bereitstellung
angemessener Erste-Hilfe-Einrichtungen und die Durchführung von Sicherheitsübungen in regel-
mäßigen Abständen ein.

(2) Tritt eines der in Absatz 1 Satz 1 genannten Ereignisse ein, so hat der Arbeitgeber unver-
züglich die gemäß Absatz 1 festgelegten Maßnahmen zu ergreifen, um
1. betroffene Beschäftigte über die durch das Ereignis hervorgerufene Gefahrensituation im

Betrieb zu informieren,
2. die Auswirkungen des Ereignisses zu mindern und
3. wieder einen normalen Betriebsablauf herbeizuführen.
Neben den Rettungskräften dürfen nur die Beschäftigten im Gefahrenbereich verbleiben, die
Tätigkeiten zur Erreichung der Ziele nach Satz 1 Nummer 2 und 3 ausüben.

(3) Der Arbeitgeber hat Beschäftigten, die im Gefahrenbereich tätig werden, vor Aufnahme
ihrer Tätigkeit geeignete Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung sowie gegebenenfalls
erforderliche spezielle Sicherheitseinrichtungen und besondere Arbeitsmittel zur Verfügung zu
stellen. Im Gefahrenbereich müssen die Beschäftigten die Schutzkleidung und die persönliche
Schutzausrüstung für die Dauer des nicht bestimmungsgemäßen Betriebsablaufs verwenden. Die
Verwendung belastender persönlicher Schutzausrüstung muss für die einzelnen Beschäftigten
zeitlich begrenzt sein. Ungeschützte und unbefugte Personen dürfen sich nicht im festzulegenden
Gefahrenbereich aufhalten.

(4) Der Arbeitgeber hat Warn- und sonstige Kommunikationssysteme, die eine erhöhte Gefähr-
dung der Gesundheit und Sicherheit anzeigen, zur Verfügung zu stellen, so dass eine angemessene
Reaktion möglich ist und unverzüglich Abhilfemaßnahmen sowie Hilfs-, Evakuierungs- und Ret-
tungsmaßnahmen eingeleitet werden können.

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Informationen über Maßnahmen bei Notfällen mit
Gefahrstoffen zur Verfügung stehen. Die zuständigen innerbetrieblichen und betriebsfremden
Unfall- und Notfalldienste müssen Zugang zu diesen Informationen erhalten. Zu diesen Informa-
tionen zählen:
1. eine Vorabmitteilung über einschlägige Gefahren bei der Arbeit, über Maßnahmen zur Fest-

stellung von Gefahren sowie über Vorsichtsmaßregeln und Verfahren, damit die Notfall-
dienste ihre eigenen Abhilfe- und Sicherheitsmaßnahmen vorbereiten können,

2. alle verfügbaren Informationen über spezifische Gefahren, die bei einem Unfall oder Notfall
auftreten oder auftreten können, einschließlich der Informationen über die Verfahren nach den
Absätzen 1 bis 4.

§ 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass den Beschäftigten eine schriftliche Betriebsanwei-

sung, die der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Rechnung trägt, in einer für die Beschäftigten ver-
ständlichen Form und Sprache zugänglich gemacht wird. Die Betriebsanweisung muss mindestens
Folgendes enthalten:
1. Informationen über die am Arbeitsplatz vorhandenen oder entstehenden Gefahrstoffe, wie bei-

spielsweise die Bezeichnung der Gefahrstoffe, ihre Kennzeichnung sowie mögliche Gefähr-
dungen der Gesundheit und der Sicherheit,

2. Informationen über angemessene Vorsichtsmaßregeln und Maßnahmen, die die Beschäftigten
zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschäftigten am Arbeitsplatz durchzu-
führen haben; dazu gehören insbesondere
a) Hygienevorschriften, 
b) Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer Exposition zu ergreifen sind, 
c) Informationen zum Tragen und Verwenden von persönlicher Schutzausrüstung und

Schutzkleidung,
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3. Informationen über Maßnahmen, die bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen und zur
Verhütung dieser von den Beschäftigten, insbesondere von Rettungsmannschaften, durchzu-
führen sind.

Die Betriebsanweisung muss bei jeder maßgeblichen Veränderung der Arbeitsbedingungen aktu-
alisiert werden. Der Arbeitgeber hat ferner sicherzustellen, dass die Beschäftigten
1. Zugang haben zu allen Informationen nach Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

über die Stoffe und Zubereitungen, mit denen sie Tätigkeiten ausüben, insbesondere zu Sicher-
heitsdatenblättern, und

2. über Methoden und Verfahren unterrichtet werden, die bei der Verwendung von Gefahrstoffen
zum Schutz der Beschäftigten angewendet werden müssen.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten anhand der Betriebsanweisung
nach Absatz 1 über alle auftretenden Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen münd-
lich unterwiesen werden. Teil dieser Unterweisung ist ferner eine allgemeine arbeitsmedizinisch-
toxikologische Beratung. Diese dient auch zur Information der Beschäftigten über die Vorausset-
zungen, unter denen sie Anspruch auf arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Ver-
ordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge haben, und über den Zweck dieser Vorsorgeuntersu-
chungen. Die Beratung ist unter Beteiligung der Ärztin oder des Arztes nach § 7 Absatz 1 der
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge durchzuführen, falls dies erforderlich sein sollte.
Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens jährlich arbeits-
platzbezogen durchgeführt werden. Sie muss in für die Beschäftigten verständlicher Form und
Sprache erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den
Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.

(3) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder frucht-
barkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 sicherzustellen, dass
1. die Beschäftigten und ihre Vertretung nachprüfen können, ob die Bestimmungen dieser Ver-

ordnung eingehalten werden, und zwar insbesondere in Bezug auf
a) die Auswahl und Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung und die damit verbunde-

nen Belastungen der Beschäftigten,
b) durchzuführende Maßnahmen im Sinne des § 10 Absatz 4 Satz 1,

2. die Beschäftigten und ihre Vertretung bei einer erhöhten Exposition, einschließlich der in § 10
Absatz 4 Satz 1 genannten Fälle, unverzüglich unterrichtet und über die Ursachen sowie über
die bereits ergriffenen oder noch zu ergreifenden Gegenmaßnahmen informiert werden,

3. ein aktualisiertes Verzeichnis über die Beschäftigten geführt wird, die Tätigkeiten ausüben, bei
denen die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 eine Gefährdung der Gesundheit oder der Sicher-
heit der Beschäftigten ergibt; in dem Verzeichnis ist auch die Höhe und die Dauer der Exposi-
tion anzugeben, der die Beschäftigten ausgesetzt waren,

4. das Verzeichnis nach Nummer 3 mit allen Aktualisierungen 40 Jahre nach Ende der Exposition
aufbewahrt wird; bei Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen hat der Arbeitgeber den
Beschäftigten einen Auszug über die sie betreffenden Angaben des Verzeichnisses auszuhän-
digen und einen Nachweis hierüber wie Personalunterlagen aufzubewahren,

5. die Ärztin oder der Arzt nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge,
die zuständige Behörde sowie jede für die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz ver-
antwortliche Person Zugang zu dem Verzeichnis nach Nummer 3 haben,

6. alle Beschäftigten Zugang zu den sie persönlich betreffenden Angaben in dem Verzeichnis
haben,

7. die Beschäftigten und ihre Vertretung Zugang zu den nicht personenbezogenen Informationen
allgemeiner Art in dem Verzeichnis haben.

(4) Der Arbeitgeber kann mit Einwilligung des betroffenen Beschäftigten die Aufbewahrungs-
einschließlich der Aushändigungspflicht nach Absatz 3 Nummer 4 auf den zuständigen gesetz-
lichen Unfallversicherungträger übertragen. Dafür übergibt der Arbeitgeber dem Unfallversiche-
rungsträger die erforderlichen Unterlagen in einer für die elektronische Datenverarbeitung geeig-
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neten Form. Der Unfallversicherungsträger händigt der betroffenen Person auf Anforderung einen
Auszug des Verzeichnisses mit den sie betreffenden Angaben aus.

§ 15 Zusammenarbeit verschiedener Firmen
(1) Sollen in einem Betrieb Fremdfirmen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben, hat der

Arbeitgeber als Auftraggeber sicherzustellen, dass nur solche Fremdfirmen herangezogen werden,
die über die Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügen, die für diese Tätigkeiten erforderlich sind.
Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat die Fremdfirmen über Gefahrenquellen und spezifische Ver-
haltensregeln zu informieren.

(2) Kann bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers eine Gefährdung von Beschäf-
tigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe nicht ausgeschlossen werden, so haben alle betrof-
fenen Arbeitgeber bei der Durchführung ihrer Gefährdungsbeurteilungen nach § 6 zusammenzu-
wirken und die Schutzmaßnahmen abzustimmen. Dies ist zu dokumentieren. Die Arbeitgeber
haben dabei sicherzustellen, dass Gefährdungen der Beschäftigten aller beteiligten Unternehmen
durch Gefahrstoffe wirksam begegnet wird.

(3) Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass seine Beschäftigten die gemeinsam festge-
legten Schutzmaßnahmen anwenden.

(4) Besteht bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers eine erhöhte Gefährdung von
Beschäftigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe, ist durch die beteiligten Arbeitgeber ein
Koordinator zu bestellen. Wurde ein Koordinator nach den Bestimmungen der Baustellenverord-
nung vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283), die durch Artikel 15 der Verordnung vom 23. Dezem-
ber 2004 (BGBl. I S. 3758) geändert worden ist, bestellt, gilt die Pflicht nach Satz 1 als erfüllt.
Dem Koordinator sind von den beteiligten Arbeitgebern alle erforderlichen sicherheitsrelevanten
Informationen sowie Informationen zu den festgelegten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stel-
len. Die Bestellung eines Koordinators entbindet die Arbeitgeber nicht von ihrer Verantwortung
nach dieser Verordnung.

(5) Vor dem Beginn von Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten oder Bauarbeiten
muss der Arbeitgeber für die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Informationen, insbesondere vom
Auftraggeber oder Bauherrn, darüber einholen, ob entsprechend der Nutzungs- oder Bauge-
schichte des Objekts Gefahrstoffe, insbesondere Asbest, vorhanden oder zu erwarten sind. Weiter
reichende Informations-, Schutz- und Überwachungspflichten, die sich für den Auftraggeber oder
Bauherrn nach anderen Rechtsvorschriften ergeben, bleiben unberührt.

Abschnitt 5
Verbote und Beschränkungen

§ 16 Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen
(1) Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Zubereitungen und

Erzeugnisse ergeben sich aus Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006.

(2) Nach Maßgabe des Anhangs II bestehen weitere Herstellungs- und Verwendungsbeschrän-
kungen für dort genannte Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse.

(3) Biozid-Produkte dürfen nicht verwendet werden, soweit damit zu rechnen ist, dass ihre Ver-
wendung im einzelnen Anwendungsfall schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Men-
schen, Nicht-Zielorganismen oder auf die Umwelt hat. Wer Biozid-Produkte verwendet, hat dies
ordnungsgemäß zu tun. Zur ordnungsgemäßen Verwendung gehört es insbesondere, dass
1. ein Biozid-Produkt nur für die in der Kennzeichnung ausgewiesenen Verwendungszwecke

eingesetzt wird,
2. die sich aus der Kennzeichnung und der Zulassung ergebenden Verwendungsbedingungen ein-

gehalten werden und
3. der Einsatz von Biozid-Produkten durch eine sachgerechte Berücksichtigung physikalischer,

biologischer, chemischer und sonstiger Alternativen auf das Minimum begrenzt wird.
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Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für private Haushalte.
(4) Der Arbeitgeber darf in Heimarbeit beschäftigte Personen nur Tätigkeiten mit geringer

Gefährdung im Sinne des § 6 Absatz 11 ausüben lassen.

§ 17 Nationale Ausnahmen von Beschränkungsregelungen 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(1) Die Beschränkungen nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 6 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 gelten nicht für die Herstellung und für das Verwenden chrysotilhal-
tiger Diaphragmen für die Chloralkalielektrolyse, einschließlich der zu ihrer Herstellung benötig-
ten asbesthaltigen Rohstoffe, in am 1. Dezember 2010 bestehenden Anlagen bis zum Ende ihrer
Nutzung, wenn
1. keine asbestfreien Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse auf dem Markt angeboten

werden oder
2. die Verwendung der asbestfreien Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse zu einer unzu-

mutbaren Härte führen würde und die Konzentration der Asbestfasern in der Luft am Arbeits-
platz unterhalb von 1000 Fasern pro Kubikmeter liegt.

(2) Das Verwendungsverbot nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 16 und
17 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gilt nicht für die Verwendung der dort genannten Bleiver-
bindungen in Farben, die zur Erhaltung oder originalgetreuen Wiederherstellung von Kunstwer-
ken und historischen Bestandteilen oder von Einrichtungen denkmalgeschützter Gebäude
bestimmt sind, wenn die Verwendung von Ersatzstoffen nicht möglich ist.
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Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen
(Gendiagnostikgesetz – GenDG)

Vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529, 3672) – zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 18 des 
Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154)

- Auszug -

§ 21  Arbeitsrechtliches Benachteiligungsverbot
(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte bei einer Vereinbarung oder Maßnahme, insbesondere

bei der Begründung des Beschäftigungsverhältnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer Wei-
sung oder der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht wegen ihrer oder der genetischen
Eigenschaften einer genetisch verwandten Person benachteiligen. Dies gilt auch, wenn sich
Beschäftigte weigern, genetische Untersuchungen oder Analysen bei sich vornehmen zu lassen
oder die Ergebnisse bereits vorgenommener genetischer Untersuchungen oder Analysen zu offen-
baren.

(2) Die §§ 15 und 22 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gelten entsprechend.
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Verordnung über die Sicherheitsstufen und 
Sicherheitsmaßnahmen bei gentechnischen Arbeiten in 

gentechnischen Anlagen 
(Gentechnik-Sicherheitsverordnung – GenTSV)*

In der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1995 (BGBl. I S. 297), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 der Verordnung vom 18. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2768)

- Auszug -

Inhaltsübersicht

Dritter Abschnitt 
Sicherheitsmaßnahmen 

§ 8 Allgemeine Schutzpflicht, Arbeitsschutz 
§ 9 Technische und organisatorische Sicherheits-

maßnahmen für Labor-und Produktionsbereich 
§ 10 Haltung von Pflanzen in Gewächshäusern 

§ 11 Haltung von Versuchstieren in Tierhaltungsräu-
men 

§ 12 Arbeitssicherheitsmaßnahmen 
§ 12a Unterrichtung der Beschäftigten 
§ 13 Anforderungen an die Abwasser- und Abfallbe-

handlung 

Dritter Abschnitt 
Sicherheitsmaßnahmen

§ 8 Allgemeine Schutzpflicht, Arbeitsschutz
(1) Wer gentechnische Arbeiten durchführen läßt, hat im Hinblick auf den Schutz der Beschäf-

tigten zur Feststellung der erforderlichen Maßnahmen mögliche Gefahren zu ermitteln und zu
beurteilen. Die Beurteilung muß Angaben nach § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 Gentechnikgesetz
enthalten.

(2) Der Betreiber einer gentechnischen Anlage hat zum Schutz der in § 1 Nr. 1 des Gentechnik-
gesetzes genannten Rechtsgüter die erforderlichen Maßnahmen nach den Vorschriften dieser Ver-
ordnung einschließlich ihrer Anhänge sowie die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
erforderlichen Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um eine Exposition der Beschäftigten und der
Umwelt gegenüber dem gentechnisch veränderten Organismus so gering wie möglich zu halten.
Insbesondere sind die allgemeinen Empfehlungen der Zentralen Kommission für die Biologische
Sicherheit sowie zum Schutz der Beschäftigten darüber hinaus die vom Ausschuss für Biologische
Arbeitsstoffe ermittelten und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Bundesarbeits-
blatt bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Diese Regeln und Erkennt-
nisse müssen nicht berücksichtigt werden, wenn gleichwertige Schutzmaßnahmen getroffen wer-
den; dies ist auf Verlangen der zuständigen Behörde im Einzelfall nachzuweisen.

(3) Maßnahmen zur Abwehr unmittelbarer Gefahren sind unverzüglich zu treffen.
(4) Bei Gefahr im Verzug können Anordnungen der zuständigen Behörde nach § 26 Gentech-

nikgesetz auch gegen Aufsichtspersonen und sonstige Beschäftigte erlassen werden.
(5) Bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufen 2 bis 4 nach § 7 Abs. 1 Gentechnikgesetz

im Produktionsbereich soll der Betreiber prüfen, ob gentechnische Arbeiten mit einem für die
Beschäftigten geringeren gesundheitlichen Risiko als die von ihm in Aussicht genommenen

* Besondere Arbeitgeberpflicht gem. § 12a GenTSV: Unterrichtung über die mit gentechnischen Arbeiten
verbundenen Risiken und die zu treffenden Sicherheitsmaßnahmen
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durchgeführt werden können. Ist dem Betreiber die Durchführung dieser anderen gentechnischen
Arbeit zumutbar, soll er nur diese durchführen.

(6) Welche Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren zu treffen sind, hat der Betreiber zu regeln,
bevor er die gentechnischen Arbeiten aufnimmt.

§ 9 Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 
für Labor-und Produktionsbereich

(1) Gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufen 1 bis 4 nach § 7 Abs. 1 Gentechnikgesetz im
Labor- und Produktionsbereich dürfen nur unter Beachtung der in Anhang III genannten Anfor-
derungen an Anlagen und Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Anforderungen der
niedrigeren Stufen werden von den höheren Stufen eingeschlossen.

(2) Die in Absatz 1 mit Anhang III beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen für den Laborbereich
können auch bei labortypischen Arbeiten im Produktionsbereich, die entsprechenden Sicherheits-
maßnahmen für den Produktionsbereich auch bei produktionstypischen Arbeiten im Laborbereich
angewendet werden.

(3) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Anhang III sind in der Regel so
zu gestalten, dass die persönlichen Schutzausrüstungen der Beschäftigten nur als Ergänzung zu
diesen Maßnahmen erforderlich sind.

§ 10 Haltung von Pflanzen in Gewächshäusern
(1) Werden in Gewächshäusern Pflanzen gehalten, die durch gentechnische Arbeiten entstan-

den sind oder bei gentechnischen Arbeiten verwendet werden, sind bei den Sicherheitsstufen nach
§ 7 Abs. 1 Gentechnikgesetz die in Anhang IV genannten Anforderungen an Anlagen und Sicher-
heitsmaßnahmen zu beachten. Sie gelten sinngemäß auch für Klimakammern. Die Anforderungen
der niedrigeren Stufen werden von den höheren Stufen eingeschlossen.
(2) Sofern in Gewächshäusern mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen gearbeitet wird,

gelten sinngemäß zusätzlich die Anforderungen des Anhangs III für Laboratorien der entspre-
chenden Sicherheitsstufe.

§ 11 Haltung von Versuchstieren in Tierhaltungsräumen
(1) Werden in Tierhaltungsräumen Tiere gehalten, die durch gentechnische Arbeiten entstan-

den sind oder bei gentechnischen Arbeiten verwendet werden, sind bei den Sicherheitsstufen nach
§ 7 Abs. 1 Gentechnikgesetz die in Anhang V genannten Anforderungen an Anlagen und Sicher-
heitsmaßnahmen zu beachten. Die Anforderungen der niedrigeren Stufen werden von den höheren
eingeschlossen.

(2) Sofern in Tierhaltungsräumen mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen gearbeitet
wird, gelten sinngemäß zusätzlich die Anforderungen des Anhangs III für Laboratorien der ent-
sprechenden Sicherheitsstufe.

§ 12 Arbeitssicherheitsmaßnahmen
(1) Beschäftigte dürfen mit gentechnischen Arbeiten nur beauftragt werden, wenn sie ausrei-

chend qualifiziert und eingewiesen sind.
(2) Der Betreiber hat für die Beschäftigten auf der Grundlage der Risikobewertung eine

Betriebsanweisung zu erstellen, in der die möglichen Gefahren gentechnischer Arbeiten für die
menschliche Gesundheit und die Umwelt festgestellt sowie die erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen und Verhaltensregeln festgelegt werden. Die Betriebsanweisung ist in verständlicher
Form und einer den Beschäftigten verständlichen Sprache abzufassen und an geeigneter Stelle in
der Arbeitsstätte bekanntzumachen. In der Betriebsanweisung sind auch Anweisungen für das
Verhalten im Gefahrfall und für die Erste Hilfe zu geben. Die Betriebsanweisung muss bei Unfäl-
len mit humanpathogenen Organismen sofort greifbar sein; sie muss auch Informationen über in
Frage kommende Maßnahmen zur Immunisierung enthalten.

(3) Beschäftigte, die mit gentechnischen Arbeiten befasst werden, müssen anhand der Betrieb-
sanweisung über die auftretenden Gefahren insbesondere im Umgang mit Organismen der Risi-
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kogruppen 2 bis 4 nach § 5 in Verbindung mit Anhang I sowie über die Sicherheitsmaßnahmen
unterwiesen werden. Frauen sind zusätzlich über mögliche Gefahren für werdende Mütter zu
unterrichten. Die Unterweisungen müssen vor der Beschäftigung erfolgen und danach mindestens
einmal jährlich mündlich und arbeitsplatzbezogen wiederholt werden. Inhalt und Zeitpunkt der
Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu
bestätigen. Die Unterweisung ist bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufe 2, 3 oder 4 vor
jeder sicherheitsrelevanten Änderung dieser Arbeiten vorzunehmen. Inhalt und Zeitpunkt dieser
Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und vom Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestäti-
gen.

(4) Für Arbeitsverfahren, bei denen erfahrungsgemäß mit einer erhöhten Unfallgefahr oder
besonders schweren Unfallfolgen zu rechnen ist, müssen zur Vermeidung von Betriebsunfällen
Arbeitsanweisungen mit sicherheitsrelevanten Hinweisen am Arbeitsplatz vorliegen.

(5) Instandhaltungs-, Reinigungs-, Änderungs- oder Abbrucharbeiten in oder an Anlagen,
Apparaturen oder Einrichtungen, in denen gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 2, 3 oder
4 durchgeführt wurden, dürfen nur mit einer schriftlichen Erlaubnis des Betreibers oder des für
den Betrieb der Anlage, Apparatur oder Einrichtung unmittelbar Verantwortlichen oder dessen
Vorgesetzten vorgenommen werden, wenn die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen
und die Beschäftigten arbeitsplatzbezogen unterwiesen worden sind. Entsprechendes gilt für die
Wartung und Instandsetzung kontaminierter Geräte. Für regelmäßige Arbeiten kann eine entspre-
chende Dauererlaubnis erteilt werden; bei erteilter Dauererlaubnis sind die Beschäftigten mindes-
tens einmal jährlich zu unterweisen. Die vor der Durchführung der genannten Arbeiten notwen-
digen Desinfektionsmaßnahmen sind festzulegen. Ist dies nicht ausreichend möglich, dürfen die
Arbeiten nur unter Anwendung technischer Schutzmaßnahmen oder Verwendung geeigneter per-
sönlicher Schutzausrüstung durchgeführt werden. Dabei sind individuelle Schutzmaßnahmen
nachrangig zu technischen Schutzmaßnahmen. Liegen die Voraussetzungen des Satzes 5 vor, hat
der Betreiber den Beschäftigten die in der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge genann-
ten Maßnahmen anzubieten.

(6) Hat sich der Stand der Sicherheitstechnik eines Arbeitsverfahrens fortentwickelt, hat sich
diese bewährt und erhöht sich die Arbeitssicherheit hierdurch erheblich, hat der Betreiber das nicht
entsprechende Arbeitsverfahren innerhalb einer angemessenen Frist dieser Fortentwicklung anzu-
passen.

(7) Ist das Auftreten von humanpathogenen gentechnisch veränderten Organismen in einer
Konzentration, die ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt oder darstellen könnte,
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht auszuschließen, ist der Arbeitsbereich durch
geeignete Maßnahmen zu überwachen.

(8) Bei gentechnischen Arbeiten sind zum Schutz der Beschäftigten ferner die in Anhang VI
enthaltenen Maßnahmen zu beachten.

§ 12a Unterrichtung der Beschäftigten
(1) Der Betreiber hat den betroffenen Beschäftigten und, wenn ein Betriebs- oder Personalrat

vorhanden ist, diesem sowie dem Betriebsarzt mitzuteilen
1. die mit den gentechnischen Arbeiten verbundenen Risiken und die zu treffenden Sicherheits-

maßnahmen und
2. wenn er Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen hat, die Gründe für die Auswahl der

Schutzausrüstungen und die Bedingungen, unter denen sie zu benutzen sind.
Im Fall von Betriebsstörungen sind die betroffenen Beschäftigten und der Betriebs- oder der

Personalrat zu unterrichten. In dringenden Fällen hat der Betreiber sie über die getroffenen Maß-
nahmen unverzüglich zu unterrichten. Satz 2 gilt auch, wenn Maßnahmen nach der Überprüfung
des Arbeitsplatzes auf Grund des Ergebnisses einer Vorsorgeuntersuchung getroffen werden.

(2) Die Betriebs- oder Personalräte sowie der Betriebsarzt haben das Recht, über die in dieser
Verordnung vorgesehenen Maßnahmen hinaus zur Abwendung gesundheitlicher Schäden dem
Betreiber im Einzelfall zusätzliche Schutzmaßnahmen vorzuschlagen.
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(3) Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unbe-
rührt.

(4) Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten gegenüber dem Betriebs- oder Personalrat sowie
den Beschäftigten bestehen nur insoweit, als die Betroffenen Beschäftigte im Sinne des Betriebs-
verfassungsgesetzes oder der Personalvertretungsgesetze sind.

§ 13 Anforderungen an die Abwasser- und Abfallbehandlung
(1) Abwasser sowie flüssiger und fester Abfall aus Anlagen, in denen gentechnische Arbeiten

durchgeführt werden, sind im Hinblick auf die von gentechnisch veränderten Organismen ausge-
henden Gefahren nach dem Stand der Wissenschaft und Technik unschädlich zu entsorgen. Nach
anderen Vorschriften zu stellende Anforderungen an die Abwasser- und Abfallentsorgung bleiben
unberührt.

(2)  Dusch- und Handwaschwasser sowie vergleichbare Abwässer aus Anlagen, in denen gen-
technische Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 oder 2 nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 Gentechnik-
gesetz durchgeführt werden, können ohne besondere Vorbehandlung entsorgt werden. Flüssiger
und fester Abfall aus Anlagen dieser Sicherheitsstufen, der nicht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit gentechnischen Arbeiten angefallen ist, kann ohne besondere Vorbehandlung entsorgt
werden. Sonstiges Abwasser und Abfall aus Anlagen, in denen gentechnische Arbeiten der Sicher-
heitsstufe 1 nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Gentechnikgesetz durchgeführt werden, kann ohne beson-
dere Vorbehandlung entsorgt werden, wenn
a) zur Herstellung der gentechnisch veränderten Organismen als Empfängerorganismen 

aa) solche Stämme von Mikroorganismen verwendet werden, die nach folgenden Krite-
rien bereits der Risikogruppe 1 zugeordnet worden sind:
aaa) sie stellen nach dem Stand der Wissenschaft kein Risiko für die menschliche

Gesundheit und die Umwelt dar,
bbb) sie sind nicht human-, tier- oder pflanzenpathogen, 
ccc) sie geben keine Organismen höherer Risikogruppen ab, 
ddd) sie zeichnen sich aus durch experimentell erwiesene oder langfristig sichere

Anwendung oder eingebaute biologische Schranken, die ohne Beeinträchtigung
eines optimalen Wachstums im Fermenter die Überlebensfähigkeit und Replika-
tionsfähigkeit in der Umwelt begrenzen und die Vektoren die Bedingungen des
§ 6 Abs. 5 erfüllen oder 

bb) Tiere oder Pflanzen verwendet werden, von denen schädliche Einwirkungen auf die in
§ 1 Nr. 1 Gentechnikgesetz bezeichneten Rechtsgüter nicht zu erwarten sind, oder

b) das sonstige Abwasser oder der Abfall so gering kontaminiert ist, dass schädliche Einwir-
kungen auf die in § 1 Nr. 1 Gentechnikgesetz bezeichneten Rechtsgüter nicht zu erwarten
sind.

(3) Abwasser sowie flüssiger und fester Abfall aus Anlagen, in denen gentechnische Arbeiten
der Sicherheitsstufe 1 oder 2 nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 Gentechnikgesetz durchgeführt
werden, und auf die Absatz 2 keine Anwendung findet, sind so vorzubehandeln, dass die darin ent-
haltenen gentechnisch veränderten Organismen soweit inaktiviert werden, dass Gefahren für die
in § 1 Nr. 1 Gentechnikgesetz bezeichneten Rechtsgüter nicht zu erwarten sind. Die Anforde-
rungen nach Satz 1 gelten als erfüllt, wenn mittels einer Inaktivierungskinetik nachgewiesen wird,
daß die Inaktivierungsdauer mindestens dem Wert entspricht, bei dem keine Vermehrungsfähig-
keit und gegebenenfalls keine Infektionsfähigkeit des gentechnisch veränderten Organismus mehr
beobachtet wird. Als Methoden der Abwasser- und Abfallbehandlung kommen insbesondere in
Betracht:
1. Inaktivierung durch physikalische Verfahren, wie durch Einwirkung von bestimmten Tempe-

ratur- und Druckbedingungen auf gentechnisch veränderte Organismen während bestimmter
Verweilzeiten oder - soweit die Beschaffenheit des Abfalls oder des Abwassers ein physika-
lisches Inaktivierungsverfahren nicht zulässt -
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2. Inaktivierung mit chemischen Verfahren durch Einwirkung von geeigneten Chemikalien unter
bestimmten Temperatur-, Verweilzeit- und Konzentrationsbedingungen.

(4) Die Anforderungen aus Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Satz 3 Nr. 1 werden in der Regel
dadurch erfüllt, dass das Abwasser und der Abfall bei einer Temperatur von 121 Grad C für die
Dauer von 20 Minuten autoklaviert werden. In Anwesenheit von extrem thermostabilen Organis-
men oder Sporen soll eine Erhöhung der Temperatur auf 134 Grad C erfolgen. Die Anforderungen
des Absatzes 3 Satz 2 in Verbindung mit Satz 3 Nr. 1 gelten auch als erfüllt, wenn zur Inaktivie-
rung von Abfall oder Abwasser ein thermisches Verfahren aus der Liste nach § 18 des Infektions-
schutzgesetzes angewandt wird. Auf Antrag kann die Genehmigungsbehörde auch andere physi-
kalische Verfahren zulassen. Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag Verfahren zur
chemischen Inaktivierung zulassen, wenn sichergestellt ist, dass sie umweltverträglich sind und
die Anforderungen aus Absatz 3 im Übrigen eingehalten werden. Insbesondere dürfen keine Hin-
weise dafür vorliegen, dass von den eingesetzten Inaktivierungsstoffen schädliche Auswirkungen
auf eine nachgeschaltete Abwasserbehandlungsanlage, auf Gewässer oder die nachfolgende Ent-
sorgung als Abfall ausgehen.

(5) Flüssiger und fester Abfall und erforderlichenfalls Abwasser aus Anlagen, in denen gen-
technische Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Gentechnikgesetzes
sowie flüssiger und fester Abfall und Abwasser aus Anlagen, in denen gentechnische Arbeiten der
Sicherheitsstufe 4 nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Gentechnikgesetzes durchgeführt werden, sind
in der Anlage durch Autoklavieren bei einer Temperatur von 121 Grad C für die Dauer von 20
Minuten zu sterilisieren. In Anwesenheit von extrem thermostabilen Organismen oder Sporen soll
eine Erhöhung der Temperatur auf 134 Grad C erfolgen. Auf Antrag kann die Genehmigungsbe-
hörde auch andere thermische Verfahren zur Sterilisierung zulassen. Die Zentrale Kommission für
die Biologische Sicherheit gibt bei ihrer Stellungnahme zur Sicherheitseinstufung einer gentech-
nischen Arbeit der Sicherheitsstufe 3 und zu den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen auch einen
Hinweis zur Erforderlichkeit der Abwasserbehandlung. Die Einhaltung der Temperatur und Dauer
der Sterilisierung ist durch selbstschreibende Geräte zu protokollieren. Die Geräte zur Überprü-
fung der Temperatur und Dauer der Sterilisierung sind so auszulegen, dass bei Nichteinhaltung der
Anforderungen eine Freisetzung von Organismen ausgeschlossen ist. Während der Sterilisierung
ist eine homogene Temperaturverteilung sicherzustellen. Der Sterilisierungserfolg ist durch geeig-
nete Verfahren vom Betreiber zu überprüfen. Kühlsysteme sind so auszubilden, dass eine Kühl-
wasserbelastung mit gentechnisch veränderten Organismen ausgeschlossen ist. Soweit eine Steri-
lisierung durch thermische Verfahren nicht möglich ist, kann die Genehmigungsbehörde auf
Antrag auch chemische Sterilisierungsverfahren zulassen. Diese müssen umweltverträglich sein.
Insbesondere dürfen keine Hinweise darauf vorliegen, dass von den eingesetzten Stoffen schäd-
liche Auswirkungen auf eine nachgeschaltete Abwasserbehandlungsanlage, auf Gewässer oder
die nachfolgende Entsorgung als Abfall ausgehen. Die homogene Chemikalienverteilung ist
sicherzustellen und die Betriebsdaten, wie z. B. die Chemikaliendosis, sind aufzuzeichnen.

(6) Geräte, Teile von Geräten oder Abfall aus Anlagen, in denen gentechnische Arbeiten der
Sicherheitsstufen 3 und 4 nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 Gentechnikgesetz durchgeführt wer-
den, sind zur Sterilisierung in sicheren, dicht verschlossenen, entsprechend gekennzeichneten und
außen desinfizierten Behältern in eine andere gentechnische Anlage zu überführen, wenn sie
wegen ihrer Art oder Größe nicht in der Anlage sterilisiert werden können.
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Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich
(1) In Heimarbeit Beschäftigte sind

a) die Heimarbeiter (§ 2 Abs. 1);
b) die Hausgewerbetreibenden (§ 2 Abs. 2).

(2)  Ihnen können, wenn dieses wegen ihrer Schutzbedürftigkeit gerechtfertigt erscheint,
gleichgestellt werden
a) Personen, die in der Regel allein oder mit ihren Familienangehörigen (§ 2 Abs. 5) in eigener

Wohnung oder selbstgewählter Betriebsstätte eine sich in regelmäßigen Arbeitsvorgängen
wiederholende Arbeit im Auftrag eines anderen gegen Entgelt ausüben, ohne dass ihre Tätig-
keit als gewerblich anzusehen oder dass der Auftraggeber ein Gewerbetreibender oder Zwi-
schenmeister (§ 2 Abs. 3) ist;

b) Hausgewerbetreibende, die mit mehr als zwei fremden Hilfskräften (§ 2 Abs. 6) oder Heimar-
beitern (§ 2 Abs. 1) arbeiten;

c) andere im Lohnauftrag arbeitende Gewerbetreibende, die infolge ihrer wirtschaftlichen
Abhängigkeit eine ähnliche Stellung wie Hausgewerbetreibende einnehmen;

d) Zwischenmeister (§ 2 Abs. 3). Für die Feststellung der Schutzbedürftigkeit ist das Ausmaß der
wirtschaftlichen Abhängigkeit maßgebend. Dabei sind insbesondere die Zahl der fremden
Hilfskräfte, die Abhängigkeit von einem oder mehreren Auftraggebern, die Möglichkeiten des
unmittelbaren Zugangs zum Absatzmarkt, die Höhe und die Art der Eigeninvestitionen sowie
der Umsatz zu berücksichtigen.

(3) Die Gleichstellung erstreckt sich, wenn in ihr nichts anderes bestimmt ist, auf die allgemei-
nen Schutzvorschriften und die Vorschriften über die Entgeltregelung, den Entgeltschutz und die
Auskunftspflicht über Entgelte (Dritter, Sechster, Siebenter und Achter Abschnitt). Die Gleich-
stellung kann auf einzelne dieser Vorschriften beschränkt oder auf weitere Vorschriften des
Gesetzes ausgedehnt werden. Sie kann für bestimmte Personengruppen oder Gewerbezweige oder
Beschäftigungsarten allgemein oder räumlich begrenzt ergehen; auch bestimmte einzelne Per-
sonen können gleichgestellt werden.

(4) Die Gleichstellung erfolgt durch widerrufliche Entscheidung des zuständigen Heimarbeits-
ausschusses (§ 4) nach Anhörung der Beteiligten. Sie ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben und
bedarf der Zustimmung der zuständigen Arbeitsbehörde (§ 3 Abs. 1) und der Veröffentlichung im
Wortlaut an der von der zuständigen Arbeitsbehörde bestimmten Stelle. Sie tritt am Tag nach der
Veröffentlichung in Kraft, wenn in ihr nicht ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. Die Veröffentli-
chung kann unterbleiben, wenn die Gleichstellung nur bestimmte einzelne Personen betrifft; in
diesem Fall ist in der Gleichstellung der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens festzusetzen.

(5) Besteht ein Heimarbeitsausschuss für den Gewerbezweig oder die Beschäftigungsart nicht,
so entscheidet über die Gleichstellung die zuständige Arbeitsbehörde nach Anhörung der Beteili-
gten. Die Entscheidung ergeht unter Mitwirkung der zuständigen Gewerkschaften und Vereini-
gungen der Auftraggeber, soweit diese zur Mitwirkung bereit sind. Die Vorschriften des Absatzes
4 über die Veröffentlichung und das Inkrafttreten finden entsprechende Anwendung.

(6) Gleichgestellte haben bei Entgegennahme von Heimarbeit auf Befragen des Auftraggebers
ihre Gleichstellung bekanntzugeben.

§ 2 Begriffe
(1) Heimarbeiter im Sinne dieses Gesetzes ist, wer in selbstgewählter Arbeitsstätte (eigener

Wohnung oder selbstgewählter Betriebsstätte) allein oder mit seinen Familienangehörigen
(Absatz 5) im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern erwerbsmäßig arbeitet,
jedoch die Verwertung der Arbeitsergebnisse dem unmittelbar oder mittelbar auftraggebenden
Gewerbetreibenden überläßt. Beschafft der Heimarbeiter die Roh- und Hilfsstoffe selbst, so wird
hierdurch seine Eigenschaft als Heimarbeiter nicht beeinträchtigt.
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(2)  Hausgewerbetreibender im Sinne dieses Gesetzes ist, wer in eigener Arbeitsstätte (eigener
Wohnung oder Betriebsstätte) mit nicht mehr als zwei fremden Hilfskräften (Absatz 6) oder Heim-
arbeitern (Absatz 1) im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern Waren herstellt,
bearbeitet oder verpackt, wobei er selbst wesentlich am Stück mitarbeitet, jedoch die Verwertung
der Arbeitsergebnisse dem unmittelbar oder mittelbar auftraggebenden Gewerbetreibenden über-
läßt. Beschafft der Hausgewerbetreibende die Roh- und Hilfsstoffe selbst oder arbeitet er vorüber-
gehend unmittelbar für den Absatzmarkt, so wird hierdurch seine Eigenschaft als Hausgewerbe-
treibender nicht beeinträchtigt.

(3) Zwischenmeister im Sinne dieses Gesetzes ist, wer, ohne Arbeitnehmer zu sein, die ihm von
Gewerbetreibenden übertragene Arbeit an Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibende weitergibt.

(4) Die Eigenschaft als Heimarbeiter, Hausgewerbetreibender und Zwischenmeister ist auch
dann gegeben, wenn Personen, Personenvereinigungen oder Körperschaften des privaten oder
öffentlichen Rechts, welche die Herstellung, Bearbeitung oder Verpackung von Waren nicht zum
Zwecke der Gewinnerzielung betreiben, die Auftraggeber sind.

(5) Als Familienangehörige im Sinne dieses Gesetzes gelten, wenn sie Mitglieder der häus-
lichen Gemeinschaft sind,
a) Ehegatten und Lebenspartner der in Heimarbeit Beschäftigten (§ 1 Abs. 1) oder der nach § 1

Abs. 2 Buchstabe a Gleichgestellten;
b) Personen, die mit dem in Heimarbeit Beschäftigten oder nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a Gleich-

gestellten oder deren Ehegatten bis zum dritten Grad verwandt oder verschwägert sind;
c) Mündel, Betreute und Pflegekinder des in Heimarbeit Beschäftigten oder nach § 1 Abs. 2

Buchstabe a Gleichgestellten oder deren Ehegatten sowie Kinder oder Jugendliche, die sich bei
einem in Heimarbeit Beschäftigten oder nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a Gleichgestellten oder
deren Ehegatten in freiwilliger Erziehungshilfe oder Fürsorgeerziehung befinden. 

(6) Fremde Hilfskraft im Sinne dieses Gesetzes ist, wer als Arbeitnehmer eines Hausgewerbe-
treibenden oder nach § 1 Abs. 2 Buchstaben b und c Gleichgestellten in deren Arbeitsstätte
beschäftigt ist.

Zweiter Abschnitt
Zuständige Arbeitsbehörde, Heimarbeitsausschüsse

§ 3 Zuständige Arbeitsbehörde
(1) Zuständige Arbeitsbehörde im Sinne dieses Gesetzes ist die oberste Arbeitsbehörde des

Landes. Für Angelegenheiten (§§ 1, 4, 5, 11, 19 und 22), die nach Umfang, Auswirkung oder
Bedeutung den Zuständigkeitsbereich mehrerer Länder umfassen, wird die Zuständigkeit durch
die obersten Arbeitsbehörden der beteiligten Länder nach näherer Vereinbarung gemeinsam im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales wahrgenommen. Betrifft eine
Angelegenheit nach Umfang, Auswirkung oder Bedeutung das gesamte Bundesgebiet oder
kommt eine Vereinbarung nach Satz 2 nicht zustande, so ist das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales zuständig.

(2)  Den obersten Arbeitsbehörden der Länder und den von ihnen bestimmten Stellen obliegt
die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes. Die Vorschriften des § 139b der Gewerbe-
ordnung über die Aufsicht gelten für die Befugnisse der mit der Aufsicht über die Durchführung
dieses Gesetzes beauftragten Stellen auch hinsichtlich der Arbeitsstätten der in Heimarbeit
Beschäftigten entsprechend.

§ 4 Heimarbeitsausschüsse
(1) Die zuständige Arbeitsbehörde errichtet zur Wahrnehmung der in den §§ 1, 10, 11, 18 und

19 genannten Aufgaben Heimarbeitsausschüsse für die Gewerbezweige und Beschäftigungsarten,
in denen Heimarbeit in nennenswertem Umfang geleistet wird. Erfordern die unterschiedlichen
Verhältnisse innerhalb eines Gewerbezweigs gesonderte Regelungen auf einzelnen Gebieten, so
sind zu diesem Zweck jeweils besondere Heimarbeitsausschüsse zu errichten. Die Heimarbeits-
ausschüsse können innerhalb ihres sachlichen Zuständigkeitsbereichs Unterausschüsse bilden,
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wenn dies erforderlich erscheint. Für Heimarbeit, für die nach den Sätzen 1 und 2 dieses Absatzes
Heimarbeitsausschüsse nicht errichtet werden, ist ein gemeinsamer Heimarbeitsausschuss zu
errichten.

(2)  Der Heimarbeitsausschuss besteht aus je drei Beisitzern aus Kreisen der Auftraggeber und
Beschäftigten seines Zuständigkeitsbereichs und einem von der zuständigen Arbeitsbehörde
bestimmten Vorsitzenden. Weitere sachkundige Personen können zugezogen werden; sie haben
kein Stimmrecht. Die Beisitzer haben Stellvertreter, für die Satz 1 entsprechend gilt.

(3) Der Heimarbeitsausschuss ist beschlussfähig, wenn außer dem Vorsitzenden mindestens
mehr als die Hälfte der Beisitzer anwesend sind. Die Beschlüsse des Heimarbeitsausschusses
bedürfen der Mehrheit der Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. Bei der Beschlussfassung hat
sich der Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmenmehrheit nicht
zustande, so übt nach weiterer Beratung der Vorsitzende sein Stimmrecht aus.

(4) Der Heimarbeitsausschuss kann sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung in einer
schriftlichen Geschäftsordnung treffen. Für die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung gilt
Absatz 3.

§ 5 Beisitzer
(1) Als Beisitzer oder Stellvertreter werden von der zuständigen Arbeitsbehörde geeignete Per-

sonen unter Berücksichtigung der Gruppen der Beschäftigten (§ 1 Abs. 1 und 2) auf Grund von
Vorschlägen der fachlich und räumlich zuständigen Gewerkschaften und Vereinigungen der Auf-
traggeber oder, soweit solche nicht bestehen oder keine Vorschläge einreichen, auf Grund von
Vorschlägen der Zusammenschlüsse von Gewerkschaften und von Vereinigungen von Arbeitge-
bern (Spitzenorganisationen) für die Dauer von drei Jahren berufen. Soweit eine Spitzenorganisa-
tion keine Vorschläge einreicht, werden die Beisitzer oder Stellvertreter dieser Seite nach Anhö-
rung geeigneter Personen aus den Kreisen der Auftraggeber oder Beschäftigten des
Zuständigkeitsbereichs, für den der Heimarbeitsausschuss errichtet ist, berufen.

(2)  Auf die Voraussetzungen für das Beisitzeramt, die Besonderheiten für Beisitzer aus Krei-
sen der Auftraggeber und der Beschäftigten, die Ablehnung des Beisitzeramts und den Schutz der
Beschäftigtenbeisitzer finden die für die ehrenamtlichen Richter der Arbeitsgerichte geltenden
Vorschriften mit den sich aus Absatz 3 ergebenden Abweichungen entsprechend Anwendung.

(3) Wird das Fehlen einer Voraussetzung für die Berufung nachträglich bekannt oder fällt eine
Voraussetzung nachträglich fort oder verletzt ein Beisitzer gröblich seine Amtspflichten, so kann
ihn die zuständige Arbeitsbehörde seines Amtes entheben. Über die Berechtigung zur Ablehnung
des Beisitzeramts entscheidet die zuständige Arbeitsbehörde.

(4) Das Amt des Beisitzers ist ein Ehrenamt. Die Beisitzer erhalten eine angemessene Entschä-
digung für den ihnen aus der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit erwachsenden Verdienstausfall und
Aufwand sowie Ersatz der Fahrkosten entsprechend den für die ehrenamtlichen Richter der
Arbeitsgerichte geltenden Vorschriften. Die Entschädigung und die erstattungsfähigen Fahrkosten
setzt im Einzelfall der Vorsitzende des Heimarbeitsausschusses fest.

Dritter Abschnitt 
Allgemeine Schutzvorschriften

§ 6 Listenführung
Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat jeden, den er mit Heimarbeit beschäftigt oder des-

sen er sich zur Weitergabe von Heimarbeit bedient, in Listen auszuweisen. Die Listen sind in den
Ausgaberäumen an gut sichtbarer Stelle auszuhängen. Je drei Abschriften sind halbjährlich der
obersten Arbeitsbehörde des Landes oder der von ihr bestimmten Stelle einzusenden. Die Oberste
Arbeitsbehörde des Landes oder die von ihr bestimmte Stelle hat der zuständigen Gewerkschaft
und der zuständigen Vereinigung der Auftraggeber auf Verlangen jederzeit Abschriften zu über-
senden.
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§ 7 Mitteilungspflicht
Wer erstmalig Personen mit Heimarbeit beschäftigen will, hat dies der obersten Arbeitsbehörde

des Landes oder der von ihr bestimmten Stelle mitzuteilen. Der Mitteilung sind zwei Abschriften
beizufügen; § 6 Satz 4 gilt entsprechend.

§ 7a Unterrichtungspflicht
Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat die Personen, die die Arbeit entgegennehmen, vor

Aufnahme der Beschäftigung über die Art und Weise der zu verrichtenden Arbeit, die Unfall- und
Gesundheitsgefahren, denen diese bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Maßnah-
men und Einrichtungen zur Abwendung dieser Gefahren zu unterrichten. Der Auftraggeber hat
sich von der Person, die von ihm Arbeit entgegennimmt, schriftlich bestätigen zu lassen, dass sie
entsprechend dieser Vorschrift unterrichtet worden ist.

§ 8 Entgeltverzeichnisse
(1) Wer Heimarbeit ausgibt oder abnimmt, hat in den Räumen der Ausgabe und Abnahme Ent-

geltverzeichnisse und Nachweise über die sonstigen Vertragsbedingungen offen auszulegen.
Soweit Musterbücher Verwendung finden, sind sie den Entgeltverzeichnissen beizufügen. Wird
Heimarbeit den Beschäftigten in die Wohnung oder Betriebsstätte gebracht, so hat der Auftragge-
ber dafür zu sorgen, dass das Entgeltverzeichnis zur Einsichtnahme vorgelegt wird.

(2)  Die Entgeltverzeichnisse müssen die Entgelte für jedes einzelne Arbeitsstück enthalten.
Die Preise für mitzuliefernde Roh- und Hilfsstoffe sind besonders auszuweisen. Können die Ent-
gelte für das einzelne Arbeitsstück nicht aufgeführt werden, so ist eine zuverlässige und klare
Berechnungsgrundlage einzutragen.

(3) Bei Vorliegen einer Entgeltregelung gemäß den §§ 17 bis 19 ist diese auszulegen. Hierbei
ist für die Übersichtlichkeit dadurch zu sorgen, dass nur der Teil der Entgeltregelung ausgelegt
wird, der für die Beschäftigten in Betracht kommt.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht für neue Muster, die als Einzelstücke erst
auszuarbeiten sind.

§ 9 Entgeltbelege
(1) Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat den Personen, welche die Arbeit entgegenneh-

men, auf seine Kosten Entgeltbücher für jeden Beschäftigten (§ 1 Abs. 1 und 2) auszuhändigen.
In die Entgeltbücher, die bei den Beschäftigten verbleiben, sind bei jeder Ausgabe und Abnahme
von Arbeit ihre Art und ihr Umfang, die Entgelte und die Tage der Ausgabe und der Lieferung
einzutragen. Diese Vorschrift gilt nicht für neue Muster, die als Einzelstücke erst auszuarbeiten
sind.

(2)  An Stelle von Entgeltbüchern (Absatz 1) können auch Entgelt- oder Arbeitszettel mit den
zu einer ordnungsmäßigen Sammlung geeigneten Heften ausgegeben werden, falls die oberste
Arbeitsbehörde des Landes oder die von ihr bestimmte Stelle dieses genehmigt hat.

(3) Die in Heimarbeit Beschäftigten haben für die ordnungsmäßige Aufbewahrung der Entgelt-
belege zu sorgen. Sie haben sie den von der obersten Arbeitsbehörde des Landes bestimmten Stel-
len auf Verlangen vorzulegen. Diese Verpflichtung gilt auch für die Auftraggeber, in deren Hän-
den sich die Entgeltbelege befinden.

Vierter Abschnitt 
Arbeitszeitschutz

§ 10 Schutz vor Zeitversäumnis
Wer Heimarbeit ausgibt oder abnimmt, hat dafür zu sorgen, dass unnötige Zeitversäumnis bei

der Ausgabe oder Abnahme vermieden wird. Die oberste Arbeitsbehörde des Landes oder die von
ihr bestimmte Stelle kann im Benehmen mit dem Heimarbeitsausschuss die zur Vermeidung
unnötiger Zeitversäumnis bei der Abfertigung erforderlichen Maßnahmen anordnen. Bei Anord-
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nungen gegenüber einem einzelnen Auftraggeber kann die Beteiligung des Heimarbeitsaus-
schusses unterbleiben.

§ 11 Verteilung der Heimarbeit
(1) Wer Heimarbeit an mehrere in Heimarbeit Beschäftigte ausgibt, soll die Arbeitsmenge auf

die Beschäftigten gleichmäßig unter Berücksichtigung ihrer und ihrer Mitarbeiter Leistungsfähig-
keit verteilen.

(2)  Der Heimarbeitsausschuss kann zur Beseitigung von Mißständen, die durch ungleichmä-
ßige Verteilung der Heimarbeit entstehen, für einzelne Gewerbezweige oder Arten von Heimar-
beit die Arbeitsmenge festsetzen, die für einen bestimmten Zeitraum auf einen Entgeltbeleg (§ 9)
ausgegeben werden darf. Die Arbeitsmenge ist so zu bemessen, dass sie durch eine vollwertige
Arbeitskraft ohne Hilfskräfte in der für vergleichbare Betriebsarbeiter üblichen Arbeitszeit bewäl-
tigt werden kann. Für jugendliche Heimarbeiter ist eine Arbeitsmenge festzusetzen, die von ver-
gleichbaren jugendlichen Betriebsarbeitern in der für sie üblichen Arbeitszeit bewältigt werden
kann. Die Festsetzung erfolgt durch widerrufliche Entscheidung nach Anhörung der Beteiligten.
Sie ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben und bedarf der Zustimmung der zuständigen Arbeits-
behörde und der Veröffentlichung im Wortlaut an der von der zuständigen Arbeitsbehörde
bestimmten Stelle. Sie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft, wenn in ihr nicht ein ande-
rer Zeitpunkt bestimmt ist. Die Vorschriften des § 8 Abs. 1 über die Auslegung und Vorlegung
von Entgeltverzeichnissen gelten entsprechend.

(3) Soweit für einzelne Gewerbezweige oder Arten von Heimarbeit Bestimmungen nach Absatz
2 getroffen sind, darf an einen in Heimarbeit Beschäftigten eine größere Menge nicht ausgegeben
werden. Die Ausgabe einer größeren Menge ist zulässig, wenn Hilfskräfte (Familienangehörige
oder fremde Hilfskräfte) zur Mitarbeit herangezogen werden. Für diese Hilfskräfte sind dann wei-
tere Entgeltbelege nach § 9 auszustellen.

(4) Aus wichtigen Gründen, insbesondere wenn nach Auskunft der Agentur für Arbeit geeignete
unbeschäftigte Heimarbeiter und Hausgewerbetreibende nicht oder nicht in ausreichender Zahl
vorhanden sind oder wenn besondere persönliche Verhältnisse eines in Heimarbeit Beschäftigten
es rechtfertigen, kann der Vorsitzende des Heimarbeitsausschusses einem Auftraggeber die Aus-
gabe größerer Arbeitsmengen auf einen Entgeltbeleg gestatten. Die Erlaubnis kann jeweils nur für
einen bestimmten Zeitraum, der sechs Monate nicht überschreiten darf, erteilt werden.

Fünfter Abschnitt
Gefahrenschutz (Arbeitsschutz und öffentlicher Gesundheitsschutz)

§ 12 Grundsätze des Gefahrenschutzes
(1) Die Arbeitsstätten der in Heimarbeit Beschäftigten einschließlich der Maschinen, Werk-

zeuge und Geräte müssen so beschaffen, eingerichtet und unterhalten und Heimarbeit muss so aus-
geführt werden, dass keine Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit der Beschäftigten und
ihrer Mitarbeiter sowie für die öffentliche Gesundheit im Sinne des § 14 entstehen.

(2)  Werden von Hausgewerbetreibenden oder Gleichgestellten fremde Hilfskräfte beschäftigt,
so gelten auch die sonstigen Vorschriften über den Betriebsschutz und die sich daraus ergebenden
Verpflichtungen des Arbeitgebers seinen Arbeitnehmern gegenüber.

§ 13 Arbeitsschutz
(1) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates für einzelne Gewerbezweige

oder bestimmte Arten von Beschäftigungen oder Arbeitsstätten Rechtsverordnungen zur Durch-
führung des Arbeitsschutzes durch die in Heimarbeit Beschäftigten und ihre Auftraggeber erlas-
sen.

(2)  Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates Heimarbeit, die mit erheb-
lichen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit der Beschäftigten verbunden ist, durch
Rechtsverordnung verbieten.
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§ 14 Schutz der öffentlichen Gesundheit
(1) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates für einzelne Gewerbezweige

oder bestimmte Arten von Beschäftigungen oder Arbeitsstätten Rechtsverordnungen zum Schutz
der Öffentlichkeit gegen gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten und gegen Gefahren,
die beim Verkehr mit Arznei-, Heil- und Betäubungsmitteln, Giften, Lebens- und Genussmitteln
sowie Bedarfsgegenständen entstehen können, erlassen.

(2)  Die Polizeibehörde kann im Benehmen mit dem Gewerbeaufsichtsamt und dem Gesund-
heitsamt für einzelne Arbeitsstätten Verfügungen zur Durchführung des öffentlichen Gesundheits-
schutzes im Sinne des Absatzes 1 treffen, insbesondere zur Verhütung von Gefahren für die
öffentliche Gesundheit, die sich bei der Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung von Lebens-
und Genussmitteln ergeben.

(3) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates Heimarbeit, die mit erheb-
lichen Gefahren für die öffentliche Gesundheit im Sinne des Absatzes 1 verbunden ist, durch
Rechtsverordnung verbieten.

§ 15 Anzeigepflicht
Wer Heimarbeit ausgibt, für die zur Durchführung des Gefahrenschutzes besondere Vor-

schriften gelten, hat dem Gewerbeaufsichtsamt und der Polizeibehörde Namen und Arbeitsstätte
der von ihm mit Heimarbeit Beschäftigten anzuzeigen.

§ 16
(1) Wer Heimarbeit ausgibt oder weitergibt, hat dafür zu sorgen, dass Leben oder Gesundheit

der in der Heimarbeit Beschäftigten durch technische Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe, die er ihnen
zur Verwendung überlässt, nicht gefährdet werden.

(2)  Die zur Durchführung des Gefahrenschutzes erforderlichen Maßnahmen, die sich auf Räu-
me oder Betriebseinrichtungen beziehen, hat der zu treffen, der die Räume und Betriebseinrich-
tungen unterhält.

§ 16a Anordnungen
Das Gewerbeaufsichtsamt kann in Einzelfällen anordnen, welche Maßnahmen zur Durchfüh-

rung der §§ 12, 13 und 16 sowie der auf § 13 und § 34 Abs. 2 gestützten Rechtsverordnungen zu
treffen sind. Neben den auf Grund von § 3 Abs. 2 bestimmten Stellen nimmt das Gewerbeauf-
sichtsamt die Aufsichtsbefugnisse nach § 139b der Gewerbeordnung wahr.

Sechster Abschnitt 
Entgeltregelung

§ 17 Tarifverträge, Entgeltregelungen
(1) Als Tarifverträge gelten auch schriftliche Vereinbarungen zwischen Gewerkschaften einer-

seits und Auftraggebern oder deren Vereinigungen andererseits über Inhalt, Abschluss oder Been-
digung von Vertragsverhältnissen der in Heimarbeit Beschäftigten oder Gleichgestellten mit ihren
Auftraggebern.

(2)  Entgeltregelungen im Sinne dieses Gesetzes sind Tarifverträge, bindende Festsetzungen
von Entgelten und sonstigen Vertragsbedingungen (§ 19) und von Mindestarbeitsbedingungen für
fremde Hilfskräfte (§ 22).

§ 18 Aufgaben des Heimarbeitsausschusses 
auf dem Gebiet der Entgeltregelung

Der Heimarbeitsausschuss hat die Aufgaben:
a) auf das Zustandekommen von Tarifverträgen hinzuwirken;
b) zur Vermeidung und Beendigung von Gesamtstreitigkeiten zwischen den in § 17 Abs. 1

genannten Parteien diesen auf Antrag einer Partei Vorschläge für den Abschluss eines Tarif-
vertrags zu unterbreiten; wird ein schriftlich abgefasster Vorschlag von allen Parteien durch
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Erklärung gegenüber dem Heimarbeitsausschuss angenommen, so hat er die Wirkung eines
Tarifvertrags;

c) bindende Festsetzungen für Entgelte und sonstige Vertragsbedingungen nach Maßgabe des
§ 19 zu treffen.

§ 19 Bindende Festsetzungen
(1) Bestehen Gewerkschaften oder Vereinigungen der Auftraggeber für den Zuständigkeitsbe-

reich eines Heimarbeitsausschusses nicht oder umfassen sie nur eine Minderheit der Auftraggeber
oder Beschäftigten, so kann der Heimarbeitsausschuss nach Anhörung der Auftraggeber und
Beschäftigten, für die eine Regelung getroffen werden soll, Entgelte und sonstige Vertragsbedin-
gungen mit bindender Wirkung für alle Auftraggeber und Beschäftigten seines Zuständigkeitsbe-
reichs festsetzen, wenn unzulängliche Entgelte gezahlt werden oder die sonstigen Vertragsbedin-
gungen unzulänglich sind. Als unzulänglich sind insbesondere Entgelte und sonstige
Vertragsbedingungen anzusehen, die unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen
Eigenart der Heimarbeit unter den tarifvertraglichen Löhnen oder sonstigen durch Tarifvertrag
festgelegten Arbeitsbedingungen für gleiche oder gleichwertige Betriebsarbeit liegen. Soweit im
Zuständigkeitsbereich eines Heimarbeitsausschusses Entgelte und sonstige Vertragsbedingungen
für Heimarbeit derselben Art tarifvertraglich vereinbart sind, sollen in der bindenden Festsetzung
keine für die Beschäftigten günstigeren Entgelte oder sonstigen Vertragsbedingungen festgesetzt
werden.

(2)  Die bindende Festsetzung bedarf der Zustimmung der zuständigen Arbeitsbehörde und der
Veröffentlichung im Wortlaut an der von der zuständigen Arbeitsbehörde bestimmten Stelle. Der
persönliche Geltungsbereich der bindenden Festsetzung ist unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des § 1 zu bestimmen. Sie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft, wenn in ihr
nicht ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. Beabsichtigt die zuständige Arbeitsbehörde die Zustim-
mung zu einer bindenden Festsetzung insbesondere wegen Unzulänglichkeit der Entgelte oder der
sonstigen Vertragsbedingungen (Absatz 1 Satz 2) zu versagen, so hat sie dies dem Heimarbeits-
ausschuss unter Angabe von Gründen mitzuteilen und ihm vor ihrer Entscheidung über die
Zustimmung Gelegenheit zu geben, die bindende Festsetzung zu ändern.

(3) Die bindende Festsetzung hat die Wirkung eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrags und
ist in das beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales geführte Tarifregister einzutragen. Von
den Vorschriften einer bindenden Festsetzung kann nur zugunsten des Beschäftigten abgewichen
werden. Ein Verzicht auf Rechte, die auf Grund einer bindenden Festsetzung eines Beschäftigten
entstanden sind, ist nur in einem von der Obersten Arbeitsbehörde des Landes oder der von ihr
bestimmten Stelle gebilligten Vergleich zulässig. Die Verwirkung solcher Rechte ist ausgeschlos-
sen. Ausschlußfristen für ihre Geltendmachung können nur durch eine bindende Festsetzung vor-
gesehen werden; das Gleiche gilt für die Abkürzung von Verjährungsfristen. Im Übrigen gelten
für die bindende Festsetzung die gesetzlichen Vorschriften über den Tarifvertrag sinngemäß,
soweit sich aus dem Fehlen der Vertragsparteien nicht etwas anderes ergibt.

(4) Der Heimarbeitsausschuss kann nach Anhörung der Auftraggeber und Beschäftigten bin-
dende Festsetzungen ändern oder aufheben. Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Festsetzung von vermögenswirksamen Leis-
tungen im Sinne des Fünften Vermögensbildungsgesetzes.

§ 20 Art der Entgelte
Die Entgelte für Heimarbeit sind in der Regel als Stückentgelte, und zwar möglichst auf der

Grundlage von Stückzeiten zu regeln. Ist dieses nicht möglich, so sind Zeitentgelte festzusetzen,
die der Stückentgeltberechnung im Einzelfall zugrunde gelegt werden können.

§ 21 Entgeltregelung für Zwischenmeister, Mithaftung des Auftraggebers
(1) Für Zwischenmeister, die nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d den in Heimarbeit Beschäftigten

gleichgestellt sind, können im Verhältnis zu ihren Auftraggebern durch Entgeltregelungen gemäß
den §§ 17 bis 19 Zuschläge festgelegt werden.
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(2)  Zahlt ein Auftraggeber an einen Zwischenmeister ein Entgelt, von dem er weiß oder den
Umständen nach wissen muss, dass es zur Zahlung der in der Entgeltregelung festgelegten Ent-
gelte an die Beschäftigten nicht ausreicht, oder zahlt er an einen Zwischenmeister, dessen Unzu-
verlässigkeit er kennt oder kennen muss, so haftet er neben dem Zwischenmeister für diese Ent-
gelte.

§ 22 Mindestarbeitsbedingungen für fremde Hilfskräfte
(1) Für fremde Hilfskräfte, die von Hausgewerbetreibenden oder Gleichgestellten beschäftigt

werden, können Mindestarbeitsbedingungen festgesetzt werden. Voraussetzung ist, dass die Ent-
gelte der Hausgewerbetreibenden oder Gleichgestellten durch eine Entgeltregelung (§§ 17 bis 19)
festgelegt sind.

(2)  Für die Festsetzung gilt § 19 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Heim-
arbeitsausschüsse Entgeltausschüsse für fremde Hilfskräfte der Heimarbeit treten. Für die Ausle-
gung der Mindestarbeitsbedingungen gilt § 8 Abs. 3 entsprechend.

(3) Die Entgeltausschüsse werden im Bedarfsfall durch die zuständige Arbeitsbehörde errichtet.
Für ihre Zusammensetzung und das Verfahren vor ihnen gelten § 4 Absätze 2 bis 4 und § 5 ent-
sprechend. Die Beisitzer und Stellvertreter sind aus Kreisen der beteiligten Arbeitnehmer einer-
seits sowie der Hausgewerbetreibenden und Gleichgestellten andererseits auf Grund von Vor-
schlägen der fachlich und räumlich zuständigen Gewerkschaften und Vereinigungen der
Hausgewerbetreibenden oder Gleichgestellten, soweit solche nicht bestehen oder keine Vorschlä-
ge einreichen, nach Anhörung der Beteiligten jeweils zu berufen.

Siebenter Abschnitt 
Entgeltschutz

§ 23 Entgeltprüfung
(1) Die oberste Arbeitsbehörde des Landes hat für eine wirksame Überwachung der Entgelte

und sonstigen Vertragsbedingungen durch Entgeltprüfer Sorge zu tragen.
(2)  Die Entgeltprüfer haben die Innehaltung der Vorschriften des Dritten Abschnitts dieses

Gesetzes und der gemäß den §§ 17 bis 19, 21 und 22 geregelten Entgelte und sonstigen Vertrags-
bedingungen zu überwachen sowie auf Antrag bei der Errechnung der Stückentgelte Berech-
nungshilfe zu leisten.

 (3) Die oberste Arbeitsbehörde des Landes kann die Aufgaben der Entgeltprüfer anderen Stel-
len übertragen, insbesondere für Bezirke, in denen Heimarbeit nur in geringerem Umfang geleistet
wird.

§ 24 Aufforderung zur Nachzahlung der Minderbeträge
Hat ein Auftraggeber oder Zwischenmeister einem in Heimarbeit Beschäftigten oder einem

Gleichgestellten ein Entgelt gezahlt, das niedriger ist als das in einer Entgeltregelung gemäß den
§§ 17 bis 19 festgesetzte oder das in § 29 Abs. 5 oder 6 bestimmte, so kann ihn die oberste Arbeits-
behörde des Landes oder die von ihr bestimmte Stelle auffordern, innerhalb einer in der Auffor-
derung festzusetzenden Frist den Minderbetrag nachzuzahlen und den Zahlungsnachweis vorzu-
legen. Satz 1 gilt entsprechend für sonstige Vertragsbedingungen, die gemäß den §§ 17 bis 19
festgesetzt sind und die Geldleistungen an einen in Heimarbeit Beschäftigten oder einen Gleich-
gestellten zum Inhalt haben. Die Oberste Arbeitsbehörde des Landes soll von einer Maßnahme
nach Satz 1 absehen, wenn glaubhaft gemacht worden ist, dass ein Gleichgestellter im Fall des §
1 Abs. 6 nicht oder wahrheitswidrig geantwortet hat.

§ 25 Klagebefugnis der Länder
Das Land, vertreten durch die oberste Arbeitsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle, kann

im eigenen Namen den Anspruch auf Nachzahlung des Minderbetrags an den Berechtigten
gerichtlich geltend machen. Das Urteil wirkt auch für und gegen den in Heimarbeit Beschäftigten
oder den Gleichgestellten. § 24 Satz 3 gilt entsprechend.
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§ 26 Entgeltschutz für fremde Hilfskräfte
(1) Hat ein Hausgewerbetreibender oder Gleichgestellter einer fremden Hilfskraft ein Entgelt

gezahlt, das niedriger ist als das durch Mindestarbeitsbedingungen (§ 22) festgesetzte, so gelten
die Vorschriften der §§ 24 und 25 über die Aufforderung zur Nachzahlung der Minderbeträge und
über die Klagebefugnis der Länder sinngemäß.

(2)  Das Gleiche gilt, wenn ein Hausgewerbetreibender oder Gleichgestellter eine fremde Hilfs-
kraft nicht nach der einschlägigen tariflichen Regelung entlohnt. Voraussetzung ist, dass die Ent-
gelte des Hausgewerbetreibenden oder Gleichgestellten durch eine Entgeltregelung (§§ 17 bis 19)
festgelegt sind.

§ 27 Pfändungsschutz
Für das Entgelt, das den in Heimarbeit Beschäftigten oder den Gleichgestellten gewährt wird,

gelten die Vorschriften über den Pfändungsschutz für Vergütungen, die auf Grund eines Arbeits-
oder Dienstverhältnisses geschuldet werden, entsprechend.

Achter Abschnitt
Auskunfts- und Aufklärungspflicht über Entgelte

§ 28
(1) Auftraggeber, Zwischenmeister, Beschäftigte und fremde Hilfskräfte haben den mit der

Entgeltfestsetzung oder Entgeltprüfung beauftragten Stellen auf Verlangen Auskunft über alle die
Entgelte berührenden Fragen zu erteilen und hierbei auch außer den Entgeltbelegen (§ 9) Arbeits-
stücke, Stoffproben und sonstige Unterlagen für die Entgeltfestsetzung oder Entgeltprüfung vor-
zulegen. Die mit der Entgeltfestsetzung oder Entgeltprüfung beauftragten Stellen können Erhe-
bungen über Arbeitszeiten für einzelne Arbeitsstücke anstellen oder anstellen lassen.

(2)  Der in Heimarbeit Beschäftigte und Gleichgestellte kann von seinem Auftraggeber verlan-
gen, dass ihm die Berechnung und Zusammensetzung seines Entgelts erläutert wird.

Neunter Abschnitt 
Kündigung

§ 29 Allgemeiner Kündigungsschutz
(1) Das Beschäftigungsverhältnis eines in Heimarbeit Beschäftigten kann beiderseits an jedem

Tag für den Ablauf des folgenden Tages gekündigt werden.
(2)  Wird ein in Heimarbeit Beschäftigter von einem Auftraggeber oder Zwischenmeister län-

ger als vier Wochen beschäftigt, so kann das Beschäftigungsverhältnis beiderseits nur mit einer
Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

(3) Wird ein in Heimarbeit Beschäftigter überwiegend von einem Auftraggeber oder Zwischen-
meister beschäftigt, so kann das Beschäftigungsverhältnis mit einer Frist von vier Wochen zum
Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Während einer vereinbar-
ten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, beträgt die Kündigungsfrist zwei
Wochen.

(4) Unter der in Absatz 3 Satz 1 genannten Voraussetzung beträgt die Frist für eine Kündigung
durch den Auftraggeber oder Zwischenmeister, wenn das Beschäftigungsverhältnis
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
6. fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7. zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats. Bei der Berech-

nung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 25. Lebensjahres
des Beschäftigten liegen, nicht berücksichtigt.
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(5) § 622 Abs. 4 bis 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.
(6) Für die Kündigung aus wichtigem Grund gilt § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entspre-

chend.
(7) Für die Dauer der Kündigungsfrist nach den Absätzen 2 bis 5 hat der Beschäftigte auch bei

Ausgabe einer geringeren Arbeitsmenge Anspruch auf Arbeitsentgelt in Höhe von einem Zwölftel
bei einer Kündigungsfrist von zwei Wochen, zwei Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von vier
Wochen, drei Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von einem Monat, vier Zwölfteln bei einer
Kündigungsfrist von zwei Monaten, sechs Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von drei Monaten,
acht Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von vier Monaten, zehn Zwölfteln bei einer Kündigungs-
frist von fünf Monaten, zwölf Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von sechs Monaten und vier-
zehn Zwölfteln bei einer Kündigungsfrist von sieben Monaten des Gesamtbetrages, den er in den
dem Zugang der Kündigung vorausgegangenen 24 Wochen als Entgelt erhalten hat. Bei Entgel-
terhöhungen während des Berechnungszeitraums oder der Kündigungsfrist ist von dem erhöhten
Entgelt auszugehen. Zeiten des Bezugs von Krankengeld oder Kurzarbeitergeld sind in den
Berechnungszeitraum nicht mit einzubeziehen.

(8) Absatz 7 gilt entsprechend, wenn ein Auftraggeber oder Zwischenmeister die Arbeitsmenge,
die er mindestens ein Jahr regelmäßig an einen Beschäftigten, auf den die Voraussetzungen der
Absätze 2, 3, 4 oder 5 zutreffen, ausgegeben hat, um mindestens ein Viertel verringert, es sei denn,
dass die Verringerung auf einer Festsetzung gemäß § 11 Abs. 2 beruht. Hat das Beschäftigungs-
verhältnis im Fall des Absatzes 2 ein Jahr noch nicht erreicht, so ist von der während der Dauer
des Beschäftigungsverhältnisses ausgegebenen Arbeitsmenge auszugehen. Die Sätze 1 und 2 fin-
den keine Anwendung, wenn die Verringerung der Arbeitsmenge auf rechtswirksam eingeführter
Kurzarbeit beruht.

(9) Teilt ein Auftraggeber einem Zwischenmeister, der überwiegend für ihn Arbeit weitergibt,
eine künftige Herabminderung der regelmäßig zu verteilenden Arbeitsmenge nicht rechtzeitig mit,
so kann dieser vom Auftraggeber Ersatz der durch Einhaltung der Kündigungsfrist verursachten
Aufwendungen insoweit verlangen, als während der Kündigungsfrist die Beschäftigung wegen
des Verhaltens des Auftraggebers nicht möglich war.

§ 29a Kündigungsschutz im Rahmen der Betriebsverfassung
(1) Die Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses eines in Heimarbeit beschäftigten Mit-

glieds eines Betriebsrats oder einer Jugend- und Auszubildendenvertretung ist unzulässig, es sei
denn, dass Tatsachen vorliegen, die einen Arbeitgeber zur Kündigung eines Arbeitsverhältnisses
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen würden, und dass die
nach § 103 des Betriebsverfassungsgesetzes erforderliche Zustimmung vorliegt oder durch
gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. Nach Beendigung der Amtszeit ist die Kündigung innerhalb
eines Jahres, jeweils vom Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit an gerechnet, unzulässig, es sei
denn, dass Tatsachen vorliegen, die einen Arbeitgeber zur Kündigung eines Arbeitsverhältnisses
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen würden; dies gilt nicht,
wenn die Beendigung der Mitgliedschaft auf einer gerichtlichen Entscheidung beruht.

(2)  Die Kündigung eines in Heimarbeit beschäftigten Mitglieds eines Wahlvorstands ist vom
Zeitpunkt seiner Bestellung an, die Kündigung eines in Heimarbeit beschäftigten Wahlbewerbers
vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlags an jeweils bis zur Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die einen Arbeitgeber zur Kündigung
eines Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechti-
gen würden, und dass die nach § 103 des Betriebsverfassungsgesetzes erforderliche Zustimmung
vorliegt oder durch eine gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. Innerhalb von sechs Monaten nach
Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist die Kündigung unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vor-
liegen, die einen Arbeitgeber zur Kündigung eines Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen würden; dies gilt nicht für Mitglieder des
Wahlvorstands, wenn dieser nach § 18 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes durch gerichtliche
Entscheidung durch einen anderen Wahlvorstand ersetzt worden ist. 
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(3) Wird die Vergabe von Heimarbeit eingestellt, so ist die Kündigung des Beschäftigungsver-
hältnisses der in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen frühestens zum Zeitpunkt der Einstel-
lung der Vergabe zulässig, es sei denn, dass die Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt durch
zwingende betriebliche Erfordernisse bedingt ist.

Zehnter Abschnitt 
Ausgabeverbot

§ 30 Verbot der Ausgabe von Heimarbeit
Die Oberste Arbeitsbehörde des Landes oder die von ihr bestimmte Stelle kann einer Person, die

1. in den letzten fünf Jahren wiederholt wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften dieses
Gesetzes rechtskräftig verurteilt oder mit Geldbuße belegt worden ist,

2. der Obersten Arbeitsbehörde des Landes oder der von ihr bestimmten Stelle falsche Angaben
gemacht oder falsche Unterlagen vorgelegt hat, um sich der Pflicht zur Nachzahlung von Min-
derbeträgen (§ 24) zu entziehen, oder

3. der Aufforderung der Obersten Arbeitsbehörde des Landes oder der von ihr bestimmten Stelle
zur Nachzahlung von Minderbeträgen (§ 24) wiederholt nicht nachgekommen ist oder die
Minderbeträge nach Aufforderung zwar nachgezahlt, jedoch weiter zu niedrige Entgelte
gezahlt hat, die Aus- und Weitergabe von Heimarbeit verbieten.

Elfter Abschnitt
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 31 Ausgabe verbotener Heimarbeit
(1) Wer Heimarbeit, die nach einer zur Durchführung des Gefahrenschutzes erlassenen Rechts-

vorschrift (§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 3, § 34 Abs. 2 Satz 2) verboten ist, ausgibt oder weitergibt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2)  Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder
Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen.

§ 32 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Bereich 
des Arbeits- und Gefahrenschutzes

(1) Ordnungswidrig handelt, wer, abgesehen von den Fällen des § 31, vorsätzlich oder fahrläs-
sig
1. einer zur Durchführung des Gefahrenschutzes erlassenen Rechtsvorschrift (§§ 13, 14 Abs. 1,

3, § 34 Abs. 2 Satz 2), soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift
verweist, oder

2. einer vollziehbaren Verfügung nach § 14 Abs. 2 oder § 16a zuwiderhandelt.
Die in Satz 1 Nr. 1 vorgeschriebene Verweisung ist nicht erforderlich, soweit die dort genannten

Rechtsvorschriften vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen sind.
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet wer-

den.
(3) Wer vorsätzlich eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen begeht und dadurch in Heim-

arbeit Beschäftigte in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 3 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.

§ 32a Sonstige Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem nach § 30 ergangenen voll-

ziehbaren Verbot der Ausgabe oder Weitergabe von Heimarbeit zuwiderhandelt.
(2)  Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig
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1. einer Vorschrift über die Listenführung (§ 6), die Mitteilung oder Anzeige von Heimarbeit
(§§ 7, 15), die Unterrichtungspflicht (§ 7a), die Offenlegung der Entgeltverzeichnisse (§ 8), die
Entgeltbelege (§ 9) oder die Auskunftspflicht über die Entgelte (§ 28 Abs. 1) zuwiderhandelt,

2. einer vollziehbaren Anordnung zum Schutz der Heimarbeiter vor Zeitversäumnis (§ 10) zuwi-
derhandelt,

3. einer Regelung zur Verteilung der Heimarbeit nach § 11 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit sie für
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist oder

4. als in Heimarbeit Beschäftigter (§ 1 Abs. 1) oder diesem Gleichgestellter (§ 1 Abs. 2) duldet,
daß ein mitarbeitender Familienangehöriger eine Zuwiderhandlung nach § 32 begeht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro,
die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro
geahndet werden.

Zwölfter Abschnitt 
Schlußvorschriften

§ 33 Durchführungsvorschriften
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bun-

desrates und nach Anhörung der Spitzenverbände der Gewerkschaften und der Vereinigungen der
Arbeitgeber die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts Verordnungen zu erlas-
sen über
a) das Verfahren bei der Gleichstellung (§ 1 Abs. 2 bis 5);
b) die Errichtung von Heimarbeitsausschüssen und von Entgeltausschüssen für fremde Hilfskräf-

te der Heimarbeit und das Verfahren vor ihnen (§§ 4, 5, 11, 18 bis 22);
c) Form, Inhalt und Einsendung der Listen und der Anzeige bei erstmaliger Ausgabe von Heim-

arbeit (§§6 und 7);
d) Form, Inhalt, Ausgabe und Aufbewahrung von Entgeltbelegen (§ 9).

(2)  Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung des Bundesrates
und nach Anhörung der Spitzenverbände der Gewerkschaften und der Vereinigung der Arbeitge-
ber allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Durchführung dieses Gesetzes erlassen.

Fußnote
§ 33 Abs. 1 Eingangssatz Kursivdruck: Lautet richtig „Vereinigung“

§ 34 Inkrafttreten
(1) Das Gesetz tritt einen Monat nach seiner Verkündung, der § 33 am Tag nach der Verkün-

dung in Kraft.
(2)  Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten das Gesetz über die Heimarbeit in der Fassung

der Bekanntmachung vom 30. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2145) und die Verordnung zur
Durchführung des Gesetzes über die Heimarbeit vom 30. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I S.
2152) außer Kraft. Die auf Grund der bisherigen gesetzlichen Vorschriften zur Durchführung des
Gefahrenschutzes erlassenen Verordnungen bleiben mit der Maßgabe in Kraft, dass anstelle der in
ihnen erwähnten Vorschriften des Gesetzes über die Heimarbeit in der Fassung vom 30. Oktober
1939 und des Hausarbeitgesetzes in der Fassung vom 30. Juni 1923 (Reichsgesetzbl. S. 472/730)
die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes treten.

Fußnote
§ 34 Abs. 1 Kursivdruck: Betr. Inkrafttreten d. § 33 in der ursprünglichen Fassung
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Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen nach 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Jugendarbeitsschutz-

untersuchungsverordnung – JArbSchUV)
Vom 16. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2221)

Auf Grund des § 46 Abs. 1 und des § 72 Abs. 3 Satz 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 
12. April 1976 (BGBl. I S. 965) verordnet der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung:

Inhaltsübersicht
§ 1 Durchführung der Untersuchungen 
§ 2 Untersuchungsberechtigungsschein 
§ 3 Erhebungsbogen 
§ 4 Untersuchungsbogen 

§ 5 Ärztliche Mitteilung an den Personensorgebe-
rechtigten 

§ 6 Ärztliche Bescheinigung für den Arbeitgeber 
§ 7 Berlin-Klausel 
§ 8 Inkrafttreten, abgelöste Vorschrift 

§ 1 Durchführung der Untersuchungen

(1) Der Arzt, der einen Jugendlichen nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 42 des Jugendarbeits-
schutzgesetzes untersucht, hat unter Berücksichtigung der Krankheitsvorgeschichte des Jugend-
lichen auf Grund der Untersuchungen zu beurteilen, ob dessen Gesundheit und Entwicklung durch
die Ausführung bestimmter Arbeiten oder durch die Beschäftigung während bestimmter Zeiten
gefährdet wird, ob eine außerordentliche Nachuntersuchung oder eine Ergänzungsuntersuchung
erforderlich ist oder ob besondere der Gesundheit dienende Maßnahmen nötig sind (§ 37 Jugend-
arbeitsschutzgesetz).

(2) Als Tag der Untersuchung (§ 32 Abs. 1 Nr. 1, § 33 Abs. 1 und § 34 Jugendarbeitsschutzge-
setz) gilt der Tag der abschließenden Beurteilung.

§ 2 Untersuchungsberechtigungsschein
Die Kosten einer Untersuchung werden vom Land (§ 44 Jugendarbeitsschutzgesetz) nur erstat-

tet, wenn der Arzt der Kostenforderung einen von der nach Landesrecht zuständigen Stelle ausge-
gebenen Untersuchungsberechtigungsschein beifügt. 

§ 3 Erhebungsbogen
Zur Vorbereitung einer Untersuchung nach § 32 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes (Erst-

untersuchung) erhält der Jugendliche von der nach Landesrecht zuständigen Stelle einen Erhe-
bungsbogen nach dem Muster der Anlage 1 in weißer Farbe, zur Vorbereitung einer Untersuchung
nach § 33 Abs. 1, §§ 34, 35 Abs. 1 oder § 42 des Jugendarbeitsschutzgesetzes (Nachuntersuchung)
einen Erhebungsbogen nach dem Muster der Anlage 1a in roter Farbe. Der Erhebungsbogen soll,
vom Personensorgeberechtigten ausgefüllt und von diesem und dem Jugendlichen unterschrieben,
dem Arzt bei der Untersuchung vorgelegt werden. 

§ 4 Untersuchungsbogen
(1) Für die Aufzeichnung der Ergebnisse einer Erstuntersuchung hat der Arzt einen Untersu-

chungsbogen nach dem Muster der Anlage 2 in weißer Farbe, für die Aufzeichnung der Ergebnisse
einer Nachuntersuchung einen Untersuchungsbogen nach dem Muster der Anlage 2a in roter
Farbe zu verwenden.

(2) Der Arzt hat die Untersuchungsbogen 10 Jahre aufzubewahren. 

§ 5 Ärztliche Mitteilung an den Personensorgeberechtigten
Für die ärztliche Mitteilung an den Personensorgeberechtigten nach § 39 Abs. 1 des Jugendar-

beitsschutzgesetzes hat der Arzt bei einer Erstuntersuchung einen Vordruck nach dem Muster der
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Anlage 3 in weißer Farbe, bei einer Nachuntersuchung einen Vordruck nach dem Muster der
Anlage 3a in roter Farbe zu verwenden.

§ 6 Ärztliche Bescheinigung für den Arbeitgeber
Für die ärztliche Bescheinigung für den Arbeitgeber nach § 39 Abs. 2 des Jugendarbeitsschutz-

gesetzes hat der Arzt bei einer Erstuntersuchung einen Vordruck nach dem Muster der Anlage 4
in weißer Farbe, bei einer Nachuntersuchung einen Vordruck nach dem Muster der Anlage 4a in
roter Farbe zu verwenden. 

§ 7 Berlin-Klausel
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 71 des

Jugendarbeitsschutzgesetzes auch im Land Berlin. 

§ 8 Inkrafttreten, abgelöste Vorschrift
Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden vierten Kalendermo-

nats in Kraft.
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Verordnung über den Kinderarbeitsschutz 
(Kinderarbeitsschutzverordnung – KindArbSchV)

Vom 23. 6. 1998 (BGBl. I S. 1508)

Inhaltsübersicht
§ 1 Beschäftigungsverbot 
§ 2 Zulässige Beschäftigungen 
§ 3 Behördliche Befugnisse 

§ 4 Inkrafttreten 
Schlussformel 

§ 1 Beschäftigungsverbot 

Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden,
soweit nicht das Jugendarbeitsschutzgesetz und § 2 dieser Verordnung Ausnahmen vorsehen.

§ 2 Zulässige Beschäftigungen
(1) Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen nur beschäftigt werden

1. mit dem Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblättern und Werbeprospekten,
2. in privaten und landwirtschaftlichen Haushalten mit

a) Tätigkeiten in Haushalt und Garten,
b) Botengängen,
c) der Betreuung von Kindern und anderen zum Haushalt gehörenden Personen,
d) Nachhilfeunterricht,
e) der Betreuung von Haustieren,
f) Einkaufstätigkeiten mit Ausnahme des Einkaufs von alkoholischen Getränken und Tabak-

waren,
3. in landwirtschaftlichen Betrieben mit Tätigkeiten bei

a) der Ernte und der Feldbestellung,
b) der Selbstvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
c) der Versorgung von Tieren,

4. mit Handreichungen beim Sport,
5. mit Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religions-

gemeinschaften, Verbände, Vereine und Parteien, wenn die Beschäftigung nach § 5 Abs. 3 des
Jugendarbeitsschutzgesetzes leicht und für sie geeignet ist.

(2) Eine Beschäftigung mit Arbeiten nach Absatz 1 ist nicht leicht und für Kinder über 13 Jahre
und vollzeitschulpflichtige Jugendliche nicht geeignet, wenn sie insbesondere
1. mit einer manuellen Handhabung von Lasten verbunden ist, die regelmäßig das maximale

Lastgewicht von 7,5 kg oder gelegentlich das maximale Lastgewicht von 10 kg überschreiten;
manuelle Handhabung in diesem Sinne ist jedes Befördern oder Abstützen einer Last durch
menschliche Kraft, unter anderem das Heben, Absetzen, Schieben, Ziehen, Tragen und Bewe-
gen einer Last,

2. infolge einer ungünstigen Körperhaltung physisch belastend ist oder
3. mit Unfallgefahren, insbesondere bei Arbeiten an Maschinen und bei der Betreuung von Tie-

ren, verbunden ist, von denen anzunehmen ist, dass Kinder über 13 Jahre und vollzeitschul-
pflichtige Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder
Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für vollzeitschul-
pflichtige Jugendliche.

(3) Die zulässigen Beschäftigungen müssen im Übrigen den Schutzvorschriften des Jugendar-
beitsschutzgesetzes entsprechen. 
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§ 3 Behördliche Befugnisse 
Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall feststellen, ob die Beschäftigung nach § 2 zulässig ist. 

§ 4 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in

Kraft. 

Schlussformel 
Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
Vom 10. August 1951 (BGBI. I S. 499) in der Neufassung vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1317) 

– zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Allgemeiner Kündigungsschutz 

§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 
§ 1a Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter 

Kündigung 
§ 2 Änderungskündigung 
§ 3 Kündigungseinspruch 
§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichts 
§ 5 Zulassung verspäteter Klagen 
§ 6 Verlängerte Anrufungsfrist 
§ 7 Wirksamwerden der Kündigung 
§ 8 Wiederherstellung der früheren Arbeitsbedin-

gungen 
§ 9 Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Urteil 

des Gerichts, Abfindung des Arbeitnehmers 
§ 10 Höhe der Abfindung 
§ 11 Anrechnung auf entgangenen Zwischenver-

dienst 
§ 12 Neues Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers, 

Auflösung des alten Arbeitsverhältnisses 
§ 13 Außerordentliche, sittenwidrige und sonstige 

Kündigungen 
§ 14 Angestellte in leitender Stellung 

Zweiter Abschnitt
Kündigungsschutz im Rahmen der 

Betriebsverfassung und 
Personalvertretung 

§ 15 Unzulässigkeit der Kündigung 
§ 16 Neues Arbeitsverhältnis, Auflösung des alten 

Arbeitsverhältnisses 

Dritter Abschnitt 
Anzeigepflichtige Entlassungen 

§ 17 Anzeigepflicht 
§ 18 Entlassungssperre 
§ 19 Zulässigkeit von Kurzarbeit 
§ 20 Entscheidungen der Agentur für Arbeit 
§ 21 Entscheidungen der Zentrale der Bundesagentur 

für Arbeit 
§ 22 Ausnahmebetriebe 

Vierter Abschnitt
Schlußbestimmungen 

§ 23 Geltungsbereich 
§ 24 Anwendung des Gesetzes auf Betriebe der 

Schiffahrt und des Luftverkehrs 
§ 25 Kündigung in Arbeitskämpfen 
§ 25a Berlin-Klausel 
§ 26 Inkrafttreten 

Erster Abschnitt 
Allgemeiner Kündigungsschutz

§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen
(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeits-

verhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs Monate
bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist.

(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person
oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche Erfordernisse,
die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist.
Die Kündigung ist auch sozial ungerechtfertigt, wenn
1. in Betrieben des privaten Rechts

a) die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des Betriebsverfassungsgesetzes verstößt,
b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb oder in einem ande-

ren Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann und der Betriebsrat oder eine
andere nach dem Betriebsverfassungsgesetz insoweit zuständige Vertretung der Arbeitneh-
mer aus einem dieser Gründe der Kündigung innerhalb der Frist des § 102 Abs. 2 Satz 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes schriftlich widersprochen hat,
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2. in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen Rechts
a) die Kündigung gegen eine Richtlinie über die personelle Auswahl bei Kündigungen ver-

stößt,
b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben Dienststelle oder in einer

anderen Dienststelle desselben Verwaltungszweigs an demselben Dienstort einschließlich
seines Einzugsgebiets weiterbeschäftigt werden kann und die zuständige Personalvertre-
tung aus einem dieser Gründe fristgerecht gegen die Kündigung Einwendungen erhoben
hat, es sei denn, daß die Stufenvertretung in der Verhandlung mit der übergeordneten
Dienststelle die Einwendungen nicht aufrechterhalten hat. Satz 2 gilt entsprechend, wenn
die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbil-
dungsmaßnahmen oder eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten
Arbeitsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt
hat. Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung bedingen.

(3) Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im Sinne des Absatzes
2 gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial ungerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber
bei der Auswahl des Arbeitnehmers die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die
Unterhaltspflichten und die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht oder nicht ausreichend
berücksichtigt hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die
Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Auswahl geführt haben. In die soziale Auswahl
nach Satz 1 sind Arbeitnehmer nicht einzubeziehen, deren Weiterbeschäftigung, insbesondere
wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen Per-
sonalstruktur des Betriebes, im berechtigten betrieblichen Interesse liegt. Der Arbeitnehmer hat
die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung als sozial ungerechtfertigt im Sinne des Satzes 1
erscheinen lassen.

(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung nach § 95 des Betriebsverfassungs-
gesetzes oder in einer entsprechenden Richtlinie nach den Personalvertretungsgesetzen festgelegt,
wie die sozialen Gesichtspunkte nach Absatz 3 Satz 1 im Verhältnis zueinander zu bewerten sind,
so kann die Bewertung nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden.

(5) Sind bei einer Kündigung auf Grund einer Betriebsänderung nach § 111 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes die Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll, in einem Interessenausgleich zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat namentlich bezeichnet, so wird vermutet, dass die Kündigung
durch dringende betriebliche Erfordernisse im Sinne des Absatzes 2 bedingt ist. Die soziale Aus-
wahl der Arbeitnehmer kann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden. Die Sätze 1 und 2
gelten nicht, soweit sich die Sachlage nach Zustandekommen des Interessenausgleichs wesentlich
geändert hat. Der Interessenausgleich nach Satz 1 ersetzt die Stellungnahme des Betriebsrates
nach § 17 Abs. 3 Satz 2.

§ 1a Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung
(1) Kündigt der Arbeitgeber wegen dringender betrieblicher Erfordernisse nach § 1 Abs. 2 Satz

1 und erhebt der Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Frist des § 4 Satz 1 keine Klage auf Feststel-
lung, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, hat der Arbeitnehmer mit
dem Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch auf eine Abfindung. Der Anspruch setzt den Hinweis
des Arbeitgebers in der Kündigungserklärung voraus, dass die Kündigung auf dringende betrieb-
liche Erfordernisse gestützt ist und der Arbeitnehmer bei Verstreichenlassen der Klagefrist die
Abfindung beanspruchen kann.

(2) Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Monatsverdienste für jedes Jahr des Bestehens des
Arbeitsverhältnisses. § 10 Abs. 3 gilt entsprechend. Bei der Ermittlung der Dauer des Arbeitsver-
hältnisses ist ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten auf ein volles Jahr aufzurunden.

§ 2 Änderungskündigung
Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und bietet er dem Arbeitnehmer im Zusammen-

hang mit der Kündigung die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Arbeitsbedin-
gungen an, so kann der Arbeitnehmer dieses Angebot unter dem Vorbehalt annehmen, daß die
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Änderung der Arbeitsbedingungen nicht sozial ungerechtfertigt ist (§ 1 Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs.
3 Satz 1 und 2). Diesen Vorbehalt muß der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber innerhalb der Kündi-
gungsfrist, spätestens jedoch innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung erklären.

§ 3 Kündigungseinspruch 
Hält der Arbeitnehmer eine Kündigung für sozial ungerechtfertigt, so kann er binnen einer

Woche nach der Kündigung Einspruch beim Betriebsrat einlegen. Erachtet der Betriebsrat den
Einspruch für begründet, so hat er zu versuchen, eine Verständigung mit dem Arbeitgeber herbei-
zuführen. Er hat seine Stellungnahme zu dem Einspruch dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber
auf Verlangen schriftlich mitzuteilen. 

§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichts 
Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus

anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der
schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsver-
hältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. Im Falle des § 2 ist die Klage auf Feststellung zu
erheben, daß die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfertigt oder aus anderen
Gründen rechtsunwirksam ist. Hat der Arbeitnehmer Einspruch beim Betriebsrat eingelegt (§ 3),
so soll er der Klage die Stellungnahme des Betriebsrats beifügen. Soweit die Kündigung der
Zustimmung einer Behörde bedarf, läuft die Frist zur Anrufung des Arbeitsgerichts erst von der
Bekanntgabe der Entscheidung der Behörde an den Arbeitnehmer ab.

§ 5 Zulassung verspäteter Klagen
(1) War ein Arbeitnehmer nach erfolgter Kündigung trotz Anwendung aller ihm nach Lage der

Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhindert, die Klage innerhalb von drei Wochen nach Zugang
der schriftlichen Kündigung zu erheben, so ist auf seinen Antrag die Klage nachträglich zuzulas-
sen. Gleiches gilt, wenn eine Frau von ihrer Schwangerschaft aus einem von ihr nicht zu vertre-
tenden Grund erst nach Ablauf der Frist des § 4 Satz 1 Kenntnis erlangt hat.

(2) Mit dem Antrag ist die Klageerhebung zu verbinden; ist die Klage bereits eingereicht, so ist
auf sie im Antrag Bezug zu nehmen. Der Antrag muß ferner die Angabe der die nachträgliche
Zulassung begründenden Tatsachen und der Mittel für deren Glaubhaftmachung enthalten.

(3) Der Antrag ist nur innerhalb von zwei Wochen nach Behebung des Hindernisses zulässig.
Nach Ablauf von sechs Monaten, vom Ende der versäumten Frist an gerechnet, kann der Antrag
nicht mehr gestellt werden.

(4) Das Verfahren über den Antrag auf nachträgliche Zulassung ist mit dem Verfahren über die
Klage zu verbinden. Das Arbeitsgericht kann das Verfahren zunächst auf die Verhandlung und
Entscheidung über den Antrag beschränken. In diesem Fall ergeht die Entscheidung durch Zwi-
schenurteil, das wie ein Endurteil angefochten werden kann.

(5) Hat das Arbeitsgericht über einen Antrag auf nachträgliche Klagezulassung nicht entschie-
den oder wird ein solcher Antrag erstmals vor dem Landesarbeitsgericht gestellt, entscheidet hier-
über die Kammer des Landesarbeitsgerichts. Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 6 Verlängerte Anrufungsfrist 
Hat ein Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung im

Klagewege geltend gemacht, dass eine rechtswirksame Kündigung nicht vorliege, so kann er sich
in diesem Verfahren bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz zur Begründung
der Unwirksamkeit der Kündigung auch auf innerhalb der Klagefrist nicht geltend gemachte
Gründe berufen. Das Arbeitsgericht soll ihn hierauf hinweisen.

§ 7 Wirksamwerden der Kündigung 
Wird die Rechtsunwirksamkeit einer Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht (§ 4 Satz 1,

§§ 5 und 6), so gilt die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam; ein vom Arbeitnehmer nach
§ 2 erklärter Vorbehalt erlischt.
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§ 8 Wiederherstellung der früheren Arbeitsbedingungen 
Stellt das Gericht im Falle des § 2 fest, daß die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial unge-

rechtfertigt ist, so gilt die Änderungskündigung als von Anfang an rechtsunwirksam.

§ 9 Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Urteil des Gerichts, 
Abfindung des Arbeitnehmers

(1) Stellt das Gericht fest, daß das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, ist
jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so hat das
Gericht auf Antrag des Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den Arbeitgeber zur
Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen. Die gleiche Entscheidung hat das Gericht
auf Antrag des Arbeitgebers zu treffen, wenn Gründe vorliegen, die eine den Betriebszwecken
dienliche weitere Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht erwarten lassen.
Arbeitnehmer und Arbeitgeber können den Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses bis
zum Schluß der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz stellen.

(2) Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeitpunkt festzusetzen, an
dem es bei sozial gerechtfertigter Kündigung geendet hätte.

§ 10 Höhe der Abfindung
(1) Als Abfindung ist ein Betrag bis zu zwölf Monatsverdiensten festzusetzen.
(2) Hat der Arbeitnehmer das fünfzigste Lebensjahr vollendet und hat das Arbeitsverhältnis

mindestens fünfzehn Jahre bestanden, so ist ein Betrag bis zu fünfzehn Monatsverdiensten, hat der
Arbeitnehmer das fünfundfünfzigste Lebensjahr vollendet und hat das Arbeitsverhältnis mindes-
tens zwanzig Jahre bestanden, so ist ein Betrag bis zu achtzehn Monatsverdiensten festzusetzen.
Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer in dem Zeitpunkt, den das Gericht nach § 9 Abs. 2 für die
Auflösung des Arbeitsverhältnisses festsetzt, das in der Vorschrift des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch über die Regelaltersrente bezeichnete Lebensalter erreicht hat.

(3) Als Monatsverdienst gilt, was dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden regelmä-
ßigen Arbeitszeit in dem Monat, in dem das Arbeitsverhältnis endet (§ 9 Abs. 2), an Geld und
Sachbezügen zusteht.

§ 11 Anrechnung auf entgangenen Zwischenverdienst 
Besteht nach der Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhältnis fort, so muß sich der Arbeit-

nehmer auf das Arbeitsentgelt, das ihm der Arbeitgeber für die Zeit nach der Entlassung schuldet,
anrechnen lassen,
1. was er durch anderweitige Arbeit verdient hat,
2. was er hätte verdienen können, wenn er es nicht böswillig unterlassen hätte, eine ihm zumut-

bare Arbeit anzunehmen,
3. was ihm an öffentlich-rechtlichen Leistungen infolge Arbeitslosigkeit aus der Sozialversiche-

rung, der Arbeitslosenversicherung, der Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch oder der Sozialhilfe für die Zwischenzeit gezahlt worden ist. Diese
Beträge hat der Arbeitgeber der Stelle zu erstatten, die sie geleistet hat.

§ 12 Neues Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers, Auflösung des alten 
Arbeitsverhältnisses 

Besteht nach der Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhältnis fort, ist jedoch der Arbeitneh-
mer inzwischen ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen, so kann er binnen einer Woche nach der
Rechtskraft des Urteils durch Erklärung gegenüber dem alten Arbeitgeber die Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses bei diesem verweigern. Die Frist wird auch durch eine vor ihrem Ablauf zur
Post gegebene schriftliche Erklärung gewahrt. Mit dem Zugang der Erklärung erlischt das Arbeits-
verhältnis. Macht der Arbeitnehmer von seinem Verweigerungsrecht Gebrauch, so ist ihm entgan-
gener Verdienst nur für die Zeit zwischen der Entlassung und dem Tag des Eintritts in das neue
Arbeitsverhältnis zu gewähren. § 11 findet entsprechende Anwendung.
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§ 13 Außerordentliche, sittenwidrige und sonstige Kündigungen
(1) Die Vorschriften über das Recht zur außerordentlichen Kündigung eines Arbeitsverhält-

nisses werden durch das vorliegende Gesetz nicht berührt. Die Rechtsunwirksamkeit einer außer-
ordentlichen Kündigung kann jedoch nur nach Maßgabe des § 4 Satz 1 und der §§ 5 bis 7 geltend
gemacht werden. Stellt das Gericht fest, dass die außerordentliche Kündigung unbegründet ist, ist
jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so hat auf
seinen Antrag das Gericht das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den Arbeitgeber zur Zahlung
einer angemessenen Abfindung zu verurteilen. Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses den Zeitpunkt festzulegen, zu dem die außerordentliche Kündigung ausgesprochen
wurde. Die Vorschriften der §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.

(2) Verstößt eine Kündigung gegen die guten Sitten, so finden die Vorschriften des § 9 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 2 und der §§ 10 bis 12 entsprechende Anwendung. 

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 auf eine
Kündigung, die bereits aus anderen als den in § 1 Abs. 2 und 3 bezeichneten Gründen rechtsun-
wirksam ist, keine Anwendung.

§ 14 Angestellte in leitender Stellung
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht

1. in Betrieben einer juristischen Person für die Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen Ver-
tretung der juristischen Person berufen ist,

2. in Betrieben einer Personengesamtheit für die durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Vertretung der Personengesamtheit berufenen Personen.

(2) Auf Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche leitende Angestellte, soweit diese zur
selbstständigen Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt sind, finden die Vor-
schriften dieses Abschnitts mit Ausnahme des § 3 Anwendung. § 9 Abs. 1 Satz 2 findet mit der
Maßgabe Anwendung, daß der Antrag des Arbeitgebers auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses
keiner Begründung bedarf.

Zweiter Abschnitt
Kündigungsschutz im Rahmen der Betriebsverfassung und Personalvertretung

§ 15 Unzulässigkeit der Kündigung
(1) Die Kündigung eines Mitglieds eines Betriebsrats, einer Jugend- und Auszubildendenver-

tretung, einer Bordvertretung oder eines Seebetriebsrats ist unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen
vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist berechtigen, und daß die nach § 103 des Betriebsverfassungsgesetzes erforderliche
Zustimmung vorliegt oder durch gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. Nach Beendigung der
Amtszeit ist die Kündigung eines Mitglieds eines Betriebsrats, einer Jugend- und Auszubilden-
denvertretung oder eines Seebetriebsrats innerhalb eines Jahres, die Kündigung eines Mitglieds
einer Bordvertretung innerhalb von sechs Monaten, jeweils vom Zeitpunkt der Beendigung der
Amtszeit an gerechnet, unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt
nicht, wenn die Beendigung der Mitgliedschaft auf einer gerichtlichen Entscheidung beruht.

(2) Die Kündigung eines Mitglieds einer Personalvertretung, einer Jugend-und Auszubilden-
denvertretung oder einer Jugendvertretung ist unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen,
die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
berechtigen, und daß die nach dem Personalvertretungsrecht erforderliche Zustimmung vorliegt
oder durch gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. Nach Beendigung der Amtszeit der in Satz 1
genannten Personen ist ihre Kündigung innerhalb eines Jahres, vom Zeitpunkt der Beendigung der
Amtszeit an gerechnet, unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt
nicht, wenn die Beendigung der Mitgliedschaft auf einer gerichtlichen Entscheidung beruht.
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(3) Die Kündigung eines Mitglieds eines Wahlvorstands ist vom Zeitpunkt seiner Bestellung
an, die Kündigung eines Wahlbewerbers vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlags an,
jeweils bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorlie-
gen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigen, und daß die nach § 103 des Betriebsverfassungsgesetzes oder nach dem
Personalvertretungsrecht erforderliche Zustimmung vorliegt oder durch eine gerichtliche Ent-
scheidung ersetzt ist. Innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist die
Kündigung unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt nicht für Mit-
glieder des Wahlvorstands, wenn dieser durch gerichtliche Entscheidung durch einen anderen
Wahlvorstand ersetzt worden ist.

 (3a) Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der zu einer Betriebs-, Wahl- oder Bordversamm-
lung nach § 17 Abs. 3, § 17a Nr. 3 Satz 2, § 115 Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 des Betriebsverfassungsge-
setzes einlädt oder die Bestellung eines Wahlvorstands nach § 16 Abs. 2 Satz 1, § 17 Abs. 4, § 17a
Nr. 4, § 63 Abs. 3, § 115 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 oder § 116 Abs. 2 Nr. 7 Satz 5 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes beantragt, ist vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung an bis zur Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; der
Kündigungsschutz gilt für die ersten drei in der Einladung oder Antragstellung aufgeführten
Arbeitnehmer. Wird ein Betriebsrat, eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, eine Bordver-
tretung oder ein Seebetriebsrat nicht gewählt, besteht der Kündigungsschutz nach Satz 1 vom Zeit-
punkt der Einladung oder Antragstellung an drei Monate.

(4) Wird der Betrieb stillgelegt, so ist die Kündigung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Per-
sonen frühestens zum Zeitpunkt der Stillegung zulässig, es sei denn, daß ihre Kündigung zu einem
früheren Zeitpunkt durch zwingende betriebliche Erfordernisse bedingt ist.

(5) Wird eine der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Personen in einer Betriebsabteilung
beschäftigt, die stillgelegt wird, so ist sie in eine andere Betriebsabteilung zu übernehmen. Ist dies
aus betrieblichen Gründen nicht möglich, so findet auf ihre Kündigung die Vorschrift des
Absatzes 4 über die Kündigung bei Stillegung des Betriebs sinngemäß Anwendung.

§ 16 Neues Arbeitsverhältnis, Auflösung des alten Arbeitsverhältnisses 
Stellt das Gericht die Unwirksamkeit der Kündigung einer der in § 15 Abs. 1 bis 3a genannten

Personen fest, so kann diese Person, falls sie inzwischen ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen
ist, binnen einer Woche nach Rechtskraft des Urteils durch Erklärung gegenüber dem alten Arbeit-
geber die Weiterbeschäftigung bei diesem verweigern. Im Übrigen finden die Vorschriften des
§ 11 und des § 12 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung.

Dritter Abschnitt 
Anzeigepflichtige Entlassungen

§ 17 Anzeigepflicht
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Agentur für Arbeit Anzeige zu erstatten, bevor er

1. in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr als 5 Arbeit-
nehmer,

2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 500 Arbeitnehmern 10 vom Hun-
dert der im Betrieb regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 Arbeitneh-
mer,

3. in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern mindestens 30 Arbeitnehmer
innerhalb von 30 Kalendertagen entläßt. Den Entlassungen stehen andere Beendigungen des
Arbeitsverhältnisses gleich, die vom Arbeitgeber veranlaßt werden.

(2) Beabsichtigt der Arbeitgeber, nach Absatz 1 anzeigepflichtige Entlassungen vorzunehmen,
hat er dem Betriebsrat rechtzeitig die zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen und ihn schriftlich
insbesondere zu unterrichten über
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1. die Gründe für die geplanten Entlassungen,
2. die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden Arbeitnehmer,
3. die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer,
4. den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen,
5. die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer,
6. die für die Berechnung etwaiger Abfindungen vorgesehenen Kriterien. Arbeitgeber und

Betriebsrat haben insbesondere die Möglichkeiten zu beraten, Entlassungen zu vermeiden oder
einzuschränken und ihre Folgen zu mildern.

(3) Der Arbeitgeber hat gleichzeitig der Agentur für Arbeit eine Abschrift der Mitteilung an den
Betriebsrat zuzuleiten; sie muß zumindest die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 vorgeschriebenen
Angaben enthalten. Die Anzeige nach Absatz 1 ist schriftlich unter Beifügung der Stellungnahme
des Betriebsrats zu den Entlassungen zu erstatten. Liegt eine Stellungnahme des Betriebsrats nicht
vor, so ist die Anzeige wirksam, wenn der Arbeitgeber glaubhaft macht, daß er den Betriebsrat
mindestens zwei Wochen vor Erstattung der Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 unterrichtet hat, und er
den Stand der Beratungen darlegt. Die Anzeige muß Angaben über den Namen des Arbeitgebers,
den Sitz und die Art des Betriebes enthalten, ferner die Gründe für die geplanten Entlassungen, die
Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden und der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer,
den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen und die vorgesehenen Kri-
teren für die Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer. In der Anzeige sollen ferner im Einver-
nehmen mit dem Betriebsrat für die Arbeitsvermittlung Angaben über Geschlecht, Alter, Beruf
und Staatsangehörigkeit der zu entlassenden Arbeitnehmer gemacht werden. Der Arbeitgeber hat
dem Betriebsrat eine Abschrift der Anzeige zuzuleiten. Der Betriebsrat kann gegenüber der Agen-
tur für Arbeit weitere Stellungnahmen abgeben. Er hat dem Arbeitgeber eine Abschrift der Stel-
lungnahme zuzuleiten. 

(3a) Die Auskunfts-, Beratungs- und Anzeigepflichten nach den Absätzen 1 bis 3 gelten auch
dann, wenn die Entscheidung über die Entlassungen von einem den Arbeitgeber beherrschenden
Unternehmen getroffen wurde. Der Arbeitgeber kann sich nicht darauf berufen, daß das für die
Entlassungen verantwortliche Unternehmen die notwendigen Auskünfte nicht übermittelt hat.

(4) Das Recht zur fristlosen Entlassung bleibt unberührt. Fristlose Entlassungen werden bei
Berechnung der Mindestzahl der Entlassungen nach Absatz 1 nicht mitgerechnet.

(5) Als Arbeitnehmer im Sinne dieser Vorschrift gelten nicht
1. in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen Vertre-

tung der juristischen Person berufen ist,
2. in Betrieben einer Personengesamtheit die durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

zur Vertretung der Personengesamtheit berufenen Personen,
3. Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche leitende Personen, soweit diese zur selbstständi-

gen Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt sind.

§ 18 Entlassungssperre
(1) Entlassungen, die nach § 17 anzuzeigen sind, werden vor Ablauf eines Monats nach Ein-

gang der Anzeige bei der Agentur für Arbeit nur mit deren Zustimmung wirksam; die Zustimmung
kann auch rückwirkend bis zum Tage der Antragstellung erteilt werden.

(2) Die Agentur für Arbeit kann im Einzelfall bestimmen, daß die Entlassungen nicht vor
Ablauf von längstens zwei Monaten nach Eingang der Anzeige wirksam werden.

(3) (weggefallen)
(4) Soweit die Entlassungen nicht innerhalb von 90 Tagen nach dem Zeitpunkt, zu dem sie nach

den Absätzen 1 und 2 zulässig sind, durchgeführt werden, bedarf es unter den Voraussetzungen
des § 17 Abs. 1 einer erneuten Anzeige.
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§ 19 Zulässigkeit von Kurzarbeit
(1) Ist der Arbeitgeber nicht in der Lage, die Arbeitnehmer bis zu dem in § 18 Abs. 1 und 2

bezeichneten Zeitpunkt voll zu beschäftigen, so kann die Bundesagentur für Arbeit zulassen, daß
der Arbeitgeber für die Zwischenzeit Kurzarbeit einführt.

(2) Der Arbeitgeber ist im Falle der Kurzarbeit berechtigt, Lohn oder Gehalt der mit verkürzter
Arbeitszeit beschäftigten Arbeitnehmer entsprechend zu kürzen; die Kürzung des Arbeitsentgelts
wird jedoch erst von dem Zeitpunkt an wirksam, an dem das Arbeitsverhältnis nach den allgemei-
nen gesetzlichen oder den vereinbarten Bestimmungen enden würde.

(3) Tarifvertragliche Bestimmungen über die Einführung, das Ausmaß und die Bezahlung von
Kurzarbeit werden durch die Absätze 1 und 2 nicht berührt.

§ 20 Entscheidungen der Agentur für Arbeit
(1) Die Entscheidungen der Agentur für Arbeit nach § 18 Abs. 1 und 2 trifft deren Geschäfts-

führung oder ein Ausschuss (Entscheidungsträger). Die Geschäftsführung darf nur dann entschei-
den, wenn die Zahl der Entlassungen weniger als 50 beträgt. 

(2)  Der Ausschuss setzt sich aus dem Geschäftsführer, der Geschäftsführerin oder dem oder
der Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit oder einem von ihm oder ihr beauf-
tragten Angehörigen der Agentur für Arbeit als Vorsitzenden und je zwei Vertretern der Arbeit-
nehmer, der Arbeitgeber und der öffentlichen Körperschaften zusammen, die von dem Verwal-
tungsausschuss der Agentur für Arbeit benannt werden. Er trifft seine Entscheidungen mit
Stimmenmehrheit.

(3) Der Entscheidungsträger hat vor seiner Entscheidung von Arbeitgeber und den Betriebsrat
anzuhören. Dem Entscheidungsträger sind, insbesondere vom Arbeitgeber und Betriebsrat, die
von ihm für die Beurteilung des Falles erforderlich gehaltenen Auskünfte zu erteilen.

(4) Der Entscheidungsträger hat sowohl das Interesse des Arbeitgebers als auch das der zu ent-
lassenden Arbeitnehmer, das öffentliche Interesse und die Lage des gesamten Arbeitsmarktes
unter besonderer Beachtung des Wirtschaftszweiges, dem der Betrieb angehört, zu berücksichti-
gen.

§ 21 Entscheidungen der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit 
Für Betriebe, die zum Geschäftsbereich des Bundesministers für Verkehr oder des Bundesmi-

nisters für Post und Telekommunikation gehören, trifft, wenn mehr als 500 Arbeitnehmer entlas-
sen werden sollen, ein gemäß § 20 Abs. 1 bei der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit zu bil-
dender Ausschuss die Entscheidungen nach § 18 Abs. 1 und 2. Der zuständige Bundesminister
kann zwei Vertreter mit beratender Stimme in den Ausschuss entsenden. Die Anzeigen nach § 17
sind in diesem Falle an die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit zu erstatten. Im Übrigen gilt
§ 20 Abs. 1 bis 3 entsprechend.

§ 22 Ausnahmebetriebe
(1) Auf Saisonbetriebe und Kampagne-Betriebe finden die Vorschriften dieses Abschnitts bei

Entlassungen, die durch diese Eigenart der Betriebe bedingt sind, keine Anwendung.
(2) Keine Saisonbetriebe oder Kampagne-Betriebe sind Betriebe des Baugewerbes, in denen

die ganzjährige Beschäftigung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch gefördert wird. Das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu
erlassen, welche Betriebe als Saisonbetriebe oder Kampagne-Betriebe im Sinne des Absatzes 1
gelten. 

Vierter Abschnitt
Schlußbestimmungen

§ 23 Geltungsbereich
(1) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts gelten für Betriebe und Verwaltungen

des privaten und des öffentlichen Rechts, vorbehaltlich der Vorschriften des § 24 für die See-
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schiffahrts-, Binnenschiffahrts- und Luftverkehrsbetriebe. Die Vorschriften des Ersten Abschnitts
gelten mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Betriebe und Ver-
waltungen, in denen in der Regel fünf oder weniger Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer
Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden. In Betrieben und Verwaltungen, in denen in der
Regel zehn oder weniger Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten
beschäftigt werden, gelten die Vorschriften des Ersten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 bis 7
und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31.
Dezember 2003 begonnen hat; diese Arbeitnehmer sind bei der Feststellung der Zahl der beschäf-
tigten Arbeitnehmer nach Satz 2 bis zur Beschäftigung von in der Regel zehn Arbeitnehmern nicht
zu berücksichtigen. Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach den Sätzen
2 und 3 sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.
(2)  Die Vorschriften des Dritten Abschnitts gelten für Betriebe und Verwaltungen des privaten
Rechts sowie für Betriebe, die von einer öffentlichen Verwaltung geführt werden, soweit sie wirt-
schaftliche Zwecke verfolgen. Sie gelten nicht für Seeschiffe und ihre Besatzung.

§ 24 Anwendung des Gesetzes auf Betriebe der Schiffahrt und des Luftverkehrs
(1) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts finden nach Maßgabe der Absätze 2

bis 4 auf Arbeitsverhältnisse der Besatzung von Seeschiffen, Binnenschiffen und Luftfahrzeugen
Anwendung. 

(2) Als Betrieb im Sinne dieses Gesetzes gilt jeweils die Gesamtheit der Seeschiffe oder der
Binnenschiffe eines Schiffahrtsbetriebs oder der Luftfahrzeuge eines Luftverkehrsbetriebs.

(3) Dauert die erste Reise eines Besatzungsmitglieds eines Seeschiffes oder eines Binnen-
schiffes länger als sechs Monate, so verlängert sich die Sechsmonatsfrist des § 1 Abs. 1 bis drei
Tage nach Beendigung dieser Reise.

(4) Die Klage nach § 4 ist binnen drei Wochen zu erheben, nachdem die Kündigung dem Besat-
zungsmitglied an Land zugegangen ist. Geht dem Besatzungsmitglied eines Seeschiffes oder eines
Binnenschiffes die Kündigung während der Fahrt des Schiffes zu, ist die Klage innerhalb von
sechs Wochen nach dem Dienstende an Bord zu erheben. An die Stelle der Dreiwochenfrist in § 5
Abs. 1 und § 6 treten die hier in den Sätzen 1 und 2 genannten Fristen.

§ 25 Kündigung in Arbeitskämpfen
 Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Kündigungen und Entlas-

sungen, die lediglich als Maßnahmen in wirtschaftlichen Kämpfen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern vorgenommen werden. 

§ 25a Berlin-Klausel 
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch im

Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land
Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

§ 26 Inkrafttreten
 Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
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Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis 
geltenden wesentlichen Bedingungen 

(Nachweisgesetz – NachwG)*

Vom 20. Juli 1995 (BGBl. I S. 946) – zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 5. 12. 2012 (BGBl. I S. 2474)

Inhaltsübersicht
§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Nachweispflicht 
§ 3 Änderung der Angaben 

§ 4 Übergangsvorschrift 
§ 5 Unabdingbarkeit 

§ 1 Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für alle Arbeitnehmer, es sei denn, daß sie nur zur vorübergehenden Aushilfe
von höchstens einem Monat eingestellt werden.

 § 2 Nachweispflicht
(1) Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsver-

hältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu
unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. In die Niederschrift sind mindestens aufzu-
nehmen:
1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,
2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,
3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses,
4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort tätig sein

soll, ein Hinweis darauf, daß der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden
kann,

5. eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätig-
keit,

6. die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Zuschläge, der
Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und
deren Fälligkeit,

7. die vereinbarte Arbeitszeit,
8. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,
9. die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,
10. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstver-

einbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind. Der Nachweis der wesentlichen
Vertragsbedingungen in elektronischer Form ist ausgeschlossen.

(2) Hat der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung länger als einen Monat außerhalb der Bundes-
republik Deutschland zu erbringen, so muß die Niederschrift dem Arbeitnehmer vor seiner
Abreise ausgehändigt werden und folgende zusätzliche Angaben enthalten:
1. die Dauer der im Ausland auszuübenden Tätigkeit,
2. die Währung, in der das Arbeitsentgelt ausgezahlt wird,
3. ein zusätzliches mit dem Auslandsaufenthalt verbundenes Arbeitsentgelt und damit verbun-

dene zusätzliche Sachleistungen, 
4. die vereinbarten Bedingungen für die Rückkehr des Arbeitnehmers.

* Besondere Arbeitgeberpflicht gem. § 2 NachwG: schriftliche Fixierung der wesentlichen Vertragsbedin-
gungen und Aushändigung an den Arbeitnehmer
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(3) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 bis 9 und Absatz 2 Nr. 2 und 3 können ersetzt wer-
den durch einen Hinweis auf die einschlägigen Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen und ähnlichen Regelungen, die für das Arbeitsverhältnis gelten. Ist in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 2 Nr. 8 und 9 die jeweilige gesetzliche Regelung maßgebend, so kann hierauf ver-
wiesen werden.

(4) Wenn dem Arbeitnehmer ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt worden ist, entfällt
die Verpflichtung nach den Absätzen 1 und 2, soweit der Vertrag die in den Absätzen 1 bis 3 gefor-
derten Angaben enthält.

 § 3 Änderung der Angaben 
Eine Änderung der wesentlichen Vertragsbedingungen ist dem Arbeitnehmer spätestens einen

Monat nach der Änderung schriftlich mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht bei einer Änderung der gesetz-
lichen Vorschriften, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und ähnlichen Rege-
lungen, die für das Arbeitsverhältnis gelten. 

§ 4 Übergangsvorschrift
 Hat das Arbeitsverhältnis bereits bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestanden, so ist dem Arbeit-

nehmer auf sein Verlangen innerhalb von zwei Monaten eine Niederschrift im Sinne des § 2 aus-
zuhändigen. Soweit eine früher ausgestellte Niederschrift oder ein schriftlicher Arbeitsvertrag die
nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben enthält, entfällt diese Verpflichtung.

§ 5 Unabdingbarkeit
Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen

werden.
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Gesetz über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz – PflegeZG) 
vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874)

Inhaltsübersicht
§ 1 Ziel des Gesetzes 
§ 2 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung 
§ 3 Pflegezeit 
§ 4 Dauer der Pflegezeit 

§ 5 Kündigungsschutz 
§ 6 Befristete Verträge 
§ 7 Begriffsbestimmungen 
§ 8 Unabdingbarkeit 

§ 1 Ziel des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist, Beschäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, pflegebedürftige nahe Ange-
hörige in häuslicher Umgebung zu pflegen und damit die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer
Pflege zu verbessern. 

§ 2 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
(1) Beschäftigte haben das Recht, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, wenn dies

erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen
Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in
dieser Zeit sicherzustellen.

(2) Beschäftigte sind verpflichtet, dem Arbeitgeber ihre Verhinderung an der Arbeitsleistung
und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dem Arbeitgeber ist auf Verlangen
eine ärztliche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen und die Erfor-
derlichkeit der in Absatz 1 genannten Maßnahmen vorzulegen.

(3) Der Arbeitgeber ist zur Fortzahlung der Vergütung nur verpflichtet, soweit sich eine solche
Verpflichtung aus anderen gesetzlichen Vorschriften oder auf Grund einer Vereinbarung ergibt.

§ 3 Pflegezeit
(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise freizustellen, wenn sie

einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen (Pflegezeit). Der
Anspruch nach Satz 1 besteht nicht gegenüber Arbeitgebern mit in der Regel 15 oder weniger
Beschäftigten.

(2) Die Beschäftigten haben die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen durch Vorlage
einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung
nachzuweisen. Bei in der privaten Pflegepflichtversicherung versicherten Pflegebedürftigen ist
ein entsprechender Nachweis zu erbringen.

(3) Wer Pflegezeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber spätestens zehn Arbeitstage
vor Beginn schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum und in wel-
chem Umfang die Freistellung von der Arbeitsleistung in Anspruch genommen werden soll. Wenn
nur teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, ist auch die gewünschte Verteilung der
Arbeitszeit anzugeben.

(4) Wenn nur teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, haben Arbeitgeber und
Beschäftigte über die Verringerung und die Verteilung der Arbeitszeit eine schriftliche Vereinba-
rung zu treffen. Hierbei hat der Arbeitgeber den Wünschen der Beschäftigten zu entsprechen, es
sei denn, dass dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.

§ 4 Dauer der Pflegezeit 
(1) Die Pflegezeit nach § 3 beträgt für jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen längstens

sechs Monate (Höchstdauer). Für einen kürzeren Zeitraum in Anspruch genommene Pflegezeit
kann bis zur Höchstdauer verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Eine Verlängerung
bis zur Höchstdauer kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel in der Person des Pfle-
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genden aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. Die Pflegezeit wird auf Berufsbildungs-
zeiten nicht angerechnet.

(2) Ist der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder die häusliche Pflege des nahen
Angehörigen unmöglich oder unzumutbar, endet die Pflegezeit vier Wochen nach Eintritt der ver-
änderten Umstände. Der Arbeitgeber ist über die veränderten Umstände unverzüglich zu unter-
richten. Im Übrigen kann die Pflegezeit nur vorzeitig beendet werden, wenn der Arbeitgeber
zustimmt. 

§ 5 Kündigungsschutz
(1) Der Arbeitgeber darf das Beschäftigungsverhältnis von der Ankündigung bis zur Beendi-

gung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 oder der Pflegezeit nach § 3 nicht kündigen.
(2) In besonderen Fällen kann eine Kündigung von der für den Arbeitsschutz zuständigen

obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle ausnahmsweise für zulässig erklärt
werden. Die Bundesregierung kann hierzu mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwal-
tungsvorschriften erlassen. 

§ 6 Befristete Verträge
(1) Wenn zur Vertretung einer Beschäftigten oder eines Beschäftigten für die Dauer der kurz-

zeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 oder der Pflegezeit nach § 3 eine Arbeitnehmerin oder ein
Arbeitnehmer eingestellt wird, liegt hierin ein sachlicher Grund für die Befristung des Arbeitsver-
hältnisses. Über die Dauer der Vertretung nach Satz 1 hinaus ist die Befristung für notwendige
Zeiten einer Einarbeitung zulässig.

(2) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrages muss kalendermäßig bestimmt oder
bestimmbar sein oder den in Absatz 1 genannten Zwecken zu entnehmen sein.

(3) Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen kündigen, wenn die Pflegezeit nach § 4 Abs. 2 Satz 1 vorzeitig endet. Das Kündigungs-
schutzgesetz ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. Satz 1 gilt nicht, soweit seine Anwendung ver-
traglich ausgeschlossen ist.

(4) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der beschäf-
tigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgestellt, sind bei der Ermittlung dieser Zahl
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach § 2 kurzzeitig an der Arbeitsleistung verhindert
oder nach § 3 freigestellt sind, nicht mitzuzählen, solange für sie auf Grund von Absatz 1 eine Ver-
treterin oder ein Vertreter eingestellt ist. Dies gilt nicht, wenn die Vertreterin oder der Vertreter
nicht mitzuzählen ist. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn im Rahmen arbeitsrechtlicher
Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der Arbeitsplätze abgestellt wird.

§ 7 Begriffsbestimmungen 
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Per-

sonen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen
Gleichgestellten.

(2) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Personen sowie rechts-
fähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. Für die arbeitneh-
merähnlichen Personen, insbesondere für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleich-
gestellten, tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister.

(3) Nahe Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Großeltern, Eltern, Schwiegereltern,
2. Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft, Geschwister,
3. Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten

oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder.
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(4) Pflegebedürftig im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die die Voraussetzungen nach den
§§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen. Pflegebedürftig im Sinne von § 2 sind
auch Personen, die die Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch voraussichtlich erfüllen. 

§ 8 Unabdingbarkeit
Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten der Beschäftigten abgewichen

werden.
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Siebtes Buch Sozialgesetzbuch 
– Gesetzliche Unfallversicherung – 

(Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, 
BGBl. I S. 1254)*

Zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3836)

- Auszug -

§ 15 Unfallverhütungsvorschriften
(1) Die Unfallversicherungsträger können unter Mitwirkung der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung e. V. als autonomes Recht Unfallverhütungsvorschriften über Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
oder für eine wirksame Erste Hilfe erlassen, soweit dies zur Prävention geeignet und erforderlich
ist und staatliche Arbeitsschutzvorschriften hierüber keine Regelung treffen; in diesem Rahmen
können Unfallverhütungsvorschriften erlassen werden über
1. Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen, welche die Unternehmer zur Verhütung von

Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu treffen
haben, sowie die Form der Übertragung dieser Aufgaben auf andere Personen,

2. das Verhalten der Versicherten zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren,

3. vom Unternehmer zu veranlassende arbeitsmedizinische Untersuchungen und sonstige
arbeitsmedizinische Maßnahmen vor, während und nach der Verrichtung von Arbeiten, die für
Versicherte oder für Dritte mit arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit verbun-
den sind,

4. Voraussetzungen, die der Arzt, der mit Untersuchungen oder Maßnahmen nach Nummer 3
beauftragt ist, zu erfüllen hat, sofern die ärztliche Untersuchung nicht durch eine staatliche
Rechtsvorschrift vorgesehen ist,

5. die Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe durch den Unternehmer, 
6. die Maßnahmen, die der Unternehmer zur Erfüllung der sich aus dem Gesetz über Betriebsärz-

te, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit ergebenden Pflichten zu
treffen hat,

7. die Zahl der Sicherheitsbeauftragten, die nach § 22 unter Berücksichtigung der in den Unter-
nehmen für Leben und Gesundheit der Versicherten bestehenden arbeitsbedingten Gefahren
und der Zahl der Beschäftigten zu bestellen sind.

In der Unfallverhütungsvorschrift nach Satz 1 Nr. 3 kann bestimmt werden, daß arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchungen auch durch den Unfallversicherungsträger veranlaßt werden kön-
nen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. wirkt beim Erlass von Unfallverhütungs-
vorschriften auf Rechtseinheitlichkeit hin.

(la) Für die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass sich der Erlass der Unfallverhütungsvorschriften nach § 143e Abs. 4 Nr. 4 richtet.

(2) Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erlassen,
können sie zu den dort genannten Zwecken auch die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
folgenden Daten über die untersuchten Personen durch den Unternehmer vorsehen:
1. Vor- und Familienname, Geburtsdatum sowie Geschlecht, 
2. Wohnanschrift, 

* Besondere Arbeitgeberpflichten: Bekanntgabe der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) an die Versicher-
ten (§ 15 Abs. 5 SGB VII); Bekanntgabe der Unfallversicherungsträger und deren Anschrift an die Versi-
cherten (§ 138 SGB VII)
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3. Tag der Einstellung und des Ausscheidens, 
4. Ordnungsnummer, 
5. zuständige Krankenkasse, 
6. Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden Gefährdungen, 
7. Art der Tätigkeit mit Angabe des Beginns und des Endes der Tätigkeit, 
8. Angaben über Art und Zeiten früherer Tätigkeiten, bei denen eine Gefährdung bestand, soweit

dies bekannt ist,
9. Datum und Ergebnis der ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen; die Übermittlung von Diagno-

sedaten an den Unternehmer ist nicht zulässig,
10. Datum der nächsten regelmäßigen Nachuntersuchung, 
11. Name und Anschrift des untersuchenden Arztes.

Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach Absatz 1 Satz 2 erlassen, gelten Satz 1
sowie § 24 Abs. 1 Satz 3 und 4 entsprechend.

(3) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 gilt nicht für die unter bergbehördlicher Aufsicht stehenden
Unternehmen.

(4) Die Vorschriften nach Absatz 1 bedürfen der Genehmigung durch das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales. Die Entscheidung hierüber wird im Benehmen mit den zuständigen obers-
ten Verwaltungsbehörden der Länder getroffen. Soweit die Vorschriften von einem Unfallversi-
cherungsträger erlassen werden, welcher der Aufsicht eines Landes untersteht, entscheidet die
zuständige oberste Landesbehörde über die Genehmigung im Benehmen mit dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Vorschriften sich im
Rahmen der Ermächtigung nach Absatz 1 halten und ordnungsgemäß von der Vertreterversamm-
lung beschlossen worden sind. Die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen nach Satz 4 ist
im Antrag auf Erteilung der Genehmigung darzulegen. Dabei hat der Unfallversicherungsträger
insbesondere anzugeben, dass
1. eine Regelung der in den Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen in staatlichen Arbeitsschutz-

vorschriften nicht zweckmäßig ist,
2. das mit den Vorschriften angestrebte Präventionsziel ausnahmsweise nicht durch Regeln

erreicht wird, die von einem gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 5 des Arbeitsschutzgesetzes eingerichteten
Ausschuss ermittelt werden, und

3. die nach Nummer 1 und 2 erforderlichen Feststellungen in einem besonderen Verfahren unter
Beteiligung von Arbeitsschutzbehörden des Bundes und der Länder getroffen worden sind.

Für die Angabe nach Satz 6 reicht bei Unfallverhütungsvorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 6
ein Hinweis darauf aus, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales von der Ermächti-
gung zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 14 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheits-
ingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit keinen Gebrauch macht.

(5) Die Unternehmer sind über die Vorschriften nach Absatz 1 zu unterrichten und zur Unter-
richtung der Versicherten verpflichtet.

§ 138 Unterrichtung der Versicherten
Die Unternehmer haben die in ihren Unternehmen tätigen Versicherten darüber zu unterrichten,

welcher Unfallversicherungsträger für das Unternehmen zuständig ist und an welchem Ort sich
seine für Entschädigungen zuständige Geschäftsstelle befindet.
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Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) 
– Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – 

(Artikel 1 des Gesetzes v. 19. 6.2001, BGBl. I S. 1046)*

Zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2598)

- Auszug -

Inhaltsübersicht
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§ 91 Außerordentliche Kündigung 
§ 92 Erweiterter Beendigungsschutz 

Kapitel 5
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staats-
anwalts- und Präsidialrat, Schwerbe-

hindertenvertretung, Beauftragter 
des Arbeitgebers 

§ 93 Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, 
Staatsanwalts- und Präsidialrates 

§ 94 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenver-
tretung 

§ 95 Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung 
§ 96 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauens-

personen der schwerbehinderten Menschen 
§ 97 Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwer-

behindertenvertretung 
§ 98 Beauftragter des Arbeitgebers 
§ 99 Zusammenarbeit 
§ 100 Verordnungsermächtigung 

Kapitel 6
Durchführung der besonderen 

Regelungen zur Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen 

§ 101 Zusammenarbeit der Integrationsämter und der 
Bundesagentur für Arbeit 

§ 102 Aufgaben des Integrationsamtes 
§ 103 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen 

bei dem Integrationsamt 
§ 104 Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit 
§ 105 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen 

bei der Bundesagentur für Arbeit 
§ 106 Gemeinsame Vorschriften 
§ 107 Übertragung von Aufgaben 
§ 108 Verordnungsermächtigung 

* Besondere Arbeitgeberpflicht gem. § 81 SGB IX: Beschäftigung von schwerbehinderten Arbeitnehmern
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Kapitel 7
Integrationsfachdienste 

§ 109 Begriff und Personenkreis 
§ 110 Aufgaben 
§ 111 Beauftragung und Verantwortlichkeit 
§ 112 Fachliche Anforderungen 
§ 113 Finanzielle Leistungen 
§ 114 Ergebnisbeobachtung 
§ 115 Verordnungsermächtigung 

Kapitel 8
Beendigung der Anwendung der 

besonderen Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter und gleich-

gestellter behinderter Menschen 
§ 116 Beendigung der Anwendung der besonderen 

Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen 

§ 117 Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbe-
hinderte Menschen 

Kapitel 9
Widerspruchsverfahren 

§ 118 Widerspruch 
§ 119 Widerspruchsausschuss bei dem Integrations-

amt 
§ 120 Widerspruchsausschüsse der Bundesagentur für 

Arbeit 
§ 121 Verfahrensvorschriften 

Kapitel 10
Sonstige Vorschriften 

§ 122 Vorrang der schwerbehinderten Menschen 
§ 123 Arbeitsentgelt und Dienstbezüge 
§ 124 Mehrarbeit 
§ 125 Zusatzurlaub 
§ 126 Nachteilsausgleich 
§ 127 Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in 

Heimarbeit 
§ 128 Schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen, 

Richter und Richterinnen, Soldaten und Solda-
tinnen 

§ 129 Unabhängige Tätigkeit 
§ 130 Geheimhaltungspflicht 
§ 131 Statistik 

Kapitel 11
Integrationsprojekte 

§ 132 Begriff und Personenkreis 
§ 133 Aufgaben 
§ 134 Finanzielle Leistungen 
§ 135 Verordnungsermächtigung 

Kapitel 12
Werkstätten für behinderte Menschen 
§ 136 Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behin-

derte Menschen 
§ 137 Aufnahme in die Werkstätten für behinderte 

Menschen 
§ 138 Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter 

Menschen 
§ 139 Mitwirkung 
§ 140 Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichs-

abgabe 
§ 141 Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche 

Hand 
§ 142 Anerkennungsverfahren 
§ 143 Blindenwerkstätten 
§ 144 Verordnungsermächtigungen 

Kapitel 13
Unentgeltliche Beförderung schwer-

behinderter Menschen im öffentlichen 
Personenverkehr 

§ 145 Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf 
Erstattung der Fahrgeldausfälle 

§ 146 Persönliche Voraussetzungen 
§ 147 Nah- und Fernverkehr 
§ 148 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr 
§ 149 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr 
§ 150 Erstattungsverfahren 
§ 151 Kostentragung 
§ 152 Einnahmen aus Wertmarken 
§ 153 Erfassung der Ausweise 
§ 154 Verordnungsermächtigungen 

Kapitel 14
Straf-, Bußgeld- und 
Schlussvorschriften 

§ 155 Strafvorschriften 
§ 156 Bußgeldvorschriften 
§ 157 Stadtstaatenklausel 
§ 158 Sonderregelung für den Bundesnachrichten-

dienst 
§ 159 Übergangsregelung 
§ 159a Übergangsvorschrift zum Dritten Gesetz für 

moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
§ 160 Überprüfungsregelung 
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Teil 2
Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen 

(Schwerbehindertenrecht)

Kapitel 1
Geschützter Personenkreis

§ 68 Geltungsbereich
(1) Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behin-

derte Menschen.
(2) Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (§ 2 Abs. 3)

erfolgt auf Grund einer Feststellung nach § 69 auf Antrag des behinderten Menschen durch die
Bundesagentur für Arbeit. Die Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags wirk-
sam. Sie kann befristet werden.

(3) Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für schwerbe-
hinderte Menschen mit Ausnahme des § 125 und des Kapitels 13 angewendet.

(4) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind auch behinderte Jugendliche und junge
Erwachsene (§ 2 Abs. 1) während der Zeit einer Berufsausbildung in Betrieben und Dienststellen,
auch wenn der Grad der Behinderung weniger als 30 beträgt oder ein Grad der Behinderung nicht
festgestellt ist. Der Nachweis der Behinderung wird durch eine Stellungnahme der Agentur für
Arbeit oder durch einen Bescheid über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht. Die
besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen, mit Ausnahme des § 102 Abs. 3 Nr. 2
Buchstabe c, werden nicht angewendet.

§ 69 Feststellung der Behinderung, Ausweise
(1) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bundesversor-

gungsgesetzes zuständigen Behörden das Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behin-
derung fest. Beantragt eine erwerbstätige Person die Feststellung der Eigenschaft als schwerbe-
hinderter Mensch (§ 2 Abs. 2), gelten die in § 14 Abs. 2 Satz 2 und 4 sowie Abs. 5 Satz 2 und 5
genannten Fristen sowie § 60 Abs. 1 des Ersten Buches entsprechend. Das Gesetz über das Ver-
waltungsverfahren der Kriegsopferversorgung ist entsprechend anzuwenden, soweit nicht das
Zehnte Buch Anwendung findet. Die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt. Die Maßstäbe
des § 30 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes und der auf Grund des § 30 Abs. 16 des Bundes-
versorgungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung gelten entsprechend. Eine Feststellung ist nur
zu treffen, wenn ein Grad der Behinderung von wenigstens 20 vorliegt. Durch Landesrecht kann
die Zuständigkeit abweichend von Satz 1 geregelt werden.

(2) Feststellungen nach Absatz 1 sind nicht zu treffen, wenn eine Feststellung über das Vorlie-
gen einer Behinderung und den Grad einer auf ihr beruhenden Erwerbsminderung schon in einem
Rentenbescheid, einer entsprechenden Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung oder einer vor-
läufigen Bescheinigung der für diese Entscheidungen zuständigen Dienststellen getroffen worden
ist, es sei denn, dass der behinderte Mensch ein Interesse an anderweitiger Feststellung nach
Absatz 1 glaubhaft macht. Eine Feststellung nach Satz 1 gilt zugleich als Feststellung des Grades
der Behinderung.

(3) Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor, so wird
der Grad der Behinderung nach den Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit
unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt. Für diese Entscheidung
gilt Absatz 1, es sei denn, dass in einer Entscheidung nach Absatz 2 eine Gesamtbeurteilung
bereits getroffen worden ist.

(4) Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheitliche Merkmale Vorausset-
zung für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen, so treffen die zuständigen Behörden die
erforderlichen Feststellungen im Verfahren nach Absatz 1.
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(5) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die zuständigen Behörden auf Grund einer
Feststellung der Behinderung einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch,
den Grad der Behinderung sowie im Falle des Absatzes 4 über weitere gesundheitliche Merkmale
aus. Der Ausweis dient dem Nachweis für die Inanspruchnahme von Leistungen und sonstigen
Hilfen, die schwerbehinderten Menschen nach Teil 2 oder nach anderen Vorschriften zustehen.
Die Gültigkeitsdauer des Ausweises soll befristet werden. Er wird eingezogen, sobald der gesetz-
liche Schutz schwerbehinderter Menschen erloschen ist. Der Ausweis wird berichtigt, sobald eine
Neufeststellung unanfechtbar geworden ist.

§ 70 Verordnungsermächtigung
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates nähere Vorschriften über die Gestaltung der Ausweise, ihre Gültigkeit und das Verwaltungs-
verfahren zu erlassen.

Kapitel 2
Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber

§ 71 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
(1) Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit jahresdurchschnittlich monatlich

mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Dabei sind schwerbehinderte Frauen besonders zu
berücksichtigen. Abweichend von Satz 1 haben Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich
weniger als 40 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat einen schwerbehinderten Men-
schen, Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 60 Arbeitsplätzen jahres-
durchschnittlich je Monat zwei schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen.

(2) (weggefallen)
(3) Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten 

1. jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das Bundespräsidialamt,
die Verwaltungen des Deutschen Bundestages und Bundesrates, das Bundesverfassungsge-
richt, die obersten Gerichtshöfe des Bundes, der Bundesgerichtshof jedoch zusammengefasst
mit dem Generalbundesanwalt, sowie das Bundeseisenbahnvermögen,

2. jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien mit ihren nachgeordneten
Dienststellen, die Verwaltungen der Landtage, die Rechnungshöfe (Rechnungskammern), die
Organe der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder und jede sonstige Landesbehörde, zusam-
mengefasst jedoch diejenigen Behörden, die eine gemeinsame Personalverwaltung haben,

3. jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebietskörperschaften, 
4. jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts.

§ 72 Beschäftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen
(1) Im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind in angemessenem Umfang zu

beschäftigen
1. schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im Arbeitsleben

besonders betroffen sind, insbesondere solche,
a) die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend

einer besonderen Hilfskraft bedürfen oder
b) deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend mit außergewöhn-

lichen Aufwendungen für den Arbeitgeber verbunden ist oder
c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich nur eine wesentlich

verminderte Arbeitsleistung erbringen können oder
d) bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge geistiger oder seeli-

scher Behinderung oder eines Anfallsleidens vorliegt oder
e) die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Berufsbildung im

Sinne des Berufsbildungsgesetzes haben,
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2. schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben.
(2) Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbesondere für Auszubildende, haben im

Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht einen angemessenen Anteil dieser Stellen mit
schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Hierüber ist mit der zuständigen Interessenvertretung
im Sinne des § 93 und der Schwerbehindertenvertretung zu beraten.

§ 73 Begriff des Arbeitsplatzes
(1) Arbeitsplätze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf denen Arbeitnehmer und Arbeitneh-

merinnen, Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen sowie Auszubildende und andere
zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte beschäftigt werden.

(2) Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen beschäftigt werden 
1. behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 Abs. 3 Nr. 3

in Betrieben oder Dienststellen teilnehmen,
2. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend

durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist, und Geistliche öffentlich-
rechtlicher Religionsgemeinschaften,

3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vorwiegend zu
ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung oder Erziehung erfolgt,

4. Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch teilnehmen,
5. Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt werden, 
6. (weggefallen) 
7. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäftigungsverhältnis wegen Wehr- oder

Zivildienst, Elternzeit, unbezahltem Urlaub, wegen Bezuges einer Rente auf Zeit oder bei
Altersteilzeitarbeit in der Freistellungsphase (Verblockungsmodell) ruht, solange für sie eine
Vertretung eingestellt ist.

(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der Arbeit oder nach den
zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen nur auf die Dauer von höchstens acht Wochen
besetzt sind, sowie Stellen, auf denen Beschäftigte weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäf-
tigt werden.

§ 74 Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen
 und der Pflichtarbeitsplatzzahl

(1) Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Zahl der Arbeitsplätze, auf
denen schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen sind (§ 71), zählen Stellen, auf denen Auszu-
bildende beschäftigt werden, nicht mit. Das Gleiche gilt für Stellen, auf denen Rechts- oder Stu-
dienreferendare und -referendarinnen beschäftigt werden, die einen Rechtsanspruch auf Einstel-
lung haben.

(2) Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden, bei
Arbeitgebern mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 Arbeitsplätzen abzurunden.

§ 75 Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze 
für schwerbehinderte Menschen

(1) Ein schwerbehinderter Mensch, der auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 Abs. 1 oder
Abs. 2 Nr. 1 oder 4 beschäftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Men-
schen angerechnet.

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teilzeitbeschäftigung kürzer als betriebsüblich, aber
nicht weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für
schwerbehinderte Menschen angerechnet. Bei Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf
weniger als 18 Stunden infolge von Altersteilzeit gilt Satz 1 entsprechend. Wird ein schwerbehin-
derter Mensch weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt, lässt die Bundesagentur für Arbeit
die Anrechnung auf einen dieser Pflichtarbeitsplätze zu, wenn die Teilzeitbeschäftigung wegen
Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist.
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(2a) Ein schwerbehinderter Mensch, der im Rahmen einer Maßnahme zur Förderung des Über-
gangs aus der Werkstatt für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (§ 5 Abs. 4
Satz 1 der Werkstättenverordnung) beschäftigt wird, wird auch für diese Zeit auf die Zahl der
Pflichtarbeitsplätze angerechnet.

(3) Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte
Menschen angerechnet.

(4) Der Inhaber eines Bergmannsversorgungsscheins wird, auch wenn er kein schwerbehinder-
ter oder gleichgestellter behinderter Mensch im Sinne des § 2 Abs. 2 oder 3 ist, auf einen Pflicht-
arbeitsplatz angerechnet.

§ 76 Mehrfachanrechnung
(1) Die Bundesagentur für Arbeit kann die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen,

besonders eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des § 72 Abs. 1 auf mehr als einen Pflicht-
arbeitsplatz, höchstens drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen zulassen, wenn
dessen Teilhabe am Arbeitsleben auf besondere Schwierigkeiten stößt. Satz 1 gilt auch für schwer-
behinderte Menschen im Anschluss an eine Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen und für teilzeitbeschäftigte schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 75 Abs. 2.

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, wird auf zwei Pflichtarbeits-
plätze für schwerbehinderte Menschen angerechnet. Satz 1 gilt auch während der Zeit einer Aus-
bildung im Sinne des § 35 Abs. 2, die in einem Betrieb oder einer Dienststelle durchgeführt wird.
Die Bundesagentur für Arbeit kann die Anrechnung auf drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehin-
derte Menschen zulassen, wenn die Vermittlung in eine berufliche Ausbildungsstelle wegen Art
oder Schwere der Behinderung auf besondere Schwierigkeiten stößt. Bei Übernahme in ein
Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis durch den ausbildenden oder einen anderen Arbeitgeber
im Anschluss an eine abgeschlossene Ausbildung wird der schwerbehinderte Mensch im ersten
Jahr der Beschäftigung auf zwei Pflichtarbeitsplätze angerechnet; Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) Bescheide über die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen auf mehr als drei
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen, die vor dem 1. August 1986 erlassen worden
sind, gelten fort.

§ 77 Ausgleichsabgabe
(1) Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäf-

tigen, entrichten sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen eine
Ausgleichsabgabe. Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen nicht auf. Die Ausgleichsabgabe wird auf der Grundlage einer jahresdurch-
schnittlichen Beschäftigungsquote ermittelt.

(2) Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz 
1. 105 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis weniger

als dem geltenden Pflichtsatz,
2. 180 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger

als 3 Prozent,
3. 260 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent.
Abweichend von Satz 1 beträgt die Ausgleichsabgabe je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für
schwerbehinderte Menschen
1. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 zu berücksichtigenden Arbeitsplät-

zen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als einem schwerbehinder-
ten Menschen 105 Euro und

2. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 zu berücksichtigenden Arbeitsplät-
zen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als zwei schwerbehinderten
Menschen 105 Euro und bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als
einem schwerbehinderten Menschen 180 Euro.
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(3) Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung der Bezugsgröße nach
§ 18 Abs. 1 des Vierten Buches. Sie erhöht sich zum 1. Januar eines Kalenderjahres, wenn sich die
Bezugsgröße seit der letzten Neubestimmung der Beträge der Ausgleichsabgabe um wenigstens
10 Prozent erhöht hat. Die Erhöhung der Ausgleichsabgabe erfolgt, indem der Faktor für die Ver-
änderung der Bezugsgröße mit dem jeweiligen Betrag der Ausgleichsabgabe vervielfältigt wird.
Die sich ergebenden Beträge sind auf den nächsten durch fünf teilbaren Betrag abzurunden. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den Erhöhungsbetrag und die sich nach Satz 3
ergebenden Beträge der Ausgleichsabgabe im Bundesanzeiger bekannt.

(4) Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit der Erstattung der
Anzeige nach § 80 Abs. 2 an das für seinen Sitz zuständige Integrationsamt. Ist ein Arbeitgeber
mehr als drei Monate im Rückstand, erlässt das Integrationsamt einen Feststellungsbescheid über
die rückständigen Beträge und zieht diese ein. Für rückständige Beträge der Ausgleichsabgabe
erhebt das Integrationsamt nach dem 31. März Säumniszuschläge nach Maßgabe des § 24 Abs. 1
des Vierten Buches; für ihre Verwendung gilt Absatz 5 entsprechend. Das Integrationsamt kann
in begründeten Ausnahmefällen von der Erhebung von Säumniszuschlägen absehen. Widerspruch
und Anfechtungsklage gegen den Feststellungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung.
Gegenüber privaten Arbeitgebern wird die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften über das
Verwaltungszwangsverfahren durchgeführt. Bei öffentlichen Arbeitgebern wendet sich das Inte-
grationsamt an die Aufsichtsbehörde, gegen deren Entscheidung es die Entscheidung der obersten
Bundes- oder Landesbehörde anrufen kann. Die Ausgleichsabgabe wird nach Ablauf des Kalen-
derjahres, das auf den Eingang der Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit folgt, weder nach-
gefordert noch erstattet.

(5) Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben
(§ 102 Abs. 1 Nr. 3) verwendet werden, soweit Mittel für denselben Zweck nicht von anderer Seite
zu leisten sind oder geleistet werden. Aus dem Aufkommen an Ausgleichsabgabe dürfen persön-
liche und sächliche Kosten der Verwaltung und Kosten des Verfahrens nicht bestritten werden.
Das Integrationsamt gibt dem Beratenden Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrati-
onsamt (§ 103) auf dessen Verlangen eine Übersicht über die Verwendung der Ausgleichsabgabe.

(6) Die Integrationsämter leiten den in der Rechtsverordnung nach § 79 bestimmten Prozent-
satz des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds (§ 78) weiter. Zwischen den
Integrationsämtern wird ein Ausgleich herbeigeführt. Der auf das einzelne Integrationsamt entfal-
lende Anteil am Aufkommen an Ausgleichsabgabe bemisst sich nach dem Mittelwert aus dem
Verhältnis der Wohnbevölkerung im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes zur Wohnbe-
völkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches und dem Verhältnis der Zahl der im Zustän-
digkeitsbereich des Integrationsamtes in den Betrieben und Dienststellen beschäftigungspflichti-
ger Arbeitgeber auf Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 beschäftigten und der bei den Agenturen für
Arbeit arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Men-
schen zur entsprechenden Zahl der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten
Menschen im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs.

(7) Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der Ausgleichsabgabe werden von die-
sen gesondert verwaltet. Die Rechnungslegung und die formelle Einrichtung der Rechnungen und
Belege regeln sich nach den Bestimmungen, die für diese Stellen allgemein maßgebend sind.

(8) Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz 1) gelten hinsicht-
lich der in § 71 Abs. 3 Nr. 1 genannten Stellen der Bund und hinsichtlich der in § 71 Abs. 3 Nr. 2
genannten Stellen das Land als ein Arbeitgeber.

§ 78 Ausgleichsfonds
Zur besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf

Arbeitsplätzen und zur Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen, die den Interessen mehre-
rer Länder auf dem Gebiet der Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeits-
leben dienen, ist beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales als zweckgebundene Vermö-
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gensmasse ein Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben gebildet. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verwaltet
den Ausgleichsfonds.

§ 79 Verordnungsermächtigungen
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates 
1. die Pflichtquote nach § 71 Abs. 1 nach dem jeweiligen Bedarf an Arbeitsplätzen für schwer-

behinderte Menschen zu ändern, jedoch auf höchstens 10 Prozent zu erhöhen oder bis auf 4
Prozent herabzusetzen; dabei kann die Pflichtquote für öffentliche Arbeitgeber höher festge-
setzt werden als für private Arbeitgeber,

2. nähere Vorschriften über die Verwendung der Ausgleichsabgabe nach § 77 Abs. 5 und die
Gestaltung des Ausgleichsfonds nach § 78, die Verwendung der Mittel durch ihn für die För-
derung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben und das Vergabe- und Ver-
waltungsverfahren des Ausgleichsfonds zu erlassen,

3. in der Rechtsverordnung nach Nummer 2 
a) den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden Aufkommens an Ausgleichsab-

gabe entsprechend den erforderlichen Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben des Aus-
gleichsfonds und der Integrationsämter,

b) den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern auf Vorschlag der Länder oder einer Mehr-
heit der Länder abweichend von § 77 Abs. 6 Satz 3 sowie

c) die Zuständigkeit für die Förderung von Einrichtungen nach § 30 der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung abweichend von § 41 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verordnung und
von Integrationsbetrieben und -abteilungen abweichend von § 41 Abs. 1 Nr. 3 dieser Ver-
ordnung zu regeln,

4. die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die über weniger als 30 Arbeitsplätze verfügen, für
einen bestimmten Zeitraum allgemein oder für einzelne Bundesländer herabzusetzen oder zu
erlassen, wenn die Zahl der unbesetzten Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen
die Zahl der zu beschäftigenden schwerbehinderten Menschen so erheblich übersteigt, dass die
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen dieser Arbeitgeber nicht in Anspruch
genommen zu werden brauchen.

Kapitel 3
Sonstige Pflichten der Arbeitgeber; Rechte der schwerbehinderten Menschen

§ 80 Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur 
für Arbeit und den Integrationsämtern

(1) Die Arbeitgeber haben, gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle, ein Verzeichnis
der bei ihnen beschäftigten schwerbehinderten, ihnen gleichgestellten behinderten Menschen und
sonstigen anrechnungsfähigen Personen laufend zu führen und dieses den Vertretern oder Vertre-
terinnen der Bundesagentur für Arbeit und des Integrationsamtes, die für den Sitz des Betriebes
oder der Dienststelle zuständig sind, auf Verlangen vorzulegen.

(2) Die Arbeitgeber haben der für ihren Sitz zuständigen Agentur für Arbeit einmal jährlich bis
spätestens zum 31. März für das vorangegangene Kalenderjahr, aufgegliedert nach Monaten, die
Daten anzuzeigen, die zur Berechnung des Umfangs der Beschäftigungspflicht, zur Überwachung
ihrer Erfüllung und der Ausgleichsabgabe notwendig sind. Der Anzeige sind das nach Absatz 1
geführte Verzeichnis sowie eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zur Weiterleitung an
das für ihren Sitz zuständige Integrationsamt beizufügen. Dem Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- und Präsidialrat, der Schwerbehindertenvertretung und dem Beauftragten des
Arbeitgebers ist je eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zu übermitteln.

(3) Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30. Juni nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
an, erlässt die Bundesagentur für Arbeit nach Prüfung in tatsächlicher sowie in rechtlicher Hin-
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sicht einen Feststellungsbescheid über die zur Berechnung der Zahl der Pflichtarbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen und der besetzten Arbeitsplätze notwendigen Daten.

(4) Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen nicht zur Verfügung zu
stellen haben, haben die Anzeige nur nach Aufforderung durch die Bundesagentur für Arbeit im
Rahmen einer repräsentativen Teilerhebung zu erstatten, die mit dem Ziel der Erfassung der in
Absatz 1 genannten Personengruppen, aufgegliedert nach Bundesländern, alle fünf Jahre durch-
geführt wird.

(5) Die Arbeitgeber haben der Bundesagentur für Arbeit und dem Integrationsamt auf Verlan-
gen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe
schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen am Arbeitsleben notwendig
sind.

(6) Für das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind die mit der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, abgestimmten Vordrucke der Bun-
desagentur für Arbeit zu verwenden. Die Bundesagentur für Arbeit soll zur Durchführung des
Anzeigeverfahrens in Abstimmung mit der Bundesarbeitsgemeinschaft ein elektronisches Über-
mittlungsverfahren zulassen.

(7) Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesagentur für Arbeit und des Integrations-
amtes auf Verlangen Einblick in ihren Betrieb oder ihre Dienststelle zu geben, soweit es im Inter-
esse der schwerbehinderten Menschen erforderlich ist und Betriebs- oder Dienstgeheimnisse nicht
gefährdet werden.

(8) Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen (§ 94
Abs. 1 Satz 1 bis 3 und § 97 Abs. 1 bis 5) unverzüglich nach der Wahl und ihren Beauftragten für
die Angelegenheiten der schwerbehinderten Menschen (§ 98 Satz 1) unverzüglich nach der
Bestellung der für den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zuständigen Agentur für Arbeit und
dem Integrationsamt zu benennen.

(9) (weggefallen)

§ 81 Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen
(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten

Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten
schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können. Sie nehmen frühzeitig Verbindung mit der
Agentur für Arbeit auf. Die Bundesagentur für Arbeit oder ein Integrationsfachdienst schlägt den
Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen vor. Über die Vermittlungsvorschläge und
vorliegende Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen haben die Arbeitgeber die Schwer-
behindertenvertretung und die in § 93 genannten Vertretungen unmittelbar nach Eingang zu unter-
richten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter Richter und Richterinnen wird der Präsidialrat
unterrichtet und gehört, soweit dieser an der Ernennung zu beteiligen ist. Bei der Prüfung nach
Satz 1 beteiligen die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung nach § 95 Abs. 2 und hören die
in § 93 genannten Vertretungen an. Erfüllt der Arbeitgeber seine Beschäftigungspflicht nicht und
ist die Schwerbehindertenvertretung oder eine in § 93 genannte Vertretung mit der beabsichtigten
Entscheidung des Arbeitgebers nicht einverstanden, ist diese unter Darlegung der Gründe mit
ihnen zu erörtern. Dabei wird der betroffene schwerbehinderte Mensch angehört. Alle Beteiligten
sind vom Arbeitgeber über die getroffene Entscheidung unter Darlegung der Gründe unverzüglich
zu unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist die Schwerbehindertenvertre-
tung nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch die Beteiligung der Schwerbehinder-
tenvertretung ausdrücklich ablehnt.

(2) Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung benach-
teiligen. Im Einzelnen gelten hierzu die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

(3) Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben und
Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen eine möglichst
dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung finden kann. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.
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(4) Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern Anspruch auf 
1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und wei-

terentwickeln können,
2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung zur

Förderung ihres beruflichen Fortkommens,
3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnahmen der

beruflichen Bildung,
4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich der

Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, des
Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, unter besonderer Berücksichti-
gung der Unfallgefahr,

5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen unter
Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung. 

Bei der Durchführung der Maßnahmen nach den Nummern 1, 4 und 5 unterstützt die Bundesa-
gentur für Arbeit und die Integrationsämter die Arbeitgeber unter Berücksichtigung der für die
Beschäftigung wesentlichen Eigenschaften der schwerbehinderten Menschen. Ein Anspruch nach
Satz 1 besteht nicht, soweit seine Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unver-
hältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder soweit die staatlichen oder berufsgenossen-
schaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche Vorschriften entgegenstehen.

(5) Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden dabei von
den Integrationsämtern unterstützt. Schwerbehinderte Menschen haben einen Anspruch auf Teil-
zeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere der Behinderung not-
wendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 82 Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber
Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den Agenturen für Arbeit frühzeitig frei

werdende und neu zu besetzende sowie neue Arbeitsplätze (§ 73). Haben schwerbehinderte Men-
schen sich um einen solchen Arbeitsplatz beworben oder sind sie von der Bundesagentur für
Arbeit oder einem von dieser beauftragten Integrationsfachdienst vorgeschlagen worden, werden
sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine Einladung ist entbehrlich, wenn die fachliche
Eignung offensichtlich fehlt. Einer Integrationsvereinbarung nach § 83 bedarf es nicht, wenn für
die Dienststellen dem § 83 entsprechende Regelungen bereits bestehen und durchgeführt werden.

§ 83 Integrationsvereinbarung
(1) Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und den in § 93 genannten

Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des Arbeitgebers (§ 98) eine verbindliche
Integrationsvereinbarung. Auf Antrag der Schwerbehindertenvertretung wird unter Beteiligung
der in § 93 genannten Vertretungen hierüber verhandelt. Ist eine Schwerbehindertenvertretung
nicht vorhanden, steht das Antragsrecht den in § 93 genannten Vertretungen zu. Der Arbeitgeber
oder die Schwerbehindertenvertretung können das Integrationsamt einladen, sich an den Verhand-
lungen über die Integrationsvereinbarung zu beteiligen. Der Agentur für Arbeit und dem Integra-
tionsamt, die für den Sitz des Arbeitgebers zuständig sind, wird die Vereinbarung übermittelt.

(2) Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der Eingliederung schwerbe-
hinderter Menschen, insbesondere zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, Gestaltung des
Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sowie Regelungen über die Durchführung in den
Betrieben und Dienststellen. Bei der Personalplanung werden besondere Regelungen zur Beschäf-
tigung eines angemessenen Anteils von schwerbehinderten Frauen vorgesehen.

(2a) In der Vereinbarung können insbesondere auch Regelungen getroffen werden
1. zur angemessenen Berücksichtigung schwerbehinderter Menschen bei der Besetzung freier,

frei werdender oder neuer Stellen,
2. zu einer anzustrebenden Beschäftigungsquote, einschließlich eines angemessenen Anteils

schwerbehinderter Frauen,
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3. zu Teilzeitarbeit, 
4. zur Ausbildung behinderter Jugendlicher, 
5. zur Durchführung der betrieblichen Prävention (betriebliches Eingliederungsmanagement)

und zur Gesundheitsförderung,
6. über die Hinzuziehung des Werks- oder Betriebsarztes auch für Beratungen über Leistungen

zur Teilhabe sowie über besondere Hilfen im Arbeitsleben.
(3) In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet der Arbeitgeber über alle

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

§ 84 Prävention
(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, Verhaltens- oder betriebsbedingten

Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses
Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung und die in
§ 93 genannten Vertretungen sowie das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und
alle zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu erör-
tern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeits- oder sonstige
Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wie-
derholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne
des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit
Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähig-
keit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsun-
fähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsma-
nagement). Soweit erforderlich, wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene
Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsma-
nagements sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen.
Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden
vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinderten Beschäf-
tigten das Integrationsamt hinzugezogen. Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leis-
tungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht
werden. Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten Menschen
außerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung verlangen. Sie wachen darüber,
dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt.

(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, die ein betrieb-
liches Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder einen Bonus fördern.

Kapitel 4
Kündigungsschutz

§ 85 Erfordernis der Zustimmung
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeit-

geber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes.

§ 86 Kündigungsfrist
Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.

§ 87 Antragsverfahren
(1) Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der Arbeitgeber bei dem für den Sitz des

Betriebes oder der Dienststelle zuständigen Integrationsamt schriftlich. Der Begriff des Betriebes
und der Begriff der Dienststelle im Sinne des Teils 2 bestimmen sich nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz und dem Personalvertretungsrecht.

(2) Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme des Betriebsrates oder Personalrates und der
Schwerbehindertenvertretung ein und hört den schwerbehinderten Menschen an.
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(3) Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hin.

§ 88 Entscheidung des Integrationsamtes
(1) Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls erforderlich auf Grund mündlicher Ver-

handlung, innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des Antrages an treffen.
(2) Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwerbehinderten Menschen zugestellt.

Der Bundesagentur für Arbeit wird eine Abschrift der Entscheidung übersandt.
(3) Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung, kann der Arbeitgeber die Kün-

digung nur innerhalb eines Monats nach Zustellung erklären.
(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des Integrationsamtes zur Kün-

digung haben keine aufschiebende Wirkung.
(5) In den Fällen des § 89 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass die

Entscheidung innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des Antrages an zu treffen ist. Wird
innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zustimmung als erteilt. Die
Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

§ 89 Einschränkungen der Ermessensentscheidung
(1) Das Integrationsamt erteilt die Zustimmung bei Kündigungen in Betrieben und Dienststel-

len, die nicht nur vorübergehend eingestellt oder aufgelöst werden, wenn zwischen dem Tage der
Kündigung und dem Tage, bis zu dem Gehalt oder Lohn gezahlt wird, mindestens drei Monate
liegen. Unter der gleichen Voraussetzung soll es die Zustimmung auch bei Kündigungen in Betrie-
ben und Dienststellen erteilen, die nicht nur vorübergehend wesentlich eingeschränkt werden,
wenn die Gesamtzahl der weiterhin beschäftigten schwerbehinderten Menschen zur Erfüllung der
Beschäftigungspflicht nach § 71 ausreicht. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn eine Weiterbe-
schäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz desselben Betriebes oder derselben Dienststelle oder
auf einem freien Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb oder einer anderen Dienststelle desselben
Arbeitgebers mit Einverständnis des schwerbehinderten Menschen möglich und für den Arbeitge-
ber zumutbar ist.

(2) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn dem schwerbehinderten Menschen
ein anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz gesichert ist.

(3) Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, soll das Integrati-
onsamt die Zustimmung erteilen, wenn
1. der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich namentlich als einer der zu entlas-

senden Arbeitnehmer bezeichnet ist (§ 125 der Insolvenzordnung),
2. die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des Interessenausgleichs gemäß

§ 95 Abs. 2 beteiligt worden ist,
3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden schwerbehinderten Menschen an

der Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen nicht größer ist als der Anteil der zu
entlassenden übrigen Arbeitnehmer an der Zahl der beschäftigten übrigen Arbeitnehmer und

4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem Interessenausgleich bei dem
Arbeitgeber verbleiben sollen, zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach § 71 ausreicht.

§ 90 Ausnahmen
(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte Menschen, 

1. deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung ohne Unterbre-
chung noch nicht länger als sechs Monate besteht oder

2. die auf Stellen im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 beschäftigt werden oder 
3. deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird, sofern sie 

a) das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfindung, Entschädigung oder
ähnliche Leistung auf Grund eines Sozialplanes haben oder

b) Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem Sechsten Buch oder auf Anpas-
sungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus haben, wenn der Arbeitgeber ihnen
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die Kündigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt hat und sie der beabsichtigten Kündigung bis
zu deren Ausspruch nicht widersprechen.

(2) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlassungen, die aus Witterungsgründen
vorgenommen werden, keine Anwendung, sofern die Wiedereinstellung der schwerbehinderten
Menschen bei Wiederaufnahme der Arbeit gewährleistet ist.

(2a)Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt der
Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nicht nachgewiesen ist oder das Ver-
sorgungsamt nach Ablauf der Frist des § 69 Abs. 1 Satz 2 eine Feststellung wegen fehlender Mit-
wirkung nicht treffen konnte.

(3) Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Probe und die Beendigung von Arbeitsverhältnis-
sen schwerbehinderter Menschen in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 unabhängig von der Anzei-
gepflicht nach anderen Gesetzen dem Integrationsamt innerhalb von vier Tagen an.

§ 91 Außerordentliche Kündigung
(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit Ausnahme von § 86 auch bei außerordentlicher

Kündigung, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt.
(2) Die Zustimmung zur Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen beantragt werden;

maßgebend ist der Eingang des Antrages bei dem Integrationsamt. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem der Arbeitgeber von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis
erlangt.

(3) Das Integrationsamt trifft die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen vom Tage des Ein-
gangs des Antrages an. Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die
Zustimmung als erteilt.

(4) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn die Kündigung aus einem Grunde
erfolgt, der nicht im Zusammenhang mit der Behinderung steht.

(5) Die Kündigung kann auch nach Ablauf der Frist des § 626 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs erfolgen, wenn sie unverzüglich nach Erteilung der Zustimmung erklärt wird.

(6) Schwerbehinderte Menschen, denen lediglich aus Anlass eines Streiks oder einer Aussper-
rung fristlos gekündigt worden ist, werden nach Beendigung des Streiks oder der Aussperrung
wieder eingestellt.

§ 92 Erweiterter Beendigungsschutz
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen bedarf auch dann

der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes, wenn sie im Falle des Eintritts einer teilweisen
Erwerbsminderung, der Erwerbsminderung auf Zeit, der Berufsunfähigkeit oder der Erwerbsun-
fähigkeit auf Zeit ohne Kündigung erfolgt. Die Vorschriften dieses Kapitels über die Zustimmung
zur ordentlichen Kündigung gelten entsprechend.

Kapitel 5
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, Schwerbehin-

dertenvertretung, Beauftragter des Arbeitgebers

§ 93 Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, 
Staatsanwalts- und Präsidialrates

Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat fördern die Eingliederung
schwerbehinderter Menschen. Sie achten insbesondere darauf, dass die dem Arbeitgeber nach den
§§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden; sie wirken auf die Wahl der
Schwerbehindertenvertretung hin.

§ 94 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung
(1) In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen nicht

nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine Vertrauensperson und wenigstens ein stellvertre-
tendes Mitglied gewählt, das die Vertrauensperson im Falle der Verhinderung durch Abwesenheit
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oder Wahrnehmung anderer Aufgaben vertritt. Ferner wählen bei Gerichten, denen mindestens
fünf schwerbehinderte Richter oder Richterinnen angehören, diese einen Richter oder eine Rich-
terin zu ihrer Schwerbehindertenvertretung. Satz 2 gilt entsprechend für Staatsanwälte oder
Staatsanwältinnen, soweit für sie eine besondere Personalvertretung gebildet wird. Betriebe oder
Dienststellen, die die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllen, können für die Wahl mit räum-
lich nahe liegenden Betrieben des Arbeitgebers oder gleichstufigen Dienststellen derselben Ver-
waltung zusammengefasst werden; soweit erforderlich, können Gerichte unterschiedlicher
Gerichtszweige und Stufen zusammengefasst werden. Über die Zusammenfassung entscheidet der
Arbeitgeber im Benehmen mit dem für den Sitz der Betriebe oder Dienststellen einschließlich
Gerichten zuständigen Integrationsamt.

(2) Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftigten schwerbehin-
derten Menschen.

(3) Wählbar sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle nicht nur vorübergehend Beschäf-
tigten, die am Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet haben und dem Betrieb oder der Dienststelle
seit sechs Monaten angehören; besteht der Betrieb oder die Dienststelle weniger als ein Jahr, so
bedarf es für die Wählbarkeit nicht der sechsmonatigen Zugehörigkeit. Nicht wählbar ist, wer kraft
Gesetzes dem Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat nicht angehören
kann.

(4) Bei Dienststellen der Bundeswehr, bei denen eine Vertretung der Soldaten nach dem Bun-
despersonalvertretungsgesetz zu wählen ist, sind auch schwerbehinderte Soldaten und Solda-
tinnen wahlberechtigt und auch Soldaten und Soldatinnen wählbar.

(5) Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. Novem-
ber statt. Außerhalb dieser Zeit finden Wahlen statt, wenn
1. das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt und ein stellvertretendes Mitglied

nicht nachrückt,
2. die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder 
3. eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist.

Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes eine Wahl der Schwer-
behindertenvertretung stattgefunden, wird die Schwerbehindertenvertretung in dem auf die Wahl
folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu gewählt. Hat die Amtszeit der
Schwerbehindertenvertretung zum Beginn des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeit-
raums noch nicht ein Jahr betragen, wird die Schwerbehindertenvertretung im übernächsten Zeit-
raum für regelmäßige Wahlen neu gewählt.

(6) Die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied werden in geheimer und unmittel-
barer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Im Übrigen sind die Vorschriften
über die Wahlanfechtung, den Wahlschutz und die Wahlkosten bei der Wahl des Betriebs-, Per-
sonal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates sinngemäß anzuwenden. In Betrieben und
Dienststellen mit weniger als 50 wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen wird die Vertrau-
ensperson und das stellvertretende Mitglied im vereinfachten Wahlverfahren gewählt, sofern der
Betrieb oder die Dienststelle nicht aus räumlich weit auseinander liegenden Teilen besteht. Ist in
einem Betrieb oder einer Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt, so kann
das für den Betrieb oder die Dienststelle zuständige Integrationsamt zu einer Versammlung
schwerbehinderter Menschen zum Zwecke der Wahl eines Wahlvorstandes einladen.

(7) Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung beträgt vier Jahre. Sie beginnt mit der
Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn die Amtszeit der bisherigen Schwerbehinderten-
vertretung noch nicht beendet ist, mit deren Ablauf. Das Amt erlischt vorzeitig, wenn die Vertrau-
ensperson es niederlegt, aus dem Arbeits-, Dienst- oder Richterverhältnis ausscheidet oder die
Wählbarkeit verliert. Scheidet die Vertrauensperson vorzeitig aus dem Amt aus, rückt das mit der
höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied für den Rest der Amtszeit nach; dies gilt
für das stellvertretende Mitglied entsprechend. Auf Antrag eines Viertels der wahlberechtigten
schwerbehinderten Menschen kann der Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 119)
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das Erlöschen des Amtes einer Vertrauensperson wegen grober Verletzung ihrer Pflichten
beschließen.

§ 95 Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung
(1) Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen

in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle
und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie erfüllt ihre Aufgaben insbesondere dadurch,
dass sie
1. darüberwacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verord-

nungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 oblie-
genden Verpflichtungen erfüllt werden,

2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch präventive
Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt,

3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt und, falls
sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hin-
wirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand und das Ergebnis der
Verhandlungen.

Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen an die nach § 69
Abs. 1 zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwer-
behinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit. In Betrieben und
Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 schwerbehinderten Menschen kann sie nach Unter-
richtung des Arbeitgebers das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied
zu bestimmten Aufgaben heranziehen, in Betrieben und Dienststellen mit mehr als 200 schwerbe-
hinderten Menschen, das mit der nächsthöchsten Stimmzahl gewählte weitere stellvertretende
Mitglied. Die Heranziehung zu bestimmten Aufgaben schließt die Abstimmung untereinander ein.

(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen
einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfas-
send zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; er hat ihr die getroffene Entscheidung
unverzüglich mitzuteilen. Die Durchführung oder Vollziehung einer ohne Beteiligung nach Satz
1 getroffenen Entscheidung ist auszusetzen, die Beteiligung ist innerhalb von sieben Tagen
nachzuholen; sodann ist endgültig zu entscheiden. Die Schwerbehindertenvertretung hat das
Recht auf Beteiligung am Verfahren nach § 81 Abs. 1 und beim Vorliegen von Vermittlungsvor-
schlägen der Bundesagentur für Arbeit nach § 81 Abs. 1 oder von Bewerbungen schwerbehinder-
ter Menschen das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunter-
lagen und Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.

(3) Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn geführte Personal-
akte oder ihn betreffende Daten des Arbeitgebers die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuzie-
hen. Die Schwerbehindertenvertretung bewahrt über den Inhalt der Daten Stillschweigen, soweit
sie der schwerbehinderte Mensch nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat.

(4) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzungen des Betriebs-, Perso-
nal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates und deren Ausschüssen sowie des Arbeitsschutz-
ausschusses beratend teilzunehmen; sie kann beantragen, Angelegenheiten, die einzelne oder die
schwerbehinderten Menschen als Gruppe besonders betreffen, auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung zu setzen. Erachtet sie einen Beschluss des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts-
oder Präsidialrates als eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen schwerbehinderter
Menschen oder ist sie entgegen Absatz 2 Satz 1 nicht beteiligt worden, wird auf ihren Antrag der
Beschluss für die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an ausgesetzt; die
Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes und des Personalvertretungsrechtes über die Aus-
setzung von Beschlüssen gelten entsprechend. Durch die Aussetzung wird eine Frist nicht verlän-
gert. In den Fällen des § 21e Abs. 1 und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes ist die Schwerbehin-
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dertenvertretung, außer in Eilfällen, auf Antrag eines betroffenen schwerbehinderten Richters
oder einer schwerbehinderten Richterin vor dem Präsidium des Gerichtes zu hören.

(5) Die Schwerbehindertenvertretung wird zu Besprechungen nach § 74 Abs. 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes, § 66 Abs. 1 des Bundespersonalvertretungsgesetzes sowie den entspre-
chenden Vorschriften des sonstigen Personalvertretungsrechtes zwischen dem Arbeitgeber und
den in Absatz 4 genannten Vertretungen hinzugezogen.

(6) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindestens einmal im Kalenderjahr eine
Versammlung schwerbehinderter Menschen im Betrieb oder in der Dienststelle durchzuführen.
Die für Betriebs- und Personalversammlungen geltenden Vorschriften finden entsprechende
Anwendung.

(7) Sind in einer Angelegenheit sowohl die Schwerbehindertenvertretung der Richter und Rich-
terinnen als auch die Schwerbehindertenvertretung der übrigen Bediensteten beteiligt, so handeln
sie gemeinsam.

(8) Die Schwerbehindertenvertretung kann an Betriebs- und Personalversammlungen in Betrie-
ben und Dienststellen teilnehmen, für die sie als Schwerbehindertenvertretung zuständig ist, und
hat dort ein Rederecht, auch wenn die Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung nicht Angehö-
rige des Betriebes oder der Dienststelle sind.

§ 96 Persönliche Rechte und Pflichten 
der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen

(1) Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.
(2) Die Vertrauenspersonen dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder wegen

ihres Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwick-
lung.

(3) Die Vertrauenspersonen besitzen gegenüber dem Arbeitgeber die gleiche persönliche
Rechtsstellung, insbesondere den gleichen Kündigungs-, Versetzungs- und Abordnungsschutz
wie ein Mitglied des Betriebs-, Personal-, Staatsanwalts- oder Richterrates. Das stellvertretende
Mitglied besitzt während der Dauer der Vertretung und der Heranziehung nach § 95 Abs. 1 Satz
4 die gleiche persönliche Rechtsstellung wie die Vertrauensperson, im Übrigen die gleiche
Rechtsstellung wie Ersatzmitglieder der in Satz 1 genannten Vertretungen.

(4) Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des
Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufga-
ben erforderlich ist. Sind in den Betrieben und Dienststellen in der Regel wenigstens 200 schwer-
behinderte Menschen beschäftigt, wird die Vertrauensperson auf ihren Wunsch freigestellt; weiter
gehende Vereinbarungen sind zulässig. Satz 1 gilt entsprechend für die Teilnahme an Schulungs-
und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der Schwer-
behindertenvertretung erforderlich sind. Satz 3 gilt auch für das mit der höchsten Stimmenzahl
gewählte stellvertretende Mitglied, wenn wegen
1. ständiger Heranziehung nach § 95, 
2. häufiger Vertretung der Vertrauensperson für längere Zeit, 
3. absehbaren Nachrückens in das Amt der Schwerbehindertenvertretung in kurzer Frist die Teil-

nahme an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen erforderlich ist.
(5) Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen von inner- oder außerbetrieblichen Maßnahmen

der Berufsförderung nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb eines Jahres nach Beendigung ihrer
Freistellung ist ihnen im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebes oder der Dienststelle Gelegen-
heit zu geben, eine wegen der Freistellung unterbliebene berufliche Entwicklung in dem Betrieb
oder der Dienststelle nachzuholen. Für Vertrauenspersonen, die drei volle aufeinander folgende
Amtszeiten freigestellt waren, erhöht sich der genannte Zeitraum auf zwei Jahre.

(6) Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus betriebsbedingten oder dienstlichen Gründen
außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, haben die Vertrauenspersonen Anspruch auf entspre-
chende Arbeits- oder Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezü-
ge.
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(7) Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet, 
1. über ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene persönliche Verhältnisse und Angelegen-

heiten von Beschäftigten im Sinne des § 73, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer
vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren und

2. ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheim-
haltungsbedürftig bezeichnete Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht zu offenbaren und
nicht zu verwerten.

Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Sie gelten nicht gegenüber
der Bundesagentur für Arbeit, den Integrationsämtern und den Rehabilitationsträgern, soweit
deren Aufgaben den schwerbehinderten Menschen gegenüber es erfordern, gegenüber den Ver-
trauenspersonen in den Stufenvertretungen (§ 97) sowie gegenüber den in § 79 Abs. 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes und den in den entsprechenden Vorschriften des Personalvertre-
tungsrechtes genannten Vertretungen, Personen und Stellen.

(8) Die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entstehenden Kosten trägt der
Arbeitgeber. Das Gleiche gilt für die durch die Teilnahme des mit der höchsten Stimmenzahl
gewählten stellvertretenden Mitglieds an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen nach Absatz 4
Satz 3 entstehenden Kosten.

(9) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Arbeitgeber dem Betriebs-, Personal-, Rich-
ter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat für dessen Sitzungen, Sprechstunden und laufende
Geschäftsführung zur Verfügung stellt, stehen für die gleichen Zwecke auch der Schwerbehinder-
tenvertretung zur Verfügung, soweit ihr hierfür nicht eigene Räume und sächliche Mittel zur Ver-
fügung gestellt werden.

§ 97 Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung
(1) Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamtbetriebsrat oder für den Geschäfts-

bereich mehrerer Dienststellen ein Gesamtpersonalrat errichtet, wählen die Schwerbehinderten-
vertretungen der einzelnen Betriebe oder Dienststellen eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.
Ist eine Schwerbehindertenvertretung nur in einem der Betriebe oder in einer der Dienststellen
gewählt, nimmt sie die Rechte und Pflichten der Gesamtschwerbehindertenvertretung wahr.

(2) Ist für mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat errichtet, wählen die Gesamtschwer-
behindertenvertretungen eine Konzernschwerbehindertenvertretung. Besteht ein Konzernunter-
nehmen nur aus einem Betrieb, für den eine Schwerbehindertenvertretung gewählt ist, hat sie das
Wahlrecht wie eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.

(3) Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen, bei denen ein Bezirks- oder Haupt-
personalrat gebildet ist, gilt Absatz 1 sinngemäß mit der Maßgabe, dass bei den Mittelbehörden
von deren Schwerbehindertenvertretung und den Schwerbehindertenvertretungen der nachgeord-
neten Dienststellen eine Bezirksschwerbehindertenvertretung zu wählen ist. Bei den obersten
Dienstbehörden ist von deren Schwerbehindertenvertretung und den Bezirksschwerbehinderten-
vertretungen des Geschäftsbereichs eine Hauptschwerbehindertenvertretung zu wählen; ist die
Zahl der Bezirksschwerbehindertenvertretungen niedriger als zehn, sind auch die Schwerbehin-
dertenvertretungen der nachgeordneten Dienststellen wahlberechtigt.

(4) Für Gerichte eines Zweiges der Gerichtsbarkeit, für die ein Bezirks- oder Hauptrichterrat
gebildet ist, gilt Absatz 3 entsprechend. Sind in einem Zweig der Gerichtsbarkeit bei den Gerich-
ten der Länder mehrere Schwerbehindertenvertretungen nach § 94 zu wählen und ist in diesem
Zweig kein Hauptrichterrat gebildet, ist in entsprechender Anwendung von Absatz 3 eine Haupt-
schwerbehindertenvertretung zu wählen. Die Hauptschwerbehindertenvertretung nimmt die Auf-
gabe der Schwerbehindertenvertretung gegenüber dem Präsidialrat wahr.

(5) Für jede Vertrauensperson, die nach den Absätzen 1 bis 4 neu zu wählen ist, wird wenigs-
tens ein stellvertretendes Mitglied gewählt.

(6) Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbehinderten
Menschen in Angelegenheiten, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe oder Dienst-
stellen des Arbeitgebers betreffen und von den Schwerbehindertenvertretungen der einzelnen
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Betriebe oder Dienststellen nicht geregelt werden können, sowie die Interessen der schwerbehin-
derten Menschen, die in einem Betrieb oder einer Dienststelle tätig sind, für die eine Schwerbe-
hindertenvertretung nicht gewählt ist; dies umfasst auch Verhandlungen und den Abschluss ent-
sprechender Integrationsvereinbarungen. Satz 1 gilt entsprechend für die Konzern-, Bezirks- und
Hauptschwerbehindertenvertretung sowie für die Schwerbehindertenvertretung der obersten
Dienstbehörde, wenn bei einer mehrstufigen Verwaltung Stufenvertretungen nicht gewählt sind.
Die nach Satz 2 zuständige Schwerbehindertenvertretung ist auch in persönlichen Angelegen-
heiten schwerbehinderter Menschen, über die eine übergeordnete Dienststelle entscheidet, zustän-
dig; sie gibt der Schwerbehindertenvertretung der Dienststelle, die den schwerbehinderten Men-
schen beschäftigt, Gelegenheit zur Äußerung. Satz 3 gilt nicht in den Fällen, in denen der
Personalrat der Beschäftigungsbehörde zu beteiligen ist.

(7) § 94 Abs. 3 bis 7, § 95 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2, 4, 5 und 7 und § 96 gelten entsprechend, § 94
Abs. 5 mit der Maßgabe, dass die Wahl der Gesamt- und Bezirksschwerbehindertenvertretungen
in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. Januar, die der Konzern- und Hauptschwerbehindertenvertre-
tungen in der Zeit vom 1. Februar bis 31. März stattfindet.

(8) § 95 Abs. 6 gilt für die Durchführung von Versammlungen der Vertrauens- und der Bezirks-
vertrauenspersonen durch die Gesamt-, Bezirks- oder Hauptschwerbehindertenvertretung entspre-
chend.

§ 98 Beauftragter des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber bestellt einen Beauftragten, der ihn in Angelegenheiten schwerbehinderter

Menschen verantwortlich vertritt; falls erforderlich, können mehrere Beauftragte bestellt werden.
Der Beauftragte soll nach Möglichkeit selbst ein schwerbehinderter Mensch sein. Der Beauftragte
achtet vor allem darauf, dass dem Arbeitgeber obliegende Verpflichtungen erfüllt werden.

§ 99 Zusammenarbeit
(1) Arbeitgeber, Beauftragter des Arbeitgebers, Schwerbehindertenvertretung und Betriebs-,

Personal-, Richter-, Staatsanwalts-oder Präsidialrat arbeiten zur Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben in dem Betrieb oder der Dienststelle eng zusammen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen und Vertretungen, die mit der Durchführung des Teils
2 beauftragten Stellen und die Rehabilitationsträger unterstützen sich gegenseitig bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben. Vertrauensperson und Beauftragter des Arbeitgebers sind Verbindungsper-
sonen zur Bundesagentur für Arbeit und zu dem Integrationsamt.

§ 100 Verordnungsermächtigung
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates nähere Vorschriften über die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Schwerbehinder-
tenvertretung und ihrer Stufenvertretungen zu erlassen.

Kapitel 6
Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe 

schwerbehinderter Menschen

§ 101 Zusammenarbeit der Integrationsämter und 
der Bundesagentur für Arbeit

(1) Soweit die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeits-
leben nicht durch freie Entschließung der Arbeitgeber erfüllt werden, werden sie
1. in den Ländern von dem Amt für die Sicherung der Integration schwerbehinderter Menschen

im Arbeitsleben (Integrationsamt) und
2. von der Bundesagentur für Arbeit
in enger Zusammenarbeit durchgeführt.

(2) Die den Rehabilitationsträgern nach den geltenden Vorschriften obliegenden Aufgaben
bleiben unberührt.
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§ 102 Aufgaben des Integrationsamtes
(1) Das Integrationsamt hat folgende Aufgaben: 

1. die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe, 
2. den Kündigungsschutz, 
3. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben, 
4. die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen (§ 117).

Die Integrationsämter werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben umfassend und qualifiziert
erfüllen können. Hierfür wird besonders geschultes Personal mit Fachkenntnissen des Schwerbe-
hindertenrechts eingesetzt.

(2) Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zusammenarbeit mit der Bundesagen-
tur für Arbeit und den übrigen Rehabilitationsträgern durchgeführt. Sie soll dahin wirken, dass die
schwerbehinderten Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht absinken, auf Arbeitsplätzen
beschäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiterent-
wickeln können sowie durch Leistungen der Rehabilitationsträger und Maßnahmen der Arbeitge-
ber befähigt werden, sich am Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen zu
behaupten. Dabei gelten als Arbeitsplätze auch Stellen, auf denen Beschäftigte befristet oder als
Teilzeitbeschäftigte in einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich beschäftigt wer-
den. Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben umfasst auch die nach den Umständen des Einzelfalls
notwendige psychosoziale Betreuung schwerbehinderter Menschen. Das Integrationsamt kann bei
der Durchführung der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben Integrationsfachdienste einschließlich
psychosozialer Dienste freier gemeinnütziger Einrichtungen und Organisationen beteiligen. Das
Integrationsamt soll außerdem darauf Einfluss nehmen, dass Schwierigkeiten im Arbeitsleben ver-
hindert oder beseitigt werden; es führt hierzu auch Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für Ver-
trauenspersonen, Beauftragte der Arbeitgeber, Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und
Präsidialräte durch. Das Integrationsamt benennt in enger Abstimmung mit den Beteiligten des
örtlichen Arbeitsmarktes Ansprechpartner, die in Handwerks- sowie in Industrie- und Handels-
kammern für die Arbeitgeber zur Verfügung stehen, um sie über Funktion und Aufgaben der Inte-
grationsfachdienste aufzuklären, über Möglichkeiten der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben zu
informieren und Kontakt zum Integrationsfachdienst herzustellen.

(3) Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit für die begleitende Hilfe im
Arbeitsleben aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch Geldleistungen erbringen, insbe-
sondere
1. an schwerbehinderte Menschen 

a) für technische Arbeitshilfen, 
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes, 
c) zur Gründung und Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz, 
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung, 
e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und

Fertigkeiten und
f) in besonderen Lebenslagen, 

2. an Arbeitgeber 
a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwer-

behinderte Menschen,
b) für Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere Prüfungsgebühren, bei der Berufsausbildung

besonders betroffener schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener,
c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher

und junger Erwachsener, die für die Zeit der Berufsausbildung schwerbehinderten Men-
schen nach § 68 Abs. 4 gleichgestellt worden sind,

d) für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements und 
e) für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter Men-

schen im Sinne des § 72 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis d, von schwerbehinderten Menschen
im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Men-
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schen oder im Sinne des § 75 Abs. 2 verbunden sind, vor allem, wenn ohne diese Leistun-
gen das Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde,

3. an Träger von Integrationsfachdiensten einschließlich psychosozialer Dienste freier gemein-
nütziger Einrichtungen und Organisationen sowie an Träger von Integrationsprojekten.

Es kann ferner Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaß-
nahmen erbringen.

(3a) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes
aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf Übernah-
me der Kosten einer Berufsbegleitung nach § 38a Abs. 3.

(4) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes für
die begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung ste-
henden Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz.

(5) Verpflichtungen anderer werden durch die Absätze 3 und 4 nicht berührt. Leistungen der
Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 dürfen, auch wenn auf sie ein Rechtsanspruch
nicht besteht, nicht deshalb versagt werden, weil nach den besonderen Regelungen für schwerbe-
hinderte Menschen entsprechende Leistungen vorgesehen sind; eine Aufstockung durch Leistun-
gen des Integrationsamtes findet nicht statt.

(6) § 14 gilt sinngemäß, wenn bei dem Integrationsamt eine Leistung zur Teilhabe am Arbeits-
leben beantragt wird. Das Gleiche gilt, wenn ein Antrag bei einem Rehabilitationsträger gestellt
und der Antrag von diesem nach § 16 Abs. 2 des Ersten Buches an das Integrationsamt weiterge-
leitet worden ist. Ist die unverzügliche Erbringung einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben
erforderlich, so kann das Integrationsamt die Leistung vorläufig erbringen. Hat das Integrations-
amt eine Leistung erbracht, für die ein anderer Träger zuständig ist, so erstattet dieser die auf die
Leistung entfallenden Aufwendungen.

(7) Das Integrationsamt kann seine Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben auch als
persönliches Budget ausführen. § 17 gilt entsprechend.

§ 103 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt
(1) Bei jedem Integrationsamt wird ein Beratender Ausschuss für behinderte Menschen gebil-

det, der die Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben fördert, das Integrationsamt bei
der Durchführung der besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen zur Teilhabe am
Arbeitsleben unterstützt und bei der Vergabe der Mittel der Ausgleichsabgabe mitwirkt. Soweit
die Mittel der Ausgleichsabgabe zur institutionellen Förderung verwendet werden, macht der
Beratende Ausschuss Vorschläge für die Entscheidungen des Integrationsamtes.

(2) Der Ausschuss besteht aus zehn Mitgliedern, und zwar aus
zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten, zwei Mitgliedern,

die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten, vier Mitgliedern, die die Organisationen
behinderter Menschen vertreten, einem Mitglied, das das jeweilige Land vertritt, einem Mitglied,
das die Bundesagentur für Arbeit vertritt.

(3) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen. Mitglieder und
Stellvertreter oder Stellvertreterinnen sollen im Bezirk des Integrationsamtes ihren Wohnsitz
haben.

(4) Das Integrationsamt beruft auf Vorschlag
der Gewerkschaften des jeweiligen Landes zwei Mitglieder, der Arbeitgeberverbände des

jeweiligen Landes ein Mitglied,
der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde ein Mitglied, der

Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes, die nach der Zusammensetzung
ihrer Mitglieder dazu berufen sind, die behinderten Menschen in ihrer Gesamtheit zu vertreten,
vier Mitglieder.

Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde und die Bundesa-
gentur für Arbeit berufen je ein Mitglied.
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§ 104 Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit
(1) Die Bundesagentur für Arbeit hat folgende Aufgaben: 

1. die Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung schwerbehinderter Men-
schen einschließlich der Vermittlung von in Werkstätten für behinderte Menschen Beschäf-
tigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt,

2. die Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen mit
schwerbehinderten Menschen,

3. die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt, insbesondere von schwerbehinderten Menschen,
a) die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder sonstiger Umstände im Arbeitsleben

besonders betroffen sind (§ 72 Abs. 1),
b) die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches sind,
c) die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte

Menschen oder einem Integrationsprojekt eingestellt werden,
d) die als Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden oder 
e) die zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden, 

4. im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die besondere Förderung schwerbehinderter
Menschen,

5. die Gleichstellung, deren Widerruf und Rücknahme, 
6. die Durchführung des Anzeigeverfahrens (§ 80 Abs. 2 und 4), 
7. die Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht, 
8. die Zulassung der Anrechnung und der Mehrfachanrechnung (§ 75 Abs. 2, § 76 Abs. 1 und 2), 
9. die Erfassung der Werkstätten für behinderte Menschen, ihre Anerkennung und die Aufhebung

der Anerkennung.
(2) Die Bundesagentur für Arbeit übermittelt dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales

jährlich die Ergebnisse ihrer Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsle-
ben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach dessen näherer Bestimmung und fachlicher Weisung.
Zu den Ergebnissen gehören Angaben über die Zahl der geförderten Arbeitgeber und schwerbe-
hinderten Menschen, die insgesamt aufgewandten Mittel und die durchschnittlichen Förderungs-
beträge. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht diese Ergebnisse.

(3) Die Bundesagentur für Arbeit führt befristete überregionale und regionale Arbeitsmarktpro-
gramme zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen, besonderer Gruppen
schwerbehinderter Menschen, insbesondere schwerbehinderter Frauen, sowie zur Förderung des
Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte Menschen durch, die ihr durch Verwaltungsver-
einbarung gemäß § 368 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 des Dritten Buches unter Zuweisung der entspre-
chenden Mittel übertragen werden. Über den Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen mit den
Ländern ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu unterrichten.

(4) Die Bundesagentur für Arbeit richtet zur Durchführung der ihr in Teil 2 und der ihr im Drit-
ten Buch zur Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben übertra-
genen Aufgaben in allen Agenturen für Arbeit besondere Stellen ein; bei der personellen Ausstat-
tung dieser Stellen trägt sie dem besonderen Aufwand bei der Beratung und Vermittlung des zu
betreuenden Personenkreises sowie bei der Durchführung der sonstigen Aufgaben nach Absatz 1
Rechnung.

(5) Im Rahmen der Beratung der Arbeitgeber nach Absatz 1 Nr. 2 hat die Bundesagentur für
Arbeit 
1. dem Arbeitgeber zur Besetzung von Arbeitsplätzen geeignete arbeitslose oder arbeitssuchende

schwerbehinderte Menschen unter Darlegung der Leistungsfähigkeit und der Auswirkungen
der jeweiligen Behinderung auf die angebotene Stelle vorzuschlagen,

2. ihre Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, so weit wie möglich und erforderlich, auch die entspre-
chenden Hilfen der Rehabilitationsträger und der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben durch die
Integrationsämter.
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§ 105 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen 
bei der Bundesagentur für Arbeit

(1) Bei der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit wird ein Beratender Ausschuss für behin-
derte Menschen gebildet, der die Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben durch Vor-
schläge fördert und die Bundesagentur für Arbeit bei der Durchführung der in Teil 2 und im Drit-
ten Buch zur Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
übertragenen Aufgaben unterstützt.

(2) Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern, und zwar aus zwei Mitgliedern, die die Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten, zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen
Arbeitgeber vertreten, fünf Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
einem Mitglied, das die Integrationsämter vertritt, einem Mitglied, das das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales vertritt.

(3) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen.
(4) Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit beruft die Mitglieder, die Arbeitnehmer und

Arbeitgeber vertreten, auf Vorschlag ihrer Gruppenvertreter im Verwaltungsrat der Bundesagen-
tur für Arbeit. Er beruft auf Vorschlag der Organisationen behinderter Menschen, die nach der
Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen sind, die behinderten Menschen in ihrer Gesamt-
heit auf Bundesebene zu vertreten, die Mitglieder, die Organisationen der behinderten Menschen
vertreten. Auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsor-
gestellen, beruft er das Mitglied, das die Integrationsämter vertritt, und auf Vorschlag des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales das Mitglied, das dieses vertritt.

§ 106 Gemeinsame Vorschriften
(1) Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen (§§ 103, 105) wählen aus den ihnen

angehörenden Mitgliedern von Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder Organisationen behin-
derter Menschen jeweils für die Dauer eines Jahres einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und
einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. Die Gewählten dürfen nicht derselben Gruppe ange-
hören. Die Gruppen stellen in regelmäßig jährlich wechselnder Reihenfolge den Vorsitzenden
oder die Vorsitzende und den Stellvertreter oder die Stellvertreterin. Die Reihenfolge wird durch
die Beendigung der Amtszeit der Mitglieder nicht unterbrochen. Scheidet der Vorsitzende oder die
Vorsitzende oder der Stellvertreter oder die Stellvertreterin aus, wird er oder sie neu gewählt.

(2) Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen sind beschlussfähig, wenn wenigstens
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse und Entscheidungen werden mit einfacher
Stimmenmehrheit getroffen.

(3) Die Mitglieder der Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen üben ihre Tätigkeit
ehrenamtlich aus. Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre.

§ 107 Übertragung von Aufgaben
(1) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Verlängerung der Gültig-

keitsdauer der Ausweise nach § 69 Abs. 5, für die eine Feststellung nach § 69 Abs. 1 nicht zu tref-
fen ist, auf andere Behörden übertragen. Im Übrigen kann sie andere Behörden zur Aushändigung
der Ausweise heranziehen.

(2) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann Aufgaben und Befugnisse des
Integrationsamtes nach Teil 2 auf örtliche Fürsorgestellen übertragen oder die Heranziehung ört-
licher Fürsorgestellen zur Durchführung der den Integrationsämtern obliegenden Aufgaben
bestimmen.

(3) (weggefallen)

§ 108 Verordnungsermächtigung
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates das Nähere über die Voraussetzungen des Anspruchs nach § 33 Abs. 8 Nr. 3 und § 102 Abs.
4 sowie über die Höhe, Dauer und Ausführung der Leistungen zu regeln.
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Kapitel 7
Integrationsfachdienste

§ 109 Begriff und Personenkreis
(1) Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die bei der Durchführung der Maßnahmen zur

Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden.
(2) Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere 

1. schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeitsbegleitender Betreuung, 
2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch die Werkstatt für

behinderte Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt teilhaben sollen und
dabei auf aufwendige, personalintensive, individuelle arbeitsbegleitende Hilfen angewiesen
sind sowie

3. schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt auf die Unterstützung eines Integrationsfachdienstes angewiesen sind.

(3) Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender Betreuung ist insbesondere gege-
ben bei schwerbehinderten Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit einer
schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im Arbeitsleben besonders nach-
teilig auswirkt und allein oder zusammen mit weiteren vermittlungshemmenden Umständen
(Alter, Langzeitarbeitslosigkeit, unzureichende Qualifikation, Leistungsminderung) die Teilhabe
am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erschwert.

(4) Der Integrationsfachdienst kann im Rahmen der Aufgabenstellung nach Absatz 1 auch zur
beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen, die nicht schwerbehindert sind, tätig wer-
den. Hierbei wird den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder von einer seelischen
Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen.

§ 110 Aufgaben
(1) Die Integrationsfachdienste können zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeits-

leben (Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung) beteiligt
werden, indem sie
1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze ver-

mitteln, 
2. die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten.

(2) Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es, 
1. die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen zu bewerten und einzuschät-

zen und dabei ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofil zur Vorbereitung
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in enger Kooperation mit den schwerbehinderten Men-
schen, dem Auftraggeber und der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen
Bildung oder Rehabilitation zu erarbeiten,

la. die Bundesagentur für Arbeit auf deren Anforderung bei der Berufsorientierung und Berufs-
beratung in den Schulen einschließlich der auf jeden einzelnen Jugendlichen bezogenen Doku-
mentation der Ergebnisse zu unterstützen,

lb. die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter, insbesondere seelisch und lernbehinderter
Jugendlicher zu begleiten,

2. geeignete Arbeitsplätze (§ 73) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen, 
3. die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten, 
4. die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim Training

der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten,
5. mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter im Betrieb oder in der

Dienststelle über Art und Auswirkungen der Behinderung und über entsprechende Verhaltens-
regeln zu informieren und zu beraten,

6. eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchzuführen sowie 
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7. als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen, über die Leistungen für die
Arbeitgeber zu informieren und für die Arbeitgeber diese Leistungen abzuklären,

8. in Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern und den Integrationsämtern die für den
schwerbehinderten Menschen benötigten Leistungen zu klären und bei der Beantragung zu
unterstützen.

§ 111 Beauftragung und Verantwortlichkeit
(1) Die Integrationsfachdienste werden im Auftrag der Integrationsämter oder der Rehabilitati-

onsträger tätig. Diese bleiben für die Ausführung der Leistung verantwortlich.
(2) Im Auftrag legt der Auftraggeber in Abstimmung mit dem Integrationsfachdienst Art,

Umfang und Dauer des im Einzelfall notwendigen Einsatzes des Integrationsfachdienstes sowie
das Entgelt fest.

(3) Der Integrationsfachdienst arbeitet insbesondere mit 
1. den zuständigen Stellen der Bundesagentur für Arbeit, 
2. dem Integrationsamt, 
3. dem zuständigen Rehabilitationsträger, insbesondere den Berufshelfern der gesetzlichen

Unfallversicherung,
4. dem Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und den anderen betrieblichen Interessen-

vertretungen,
5. der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder Rehabilitation mit

ihren begleitenden Diensten und internen Integrationsfachkräften oder -diensten zur Unterstüt-
zung von Teilnehmenden an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

5a. den Handwerks-, den Industrie- und Handelskammern sowie den berufsständigen Organisati-
onen, 

6. wenn notwendig auch mit anderen Stellen und Personen, 
eng zusammen.

(4) Näheres zur Beauftragung, Zusammenarbeit, fachlichen Leitung, Aufsicht sowie zur Qua-
litätssicherung und Ergebnisbeobachtung wird zwischen dem Auftraggeber und dem Träger des
Integrationsfachdienstes vertraglich geregelt. Die Vereinbarungen sollen im Interesse finanzieller
Planungssicherheit auf eine Dauer von mindestens drei Jahren abgeschlossen werden.

(5) Die Integrationsämter wirken darauf hin, dass die berufsbegleitenden und psychosozialen
Dienste bei den von ihnen beauftragten Integrationsfachdiensten konzentriert werden.

§ 112 Fachliche Anforderungen
(1) Die Integrationsfachdienste müssen 

1. nach der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung in der Lage sein, ihre gesetz-
lichen Aufgaben wahrzunehmen,

2. über Erfahrungen mit dem zu unterstützenden Personenkreis (§ 109 Abs. 2) verfügen, 
3. mit Fachkräften ausgestattet sein, die über eine geeignete Berufsqualifikation, eine psychoso-

ziale oder arbeitspädagogische Zusatzqualifikation und ausreichende Berufserfahrung verfü-
gen, sowie

4. rechtlich oder organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig sein.
(2) Der Personalbedarf eines Integrationsfachdienstes richtet sich nach den konkreten Bedürf-

nissen unter Berücksichtigung der Zahl der Betreuungs- und Beratungsfälle, des durchschnitt-
lichen Betreuungs- und Beratungsaufwands, der Größe des regionalen Einzugsbereichs und der
Zahl der zu beratenden Arbeitgeber. Den besonderen Bedürfnissen besonderer Gruppen schwer-
behinderter Menschen, insbesondere schwerbehinderter Frauen, und der Notwendigkeit einer psy-
chosozialen Betreuung soll durch eine Differenzierung innerhalb des Integrationsfachdienstes
Rechnung getragen werden.

(3) Bei der Stellenbesetzung des Integrationsfachdienstes werden schwerbehinderte Menschen
bevorzugt berücksichtigt. Dabei wird ein angemessener Anteil der Stellen mit schwerbehinderten
Frauen besetzt.
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§ 113 Finanzielle Leistungen
(1) Die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten wird vom Auftraggeber vergütet. Die

Vergütung für die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten kann bei Beauftragung durch
das Integrationsamt aus Mitteln der Ausgleichsabgabe erbracht werden.

(2) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen vereinbart
mit den Rehabilitationsträgern nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 unter Beteiligung der maßgeblichen
Verbände, darunter der Bundesarbeitsgemeinschaft, in der sich die Integrationsfachdienste zusam-
mengeschlossen haben, eine gemeinsame Empfehlung zur Inanspruchnahme der Integrationsfach-
dienste durch die Rehabilitationsträger, zur Zusammenarbeit und zur Finanzierung der Kosten, die
dem Integrationsfachdienst bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Rehabilitationsträger entste-
hen. § 13 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.

§ 114 Ergebnisbeobachtung
(1) Der Integrationsfachdienst dokumentiert Verlauf und Ergebnis der jeweiligen Bemühungen

um die Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben. Er erstellt jährlich eine zusammenfassende Dar-
stellung der Ergebnisse und legt diese den Auftraggebern nach deren näherer gemeinsamer Maß-
gabe vor. Diese Zusammenstellung soll insbesondere geschlechtsdifferenzierte Angaben enthal-
ten zu
1. den Zu- und Abgängen an Betreuungsfällen im Kalenderjahr,
2. dem Bestand an Betreuungsfällen, 
3. der Zahl der abgeschlossenen Fälle, differenziert nach Aufnahme einer Ausbildung, einer

befristeten oder unbefristeten Beschäftigung, einer Beschäftigung in einem Integrationsprojekt
oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen.

(2) Der Integrationsfachdienst dokumentiert auch die Ergebnisse seiner Bemühungen zur
Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit und die Begleitung der betrieblichen Ausbildung
nach § 110 Abs. 2 Nr. la und lb unter Einbeziehung geschlechtsdifferenzierter Daten und Beson-
derheiten sowie der Art der Behinderung. Er erstellt zum 30. September 2006 eine zusammenfas-
sende Darstellung der Ergebnisse und legt diese dem zuständigen Integrationsamt vor. Die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen bereitet die Ergebnisse
auf und stellt sie dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zur Vorbereitung des Berichtes
nach § 160 Abs. 2 bis zum 31. Dezember 2006 zur Verfügung.

§ 115 Verordnungsermächtigung
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung

mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über den Begriff und die Aufgaben des Integrations-
fachdienstes, die für sie geltenden fachlichen Anforderungen und die finanziellen Leistungen zu
regeln.

(2) Vereinbaren die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-
len und die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales sie dazu aufgefordert hat, eine gemeinsame Empfehlung nach § 113
Abs. 2 oder ändern sie die unzureichend gewordene Empfehlung nicht innerhalb dieser Frist, kann
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Regelungen durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates erlassen.
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Kapitel 8
Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe 

schwerbehinderter und gleichgestellter behinderter Menschen

§ 116 Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen

(1) Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen werden nicht angewendet
nach dem Wegfall der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2; wenn sich der Grad der Behinderung auf
weniger als 50 verringert, jedoch erst am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unan-
fechtbarkeit des die Verringerung feststellenden Bescheides.

(2) Die besonderen Regelungen für gleichgestellte behinderte Menschen werden nach dem
Widerruf oder der Rücknahme der Gleichstellung nicht mehr angewendet. Der Widerruf der
Gleichstellung ist zulässig, wenn die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 3 in Verbindung mit § 68
Abs. 2 weggefallen sind. Er wird erst am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt seiner
Unanfechtbarkeit wirksam.

(3) Bis zur Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen für schwerbehinderte
Menschen und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen werden die behinderten Menschen dem
Arbeitgeber auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen angerechnet.

§ 117 Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen
(1) Einem schwerbehinderten Menschen, der einen zumutbaren Arbeitsplatz ohne berechtigten

Grund zurückweist oder aufgibt oder sich ohne berechtigten Grund weigert, an einer Maßnahme
zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen, oder sonst durch sein Verhalten seine Teilhabe am
Arbeitsleben schuldhaft vereitelt, kann das Integrationsamt im Benehmen mit der Bundesagentur
für Arbeit die besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen zeitweilig entziehen. Dies gilt
auch für gleichgestellte behinderte Menschen.

(2) Vor der Entscheidung über die Entziehung wird der schwerbehinderte Mensch gehört. In
der Entscheidung wird die Frist bestimmt, für die sie gilt. Die Frist läuft vom Tage der Entschei-
dung an und beträgt nicht mehr als sechs Monate. Die Entscheidung wird dem schwerbehinderten
Menschen bekannt gegeben.

Kapitel 9
Widerspruchsverfahren

§ 118 Widerspruch
(1) Den Widerspruchsbescheid nach § 73 der Verwaltungsgerichtsordnung erlässt bei Verwal-

tungsakten der Integrationsämter und bei Verwaltungsakten der örtlichen Fürsorgestellen (§ 107
Abs. 2) der Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 119). Des Vorverfahrens bedarf es
auch, wenn den Verwaltungsakt ein Integrationsamt erlassen hat, das bei einer obersten Landes-
behörde besteht.

(2) Den Widerspruchsbescheid nach § 85 des Sozialgerichtsgesetzes erlässt bei Verwaltungs-
akten, welche die Bundesagentur für Arbeit auf Grund des Teils 2 erlässt, der Widerspruchsaus-
schuss der Bundesagentur für Arbeit.

§ 119 Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt
(1) Bei jedem Integrationsamt besteht ein Widerspruchsausschuss aus sieben Mitgliedern, und

zwar aus
zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind,
zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,
einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,
einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt,
einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.
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(2) Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.
(3) Das Integrationsamt beruft

auf Vorschlag der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes die Mitglieder,
die Arbeitnehmer sind,
auf Vorschlag der jeweils für das Land zuständigen Arbeitgeberverbände die Mitglieder, die
Arbeitgeber sind, sowie die Vertrauensperson.
Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde beruft das Mitglied,
das das Integrationsamt vertritt. Die Bundesagentur für Arbeit beruft das Mitglied, das sie vertritt.
Entsprechendes gilt für die Berufung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des jeweiligen
Mitglieds.

(4) In Kündigungsangelegenheiten schwerbehinderter Menschen, die bei einer Dienststelle
oder in einem Betrieb beschäftigt sind, der zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Verteidigung gehört, treten an die Stelle der Mitglieder, die Arbeitgeber sind, Angehörige des
öffentlichen Dienstes. Dem Integrationsamt werden ein Mitglied und sein Stellvertreter oder seine
Stellvertreterin von den von der Bundesregierung bestimmten Bundesbehörden benannt. Eines der
Mitglieder, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, muss dem öffent-
lichen Dienst angehören.

(5) Die Amtszeit der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse beträgt vier Jahre. Die Mitglieder
der Ausschüsse üben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus.

§ 120 Widerspruchsausschüsse der Bundesagentur für Arbeit
(1) Die Bundesagentur für Arbeit richtet Widerspruchsausschüsse ein, die aus sieben Mitglie-

dern bestehen, und zwar aus 
zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind,
zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,
einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,
einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt,
einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.

(2) Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.
(3) Die Bundesagentur für Arbeit beruft 

die Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, auf Vorschlag der jeweils zustän-
digen Organisationen behinderter Menschen, der im Benehmen mit den jeweils zuständigen
Gewerkschaften, die für die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen wesentliche Bedeutung
haben, gemacht wird,
die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, auf Vorschlag der jeweils zuständigen Arbeitgeberverbände,
soweit sie für die Vertretung von Arbeitgeberinteressen wesentliche Bedeutung haben, sowie 
das Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt und 
die Vertrauensperson.

Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde beruft das Mitglied,
das das Integrationsamt vertritt.

Entsprechend gilt für die Berufung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des jeweiligen
Mitglieds.

(4) § 119 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 121 Verfahrensvorschriften
(1) Für den Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 119) und die Widerspruchsaus-

schüsse bei der Bundesagentur für Arbeit (§ 120) gilt § 106 Abs. 1 und 2 entsprechend.
(2) Im Widerspruchsverfahren nach Teil 2 Kapitel 4 werden der Arbeitgeber und der schwer-

behinderte Mensch vor der Entscheidung gehört; in den übrigen Fällen verbleibt es bei der Anhö-
rung des Widerspruchsführers.
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(3) Die Mitglieder der Ausschüsse können wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt wer-
den. Über die Ablehnung entscheidet der Ausschuss, dem das Mitglied angehört.

Kapitel 10
Sonstige Vorschriften

§ 122 Vorrang der schwerbehinderten Menschen
Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung und Beschäftigung bestimmter Personenkreise

nach anderen Gesetzen entbinden den Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung zur Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen nach den besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen.

§ 123 Arbeitsentgelt und Dienstbezüge
(1) Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts und der Dienstbezüge aus einem bestehenden

Beschäftigungsverhältnis werden Renten und vergleichbare Leistungen, die wegen der Behinde-
rung bezogen werden, nicht berücksichtigt. Die völlige oder teilweise Anrechnung dieser Leistun-
gen auf das Arbeitsentgelt oder die Dienstbezüge ist unzulässig.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zeiträume, in denen die Beschäftigung tatsächlich nicht ausgeübt
wird und die Vorschriften über die Zahlung der Rente oder der vergleichbaren Leistung eine
Anrechnung oder ein Ruhen vorsehen, wenn Arbeitsentgelt oder Dienstbezüge gezahlt werden.

§ 124 Mehrarbeit
Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt.

§ 125 Zusatzurlaub
(1) Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub von

fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr; verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit des schwerbehinderten
Menschen auf mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhöht oder vermin-
dert sich der Zusatzurlaub entsprechend. Soweit tarifliche, betriebliche oder sonstige Urlaubsre-
gelungen für schwerbehinderte Menschen einen längeren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben sie
unberührt.

(2) Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht während des gesamten Kalenderjahres, so
hat der schwerbehinderte Mensch für jeden vollen Monat der im Beschäftigungsverhältnis vorlie-
genden Schwerbehinderteneigenschaft einen Anspruch auf ein Zwölftel des Zusatzurlaubs nach
Absatz 1 Satz 1. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf
volle Urlaubstage aufzurunden. Der so ermittelte Zusatzurlaub ist dem Erholungsurlaub hinzuzu-
rechnen und kann bei einem nicht im ganzen Kalenderjahr bestehenden Beschäftigungsverhältnis
nicht erneut gemindert werden.

(3) Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nach § 69 Abs. 1 und 2 rückwirkend
festgestellt, finden auch für die Übertragbarkeit des Zusatzurlaubs in das nächste Kalenderjahr die
dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden urlaubsrechtlichen Regelungen Anwendung.

§ 126 Nachteilsausgleich
(1) Die Vorschriften über Hilfen für behinderte Menschen zum Ausgleich behinderungsbe-

dingter Nachteile oder Mehraufwendungen (Nachteilsausgleich) werden so gestaltet, dass sie
unabhängig von der Ursache der Behinderung der Art oder Schwere der Behinderung Rechnung
tragen.

(2) Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher geltender Rechtsvorschriften erfolgen, bleiben
unberührt.

§ 127 Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in Heimarbeit
(1) Schwerbehinderte Menschen, die in Heimarbeit beschäftigt oder diesen gleichgestellt sind

(§ 1 Abs. 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes) und in der Hauptsache für den gleichen Auftraggeber
arbeiten, werden auf die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen dieses Auftraggebers
angerechnet.
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(2) Für in Heimarbeit beschäftigte und diesen gleichgestellte schwerbehinderte Menschen wird
die in § 29 Abs. 2 des Heimarbeitsgesetzes festgelegte Kündigungsfrist von zwei Wochen auf vier
Wochen erhöht; die Vorschrift des § 29 Abs. 7 des Heimarbeitsgesetzes ist sinngemäß anzuwen-
den. Der besondere Kündigungsschutz schwerbehinderter Menschen im Sinne des Kapitels 4 gilt
auch für die in Satz 1 genannten Personen.

(3) Die Bezahlung des zusätzlichen Urlaubs der in Heimarbeit beschäftigten oder diesen gleich-
gestellten schwerbehinderten Menschen erfolgt nach den für die Bezahlung ihres sonstigen
Urlaubs geltenden Berechnungsgrundsätzen. Sofern eine besondere Regelung nicht besteht, erhal-
ten die schwerbehinderten Menschen als zusätzliches Urlaubsgeld 2 Prozent des in der Zeit vom
1. Mai des vergangenen bis zum 30. April des laufenden Jahres verdienten Arbeitsentgelts aus-
schließlich der Unkostenzuschläge.

(4) Schwerbehinderte Menschen, die als fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden oder
eines Gleichgestellten beschäftigt werden (§ 2 Abs. 6 des Heimarbeitsgesetzes) können auf Antrag
eines Auftraggebers auch auf dessen Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen ange-
rechnet werden, wenn der Arbeitgeber in der Hauptsache für diesen Auftraggeber arbeitet. Wird
einem schwerbehinderten Menschen im Sinne des Satzes 1, dessen Anrechnung die Bundesagen-
tur für Arbeit zugelassen hat, durch seinen Arbeitgeber gekündigt, weil der Auftraggeber die
Zuteilung von Arbeit eingestellt oder die regelmäßige Arbeitsmenge erheblich herabgesetzt hat,
erstattet der Auftraggeber dem Arbeitgeber die Aufwendungen für die Zahlung des regelmäßigen
Arbeitsverdienstes an den schwerbehinderten Menschen bis zur rechtmäßigen Beendigung seines
Arbeitsverhältnisses.

(5) Werden fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden oder eines Gleichgestellten (§ 2
Abs. 6 des Heimarbeitsgesetzes) einem Auftraggeber gemäß Absatz 4 auf seine Arbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen angerechnet, erstattet der Auftraggeber die dem Arbeitgeber nach
Absatz 3 entstehenden Aufwendungen.

(6) Die den Arbeitgeber nach § 80 Abs. 1 und 5 treffenden Verpflichtungen gelten auch für Per-
sonen, die Heimarbeit ausgeben.

§ 128 Schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen, 
Richter und Richterinnen, Soldaten und Soldatinnen

(1) Die besonderen Vorschriften und Grundsätze für die Besetzung der Beamtenstellen sind
unbeschadet der Geltung des Teils 2 auch für schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen so zu
gestalten, dass die Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen gefördert und ein
angemessener Anteil schwerbehinderter Menschen unter den Beamten und Beamtinnen erreicht
wird.

(2) (weggefallen)
(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auf Richter und Richterinnen entsprechende

Anwendung.
(4) Für die persönliche Rechtsstellung schwerbehinderter Soldaten und Soldatinnen gelten § 2

Abs. 1 und 2, §§ 69, 93 bis 99, 116 Abs. 1 sowie §§ 123, 125, 126 und 145 bis 147. Im Übrigen
gelten für Soldaten und Soldatinnen die Vorschriften über die persönliche Rechtsstellung der
schwerbehinderten Menschen, soweit sie mit den Besonderheiten des Dienstverhältnisses verein-
bar sind.

§ 129 Unabhängige Tätigkeit
Soweit zur Ausübung einer unabhängigen Tätigkeit eine Zulassung erforderlich ist, soll schwer-

behinderten Menschen, die eine Zulassung beantragen, bei fachlicher Eignung und Erfüllung der
sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen die Zulassung bevorzugt erteilt werden.

§ 130 Geheimhaltungspflicht
(1) Die Beschäftigten der Integrationsämter, der Bundesagentur für Arbeit, der Rehabilitations-

träger einschließlich ihrer Beschäftigten in gemeinsamen Servicestellen sowie der von diesen Stel-
len beauftragten Integrationsfachdienste und die Mitglieder der Ausschüsse und des Beirates für
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die Teilhabe behinderter Menschen (§ 64) und ihre Stellvertreter oder Stellvertreterinnen sowie
zur Durchführung ihrer Aufgaben hinzugezogene Sachverständige sind verpflichtet,
1. über ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene persönliche Verhältnisse

und Angelegenheiten von Beschäftigten auf Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen,
die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Still-
schweigen zu bewahren, und

2. ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdrück-
lich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnete Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht zu
offenbaren und nicht zu verwerten.

(2) Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt oder nach Beendigung des
Auftrages. Sie gelten nicht gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, den Integrationsämtern und
den Rehabilitationsträgern, soweit deren Aufgaben gegenüber schwerbehinderten Menschen es
erfordern, gegenüber der Schwerbehindertenvertretung sowie gegenüber den in § 79 Abs. 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes und den in den entsprechenden Vorschriften des Personalvertre-
tungsrechts genannten Vertretungen, Personen und Stellen.

§ 131 Statistik
(1) Über schwerbehinderte Menschen wird alle zwei Jahre eine Bundesstatistik durchgeführt.

Sie umfasst folgende Tatbestände:
1. die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Ausweis,
2. persönliche Merkmale schwerbehinderter Menschen wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörig-

keit, Wohnort,
3. Art, Ursache und Grad der Behinderung.

(2) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die nach § 69 Abs. 1
und 5 zuständigen Behörden.

Kapitel 11
Integrationsprojekte

§ 132 Begriff und Personenkreis
(1) Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen (Integra-

tionsunternehmen) oder unternehmensinterne oder von öffentlichen Arbeitgebern im Sinne des
§ 71 Abs. 3 geführte Betriebe (Integrationsbetriebe) oder Abteilungen (Integrationsabteilungen)
zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teil-
habe an einer sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder
Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich trotz Ausschöpfens
aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwie-
rigkeiten stößt.

(2) Schwerbehinderte Menschen nach Absatz 1 sind insbesondere 
1. schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit einer

schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im Arbeitsleben besonders
nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit weiteren vermittlungshemmenden Umstän-
den die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt außerhalb eines Integrationsprojekts erschwert
oder verhindert,

2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer Werkstatt für
behinderte Menschen oder in einer psychiatrischen Einrichtung für den Übergang in einen
Betrieb oder eine Dienststelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht kommen und auf
diesen Übergang vorbereitet werden sollen, sowie

3. schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulischen Bildung, die nur dann Aus-
sicht auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, wenn sie zuvor in
einem Integrationsprojekt an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen teilnehmen und dort
beschäftigt und weiterqualifiziert werden.
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(3) Integrationsunternehmen beschäftigen mindestens 25 Prozent schwerbehinderte Menschen
im Sinne von Absatz 1. Der Anteil der schwerbehinderten Menschen soll in der Regel 50 Prozent
nicht übersteigen.

§ 133 Aufgaben
Die Integrationsprojekte bieten den schwerbehinderten Menschen Beschäftigung und arbeitsbe-

gleitende Betreuung an, soweit erforderlich auch Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung oder
Gelegenheit zur Teilnahme an entsprechenden außerbetrieblichen Maßnahmen und Unterstützung
bei der Vermittlung in eine sonstige Beschäftigung in einem Betrieb oder einer Dienststelle auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie geeignete Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Beschäf-
tigung in einem Integrationsprojekt.

§ 134 Finanzielle Leistungen
Integrationsprojekte können aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Leistungen für Aufbau, Erwei-

terung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung
und für besonderen Aufwand erhalten.

§ 135 Verordnungsermächtigung
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit

Zustimmung des Bundesrates das Nähere über den Begriff und die Aufgaben der Integrationspro-
jekte, die für sie geltenden fachlichen Anforderungen, die Aufnahmevoraussetzungen und die
finanziellen Leistungen zu regeln.

Kapitel 12
Werkstätten für behinderte Menschen

§ 136 Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen
(1) Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Men-

schen am Arbeitsleben im Sinne des Kapitels 5 des Teils 1 und zur Eingliederung in das Arbeits-
leben. Sie hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden
können,
1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung ange-

messenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und
2. zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen

oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeig-

nete Maßnahmen. Sie verfügt über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeits-
plätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst. Zum Angebot an
Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen gehören ausgelagerte Plätze auf dem allgemeinen Arbeits-
markt. Die ausgelagerten Arbeitsplätze werden zum Zwecke des Übergangs und als dauerhaft aus-
gelagerte Plätze angeboten.

(2) Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1 unabhängig von
Art oder Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet werden kann, dass sie spätestens nach
Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich
verwertbarer Arbeitsleistung erbringen werden. Dies ist nicht der Fall bei behinderten Menschen,
bei denen trotz einer der Behinderung angemessenen Betreuung eine erhebliche Selbst- oder
Fremdgefährdung zu erwarten ist oder das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pflege die
Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich oder sonstige Umstände ein Mindestmaß
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen.

(3) Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt
nicht erfüllen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefördert werden, die der Werk-
statt angegliedert sind.
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§ 137 Aufnahme in die Werkstätten für behinderte Menschen
(1) Anerkannte Werkstätten nehmen diejenigen behinderten Menschen aus ihrem Einzugsge-

biet auf, die die Aufnahmevoraussetzungen gemäß § 136 Abs. 2 erfüllen, wenn Leistungen durch
die Rehabilitationsträger gewährleistet sind; die Möglichkeit zur Aufnahme in eine andere aner-
kannte Werkstatt nach Maßgabe des § 9 des Zwölften Buches oder entsprechender Regelungen
bleibt unberührt. Die Aufnahme erfolgt unabhängig von
1. der Ursache der Behinderung, 
2. der Art der Behinderung, wenn in dem Einzugsgebiet keine besondere Werkstatt für behin-

derte Menschen für diese Behinderungsart vorhanden ist, und
3. der Schwere der Behinderung, der Minderung der Leistungsfähigkeit und einem besonderen

Bedarf an Förderung, begleitender Betreuung oder Pflege.
(2) Behinderte Menschen werden in der Werkstatt beschäftigt, solange die Aufnahmevoraus-

setzungen nach Absatz 1 vorliegen.

§ 138 Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter Menschen
(1) Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten stehen, wenn sie nicht

Arbeitnehmer sind, zu den Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis, soweit
sich aus dem zugrunde liegenden Sozialleistungsverhältnis nichts anderes ergibt.

(2) Die Werkstätten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbereich beschäftigten
behinderten Menschen ein Arbeitsentgelt, das sich aus einem Grundbetrag in Höhe des Ausbil-
dungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit nach den für sie geltenden Vorschriften behinder-
ten Menschen im Berufsbildungsbereich zuletzt leistet, und einem leistungsangemessenen Steige-
rungsbetrag zusammensetzt. Der Steigerungsbetrag bemisst sich nach der individuellen
Arbeitsleistung der behinderten Menschen, insbesondere unter Berücksichtigung von Arbeits-
menge und Arbeitsgüte.

(3) Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses wird unter Berücksichtigung des
zwischen den behinderten Menschen und dem Rehabilitationsträger bestehenden Sozialleistungs-
verhältnisses durch Werkstattverträge zwischen den behinderten Menschen und dem Träger der
Werkstatt näher geregelt.

(4) Hinsichtlich der Rechtsstellung der Teilnehmer an Maßnahmen im Eingangsverfahren und
im Berufsbildungsbereich gilt § 36 entsprechend.

(5) Ist ein volljähriger behinderter Mensch gemäß Absatz 1 in den Arbeitsbereich einer aner-
kannten Werkstatt für behinderte Menschen im Sinne des § 136 aufgenommen worden und war er
zu diesem Zeitpunkt geschäftsunfähig, so gilt der von ihm geschlossene Werkstattvertrag in Anse-
hung einer bereits bewirkten Leistung und deren Gegenleistung, soweit diese in einem angemes-
senen Verhältnis zueinander stehen, als wirksam.

(6) War der volljährige behinderte Mensch bei Abschluss eines Werkstattvertrages geschäfts-
unfähig, so kann der Träger einer Werkstatt das Werkstattverhältnis nur unter den Vorausset-
zungen für gelöst erklären, unter denen ein wirksamer Vertrag seitens des Trägers einer Werkstatt
gekündigt werden kann.

(7) Die Lösungserklärung durch den Träger einer Werkstatt bedarf der schriftlichen Form und
ist zu begründen.

§ 139 Mitwirkung
(1) Die in § 138 Abs. 1 genannten behinderten Menschen wirken unabhängig von ihrer

Geschäftsfähigkeit durch Werkstatträte in den ihre Interessen berührenden Angelegenheiten der
Werkstatt mit. Die Werkstatträte berücksichtigen die Interessen der im Eingangsverfahren und im
Berufsbildungsbereich der Werkstätten tätigen behinderten Menschen in angemessener und geeig-
neter Weise, solange für diese eine Vertretung nach § 36 nicht besteht.

(2) Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt; er setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern
zusammen.
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(3) Wahlberechtigt zum Werkstattrat sind alle in § 138 Abs. 1 genannten behinderten Men-
schen; von ihnen sind die behinderten Menschen wählbar, die am Wahltag seit mindestens sechs
Monaten in der Werkstatt beschäftigt sind.

(4) Die Werkstätten für behinderte Menschen unterrichten die Personen, die behinderte Men-
schen gesetzlich vertreten oder mit ihrer Betreuung beauftragt sind, einmal im Kalenderjahr in
einer Eltern-und Betreuerversammlung in angemessener Weise über die Angelegenheiten der
Werkstatt, auf die sich die Mitwirkung erstreckt, und hören sie dazu an. In den Werkstätten kann
im Einvernehmen mit dem Träger der Werkstatt ein Eltern- und Betreuerbeirat errichtet werden,
der die Werkstatt und den Werkstattrat bei ihrer Arbeit berät und durch Vorschläge und Stellung-
nahmen unterstützt.

§ 140 Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe
(1) Arbeitgeber, die durch Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen zur

Beschäftigung behinderter Menschen beitragen, können 50 vom Hundert des auf die Arbeitsleis-
tung der Werkstatt entfallenden Rechnungsbetrages solcher Aufträge (Gesamtrechnungsbetrag
abzüglich Materialkosten) auf die Ausgleichsabgabe anrechnen. Dabei wird die Arbeitsleistung
des Fachpersonals zur Arbeits- und Berufsförderung berücksichtigt, nicht hingegen die Arbeits-
leistung sonstiger nichtbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Weiterveräuße-
rung von Erzeugnissen anderer anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen wird die von
diesen erbrachte Arbeitsleistung berücksichtigt. Die Werkstätten bestätigen das Vorliegen der
Anrechnungsvoraussetzungen in der Rechnung.

(2) Voraussetzung für die Anrechnung ist, dass 
1. die Aufträge innerhalb des Jahres, in dem die Verpflichtung zur Zahlung der Ausgleichsab-

gabe entsteht, von der Werkstatt für behinderte Menschen ausgeführt und vom Auftraggeber
bis spätestens 31. März des Folgejahres vergütet werden und

2. es sich nicht um Aufträge handelt, die Träger einer Gesamteinrichtung an Werkstätten für
behinderte Menschen vergeben, die rechtlich unselbstständige Teile dieser Einrichtung sind.

(3) Bei der Vergabe von Aufträgen an Zusammenschlüsse anerkannter Werkstätten für behin-
derte Menschen gilt Absatz 2 entsprechend.

§ 141 Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand
Aufträge der öffentlichen Hand, die von anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen aus-

geführt werden können, werden bevorzugt diesen Werkstätten angeboten. Die Bundesregierung
erlässt mit Zustimmung des Bundesrates hierzu allgemeine Verwaltungsvorschriften.

§ 142 Anerkennungsverfahren
Werkstätten für behinderte Menschen, die eine Vergünstigung im Sinne dieses Kapitels in

Anspruch nehmen wollen, bedürfen der Anerkennung. Die Entscheidung über die Anerkennung
trifft auf Antrag die Bundesagentur für Arbeit im Einvernehmen mit dem überörtlichen Träger der
Sozialhilfe. Die Bundesagentur für Arbeit führt ein Verzeichnis der anerkannten Werkstätten für
behinderte Menschen. In dieses Verzeichnis werden auch Zusammenschlüsse anerkannter Werk-
stätten für behinderte Menschen aufgenommen.

§ 143 Blindenwerkstätten
Die §§ 140 und 141 sind auch zugunsten von auf Grund des Blindenwarenvertriebsgesetzes

anerkannten Blindenwerkstätten anzuwenden.

§ 144 Verordnungsermächtigungen
(1) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das

Nähere über den Begriff und die Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen, die Auf-
nahmevoraussetzungen, die fachlichen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Wirt-
schaftsführung sowie des Begriffs und der Verwendung des Arbeitsergebnisses sowie das Ver-
fahren zur Anerkennung als Werkstatt für behinderte Menschen.
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(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates im Einzelnen die Errichtung, Zusammensetzung und Aufgaben des
Werkstattrats, die Fragen, auf die sich die Mitwirkung erstreckt, einschließlich Art und Umfang
der Mitwirkung, die Vorbereitung und Durchführung der Wahl, einschließlich der Wahlberechti-
gung und der Wählbarkeit, die Amtszeit sowie die Geschäftsführung des Werkstattrats einschließ-
lich des Erlasses einer Geschäftsordnung und der persönlichen Rechte und Pflichten der Mit-
glieder des Werkstattrats und der Kostentragung. Die Rechtsverordnung kann darüber hinaus
bestimmen, dass die in ihr getroffenen Regelungen keine Anwendung auf Religionsgemein-
schaften und ihre Einrichtungen finden, soweit sie eigene gleichwertige Regelungen getroffen
haben.

Kapitel 13
Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Per-

sonenverkehr

§ 145 Unentgeltliche Beförderung, 
Anspruch auf Erstattung der Fahrgeldausfälle

(1) Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit
im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt oder hilflos oder gehörlos sind, werden von Unterneh-
mern, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, gegen Vorzeigen eines entsprechend gekenn-
zeichneten Ausweises nach § 69 Abs. 5 im Nahverkehr im Sinne des § 147 Abs. 1 unentgeltlich
befördert; die unentgeltliche Beförderung verpflichtet zur Zahlung eines tarifmäßigen Zuschlages
bei der Benutzung zuschlagpflichtiger Züge des Nahverkehrs. Voraussetzung ist, dass der Aus-
weis mit einer gültigen Wertmarke versehen ist. Sie wird gegen Entrichtung eines Betrages von
72 Euro für ein Jahr oder 36 Euro für ein halbes Jahr ausgegeben. Der Betrag erhöht sich in ent-
sprechender Anwendung des § 77 Absatz 3 erstmals zu dem Zeitpunkt, zu dem die nächste Neube-
stimmung der Beträge der Ausgleichsabgabe erfolgt. Liegt dieser Zeitpunkt innerhalb der Gültig-
keitsdauer einer bereits ausgegebenen Wertmarke, ist der höhere Betrag erst im Zusammenhang
mit der Ausgabe der darauffolgenden Wertmarke zu entrichten. Abweichend von § 77 Absatz 3
Satz 4 sind die sich ergebenden Beträge auf den nächsten vollen Eurobetrag aufzurunden. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den Erhöhungsbetrag und die sich nach entspre-
chender Anwendung des § 77 Absatz 3 Satz 3 ergebenden Beträge im Bundesanzeiger bekannt.
Wird die für ein Jahr ausgegebene Wertmarke vor Ablauf eines halben Jahres ihrer Gültigkeits-
dauer zurückgegeben, wird auf Antrag die Hälfte der Gebühr erstattet. Entsprechendes gilt für den
Fall, dass der schwerbehinderte Mensch vor Ablauf eines halben Jahres der Gültigkeitsdauer der
für ein Jahr ausgegebenen Wertmarke verstirbt. Auf Antrag wird eine für ein Jahr gültige Wert-
marke, ohne dass der Betrag nach Satz 3 in seiner jeweiligen Höhe zu entrichten ist, an schwerbe-
hinderte Menschen ausgegeben,
1. die blind im Sinne des § 72 Abs. 5 des Zwölften Buches oder entsprechender Vorschriften oder 

hilflos im Sinne des § 33b des Einkommensteuergesetzes oder entsprechender Vorschriften 
sind oder

2. die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch oder für den 
Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften 
Buches, dem Achten Buch oder den §§ 27a und 27d des Bundesversorgungsgesetzes erhalten 
oder

3. die am 1. Oktober 1979 die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und Abs. 3 des 
Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung von Kriegs- und Wehrdienstbeschädigten sowie 
von anderen Behinderten im Nahverkehr vom 27. August 1965 (BGBl. I S. 978), das zuletzt 
durch Artikel 41 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705) 
geändert worden ist, erfüllten, solange ein Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 70 
festgestellt ist oder von mindestens 50 festgestellt ist und sie infolge der Schädigung erheblich 
gehbehindert sind; das Gleiche gilt für schwerbehinderte Menschen, die diese Vorausset-
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zungen am 1. Oktober 1979 nur deshalb nicht erfüllt haben, weil sie ihren Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt zu diesem Zeitpunkt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet hatten.

Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solange der Ausweis einen gültigen Vermerk über die
Inanspruchnahme von Kraftfahrzeugsteuerermäßigung trägt. Die Ausgabe der Wertmarken
erfolgt auf Antrag durch die nach § 69 Abs. 5 zuständigen Behörden. Die Landesregierung oder
die von ihr bestimmte Stelle kann die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 3 bis 5 ganz oder teilweise auf
andere Behörden übertragen. Für Streitigkeiten in Zusammenhang mit der Ausgabe der Wert-
marke gilt § 51 Abs. 1 Nr. 7 des Sozialgerichtsgesetzes entsprechend.

(2)  Das Gleiche gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des § 147, ohne dass die Voraussetzung
des Absatzes 1 Satz 2 erfüllt sein muss, für die Beförderung
1. einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1, wenn die 

Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen und dies im Ausweis des 
schwerbehinderten Menschen eingetragen ist, und

2. des Handgepäcks, eines mitgeführten Krankenfahrstuhles, soweit die Beschaffenheit des Ver-
kehrsmittels dies zulässt, sonstiger orthopädischer Hilfsmittel und eines Führhundes; das Glei-
che gilt für einen Hund, den ein schwerbehinderter Mensch mitführt, in dessen Ausweis die 
Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen ist.

(3) Die durch die unentgeltliche Beförderung nach den Absätzen 1 und 2 entstehenden Fahr-
geldausfälle werden nach Maßgabe der §§ 148 bis 150 erstattet. Die Erstattungen sind aus dem
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates
(ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) ausgenommen.

§ 146 Persönliche Voraussetzungen
(1) In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist, wer infolge

einer Einschränkung des Gehvermögens (auch durch innere Leiden oder infolge von Anfällen
oder von Störungen der Orientierungsfähigkeit) nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder nicht
ohne Gefahren für sich oder andere Wegstrecken im Ortsverkehr zurückzulegen vermag, die übli-
cherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden. Der Nachweis der erheblichen Beeinträchtigung in
der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr kann bei schwerbehinderten Menschen mit einem
Grad der Behinderung von wenigstens 80 nur mit einem Ausweis mit halbseitigem orangefar-
benem Flächenaufdruck und eingetragenem Merkzeichen G geführt werden, dessen Gültigkeit
frühestens mit dem 1. April 1984 beginnt, oder auf dem ein entsprechender Änderungsvermerk
eingetragen ist.

(2) Zur Mitnahme einer Begleitperson sind schwerbehinderte Menschen berechtigt, die bei der
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung regelmäßig auf Hilfe
angewiesen sind. Die Feststellung bedeutet nicht, dass die schwerbehinderte Person, wenn sie
nicht in Begleitung ist, eine Gefahr für sich oder für andere darstellt.

§ 147 Nah- und Fernverkehr
(1) Nahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit 

1. Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes, 
2. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach den §§ 42 und 43 des Personenbeförderungsgesetzes

auf Linien, bei denen die Mehrzahl der Beförderungen eine Strecke von 50 Kilometer nicht
übersteigt, es sei denn, dass bei den Verkehrsformen nach § 43 des Personenbeförderungsge-
setzes die Genehmigungsbehörde auf die Einhaltung der Vorschriften über die Beförderungs-
entgelte gemäß § 45 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes ganz oder teilweise verzichtet
hat,

3. S-Bahnen in der 2. Wagenklasse, 
4. Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Zügen und auf Strecken und Streckenabschnitten, die in

ein von mehreren Unternehmern gebildetes, mit den unter Nummer 1, 2 oder 7 genannten Ver-
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kehrsmitteln zusammenhängendes Liniennetz mit einheitlichen oder verbundenen Beförde-
rungsentgelten einbezogen sind,

5. Eisenbahnen des Bundes in der 2. Wagenklasse in Zügen, die überwiegend dazu bestimmt
sind, die Verkehrsnachfrage im Nahverkehr zu befriedigen (Züge des Nahverkehrs), 

6. sonstigen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im Sinne des § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 des
Allgemeinen Eisenbahngesetzes in der 2. Wagenklasse auf Strecken, bei denen die Mehrzahl
der Beförderungen eine Strecke von 50 Kilometer nicht überschreiten,

7. Wasserfahrzeugen im Linien-, Fähr- und Übersetzverkehr, wenn dieser der Beförderung von
Personen im Orts- und Nachbarschaftsbereich dient und Ausgangs- und Endpunkt innerhalb
dieses Bereiches liegen; Nachbarschaftsbereich ist der Raum zwischen benachbarten Gemein-
den, die, ohne unmittelbar aneinander grenzen zu müssen, durch einen stetigen, mehr als ein-
mal am Tag durchgeführten Verkehr wirtschaftlich und verkehrsmäßig verbunden sind.

(2) Fernverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit 
1. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach § 42 des Personenbeförderungsgesetzes, 
2. Eisenbahnen, ausgenommen den Sonderzugverkehr, 
3. Wasserfahrzeugen im Fähr- und Übersetzverkehr, sofern keine Häfen außerhalb des Geltungs-

bereiches dieses Gesetzbuchs angelaufen werden, soweit der Verkehr nicht Nahverkehr im
Sinne des Absatzes 1 ist.

(3) Die Unternehmer, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, weisen im öffentlichen Per-
sonenverkehr nach Absatz 1 Nr. 2, 5, 6 und 7 im Fahrplan besonders darauf hin, inwieweit eine
Pflicht zur unentgeltlichen Beförderung nach § 145 Abs. 1 nicht besteht.

§ 148 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr
(1) Die Fahrgeldausfälle im Nahverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den Unterneh-

mern oder den Nahverkehrsorganisationen im Sinne des § 150 Absatz 2 nachgewiesenen Fahr-
geldeinnahmen im Nahverkehr erstattet.

(2)  Fahrgeldeinnahmen im Sinne dieses Kapitels sind alle Erträge aus dem Fahrkartenverkauf
zum genehmigten Beförderungsentgelt; sie umfassen auch Erträge aus der Beförderung von Hand-
gepäck, Krankenfahrstühlen, sonstigen orthopädischen Hilfsmitteln, Tieren sowie aus erhöhten
Beförderungsentgelten.

(3) Werden in einem von mehreren Unternehmern gebildeten zusammenhängenden Liniennetz
mit einheitlichen oder verbundenen Beförderungsentgelten die Erträge aus dem Fahrkartenver-
kauf zusammengefasst und dem einzelnen Unternehmer anteilmäßig nach einem vereinbarten
Verteilungsschlüssel zugewiesen, so ist der zugewiesene Anteil Ertrag im Sinne des Absatzes 2.

(4) Der Prozentsatz im Sinne des Absatzes 1 wird für jedes Land von der Landesregierung oder
der von ihr bestimmten Behörde für jeweils ein Jahr bekannt gemacht. Bei der Berechnung des
Prozentsatzes ist von folgenden Zahlen auszugehen:
1. der Zahl der in dem Land in dem betreffenden Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken und 

der Hälfte der in dem Land am Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen Ausweise im Sinne 
des § 145 Abs. 1 Satz 1 von schwerbehinderten Menschen, die das sechste Lebensjahr vollen-
det haben und bei denen die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson im Ausweis ein-
getragen ist; Wertmarken mit einer Gültigkeitsdauer von einem halben Jahr werden zur Hälfte, 
zurückgegebene Wertmarken für jeden vollen Kalendermonat vor Rückgabe zu einem Zwölf-
tel gezählt,

2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Ende des Vor-
jahres nachgewiesenen Zahl der Wohnbevölkerung in dem Land abzüglich der Zahl der Kin-
der, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und der Zahlen nach Nummer 1.
Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen:

Nach Nummer 1 errechnete Zahl
Nach Nummer 2 errechnete Zahl
------------------------------------------------------------------------------- 100×
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Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile von 0,005 und mehr werden
auf ganze Hundertstel aufgerundet, im Übrigen abgerundet.

(5) Weist ein Unternehmen durch Verkehrszählung nach, dass das Verhältnis zwischen den
nach diesem Kapitel unentgeltlich beförderten Fahrgästen und den sonstigen Fahrgästen den nach
Absatz 4 festgesetzten Prozentsatz um mindestens ein Drittel übersteigt, wird neben dem sich aus
der Berechnung nach Absatz 4 ergebenden Erstattungsbetrag auf Antrag der nachgewiesene, über
dem Drittel liegende Anteil erstattet. Die Länder können durch Rechtsverordnung bestimmen,
dass die Verkehrszählung durch Dritte auf Kosten des Unternehmens zu erfolgen hat.
(6) Absatz 5 gilt nicht in Fällen des § 150 Absatz 1a.

§ 149 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr
(1) Die Fahrgeldausfälle im Fernverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den Unter-

nehmern nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Fernverkehr erstattet.
(2) Der maßgebende Prozentsatz wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Ein-

vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung für jeweils zwei Jahre bekannt gemacht. Bei der Berechnung des Pro-
zentsatzes ist von folgenden, für das letzte Jahr vor Beginn des Zweijahreszeitraumes vorlie-
genden Zahlen auszugehen:
1. der Zahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes am Jahresende in Umlauf befindlichen gül-

tigen Ausweise nach § 145 Abs. 1 Satz 1, auf denen die Berechtigung zur Mitnahme einer
Begleitperson eingetragen ist, abzüglich 25 Prozent,

2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Jahresende nach-
gewiesenen Zahl der Wohnbevölkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzes abzüglich der
Zahl der Kinder, die das vierte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und der nach Nummer
1 ermittelten Zahl.
Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen:

§ 148 Abs. 4 letzter Satz gilt entsprechend.

§ 150 Erstattungsverfahren
(1) Die Fahrgeldausfälle werden auf Antrag des Unternehmers erstattet. Bei einem von mehre-

ren Unternehmern gebildeten zusammenhängenden Liniennetz mit einheitlichen oder verbunde-
nen Beförderungsentgelten können die Anträge auch von einer Gemeinschaftseinrichtung dieser
Unternehmer für ihre Mitglieder gestellt werden. Der Antrag ist bis zum 31. Dezember für das vor-
angegangene Kalenderjahr zu stellen, und zwar für den Nahverkehr nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
und für den Fernverkehr an das Bundesverwaltungsamt, für den übrigen Nahverkehr bei den in
Absatz 3 bestimmten Behörden.

(1a) Haben sich in einem Bundesland mehrere Aufgabenträger des öffentlichen Personennah-
verkehrs auf lokaler oder regionaler Ebene zu Verkehrsverbünden zusammengeschlossen und
erhalten die im Zuständigkeitsbereich dieser Aufgabenträger öffentlichen Personennahverkehr
betreibenden Verkehrsunternehmen für ihre Leistungen ein mit diesen Aufgabenträgern verein-
bartes Entgelt (Bruttoprinzip), können anstelle der antrags- und erstattungsberechtigten Verkehrs-
unternehmen auch die Nahverkehrsorganisationen Antrag auf Erstattung der in ihrem jeweiligen
Gebiet entstandenen Fahrgeldausfälle stellen, sofern die Verkehrsunternehmen hierzu ihr Einver-
nehmen erteilt haben.

(2) Die Unternehmer oder die Nahverkehrsorganisationen im Sinne des Absatzes 1 a erhalten
auf Antrag Vorauszahlungen für das laufende Kalenderjahr in Höhe von insgesamt 80 Prozent des
zuletzt für ein Jahr festgesetzten Erstattungsbetrages. Die Vorauszahlungen werden je zur Hälfte
am 15. Juli und am 15. November gezahlt. Der Antrag auf Vorauszahlungen gilt zugleich als
Antrag im Sinne des Absatzes 1. Die Vorauszahlungen sind zurückzuzahlen, wenn Unterlagen, die

Nach Nummer 1 errechnete Zahl
Nach Nummer 2 errechnete Zahl
------------------------------------------------------------------------------- 100×
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für die Berechnung der Erstattung erforderlich sind, nicht bis zum 31. Dezember des auf die Vor-
auszahlung folgenden Kalenderjahres vorgelegt sind.

(3) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle legt die Behörden fest, die über die
Anträge auf Erstattung und Vorauszahlung entscheiden und die auf den Bund und das Land ent-
fallenden Beträge auszahlen. § 11 Abs. 2 bis 4 des Personenbeförderungsgesetzes gilt entspre-
chend.

(4) Erstreckt sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer Länder, entscheiden die nach Lan-
desrecht zuständigen Landesbehörden dieser Länder darüber, welcher Teil der Fahrgeldeinnah-
men jeweils auf den Bereich ihres Landes entfällt.

(5) Die Unternehmen im Sinne des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 legen ihren Anträgen an das Bun-
desverwaltungsamt den Anteil der nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahverkehr zugrunde,
der auf den Bereich des jeweiligen Landes entfällt; für den Nahverkehr von Eisenbahnen des
Bundes im Sinne des § 147 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bestimmt sich dieser Teil nach dem Anteil der Zug-
kilometer, die von einer Eisenbahn des Bundes mit Zügen des Nahverkehrs im jeweiligen Land
erbracht werden.

(6) Hinsichtlich der Erstattungen gemäß § 148 für den Nahverkehr nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 und gemäß § 149 sowie der entsprechenden Vorauszahlungen nach Absatz 2 wird dieses Kapitel
in bundeseigener Verwaltung ausgeführt. Die Verwaltungsaufgaben des Bundes erledigt das Bun-
desverwaltungsamt nach fachlichen Weisungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
in eigener Zuständigkeit.

(7) Für das Erstattungsverfahren gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz und die entspre-
chenden Gesetze der Länder. Bei Streitigkeiten über die Erstattungen und die Vorauszahlungen ist
der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

§ 151 Kostentragung
Der Bund trägt die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung

1. im Nahverkehr, soweit Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines 
mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden (auch in Verkehrsverbünden), 
erstattungsberechtigte Unternehmer sind sowie

2. im Fernverkehr für die Begleitperson und die mitgeführten Gegenstände im Sinne des § 145 
Abs. 2. Die Länder tragen die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung im übrigen 
Nahverkehr.

§ 152 Einnahmen aus Wertmarken
Von den durch die Ausgabe der Wertmarke erzielten jährlichen Einnahmen erhält der Bund

einen Anteil von 27 Prozent. Dieser ist unter Berücksichtigung der in der Zeit vom 1. Januar bis
30. Juni eines Kalenderjahres eingegangenen Einnahmen zum 15. Juli und unter Berücksichtigung
der vom 1. Juli bis 31. Dezember eines Kalenderjahres eingegangenen Einnahmen zum 15. Januar
des darauffolgenden Kalenderjahres an den Bund abzuführen.

§ 153 Erfassung der Ausweise
Die für die Ausstellung der Ausweise nach § 69 Absatz 5 zuständigen Behörden erfassen

1. die am Jahresende im Umlauf befindlichen gültigen Ausweise, getrennt nach Art und beson-
deren Eintragungen,

2. die im Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken, unterteilt nach der jeweiligen Gültigkeitsdau-
er und die daraus erzielten Einnahmen,

als Grundlage für die nach § 148 Absatz 4 Nummer 1 und § 149 Absatz 2 Nummer 1 zu ermit-
telnde Zahl der Ausweise und Wertmarken. Die zuständigen obersten Landesbehörden teilen dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Ergebnis der Erfassung nach Satz 1 spätestens bis
zum 31. März des Jahres mit, in dem die Prozentsätze festzusetzen sind.
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§ 154 Verordnungsermächtigungen
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung auf Grund des § 70 nähere

Vorschriften über die Gestaltung der Wertmarken, ihre Verbindung mit dem Ausweis und Ver-
merke über ihre Gültigkeitsdauer zu erlassen.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzulegen, welche Zug-
gattungen von Eisenbahnen des Bundes zu den Zügen des Nahverkehrs im Sinne des § 147 Abs.
1 Nr. 5 und zu den zuschlagpflichtigen Zügen des Nahverkehrs im Sinne des § 145 Abs. 1 Satz 1
zweiter Halbsatz zählen.

Kapitel 14
Straf-, Bußgeld- und Schlussvorschriften

§ 155 Strafvorschriften
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich

gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als Ver-
trauensperson schwerbehinderter Menschen anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern
oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe. Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach Absatz 1 verpflichtet ist, verwertet.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

§ 156 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 71 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 79 Nr. 1,
oder § 71 Abs. 1 Satz 3 schwerbehinderte Menschen nicht beschäftigt,

2. entgegen § 80 Abs. 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise führt oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

3. entgegen § 80 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 4 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,

4. entgegen § 80 Abs. 5 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erteilt, 

5. entgegen § 80 Abs. 7 Einblick in den Betrieb oder die Dienststelle nicht oder nicht rechtzeitig
gibt,

6. entgegen § 80 Abs. 8 eine dort bezeichnete Person nicht oder nicht rechtzeitig benennt, 
7. entgegen § 81 Abs. 1 Satz 4 oder 9 eine dort bezeichnete Vertretung oder einen Beteiligten

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,
8. entgegen § 81 Abs. 1 Satz 7 eine Entscheidung nicht erörtert, oder 
9. entgegen § 95 Abs. 2 Satz 1 die Schwerbehindertenvertretung nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht oder nicht rechtzeitig hört.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist die Bundesagentur für Arbeit.
(4) § 66 des Zehnten Buches gilt entsprechend.
(5) Die Geldbuße ist an das Integrationsamt abzuführen. Für ihre Verwendung gilt § 77 Abs. 5. 
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§ 157 Stadtstaatenklausel
(1) Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird ermächtigt, die Schwerbehindertenver-

tretung für Angelegenheiten, die mehrere oder alle Dienststellen betreffen, in der Weise zu regeln,
dass die Schwerbehindertenvertretungen aller Dienststellen eine Gesamtschwerbehindertenvertre-
tung wählen. Für die Wahl gilt § 94 Abs. 2, 3, 6 und 7 entsprechend.

(2) § 97 Abs. 6 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 158 Sonderregelung für den Bundesnachrichtendienst
Für den Bundesnachrichtendienst gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichungen: 

1. Der Bundesnachrichtendienst gilt vorbehaltlich der Nummer 3 als einheitliche Dienststelle. 
2. Für den Bundesnachrichtendienst gelten die Pflichten zur Vorlage des nach § 80 Abs. 1 zu füh-

renden Verzeichnisses, zur Anzeige nach § 80 Abs. 2 und zur Gewährung von Einblick nach
§ 80 Abs. 7 nicht. Die Anzeigepflicht nach § 90 Abs. 3 gilt nur für die Beendigung von Probe-
arbeitsverhältnissen.

3. Als Dienststelle im Sinne des Kapitels 5 gelten auch Teile und Stellen des Bundesnachrichten-
dienstes, die nicht zu seiner Zentrale gehören. § 94 Abs. 1 Satz 4 und 5 sowie § 97 sind nicht
anzuwenden. In den Fällen des § 97 Abs. 6 ist die Schwerbehindertenvertretung der Zentrale
des Bundesnachrichtendienstes zuständig. Im Falle des § 94 Abs. 6 Satz 4 lädt der Leiter oder
die Leiterin der Dienststelle ein. Die Schwerbehindertenvertretung ist in den Fällen nicht zu
beteiligen, in denen die Beteiligung der Personalvertretung nach dem Bundespersonalvertre-
tungsgesetz ausgeschlossen ist. Der Leiter oder die Leiterin des Bundesnachrichtendienstes
kann anordnen, dass die Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen ist, Unterlagen nicht
vorgelegt oder Auskünfte nicht erteilt werden dürfen, wenn und soweit dies aus besonderen
nachrichtendienstlichen Gründen geboten ist. Die Rechte und Pflichten der Schwerbehinder-
tenvertretung ruhen, wenn die Rechte und Pflichten der Personalvertretung ruhen. § 96 Abs. 7
Satz 3 ist nach Maßgabe der Sicherheitsbestimmungen des Bundesnachrichtendienstes anzu-
wenden. § 99 Abs. 2 gilt nur für die in § 99 Abs. 1 genannten Personen und Vertretungen der
Zentrale des Bundesnachrichtendienstes.

4. Im Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 119) und in den Widerspruchsaus-
schüssen bei der Bundesagentur für Arbeit (§ 120) treten in Angelegenheiten schwerbehinder-
ter Menschen, die beim Bundesnachrichtendienst beschäftigt sind, an die Stelle der Mitglieder,
die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber sind (§ 119 Abs. 1 und § 120
Abs. 1), Angehörige des Bundesnachrichtendienstes, an die Stelle der Schwerbehindertenver-
tretung die Schwerbehindertenvertretung der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Sie
werden dem Integrationsamt und der Bundesagentur für Arbeit vom Leiter oder der Leiterin
des Bundesnachrichtendienstes benannt. Die Mitglieder der Ausschüsse müssen nach den
dafür geltenden Bestimmungen ermächtigt sein, Kenntnis von Verschlusssachen des in
Betracht kommenden Geheimhaltungsgrades zu erhalten.

5. Über Rechtsstreitigkeiten, die auf Grund dieses Buches im Geschäftsbereich des Bundesnach-
richtendienstes entstehen, entscheidet im ersten und letzten Rechtszug der oberste Gerichtshof
des zuständigen Gerichtszweiges.

§ 159 Übergangsregelung
(1) Abweichend von § 71 Abs. 1 beträgt die Pflichtquote für die in § 71 Abs. 3 Nr. 1 und 4

genannten öffentlichen Arbeitgeber des Bundes weiterhin 6 Prozent, wenn sie am 31. Oktober
1999 auf mindestens 6 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäftigt hatten.

(2) Auf Leistungen nach § 33 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes in Verbindung mit dem
Ersten Abschnitt der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung jeweils in der bis zum 30.
September 2000 geltenden Fassung sind die zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsvorschriften
weiter anzuwenden, wenn die Entscheidung über die beantragten Leistungen vor dem 1. Oktober
2000 getroffen worden ist.
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(3) Eine auf Grund des Schwerbehindertengesetzes getroffene bindende Feststellung über das
Vorliegen einer Behinderung, eines Grades der Behinderung und das Vorliegen weiterer gesund-
heitlicher Merkmale gelten als Feststellungen nach diesem Buch.

(4) Die nach § 56 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes erlassenen allgemeinen Richtlinien
sind bis zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach § 141 weiter anzuwenden.

(5) § 17 Abs. 2 Satz 1 ist vom 1. Januar 2008 an mit der Maßgabe anzuwenden, dass auf Antrag
Leistungen durch ein Persönliches Budget ausgeführt werden.

(6) Auf Erstattungen nach Teil 2 Kapitel 13 ist § 148 für bis zum 31. Dezember 2004 entstan-
dene Fahrgeldausfälle in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden.

§ 159a Übergangsvorschrift zum Dritten Gesetz 
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

§ 73 Abs. 2 Nr. 4 ist in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung weiter anzuwenden,
solange Personen an Strukturanpassungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch teilnehmen.

§ 160 Überprüfungsregelung
(1) Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum 30.

Juni 2005 über die Situation behinderter und schwerbehinderter Frauen und Männer auf dem Aus-
bildungsstellenmarkt und schlägt die danach zu treffenden Maßnahmen vor.

(2) Sie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum 30. Juni 2007 über
die Wirkungen der Instrumente zur Sicherung von Beschäftigung und zur betrieblichen Präventi-
on. Dabei wird auch die Höhe der Beschäftigungspflichtquote überprüft.
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Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 
(Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG)

vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zielsetzung 
§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 
§ 3 Begriff des befristet beschäftigten Arbeitneh-

mers 
§ 4 Verbot der Diskriminierung 
§ 5 Benachteiligungsverbot 

Zweiter Abschnitt 
Teilzeitarbeit 

§ 6 Förderung von Teilzeitarbeit 
§ 7 Ausschreibung; Information über freie Arbeits-

plätze 
§ 8 Verringerung der Arbeitszeit 
§ 9 Verlängerung der Arbeitszeit 
§ 10 Aus- und Weiterbildung 
§ 11 Kündigungsverbot 
§ 12 Arbeit auf Abruf 
§ 13 Arbeitsplatzteilung 

Dritter Abschnitt 
Befristete Arbeitsverträge 

§ 14 Zulässigkeit der Befristung 
§ 15 Ende des befristeten Arbeitsvertrages 
§ 16 Folgen unwirksamer Befristung 
§ 17 Anrufung des Arbeitsgerichts 
§ 18 Information über unbefristete Arbeitsplätze 
§ 19 Aus- und Weiterbildung 
§ 20 Information der Arbeitnehmervertretung 
§ 21 Auflösend bedingte Arbeitsverträge 

Vierter Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 22 Abweichende Vereinbarungen 
§ 23 Besondere gesetzliche Regelungen 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung
Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fördern, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit befris-

teter Arbeitsverträge festzulegen und die Diskriminierung von teilzeitbeschäftigten und befristet
beschäftigten Arbeitnehmern zu verhindern.

§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers
(1) Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitnehmer, dessen regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer ist

als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Ist eine regelmäßige Wochenar-
beitszeit nicht vereinbart, so ist ein Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt, wenn seine regelmäßige
Arbeitszeit im Durchschnitt eines bis zu einem Jahr reichenden Beschäftigungszeitraums unter der
eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers liegt. Vergleichbar ist ein vollzeitbe-
schäftigter Arbeitnehmer des Betriebes mit derselben Art des Arbeitsverhältnisses und der glei-
chen oder einer ähnlichen Tätigkeit. Gibt es im Betrieb keinen vergleichbaren vollzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmer, so ist der vergleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer auf Grund des
anwendbaren Tarifvertrages zu bestimmen; in allen anderen Fällen ist darauf abzustellen, wer im
jeweiligen Wirtschaftszweig üblicherweise als vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer
anzusehen ist.

(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein Arbeitnehmer, der eine geringfügige Beschäftigung nach § 8
Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ausübt.
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§ 3 Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers
(1) Befristet beschäftigt ist ein Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte Zeit geschlossenen

Arbeitsvertrag. Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Arbeitsvertrag (befristeter Arbeitsvertrag)
liegt vor, wenn seine Dauer kalendermäßig bestimmt ist (kalendermäßig befristeter Arbeitsver-
trag) oder sich aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt (zweckbefristeter
Arbeitsvertrag).

(2) Vergleichbar ist ein unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer des Betriebes mit der gleichen
oder einer ähnlichen Tätigkeit. Gibt es im Betrieb keinen vergleichbaren unbefristet beschäftigten
Arbeitnehmer, so ist der vergleichbare unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer auf Grund des
anwendbaren Tarifvertrages zu bestimmen; in allen anderen Fällen ist darauf abzustellen, wer im
jeweiligen Wirtschaftszweig üblicherweise als vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitneh-
mer anzusehen ist.

§ 4 Verbot der Diskriminierung
(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behan-

delt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche
Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitneh-
mer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung mindestens in dem Umfang zu
gewähren, der dem Anteil seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmers entspricht.

(2) Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung des Arbeitsvertrages
nicht schlechter behandelt werden, als ein vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer,
es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem befris-
tet beschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung, die
für einen bestimmten Bemessungszeitraum gewährt wird, mindestens in dem Umfang zu gewäh-
ren, der dem Anteil seiner Beschäftigungsdauer am Bemessungszeitraum entspricht. Sind
bestimmte Beschäftigungsbedingungen von der Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in
demselben Betrieb oder Unternehmen abhängig, so sind für befristet beschäftigte Arbeitnehmer
dieselben Zeiten zu berücksichtigen wie für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer, es sei denn,
dass eine unterschiedliche Berücksichtigung aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist.

§ 5 Benachteiligungsverbot
Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten nach

diesem Gesetz benachteiligen.

Zweiter Abschnitt 
Teilzeitarbeit

§ 6 Förderung von Teilzeitarbeit
Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, auch in leitenden Positionen, Teilzeitarbeit nach Maß-

gabe dieses Gesetzes zu ermöglichen.

§ 7 Ausschreibung; Information über freie Arbeitsplätze
(1) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitsplatz, den er öffentlich oder innerhalb des Betriebes aus-

schreibt, auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben, wenn sich der Arbeitsplatz hierfür eignet.
(2) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer Veränderung von

Dauer und Lage seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, über entsprechende
Arbeitsplätze zu informieren, die im Betrieb oder Unternehmen besetzt werden sollen.

(3) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über Teilzeitarbeit im Betrieb und Unter-
nehmen zu informieren, insbesondere über vorhandene oder geplante Teilzeitarbeitsplätze und
über die Umwandlung von Teilzeitarbeitsplätzen in Vollzeitarbeitsplätze oder umgekehrt. Der
Arbeitnehmervertretung sind auf Verlangen die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len; § 92 des Betriebsverfassungsgesetzes bleibt unberührt.
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§ 8 Verringerung der Arbeitszeit
(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, kann

verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird.
(2) Der Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den Umfang der Verringe-

rung spätestens drei Monate vor deren Beginn geltend machen. Er soll dabei die gewünschte Ver-
teilung der Arbeitszeit angeben.

(3) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit
mit dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen. Er hat mit dem Arbeitnehmer Ein-
vernehmen über die von ihm festzulegende Verteilung der Arbeitszeit zu erzielen.

(4) Der Arbeitgeber hat der Verringerung der Arbeitszeit zuzustimmen und ihre Verteilung ent-
sprechend den Wünschen des Arbeitnehmers festzulegen, soweit betriebliche Gründe nicht entge-
genstehen. Ein betrieblicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit
die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder
unverhältnismäßige Kosten verursacht. Die Ablehnungsgründe können durch Tarifvertrag festge-
legt werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen über die Ablehnungs-
gründe vereinbaren.

(5) Die Entscheidung über die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung hat der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Verringerung
schriftlich mitzuteilen. Haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht nach Absatz 3 Satz 1 über
die Verringerung der Arbeitszeit geeinigt und hat der Arbeitgeber die Arbeitszeitverringerung
nicht spätestens einen Monat vor deren gewünschtem Beginn schriftlich abgelehnt, verringert sich
die Arbeitszeit in dem vom Arbeitnehmer gewünschten Umfang. Haben Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer über die Verteilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen nach Absatz 3 Satz 2 erzielt und
hat der Arbeitgeber nicht spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Arbeitszeit-
verringerung die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung
der Arbeitszeit entsprechend den Wünschen des Arbeitnehmers als festgelegt. Der Arbeitgeber
kann die nach Satz 3 oder Absatz 3 Satz 2 festgelegte Verteilung der Arbeitszeit wieder ändern,
wenn das betriebliche Interesse daran das Interesse des Arbeitnehmers an der Beibehaltung erheb-
lich überwiegt und der Arbeitgeber die Änderung spätestens einen Monat vorher angekündigt hat.

(6) Der Arbeitnehmer kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit frühestens nach Ablauf
von zwei Jahren verlangen, nachdem der Arbeitgeber einer Verringerung zugestimmt oder sie
berechtigt abgelehnt hat.

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gilt die Voraussetzung, dass der Arbeit-
geber, unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeit-
nehmer beschäftigt.

§ 9 Verlängerung der Arbeitszeit
Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer

Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung eines
entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen, es sei
denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter
Arbeitnehmer entgegenstehen.

§ 10 Aus- und Weiterbildung
Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer an Aus- und

Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung und Mobilität teilnehmen
können, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und Weiterbildungswünsche
anderer teilzeit- oder vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen.
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§11 Kündigungsverbot
Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen der Weigerung eines Arbeitnehmers, von

einem Vollzeit- in ein Teilzeitarbeitsverhältnis oder umgekehrt zu wechseln, ist unwirksam. Das
Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.

§ 12 Arbeit auf Abruf
(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeitnehmer seine Arbeits-

leistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf Abruf). Die Vereinbarung
muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen. Wenn die
Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von zehn Stunden als
vereinbart. Wenn die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers jeweils für mindestens drei aufeinander folgende Stunden in
Anspruch zu nehmen.

(2) Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeitgeber ihm die
Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im Voraus mitteilt.

(3) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers
abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die tägliche und wöchentliche
Arbeitszeit und die Vorankündigungsfrist vorsieht. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifver-
trages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen
Regelungen über die Arbeit auf Abruf vereinbaren.

§ 13 Arbeitsplatzteilung
(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass mehrere Arbeitnehmer sich die

Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen (Arbeitsplatzteilung). Ist einer dieser Arbeitnehmer an der
Arbeitsleistung verhindert, sind die anderen Arbeitnehmer zur Vertretung verpflichtet, wenn sie
der Vertretung im Einzelfall zugestimmt haben. Eine Pflicht zur Vertretung besteht auch, wenn
der Arbeitsvertrag bei Vorliegen dringender betrieblicher Gründe eine Vertretung vorsieht und
diese im Einzelfall zumutbar ist.

(2) Scheidet ein Arbeitnehmer aus der Arbeitsplatzteilung aus, so ist die darauf gestützte Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses eines anderen in die Arbeitsplatzteilung einbezogenen Arbeitneh-
mers durch den Arbeitgeber unwirksam. Das Recht zur Änderungskündigung aus diesem Anlass
und zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn sich Gruppen von Arbeitneh-
mern auf bestimmten Arbeitsplätzen in festgelegten Zeitabschnitten abwechseln, ohne dass eine
Arbeitsplatzteilung im Sinne des Absatzes 1 vorliegt.

(4) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 3 auch zuungunsten des Arbeitnehmers
abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die Vertretung der Arbeitnehmer
enthält. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen über die Arbeitsplatzteilung
vereinbaren.

Dritter Abschnitt 
Befristete Arbeitsverträge

§ 14 Zulässigkeit der Befristung
(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund

gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn
1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht,
2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Übergang

des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern,
3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird,
4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,
5. die Befristung zur Erprobung erfolgt,
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6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen,
7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete

Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird oder
8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.

(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen
Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren
ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages
zulässig. Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits
zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch Tarifvertrag kann
die Anzahl der Verlängerungen oder die Höchstdauer der Befristung abweichend von Satz 1 fest-
gelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen vereinbaren.

(2a) In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens ist die kalendermäßige
Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von vier
Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von vier Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung
eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Dies gilt nicht für Neugründungen im
Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung von Unternehmen und Konzernen. Maßge-
bend für den Zeitpunkt der Gründung des Unternehmens ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit,
die nach § 138 der Abgabenordnung der Gemeinde oder dem Finanzamt mitzuteilen ist. Auf die
Befristung eines Arbeitsvertrages nach Satz 1 findet Absatz 2 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwen-
dung.

(3) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen
Grundes ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des
befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar vor Beginn des
befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate beschäftigungslos im Sinne des § 138
Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld bezogen
oder an einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme nach dem Zweiten oder Dritten
Buch Sozialgesetzbuch teilgenommen hat. Bis zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist auch die
mehrfache Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig.

(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 1 5  Ende des befristeten Arbeitsvertrages
(1) Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit.
(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks, frühestens jedoch

zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch den Arbeit-
geber über den Zeitpunkt der Zweckerreichung.

(3) Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen Kündigung, wenn dies
einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag vereinbart ist.

(4) Ist das Arbeitsverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als fünf Jahre
eingegangen, so kann es von dem Arbeitnehmer nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden.
Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.

(5) Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist, oder nach Zwe-
ckerreichung mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlän-
gert, wenn der Arbeitgeber nicht unverzüglich widerspricht oder dem Arbeitnehmer die Zwecker-
reichung nicht unverzüglich mitteilt.

§ 16 Folgen unwirksamer Befristung
Ist die Befristung rechtsunwirksam, so gilt der befristete Arbeitsvertrag als auf unbestimmte

Zeit geschlossen; er kann vom Arbeitgeber frühestens zum vereinbarten Ende ordentlich gekün-
digt werden, sofern nicht nach § 15 Abs. 3 die ordentliche Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt
möglich ist. Ist die Befristung nur wegen des Mangels der Schriftform unwirksam, kann der
Arbeitsvertrag auch vor dem vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden.
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§ 17 Anrufung des Arbeitsgerichts
Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befristung eines Arbeitsvertrages rechtsun-

wirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Ende des befristeten
Arbeitsvertrages Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis
auf Grund der Befristung nicht beendet ist. Die §§ 5 bis 7 des Kündigungsschutzgesetzes gelten
entsprechend. Wird das Arbeitsverhältnis nach dem vereinbarten Ende fortgesetzt, so beginnt die
Frist nach Satz 1 mit dem Zugang der schriftlichen Erklärung des Arbeitgebers, dass das Arbeits-
verhältnis auf Grund der Befristung beendet sei.

§ 18 Information über unbefristete Arbeitsplätze
Der Arbeitgeber hat die befristet beschäftigten Arbeitnehmer über entsprechende unbefristete

Arbeitsplätze zu informieren, die besetzt werden sollen. Die Information kann durch allgemeine
Bekanntgabe an geeigneter, den Arbeitnehmern zugänglicher Stelle im Betrieb und Unternehmen
erfolgen.

§ 19 Aus- und Weiterbildung
Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch befristet beschäftigte Arbeitnehmer an angemes-

senen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung und
Mobilität teilnehmen können, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und Wei-
terbildungswünsche anderer Arbeitnehmer entgegenstehen.

§ 2 0  Information der Arbeitnehmervertretung
Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über die Anzahl der befristet beschäftigten

Arbeitnehmer und ihren Anteil an der Gesamtbelegschaft des Betriebes und des Unternehmens zu
informieren.

§ 2 1  Auflösend bedingte Arbeitsverträge
Wird der Arbeitsvertrag unter einer auflösenden Bedingung geschlossen, gelten § 4 Abs. 2, § 5,

§ 14 Abs. 1 und 4, § 15 Abs. 2, 3 und 5 sowie die §§ 16 bis 20 entsprechend.

Vierter Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften

§ 22 Abweichende Vereinbarungen
(1) Außer in den Fällen des § 12 Abs. 3, § 13 Abs. 4 und § 14 Abs. 2 Satz 3 und 4 kann von den

Vorschriften dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.
(2) Enthält ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bestimmungen im Sinne des § 8 Abs. 4

Satz 3 und 4, § 12 Abs. 3, § 13 Abs. 4, § 14 Abs. 2 Satz 3 und 4 oder § 15 Abs. 3, so gelten diese
Bestimmungen auch zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern außerhalb
des öffentlichen Dienstes, wenn die Anwendung der für den öffentlichen Dienst geltenden tarif-
vertraglichen Bestimmungen zwischen ihnen vereinbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des
Betriebes überwiegend mit Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts decken.

§ 23  Besondere gesetzliche Regelungen
Besondere Regelungen über Teilzeitarbeit und über die Befristung von Arbeitsverträgen nach

anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.
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Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz*

Vom 15. April 1997 (BGBl. I S. 782) – zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 9 der Verordnung 
vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643)

Inhaltsübersicht
§ 1 Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
§ 2 Unterrichtung 
§ 3 Weitere Folgerungen aus der Beurteilung 
§ 4 Verbot der Beschäftigung 

§ 5 Besondere Beschäftigungsbeschränkungen 
§ 6 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1) 
Anlage 2 (zu § 4 Abs. 1) 

§ 1 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber muß rechtzeitig für jede Tätigkeit, bei der werdende oder stillende Mütter
durch die chemischen Gefahrstoffe, biologischen Arbeitsstoffe, physikalischen Schadfaktoren,
die Verfahren oder Arbeitsbedingungen nach Anlage 1 dieser Verordnung gefährdet werden kön-
nen, Art, Ausmaß und Dauer der Gefährdung beurteilen. Die Pflichten nach dem Arbeitsschutz-
gesetz bleiben unberührt.

(2) Zweck der Beurteilung ist es,
1. alle Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit sowie alle Auswirkungen auf Schwanger-

schaft oder Stillzeit der betroffenen Arbeitnehmerinnen abzuschätzen und
2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen zu bestimmen.

(3) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen,
ihm obliegende Aufgaben nach dieser Verordnung in eigener Verantwortung wahrzunehmen.

§ 2 Unterrichtung
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, werdende oder stillende Mütter sowie die übrigen bei ihm

beschäftigten Arbeitnehmerinnen und, wenn ein Betriebs- oder Personalrat vorhanden ist, diesen
über die Ergebnisse der Beurteilung nach § 1 und über die zu ergreifenden Maßnahmen für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu unterrichten, sobald das möglich ist. Eine formlose
Unterrichtung reicht aus. Die Pflichten nach dem Arbeitsschutzgesetz sowie weitergehende
Pflichten nach dem Betriebsverfassungs- und den Personalvertretungsgesetzen bleiben unberührt. 

§ 3 Weitere Folgerungen aus der Beurteilung
(1) Ergibt die Beurteilung nach § 1, daß die Sicherheit oder Gesundheit der betroffenen Arbeit-

nehmerinnen gefährdet ist und daß Auswirkungen auf Schwangerschaft oder Stillzeit möglich
sind, so trifft der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen, damit durch eine einstweilige
Umgestaltung der Arbeitsbedingungen und gegebenenfalls der Arbeitszeiten für werdende oder
stillende Mütter ausgeschlossen wird, daß sie dieser Gefährdung ausgesetzt sind.

(2) Ist die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen oder gegebenenfalls der Arbeitszeiten unter
Berücksichtigung des Standes von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstiger gesi-
cherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse nicht möglich oder wegen des nachweislich unver-
hältnismäßigen Aufwandes nicht zumutbar, so trifft der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnah-
men für einen Arbeitsplatzwechsel der betroffenen Arbeitnehmerinnen.

(3) Ist der Arbeitsplatzwechsel nicht möglich oder nicht zumutbar, dürfen werdende oder stil-
lende Mütter so lange nicht beschäftigt werden, wie dies zum Schutze ihrer Sicherheit und
Gesundheit erforderlich ist.

* Besondere Arbeitgeberpflicht gem. § 2 MuSchArbV: Unterrichtung der werdenden oder stillenden Mütter
sowie der übrigen Arbeitnehmerinnen und des Betriebs- oder Personalrats über die Ergebnisse der Beurtei-
lung nach § 1 und über die zu ergreifenden Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz
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§ 4 Verbot der Beschäftigung
(1) Werdende oder stillende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen die

Beurteilung ergeben hat, daß die Sicherheit oder Gesundheit von Mutter oder Kind durch die che-
mischen Gefahrstoffe, biologischen Arbeitsstoffe, physikalischen Schadfaktoren oder die Arbeits-
bedingungen nach Anlage 2 dieser Verordnung gefährdet wird. Andere Beschäftigungsverbote
aus Gründen des Mutterschutzes bleiben unberührt.

(2) § 3 gilt entsprechend, wenn eine Arbeitnehmerin, die eine Tätigkeit nach Absatz 1 ausübt,
schwanger wird oder stillt und ihren Arbeitgeber davon unterrichtet.

§ 5 Besondere Beschäftigungsbeschränkungen 
(1) Nicht beschäftigt werden dürfen

1. werdende oder stillende Mütter mit sehr giftigen, giftigen, gesundheitsschädlichen oder in
sonstiger Weise den Menschen chronisch schädigenden Gefahrstoffen, wenn der Grenzwert
überschritten wird;

2. werdende oder stillende Mütter mit Stoffen, Zubereitungen oder Erzeugnissen, die ihrer Art
nach erfahrungsgemäß Krankheitserreger übertragen können, wenn sie den Krankheitserre-
gern ausgesetzt sind;

3. werdende Mütter mit krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden
Gefahrstoffen;

4. stillende Mütter mit Gefahrstoffen nach Nummer 3, wenn der Grenzwert überschritten wird;
5. gebärfähige Arbeitnehmerinnen beim Umgang mit Gefahrstoffen, die Blei oder Quecksilberal-

kyle enthalten, wenn der Grenzwert überschritten wird;
6. werdende oder stillende Mütter in Druckluft (Luft mit einem Überdruck von mehr als 0. 1 bar).

In Nummer 2 bleibt § 4 Abs. 2 Nr. 6 des Mutterschutzgesetzes unberührt. Nummer 3 gilt nicht,
wenn die werdenden Mütter bei bestimmungsgemäßem Umgang den Gefahrstoffen nicht ausge-
setzt sind.

(2) Für Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 gelten die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung entspre-
chend.

§ 6 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 eine werdende oder stillende Mutter nicht, nicht richtig oder
nicht vollständig unterrichtet.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 4 des Mutterschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Abs. 3 oder § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3, 4 oder 6 eine wer-
dende oder stillende Mutter beschäftigt.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b des Chemikaliengesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 eine gebärfähige Arbeitneh-
merin beschäftigt.

(4) Wer vorsätzlich oder fahrlässig durch eine in Absatz 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung
eine Frau in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, ist nach § 21 Abs. 3, 4 des Mutterschutz-
gesetzes strafbar.

(5) Wer vorsätzlich oder fahrlässig durch eine in Absatz 3 bezeichnete Handlung das Leben
oder die Gesundheit einer Frau gefährdet, ist nach § 27 Abs. 2 bis 4 des Chemikaliengesetzes straf-
bar.
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Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1)

Nicht erschöpfende Liste der chemischen Gefahrstoffe und 
biologischen Arbeitsstoffe, der physikalischen Schadfaktoren 

sowie der Verfahren und Arbeitsbedingungen nach § 1 Abs. 1

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1997, 784

A. Gefahr- und Arbeitsstoffe (Agenzien) und Schadfaktoren
1. Chemische Gefahrstoffe

Folgende chemische Gefahrstoffe, soweit bekannt ist, daß sie die Gesundheit der schwangeren
Arbeitnehmerin und des ungeborenen Kindes gefährden und soweit sie noch nicht in Anlage 2
dieser Verordnung aufgenommen sind:
a. nach der Gefahrstoffverordnung als R40, R45, R46 und R61 gekennzeichnete Stoffe, sofern

sie noch nicht in Anlage 2 aufgenommen sind,
b. die in Anhang I der Richtlinie 90/394/EWG 2) aufgeführten chemischen Gefahrstoffe,
c. Quecksilber und Quecksilberderivate,
d. Mitosehemmstoffe,
e. Kohlenmonoxid,
f. gefährliche chemische Gefahrstoffe, die nachweislich in die Haut eindringen

2. Biologische Arbeitsstoffe
Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 bis 4 im Sinne des Artikels 2 Buchstabe d der
Richtlinie 90/679/EWG 3), soweit bekannt ist, daß diese Arbeitsstoffe oder die durch sie
bedingten therapeutischen Maßnahmen die Gesundheit der schwangeren Arbeitnehmerin und
des ungeborenen Kindes gefährden und soweit sie noch nicht in Anlage 2 dieser Verordnung
aufgenommen sind

3. Physikalische Schadfaktoren, die zu Schädigungen des Fötus führen und/oder eine Lösung der
Plazenta verursachen können, insbesondere
a. Stöße, Erschütterungen oder Bewegungen,
b. Bewegen schwerer Lasten von Hand, gefahrenträchtig insbesondere für den Rücken und

Lendenwirbelbereich,
c. Lärm,
d. ionisierende Strahlungen,
e. nicht ionisierende Strahlungen,
f. extreme Kälte und Hitze,
g. Bewegungen und Körperhaltungen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Betriebs, geis-

tige und körperliche Ermüdung und sonstige körperliche Belastungen, die mit der Tätigkeit
der werdenden oder stillenden Mutter verbunden sind

B. Verfahren
Die in Anhang I der Richtlinie 90/394/EWG aufgeführten industriellen Verfahren
C. Arbeitsbedingungen Tätigkeiten im Bergbau unter Tage
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Anlage 2 (zu § 4 Abs. 1)

Nicht erschöpfende Liste der chemischen Gefahrstoffe und 
biologischen Arbeitsstoffe, der physikalischen Schadfaktoren und 

der Arbeitsbedingungen nach § 4 Abs. 1

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1997, 785

A. Werdende Mütter
1. Gefahr- und Arbeitsstoffe (Agenzien) und Schadfaktoren

a. Chemische Gefahrstoffe
Blei und Bleiderivate, soweit die Gefahr besteht, daß diese Gefahrstoffe vom menschlichen
Organismus absorbiert werden. Die Bekanntmachungen des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales nach § 20 Abs. 4 der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten.

b. Biologische Arbeitsstoffe Toxoplasma, Rötelnvirus, außer in Fällen, in denen nachgewie-
sen wird, daß die Arbeitnehmerin durch Immunisierung ausreichend gegen diese Arbeits-
stoffe geschützt ist

c. Physikalische Schadfaktoren
Arbeit bei Überdruck, zum Beispiel in Druckkammern, beim Tauchen

2. Arbeitsbedingungen Tätigkeiten im Bergbau unter Tage
B. Stillende Mütter
1. Gefahrstoffe (Agenzien) und Schadfaktoren

a. Chemische Gefahrstoffe
Blei und Bleiderivate, soweit die Gefahr besteht, daß diese Gefahrstoffe vom menschlichen
Organismus absorbiert werden

b. Physikalische Schadfaktoren
Arbeit bei Überdruck, zum Beispiel in Druckkammern, beim Tauchen

2. Arbeitsbedingungen Tätigkeiten im Bergbau unter Tage
persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Bundesanzeiger Verlag

© Bundesanzeiger Verlag 2011 339



ISBN 978-3-8462-0296-8

www.bundesanzeiger-verlag.de

Es gibt eine Reihe von Vorschriften, die dem Schutz des Arbeitneh-
mers dienen. Einige dieser Arbeitnehmerschutzvorschriften sind vom 
Arbeitgeber in ihrer aktuellen Fassung auszuhängen oder auszulegen 
und so dem Arbeitnehmer zugängig zu machen. Die Aushangpflicht 
ist Bestandteil der Corporate Compliance. Ziel der Aushangpflicht ist 
es, den Arbeitnehmern Gelegenheit zu geben, sich selbst über die 
zu ihrem Schutz erlassenen Gesetze, Verordnungen sowie sonstigen 
Regelungen informieren und deren Einhaltung überprüfen zu können. 

Bei den aushangpflichtigen Vorschriften handelt es sich zum Teil 
um allgemeine Vorschriften, die alle Arbeitsverhältnisse betreffen. 
Daneben gibt es aber auch spezielle Regelungen, die nur besondere 
Arbeitnehmergruppen oder Arbeitsplatzsituationen betreffen. Sowohl 
zu den allgemeinen als auch zu den speziellen Vorschriften hat der Ar-
beitgeber seinen Arbeitnehmern die Kenntnisnahme zu ermöglichen. 

Die vorliegende Ausgabe stellt zunächst die aushangpflichtigen 
allgemeinen Vorschriften zusammen (Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz [AGG], Arbeitsgerichtsgesetz [ArbGG] und Arbeitszeitgesetz 
[ArbZG]), gefolgt von Gesetzen und Verordnungen, die in besonderen 
Fällen oder Unternehmen aushangpflichtig sind (z.B. Mutterschutz-
gesetz [MuSchG], Ladenschlussgesetz [LadSchlG], Strahlenschutz-
verordnung [StrlSchV]). Schließlich wird noch eine Auswahl von nicht 
aushangpflichtigen Gesetzen dargestellt, aus denen sich für den 
Arbeitnehmer wichtige Arbeitgeberpflichten ergeben (z.B. Arbeits-
schutzgesetz [ArbSchG], Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
[BEEG], Kündigungsschutzgesetz [KSchG]).
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